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III 

Systelna tisches Register 
der in Band XI bis XV enthaltenen Entscheidungen Nr. 16')3 bis 2360. 

I. TeiL 

Ma.terielles 

1. Sub j e k ted e s A r bei t s ver h 11 lt n iss e s. 

A.Dienstgeber. 
Bindermeister einer Brauerei. Rückwirkung der Verfügungen der Brauerei auf das Arbeitsverhältnis 

zwischen dem M.eister und seinen Hilfsarbeitern. 1650. 

Der gewerbliche Untern~hmer behält diese Eig-cnscbaft, solange er den Gewerbeschein nicbt zurück-
legt; auch,we-nn er ,ich bei einem anderen Unternehmer zur Arbeit verdingt. 1630. 

Stellvertretung oder Pacht. 1690. 
Der Kantineur in einer Militärkaserne ist nicht1Jnternehmer im Sinne der Gewerbeordnung 1745. 
Haftung des tatsächlichen Unternehmers, wenngleich das Gewerbe auf dessen Namen eingetragen 

ist. 1767. 
Der Agent haftet dem in seine Dienste aufgenommenen HandlungsgehiUen für den ganzen Gehalt 

und kann ihn nicht an das von ihm vertretene Haus ;;reisen. 1828. 
Der Agenturvertrag gebt nicht in einen dUfel! kurze Zeit ge!!en Diäten 

und Provision, Einhaltung der Tour und vereinbart w.i.rd. 1835. 
Kein Dienstvertrag! wenngleich der Agent zur Krankenversicherung angemeldet worden ist. 1836. 
Grobe Ehrenbeleidigung durch den Stellvertreter des Gewerbeinhabers bereehtigt zum Austritt. 

1857. 1867. 
Die Eigenschaft des Dienstgebers wird durch verwandtsehaftliches Verhältn's nicht berührt. 1930. 

Zuständigkeit des Gewerbpi;crichtes für die Lohnklage eines selbständigen Sehuhmachermeisters 
gegen einen Schuhvmrenerzeuger, dem er seine Dienste verdungen hat. 202ß. 

Wenn eine in Krakau flrotoknllif'rte I-Ianddsfirma ein in \ViGll,D8treibt, ohne es in 
\Vicn behördlich angemeldet zu haben l ist sie nicht einem ulll:efugtell Gevi'crbs· 
mann gleichzustcllen. 2231. 

Die der jüdischen Oster brote dureh einen Trödler bildet kein gewerbliches Unternehmen. 

der HauptniederI'lsSllng und RDjgCVortreter abgeschlossenen Diemitver-
Zweigniederlassung nicht werden. 2334. 

De""lUllUl'g des Art. V, !i!. f, Kundm. Pat. zur Gewerbeordnung über Privatgeschäftsver
die Nichtanwendbarkeit der GewGrbeordnung auf Auskunfteien nicht 

werden. 2357. 

B. Dienstnehmer. 
1. Hilfsarbeiter im ailgemeinen. 

Zum Begriff des Hilfsarbeiters ist regelmäßige Beschältigung erforderlich. 1854. 
Gesellsehaltsverh\ltnis oder Dienstverhältnis. 1859. 



an!,e"opldei'e Gewerbe in einem fremden Unternehmen ausübt 
1864. 2214. 

'-__ h''''._' ___ zum Steinbrucbbesitzer nicht Dienstnehmer. 2077. 

nicht die Eigen~ 
errwo'sel:OlJlllU.ng zu anderen 

arllGitGwier Rerdselzer ist nicht Arbeiter im Sinne des § 1 

2283. 
eigene Rechnung Leute heschäftigt, ist nicht Ar-

unter zeitweise tagelangem Aussetzen arbeitende 
im Sinne des § 73 Gew. O. 1717. 

1679. 
wegen vorzeitiger Entlassung. 1750. 

QClGSZCU!;ms. 2218. 

mit Gesehirrwa3chen und mit Reinigung 
und dauernd Bedienerin ist nicht 
im Sinne des O. 165<3. 

und Abladen täglich entlohnte Arbeiter 

PlY,RCnlnarlll1fm Arbeit bildet einen Entlassungs< 

1763. 

Entlassung des Tag'1iihners ist nur am Sch1usse des Arbeitstages zu~ässig_ 1977. 
Der bei einem Deichgräbermeister mit Erdarbeiten besch5Jtigte Arbeiter ist als 

1977. 
Sägewerksbesitzer als nHoiarbeiter" in Verwendung 

2049. 

2. Znr Leistung kaufmännischer Dienste angestellte Personen. 

Die Verkäuferin in einem Bäckergeschäfte leistet ka.ufmännische Dienste~ 1912. 
Ein Kaffeehauskellner verriclltGt keine kauimännischen D;enste. 19DO. 
Die Kasslerin beim Detailverkau.re i.n einem Selcheriaden leistet keine kaufmännischen Dienste~ 1983. 

Eine Fleischbankkassierin leIstet wedel' kaufmännische noch höhere Dienste. 2033. 
Die bei einer Unternehmung für Zeitungaaussclmitte angestellte "LeserinH leistet weder kaufmännische 

noch höhere Dienste. 2016. 
Der Geschäftsführer einer Gesellschaft m. h. H. ist nicht HandlungsgehilIe. 2114. 
Das Dienstverhältnis des Stundenbuehhalters ist keines im Sinne des Handlnngsgehillengesetzes. 

2298. 

3. Zur Leistung höherer nioht kaufmllnnigeher Dienste angestellte Personen. 
Der Korrektor einer Buchdruckerei leistet höhere Diemte. 1798. 1799. 

Ebenso der Faktor einer größeren Druckerei. 19i8. 
Der dem Webereileiter unterstellte "VVebBrmeister leistet nicht höhere Dienste. 1784. 

Ein Bauschreiber leistet nicht höhere Dienste. 179B. 

Ein BauauI~ehel' (Polier) leistet nicht höhere Dienste. 1797. 1881. 1955. 2240. 

Nicht Bauzeicbner leistet höl18re Diemte. 1890. 

v 

nachzuzeichnen und die Zeichnungen nac.h 
ang-egebenen 195·L 

Der Zuschneider, K1q>iJ.er den Arbeitern zuteiit und von diesen zur Prüfung übera 

nimmt, nicht höhere Dienste. lS95~ 

Aufsichtsorgan0 bei Bauführunge~ sind nicht olme weiteres als höhere Angestellte anzuseben. 1989. 
Der Obermüller (AltmüHer) einer kleIneren Dampfmühle lei.stet keine höheren Dienste, 1993. 
Der Zuschneider einer leistet mIt von Schnitten nach ihm vorgelegten 

kleinen :Uustern nicht kaufmännische 2066. 
Das Kassamädchen in einem Ha!ldelsgeschäft leistet töhere Dienste~ 2088. 

Der IIauptpolier leistet höhero Dienste. 2188. 
Der in einer Bijouteriewb..:enfabrik beschiltigte Mustermacher leistet nicht höhere Dienste. 2196. 
Wer ohne höhere bei einem Baumeister Pläne zu kopieren, Kostenrech-

":_ nungen nach zu verfertigen und mitzuhelfen hat, leistet 
nicht höhere Dienste. 2089. 

wenn ihr nicht eine leitende Stellung im Geschäfte 

Gesch:iltsführer ist nicht 5:chon wegen 
"mouöem,u. 2239, 

Auf das IIotclpnrtif'r2 findet nicht das Handlun?sgehiUengesetz~ 
sondern die Amvendung. 2320. 

Der Platzmei~tel' eines Baumeisters ist gewerblicher HIlfsarbeiter. 2332. 
Vgl. auch Entscheidung 2016 und 2033 unter I TI 2. 

C. Diensteseigensoha,ft. 

Abwasohmädchen. Verzicht auf den Entlassungsgrund durch Kündigung. 1646. 
Agent. Entlassunz \yegen die besuchten Kunden Z;l nennen. 

DureIl Abänderung über das Entgelt die ursprüngliche 
VereinlYlrung über die berültrt. l(Hi 
Entlas<;ung IG7L 
BeweispHicht 
Entlassung. 

1933. 
An bin der. NichterfUllun~ des besser entlohnte Arbeit zuzuweisen. 1888. 

Bedienung ejner Maschine, bL~her von zwei Personen übenvacht wurd.e. 1889. 
Akkordlohn. 1934. 
Geteiltes Verschulden. 2124. 
Kündigungscntschldigung. 2257. 

Animiermädchen. Diellstcscigenschaft. 2321. 
Anstreicher. 

von 234:'1:. 

1897, 

Aufseher. Verzicht auf Dezahlung der übers\ullrien. 1971. 
Aushil1smädchen. Entla.ssung wegen entstellter Wiedergabe einer Äußerung des Gewerbeinhabers. 

1202. 



VI 

Allslagenarrangeur. Entlassung wegen Berallsehlln;r. 1761. 
- Entlassung wegen Vertrauensunwürdigkeit. 1814. 

Ausnäherin. Gelegentliche ";l',,:g)·mnn·n über die Höhe des Wochenverdienstes begründen nicht 
den Anspruch aui 1689. 

ULiähigkeit. 1661. 
Recltsirrtum. 1681. 
können mir jederzeit das Buch geben". 1718. 

auf dessen Namen das Gewerbe nicht eingetragen ist. 1767" 
1849, 

Schadenersatz W€!Tcn schlechten Gebäcks. 2140. 
'" 2070. 

2067. 

2153. 

kein gewerbliches Unternehmon. 230f). 

Ba uar b Bi ter, Lohnvergütul1f;SanSpruch des Arbeiters, dem Arbeit ··,rersproehen wurde~ 1619. 
Stmschwei~ende Vereinbarung des Konoktivv~rtrages. 1652. 
Ort der Rückstcllung des Arbeitsbuches. 1752. 
Diebstoh! des Arbeitsbuches. 2037. 
Kündigungsausschluß. 2227. 2312. 

Bauleiter. Entlassung wegen Trunkenheit. 2027. 

Baupoller. Entlassun~ wegen Zus:pätkornmens. 1850. 
leist.et höhere menste. 1787. 1881. 

2126. 
2166. 

Bauschreiber. Kenntnis der Arbeiteordnung bindet auch obne Verlautbarung. 1771. 

Bautechniker. überstunden. 2073. 

Dienstzeugnis. 1947. 

Bauzeichner. Di(>n~tes?ü;('nschaft. 1890~ 
Hemunerntion. 1975. 

2311. 
Beizer. Empfangauhme dcr Zahlung. 2252. 

Betriebsbeumter. Konknrrenzkhlllselo 1813. 

2107. 

\VPlgerung' de3 Diens:gebers, vor :Mißhandlung Ji'litangestel1ter Z11 schützen. 1891.
Entlassung. 
Zeitpunkt der 2141. 

Bergdirektor. Unzuständigkeit des Gewerbegerichtes. 2127. 

Brotträger. Zeugnis. 2135. 
Brunnenmacher. Auslegung der Aufforderung, das Arbeitsbuch gleich mitzunehmen, wenn er 

sich nicht bessere. 1705. 
Buchbinder. TarifmäDigoe Entlohnung. 1843. 

ArbcitsyerweigC'fung. 2045. 
Buch4rucker. Entlassung wegen zu langsamen Arbeitens, 1747. 
Buchhalter. Austritt vn:gen B('sehränkung seiner Befugnisse. 1640. 

wegen Verletzung der Treuepflicht. 1815. 
'7"i .. oo;o,!,o" des Abzuge.,; von Pensiol1'iversicherungsbeiträgen nach drei Monaten. 1880. 

Rl1 den Bezügen. 1903, 
Zl1stanuigke:t des Ge\vcl'b()gericbtes im Streite gegen die. Konkursmasse. 1982. 
Abzüge für Steuern. ~025 

..,... Vorenthalten der Bezüge. 2061. 

Erliiliungszwang. 2085. 
Überstunclen. 2098. 

,Hnnirr,'p;; des Gerichtes. 2148. 
auf NeujRhrsrernunel'ation. 2199. 

2207. 

2243. 
cli~ill1~sontsc·hädigung. 2260. 

BuchhandlungsgehilfB. Austritt. 2115. 
Bureaucbef. Kündigungsbst. 1994. 

2302. 

VII 

Chauffeur. Unzuständigkeit des Gewel'beger';chtes für Klagen des Chauffeurs €ln8r Kuranstalt. 
1696. 
Widerruf der 
Künd~gungsausschluß. • 

Dachdecker. UngültIgkeit der LohnvcI'ßinbarung für besonders schwierige Arbeit. 1739. 
Kollektivvertrag', 2010. 2011. 

Damenschlleiderei. Verwirkung des Ausulttsgrundes. 2315. 

Dampfstuhlmeister. Kündigung in einom aussetzenden Betrieb. 2117. 

Deichgrü,ber. Gewerbliche Hilfsarbeit. 20S6~ 

Direktor. Bilanzaniechtung des Tantiemeberechtigten. 2000. 

Disponent. Probedienstverhältni'3. 2035, 
Benützung von Betriebsmitteln des Dienstgebers zu Privatz'ivecken. 2121. 

Druckereiarbeiter. Geteiltes Verschulden. 1929. 

Einkäufer. Remuneration. 2194. 
Einträger. Irrtum bei der Lohnauszahlung. 2081. 
Eisendre her", 

Eintragung 1863, 
Eintä~i~e Arbeit~zeit. 1879. 
St.illschwei!5cnde Lohnvcroinbarung. 2120. 

Eisengießer. Akkordlohn. 2314. 
Elektriker. Entlohnung für Nachtarbeit. 1772. 
Emailarbeiter. Verpflichtung zur Rückstellung" irrtümlich zu viel erhaltenen Lohnes. 1680, 

Erdeförderer. ZustinulgkGlt c.es Gcy;erbeg81'ichtes. 234.2. 
Fabriksnrbeitor. Schadenersätzanspruch wegen Vernichtung der Kleider. durch einen Fabriks~ 

brand. 1608. 
Wpgen a.ng-ekündig-ter Verlängerung der Arbeitszeit am Abend darf die Arbeit nicht schon 
yormittaQ's ycrhssen ,,'erden. 1616. 
Stillschweig-endc Zustimmung zur 
'Widerruf der durch 1683. 
Durch 'ivird das Brlt!"",m"'I'!,oh 1 ~80. 
BaHun?' des Unt€rnehm(>rs wegen Jl. USlOlgu·ng des Arbeitsbuches Oe-
stimmten 1783. 

1837. 
des Unterr:ehmers weg'en 1885. 

SchaJrurrsatz Vorenthaltul1g' des Arbeitsbuches. 
Beurl:1ubung Entlassung. 2125. 

Facehin. Gegenseitige' Ehrenhele i dig-ul1g. 1714. 
Verlautbarung der Arbeitl)ordnung. 1718. 

Färber. Drr Grund der muß sofort angegebe~l werden. 1613. 
Entlohnung für geleistete 1775. 

Faktor fällt unter das Handlung'<!lchilfengesetz. 1918. 
Vprtrau~nsunwHrdigkeit auDer D~enst. 2033. 
Entlassung. 2083. 

Federknüpferin. Haftung für mißlungene Arbeit. 2224. 

Filialleiter. Umsatzprovision. 1~73. 

F ilia!!ei ter in. Ort der Dienstleistung. 2195. 
Fleischer. Entschädigung für nicbt geleistete Arbeit. 1846. 

Lohnzurückltaltung. 1964. 
Gröbliche Ehrverletzung. 2051. 



VIII 

FFissur. Entziehung der Trinkgelder als Austrittsgl'1lnd. 1855. 
Stellenvermittiung. 2184. 

G artn er. Zweiielhafte Austrittserklllrung. 1866. 
Gerüster. Arbeitsleistung. 2168. 

Lo}Jopfänd<1ug. 2345. 

Geschältsdie,ner. Entlassung wegen gelänglicher Anhaltung. 1615. 
An.:lpruch auf Huhezeit. 1719. 
Verzö2'erung als EntJass:ung~grund. 1753. 
Entlas~ung 'i'\r:~8n V~rwejgerung der Mitwirkung an der Inventur. 1762. 
EntIas:mng wege!! überflüssiger Privatgänge. 1883. 
Entlassung für den FaD eines brstimrnten.Ereignisses. 2052. 
EEtlohnung für goldenen Sonntag. 2099. 
Beharrliche Pilichteuvernachlä3sigullg. 2116. 
Entlassung. 2176. 
Zeit.punkt Hir das Begehren eines Zeugnisses. 2225. 
Entschädigung wegen }\fichtausfolgung des Arbeitsbuches. 2230. 
Lohncntschädigung bei Krankheit. 2347. 

Gesehältsleiter, Jabresremuncration. 1738. 
l'rlaubsenr.,ebii.d:guDg. 1958. 
Zougui,. 2193. 
L7nzuständigkeit. 2310. 
Piiichtenvernachlö,sigung. 2313. 

Gie ß er. Verzicht auf Minimallohn. 1844. 
Vertretungsbelugnls beim Gewerbegericht. 1898. 

Glasmacher. EntJ."ung enlgegen den Bestimmnngen der Arbeitsordnung. 1649. 
N aLuralwohnung,38treito 2201. 
Enlla~sung. 2206. 
Brand der Arbeitsstätte ist ohne Einfluß auf die EntgeHsanspr1iche. 2228. 

Goldschleiferin. Die AblehnuD!S der unbedingten Verantwortung für das Arbeitsmaterial ist keine 
DiensJverweigerung. 1638. ' 

Gradziehcrln. Verweigerung von Streikarbeit bercchtigt zur Entlassung. 1754. 
Gür tfer,. Kolleklh-vertrag. 20G3. 
Handlanger. Kollektivyertrag. 2009. 

Kündigungsausschiuß. 2248. 
Handlungsgebilfe. Gereohtiertigte Dienstverhinderung. 1712. 

DJebstahlsbeschuld:gung. 1748. 
Verrat von GegehäHsgeheimn~sgen. 1757. 
Entlassung wegen verspäteten Dienstantrittes. 1758. 
Entlassung wegen Bezeichnung des Geschäftes als f,SchnackerlgG:schäft". 175ft 
Entlassung wegen Verlassens der Arbeit. 1807. 
Probedic"stverhältnis. 1812. 
Zuläss'gkoit teilwe'sen Verzichtes aui die Kündigungsentschädigung .. 1822. 
Erhebliche Ehrverletzung. 1633. 
Veminharung des Kündigungsausschlusses. 1896. 
Herausschreiben von Adressen. 1913. 
Verspätete Aufgabe eines Geschältsbriefes. 1924. 
Vereinbarung über monatliche Kündigung. 1937. 
Entlassung wegen Drohung'. 1950. 
Ab\-vehr unwahrer TIeschuldiguDQ'. 1955. 
Un7ulä<J~igke;t der Fest~,tellungskJag-e über den Gegenstand der Dienstleistung. 1999. 
Pcm:!onsvo:slcherungsbeitrag. 2023. -
Ersatz der Ko,ten dö2 Strafverfahrens. 2036. 
Barz&.hlung. 2065. 
Eh:verletzung. 21036 
Provisionsansprucb. 2122. 
Probedienstverhiilt.nis. 2156. 
SchrHtlicher Vertrag. 2160. 
Verzicht au1 weitere Dienstleistung. 2185. 
RemnneraUon. 2187. 
Aushllisverbältnis. 2189. 
Pellsionsversicherung. 2205. 
Anrechnung einer Zahluag. 2266. 
Kündi;rUll!!,sfrist. 2300. .,~ 
Vereinbarung gegen die guten-Sitten. 2309. 
BHullZgcld. 2325. - ~ .. 

Hasplerin. Entlassung wegeu strafbarer IIandlnng. 2246. 

lIallptgerüster. Entlassung wegen Trunkenheit. 2013, 

Hauptpolier. Höhere Dienste. 2188. 
Pensionsversicherung. 2220. 

Hausdiener. Rauchverbot. 2016. 

Hauskn e e h t. Urlauhsüberschrpitung. 1722. 
Bestätigung im Arbeitsbuch. 2076. 

Hausmeister. Unzuständigkeit des Ge"\verbegerlchtes. 2307. , 
Heizer. Kein Anspruell auf Zeugnis bei nicbt ordnnn!?smäßi~em Austritt. 1693. 

- Kein AnmTu!:h auf Prämie bei gerechtfertigter Entlassung. 1694. 
Beharrliche Pflichtvernachlässigung. 1963~ 
Keine Lohnzahlung während der Krankhei t. 2134. 

IX 

Hemdennäherin. Herabsetzung des Stücklohnes bei Einilihrung schneller arbeitender Maschinen 
1642. 

Hilfsarb eiter. Zuläss'gkeit des Vermerkes "lohnbeiriedigt entlassen" im Arbeitsbuch. 1893. 
PassiVe Resistenz. 1949. 
Unzulässigkeit gewisser Zeichen im Zeugnis. 1952. 
LohnvorschuK 2072. 
Lohnvorsc,huß lind Kündigungsansschlnß. 2108. 
Arbeitsordnung. 2123. 
Feie!'t::uTsarbf'it. 2129. 
Akkordlohnteiiung. 2149. 
Entlassun~. 2102. 
Verweigerung yon ehrrstunden. 2164. 2165. 
Gruppenakkord. 2173. 
Dnrrlaubte Abzüge. 2177. 
Widerruf der Kündigung. 2178. 
Entlassung, 2191. 
Bedeutung der Zusicherung, daß der Posten ganz:j1thrig sei. 2244. 
Kranl\"heitsurlaub. 22.53. 
Hail ung- für E:fektcn. 2208. 
l{ündigunq'~cntschädi~ung. 2281, 
Lohn rür Feit'rtflg'. 228,1. 
Aushi,fsulcnstvcrh~iltlli3~ 2285. 
MJttagspause. 2354. 

Hilfsmon teur. Bauzulagen. 2339. 

Hofarbei ter. AU~lrjtt wpgen Unfalles eines Mitarbeiters. 1786. 
Umfang der Künd:gungscntschädigung. 225G. 

HoteIportier. Charakter des D'enstverh~!tn.sse,. 2320. 

Hotelstubenmädcbcn. KOllyeniionalstrafe. 2152.<. 

I ng enle u 1'. Verwertung der Gescbäftskorrespondenz zur V{ahrung eigener Interessen. 1969 
Remuneration. 2263. 

Inkassan t. Zeltpunkt der Wirknng einer Kündigung, die vor dem vertragsmäßigen Termin e;klärt 
v.;,urde. 1611. 

Kalleekoch. Ge,chlecbtskrankhe't. 2034. 

Kaffeebauskächin. Beiderseitiges Verschulden. 2157. 
Ausbleiben über NaeM. 2167. 

Kanzleidicner. Entlobnung Jiir Sonntagsarbeit. 1820. 

Kassier. Anspruch auf Gehalt bei Einberufung znr Militärdienstleistung. 1637. 

Kassierin leistet höhere Dienste. 2088. 
Entlassung. 21<';4. 
Kassagebarung. 2289. 

Kellner. Berechnung der Arbeitoze't. 1840. 
tTndeutlirhe Ent1as2ungser~lärung. 1847. 
Zure;sekosten. 1\)01. 
Kürzung der KündiQ"ung::;frist. 19Q5. 
Abkürzung der Kündigungsfrist. 2180. 
Beginn der KÜDdigung,üist. 2349. 



X XI 

Kellnerin. Entlassung wegen verspäteten Eintrittes. 1708. 
Grobe Ehrenbe!eidigung durch die Gattin des Gewerbeinbabers. 1857. 
Auflösung aus beiderseitigem Verschulden. 1860. 
Konvelltjonalstrafe~ 2047. 
Kollektivvertrag. 2158. 

Kesselwärt€r~ Widerruf der Entlassung. 19fH. 2336. 

Knecht. V\~lderruf des Austrittes. 2306. Lackierer. Kollektivvertrag. 2216. 

Kommis. Entlassung wegen Übergabe von Waren, ohne yon der Kunde Geld zu fordern. 1785. 
Probezeit. 1957. 
"RTm'" lt)pZlwe !Je Erkrem];:uu9', 22,34. 

227G. 
,To",,"""O'O" Dienstantritt. 2291. 

einer Vereinbarung über die Kündbarkeit. 2292. 

Konstrukteur. Dienstzeugnis. 1948. 

Kontorist. Verlängerung der Probezeit. 1811. 
Neujahrsremuneration, 1816. 
Haftung des Dienstgebers für den Lohn. 1828. 
Eigenmächtiges Bezahltmachen aus dem Inkasso. 1832. 
Entlassung wegen Unfähigkeit, 1884, 
Stellensuche. 1995. 
Austritt weQ'en Beleidigung durch den Bureaucbef. 1998. 
Pel:sionsversicherung. 2024. 
Gehaltsaufbesserung. 2032. 
Probedienstverhältnis. 2100. 
Ehrenbelddigung. 2142. 

M"'O"'~O'O,","""'_ 

K 0 n tods t i Tl, Einfluß des Geschäftsverkaufss auf den Dienstvertrag~ 1657. 
Fä!schliche Angabe des ledigen Standes. 1744. 
Entlassung wegen Verwendung des Briefpapiers der Firma und halbtägigen Ausbleiben!", 
178~. 
Weigerung, Briefmarken zu holen. 2019. 
Geschenkannnhme. 2028 . 

. Zwang zur Dienstvertragserfüllung . 2080, 
Entlassung. 2192. 
Künd;gung. 2280, 

Korrespondent. Entlassung Yi~egen Vertranensmißbrauches. 1858. 
Verzicht auf Überstundenlohn, 2012. 
Einkommensteuerabzug. 2350. 

Korres p 0 n den ti n. Eigpnmächt;ge Entnahme von Ge1d in d?r Höhe des bereit.s verdienten G-ehahl?s 
aus der Anvertrauten Kasse ist nicht ohne weiteres als Untreue anzusehen. lß39~ 

Kürschner. Kollektivvertrag 22SS. 

Kunststickerei Probezeit.' 2290. 

Kutscher. Schadeners'ltzpfjcht wegen Verweigerung der Feiertagsarbeit" 1607. 
- Zuläs8i~~k('jt nuderweitiger Verwendung'. 1664.. 

Anfechtung drs Vertrages \'.'f'gen 1rrtu~s in der Person <j 1675, 
Anspruch auf Entlohnung für :L\1ehrarbeit. 1677. 
Beg-renzung der Pflicht zur Arheitsle:stung. 1700. 
Ent!assung wrgen feuerf[cIährlicher HandJung-. 1783. 
Entlassun!l" wegen Überlastung der Pferde und Fahren mit nicht. beschlagenen 
Pferden, 1794. 
Ejgenmätll1i~e Fuhren mit dE'l1 Fs,hrbetriebsmittelll des Dienstgebers. 1842. 
Entla~8Unq weg'PIl abträg-lichen N ebpugeschrl f1.es. 1865. 
Anzeige de. Austrittes bei Kündigungsausschluß. 1869. 
Rüe!< hehaltung des Lohnes. 1900. 
Eimeittger Kündigungsausschluß. 1939. 
Ve"fragsvf'rlE'tzun~ durch anderweitige V€'rwendl1ng~ 1974~ 
Entlassung während der Krankheit. 2097. 

2241. 

Lohndiener. Kündigung statt Entlassung. 1848, 
Arbeitszeit, 1877. 

Magazineur. Probezeit. 1829. 
_ Kündi!!ungsfrist. 1960. 

Austritt \\"cgen Ehl'verletzung. 2202. 
Pensions"\rersichcrung. 2,24'7. 
Übei.'stunden. 2265. 

Maler. Auflösung des Arbeitsyerhältnisses durch Vollendung ~iner bestimmten Arbeit. 598. 
Amtritt wegen Arbeitsmangels. 1800. 

Manipulan t. Dienstverhältnis für vorübergehenden Bedarf. 1938. 
- Stellungsuche. 2272, 

Maschinenhilfsarbeiter, Kollektivvertrag. 2007. 
_ Entschä.digung wegen Vlartens auf die Lohnza.hlung. 2221. 

Maschinschreiberi.n. Entlassung. 2109. 

Maurer. Stillschweigendpl' Verzicht auf den.Anspruch für die Kündjgungsfrist. 1617. 
_ Aufnahme durch einen Bevollmäehtlgten., 1695. , •. , ',,' ~ 

Bei \Viedpraufnahme unterbrochener Arbmt gelten dIe nuheren Arbel\'sbedm~ullgen. 
KÜlldiguuilsausschluß. 1733. 
Verantwortlichkeit für die Werkzeuge. 1741-
Analo~e Amve.nrlllng der Arbeitsordnung. 1941. 
Versprechen der Lohnerhöhung. 1992. 
Anspruch auf Garderoberaum, 2015. 
Haltung für Vel'\yahrung der Kleider. 2042. 2043, 
Haltun~ für die Aufbewahrung der Kleider. 2105. 2106. 2182. 
Zeit de; Lohnzahlung. 2133. 
Kollektivyertrag 2209. 

Mechaniker. Ver1eitung der Mitarheiter zum Ungehorsam. 1653. 
Inhalt des Zeugn~sses. 1710. 
Entlas'\ung we~('n Bedrohung eines Mitarbe:ter3. 1760. 

1697. 

Kündigung. 2000. 

Metallarbeiter. Yvcigefung, eine gefährliche Arbeit zu übernehmen. ist kßin Ent.las~ungsgrund 
lGGß. 
Urlaub. 1731" 
Lohnnhluug-. 1770. 

Modelltischler. Gerechtfertigte Abwesenheit. 1724. 

110distin. Stlllscll'weigendo Entlassung. 226D. 

Monteur. Vertrag-sabschluß im teles;raphischen "\"Iege. 1674. 
_ Entlohnung für Sonntagsarbeit nur im Falle besonderen Auftrage, oder Notwendigkeit. 

16i8. 
Kündigul1~sausschlllß. 1743. 
A~)7.uf! vom Arbeittilohn. 1997. . 
Schadp.llersatz wegen Nicht.uusIolgung des Arbmtsbuches. 2001. 
Zeugnis. 2074. 

Musterweber. Entlassung wegen Unncißes nach der Kündigung 1851. 

Musterzeichner. Diensteseigenschaft. 2196. 

Na c h t w ä c 11 t f r. Entlassung wegen Unterlassung der vorschriftsmäßigen Begehung der Fabriks~ 
raume. 1779. 

Näherin. Beiderseitiges Verschulden. 2075. 
Aussetzen. 2159. 
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Oberg~rtner. Zuständigkeit des Gewerbegeriohtes. ISBO. 

ObermiiIler. Urlauheentschäd;gung. 2039. 

Operateur. Kein Anspruch aul Überstunden. 1874. 

mit den Worten "Sehauen Sie, daß Sie weiterkommen" unter 
anderen Arbeit ist keine Entlassung. 1703. 
1976. 

2303. 

Platzmeister. Diensteseigenschaft. 2332. 

Dienstverhältnis 1817. 

Polier. Art der Dienstleis1:m:.e'. 1881. 1955. 
Dienstzettel. 2353. -

Portier. Grobe Ehrenbeleidigung durch den StBHvertretel:'. 1867. 

Präparatenr. Bedingte Kündigung'_ 2055. 

Praktikan t. Bindung an den wiillrcnd der 1Iinderjihrigkeit geschlossenen Vertrag. 2358. 

Presser. Entlnssung wegen Ehrenbeleidigung vor Aufnahme. 1782. 
- Künd;g-ung. 2046. 

Entschädigung \yegen Arbeitsbuchverlust. 2118. 

Rauchiangkehrer. Kollektivvertrag. 1730~ 

Re is end er. Unzulässigkeit der Unterbrechung des Verfahrens wegen Feststellung \Ton gegen. 
forderungen. 1618. 
Unwahre Angaben über den 
Entlassung \vegen unrichtiger 
le33. 

der Ankunft im Domizil 
der Daten der Bestellung den BestelJungsorders . 

A?sprueb auf Entschädigung bei Yel'hir.derung des l1eisens. 1667. 
pIe r.?cl:tzeitir; bei dem voraus bestimmten Postamte angelangte Kündigung des Reisenden 
1St gllillg. 1GGS. 
Vereinbarung eines Fixums nur bei einem bestimmten Umsatz. 1669. 
Lauf der Kündigungsfrist. 1728. ' 
Df'ssen Aufnahme ist fin Handc~s~eschäft. 1806. 
Vp rpflicl1tung zur Berichterstattung. 1809. 
Probczeit. 1829. 
Provision für 
Anspruch auf Ersatz 
Ansprüche bei 
Zurückhehaltung des 2056. 

1931. 

auf Reisen geschickt zu \verden. 2062. 
2078. 

2204. 
für entgangene 2210. 

Diiitenentgang. 2232. 
Konventional'itrafe. 2254. 2259. 
EhrverlNzung. ; 2261. 
Zuständigkeit des Gerichtes der Zweigniederlassung. 2334. 

Retouehcur. Verspäteter Dienstantritt. 2079. 

Revisor. Probeilienstverhältnis. 2237. 

Riemer. Stellensnche. 1988. 

Säger. Kündigungsausschluß. 2308. 

Sandwerfer unterliegen nicht der Gewerbeordnung. 1765. 

Sattler. Nebenbeschäftigung. 2175c 

Schankbursche. Keine Entlassung we2'en Einberufung zur Waffenübung. 1870. 
- Eintragung im Arbeitsbuch. 2{S3. 

·Sohirmmaoher. Reisegeld. 2060. 

Sohleifer. Arbeitsbedbgun"en im Falle der Veränßernng des Unternehmens. 2014. 
KUndigungsau3schJuß. 2143. 
Aussetzen der Arbeit. 2337. 

Schlosser. Entlassun?,sgrund. 1628. 
\Virkung der gf'gcnB81t~gen Ti:"'TP"h,']pioi''11ng 1665. 
Weigerung, im Akkord zu noch keinen Entlassungsgrnnd. 1687. 
Vennpint!icher 'Widerruf der 1'1"20, 
Schadenersatz 1777. 
VeT\vf'igeruna der einem andrren 31eister. 1887. 
Auf!ö'lunsr des Dien'ltverh:iltnisscs vor BeendlguI:-g der Akkordarbeit.. 1916, 

!Jcei der Lohnberechnung. 1927. 
1üg4. 

Lohn. 2002. 
Oeltendmachung VOll Ansprüchen. 2003. 

mittels Postsparkassabüchels. 2119. 
2270. 

Sohmied. Akkordarbeit. 1735. 
StreikerklärnD~. 1991. 
Auoübung des Wahlrechtes. 2006. 

Scbneider. Eigm,chalt als Heimarbeiter. 1717. 
\Vf>igerung, eine ~in~chlägigo Arbl'it zu leisten. 1723, 
VertrA.gsausclüuß unt'.'r Eedingung. 1729 
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Entla~suTI'r wegen 17Dl. 
Wer nichtregelnäßig in steht j jst nieht HUisarbeiter im Sinne der Gewe:i'beordnllng, 
1854. 

an Arbclt.. t802. 
q"",".,;'q"nry als Austrittsgrnnd. 1899, 

K ;ln ,1 ',,,;n","Tlqqnh In [ 

2071. 

Schriftsetzer. AushiJfsdlenstv€l'hä1tnis. 2029. 
Austritt \vegen 2245. 
Ehrenbeleidigung 2340. 

Schrobln. Au.'b1eiben wORCll j:':"ebenbe,ehiiltigung. 1928 
überstunden. 20,S. 

8chuhsteppcrin. Abzüge für Benützung des elektrischen Stromes. 1821, 

Schuster. Stücklobnarbeit. 1808. 
VI'rpflichtuIlg 1 auf das Gescbäft achtzugeben. 1910~ 
Undeutliche Austrittserkl:irung. 198B. 
Eim~er~tändF('he ~\riderung eines Teiles des Vertrages. 1967. 
Ungerechtfertigter Austritt. 1970. 
N ormalt.ari!. 2041. 
Kollektivvertrag'. 2002. 
Notwendigkeit eigener Werkzeuge. 2171. 

Seidenwinderin. Spätere Kenntnis vom Entlassungsgrund. 1908. 

Selcher. Stillschweigende Annahme der Kiindigung. 216l. 
Kündigung3frist. 2317. 

Servierkassierin. Austritt wegen Vertragsycrletzung. 2219. 

Snvierkellner. Grenzen für den Lohnabzug, 1G.t4. 

Setzer. Entla'lsung wegen Verweigerung einer Xnderung der Geschs.ftsgebarung. 1746~ 
- "Sie sind verrückt" keine grolle Ehrenbeleidigung. 1749~ 

Entlassung wegen langsamer Arbeit. 1781-
Verleitung znm Ungehorsam. 2318. 

Si tzkassie rin. Kein Lohn lür Sonntagsarbeit. 1732. 
Sodawasserfüller. Entlassung wegen Drohung. 1725. 
Spengler. In der Annahme de9 Arbeitsbnches liegt kein Verzicht auf die Kündigungsentschädigung. 

1878. 
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Spinner. KE,cntmäW"gkelt mittlerweiliger Fortsetzung der Arbeit. 1612. 
Solidarhaftung Ar·beits',·erwej"eru:o~. 1672. 
NichtbC2chtung- des Mittagspause ande.re Arbeiter zu besuchen. 1685. 
Gruppena'kkord. 2249. 

Spulerinnen sind 1688. 
Anspruch der DefWjilCWU 

Steindrucker. Stillschweigender VerzIcht auf Lohnzuschuß. 1792. 

Stickerin. Fähigkeit der Minderjährigen zum Abschluß des D!enstv8rtrages. 1805. 
. Entlassung \vcgen Aufforderung zur Kündigung. :i..823. 

Streifer. Haftung de.s Unternehmers für Beschädigung der Kleider des Hilisarbeiters. 1778. 

Strohhutn1iherin. Nach Kündigung durch den Stellycrtreter kann der Prinzipal nicht mehr die 
Entlassung aU'3sprochen. 164[;. 

Stückgehilfe. Kollektivvertrag. 2301. 

Ta b aktrafikan dn. Zuständigkeit. 231(3. 
Taillen arrangBurin leistet nicht höhere Dienste. 2090. 

2217. 

Jahresremuneration. 1830. 
2380. 

1954. 

1656. 
Verwendung elektrischer Maschinen. 1692. 
und Entziehung der übrigen Hilfsarbeiter, kein Ent-

1789. 

Bedrutung' Hin'i'\€ifens von WerkzE'ug. 1925. 
Zurückhaltung des Arbeitsuur.:hes. 1987. 
Ausfünung des 1996. 
Verweigefung von 2021. 
Akkord. 2020. 

des Diensti7ebers für schlechtes UateriaL 2040. 
T{c,ll,khvvMt,w 2009. 

2155. 

Tuchfabriksarbeiter. 1!inin{allohn. 1845, 
Uhrmacher. Anbot des Lohnes als Weihnachtsgeschenk. 2054. 
Verkäufer. Entlassung ohne Kündigung bei Aufhären des Gewerbebetriebes. 1610. 

Entlassung Teilnahme an der Hochzeit des ßmders. 1629. 
in Filiale, "i'i'O unter un.günstigeren Bedingungen gearbeitet werden muß, 

zum Austritt. 1658. 
T<'n,t1~""na Nichterl<:l,ges einer Kautic.m. 1684. 

Erneuerung'. 17R1. 
des Magazines uni Verkaufdokalcs ist kein Austl'ittsgrund. 1804. 
Abgänge. 1882. 

der Mitunternehmer. 1886. 
Art der 1I,,'n'tlp,""'na 1912. 
Zeitpunkt der 1914. 
Natllra;lcistung. 
Pensionsversicherung. 2063. 
Probemonat. 2102. 
Entlassung. 219Q. 
Haltung für Wareuobgällge. 2213. 
Zuständ.igkeit. 223l. 

Verkäuferin. KÜn,jigung durch konkludente Handlungen. 19M). 
Ungerechtfertigte Entlassung während der Krankheit. 2235. 
Schutz gegen Beleidigung'. 2294. 
Vereinba!1mg von Entiassungsgründen. 2356. 

Vizepolie(Ieistet nicht höhere Dienste. 1953. 

Vorarbe Her. Sonntagsarbeit. 2144. 

Vorrichter. Anspruch auf Lohnerhöhung wegen vermehrter Arbeit. 1926. 
Remuneration. 2262. 

XV 

Wäscherin. Benachrichtigu.ngspflicht von der Erkrankung. 1622. 
Entschädigung bei beiderseitig verschuldeter Lösung des Dienstverhältnisses, 1834. 
Unentg-eJtlicllkeit der Arbeitsleistung. 1932. 
Entlassung mit den ··Worten nwir haben schall eine andere". 1936~ 

Wäschezuschneider. Tadels- oder Entlassungserklärung? 1624. 

Walker. Dauer einer Zulage für schwerere Arpeit. 1604. 

Weber. Anspruch aul Prämien beim Jahresschlusse, im FaUe lrüherer Auflösung ües Dienstverhält· 
nisses. 1603. 
Die Vereinbarnng fixen Wochenlohnes berührt nicht das Recht zum Abzuge des Kranken· 
kassabeitrages. 1606. 
Schadenersatzanspruch

j 
wenD wegen Kälte jm Arbeitsraume nicht oder weniger gearbeitet 

werden konnte. 1609. 
Der Grund der AuHöBung des Dienstverhältnisses ist in das Zeugnis nicht aufzunehmen. 
1670. 
undeutliche Erklärung der Kündigung. 1686. 
Umfang seiner Tätigkeit. 1721. 
Abschluß des Vertrages auf bestimmte Zeit. 1770. 
Aüwendung des § 1155 a. b. G. B. 1773. 
Beschäftigung auf verschiedenen 'Webstühlen. 1774. 
Entschädi~ung wegen Maschinengebrechen. 1838. 
Entschädigungspflicht des Unternehmers wegen Reparaturbedürftigkeit der Maschinen. 
1839. ' 
1fißlingen einer Arbeit. 2044. 
Lohnabzug. 2050. 
Entscbädigungspflicht des Dienstgebers wegen Entlassung. 1922. 
Arbeitsz'uweisung. 2264. 

Webmeister leistet nicht höhere Dienste. 1764. 

Werkmeister. Reisekosten. 1841. 
Erfi:l!ungszwang. 2084. 
Vers[1ätC'te Lohnauszahlung. 2215. 
Kündigungsfrist. 2255. 

Zahlkellner. Verrechnung des Kassa~eldes. 2031-
Haftung für kreditierte Beträge. 2150. 
Entlassuns;. 2170. 
Nicht pünktliche Ablieferung der Losung. 2179. 
Ersatzruhetag. 2331. 

Zeichner. Verletzung der Pflicht, sich anstiindig zu betragen. 190ß. 
Unyerhäitnismäßige Konventionalstraie. 1943. 
Entlassung. 2139. 

Zeugschm i ed. Arbeitsbucheintragung. 2112. 

Ziegelarbeiter. Kein Zurückbehaltungsrecht an Legitimationspapieren. 1962. 

Zimmerfrau. 1feinuTI!"!'sverschiedenhejt über den Umfang der Obliegenheiten berechtigt nicht zum 
Austritte. 1699. 

Zimmermann. Zuständigkeit des Gerichtes. 2146. 

Zuckerbäcker. Unreinlichkeit. 2163. 
2287. 

2319. 

Zuschneider. Enilassung wegen abträglichen Nebengeschäftes. 1645. 
ist kein höberer Ange,tellter. 1895. 
UngültIgkeit des Dienstvertrages. 1959. 
leistet höhere Dienste. 2066. 
Vertragserneuerung. 2333. 

Zuträger. Wegnahme des Lohnes durch einen Gläubiger des Arbeiters. 174(}. 
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H. Begründung und Änderung des Dienstverhältnisses. 
A, Vertragsabschluß durch die Parteien selbst, 

Vertragsabschtuß im tdegraphischeu Wege. 1674. 

Die in einem Kollektivvertrag enthaltene Bestimmung, wonach jeder weitere Separatvertrag 
un:!ült~g sein soll, steht dem Abschluß e~nes besonderen Übereinkommens nicht im Wege. 1730. 

Fähigke;t des Minder![hrigen zum Abschlusse des Dienstvertrages. 1805. 

Die Aufnahme eines B,isenden durch einen protokollierten Kaufmann ist ein Handelsgeschäft, 1806. 
Ein Agent haftet de'u in seine Dienste anfgenommPllcn IIandlungsgchil1ell für den ganzen Gehalt 

und kann ibn nicht an das Yon ihm vertretene Haus weisen. 1828. 
Keinwübergang des Agenturvertrages in einen DiGnstvertrag~ wenn Reise auf bestimmter Tour durch 

kurze Zeit gegen Diäten und Provision und täglichen, Bericht vorgeschrieben ist. 1835. 
Kein Dienstvertrag, wenngleich der Agent zur Krankenversicherung allgemeldet worden ist. 18a~. 
Wird die Wirksamkeit des Arbeitsvertrages von der Beihringung des Arbeitsbucbes abh:ingig gemacht~ 

so gelten vor Eintritt dieser Bedingung nicht, die gesetzlichen Künuigungsfristen. 1875, 
Für die Verbindlichkeiten aus einem durch den Miteigentümer eines Unternehmens abgeschlossenen 

Dienstvertrag haften a!Je Miteigentümer solidarisch. 1886. 
Abgrenzung zwiseb~n Dienst- und Agenturvertrag. 1919. 
Begründung eines Dienstverhältnisses nnter Brüdern. 1930. 

Wurde Kautionsbe,telIun!f mittels Postsparkasse-Einlagebüchels vercinbart, so kann der Arbeitgeber 
das Arbei tsverhältnis nicht pachlräglich unter Berufung auf die Unpfändbarkeit von Post
sparkassaeinJagen auflösen. 2119. 

Auf die Bestimmungen eines ein bestimmtes Gewerbe umfassenden KollektIvvertrages kann sich ein 
Arbeitgeber, der diesem Gewerbe niebt angehört, nicht beruien. 2208. 

Die bei Eingehung des Dienstvertrages vom Dienstnehmer abgegebene Erklärung, er sei im Laufe 
des letzten Jahres gesund gewes~n und sei auch gcgcIlIvärtig gesund, kann nur dahin ge~ 
deutet werden, daß der Dienstnehmer frei von \vesentlichen Gebrechen sci~ die ihn an der 
Dienstlei.stung hindern. 2233 

Zu den wesentlichen Merkmalen des Dienstvertrages im Sinne des lIandlUllgsgehilfcng-esefzes gehört 
es~ daß durch den Dienstvertrag die Existenz des Dienstnehmers in wirtschaftlicher Be
ziehung geschalien werden soll; die Sonderverdingung des StundenbnchhaIters ist daher 
kein Dienstverhältnis im Sinne dieses Gesetzes. 2298. 

Die Zusage, jemanden künftig anstcllen zu wo!len, kann noch 
ist also hinsiehtlieh ihrer Verbindlichkeit nach § 936 a. Lobnvertrag angesehen werdEn, 

B. zu beurteilen. 2355. 

B. Durch BevOllmäohtigte und gesetzliche Vertreter. 
1. Durch BevollmäChtigte und gesetzliche Vertreter. 

Überläßt der Arbeitgeber die Durchführung einer Arbeit und die Aufnahme der nötigen Arbeitskrfifte 
semem HiUsarbeiter, so stellen die aufgenommenen Arbeiter im Dienste des Arbeitgebers. 1685. . 

Haftung Minderjäbriger, wenn der Vertrag ohne Zustimmung des gesetzlichen Vel·treters geschlossen 
wnrde. 1882. 

Entgegennahme des Arbeitsbuches durch den Stellvertreter des Dienstgebers mit der AUfforderung, 
später wjeder zu kommen~ begründet noch nicht den Abschluß des Arbeitsvertrages~ 1768. 

Dnrch die Anmeldungdes Gewerbeinhabers bei der Slellenvermittlung-, daß er eincn Arbeiter suche, 
nnd durch die Zusendung eines solchen entsteht noch kein Dienstvertrag. 2184. 

Der währrnd seiner Minderjährigkeit in Dienst tretende Dienstnehmer bleibt auch nach erreichter 
(;roßjährigkeit an den von seinem gcs8tzHcllen Vertreter für ihn gültig abgeschlossenen 
Dienstvertrag gebunden und kann sich nicht auf die Unkenntnis dieses Vertrages berufen. 2358. 

2. KOllektivverträge. 1652. 1729. 1730. 1792. 1981. 2007. 2008. 2009. 2010. 
2011. 2014. 2029. 2041. 2059. 2092. 2093. 2158. 2208. 2209. 2216. 2217. 
2288. 2296. 2301. 2322. 2328. 2338. 2339. 

C. Verhältnis zwischen dem Unternehmer, Subunternehmer (Partieführer) 
und dem ArbeltBr, 

Der Verll'altungsrat einer Brauerei ist nicht berechtigt. dem für sie ausschließlich täti!,en Bindermeister 
VerpfIiohtungen aulzuerlegen, die da;) Arheitsverhältnis zwischen dem Meister und seinen 
HillJiarbaitarn berühren, 1650. 
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. "b't' Akk darbeit über~eben hat, von der er wußte, daß 
ur nn der Unter:r:.eh~er emeT.?- HILsar eI k er em~," +~~t ~dcr yon ckm Akkordanten aufgenommene 
ff e dieser Sie mcht allem besorgen. anp, .,0 Sl_ 17G9 

ArbeiteT in einem direkten Verhältllls zum Unternehmer. _ . 

D. Ausdrückliche Vereinbarung, 

D; Erklärung <les Arbeitg-ebers bei der Au:fna)Jme ~in,~s ~rbeiter~7:~ nehme nur organisierte J. ... rbeiter 
~e auf, enihält nicht die Festsetzung emer Beumgung. 1 '. 

Die Bedingung des ledigen Standes muß ausdrücklich vereinbart sejn_ 1744.,. ,. 1< 

. • L1'" ';"h nd der Kündigungsfrist mit dem "\ orbehait, daß de~ 
Ein Verzicht auf weltereDlenSl.iel:::;tu~~ Via~~e ~T" d'g-ungsze;t einen neuell Posten nicht antreten gekündigte Dienstnehn::er wa renG er l\..un l~ .... 

darf, ist znlässig. 2180. 

E. Stillschweigende Vereinbarung. 

.. ahme der Arbeitsordnung liegt nicht VOf1. wen~ die8~ d,:-rch eine dritt<: vom 
StillschweIgende Ann , h .. ht' te Person zur Verle3un~ genracht "'lrd, 1632. Prmzlpal lnerzu lllC.l.lt ermac .. rg _ 

T • t ~ g"? Stillschweigende Vereinbarung der Geltung des Kollektlvver rages. .lOO_~ . ,. 

, 'd W't dif'nen bei Gescbäftsverkauf gilt als Zustimmung 7~nr Fortsetzung aes DleDst-
Stlllschwelgen es e.lte;em neuen Chef unter den alten Bed;ngungen. 1607. 

vertrages ml Q , • • " ... 

' W' d f h unterbrochener Arbeit gelten die früheren Arbeltsbcdmgnugen. 1691. Bel 18 erau na me . . . _ . 
, ' d h . T acl' der Austrit"tserklärnng 1St. kem€ Eüllseh\'i elgendE Gestattml~ des WeIterdienens ure ~.wel. agc n ~ 

E'rneuerung des Dienstverhältmsses, 1731. , 

Entgegennahme Arbeitsbuches durch den Stellve~t~et~l' dGs 
später zu kommen~ begründet noch mcht den 

mit der Aufforderung, 
Arheitsveriragt:;3. 1768. 

oll h . d Verz'cht auf den im Kollektivvert"g festgesetzten Lohnsatz. 17B2. 
Sb se: welgen er l < ~ Unternehmer den eine bei Ablam' 
Keine Erneuerung des. Arbeltsvbertrahges, S":.~?-e~ 1

0 
dhernarbe~t SpäÜ'f beendigen 1808" 

Kündigungsfnst unter rOß ene LU.lü J·t c 

Erneuerung des Arbeitsverhältnisses unter den alten Bedin~ungell. ~92~1... . : .~ 

B . e:llveretändlichf\f teHwc·isBr A;nderung des Vertrages b]mht der mIt tltlllsch11elgen ubergangBne 
el, Teil des Vertrage, in Km!t. 1S67. , 

Stm~whweigende Vereinbarung durch widerspruchslose Annahme des Di!llstze.tte1s .. :9.94. 

< ; b -:t··tt ist aUl.:h verhmah:h
l 

wenD er Ein Kollektivycl'trag, der III der Betr,e s .. ,8. e 2007, 
den einzelnen Arbeltern b61m 

d die den betreffen-Kollekti'vverträ"e sind für das Rcchtsverhältnis . ,u~ I halt Verträge keine 
den Verbänden angehören, maßgebend, selbst wenn SIe von em n 
Kenntnis haben. 2008. 

ü:t nicht verbindlich, wenn er weder in der Betriebs~.tätte angeschlagen noch 
den Beteiligten bekannt war. 2009. 

TI.'_'.h.","Hn angeschlagener Kollektivvertrag ist verbindlich, wen~glejch dessen Inhalt 
den nicht bekannt war. 20JO. 

k . t ' b'nd'icb wenn dessen Inhalt Ein in der Betriebs:stätte nicht angeschlagener KoHe trvver .rag Ist ver! ~ .. 
den Beteiligtcn bekannt war. 2011. 2301. 

Fortdauer der Al'beitsbedingungen bei Veräußerung des Unternehmens. 2014. . 

Stillschweigende Annahme eines niedrige:en. a.ls de:. im NEor~&..~,arif vor~~~elhenen und dem ArbeIter 
bekannten Lohnes gilt als Verzwht auf hohere . TI .0 nung. ... . 

Auch dnrch stillschweigende Vereinbarung kann von den Bestimmungen eincs Kollektivvertrages 
abgewichen \verden. 2158. . 

Wenn auch bezüglich eines Punktes des Kollektivve.rtl'ages ah'iv~ichende Vereinbarungen getroffen 
wurden, bleiben die übrigen Bestimmungen ill Kraft. 2216. , ., . 

. "". ". ~ 1 die die OrgarnsatIOll rmt 
Arbeiter} die einer OrgamsatIOn anj,gleborcll

h
, \t'Verdenll~~~~:t auch wenn der Inhalt des VertrageR 

den Unternehmern abgesc 1 oEsen a, verp 1 

früher nicht bekannt war. 2217. 

b 
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Aus dem Umstande, daß der lIIeister den früheren Lehrjungen nach Ablauf der Lehrzeit bis zur Frei
sprechung arbeiten läßt, kann nicht stillschweigender Abschluß eines Arbeitsvertrages abge
leitet ,,,erden. 2277. 

Organisierte von ihrer Organisation mit den lJnternehmern abgeschlosse-
2288. nen lcllllE'KCivverlra,," 

Vl"l,"'H"'lUW der aU,"oCULU."efl.B Kollektivvertrag 
Vertragsbestim-

Verbindlichkeit eines In der Betriebsstätte nicht angeschlagenen Kollektivvertrages. 2301. 

P. Form der Vereinbarung. 

Vereinbarung mittels Die123tzettels. 1994. 

Verbindliehkeit des in der Betriebsstätte angeschlagenen Kollektivvertrages. 2007. 2010. 

Vereinbarung des Kündigu!1gsaus3chlusses durch Kollektivvertrag. 2008. 

Ein KolJekthrvertrag ist nicht verhindHcht wenn er weder in der Eetriebsstätte allgesehlagen noch 
dr-ssen Intalt den Beteiligten bekannt war. 2009. 

Ein in der Betr!ehsstätte nicht an:g"':Cll.",""w,r Kollektiv-vertrag ist verbindlich, wenn dessen Inhalt 
den Beteiligten bekannt v,ar. 2301. 

Der Handlungsgebife kann sich nicht damit entschuldigon, daß er den schriftlichen Dienstvertrag 
nich'G gelesen habe. 2160. 

Bedeutnng der Annahme des DienstzettGis. 2353. 

G. Ungültigkeit des Vertrages. 
Anfechtung des Vertrages wegen Iri'tums in der Person des Hilfsarbeiters. 1675. 

Dia Verointilfun~ tä!5"icher Berichterstattung, wilrig-ens der Reisetag nicht zu honorieren seif verstößt 
nicht gegen die guten Sitten. 1809. 

Ungültigkeit. ehrenwörtlicher Bekräftigun~ der Konkurrenzklausel. 1813. 

Der Wl?nn dem D:enstiIcber hei Vertrag-sabschluß bekannt war, dalJ der 
des D.ienstantrittes dureh pinen anderen Dlenstvertrag gebunden 

ist. 1859. 

Gültigkeit de'3 I{ ollektivv8rtrag-es, auch wenn einzebe Bestimmungen nicht eingoehalten \verden. 1981~ 
2288. 

Unverbindlichkeit der Bestimmung im T{(,l1rHjiv\,p.rrro". 
lässig sein sollen. 2092. 

daß abweichende Vereinbarungen unzu .. 

Ein 

eines Umsatz-es in bestimmter Höhe 
den tatsächlich geleisteten Diensten 

"'X,emDlares an den neu eintretenden Arbeiter 
Einlluß auf die Gültigkeit des 

tsr'JrUerlmg dagegen verzichtet, daß der 
Zeugnis ausstellt, ist nach 

IH. Dauer des Dienstverhältnisses. 

A. Auf unbestimmte Zeit. Kündigung. 

ZTlsie.herung: ~,Für Jallresposten wird garantiert" und ~JDiese Stelle ist eine 
respektivG LebensstellUng". 1701. 

Die Zusicheru11g' von Arbeit für IVintcr und Sommer enthält nicht die Verbindliehkeit J den Arbeiter 
ein yolles Jahr zu behalten. 1703. 

Widerspruchslose Ent~(>~~mnahme einer Kündigung für einen un~esetzliehen Termin gilt als Verein
harung~ das Dlenstverhäitnis zu die8em Termin zu lösen. 18.:...0. 
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Das Versprechen, einen Hilfsarbeiter in einem aussetzenden Betriebe bei neuerlicher Inbetrieb
stellung wieder zu beschäftigen, ist kein Hindernis für die Erteilung der Kündigung in der 
Zwischenzeit. 2117. 

Gnyerbindlichkcit der Zusicherung: "Der Posten ist ganzjährig". 2244. 

Voraussetzungen für die Zulässigkeit einer bedingten Kündigung. 2325. 

L Gesetzliche Kündigungsfrist. 

Der beim Sp('diteur mit Auf- und Abhden beschäftigte und täglich entlohnte Arbeiter ist Taglöhner 
und hat keinen Anspruch auf die gesetzliche Kündigung·sfrist. 167ft 

Die Geltung der Kündigungsfrist für Bauzeichner ist durcb deren Dienstleistung bec.:IJgt. 1890. 

Der Akkordarbeiter kann auch vor Fertigstellung der Akkordarbeit gekündigt und entlassen werden. 
1916. 

Wegen eines Fntlassungsgrundes kann der Arbeitgebrr die KündigungsIri8t, nicht kürzen. 1985. 

Der Hilfsarbeiter, dem mangels Vereinbarung hat, obwohl er die Kündigung 
\'viderspruchslos entgegengenommen hat, Ktndigungsfrist Anspruch, 
,\venn er ihn vor Ablauf der Kündigungsfrist macht. 2094. 

2. Vereinbarte ·Kündigungsfrist. 

Durch Abänderung der Vertragsbestimmungen über das Entgelt '\vird die ursprüngliche Vereinbarung 
über die Kündigung nicht berührt. 1641. 

Ist eine nach deta HandlungsgehiUcngesetz unzulä~sjg kurze Kündigungsfrist vereinbart, so gilt die 
kürzeste zul1ssige einmonatliche Frist. 18))5. lD12. 2255. 

Vereinbarung der Kündie-ung am Ersten mit der ·Wirkung für den Letzten des Monates ist nach dem 
Handlungsgehiltenge2etze zuUssig. 1B37. 

Stillschweigende Zustimmung zur Kürzung der Kündigungsfrist? 1985. 

Die vereinbarte sechs'\vöcnentliche Kündigungsfrist muß nicht mit dem Kalendervierteljahre ZU~ 
sammenlallen. 1994. 

Berechnung der Kündigung3frist im Falle einer anzulässigen Kündigungsvereinbarung. 20G6. 

Die Verei"11 h,uun" Kündigungsfristen in einem der Gewerbeordnung unterliegenden 
2317. 

Die Vereinbarung einer anderen als der "c>;eL:i.lHmenl\.UnUOan\:eJL:eines Lehrverhä.ltnisses 1st ungültig 
und kann daher nicht auf den nach zustande gekommenen Dienstvel'~ 
trag ausgedehnt werden. 2292. 

3. Ausschließung der Kündigung. 

Ci) Durch ausdrückliche Vereinbarung. 

Die liußerung lISie können mir jederz9it das Buch geben" ist ein Antrag auf sofortige Lösbarkeit des 
Arbeitsverhältnisses. 1718. 

Dem Bauarbeiter\ dem am Samstag nicht gekündigt~ sondern Arbeit für :Montag ver~prochen wurde, 
gebührt Lohnvergittung, wenn er am .Montag erschienen ist und ihm Arbeit nicht gewährt 
wurde. 1619. 

Ist jederzritif?e Lösbarkeit des Dienstverhältnisses vereinbart worden, so hat der untertags entlassene 
Arbeiter keinen Lohnan8pruch für den restlichen Tag. 1763. 

In Arbeitsverhältnissen nach der Gewerbeordnung kann einseitig den Arbeitnehmer trelfender 
Kündlgungs:llJsschlu3 nicht vereinbfu·t v.erden. 1939. 

Kündigungsausschluß anf Grund Vereinbarung mit dem Vorgänger des Arbeitgebers. 2014. 

Ein Werkstättenvertrag, der Kiindigungsausschluß fe~t5etzt, wird durch einen Kollektivvertrag. der 
über dIe Kündigung nichts et:!..tllält, nicht aufg-ehoben. 2059. 

un!!3aUS>Wlllll).) vereinbart, so steht der Vmstand, daß der Arbeiter einen vom Dienstgeber 
Lohnvorschuß noch nieht abgearbeitet hat, seinem Austritt nicht. entgegen. 

2108. 
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Do"""',,o,"ho;ro, aogm'Cl1W"ec,." \'rn,inba'rUTl~ des Kündigungsaussch1usses wird ni?ht 
mit höheren,- Lohne geworden 1St. 

O"etroffene Vereinbarul1g des Kündigungsausschlusses durch nach
o Diellstverhältnisses beseitigt? 2353. 

b) Duroh stillschweigende Vereinbarung. 

Stillschweigende vereinbarung des Kündigun~sausschlussf's. 1652. 

des mit dem "früheren GescbäItsinhabef vereinbarten Ausschlusses 

zum VorarlJPit!?T wird der mit ihm ursprüng-lich vereinbarte Kündj
nicht aufgehoLcn. 173~, 

Wirkung eines l{orschn~ses llir die nächste Akkordarbeit au'f die Vereinbarung des Kündigung~aus
schlu5f'es. 17SQ. 

Wiederholte Annahme von Lohnzetteln) in denen Kündigung-saussGhluß festgesetzt 
ist, gilt als 1897. 

Kündigungsausschluß durch Kollektivvertrag. 2008. 2010. 

nicht) \yenn der 
ani(""Cii'og'-u, noch dessen 

festsetzende Kollektivvertrag weder in der Betriebs
den Beteiligten bekannt war. 2009. 

Kündi~um~sal1s8c111u!J in dem bel den Teilen bekannten Kollokhvvertl'<lge gilt, we-nngleieh dieser in 
Betriebsstätte nicht angesf'hlagen \var. 201l. 

des Neisters: nBci. mir ist von heute ~m sofortige 
des Antrages. 2,153. 

aus der Art der Betätigung im Arbeitsverhält-

4. Beginn und Ende der Kündigungsfrist. 

1. Oktober bis l.l\~ärz mangBls gegenseitiger 
2312, 

;S·uchen Sie sich vorn Er::;ten einen anderen Posten" bedeutet, daß die Kündigungstrist bereits am 
• näehston Ersten abläuft. 1728. 

Berechnung der Kündigum;sfrist. 1914. 

Kündigung mittels rekommandierten Briefes wird mit. der Znstellung an einen Hausgenossen wirksam. 
1956. 

Durch die einmonatliche K\jm(l;~un[ wird das Dienstve!'hältnis mit 15. :Mai aufgelöst, trotz 
werden kann. 1960. Vereinbarung, 

üfiliiQ"UTI!TSfI'ist erklärte vierwöchentliche Kündigung ist 
sondern wi:-kt für den zulässigen Termin. 2095. 

Die Kündigung unter neZelcn;l1UJlg eines bestimmten Tages :für die Lösung bleibt wirksam1 auch 
,\ycnn sie früher

j 
als es ,virc, erklärt worden iEt. 2096. 

Die 
ohne Rüeksicht auf etwaige Gebräuche, 'mit dem Ablauf des Tages, an 

ist. 234D, 

Krankheit, Sonn· und Feiertagen auf den Ablau!. 

durch die Frau infolge Krankheit des Dienstnehmers mit Bezug 
1957. 

Bei Kündigungsausschluß kann der Hilfsarbeiter auch wä.hrend der Krankheit entlassen werden. 
2097. 
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6. Stellensuehe nacb Kündigung, 

Eigenmächtiges Verlassen der Arbeit behufs Stellensliche berechtigt zur Entlassung. 1988. 

Nach Handlungsgehiifen an jedem zweiten 
NI"",n'""Cile freizugeben. 19\)5. 

Tag'{'s zum Z\vecke des Auf~ 
lJ18m:1g-')Der zur sofortigen Entlassung des 

B. Auf bestimmte Zeit. 
rb,'jtsye,:M.1trllsses auf so gilt diese, nicht aber di€ in 

bis zum Eintritte des 
Dauer anzusehen. 1938. 

bei einem Arbeitsycrhäitnis von bestimmter Dttuer. 

er wolle ihn behalten: bis er einen neuen Posten 
Zeit eingegangen. 2279. 

Bei Diell.:::tyc:rhIltnissf:m mit bestim!uter und daran anschließender unhc'ltnmy,tcr Vo"h<,~o,.o;; 
besonderer 'Vereinbarung die gesetzlichen Vorschriiton über 

em~HillbbCb ein, 2300, 

C. BIs zur Vollendung etner bestimmten Arbeit. 

einer bestimmten Arbeit ist das Arbeit.sverhältnis mit 

Keine Erneuerung des 
Kündigungsfrist unterOrC'C!i,ene 

D. Auf Probe, 

Überg'ung des Dienstverhältlllsses ac:f Probe in ein fixes. 1625. 

Bestimmung der für dIe Erprobung des Hilifmrbeitel's ausreichenden Zeit. durch den Hichter. 1713. 

Vereinbarung eines ProbcdißllstverhiHtnisses. 180B. 1812. 

Lösung des Probe dienstverhältnisses bei verlängerter Probezeit. 1811. 

Fristberechnung bei der Probezeit. 1829. 

Bei Eerechnung der Probezeit ist der Eintrittstag mitzurechnen. lD15. 

Bei Entlassung innerhalb der Probezeit ist das 
Ausgange der Probezeit zu bezahlen. 

nur bis zum Entlassun~stage, nicht bis zum 

Der erste Tag der Dienstleistung ist in die vereinbarte Probezeit einzurechnen. 1957. 

lilin auf Probe vereinbartes Dienstverhältnis kann auch vor Antritt des DLcnstes gelöst werden, 2035, 

Berechnung der achttäglgen Probezeit für l\:1cbtsch:ehtarbejter. 2049; 

Dem Handlungsgehilfen, der während der 
gebührt der Lohn nur bis einschlltßlich 

an einem :Montag um %9 Uhr früh austritt, 
der VOl'hel'.gehenden \Voche. 2100. 

Der Probemonat ist nicht nach § 902 a. b. G. B' j sondern nach Art. 328, Z. 2, H. G. B. zu berechnen 
2102. 

Ein ursprünglich auf einen Monat 
dieil3tverh\1tnis kann 
dessen Ablauf gelöst würden. 

und auf einen weiteren J'lfonat """,,,,",,e, Probe~ 
des z\yeiten Plubeillonats nicllt jedel'zeit~ erst mit 
2156. 

Die Vereinbarung eines ProbcdienstY81'1lä.ltllis:ses nll!ß der Behauptende beweisen. 2080, 

Die vor
ist 

Konventionalstrafe \vegen Auflösung eines Pl'obedienstverhältnisses ·während des ersten Monats. 
2259, 
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Wenn die Aufnahme zur Probe geschah und die Dauer der Probe nicht bestimmt wurde, gilt eine ange
messene Probezeit als vereinbart. ·2290. 

Bei einBr gering entlohnten Hilisarbeiterin ist eine Probezeit von höchstens 3 bis 4 Tagen angemessen. 
2290. 

Die Dauer des Probemonats ist nicht nach § 902 a. b. G. B.) sondern nach § 328 H. G. B. zu berechnen, 
,v8nllzleich der Angest"?llte nicht Handlungsgehilfe ist~ sondern höhere, nicht kaufmännische 
Dienste leistete. 2304. 

E. Aushilfsdienstverhältnis. 

"Sie werden für einen Kranken arbeiten" begründet ein Aushilfsdienstverhältnis. 1837. 

Ein Dienstverhältnis, deS>en Fortsetzung nach Ablauf der Kündigungsfrist bis znm Eintritte des 
Na,chiolgers \~ereinbart ,vitd, ist auf bestimmte Zeit, nicht für die Zeit .vorübergehenden 
Bedarfes eingegangen. 1938. 

Dauerndes oder Aush:!fsdienstvcrhältnis? 2029. 

EinAushi1fsdi81.,b;erhältnis kann für bestim:nte Zeit' eingegangen \verdeut wenn der Grund de·s 
vorübergehenden Bedaries nä.her bezeichnet \yorden ist. 2189. 

Auch auf dem Gebiete der kann ein Dienstverhältnis nur dann als aushHfs\veis8S 
angesehen \verden) \venn es für die eines vorübergehenden Bedarfes vereinbart worden 
ist 2285. 

Der von einem \Virte 
genommene 

Einrichtung des Gasthausqartens auf
aU'llllJSWe'Sen Dienstverhältnisse. 2335. 

IV. Inhal t de s D iens t ve rtr age s. 

A. Arbeiterschutz. 

1. Obsorge für Leben und Gesundheit. 

wenn durch das Platzen von WE'rkgerä.tschaften die Kleider des Hilfs~ 
werden. 1778. 

2. Entgeltansprüche während der Zeit der Dienstverhindernng. 

a) \Vcgen Krankheit oder Unglücksfalles. 

von der faktischen Arbeitsleistung abhängig ist, 
zu einem Abzug vom Gehalt. 1905. 

Ersatz für eine Straßenbahnfahrkarte ist nicht Er:tgeltsanspruch und gebührt dem erkrankten 
Handlung~gollilfen nicht. 2095. 

Bei Krankheit während der Kündigungsfrist ist kein Lohn zn entrichten. 2134. 

Das dem erkrankten Handlungsgehilfen durch {3 vVaehen zu leistende Entgelt umfaßt auch die Na
turalbezüge. 2234. 

Ansprücbe des währen i der Krankheit grundlos Entlassenen. 2235. , 

b) \Vegen ~Llitärdjenstleistung. 

Anspruch auf des Gehaltes im Falle der Einberufung zur außerordentlichen lIlilitär-

Kein a1J i Gehaltszahlung während der vor Vollendung des Dienstjahres abgeleisteten 
2073. 

c) "\Veg'en anderer wichtiger Gründe. 

3. Arbeitsordnung. 

Wirkung der Verlautbarung durch dritte vom Dienstgeber nicht ermächtig,te Personen. 1632 .. 

Der bloße Anschlag der Arbeitsordnung und deren Ausfolgung gelegentlich einer früheren Dienst
leistung genügen nicht. 1716. 
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rhl,it"orlimmg vorgesehene Kündig1lngslrist gilt nicht, wenn eine bestimmte Dauer des 
vereinbart ",mrde. 1770. t> 

KenntniS der inbeitsordnung bindet auch ohne Verlautbarung. 1771. 

des 11.:S5 a. b. G TI. trotz Bestimmung der Arbeitsordnung, daß für schlechtes Material 
aD"O~~·····~ geleistet \Yird. 1773. 

Anwendung der Arbeitsordnung auf ähnliche, in ihr nicht vorgesehene FäHe. 1941. 

Gcltendmachung von Anspriichen, die laut Arbeitsordnung innerhalb einer bestimmten 
zu erheben waren~ ist ausge::chlossen. 2003. 

Auslegung eines in der Arbeitsordnung efl;thaltenen Enthssu!lg~grundes. 2044. 

Beim 

die Ausfol~ung eines Exemplares an den neu eintretenden Arbeiter 
der AusfulgUllg keinen Einfluß auf die Gültigkeit des 

Arbeitsordnung dienen deren Bestimmungen zur BeurtC'ilung der Arbeit. die 
ohne Verletzung \vcsentlicher Vertragsbestimmungen zuge,viesen \verden 

B. Unfall- und Kra,nkenversicherung. 
Der TT~tn,nc1!)mor ist zur Schadenersatz klage wegen nicht rechtzeitiger Anmeldung des Arbeiters zur 

Kran.!<e"""»" nicht passiv legitimiert. 16GO. 

DIe dreimonatliche Frist zum Abzuge der Pensionsversicherungsbeiträge ist eine Präklusiviristv 1819, 
vgL aber 1880. 

Die zur Zahlung von Pensionsversicherungsbeiträgen, sobald die Versicherungspflicht 
,pC·."'''''".!l.iP ief:tgesetzt 'Nird, ist rechtsverbindlich. 2023~ 

Verei!!b"rur'.~Gn, nach welchen die ·Pensionsversicherungsbeiträge vo;Iäufig als Vorschüsse ausbezahlt 
in Abzug gebracht werdun s011en, sind, insoweit die dreimonatliche Frist über~ 

wird, ohne rechtliche ~\Virkung. 2024. 

daß die Penslongversichernngf;beitl'äge von der Remuneration abzuziehen sind J ist j 

ureimonatliche Frist überschritten wird, ohne rechtliche \Virkung. 2026-. 

"p·n""PllOf. der von dem ihm im § 36 P. V. G. eingeräumten Abzugsrccht keinen Gebrauch 
hat, ist zur nachherigen Einklagung der für den Versicherten geleiswten Priimien

quoten im Grunde des § 1042 a. b. G. 13. nicht berechtigt. 20G3. 

noch nicht ahgeführter 
2064. 

der die ihm abgezogenen Versicherungsbeiträge von der Pensionsanstalt zurUelt
hat, kann die Rückzahlung der ihm angeblich rechtswidrii abgezogenen Versiche

rung3beitrilge nicht auch vom Dienstgeber verlangen. 2205. 

eidung über die 
2220. 

\ycrden. wenn der 

""u,_u,,,,',";;." für Pcnsionsversiehcrung-sbciträge ist auch bei nachträglicher Priimi6nvorschrei~ 
an die gesetzlichen Beschriinkungen gebunuen. 2247. 

nicht ang-cmeldete Arbeiter kann den Arbeitgeber auf Ersatz des entgangenen 
nicht klagen. 2293. 

2324. 

Monat zurückliegendes 
zweiten Arbeitsver-
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c. Gegenstand der Arbeitsleistung. 

lIeinungsverschiedenhe,it€ll über den Umfang der Obliegenheiten berechtigen den Arbeiter nicht zum 
Austritt. 1699. 1918. 

Der TaglöhnBr :.:luß jede ihr.J. aufgetragene Arbeit verrichten. 1790. 

UEzulässigkr;t der Zu\',;"e':sung anderer als der vereinbarten Arbeit. 1881. 

des zu 5elbsUindiger D~enstl€istung aufgenommenen Hilfsarbeiters bthufs 
V er~ragsverletzung. 1974. 

UnzulJ.s~lgkeit der Fe:3t.Stcllungsklage über den Gegenstand der Dienstleistung. 1999. 

Der als Rsisende Angestellte hat auch 'während der KÜlldigungszeit auf Reisen geschickt 
üblich ist. 2069. zu w6!'dea, SOÜ1lJ.ge es in der 

Der hei Bauunternehmer bedienstete Gerüster ist yerpflichtet, sich ,luch alt< Arbeiter beim 
K2Ln,,1~r, hf'll venvenden zu lassen. 2168. 

n der aus erlwbJichen Gründen VO'CQ211Dmn08'10n 
zu Lagerhausarbeiten liegt 

D. Arbeitszeit. 
1. Normale. 

en'ill""'"'''< der ArbeitsÄeit am Abend berechtigt n~cht zum sofortigen Verlassen der 
1616. 

Tagesarheit kann der Arbeiter nicht verhalten werden, für einen anderen Hilfs· 
zu arbeiten. 1700. 

n"rec.ULJ,e·U!l~ zur Verweigerung einer Arbeit, derell Ausfübrung die eHstündige Ruhezeit verkürze;l 
1719. 

An den D~ensb:e~..;~er dürfen nicht Anforderungen gestellt werden, deren Erfüllung physisch unmöglich 
~St. 1.8l [. 

Ein der höhm'c Dienste leistet I muß dringende Arbeiten auch nach sechs "Chr abends fertig-
2139. 

In Ermanglullg O~llGr Vereinbarung gilt die in,dor Branche übliche Reisezeit,. 2210, 

2. überstunden. 

Anspruch auf Entlohnung für Mehrarbeit trotz Vereinbarung der Arbeitszeit !lnach 
1677. 

Solidarhaftull2' der Al:beiter bei gemeinschaftlicher vertragswidriger Verweigerung von Überstunden. 
1ü72. 

Der Ge8o~~HtslcjtGr eines photographischen Ateliers hat keinen Ansp~'uch auf Bezahlung der Über
stuuden. 1874. 

Der Anspruch:auf Entlohnung der Überstunden ist bei einer auf die ganze Arbeitszeit sicb beziehenden 
Lohnvereinbarung unbeg:-ündet. 1932. 

Dauernde ~lehtreldarryjerullg der Bezahlung von überstunden gilt als Verzicht. 1971. 20D8. 

Verstößt ein Verzicht auf Entlohnung VOll ~berEtunden gegen die guten Sitten? 2012. 

DIe "\Veigerung: nicht bedungene überstunden zu illa,chen, bildet keinen Entlassungsgrund. 2021. 

Ist \'cl'ellliH'r1lM"&Rm,;,;:, :1:1 Stelle der in der Arbeitsordnung vorgesehenen elfstündigen eine zwölf
getreten, so ist die eiu3tülldige Mehrieistung nicht als Überstunde 

204/..." 

Kein Ansp:c'~len des: Baute.clmikBl'S höherer Kategorie auf Entlohnung der Überstunden. 2073. 

die in einom Kollektivvertrag vorgesehen sind: zu machen 

yon tberstu.TIoeu benuls Fertig3telluIJg dringlicher AJ-beiten \vähI'end~ 
?;104o 

XXV 

Zur Frage der Entlohnung eines Baupoliers für Überstunden. 2166. 

Einem höheren nicht an und für sich für jede üher die normale Arbeitszeit ge-
leistete Entschädigung, 2236, 

Den ",-ird die Eigenschaft einer bedungenen Arbeitszeit durch das Versprechen einer 
'jeSOll'uel·"t: Entlohnung für sie nicht benommen 2265. 

3. Nachtarbeit. 

Inventursaufnahme zur ~ achtzeit ist erlaubte Arbeit; die Verweigerung der Mitwirkung berechtigt 
zur Entlassung. 1762. 

Der Verzicbt auf die Entlohnun~ -VOll überstunden gilt nicht auch für Nachtarbeit. 1772. 

Berechnung der achttägigen Probezeit für Naehtschicbtarbeiter. 2049. 

4. Arbeitspause und Sonntagsruhe. 

Scbadenersatzpflicbt wegen Verweigerung der Feiertagsarbeit. 1607. 

:-Tichtieistu:E{ ~ewerbJicher Arbeit am Sonntag in der Privatwohnung des Arbeitgebers bildet keinen 
Entlassungsgrund. 1621. 

S01idarhaftuDg- der Arheij·er bei gemeiascllaftlicher vertragswidriger Vf'rweigerung von Feiertags
arbeit. 1672. 

Der Anspruch auf Entlohnung für Sonntagsarteit besteht nur 1 welin diese aufgetragen oder dUf('b 
besondere Verhältnisse notwendig \vurde. 1678. 

Für Sonntagsarbeit gebührt kein Lohn. 1732 

Für Sonntagsarbeit gebührt Lohn. 1820. 

N achträg:iche Entschädigung für-nicht gewährte Ersatzruhetage kann nicht g'efordert werden. 1874, 

Kein Anspruch auf Ent:ohnung für die MHtagspansc r wenngleich diese im Arbeitslokal zugebracht 
werden mnß. 2003. 

Arbeit am goldenen Sonntag ist zu entlohnen. 2099. 

Lohnabzüge für die an Feiertagen freigegebene Zeit sind bei vereinbartem i,Vochenlohn unzulässig. 
2128. 

~Jangels Vereinbarung entscheidet der 
wird, Lohn zu bezahlen ist. 

CS20UJ.·aucu. ob für Feiertage, a.n \'\'elch811 nicht gf:;arheitet 

Der Hilfsarbeiter, der 
kommen, dies 

seiner besonderen 
hat unbefugt die 

Der Hilfsarbeiter ist nicht berechtigt, sich eigenmächtig den ihm gebührenden Ruhetag zu nehmeu. 
2151. 

Arbcitsver\\·eigtl'ung'lElt.Cl' BeTulu:lg auf die i,Iittagsp~lusß. 2273. 

Wird dem Arbeiter am 

Die :lljtta~31JCcllse 

die zum Besuche des vOl'mitt"gs~ot;tefidilmstes erforderliche 28ii 
noch nicht die Bezahlung des die derart freigegebene 

Arbeits\'er'hältni.sSE's mi t einem halben Ruhetage in 
entgangenen zweiten halben 

Mittagszc-it dem 

5. Aussetzen' mit der Arbeit. 

Kein Lohnanspruch; wenn der Hilfsarbeiter mit der Aussperrung einverstanden war. 1851. 

Bei Kündi!!ungsaussehluß kann der Arberter, der ausgesetzt hat~ keine Entschädigung verlangen, 
wenn die Zusicherung der Arbeitsgewährung nicht eingehalten wurde. 1743. 
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Bei einverständlichem Aussetzen ist ein Auflösungsgrund erst dann gegeben, wenn d.er Gehilfe Arbeit 
venangt und nicht erhalten h.t. 1904. 

Kein Wl1n~,"n,m·l1e.l, \venn sich der aussetzende Arbeiter in der Erwartung baldiger ~;ieder ... 
2337. 

S. Urlaub 

Eigenmächtiges überschreiten des Urlaubes bildet einen EntJassungsgrund. 172:';. 2186. 

Urlaub, der für ein Kalenderjahr vertrags mäßig gebührt? kann mangels anderer Vereinbarung nicht 
schon in den ersten Tagen des J ahre3 angetre~en werden. 1734. 

Entschädigung für ver"eigerten Urlaub. 1958. 

Der Urlaub kann auch während der Kündigungs!rist gewährt werden. 1994. 

Keine Entsebädigungspnicht des Dienstgebers, wenn Urlaub nicht verlangt wurde. 2039. 

In den Urlaub lallende Feiertage sind einzurechnen. 2073. 

Kein Anspruch auf Entschädigung für den Urlaub, dBr nicht verlangt wurde. 2073. 

Der Verzicht des Dienstgebers auf die Dienste des Dienstnehmers unter Fortbezahlung des Gehaltes 
kommt der Erteilung eines Urlaubes gleich. 2242. 

Entschädigung für Entgang des erlaubes. 2242. 

Wegen vermuteter Simulatio:l darf dem Hilfsarbeiter ein Krankheitsurlaub nicht verweigert werden. 
2233. 

Für den Urlauh,anspruch ist das Dienstjahr maßgebend. 2276. 

Würde Kündig-ung des Dienstgebers 
so der Dienstnehmer dennoch den 
jahres schon verstrichen ist. 227ß. 

Dienstverhältnis vor Ablauf des Dienstjahres enden, 
ansprechen~ ,yolern nur die I-Lilite des Dienst~ 

E. Arbeitsort. 

Der Arbeiter kann entlassen werden, wenn er sich weigert, am Dienstorte außerhalb der \Verkstätte 
Arbeiten zn verrichten. 1984. 

Ein Handlungsgehilfe ist nicht verpflichtet, an einer anderen Betriebsstätte Dienste zu leisten) als 
an der~ für die er aufgenommen wurde. 2195. 

F. Entgelt. 

Dem Bestellten gebührt der Lohn auch dann, wenn die Arbeit'ohne Wissen des Bestellers und Besteilten 
von einem Dritten verrichtet wurde. 1846. 

\Yird ein Hilfsarbeiter an Stelle der Entlassung für einen trag gegen seinen Willen 'beurlaubt, so ge
bührt ihm der Lohn für diesen Tag. 2125. 

Die iu"pru,'''e des ArbeJ.tllilhrner·s aus dem Arbeitsvertrage werden da,durch nicht berührt, daß die 
A "hp","','.!",P durch bCllad,en:teuer zerstört "wird, 2228. 

1. Arten. 

a) Akkordlohn. 

SchadenersatzaIlspr'Qch des Akkordarbeiters, wenn wegen Kälte im Arbeitsraume nicht oder wt'niger 
gearbeitet werden konnte. 1609. 

Herabsetzung des Stücklohnes bei Einführung schneller arbeitender Maschinen. 1642. 

Gelegentliche Erklärungen über d;e Höhe des '\Vochellverdienstes des Akkordarbeiters begründen 
noch nicht das Versprechen des 1Iindestlohnes. 1689. 

Erhöhung des Akkordlohnes durch den Ricbter, wenn der Arbeiter bei übernahme der Arbeit deren 
Umfang nicht erkannte. 1711-

Voraussetzungen für die Beendigung der Akkordarbeit. 1735. 

Vereinbarun'S einel Akkordarbeit. ohne Festsetzung des Lohnes ist nicht, VereinD?nmg eines Ak;kord* 
vertrages. 173B. 
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Dem Akkordarbeiter, der vor Vollendnng der Arheit rechtmäßig entlassen wurde, gebührt keine 
Entschädigung. 1760. 

des § 1155 a. b. G. B. trotz Bestimmung der Arbeitsordnung, daß für schlechtes Material 
Vergu tung geleistet wird. 1773. 

Besondere Entlohnung eines Akkordwebers, der innerhalb weniger Tage aul verseh'edenen Webstühlen 
beschäftigt wurde. 1774. 

Empfang e:n<,s Vorschusses auf die n~chste Akkordarbe!t schl~eßt die Lösung des Dienstverhältni.sses 
vor Vollendung trotz Künd!gungsausschluß aus. 1789. 

Keine Entschädigung
i 

wenn der Akkordurbeiter das Maschinengebrechen nicht angezeigt hat. 1838. 

des UnternC'nmers. wenn der Akkordarbeiter bei einer re'paraturbedürftigen 
verwendet wird. 1839. 

Der Anspruch des Akkordarbeiters auf Entschädigung wegen Zeitverlu3tes setzt einen am Lohne 
erlittenen Abbruch voraus. 1923. 

Die einem Akkordarbeiter g'('f{ebcne Zusave, 1"1' werde wächenUleh mindestens 12 K v('rdieneD 1 enthält 
nacil nicht die Zusicherung eines \Vochenlolllle~ im eigentlichen Sinne. 1934. 

Haben zwei A!'beiter~ die nicht dieselbe 
übernommen. so ist der Lohn 
leistung aufzuteilen. 21J9. 

emscrlalUlc,n eine Akkordarbeit 
.öeruc"csWDU.~:Ullg ihrer Arbeits-

Der kll-nrllar'heirer k;:mn EntschJ.di.srung VerVl'rH;'en, \yenn er durch Verschulden des Arbeitgebers an 
Fertigstellung der Akkordarbeit gellindcl't wird. 2172. ... 

nur Abrechnung- des Akkordlohnes und allenfalls 
verlangt \rerden. 2173. 

Gruppenakkord : 
sie in der 

Bei ",',eIm,;men 

b) Zeitlohn. 

Berechnung des P..rbeitstages im Gastgewerbe. 1840. 

selllsr 
:0alllu:ng"eillplange be-

Eine Vermehrung o::r Arbejt~ durch die die Arbeitszeit nicht verl.ängert wird l begründet keinen An~ 
spruch aUl Lohnerl1öhung. 1926. 

Dem Handlungsgehilfen, der '\\+ährend der 
gebührt der Lohn nur bis einschiießlicb 

c) Provision, Diäten, Reisekosten. Tantiemen. 

Uhr früh austritt, 
2100. 

Der Reisende hat Anqpruch auf Entschädjgung~ wenn er grundlos an den ihm gewährleisteten Reisen 
behindert wird. lGG7. 

Der Provisionsbcreehtigte muß den Bestand und die Höhe seiner Provisionsansprüehe beweisen. 1715. 

Rückreisekosten sind zu vergüten, wenn' dem Arbeiter ein gesetzlicher Grund ~ur sofortigen Lösung 
des Dienstverhältlllsses gegeben wurde. 1737. 

Die Vereinbarung, daß ein Reisender nnr bei Erzidung eines bestimmten Umsatzes einen:l\Ionatsgehalt 
beziehen

l 
fO.1St aber auf Diäten beschränkt sein soU, ist gültig. 16G9. 

Die Vereinbarung täglicher Bcrich«)rs1tattmlg. widrigem; der Reisetag nicht zu honorieren seil verstößt 
nicht gegen die guten 

Provision für Geschäfte, die vom Reisenden eingeleitet worden sind. 1831. 

"Rei,ekosten gänzlieh zu bezahlen" verpllichtet zur Vergütung der Rückreisekosten. 1841. 

Anspruch des Reisenden aul Ersatz der Spesen für den Kundenbesuch am Platze. Spesen für Vor· 
bereitung der Geschäftsreise. 1876. 
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Die unter ~iner Bedingung vereinbarten Zureisekosten gebühren
j 
wenn der Gewerbeinhaber willkürlich 

dIe Erfüllung der Bedingung vereitelt hat. 1901. 

Provis:onsanspruch des Reisenden im Falle einer im Vertrage nicht vorgesehenen Verwendung. 1931. 

nSie können spielend eine Umsatzprovision von 4000 K verdienen'! ist keine Garantie dieses 
Verdienstes. 

Der 'l'antiemeolerecht.ig-te die Bilanz wegen Minderbey;"ertullg einzelner Vermögens-

Unter den Reisespesen eines Handwerk~gehilfen sind im Zweifel auch die das Fahrge!d übersteigenden 
Auslagen zu verstehEn. 20eO. 

Vorallssetzung-en für 
des Dienstnehmers, 

"Venn über die Reisezeit nichts 
Die Berechnung' der 
rechnUl~g <.n eni:ganz"nEIl' 
in den 4 

auch wä,hrend der Kündjgungsz6it a,uf Reisen geachickt 
üblich ist.. 2069. 

zu erstatten und dadurch seine recht
keinen Anspruch iÜT die 'iveiteren Reisetage. 

~es Dienstg-cbers \vegen vertrag3widriger Verhinderung 
zu YCrdHmeIl. 2122. 

übliche Reisezeit. 
UUlCUlJSClllUn im VQrjahre, die Be

nach dEr Höhe der 
Provision. 2210. 

v""elleiLC~~H!,e, bei cine:l1 HandcI3angestellten, der als Reisender und zucrleich Platz-
~~ " 

Es ist in der up'""nrlet. daß eine Provision an d.en Agenten nur von den

2359. 

d) Naturalbezüge (Kost, Quartier). 

Entschädjgung für ver·tnlqsmäßig
sie anderweitig 

vom Unternehmer anerk&nnt \vurden und zur 

kann der Dienstnehmer nicht verlangen, wen!! er 
Dienstgeber kein Verschulden trifft. 1945, 

sind nicht 

wenn die Verabfolgung der Na-
2231. 

e) rrrinkgelder, Prämien, Remuneration, Neujahrsgeld. 

DerAnspruch aui die beim Tallrp,sehi110.,e zu zahlenden Prämien richtet eich hinsichtlich dcr im Laufe 
des Jahres Ilach der Art der Lösung des Dienstverhältnisses. 1603. 

Der Ansprucb auf Zulags für schwerere Arbeit erlischt<; wenn der Arbeiter wieder in semer früheren 
Beschäftigung verwendet \>;·ird. 1604. 

Kein Anspruch auf Pr~mie, wenn der Arbeiter gerechtfertigt entlassen wird. 1694. 

Jahresremuneratioll kann nicht werden~ wenn der Angestellte das Dienstverhältnis selbst 
vor Ablauf des JaLrc3s twt. 1738. . 

Der Anspruch auf den Anteil an der N eujahrfl:remuneration gebührt aucb im Falle 
rechtmäßiger Entlassung, 

Ungeachtet wiederholten Bezuges der Neujahrsremuneration besteht kein Anspruch. wenn der 
Prinzipal erklärt hat, es stehe ~hm [rel! eine Remuneration zu geben 1816. ' 

AberkennuIlg" des Anspruches anf eine nicht vereinbarte J ahrcsremuneration wegen Schädigung 
des-Unternehmers, 1800 

Trinkgeld€r gehören znm Verdienst. 1855. 

Besteht in einem Ges0häftslumse die so hat jeder Angestellte 
hierauf Anspruch! vorliegen. 1940. 

Remuneration gebührt nach den Umständen auch ohne ausdrückliche Vereinbarung. 1975. 
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Der ohne Grund a-u.sgetretene Dienstnehmer hat nicht Anspruch auf sofortige Zahlung der Neujahrs~ 
remuneratlOn. lD98. 

Die daß die Pensionsversicherungsbeiträge von der Hemuneration abzuziehen sind, ist, 
dreimonatliche Frist überschritten \vird. ohne rechtliche 'Wirkung. 2025. 

Handlurlgs,ge]ü]fe, vor die Wahl 
entschlossen, so 

ob er Gehaltsaufbesserung oder Remuneration 
sie ihm auch rür die Folgezeit. 2032. 

Kein Anspruch auf Remuneration, ,venn nicht Vereinbarung vorliegt. 2073. 

Unbestimmte Zusage einer Gratifikation gewährt keinen Anspruch. 2099. 

Entlassungsgründe allein begründen keine VenYirkung der vereinbarten Remuneration. 2121. 

auch dann, wenn sie mit solcher Regelmäßigkeit gB"\Yährt 'ivird, daß der An
mit diesem Bezuge rfJchnet. 2187. 

Die Frage, ob eine Remuneration gebührt! ist nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen über Verträge 
zu beantworten. 2104. 

Der Hilfsarbeiter endrbt durch "M+rQtr~"en;" 8n 
periodische RCTnunera.tion 

Die rt,pml,neral;lOll. 

2263. 

des Dienstgebers 
Verhalten des 

Der Zeitpunkt der Auszahlung der Remuneration bezeichnet nicht not~endig das Entle der Periode) 
lür welche sie entfällt. 22G3. 

Eln Handlungsgehilfe, der 
kann bei Lösung 
spruchen, wenn er 

Im Kollektivvertrage festgesotzte nBauzulagen" nur eolchen 
in der \Verkstättc arbeiten und nur äuo",,,a,c,,',·u',," aur ei.nem Bau 

2. Feststellung. 

a) Durch Vereinbarung. 

bezieht, 
till.anzg"'ClllS bean· 

die regelmäßig 
we den. 2339. 

Bedeutung der Redensart des Arbeiters: nIeh verlange keinen Heller, ieh schenke euch alles.!! 1711. 

Die Lohnvereinbarung bat normale Arbeitsleistung zur Voraussetzung, für ahnormal schwierige 
Arbeit gilt die Vereinbarung nicht. 1739. 

Gelegentlicbe Erklärungen über die Höhe des 1,Vochenverdienstes begründen noch nicht das Ver
sprechen des Mindestlohnes. IG89, 

Ist behufs Erlernung der 
unter Eerulung auf 

vereinbart \'{orden, so kann nicht Entgelt 
"ewnlH'!;p".verlangt werden. 1932. 

n Sie können spielend eine jä11fliche Umsatzprovision von 4000 K verdienen" ist keine Garantie 
dieses Verdienstes. 1973. 

Nichteriüilur.g eines ga~z allgemein gegebenen Versprechens der Lohnerhöhung berechtigt nicht 
zum Austritt. 1992. 

WIrd in einem Betriebe eine selten vorkommende Arbeit nach einem bestimmten Lohnsatz entlohnt! 
so gilt dieser Lohnsatz auch bei gleichen späteren Arbeiten als stillsch\veigend vereinbart. 
2120. 
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Wenn die Höhe des Lohnes durch 
messcnen Lohn i.nJ. Klagawege 

bestimmt ist, kann Erhöhung dieses Lohnes auf den auge
gefordert werden. 2338. 

b} Durch Tarife. 

Unanwendbarkeit des Tarifes, wenn der Hilfsarbeiter zu einer anderen Arbeit verwendet wird, als 
zu der er aufgenommen wurde. 1775. 

Stillschweigender Verzicht auf den im Kollektivvertrag festgesetzten Lohnzuschuß für Unterweisung 
der Lehriinge. 1792. 

Der tarilmäßige Lohn gehührt auch dann, wenn der Arbeiter daneben im geringen Umiang andere 
Arbeiten besorgen muß. 1843. 

Ve.rzicht auf den tarifmäßigen Minimallohn durch Annahme des niedrigeren Akkordverdienstes. 1844. 

Der durch Zeitverlust verkürzte Akkordarbeiter kanu bei tariimäßiger Festsetzung eines Minimal
lohnes nur diesen als Entschädigung fordern. 1845. 

Lohnbe2timmung durch den Arbeitgeber beim Bestande eines Lohntarifes mit 1:finimalsätzen. 1852. 

Stillschweigende Annahme eines niedrisreren als ,des im N ormaJtarif vorl2'8sehenen und dem Arbeiter 
bekannten Lohnes gilt als Verzicht aui höhere Entlohnung. 2041. 

Unverhindlichkeit 
unzulässig 

im Kollek.tivvertrag~ daß abweichende Lohnycreinbarungen 

Der Arbeiter, der sich mit dem ycreinbarten niedrigeren Lohn begnügt hat, kann nicht nachträglich 
die Nachzahlung bis zur Höhe des im Kollektivvertrag vereinbarten Minimallohnes ver· 
langen. 2083. 

Dem Gehii!en orclmmgsmuolgBn ",eellaI,gUllR der Lehrzeit. wenn der Kollektivver
"",enrlwilll IT' der Lehrzeit" einen be

"!.[,,tl.rneHO",. u. ZW. vom Tage nach 

Voraussetzungen für die im Kollektivvertrag festgesetzten "Bauzulagcn it
• 2339. 

c) Durch den Richter. 

Bestimmung der Entlohnung durch den Richter, wenn ein gegen bestimmten Taglohn aufgenommener 
Hillsarbeiter aushilfsweise einen besser bezahlten Arbeiter vertreten hat. 1605. 

Erhöhung des Akkordlohnes durch den Richter. 1711. 

Festsetzung' des Provisionsanspruches durch den Richter bei anderweitiger Verwendung des Reisenden. 
1~3L 

Mangels Vereinbarung eines Lohnes kann der Arbeiter austreten, wenn ihm der an"emessene Lohn 
verweigert wi"L 2002. 0 

Der zum Anlernen einer Fertigkeit aufgenommene Hilfs~rbeiter erwirbt nach AblauT eines entspre" 
chenden Zeitraumes den Anspruch aul Lohn. 2053. 

Bestimmung des Lohnes für den Probemonat durch den Richter. 2102. 

3. LohnzahJung. 

Verantwortlichkeit des Arbeitgebers für den Teil des Lohnes, der während der Auszahlung von 
einem Gläubiger des Arbeiters eigenmächtig weggenommen wurde. 1740. 

Die Zahlung des fällig-en Monatsgehaltes kann trotz mutmaßlich vorgekommener Unregelmäßigkeiten 
bE.'i der Geschältsgcbarung nicht venveigert \verden. 2000. 

Der Hilfsarbeiter ist nicht verpflichtet, die Zahlunf{ des verdienten Lohnes entgegenzunehmen, wenn 
sie ihm unter dem Titel einer frei1-villigen Zuwendung angeboten wird. 2054. 

a} Barzahlung. 

der Löhne schließen die Kompensa.tion mit. der Forderung 
"ogeIW111m'em:n \1' D.ren nicht a.us. 2065. 

Kompensation einer Lohnforderung mit einer Forderung des Dicllstgebers an den Dienstnehmer für 
äuf Kredit verkaufte 1,-'\1 aren. 2241. 
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Nichtachtung der VOfschri~t, der L~hn sei bei d:f Kasse in Anwesenhe~t der aus.zah~end?n Person zu 
überziihlen, befreIt den Dlenstgcber mcht von dem NachweIse der Rlchtrgkert des in ge
schlossenem Kuvert ausbezahlten Lohnes. 2252. 

Anrechnung einer geleisteten Zahlung bei mehreren strittig gebliebenon Ansprüchen aus dem Dienst
verhältnisse. 2266. 

voraussetzungen für die lH'TrF,Cnmr'19 einer Lohnforderung mit einer Gegenforderung des Arbeit-
. gebers aus dem Titel 22%. 

Die in Nachtlokalen beschäftigten Animiermlldchen sind gewerbliche Hilf3arboiterinnen; es dürfen 
auch ihnen geistige Getränke auf Rechnung des Lohnes nicht kreditiert werden. 2321. 

b) Unerlaubte Abzüge. 

Lohnabzüge zur Dl3ckung einer AEmentationsfordcrung dürfen gegen die gesetzlichen Bestimmungen 
über die l)Iändung der Bezüge Privatbedienstoter nicht verstoßen. 104:4. 

Abzüge vom Lohn für die Benützung der elektrisch betriebenen lIaschil:en des Arbeitgebers zur 
Arbeit müssen im voraus vereinbart se~n. 1692. 

Nach Ablauf von drei Monaten können Penshnsversicherungsbeiträge von den Bezügen des Ver
sicherten nicht in Abzug g-ebracht werden. 1819, vgl. aber 1880. 

Der Arbeitgeber ist nicht berechtjgt r dem Arbeiter jenen Betrag vorn Lohne ab7.uziehen~ den ein 
Dritter für dem Arbeiter wäbrend der Arbeitszeit gewährte Kost und Wohnung von diesem 
zu fordern ha,t. 1997. 

Vereinbarungen, nach welchen die Pengion<;versichf>runggbeiträ~e vörIäufig als Vorschü~se ausbezahlt 
und später in Abzug gebracht werden sollen, sind, insoweit die dreimonatliche Frist über
schritten wird, ohne rechtliche Wirkung. 2024. 

Die Vereinbarung~ daß die Pensionsversicherungsbeiträge von der Remuneration abzuziehen sind: 
ist! insoweit die dreimollatEcpe Frist überschritten wird, ohne rechtliche \Virkung. 2025. 

In An'3ehung bereits fälliger, jedoch vom Dieustgeber an die 
Prämien quoten besteht das Abzugsrecht des § 36 P. V. 

noch nicht abgeführter 
20M. 

Ist einem Arbeiter ein Lohnvorschuß gegen die YerpUichtung gewährt worden! ihn in bestimmten 
wöchentlichen Teilbeträgen, bei vorzeitigem Austritt aber auf e:nmal zu bezahlen, so 
ist der Dienstgeber, wenn er den Arbeiter entlälJt, nicht berechtigt, mehr als die bereits 
fälligen Teilbeträge abzuziehen. 2072. 

Lohnabzüge für die anFeiel'tagen freigegebeneZeit sind bei vereinbartem Wochenlohn. unzul1ssig. 2128. 

Der Arbeitgeber, der dem Arbeiter küncligt~ ist nicht berechtigt, die noch nicht mlligen Raten eines 
in Raten abzuzahlenden Schadensbetrages auf einmal abzuziehen. 2177. 

Der Angestellte, der die ihm abgezogenen Versicherungsbeiträge von der Penslonsanstalt zurück
erhalten hat, kann die Rückzahlung der ihm angeblich rechtswidrig abgezogenen Ver
sicherungsbeiträge nicht auch vom Dienstgeber verlangen. 2205. 

Das Abzugsrecht -für Pensionsversicherung3bo~trägc ist auch bei nachträglicher Prämienvorschreibung 
an die gesetzIlchen Eeschränkungen gebunden. 2247. 

Bei Wochenlohn kann wegen NichtbeschlÜtigung des Hilfsarbeiters an einem Feiertage kein Lohnabzug 
gemaeht Inrden. 2341. 

Unzu1ässigkeit des Abzuges von Knmkenkassenbeiträgen aus einem früheren Arbeitsverhäl tnis an
läßlich des wieder erneuerten Arbeitsverhäl tnisses. 2344. 

Der Arbeitgeber ist zu Lohnabzügon trotz gerichtlichen PHindungs- und Überweisungsbesch1usses 
nicht berechtigt, wenn zur Zeit der Zustellun~ c1rs Exekutionsbeschlusses der Tag noch nicht 
abg,üaufcll war~ an dem der Lohn nach Gewohnheit aU3zuzahlen war. 2345. 

c} Erlaubte Abzüge, insbesondere Vorschüsse. 

Das Versprechen, "der Arbeiter werde wöchentlich 19 K bezahlt erhalten", steht dem Abzuge des 
Krankenkassebeitrages nicht im Wege. 160G. 

Zulässigkeit der Kompensation mit der Lohnforderung bei Lösung des Dienstverhältnisses, selbst 
wenn ratenweise Tilgung der Vorschüsse vereinbart ... var. 1712. 

Abzüge zur Deckung der Kosten des die Maschine des Arbeiters treibenden elektrischen Strome, 
sind zulässig. 1821. 
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Gewinn des Dienstnehmers auS eigenmächtigem HandEln kann vom Dienstgeber durch Lohnabzug 
hereingebracht werden. 1842. 

Zulässigkeit des Abzuges von Pensionsversicherungsbeiträgen nach Ablaui der dreimonatlichen 
Frist. 1830, vgl. aber 1819. 

Die Verpflichtung zur Zahlung von Pensiollsyersi('herungsbeiträgen~ sobald die Versicherungspflicht 
rechtskräitig festgesetzt wirq.} ist rechtsverbindlich. 20.23. 

Zulässigkeit von Abzügen für die Personaleinkommensteuer. 2025. 

Der durch schlechte Arbeit vermsachte Schade!!. kann vom Lohne abgezogen werden. 2040. 

Zulässigkeit des Lohnabzuges für iVebefehler vom späteren Lohn für nicht schadhafte Stücke. 2050, 

Das Abzug,.lrecht 

Die Vereinbarung, daß Quoten noch nicht eingDzahlter Prämien bis zur Rekursentscheidung übel' die 
Versicherung3pIlicht des D.ien3tnehmer.~ abg2zClgen wordü.::1, ist ung]tig. 2220. 

Dem Dienstnehmer dürfen Quoten der nur abgezogen werden~ wenn der 
Dienstgeber die Prämien bereits 2243. 

Anrechnung der eiuern Beamten bezahlten Ablertig:mg auf das ihm nach § 29 H. G, G, 
gebührende 2311. 

Dienstnehmer bezahlt,:; YOrSOna18111KC)mmenst:euer Das Recht des JJrem,tg'obE,rs, 
halte "U;'U"lellen. 
Terminen zu 
Raten. 2350, 

dadurch, daß versiu;.nt \vorden ist, den 
an denen die Bezüge ausgezanlt 'yerden, und in 

d) Zeit der Lohnzahlung. 

Der am Samstag ausbezahlte 
Forderung' abzurechnen. 

ist zunächst auf den '0;T ochenlohn und nicht auf eine andere 

Bei einverständlicher vorzeitiger Lösung kann der Lohn nicht bis zum Ablauf der I{.ündigungsfdst 
zurückbehalten werden, 1900, 

Kein Retentionsrecht des Di~eDstgebers an den Bezügen behufs Erzwingung notwendiger Aufklä.rungen. 
1903, . 

Keine Zurückhaltung rückständigen Lohnes ~vegen Verdachtes einer strafbaren Handlung. 1964. 

Kein Grnnd für die Zurückbehaltung des Gehaltes, wenn sich der T~c,n..11m'MffcJ,; vor Fälligkeit 
vielleicht eines zum Schadenersatze verpllichtenden Verhaltens machte. 2056. 

Die Vereinbarung, daß auch bei 
verstößt gegen die guten 

~"',,,',e,1,1nß der Lohn nur an Samstagen ausbezahlt wird
l 

Der Arbeiter kann im Falle verspäteter Lohnzahlung nur die gesetzlichen Zinsen verlangen. 2215. 

c) Ort der Lohnzahlung, 

4. Konventionalgeldstrafen, 

Die Vereinbarung unverhältnismäßig hoher Konventionalstrafen verstößt gegen die guten Sitten, 
1943. 

Die Verab:edung des VerfaUesverdienten Lohnes bei Austritt ohne Kündigung gilt als Vereinbarung 
emer Konventionalstrafe, die der richterlichen !Iäßigung unterliegt. 2047. 

Die Vereinbarung einer Konventionalstrafe für den Fall des vorzoitigen Dienstaustrittes ist zulässig. 
2152, 

Konventionalstrafe und Schadenersatz \vegen Vertragsverletzung. 2254. 

Vereinbarung einer Konventionalstrafe w('gen Vel'trag3bruchefi durch vorzeitige Auflösung eines Dienst· 
verhältnisses auf Probe während des ersten }1o.nats. 2259. 

G. Konkurrenzverbot. 
a) Gesetzliches. 

Verpllichtung des Handlungsgehilfen zur Überlassung des Gewinnes aus einem Konkurrenzgeschäft. 
1671. 

XXXIII 

a) Vertragsmäßiges (Konkurrenzklansei). 

Ungültigkeit der Konkurrenzklanse! und ehrenwörtlicher VerpiJichtuDg. 1813. 

dje ,<;"eitere Dienstleistung während der KündiguTIS'sfrist mit dem Vorbe.h~lt) d~ß der 
während der KündiguL.gszeit einen neuen Posten 1110ht <:Dtreten 

H. Sohadenersatzpfiioht wegen Vertragsverletzung. 

8o'haiien.ersatl,pfllcnt wegen Verweigerung der Feiertagsarbeit. 1607. 

B uarheiter, dem am Samstaf( nicht gekündi~t, sondern für näch8ten 1i-ronta~ Arbe-it ver
Dem a svrnchen y\"urde. geLiihrt Ln!mvergütuug, wenn er :am 1fontag ergch~enen ist und :llm Arbeit 

nieLt gewährt wurde. leU). 

F b 'koarbe'ter, n'e ,ertrag,w;drig tberslunden oder Feiertagsarbeit gemeirosehaHlicb verweigern, 
a TI - balten solidarisch, lGi2, 

. Heimarbeitsr l1afte111ür versp'iiete Lieferung. 1679. 

. H imarheiter, die für verschiedenp n;en'"itt;f'ber arbeiten~ haben keinen Entschädigungsanspruch 
e ,wegen vorzeitiger Entlassung ~ 1750. 

Ist- ]ederzeiti2'€ Lösb:ukeit deS Diensotverh;:iItnisees v~reinbart wcr(1.en~ so hat der untertags ent· 
lasse ne Arbeiter keinen Lohnansprueh für den restlichen 'Tag. 1763. 

Bei Kündi~lln~sau"ohluß gebührt dem entlassenen Arbeiter der Lohn für die letzte begonnen. 
Arbeitsstunde. 1825. 

Schade~ersatzpflicht des Unternehmers. wenn d'r Akkordarbeiter wegen Arbeitsverweigerung 
"veuer entlassen noch.anderweitig beschäftigt wird. 1885 

Entschädigung wegen Kichterfüllung des Versprechens, besser enllohnte Arbeit zuzuweisen. 1888, 

Der als Ange-stellte hat Anspruch, auch wilhrend der Kündigungszeit auf Reisen geschickt 
solange es in der Branche üblich ist. 2069. 

:c. Sonstige Ersatzansprüohe aus dem Arbeitsvertrag. 

Schadenersatzpllicht des Unternehmers wegen Vernichtung der Arbeiterkleide,· durch einen Fabriks
brand, 1608. 

Schadcnersatzan<pruch de; Akkordarbeiters für iene Tage, an denen wegen Kälte im ArbeitsrauID 
n~cht o\lcr weniger gearbeitet \verdlm konnte. Hi09. 

Die UnLer\nsQun~ rechtzciti~pr Benarhrich1.igung de-s Arbeitgebers von der Erkrankung des Hilis~ 
arbeiters ist diesem als Verschulden zuzurechnen. 1622. 

Verpllichtung des Hilfsarbeiters zur Rückerstattung des irrtümlicherweise zu viel erhaltenen Lohnes. 
1680. 

Trifft den Arbeiter ein Unfal1, der ihn verhindert! seine '\V81'kzeuge selbst zu verwahren~ so ist der 
Geschäftsinhaber verpllichtct, sie in Verwahrung zu nehmen, 1741. 

Die Verweigerung der Ausfolgung eines Krankenzettels begründet nicht ohne weiteres eiDe Ersatz-
pilichL. 1742. 

Schadenersatz wegen einer verdorbenen Schlosserarbeit. 1777. 

Haftung des Unternehmers für Beschädigung der Kleider des Hilfsarbeiters. 1778, 

Schadenersatzanspruch des Unternehmers wegen Überlastung der Pferde und Fahrens mit nicht 
beschlagenen Pferden. 1794. 

Ein Kutscher, der eigenmächtig mit dem Fuhrwerk des Dienstgebers Fuhren besorgt, muß diesem 
den Gewinn üuerlassen. 1842. 

M.i:od,;ri'lhri1'e. die ohne Zustimmung des gesetzlichen Vertreters zu selbständigen Verkäufern b~.teUt 
sind, haJt.en für Eingrille in die Kassa, nicht aber firr unaufgeklärte Abgänge. 1882. 

Die Übernahme des Auftrages, auf d,g Geschäft achtzugeben, begründet für sich allein noch nicht 
die Verbindlichkeit zum Schadenersatz! wenn aus dem Geschäft ein Gegenstand abhanden 
gekommen ist. 1910. 

&h'''enenatzpilicht des Dienstnehmers für verspätete Aufgabe eines Gesehäftsbrieles. 1924, 
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Geltendmaohung ~ines das Entgelt übersteigenden Schadens und der Kosten des Strafverlahrem. 
2036. 

Für zuiälligen Schaden an der Dienstkleidung haftet der Arbeiter nur dann, weIln er ihn widerrechtlich 
veranlaßt hat. 1944. 

Der Gewerbeinhaber ist verpflichtet, für einen entsprechenden Raum zur sicheren Unterbringung 
der Kleidungsstücke des Arbeiters zu sorgen. 2015. 

Der Arbeitgeber, der dem Arbeiter den Auftrag gibt, seine Kleider in der Bauhütte zu verwahren, 
haltet aus dem Verwahrungsvertrag. 2042. 2106.2182. 

Eine besondere Haftung des Unternehmers für Arbeiterkleider besteht außer dem Verwahrungs •. 
vertrag nicht. 2043. 2105. 

Entschädigungsanspruch wegen Benützung von Betriebsmitteln des Dienstgebers zu Privatzwecken 
des Dienstnehmers. 2121. 

Schadenersatz wegen schlechten Gebäcks. 2140. 

Der Zahlkellner haftet für die Beträge, die er Gästen ohne Wissen und Zustimmung des Dienstgebers 
kreditiert. 2150. 

Den Dienstgeber, der jegliche überprüfung der Eintragung von Aufträgen in das Orderbuch durch 
den Angestellten unterläßt, trifft ein Mitverschulden an dem durch unrichtige Eintragung 
entstandenen Schaden. 2198. 

Der Dienstgeber ist verpflichtet, die in der Fabrik verwahrten Arbeitskleider der Arbeiter gegen 
Brandschaden entsprechend zu versichern. 2200. 

Der Arbeitgeber haltet im allgemeinen nicht für Effekten, die. dem. Gehilfen entwendet wurden. 2212. 

:Mangels besonderer Vereinbarung oder eines Verschulden, halt'et der Verkäufer nicht für Warenab
gänge. 2213. 

Dem entlassenen Arbeiter, der durch Verschulden des Arbeitgebers auf die Zahlnng des fälligen Lohnes 
unangemessen lang warten muß, gebührt hielür Uberstundenlohn. 2221-

Für mißlungene Arbeit haftet der Hilfsarbeiter nur bei bösem Willen oder grober Fahrlässigkeit. 2224. 

Der Dienstgeber kann auch naeh Beendigung des Dienstverhältnisses vom Dienstnehmer den Ersatz 
der ihm von der Steuerbehörde für den Dienstnehmer vorgeschriebenen j vom Dienstgeber 
entrichteten Personaleinkorqmensteuer begehren. 2238. 

Durchschnittslohn und angemessene Entschädigung nach § 1155 a. b. G. B. 2250. 

Den Gewerbeinhaber trifft keine Ersatzpflicht für dem Hilfsarbeiter ans dem Burschenzimmer ent
wendete Effekten. 2268. 

Der Arbeitneh~ler hat die ihm anfgetragenen Arbeitsleistungen persönlich auszuführen und wird, wenn 
er sie ohne Not und ohne Erlaubnfs des Arbeitgebers einem Dritten überläl!t, schadenersatz
pflichtig . 2336. 

V. Auflösung des Dienstverhältnisses. 

A. Durch Ablauf der Zeit. 

Ein Dienstverhältnis, dessen Fortsetzung nach Ahlauf der Kündigungsfrist bis zum Eintritt des Nach
folgers vereinbart wird, ist nicht als Dienstverhältni, für die Zeit vorübergehenden Be
darfes, sondern al. Dienstverhältnis für bestimmte Dauer anzusehen und endet spätestens 
am nächsten Quartalletzten. 1938. 

B. Infolge Aufhörens des Geschäftsbetriebes. 

Entlassung ohne Kündignng bei Aufhören des Gewerbehetriebes. 1610. 

c. Durch Willens.übereinstimmung beider Parteien. 

Stillschweigende Zustimmung zur Auflösung1 wenn auch nur einer der Arbeiter sieh ausdrücklich 
einverstanden erklärt, die anderen dagegen schweigen. 1682. 

Die Weigerung cles Hilfsarbeiters, unter einem b.estimmten Vorarbeiter zu arbeiten, gilt als bedingter 
Antrag auf Lösung' des Arbeitsverhältnisses. 1921. 
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Ei verstäudliche Lösung durch Zurückweisung eines ohne Grund ausgetretenen Dienstnehmers, der 
n seino. Dienste wieder zur VerfügullJ< stellte. 1987. 

Verbindlichkeit einer bei der einverständlichen Lösung des Dienstverh~ltnisses hinsichtlich der Höhe 
der Entschädigung für die Kündigungsfrist getroffenen Verembarung. 226U. 

Dem "M'W,gSlnclng kündigungslos entlassenen Arbeiter steht ein Kündigungsentsch~digungsallBpruch 
wenn er bei Ankündigung der Entlassung eine zustimmende Aullerung macht. 

2286. 

D. Infolge Kündigung. 

Die Einba!tung besonderer Formen für die Kündigung ist nicht vorge~chrieben. 1972. 

Das Versprechen, einen Hilfsarbeiter in einem aussetzenden Betriebe bei neuerlicher Inbetrieb
stellung wieder zu beschäftigen, ist kein Hindernis für die Erteilung der Kündigung in der 
Zwischenzeit. 2117. 

Die Klage auf Feststellung, daß die vom Gegner nfcht anerkannte Kündigung des Dienstverhältnisses 
rechtsivirksam sei, ist mangels des rechtlichen Interesses unzulässig. 2360. 

1. Zeitpunkt. 

Einer Kündigung, die vor dem vertragsmäßigen ,Termin gegeben wurde, kommt von diesem Tage 
an die voUe Rechtswirkung zu. 1611. 

Der Ta- des Einlangen. der Kündigung an das vorausbestimmte Postamt gilt als Tag der Zustellung 
o an den Reisenden. 1668. 

Die Worte des Prinzipals am E,.ten des Monates "Ich kann Sie nicht brauchen, suchen Sie sich vom 
Ereten einen anneren Posten" enthalten eine Kündigung mit der Wirkung, daß das Dienst
verhältnis bereits am nächsten Ersten endigt. 1728. 

Bei Kündigungsausschluß bedeuten die Worte "Sie sind gekündigt" die sofortige Entlassung_ 1905. 

Nach dem Handlungsgehiliengesetz kann an jedem beliebigen Tage gekündigt werden. 1914. 

Der Akkordarbeiter kann auch vor Fertigstellung der Akkord3J"beit gekündigt und entla .. en werden. 
1916. 

Kündigung mittels rekommandierten Briefes wird mit der Zustellung an einen Hausgenossen 
wirksam. 1956. 

Durch die einmonatliche Kündigung am 1. April wird das Dienstverhältnis mit 15. Mai aufgelöst, 
trotz Vereinbarung, daß am 1 und 15. gekündigt werden kann. 1960. 

Die vereinbarte sechswöchentliche . Kündigungsfrist muß nicht mit dem KaJendervlerteljahre zu
sammenfallen. 1994. 

Ist nach der Arbeitsordnung die Kündigung bis 9 Uhr früh zuläs.ig, so gilt auch die um 9 Uhr frlih 
abgegebene Kündigung. 2046. 

Die trotz Vereinbarung einmonatlicher Kündigung erklärte vierwöchentliche Kündigung ist nicht 
ungültig, sondern wirkt für den nächsten zulässigen Termin. 2095. 

Die Kündigung unter Bezeichnung eines bestimmten Tages für die Lösung bleibt wirksam, auch 
wenn sie früher, als es notwendig wäre, erklärt worden ist. 2096. 

Rechtzeitigkeit einer am 16. zugekommenen sechsw5chentiichen Kündigung bei Vereinbarung einer 
Kündigung am 1. oder 15. des Monates. 2141. 

Bei Kündigungsausschluß kann der Stückarbeiter auch vor Vollendung der Arbeiten entlassen 
werdim. 2143. 

Die auf einen längeren als den vertragsmäßigen Zeitraum gegebene Kündigung bindet den Kündi
genden. 2280. 

2. Ausdrückliche Erklärung. 

"Wenn Sie fertig werden, wird auf diesen Webstuhl keine Kette kommen" ist keine Kündigung. 
1686. 

Die Worte! "Sie taugen nicht für unser Geschäft" enthalten nocb keine Kündigung. 1713. 

Bedingte Kündigung für den Fall der Abweisung des Begehrem um Lohnaufbesserungist wirksam. 
2046. 

Der gröblich beleidigte Gehilfe, der kündigt, verzichtet damit auf das Austrittsreeht. 2051. 

Die Kündigung kann als solche durch Beifügung einer Bedingung .unwirksam sein. DeutliChkeit de, 
Erklärung. 2055. 
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3. Stillschweigende Erklärung. 

Verzicht auf den Ansnruoh für die Kündigun<[sfrist durch Nichtbeantwortung der Frage. ob de, 
Hi;isarbeiter 'ausg,=glichen sei. 1617. 

Kündigung durch konkludente Handlungen. lB40. 

Der Hilisarbeiter, dem mangels Vereinbarung dreitägig gekündigt wird, hat, obwohl er die Kündigung 
wiJerspruchslos entgf'g-engcnommen hat, auf die gC:2etzliclle Kündigungsfrist Anspruch, 
Wt:nn er ihn vor Ablauf der KünJigung:ürist geltend macht. 2094. 

Stillschweigende Annahme der Kündigung. 2161. 

.. Widerruf. 

Die AunösuT}~ des DienC!tverh1iltnisses kann nicht auf eine Kündigung gestützt werden, die - wenn 
auch au, Rechtsirrtum - widerruien ist. 1681. 

Widerruf der Kün<ligung durch Nichtaus!olgung des Arbeit,quehes. 1683. 

Die Worte des Arbei\gebers: "Er werde sieb dle Sache noch überlegen", bilden keinen Widerruf der 
gegebenen KÜnJigur.g. 1720. 

In der Ge"tattung einer kn:zen Verlängerung ner Kündignng3frist behufs Beendigung des normalen 
Arbeitsquantums liegt kein \ViLlerruf der Künt.Lgung. 19G5. 

Der sofortig-c \ViQcrruf einer unter der irrigen Annahme des Kündigungsausschlusses vom Dienst
geber aUf3gesprochenen Entlassung ist zulässig. 2178~ 

E. Durch einseitige Erklärung (Entlassung oder Austritt). 

Auch bei vereinbartem Kündigungsaussehluß muß der Hilfsarbeiter den Austritt d<?m Gewerbo
inhber unze. gen. 1öü9. 

Ist Künd;gungsausschluß vereinbart~ so steht der, Umstand, daß der Arbeiter einen vom Dienstgeber 
erha.ltenen Lohnvorschuß noch nicht abgearbeitet hat, seinem Austritt nicht entgegen. 
2108. 

Abkürzung der Kündigungsfrist statt Entlassung ist znlässig. 2180. 

Zulässigkeit der Kündigung statt Entlassung bei einem Arbeitsverhältnis von bestimmter Dauer. 
2222. 

1. Zeitpunkt. 

Die am Sonnta~ frtih nach beendigter Nachtschicht ausgesprochene Entl~.ssung eines Arbeiters, der 
in der Nacht vom Freitag zum Samstag einen Enttassungsgrund gegeben hat, ist nicht ver~ 
spätet. 1012. 

Sobald der Stellvertreter gekündigt hat, kann der Prinzipal nicht mehr au. demselben Anlasse die 
Entlassung aussprechen. 1643. 

Der Arbeiter kann nicht mehr entlassen werden. wenn ihm vom Arbeitgeber in Kenntnis des Ent-
lassuugsgrundes gehünd:gt wurde. 1G46. . 

Die Entlassnng ist.nieht verspätet, wenn der Arbeiter noch zur Beseitigung des von ibm vernrsachten 
Schadens verwendet wurde. 1780_ 

Die Entlassung des Taglöhners ist nar am Scblusse des Arbeitstages zulässig. 1977. 

Wenn der Dienstnehmer infolge eines Austrittsgrun~es gekündigt hat, kann er nicht mehr nach~ 
träglieh auS demselben Grundo seinen Austritt erklären. 2115. 

Die Entlassung wird erst mit der Ausfolgung des Arbeitsbuebes vollzogen. 2181. 

Ehrverletzungen, die der von beiden Teilen gewollten Lösung des DienstverhältIlÖsses vorangingen, 
können nachträglich als gesetzlicher Austrittsgrund nicht mehr geltend gemacht werden. 
22tH. 

Verwirkung des Austritt'grundes durch Verbleiben in der Arbeit. 2315. 

2. Ausdrückliche Erklärung. 

"Sie ricbten mich zugrunde, entweder gehen Sie oder ich" bedeutet keine Entlassung. 1624. 

nWenn das noch einmal vorkommt~ werde ich Sie entlassen" iat als Verzicht auf den Entla9sungs~ 
grund anzusehen. 1653. 
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In dem Entreißen der Zügel und den Worten, "Sehanen Sie, daß Sie weiterkommen", unter gleich
zeitiger Zuweisung einer anderen Arbeit if!t keine Entlassung gelegen. li03. 

Die dem gegenübe:- gf'macht.e ÄnßerunR , "wenn er gich n:cht bes<:ere. sei es ihm (Arbeitgeber) 
wenn er da:; Arbeitsuuch gleich mitnehmen würde" ~ enthält keine Entlassung. 1705. 

nEntweder .fügen Ei~ sich meinen Anordnungen oder es ist SchlußH bedeutet keine Entlassung. 1818. 

Kein 

naehmittalFs nicht gekommen siud. so kann icb Sie jetzt auch nicht mehr brauchen" ist 
Entlassumr. 1847. 

WBnn der Arheiter im berauschten Zustand zu einem Kameraden sich äußert, er werde 
mehr arbeiten, aber im Dienste verbleibt. 1866. 

Beim Kündigungsausschluß bedeuten die "\Vorte HEie sind gekündigt" die sofortige Entlassung~ 
1909. 

Entlassung mit den Worten: "Wir haben schon eine andere." 1936. 

Die Folgen einer undeutlichen Austrittserklärung hat der Erklärende zu tragen. 1966. 

Wegen eineS Entlassungsgrundes kann der Arbeitsgeher nicht die Kündigungsfrist kürzen. 1985. 

"Wenn Sie woHen, können Sie gleich gehen" ist keine Entlassung. 2051. 

Ich kann Ihnen nicht mehr za,hlen; wenn Sio ,vollen, können Sie sich einen anderen Posten suchen, 
H wo Sie mehr bekommenIl ist keine En;:lassung. 2082. 

Die Worte: "Sie können gleich gehen" bedeuten noch keine Entlassung. 2091. 

In den.\Vorten: "Sie können gehen" ist nicht blnß ein Antrag auf oinverständliche Lösung des ArbeitsM 

verhältnisses, iwnderl1 unter Umstiinden auch eine Entlassung zu erblicken. 2251. 

H Si8 können sich hier unmöglich halten, es ist besser, Sie gehen gleich" ist keine Entlassung. 2132. 

,;Wenn es Ihnen nicht paßt, so können Sie gehen" ist keine Entlassung. 2137. 

Die Worte "Gegen Sie nach Hause, sieb ausschlafen" enthalten kcone Entlassung. 2170. 

Die Äußerung de~ Dicnstnehmer~ zu einef dritten Person: .,\Vcnn ich keinen Vorschuß crha1te~ komme 
ich nicht mehr ins Bureau" {!t, wenn der DioI1stnrhmcr wegen Erkrankung nicht ins Bureau 
kommen kann: nicht als Auflösung des Dicllstvcrhlltnisses. 23U3. 

Die Worte: "Ich sähe es am liebsten, wenn Sie gleich u:l.chmittags gingen H ~ enthalten keine Entlassung. 
2303. 

3. Stillschweigende Erklärung. 

Hinwerfen von Werkzeug ist noch keine Allstrittserklärung. 1925. 

Es bedeutet keine Enthssun~. wenn dem Pler<lekneebt die sonst von ihm gellihrten Plerde ent-
zogen und einem anderen zugeteilt werden~ 197G. ' 

~];I.IlscmVelgeIIUe Entlas~ung, wenn der Di(,llstgcbcr sein Versprechcn~ den Tag des. Diensteintrittes 
mitteilen zu wollen, nicht Mit. 22GB. 

4. Widerruf. 

Die Aullorderung, weiter zu arbeiten, ist nicht .ohne weiteres als Zurücknahme der Entlassung allZU

,ehen. 1632. 

Rechtzeitiger Widerruf der vom Meister ausgesprochenen Entlassung durch deu Betriebsleit.r. 1961. 

Vor Ausfolgung des Arbeitsbuches kanu die Entlassung widerrufen werden. 2181. 

Die Enilassungserklärung kann zurückgenommen werden, wenn dies sofort und noch vor Ausiolgung 
des Arbeitsbuches geschieht. 2223. 

auf einer unrichtigen Deutung der \Vorte des Dienstherrn beruhenden Austrittserklärung 
\vlrksam. 2305. 

F. Fortsetzung des Dienstverhältnisses naoh Ablauf der Kündigungsfrist 
oder nach der Auflösungserklärung. 

Keine Erneuerung des Arbeitsvertrages, wenn der Unternehmer den Arbeiter eine bei Ablaw der 
KündigUIlgsfrist unterbrocheDß Stüoklohnarbeit später beendigen läßt. 1808. 
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Verzieht auf die Kündigungsentschädigung durch Wiedereintritt in das Dienstverhältnis. 1817. 

Der Unternehmer, der wegen eines EntlassungsgTundes kündigte, die Kündigungsfrist aber ver· 
streichen ließ, kann später nicht mehr auf den Entlassungsgruud zurückgreifen. 1848. 

Der Arbeitsvertrag wird nicht erneuert, weun der Arbeitgeber den Ablauf der Kündigungsfrist über
sieht und nur aus diesem Grunde den Arbeiter zur Arbeit zuläßt. 2333_ 

G. Entlassungs- und AustrittsgrÜllde im allgemeinen. 
Wenn in der Arbeitsordnun!; die Entlassungsgründe aulgezählt sind, kann der A,beiter wegen eines 

gesetzlichen, in die Arbeitsordnung nicht aufgenommenen Entlassungsgrundes nicht ent
lassen werden. 1649. 

Die wiederholte Ä ußerun., des Hilfsarbeiters, er werde nicht im Akkord, sondern nur im Taglohn 
arbeiten, rechtfertigt noch nicht die Entlassung. 1587. 

Wegen Nichterlages der Kaution kann der Han~lungsgehilfe nicht entla"en werden, wenn das Probe
dienstverhältnis bereits in ein deliniti.es übergegangen ist. 1684. 

Entlassung ist zulässig, wenn für spätes Erscheinen zur Arbeit nur mit Lohnabzug gedroht wurde. 
1802. 

Entlassungsgründe können auch dann geltend gemacht werden, wenn sie zur Zeit der Entlassune 
dem Unternehmer nicht bekannt waren. 1908. 

Mangel an Arbeit ist kein EntlassungsgTund. 1862. 

Die Einberufung des Arbeiters zur Waf/enübung berechtigt nicht zu dessen Entlassung. 1870_ 

Kein Entlassungsgrund, wenn sich die Dienstnehmerin als ledig ausgibt und der ledige Stand nicbt 
.ur BedinQ'ung gesetzt wurde. 1744. 

Nachträgliche Heranziehung eines längere Zeit geduldeten Unfuges zur Verstärkung des Entlassungs-
grundes ist unzulässig. 1963. . 

Mißlingen einer einzelnen Arbeit ist kein Entlassungsgrund. 2044. 

Androhung der Entlassung für den Fall des Ausbleibens am Montag. 2052. 

Insolvenz des Dienstgebel'B und dadurch bedingter Mangel an Al'beitsgelegenheit berechtigen nicht 
zur Entlassung. 2071. 

Unzulässigkeit der Entlassung wegeu Eintragungen im Arbeitsbuch, die bei der Aufnahme wahr
genommen werden konnten. 2068. 

Wurde Kautionsbestellung mittelsPostsparkassa-Einlagebuches vereinbart, so kann der Arbeitgeber 
das Arbeitsverhältnis nicht nachträglich unter Berufung auf die Unpfändbarkeit von Post
sparkassaeinlagen auflösen. 2119. 

Es liegt kein Entlassungsgrund vor, wenn ein gewerblicher Dienstbote in einer dienstlreien Zeit 
einmal ohne Erlaubnis des Dienstherrn über die Nacht ausbleibt_ 2167. 

Die Weigerung des Handlungsgehllfen, die Inventur mitzuunterlertigen, bildet keinen Entlassungs' 
grund. 2190. 

Die Verhängung des Konkures über das Vermögen des Gewerbeinhabers bildet keinen Grund zur 
sofortigen Entlassung des Hilfsarbeiters ohne Entschädigung. Zuständigkeit des Gewerbe
gerichtes zur Entscheidung dieser Frage. 2274. 

Ob die Entlassun" gerechtfertigt ist, kann nur nach Tatsachen beurteilt werden, die der Entlassung-
vorangingen. 2327. 

Die Aulzählung der Entlassung'sgründe im § 27 H. G. G.ist keine taxative, es können darum im Dienst
vertrage auch andere Entlassungsgründe festgesetzt werden; diese müssen aber doch,! wich-
tige Gründe" im Sinne des § 25 H. G. G. sein. 2356. . 

H. Entlassung durch den Dienstgeber. 

1. Anf Grund der Gewerbeordnung. 

z) Wegen Irreführung. 

Entlassung des Dienstnehmers wegen Nichtübereinstimmung der Abschrift eines Dienstzeugnisses 
mit dem Original. 1874. 

Wenn der Arbeitsuchende den zur Aufnahme von Arbeitern berechtigten Vorarbeiter durch die An
gabe täuscht, er sei vom Meister bereits aufgenommen, liegt darin doch nicht der Entlassungs
grun~ dos § 82, lit. a Gew. O. 2351. 

b) Wegen Unfähigkeit zur vereinbarten Arbeit. 

Entlassung' des als Dünnmaeher aufgenommenen Bil.ckergehillen wegen schlechter Gärung der 
Teiges. 1661. 

Unfähigkeit des Schneidergehilfen zur "kleinen Arbeit", 1791. 

Ein Schnhmachergehille, der nicht selbst die nötigen Werkzeuge mftbringt, kann entlas •• n werden. 
217L 

c) Wegen Trunksucht. 

Elntlassung wegen Unfähigkeit zur Arbeit infolge Trunkenheit. 2013. 

E'nmalige Trunkenheit rechtfertigt nicht die Entlassung; diese kann auch nicht aul die durch Trunken-
1 heit verschnldete Arbeitsunfähigkeit oder in diesem Zustand erklärte Arbeitsverweigerung 

gestützt werden. 2104. 

d) L Wegen stralbarer Handlungen, inshesondere Diebstahl und Ver
untreuung. 

2. Wegen Vertrauensverlustes durch eine strafbare Handlung. 

Voraussetzungen für die Entlassung wegen einer strafbaren Handlung. 2246. 

e) Wegen Verrates eines Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisses oder wegen 
abträglichen Nebengeschäftes. 

Der Zuschneider, der für eigene Rechnung ohne Zustimmung des PrinzipalB dritten Personen Kleider 
anlertigen läßt, kann entlassen werqen. 1645. 

Der Kutscher, der heimlich Ware von der Konkurrenzfirma bezieht und sie dem Kunden lielert, 
kann entlassen werden. 1865. 

j<jin Hilfsarbeiter, der außer der Arbeitszeit für DritteArbeiten verrichtet, die seinem Arbeitgeber 
nicht zugekommen wären, kann deshalb nicht entlassen werden. 2175. 

f) 1. Wegen unbefugten Verlassens der Arbeit. 

. Die Weigerung des Schlossergehilfen, dem Lehrling beim Transport über eine steile Straße zu hellen, 
ist einem unbefugten Verlassen der Arbeit gleichzustellen. 1628. 

Die Weigerung des Hilfsarbeiters, die unbedingte Verantwortung für Arbeit.material zu übernehmen, 
ist nicht als unbefugtes Verlassen der Arbeit anzusehen. 1638. 

lJnbefug-tes Verlassen der Arbeit liegt nicht vor, wenn einer Gebärenden Hille geleistet wurde, 1654. 

Die Weigerung des Hilfsarbeiters, Gänge zur Herbeischallung notwendigen Werkzeuge zu ver
richten, ist nicht immer als unbefugtes Verlassen der Arbelt anzusehen. 1655. 

Eine Kelln.erin, die zwischen 7 und '/,8 Uhr früh den Dienst antritt, kann nicht wegen verspäteten 
Eintrittes entlassen werden. 1708. 

Eigenmächtiges überschreiten des Urlaubes bildet einen Entlassungsgrund. 1722. 

Eigenmächtiges, durch schwere Erkrankung der Frau gerechtlertigtes eintägig-es Ausbleiben ist kein 
Entlassungsgrund. 1724. 

Die Verweigerung einer in das Fach einschlagenden Arbeit ist alB unbefngtes Verlassen der Arbeit 
anzusehen. 1620. 

Verzögerung der Ausführung eines Auftrages ist dem unbelugten Verlassen der Arbeit noch nicht 
gleichzuachten. 1753. 

Entfernung aus dem Geschäfte ohne Lösung des vorgeschriebenen Passierscheines berechtigt nicht 
zur Entlassung, wenn der Angestellte erkrankt ist. 1755. 

Verweigerung der Mitwirkung bei der zur Naehtzeit vorgenommenen Inventur berechtigt zur Ent-
lassung. 1762. ' 

Das Verlassen der Arbeit, um die Erfüllung einer unwesentlichen Vertragsbestimmung zu erzwingen, 
ist unbefugt. 1807. 

Einmaliges verspätete. Erscheinen zur Arbeit rechtfertigt noch nicht die Entlassung. 1827. 

Kein Entlassung,grund, wenn ein Bäckergehille, der verschlafen bat, um 2'./, Stunden zu spät kommt. 
1849. 
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Der Baupolier kann wegen Zuspätkommens um 3' 10 Stunden entlassen werden. 1850. 

Der Hillsarbeiter, der ~nstatt zu arbeiten bei den Behörden überflüssige Auskünfte einholt, kann 
entla~sen \Veruell. 1883. . 

Die Weigerung- des Mitarbeiters, bei einem anderen Meister anszuhelfen, begründet nicht die Ent
lassung. 1887. 

Betrieb einer Nebenbeschäftigung rechtfertigt das Ausbleiben nicht. 1928.' 

Der Arbeiter kann entlassen werden) wenn er sich weigert, am Dienstorte außerhalb der Werkstätte 
Arbeiten zu verrichten. 198/1. 

EigenmächtigES Verlassen der Arbeit behufs Stellensuch~ berechtigt zur Entlassung. 1988, 1995. 

Die Erklärung des Hilfsarbeitera, daß er sich dem Streik anschließe, berecbtigt zur Entlassung. 1991. 

KeJn unbriugtes Verlassen d'r Arbeit, wenn der Arbeiter bebufs Ausübung des Wahlrecbtes die 
Arheit eine Stunde vor der üblichen Mittagspause verläßt. 2006. 

Ein Gehilfe, der seinen Dienst erst um 6,42 Uhr nachmittags antritt, kann ohne Kündigung ent& 
lassen werden. 2079. 

Eigenmächtige Wahl des Ruhetages ber~cbtigt zur Entlassung. 2151. 

Die einem Mitarbeiter gegenüber abgegebene Erklärung, dieArheit an einf!ID bestimmten Tag-e zu 
verlassen, gibt dem Arbeitgeber noch kein Recht zur Entlassung an diesem Tage. 2154. 

Ein Hilfsarbeite~, der die rechtzeitige Anzf'ige von seiner Erkrankung unterläßt, kann wegen seines 
AusbleiiJens entlassen werden. 2176. 

Fernbleiben vom Geschäfte während des jüdiscben Neujahrsfestes bildet einen Entlassungsgrund. 
2192. 

Der HiHsarbeiter, der entgegen seiner besonderen Verpflichtung, am Sonntag in die Kanzlei zu kommen 
dies untcrLißt, hat unbefugt die Arbeit verlassen. 2144. ' 

Arbeitseinstellung wegen Anschlusses an die Streikbewegung ist unbefugtes Verlassen der .Arbeit. 
2145. 

Ein Hilfsarbeiter, der einen Urlaub durch die VorspiegJlung falseber Tatsachen erwirkt verläßt Ull-

beiugt die Arbeit. 2329. ' 

Die Verweigerung der Arbeit am Ersatzruhetage bildet keinen Entlas3ungsgrund. 2331. 

2. Wegen beharrlicher Vernachlässigung der Pflichten. 

Der Grund der Arbfitsvcrwi'lgerung ist 30rort anzugeben; die nachträgliche Angabe bei der Streit~ 
verhandlung ist verspätet. 1613. 

Entlassung wegen einmaligen Zuspätkommens. 1614. 

Niehtloistung gewerblicher Arbeit am Sonntag in der Privatwobnung des Arbeitgebers bildet keinen 
Entlassungsg-rund. 1621. 

Die Weigerung, eine gefährliche Arbeit zu übernehmen, bildet keinen Ent!assungsgrund. 1666. 

Nichtbeaehtung des Verbotes, während der Mittagspause Mitarbeiter in anderen Arbeitssälen zu be
suchen, bildet keinen Entlassungsgrund. 1685. 

Eine beharrliebe Pflichtvernachlässigung liegt nicht vor, wenn der Arbeiter es ablehnt, naeb Be-
endJgung der Tagesarbeit für einen anderen Hilfsar beiter weiter zu arbeiten. 1700. . 

Die Weigerung des Musterwebers, Pakete mit dem Handkarren zur Post zu belördern, bildet keinen 
Entlassungsgrund. 1721. 

Die Weigerung eines seit Jahren im Schneidergewerbe tätigen Gehilfen, einen K"antorentalar zu 
nähen, berecbtigt zur Entlassung. 1723. 

Die Verweigeruug einer vom Arbeitgeber aufgetragenen Änderung der bisherigen Gebaruug berechtigt 
zur Entlassung. 1746. 

Eutlassung wegen zu langsamen Arbeitens ungeachtet Ermahnung ist gerechtfertigt. 1747. 

Verweigerung von Arbeit, die tnlolge Streiks in einer anderen Betriebsstätte zugewiesen wurde, 
berechtigt zur Entlassung. 1754. 

Entlassung eines N aebtwächtets, der die Fabriksräume niebt vorschriftsmäßig begebt. 1779. 
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Der Entla,sungsgrund ist gegeben, wenn die vereinbarte Minimaltagesleistung nicbt erreicbt wird. 
1781. 

Entlassung wegon Unfleißes nach der Kündigung. 1851. 

Die WeJgerung des Dienstnehmers, die Aufträge der vom Dienstgeber ermaehtigten Kontoristin zu 
belulgen, ist beharrlIChe PflichtenvernacWässigung. 1868. 

Der Dienstnehmer kann wegen unregelmäßI!;er Diemtleistung nicbt entlassen werden, wenn deren 
genaue Erfüllung physisch unmöglich ist. 1877. 

Beharrliebe Verletzung der Pflicbt, sieh anständig zu betragen, bildet einen Entlassungsgrund. 1906. 

Entlassung wegen passiver Resistenz. 1949. 

Die Weigerung, nicbt bedungene überstunden zu machen, bildet keinen Entlassungsgrund. 2021-

Die Entlassung- eines Gehilfen, dAr seine Arbeit verriebtet, aber deren Eintragun~ in ein Verzeiebni. 
verweigert, ist nicht gerechtfertigt. 2045. 0 

Einmal;ge Trunkenheit recbtfertigt nicht die Entlassung; diese kann aucb nicht auf die durch Trunken
heit verschuldete Arbeitsunfähigkeit oder in diesem Zustand erldärte Arbeitsverweigerung 
gestützt werden. 210.1. 

Beharrliche Pflicbtenvernaehlässigung setzt ein Verscbulden des Hilfsarbeiters voraus. 2116. 

Wiederholte fruchtlose Beanständung eines in einem Nahrungsgewerbe angestellten Hilfsarbeiters 
\\regen Unreinlichkeit berechtigt zu dessen Entlassung. 2163. 

Die Weigerung, behufs Ferti!!stellung dringlicher Arbeiten während der Kündigungszeitüberstunden 
zu machen~ berechtigt zu Entlassung. 2164. 

Die wiederholte Weigerung, Überstunden, die in einem Kollektivvertrag vorgesehen siud, zu maeben, 
begründet die Entlassung. 2165. 

Ein Schuhma.cllCrgehilfe der es trotz mehrfaeher Aullorderung unterläßt, eigene Werkzeuge mit
zubrmgen~ kann entlassen \verden. 2171. 

Nicht pünktlicho Ablieferung der Losung durch den Zahlkellner bildet einen Entlassungsgrund. 
2179. 

Die Erklärung eines Hilfsarbeiters, der stets bis 8 Uhr abends gearbeitet batte, er arbeite uur mebr 
bis 6 Uhr, berechtigt zu dessen Entlassung. 2191. 

Arbeitsverweigerung unter Berufung auf die Mittagspause. 2273. 

3. Wegen Verleitung- der Hilfsarbeiter und Hausgenossen zum Ungehorsam 
und zur Auf.lehnung. 

Einflußnahme auf die 1fitarbeiter, die Arbeit nach Aufbebung der Aussperrun" nicbt anzutreten 
berechtigt zur Entlassung. 16510 b 1 

Das Bereden der 1!itarbeiter, einen Antrag auf Abänderung der Arbeitsord~ung zu stellen entbält 
keine Ver1eitun~ zum Ungehorsam. 16':'3. ' 

Die AuUorderung des Mitarbeiter> zur Kündigung recbtfertigt noeb nicht die Entlassung. 1823. 

Entlassung eines GehiIlen, der den Lehrling zum vorzeitigen Austritt veranlaßt und sieb erbietet, 
ihm eine andere Lehre zu verschaffon, ist gcrf'clItfertigt. 2110. 

Wird die EntlasBun~ wegen "erleitung der Mitarbeiter zur Auflehnung VOm DienBtcreber durch 
den plötzlichen Bruch mit einer ständigen übung veranlaßt~ so 1st die Annah~e aBteilten 
Versehuldens zulässig. 2124. 0 

Entlassung wegen verabredeter Arbeitsverweigerung. 2273. 

Die von einem Hilfsarbeiter 7.Um anderen Hilf,arbeiter gemachte Äußerung: "Ich mache Sie aufmerk
sam, das ist tDrifwidrig. das dürfen Sie nicht ma.chen':J ist nicht als AuHordcfung zum Ungß~ 
hOi'sam gegen den ArbeItgeber anzusehen. 2318. 

4. Wegen Verleitung der Hilfsarbeiter und Hausgenossen zu nnordent
hchem Lebenswandel, zu unsittJJchen oder gesetzwidrigElll Handlungen. 

g) 1. Wegen grober Ebrenbeleidigung. 

"Wenn Sie mir das sagen, 80 kann icb Sie nur auslachen" enthält eine grobe EhrenbeJeidigung dos 
Gewerbeinbabers. 1623. 
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Entlassung im Falle gegenseitiger grober Ehrenbeleidigung. 1665. 

Die Folgen einer groben Ehrenbeleidigung treffen den Hilfsarbeiter auch dann, wenn sie sich als 
ErwIderung auf eine vom Gewerbeinhaber ausgesprochene Beleidigung darstellt. 1714. 

Wegen der .Äußerung: "er werde sich rächen", kann der Hilfsarbeiter entlassen werden. 1725. 

Die Drohung des Hilfsarbeiters mit der Einsetzung in die Zeitung und der Entziehung sämtlicher 
Gehilfen aus dem Betriebe bildet keinen Entlassungsgrund. 1726. 

Entlassung eines Arbeiters wegen grober Ehrenbeleidigung, die er vor der Aufnahme begangen hat. 
1782. 

Die entstellte Wiedergabe einer Äußerung des Gewerbeinhabers, die geeignet ist~ seine Interessen zu 
gefährden, bildet einen Entlassnngsgrund. 1902. . 

Der Arbeiter kann entlassen werden, wenn er sich einer groben Ehrenbeleidigung eines Hausgenossen 
schuldig macht. 2070. 

Die Beleidi?,ung eines ßfitarbeiters ist auch da.nn ein Entlassungsgrund~ \\'eun sie außerhalb des gs
werblichen Betriebes erfolgt ist. 2340. 

Die von einem Gehilfen seinem Gewe-rbeinhaber gegenüber gemachtt Äußerung: nDas sind dumme 
Reden, die können Sie sich lassen" enthält keine grobe Ehrenbeleidigung. 2319. 

2. Wegen Körperverletzung oder gefährlicher Drohung. 

Entlassung eines Akkordarbeiters wegen Bedrohung eines llntarbeiters. 1760. 

3 Wegen feuergefährlicher Hal!-dlungen. 

Ein Kutscher, der vor dem Einschlafen das Licht brennen läßt, kann entlassen werden. 1783. 

Eine Tafel mit der Aufschrift "Rauchen verboten" gilt als vorgängige Verwarnung. 2016. 

h) 1. Wegen abschreckender Krankheit. 

Ein Kaf'eekoch kann wegen Gcschlechtskrankheit entlassen werden. 2034. 

2. Wegen verschuldeter Arbeitsunfähigkeit. 

Entlassung wegen selbstverschuldeter Arbeitsunfähigkeit infolge Trunkenheit. 2013. 

3. Wegen unverschuldeter Arbeitsunfähigkeit von mehr als vier Wochen. 

i) Wegen gelänglicher Anhaltung. 

Der Entlassung'grund der gefänglichen Anhaltung macht keinen Unterschied zwischen Strafhaft 
und Untersuchungshaft. 1615. 

II. Auf Grund des Handlungsgehillengesetzes (Handelsgesetzbuches). 

a) Wegen Untreue. 

Entlassung eines Kommis, der einer Kunde Ware ohne Entgelt gegeben hat. 1785. 

'Unbefugtes Notieren von Adressen aus dem Debitorenvcrzeichnis ist eine Verletzunu der Treuepflicht. 
1815. 0 

Eigenmächtige Entnahme von Geld in der Höhe des bereits verdienten Gehaltes aus der anvertrauten 
Kasse ist nicht ohne weiteres als Untreue anzusehen. 163}1. . 

Unbefugtes Herausschreiben der Namen und Adressen von Kunden berer!:tigt zur Entlassung. 1913 .. 

Die Drohung de~ Handlungsgehilfen, seine Anverwandten werden dem D~enstgeber nichts mehr 
abkaufen, begründet di~ Entlassung. 1950. 

j;~ntlassung wegen Unregelmäßigkeiten bei der Geschältsgebarung. 2000. 

Die den Mitangestellten gegenüber gemachte .ÄußJrung: Dann gehe ich zur Konkurrenz" recht-
fertigt noch nicht die Entlassung. 2109. " 

1. Annahme von Belohnungen von dritten Personen. 

Vereinbarung der sofortigen Lösung des Dienstverhältnisses im Falle einer Geschenkannahme ist 
zulässig. 2028. 
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2. Vertrauensunwürdigkeit. 

Wird in den Bestellungsorders vom Reisenden das Datum der Bestellung absichtlich unrichtig an· 
gegeben, so .kann der Reisende entlassen werden. 1633. 

Unwa.hre Angaben des Reisenden über den·Tag seiner Ankunft im Domizil des Prinzlpal'3 berechtigen 
diesen nicht unter allen Umständen zur Entlassung des Reisenden. 1625. 

Der Agent, der einen Bestellzettel durch Einsetzen eines höheren Betrages fälscht, kann entlassen 
werden. 1756. 

Mitteilullgen an dritte Personen über die beim Prinzipal vorgenommenen Pfändungen sowie über 
die Höhe des Umsatzes berechtigen zur Entlassung des Handlungsgehilfen. 1757. 

Die Benützung des Briefpapiers des Prinzipals und unwabre Angaben zur Rechtfertigung einer halb· 
tägigen Abwesenheit begründcn noch nicht die Entlass1}ng. 1784. 

Entlassung eines Auslagenarrangeurs, der sich von dem Konkurrenten zur Herstellung einer Auslage 
verwenden läßt. 1814. 

Kein Entlassungsgrund, wenn ein Dienstnehmer sich für das widerrechtlich vorenthaltene Entgelt aus 
dem Inkasso bezahlt macht. 1832. 

Ein Dienstnehmer~ der Fakturen jener Firmen, von denen sein Dienstgeber Waren bezieht, anderen 
Firmen übersendet, kann entlassen werden. 1858. 

Verwertung der Geschältskorrespondenz zur Wahrung eigener, vom Dienstgeber gefährdeter Inter
essen? 1969. 

Vertrauensunwürdigkeit wegen Verhaltens außerhalb des Dienstes begründet die Entlassung. 2038. 

Der Faktor, der einen Lehrling veranlaßt, im Arbeitsverrechnungsbuch unrichtige Angaben einzu· 
tragen, kann entlassen werden. 2083. 

Die Entn8hme eines gering1ügigen Betrages aus dem anvertrauten 'Wechselgelde bpgründet eine Ord,
nungs·v,idrigkeit, nicht abGr in jedem Falle tien Entlassungsgrund des § 27, Z. 1 H. G. G., 
ebensowenig ein geringer Fehlbetrag, \vie er sich erfahrungsgemäß bei der Kassagebarung 
leicht ergcben kann. 2289. 

b) Unfähigkeit zur Dienstleistung. 

Entlassung wegen Unfähigkeit. 1884. 

Ein Bauleiter, der infolge Trunkenheit zur Verrichtung des Dienstes unfähig ist, kann entlassen 
werden. 2027. 

c) Übertretung des Konkurrenzverbotes. 

Entlassung des Handlungsgehilfen wegen Konkurrenzgeschäfte. 1671. 

d) 1. Wegen Unterlassung und Verweigerung der Dienstleistung. 

Der Platzagent, der sich weigert, die an einem bestimmten Tage besuchten Kunden zu nennen, kann 
entlassen werden. 1634. 

Ausbleiben wegen Teilnahme an der Hochzeit des Bruders ist kein Entlassungsgrund. 1629. 

Das Ausbleibcn des Handlungsgehilfen ist entschuldigt, wenn er inlolge Abreise seiner Gattin zu ihrer 
schwer erkrankten Mutter genötigt war, für einige Tage die Obsorge über seine drei un
mündigen Kinder zu übernehmen. ] 712. 

Entlassung des Handlungsgehilfen wegen verspäteten Dienstantrittes, wenn der Grund der Ver-
spätung nieht angezeigt wurde. 1758. 

Halbtägige Abwesenheit fällt nicht unter den Begrill "erheblicher Zeit". 1784. 

Verspätete Aufgabe eines Geschältsbriefes bildet noch keinen Entlassungsgrund. 1924. 

Weigerung der Kontoristin, Briefmarken an Stelle des abwesenden Dieners zu holen, berechtigt zur 
Entlassung. 2019. 

Das Verlassen des Arbeitsplatzes am Plingstsamstag um 4 Uhr, statt um 6 Uhr nachmittags neht· 
fertigt noch nicht die Entlassung. 2107. 

Ein Zeichner, der höhere Dienste leistet, kann entlassen werden, wenn er sich weigert, eine dringende 
Arbeit nach 6 Uhr abends fertig zu stellen. 2139. 
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Der Handlungsgehilfe kann entlassen werden, wenn er sich weigert, der Anordnung des Direktors, 
sieb stets um 6 Uhr abends bci Kontorschluß zu melden, Folgc zu leisten. 2197. 

Die in der Kanzlei vom Arbeitgeber zugerufenen Worte: }lHinaus! schaut, daß Ihr hinauskommt. 
laßt mich in Ruhe" enthalten keino Entlassnng. 2206. 

In der ausdrücklichen, trotz wiederholter Aufforderung geäußerten Wei"ernng des Buchhalters 
ScheclE~ lautend auf 4.200 K, zur Bank zu tragen, is,!; eine beharrliche Dicllstesverweigerung 
gdegen. 2211-

Der die Dienstleistung uuterlassende Dienstnehmer hat auf Verlangen den Hinderungsgrund recht
zeitig nach zu weisen. 2~33. 

Unentschuldigtes Ausbleiben während eines ganzen zur Stellungsuche benützten Tages berechtigt 
zur Entlassung. 2272. 

Ist für den Dienstantritt ein bestimmter Tag vereinbart worden, so ist der Dienst zu jener Stunde 
anzutreten, mit der nach Verkehrssitte in dem in Betracht kommenden Gcschäftszweige die 
Arbeit beginnt. 22Gl. 

Auffallende Mißcrfolge des Platzvertreters können einen Entlassungsgrund hilden. 2297. 

Vernachlässigung der Pflichten kann die Entlassung, nicht aber Verweigerung oder Herabsetzung de. 
vercinbarten Lohnes begründen. 2313. 

2. Aullehnung und Verleitung and'erer Bediensteter znm Ungehorsam. 

e) Wegen Dienstverhinderung durch längere Zeit. 

1. Inlolge Krankheit. 
2.Inlolge Unglücksfalles, 
3.InfoJge Freiheitsstrafe. 
4.Infolge 1Iilitärdienstleistung. 

f) Wegen Tätlichkeiten, Ehrverletznngen und Verletzungen der Sittlichkeit, 

Der Handlungsgehilfe, der das Gesehäft seines PrinzipaLs als "Schnackerlgeaehäft" bezeichnet, kann 
entlassen werden. 1759. 

Wegen starker Berauschung kann der Handlungsgehilfe entlassen werden. 1761. 

"Er kann mich gern haben", "Das sind für mich Drehs" erhcbliche Ehrverletzungen. 1833. 

"Ich bin ein ehrlicher Mensch, m;r glaubt man bei Gericht mehr" ist eine erhebliche Ehrverletzung. 
1950. 

Grenzen der Abwehr gegen unwahre Beschuldigungen des Dienstgebcrs. 1965. 

.J. Austritt des Dienstnehmers. 

I. Auf Grund der Gewerbeordnung. 

a) W.egen Gesundheitsgelährdung. 

Kein Austrittgrund, wenn der Mitarbeiter einen Unfall erlitten hat. 1786. 

b) Wegen tätlicher Mißhandlung oder grober Beleidigung durch den Dienst
geber. 

Die Drohung, dem Arbeiter etwas an den Kopf zu werfen, berechtigt noch nicht znm Austritt. 1656. 

Grohe Ehrenbeleidigung durch den Stellvertreter des Gewerbeinhabers berechtigt zum Austritt. 
1857. 1867. 

"Sie sind verrücktH ist keine grobe Beloidi~ung. 1749. 

"Wie Sie da arbriten, stehlen Sie mir das Geld aus der Tasche", sind dann keine grobe Beleidigung. 
wenn die Arbeit absichtlich wesentlich verzögert worden ist. 2245. 

c) Wegen Verleitung zu unsittlichen oder gesetzwidrigen Handlungen. 

d) 1. Wegen Vorenthaltens bedungener Bezüge. 

Herabsetzung des Stücllühnes bei Einführung schneller arbeitender Maschinen berechtigt nicht 
zum Austritt. 1642. 

Nichterfüllung eines ganz ,allgemein gegebenen Verspreehens der Lohnerhöhung ber'eehtigt niebt 
zum AUitritt. 1992. 
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MangeLs Lohnvereinbarung kann der Arheiter austreten, wenn ihm der angemessene Lohn ver
weigert wird. 2002. 

Bei Irrtum in der Lohnauszahlung liegt nicht ungebührliches Vorenthalten der b(dungenen Bezüge 
vor. 2081. , 

2. Wegcn Vertragsverletzung. 

Wegen angekündigter Verlängerung der Arbcitszeit um Abend darf die Arbeit nicht schon vormittags 
verlassen werden. 1616. 

Versetzung eine~ Verk~urerin in eine Filiale, wo unter ungUnstigeren Bedingungen gearbeitet werden 
muß, btldet eille Verletzung wesentlicher Vertragsbestimmungen. 1658. 

Znweisung des als Kutseher aufgenommenen lIillsarbeiters zur Arbeit im Kohlendepot bildet eine 
wesentliche Vertrags\"erletzung. 1664:. 

Vorübergehende Verwendung der Hilfsarbeiter bei einem anderen Meister begründet noch keine 
Vertragsverletzung. 1800. ' 

Erweiterung des,Magazins- und Verkaulslokales ist kein Austrittsgrund. 1804. 
In der Entziehung der Bedienung von G~sten, die Trinkgelder gewähren, liegt die Weigerung, dem 

IhllsarbClter Verd"nst zu geben. 1855 

Zurückweisung der Tätigkeit auf dem im AufnahmsbrieI bezeichneten Bau ist Verletzung einer 
wesentlichen Vertragsbestimmung. 1881. ' 

Nichterfüllung des Versprechens, he'ser entlohnte Arbeit zuzuwcisen, hereehtigt nicht zum Austritt, 
sondern gibt nur emen Entsl'hädlgungsanspruch. 1888. 

Die Forderung', eine Masehine a!lein zu hedienen, die bisher von zwei Personen bedient wurde be· 
rechtigt den Arbeiter nicht zum Austritt. 1889. ' 

Vorübergehende Zuteilung des zu selbstiindiger Dienstleistung anlO'enommenen Hillsarbeiters be-
hufs Einführung ist keine Verlragsver!etzung. 1974. • 

Die Servierkassie~in, die mit der Vereinbarung des alleinigen Inkassos aufcrenommen war kann aus~ 
treten, wenn der Arbeitgeber später anordnet, daß sie mit eine: anderen Servlerkassierin 
abwechseln soll. 2219. 

In der aus crheblichen Gründe~ vorg~nolllmcnen zeitweiligen Zuweisung eines Speditionskutscher. 
zu Lagerhausarbeiten hegt kerne Verletzung wesentlicher Vertragsbestimmungen. 2258. 

e) Wegen Mangels an Arbeit. 

Nicht die bloße Besorgnis, sondern tatsächlicher Mangel und Verdienstunmöglichkeit begründen den 
Austritt. 1800. 

Mangel der Arbeitszuweisnng an den Akkordarbeiter durch mehrere Stunden trotz Aullordsrung 
berechtigt zum Au,tritt. 1899, 

n. Auf Grund des IIandlungsgehillengesetzes (Handelsgesetzbuche.). 

a) 1. Wegen Unfähigkeit zur Di-enstleistung. 

2. Wegen Schädigung der Gesundheit oder Sittliej1keit. 

b} Wegen Schmälerung des Entgeltos, Vertragsverletzung. 

Besohränkungen des als alleiniger überbuchhalter Angestellten im Umfanue seiner Tätigkeit ho-
rechtlgen nieht zum Austritt. 1640. 0 

Ebensowenig Meinungsverscbiedenheiten über den Umfang der Dienstleistung. 1918. 

me Zahlun!r des fälligen Monatsgehaltes kann trotz mutmaßlich vorgekommener UnreO'elmäßig-
keIten bN der GeschäftsgelJarung nicht verweigert werden. 2000. .. 

Der Austrittsgrund wegen Nichtzahlullg des Gebaltes besteht auch dann wenn der Dienstgeber sicb 
auf Zahlungsunfähigkeit berufen kann. 2061. " 

c) Wegen Verletzung der gesetzlichen Fürsorgepflicht. 

d) Wegen Tätlichkeiten, Ehrverletzungen und Verletzungen der Sittlichkeit. 

Der Angestellte, der eine ihm ins Gesicht geschleuderte DiebstahJsbeschuldigung hingenommen 
hat, kann mcht deshalb austreten, weil der DIenstgeber ihn auch dritten Personen gegen" 
über des DiebstahLs beschuldigte. 1748. 
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Der Dienstgeber hat den Schutz vor Mißbandlungen durcb Mitangestellte nicht verweigert, wenn er 
auf die Aufforderung erwidert, er wisse noch nichts davon. 1891. 

Beleidigung durch den Bureauchel, der nicht Stellvertreter des Prinzipals ist, bildet hinen Austritts· 
grund. 1998. 

Gröbliche Ehrverletzung durch Fragestellung. 2088. 

Der Dienstnehmer ist nicht .berechtigt, vorzeitig auszutreten, wenn er es unterlassen hat, gegen 
erhebliche EhrverIetzungen seitens eines Angehörigen des Dienstgebers dessen Schutz an~ 
zurufen. 2103. 

Erhebliche Ehrverletzung. 2142. 

Die Äußerung desDienstgebers:"Wollen Sie mich dumm machen oder stellen Sie sich so dumm und' 
wenn Sie sich so stellen, so muß ich Sie auch dafür halten" ist keine erhebliche Ehrver~ 
letzung. 2202. 

Wird der.Dienstgeber vom Dienstnehmer angerufen, ihn gegen Beleidigungen durch ilfitauirestellte 
lD Schutz zu nehmen, so ist dieser Schutz sofort zu gewähren. 2294. 

](. Entschädigung wegen vorzeitiger Auflösung. 

1. Wegen ungerechtfertigter Entlassung. 

Verzicht auf den Anspruch für die Kündigungsfrist dureh Nichtbeantwortung der Frage, ob der 
Hilfsarbeiter ausgeglichen sei. 1617. 

Bei Berechnung der Entschädigungssuinme ist das Entgelt, das bisher für den Verzicht anf den 
Ersatzruhetag gegeben wmde, nicbt zu berücksichtigen. 1681. 

Heimarbeiter, die für verschiedene Dienstgeber arbeiten, haben keinen Entschädigungsanspruch 
wegen vorz~itiger Entlassung. 1750. . 

Der Ansprucb auf Entschädigung wegen grundloser Entlassung kann im vollen Betrage nicht mehr 
geltend gemacht werden, wenn die Parteien die Zahlung einer geringeren Summe vereinbart 
haben. 1822. 

Entsehädigungspfiicht des Dienstgebers trotz der im guten Glauben verfügten Entlassung. 1922. 

Wenn der Ilienstgeber vor Antritt des Dienstes vom Vertrage zurücktritt, ist er zum Ersatze des 
Lo bnes für die Kündigungsfrist verpflichtet. 2067. 

Der Entla;:snrgsgrund kann nicht mehr geltend gemacht werden, wenn der Arbeitgeber trotz dessen 
Kenntnis dem Arbeiter neue Arbeit zuweist. 2162. 

Wird der erkrankte Dienstnehmer vor Ablauf der im § 8 H. G. G. bestimmt~n sechswöchentlichen 
Frist grundlos entlassen, so hat ihm der Dienstgeber den Lohn nicht bloß bis ,znm Ablauf 
der sechs 'Wochen, sondern für den Zeitraum, der bis zur Beendigung des Dienstverhältnisses 
durch Ablauf der bestimmten Vertragszeit oder durch ordnungsmäßige Kündigung hätte 
verstreichen müssen, zu bezahlen. 2235. 

Die nach § 84 Gew. O. gebührende Entschädigung bezieht sich nur auf den 'nacb der Vereinbarung zu 
erwartenden Lohn. 2256. 

Entlassung am vorletzten Tage der Kündigungsfrist, wenn der letzte Tag kein Arbeitstag ist, be' 
gründet nicht das. Begehren auf Vergütung des Lohnes für diesen. 2257. 

Dem grundlos entlassenen kranken Hilfsarbeiter gebührt während der Dauer der Arbeitsunfähigkeit 
keine Kündigungsentschädigung. 2281. 

Bei vorzeitiger Entlassungistder Arbeitgeber nicbt unbedlngtverpllicbtet, dem Arbeiter den 14tä~igen 
Lohn zu bezahlen; er hat ihn nur für jeneR Lohnbetrag schadlos zu halten, den der Arbeiter 
im Falle ordnungsmäßiger Kündigung während der Kündigungszeit hätte erhalten müssen. 
2347. 

2. Wegen ungerechtfertigten Aust~ittes. 

Wer bloß ad die Mitteilung der Arbeitsgenossen, daß der Dienstgeber die Entlassung beabsicbtige, 
aTIstritt, hat keinen Anspruch anf Kündigungsentschädigung. 1970. 

Der Dienstgeber kann bei vorzeitigem Austritt nicht Erfüllung, sondern SchadenerEatz nrlangen. 
2084. 2085. 

XLVII 

3. Bei beiderseitigem Verschulden. 

Bei beiderseitigem Verscbulden an der vorzeitigen Auflösung des Arbeitsverhältnisses tragen beide 
Teile den Schaden verhältnismäßig. (Die HäUte der Kündigungsentschädigung.) 1622. 

Auch ohne gesetzlichen Austrittsgrund kann wegen beiderseitigen Verschuldens an der Aullösnng de, 
Dienstverhältnisses dem Arbeiter eine Entschädigung zugesprochen werden. 1648. 

Aulteilung der Entschädigung, wenn ein Handlungsgehille nach Ablau! der Probezeit entlassen wurde, 
weil er keine Erfolge erzielte. 1829. 

Anwendung des § 32 H. G. G. auch auf gewerbliche Arbeitsverhältnisse. 1834. 

Auflösung aus beiderseitigem Verschniden. 1860. 1950. 1965. 1969. 2157. 

Annahme geteilten Verschuldens, wenn der Arbeiter in!olge ungerechtfertigter Drohung mit Ent· 
lassung das Arbeitsbuch verlangt und erhält. 1929. 

Verweigerung des fälligen Monatsgehaltes in Verbindung mit der späteren Feststellung von Unregel
mäßigkeiten des Angestellten bei der Gesehäftsgebarung rechtfertigt die Aullösung allE 
beid Jrseitigem Verschniden. 2000. 

Zuspruch der Hälfte der Kündigungsentschädigung bei beiderseitigem Verschulden. 2075. 

Wird die Entlassung wegen Verleitung der Mitarbeiter zur Auflehnung vom Dienstgeber durch den 
plötzlichen Bruch mit einer ständigen übung veranlaßt, so ist die Annahme g-eteilten Ver· 
schnidens zniässig. 2121. 

L. Zwang zur Rückkehr in die Arbeit. 

Der ohne Grund vorzeitig ausgetretene Handlungsgehilfe kann zur Fortsetzung des Dienstverhält
nisses verhalten werden. 2080. 

Es besteht kein Erlüllungszwang gegenüber dem vorzeitig ausgetretenen Handlungsgehilfen. 208 •. 
2085. 

VI. Leh r verhäl tni s. 

A. Subjekte des Lehrverhältnisses. 

Bildhauerlehrling. Austritt wegen Diebstablsverdächtigung. 1795. 

Damenschneiderlehrling. Austritt wegen Gesundheitsgefährdung. 1920. 

Eisengießerlehrling. Inhalt des Lehrzeugnisses. 1787. 

Eisen dre herlebrling. Form des Lehrbriefes. 2208. 

Golddrnekerlehrling. Gehilleneigensehalt. 2018. 

Kaufmännischer Lebrling. Entlassung wegen unrichtigen Messens der Stoffe. 1631. 

Kleidermacherlehrling. Schadenersatz wegen Niehtauslolgung des Arbeitsbuches. 2022. 
Austritt wegen mangelnder Lerngelegenheit. 2226. 

Kochlehrmädchen. Anspruch auf Rückerstattnng des Lehrgeldes. 1766. 

K on torprak tikan t. Schadenersatz wegen Entlassung. 1951. 

Kunslglaserlehrting. Lohn. 2338. 

Maschinenschlosserlehrling. Auflösung de, Lehrverhältnisses wegen Vernachlä.sigun~ der 
Pflichten des Lehrherrn. 1627. 

Maurerlehrling. Lohu. 2322. 

Mechanikerlehrling. Austritt wegen ungenügender Ausbildung. 1636. 
- Mangelhafte Ausbildung als Aullösungsgrund. 18 OS. 

Photograpbenlehrling. Mißbrauch des Zuchtrechtes. 180l. 

Riemerlehrling: Vertragsabscbluß durch einen Minderjährigen. 1861. 

Schlosserlehrling. Ansprüche bei Entlassung. 2275. 
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SChneiderlehrling. Untauglichkeit. 2174. 
Verwendung zu häuslichen Verrichtungen. 2343. 

Tischlerlehrling. Entlassung wegen Vertrauensunwürdigkeit. 1979. 

Wagnerlehrling. Unzulässige Verwendung. 2020. 

Weberlehrling. Akkordentlohnung. 1892. 

B. Begründung und Änderung des Lehrverhältnisses. 

1. Vertragsabschluß durch die Parteien selbst. 

Der Lehrvert""g. durch den dem Vater eine La~t nicht auferlegt wird, kann vom Minderj[hrigell 
allein abgc,chlossen werden. 1861. 

Die Gültigkeit des Lehrvertrages ist von der in § 99 Gew. O. vorgesehenen Form nicht abhängig. 
186l. 

2. Mitwirkung der gesetzlichen Vertreter. 

Das Versprechen, eines minderjährigen Lehr:ings. die Schuld abzuarbeiten, ist ohne Zustimmung 
des gesetzlichen Vertreters ullgültig. 1751. 

C. Dauer des Lehrverhältnisses und Probezeit. 

Durch Ablauf der Lehrzeit erlangt der Lehrling Geliilleveigensehalt. 1751. 

Ein Lehrling erwirbt. dip Gehillenpigenschaft erst durch die Freisprechung, nicht schon durch Be. 
endigung der Lehrzeit. 2018. 

D. Inhalt des Lehrvertrages. 

Die Vereinbarung, den Lehrling nach der Frei'preehung durch drei 1fonate ah Handlung-'gebi1len 
gegen Gehalt zu behlten, i,t nur dann bmdend, wenn der Lehrling zur Zeit der Freisprechung 
noch im Diensle des Lehrherrn ist. 1635. 

1. Pflichten des Lehrlings. 

2. Pflichten des Lebrljerrn. 

Kein RUckbehaltungsrecht an den vom Lehrling hinterlegten Dokumenten. 1824. 

Der Lehrherr ist nicht verpflichtet, den von der Genossensehaftsvorstehung ausgestellten Lehrbrief 
zu unterfertigen. 2208. 

3. Lehrgeld. 

4. Lohn. 

Durch Ablauf der Lehrzeit erlangt der Lehrling Gehilfeneigenschaft und hat Anspruch auf Ent
lohnung als Gehilfe. 1751. 

Anspruch eines im Akkord entlohnten Lehrlings auf Entschädigung gemäß § 1155 a. h. G. B. 1892 

1<:. Auflösung des Lehrverhältnisses. 

Der ohne Grund entlassene Lehrling kann den Lehrherrn zunächst nur auf Fortsetzung des Leh+
verhältnisses belangen. 1951. 

Ein aus dem Lehrverhlltnis enthosener Lehrling kann im Falle der unbegründeten Entlassung im 
Rahmen des § 84 Gew. O. nur Ansprüche auf Ersatz des vom Lehrherrn zu geWährenden 
Lohnes odor des anderen vereinb:u:ten Entgelts verlangen. 2275. 

1. Durch einseitige Erklärung. 

a) Von seiten des Lehrherrn. 

Entlassung wegen unrichtigen Messens der Stoffe. 163t. 

Entlassung wegen Arbeitsverweigerung. 1635. 

Entlassung wegen verBuchter körperlicher Be.chlidigung eino, G.lf.ilf.... 1111~. 

Entlassnng wegen Untauglichkeit. 21 n. 
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b) Von sei ten des Lehrlings. 

A.uflösun~ des Lchn'erhältnisoes, wenn der Lehrherr erklärt, er könne weder für die körperliche 
- Sicherheit des Lehrlings noch da[ür sorgen, daß dieser etwas lerne. 1627. 

Der Lehrlin~ kann austreten, wenn der Lehrherr weder selbst mitarbeitet noch einen Gehillen hält. 
1636. 

Wenn de!' Lehrling das Lehrverhfiltnis während der Probezeit löst, kann er die Rücke.rstattung eines 
'1 eiles des Lehrgeldes verlangen. 1766. 

Beleidigung des Lehrlings durch d~n Meister. 1'793. 

Die Bemerkung des Meisters, daß in der \Verkstätte ein Dieb sei~ berechtigt den Lehrling nicht zur 
Lösund des Lehrverhältnisses. 1795. 

Au,tritt wegen lIißbrauohes des väterlichen Zuchtrechtes. 1801. 

Auflösung wegen mangelhaiter Ausbildung. 1803. 

Austritt wegen Gesundheitsgefährdung. 1920. 

Wiederholte Verwendung des Lehrlings zum Fortschaffen schwerer Lasten nach Feierabend berechtigt 
zur Lösung des Lehrverhältnisses. 2020. .. 

Der zur E~lernung des Khidermachc!'gewerbes .allfge.nomn:-eue Lchrl!~g kann .~ustreten, wenn sich 
der Betrieb des Mrüters nur auf eine cmze lne Klcrderkatcgone beschrankt. 222ft 

Eine Handanlegu!1g des Lrhrherrn zur Ausübun~ der y3,te~lieh.en ZU?ht bildet kei.~lGn Gn:nd für ~je 
yorzriti,g-a Auflösung- dE'~ Lchrverhiltmsses, \\-enn Slß nacn den Umstanden cm gcrecnt
fertigtos und gecign"ctes Zuchtmittel bt. 2330. 

Die Verwendun~ des L2hrlin::;3 zu lüuc;lichen\ n.ieht zum G'e\verbQbe~l:iebe gehörigen, Arbeiten (ft 75 
Gcw.O.) nur dann gröbliChe der PrllChten des Lehrüerrn (101, Z. 2, 
lit. b Gew. 'Nenn hiodurch L3hrlil1g Gelegenhmt zur gewerblIchen Aus:~ 
bildung entzogen wird. 2,343, 

2. Kündigung des Lehrverhältnisses. 

Die Vereinbarung einer anderen als der gBsotzlichc:-t Kündbarkeit eines Lehrverhältnisses ist ungültig. 
2292. 

3: Erlöschen des Lehrvertrages. 

F. Lehrzeugnis. 
Die Destätif!ur;~ vo1Jkommen befriedigender Ausbildung kann nur dann verlangt werden, wenn sie 

dei Wahrheit entspricht. 1787. 

Über die Zuläs-;:igkeit des Vermerkes im Zeugnisse, daß der Lehrling zu einem wesentlich verschiedenen 
Gewerbe übergegangen ist. 1803. " 

VII. Arbeitsbücher. 

A. Rechtliche Bedeutung der Übernahme und Ausfolgung. 

Bedeutun<; der übernahme oder Nichtübernahme des Arbeitsbuches. 1854. 

Zurückhaltung des Arbeitsbuches beim Felllen von Werkzeug ist nicht zulässig. 1871. 

In der bloßen Annahme des Arbeitsbuches ist ein Verzicht auf die Kündigungsentschiidigung nicht 
zu erbheken. 1878. 

Unzulässigkeit der Entlassung \vegen Eintragungen im Arbeitsbuch, die bei der Aufnahme wahr~ 
genommen \verden konnten. 20G8. 

1. Zulässige. 

n. Aufbewahrung. 

C. Eintragungen. 

Die Eintragung "Lohnbelriedigt und gesund entlassen" ist zulässig. 1863. 18B3. 

Die Eintragung einer eintägigen Arbeitsze:t ist zulässig. 1879. 
Auslüllung der Spalten des Arbeitsbnches, trotzdem der DlCnst nicht angetreten wurde. 1996, 

d 
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2. Unzulils,ige. 
Niohtausiüilun~ ~ewisser Stellen oder Einsetzung von Strichen und Schlingen, die Verdacht erwecken 

könne"n, sind unzuLissigen Eintragungen gleichzuachten. 1952. 

Die Eintr3gunv im Arbeit::;buch: H'Vurde w"egen zu sch'\verer Arbeit auf eigenes Ansuchen entlassen" 
ist unzulässig. 2112. 

Die Eintragung! 1,und verließ auf meine Kündigung das Haus" ist unzulässig. 2183. 

S~ Einholung der Bestätigung. 

wenn der Gehilfe dur ob verspätete Einholung der Ba
Arbeitsbuch an der Abreise gehindert war. 2076. 

Vlenn der p.""n'~J:mf' UPS Arbcitsbuc11e'3 die Einh'Jlung der BestitigullQ' des Genossen-
und der Arbeitnehmer 83 dabei bc\venden lä3t, kann dieser nicht 

der BC3tätigung Ersa.tzansprüche gehend machen. 2271. 

D. Ausfolgung. 
1. Zeitpunkt. 

Bei nicht ordnun~smäßil<em Austritt ist der Arbeitg-eber zur Herausgabe des Arbeitsbucbes vor 
Ablauf der Künuigungsfrist nicht- verpflichtet. 1699. 

Bei 

Der 

einr-s V nrs0husses auf die nächste Akkordarbeit kann trotz KündigungsaussC'hluß die 
AUSl,)lgung dES Arbeitsbuches nicht begehrt werden. 1789. 

ist im YGrzug~ wenn Cl' die Ausfolgung 'des Arbeitsbuches von der Vorlage einer 
über d~e gcge;)Clle Kündigung abhängig' macht. 1894~ 

Kein ZlE'ückboha.!tungsreeht an Legitilnationspapieren .ausländischer Arbeiter wegen Vorschüssen. 
lB(/L 

Der 

Die 

Der 

2. Ort. 

TIiel1t läng-er zurijrkhaHen~ wenn er einen ohne Grund aus~ 
seine Dienste wieder aIlbietet t zurückweist. 19S7. 

eine Erkl:irnna des Inl.altes zu unterschreiben, daß er an den Arheit .. 
mehr zu stellen habe} berechtlgt dlCsen nicht zur Zurückhalt.ung 

2004.. 

dem Akkordarbeiter das Arbeitsbueb vor Fertigstellung der 
''',''Urmll"".L auszufolgen. 2030~ 

Kassageld nicht verrechnet hat, ist das Dienstverhältnis nicht 
2031. 

iibernommene 1l1aterial nicht abg3lielert hat, ist das 
der Arbeitgeber also zur Auslolgung des 

Ort der nes Arbdsblehes ißt im Baugewerbe die Arbeitsstätte, in der der Arbeiter 
l1at. 17,:)2. 

3.Übergabe an Gemeinden,Genossensehaften und Behörden,gerichtlieher Erlag. 

Der Dlen~tg'ehf>r knnn di~ 7.cllg-ni~,::-e, \vrnn der Dipngt nicht anget.reten wurde, an ,~en KrHnen'erein 
zl1filr.:ks:ellen. durr!l dl's::::rn Vermittlung der Dlenst aogesehlossen und die Zeugnisse ihm 
cingese!H.let wuruen. 20[18. 

E. Schadener5atz wegen nicht rechtzeitiger Ausfolgung und wegen 
unzuläs"iger Eintragungen. 

Keine Entschödigungsverpflichtung bei Zurückhaltung des Arbeitsbuches im Falle nicht ordnnngs
mäLLgcr Lösung des Dl[,llstyerhältnisses~ iG5S. 

Entschäd;~ungspflicht, weun das Arbeitsbuch zwar vorbereitet war, aber wegen Abwesenbeit des 
Beamten nicht aU:!g'efolgt \vurdo. 1788. 

Der Diemt"eber haftet für die verzögerte Rückstellung des Arbeitsbuches, auch wenn ibn kein Ver
schulden trifft. 1826. 

Kein Schadenersatzanspruch, wenn der Arbeiter das Arbeitsbuch wegen des Beisatzes "Lobnbefriedigt 
entlassen" nicht angenommen hat, 1893. 

LI 

Schadenersatz wegen Vorenthaltunr; des Arbeitsbuches bis zur Vorlage einer Bestätigung fiber die 
gegebene Kündigung* 1884. 

Der Ent~ehädigun~spmcht wegen versDäteter Allsfoigung deg Arbeitsbuches g'€niigt der Unternehmer 
durch Anbiet.uni? von Arbeit 'im ei~etlrn Betrieb für die fragliche Zeit., ,renn kein stich· 
halliger GruIld zur Ablehnung der Arbeit vorliegt. 1935. 

Ein verbgtes Arbeitsbuch ist nicht a}s ein in Verlust geratenes anzusehen. 1942. 

Der Umstand, daß der ent1asc;e!l~ Arbeiter weiter bf>2Ch:iftigt wordfll w:ire. wenn er sich bf'l dem 
l1nterr..ehmer um Arbelt be\VMben hätte. bEfreit nicht von der Ersatzverbindlirhkeit wegen 
Nichtausfolgung des Arbeit~buches. 2001. 

Für die Zeit, während oeren die ,Einbringung er\, Klage auf Ausfolgung des Arbeitsbuches verzögert 
wird, gebührt keine Entschädigung. 2022. 

Der Arbeitgeber haftet nicht, wenn das eutsprf'chend ver't7ahrte Arbeitsbuch f;':stobleu wird. 2037, 

Die Entsch:ldigung~pflleht nach § 80 G. G. O. bezie!:t SiDh nicht nuf den Schaden1 den der Ililisftrbeiter 
dadurrh erleiul't, 'daß er sich nirht auf die in das abhandcf!g'ckollllllena Arbeitsbuch ein
getragenen Zeugnisse beruIen kann. 2118. 

Geteiltes Verschuluen bei yerspäteter AU.3folgung des Arbeitsbuches. 2136. 

In der erst am 11. AUg'ust erfolgten Ausfolgung der Duplikat8 dp,r beim Fabriksbrand am 7. August 
vernichteten Arbeitsbücher ist ein Verschulden nicht gelegen. 2200. 

Die EntschädigungspIJlcht des Dirllstgebers wegen l\ichtaushändigung des Arbeit3buches setzt ein 
Verschulden voraus. 2230. 

1it. g Gew. O. beginnt mit dem Tage drf ordnungsmäßigen 
,.b"its:verh'iltlü",es. 2270. 

J/~ Erneuerungen. 

In der erst am 11. August erfolgtenAuslolgung der Duplikate der beim Fabriksbraud am 7. August 
vernichteten Zeugnisse ist ein Versclmlden nicht gelegen. 2200. 

VIII. Zeugn'is. 

Heimarbeiter haben keinen An3pruch auf ein Zeugnis. 1647. 

Der Gewerbeinhaber ist nieht verpflIcht-et, den Grund der Aufläsung des Arbf'itsverhältnisses in das 
Zeugnis aufzunehmen (wurde über eigenes Ansucltcll entlassen). 1670. 

Der Gewerbelnba.ber ist nm' bei ordnungsmäßigem Austritt des Hilfsarbeiters verpflichtet: ein Zeugnis 
auszu3teJlen. 16~3. 

Das Feblen der \Vorte: "treu und fleißigH iln Zeugnis macht den Dienstgeber nicht schadenersatz
pflichtig. 1710. 

Die Bemerkung nauf eigenes Ansuchen" ist der Gewerbeinhaber einzutragen nicht verpflichtet. 
18GB. 

Eine ohne .Absicht auf Begründung eines dauernden Dienstverhältnisses nur zu einzelnen Arbeiten 
auJgellommene Person bat keinen Anspruch auf ein Zeugnis. 1911. 

Keine Verpflichtung des Dienstgebers, die Tätig-keit des Bautechnikers im Zeugnis mlt dem vVortr 
nEauvrerkführer'" zu tcnllzeichnen. IB47. 

Das Zeugnis bat sich nur auf die Gesamttätigkeit, nicht aul jede Einzelarbeit zu beziehen. 1948. 

Das Zeugnis des Handlungsgehilfen muß dessen SteUung im Betriebe, nicht bloß dE>ssen jeweilige 
Verwendung zum Ausdruck bringen, la75. 

Unzulissigkeit gewiss:er Zeichen im Zeugnis, die eine für den Dienstnehmer ungünstige Deutung 
zulassen. 1952. 

Der Arbeitgeber ist nicht verpfliehtet, in das Zeugnis die Bemerkung auizunehmen j daß der Arbeiter 
ohne Grund entlasseu wurde. 2005. 

Auch der H llldlungsgehilfe hat Anspruch auf Ersatz wegen verzögerter Rückstellung seiner Zeugnisse. 
2058. 

Der IIilfsarbeiter, der in einem Spezialfach verwendet wird, kann die Anführung dieser Spezial· 
beschäftigung im Zeugnisse verlangen. 2062. 
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Voraussetzungen für die Bezeichnung ~,].ronteurH im Zeugnis. 2074. 

Die prr,"""'''''u zur Aus~tcIlung eines Zeugnisses besteht nur bei ordnungsmäßigem Austritt des 
2135. 

Der Arbeiter kann die "",t"w"n~ 
zuiricuo~ \var, nicht 

Arbeitgeber mit seinen Leistu.ugrm 

über das 
das nach 

Heimarbeiter habcn auf Bin Ar;Jcits3cug.:Ü3 keinen Anspr11ch. 22,18. 

Ein ArbeitszeugiJis kann nur 
spatel' verlangt 

der LÖSU:lg des A7beitsyerhältniss'es, nicht aber noch \vesentlich 
2225. 

Der im Zeugnisse die Art der 1)HmStlfJlSUlTIg- des Dienstnehmers zu 
\-renn der Dicnstne1::mer als bezeichnet 

H. Teil. 

I. Zuständigkeit. 
A. fachlichs. 

Das GewerbeZ€'rtcht ist zu SUt TI d ig fUr Streitigkeiten zwischen dem Gewerbeinhaber und selb
ständigen I-leimarbeitcrn~ 164.7. 

für Scha,ler,rf';atzizl'aeen nicht rechtzeitl!rer AIIHlcIdunQ' des Arbeiters zur Kranken
nicht passiv legitimiert. lOeO. 

flir Klagen ge~rn den tatsächlichen Inhaher des Unternehmers~ wenngleich das Gewerbe 
nicht auf dessen Kamen eingetragen ist. 1767. 

trntz der TI.L. •• _, ..... des Dc1daqten, dnß d:e Lohnforderung- als solche nicht zu betrachten 
nur aus veI'wanut.scllafü;chen Rücksichten eingegangen wurde. 

für Etn::itig-keiten zwischen ('>inern Gärtner~ \venn er auch größtenteils Urproduzcnt ist. 
UHU seinem Obergärtncr. lDSO. 

Hir d:e LohnldJ!2'c eines ,01h"",",1:,.," 
erzeuger, dem er seine D:cnste als 

Schuhmacbermeisters gegen einen Schuhwaren
yerdUIJgcn hat. :2026: 

für Klagrn 'i'i'C'Q'ßn wc;teren, das vertragsmäDigc Entgelt übersteigenden Schadens dps 
IIa!lrllung~gchalcn. 2036. 

für Strcitig:;:eit8!l weg;m E:31tz.1::13priJc~le des Dlcn3t:13~r:11<;,rs g:~:;3'l die Koniturs:::ll3..ssc. 2:27-1. 

VO::lundc:lsC'ill d;l' 
Klar:Jl1 va:l und ~CgJll 

\VOrLung des l'~achl:l.s:~es. 2323. 

eho) I-Iilf3.1:,b2itet's (E!'d'3W~dßrors) ge-g',m ob Unternehmon zur GGwi::::mullq' VOll 

23,12. 

Die O."o'''~'.n'+M \Y02"cn de~' dom Arbeitcr 
btl'elI,Jg"mtcn'-' aus dom Bestande ~ 

Das Gewerbcg-cricht ist nicht zuständig Hir Streitigkeiten zwi:.:chen dem gewerhlichen Unter
nehmer und einem bei ilnTI in Ver\\'end'1ng stcbrnden g'i!wcl'hlichen UnternelllllH, selange 
letzterer den Gewerbeschein nicht zurüd:gc!cgt hat. 1630. 

16G3. 

z'I",;ischen einem Marketender nder Kantinenbesitzer in einer vom Militär 
und dessen Kellner. lGß2. 174.5. 

dem Unternehmer übf'l'S"cbenen 7:cu::ni:;se aus 
au.q der :iJichh'msfolg.ung entstandenen Schadens. 

für Klagen des Gewerbeinhabers gegen seinen Stellvertreter ;Pil.chter) auf Einhaltung des 
Vertrages. WDO. 

LIII 

Das Gewerbegericht ist nieh t zu ständig für Klagen des Chauffeurs einer Kuranstalt. 1696. 
für Sireitigkeitrn zwischen dem Gastlvirt und der nur zum Schein als Kellnerin bezeichneten 
PäC'hterLu. 1859, 

iür Stl'eitig'keiten zwisrben einem gewc!'bllebc!l Unternehmer und d@cn 'Von ihm bloß zum 
Herumtragen von RekbmetaIeln gedungL'llen Arbeitern. 1372. 
für Streitigkeiten z\ViSChen einer IIeimarbeiterin und dem Inhaber eines Gastgewerbes, 
1873. 

für StreitlQ'keiten zwisrbrn Ger Konkursmasse ulld iiem .Arheiter des in Konkurs veriallenen 
Unternellll1enS j das von der Konku.rsmas3e nicht. fortg-cfüllrt wird. 1Q82. 

für IQagen des Arbeiters gf'gen den Erben des ArbEitgebers. 1986. 

für Kla!!en geQ'en ein Unterneh~nen, dess:en Au.slibllng ",on der Erteilung einer Konzession 
abhän!Jig- i~t. jedoch ohne diese betrieben v;;jrd. 2057. 

für StreiligkeitGIl z"\\'ischen einem Steinbruchbesitzer und seinem selbständigenAkkordanten. 
2077. 

für Klagen eines bei einer Druckerei und Verlag3untornehmung angestellten Zeichners. 
2111. 

für Klagen des Geschäftsführers einer Gesellschaft m. b. H. gegen diese Gesellschaft.. 2114. 
für die I-Gago eines Bargdirektors. 2127. 

für Klagen von Angestellten der Spar- und Konsumvereine. 2138. 
für KbQ'cn eines Zimmerinanlls 
meistG1:'g8\\'crbe nicht bC3itzt. 

einen Ba.umeistcl', der die Konzession für das Zimmer .. 

für Kkgen einc3 Bautechnikers gegen dl1cn Archit2.kton. 2147. 

für don auf Ersatz des wnhrend d)r DienstG 
yenE'sachtül1 Schadens. 2148. 

ihren lrühe::-c;1 Reisenden auf Rü('l;:zah~ 
bezuhltGll Porsonaleinkommcllsteuer. 

für die Lohnklage eines s31b'3t.:indi,?G~l SchJJS5Cnnoist.crs. 2214. 

für 

die dom Gesetze \7om15, November 1837, R. G. EI. NI'. 134 unter-
2237. 

eL183 G2.sßhJ~t.sdica0rs u:1d zugl('ich Hau:nlC!lsters gJg;m den Unter-
2301'. 

für Klag:m g:;g'C'll eine Lancl"\Yirtsch::titsg:,::;e1l3ßhaft. 2310. 

für St~'eitig:-.:citoi1 zwisßhell cinc;:n Tabal:;:trafikalltell und dessen VGrkiulerin. 231ß. 

B. ÖrtEche. 

ßetriebsstättc und Arbcit52tlitte als ZusHndigkeitsmcrkmaJe. le91. 

Der örtliche Ger~ch!.sstl1nd rier Betrieb~sUitte ist nur gegeben, wenn die Betrieb3stätte bei Anbringung 
der Klage noch beEteht. 1856. 

Bei Klagen \'011 Proyisionsreisonden ü::t für die Zust:indigkcit nicht der Reiscbezirk und der 'Vohn~ 
sitz des Reisenden, sondern der Sitz lier Firma maDgeb8nd. 2073. 

Beim G!nvcrbe der lohnweisen Vermietung von Dampfpflügan gilt. als DetriebsstäUe der Ortt \\'0 die 
Ackerung vorgenommen wird. 21GD. 

H. Ver fa h ren i TI e r s t e r I TI S ta TI z. 

A. Prozeßfähigkeit. 

B. Advokaten vor Gewerbegerichten, 

Advokatenkosten der 1. Instanz sind nicbt zuzusprechen. 1910. 

Das GewBrbc?8ricllt ist zur Bestimmung' der beim Borufung3gericht erlaufenen .A.dvokatenkosten 
nicht zuständig. 2126. 
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c. Verhand.lung und Beweisverfahren. 
Unzulässlgkeit cler rnteTbrerhung :les Verfahrens bis zur Erledigung des Strafverfahrens) wodurch 

Gegenforderungen ut''3 Bekingten iestgestellt werden sullen. 1618. 

Nur eiger.bereC'htigte Angehörige oder Angestellte können zu Eevollmächtigten besteUt werden. 

1898. 

2113. 

\ 
\~on der Streitycrhar.dhm~ kann nicht mittels Berufung gegen das 

sondern nur mittels Antrag auf \\'iedereinSützung gellend gemacht \verden. 

D. Urteil. 
a) Säumnisnrteil. 

Abweisung des Kbgcbegehrens trotz Säumnis des Bckln~ten. 1673. 

Die Erlag~ung eines S:::'umni;,;urteilcs ge~en den Dethgtcn ist auch zuHissig, "enD der r.m Sitze des 
GewcrbegJ2riclltes \\"ohnenJe Beklagte J.ie Ladung zur btrf:itverhalldlun~ erst am Vortage 
erhalten hat. 170-1. 

Fällung eines Säumnisurtei1es gcg-en den außerllalh des Gerichtsortes wohnenden Beklagten, d~m die 
Ladung um Tage vor ,der Verhandlung zugestellt wurde. 18.53. 

b) Urteil naeh Streitverhandlung. 

IH. B c ruf u n g s ver fa h ren. 

A. In Sachen im Vverte unter 100 K. 

Die Beru!\1ug des Beltla~(BD ist, ",enn der 100 K übersteigende Klagransprueh durch das Urteil 
unter 100 K herabgesetzt wurde, nicht nach § 31, sondern nach § 30 Gew. Ger. Ge •. zu 
behandeln. 1626. 

B. In Sachen im "Werte über 100 K. 

Unzulässigkeit von Neuerungen im llaruIungsverfahren gegen ein Säumnisurteil. 1673. 

Die mangelnde oder un!;enügcnde ncz~ichnung der TIcrufUll!!sgrünrte ist· ein wesentlicher Mangel 
der Berulungsschrilt, der die Berufung sclb5t UIl1.uLi.ssig rnaellt. 1706. 

Der Beklagte, geg'~n den ein Vers;lur:cnisurteil erlassen wurde, kann jene Einwendungen, mit denen 
er i nj'ol~e der ist

j 
in der Verhan.dlung vor dem Berufungs· 

gerichte-n~cht mit Erfolg m'l)jh~4. 1707. 

Die Annahrr.e der rechtzeitIg bei der Einlallfstelle des Gewerbc:gcri~htes eingelangten Berufungs· 
schrift darf, wenn sie an dus Grwcrbo.~erichl· rubriziert ist~ nicht aus dem Grunde ver
welgert werden, weil die KU"\'crtaurcsse an das Bezit'ksg.~rieht lautetßo 1727. 

Unzul:is3igkeit neuen tatsächlichen Vorbringens im Berufungsverfahren. 1861. 

Ausbleiben der Partei von der mündlichen Derufungsverhandlung zieht keine Säumnisfolgen nach 
sich. 1~07, 

Auch im Falle eines Vorsäumnisurteilf's ist im Berufungsyerfahren über die Frage der sachlichen 
Zuständigkeit des ,Ge\\ etbegerichtes zu verllandeln. liJ17. 

Im BerufllngSyerfahren gegen ein Urteil des Gewerbegerichtes kann die Einhaltung der im § 467 
Z. P. O. vorgeschriebenen Förmlichkeiten (bestimmte Anfü~1rung der EeruiungsgFünde 
und Stellllng eiues bestimmten Berufungsantrages) nicht gefordert werden. 2199. 
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- § 1.1828,1836,1905,1912, lH30, 1990,2033, 

2066, 2127, 2130, 21\)3, 224.0, 2255, 2298, 
2310,2320. 

- § 2. 1796, 1797, 1798, 1799, 1881, 1890, 
1903, 1912, 1953, 1954, 1955, 1983, 1989, 
1990, 1993,2017,2033, 2139, 2196, 2267, 
2316, 2320, 2332, 2334. 

Handfungsgenll!engesetz 110m 16. Jänner 1910, 
R. G. BI. Nr. 20 : 

- § ;;. 2127. 
- § H. 1730, 1918, 2000, 2102, 2211, 2263. 
- § 7. 2185. 
- § S. 1905, 1945, 2073, 2234, 2235, 2300, 

2302. 
- § H. 22R5. 
- § 12. 1931,2069, 2122, 2210, 2232. 
- ~ 1:). 1\103, 2()'~O. 20\31, 2102, 22..t3. 
- ~ W. 1815. IS30, 1~!G, 1970, J998.2032, 

2073, 2121, 21S7, 219.1, 2198, 22ß3, 2326. 
- § 17. 1958, 2030, 2242. 2276. 
- § 1 I. 1809, 1811, l Q 12. 1829, 1896, 1933, 

li!3S, 190,7, 1%0. 2035,2100, 2102, 2156, 
2237, 22eO. 2300. 230·1. 

- § :!H. 181'" 1,81, 1"90, 1912, 1914, 1915, 
1917, 1938. 1~1:19, 19.50, lOGO, 19G";, 1980. 
19::0, 20:!B, 20:~3f 2061 2056, 2088, 2095, 
2111~ 2156, 2189, 2190, 2195,2237, 22i15, 
22EO, 2285, 2300, 2310, 2317, 2332, 2334, 
233;"), 2353_ 236i5, 

- § , 1 08;}. 2272. 
- 9 198') 2"71 
- § 2'-,. 183Ö: I-ni, 1960, 2000, 2027, 2189, 

2272,2350. 
- § :!U. HJj8, :031,2142, 22fl4, 2356. 
- § ~a, Z. 2. 1806. 2036, 2031. 
- ~ :!ii. Z. 4. IH:l!, 18öO, 1995, 2088, 2103, 

21I5, 2202, ~2G1. 
- § ~,. 1830, 1870. 1918, leao, 2000, 2083, 

2130,2189 , 21\17,2336. 
- § ";, Z. !. IS14, lS15, lS32, 1058, 1913, 

13;,0, 196~, 20~~. ~03G, 2036,2121,2289. 
- § ::!t', Z. 2. lB'W, 188.!. 
- § :;,. Z. 3. 20',6. 
- § ",. Z.4. 19lt. 1995, 2019,2109 .2139, 

2192,2211,2272,2297,2313. 
- § 2,. Z. 5. 2235. 
- § "" Z. 6. 1~.J1, 1950, 1965. 
- § iS. 1&34, 20.')6, 2080, 2084, 2085, 2254. 
- § ~Be l~uGl lS34~ 18B1, 1896, 1915, H~~6, 

1957~ 1960, 196~, 1369, 1982. HlAg, 1993 j 

1998. 2DOO, 203G. 20,,1, 2088, 2103,2109, 
2189,2235, 2260, 2261, 2272,2292,2311. 
§ :IU. ',0"" 2291. 

- § ::I. 1806,1982,1983. 
- § :l~. 1829, 1834, 1929, 1965,2000,2119, 

2124, 2157. 
- § '''I 1 US·' 2"74 
- § ;i!: 2036: 2Ö85: 
- § ~m. 1813~ 
- § lB. 2254. 
- § :!!L 1;J47, 19-tRt 1975, 2193,2283. 
- § 40. 1812, IG05, 19~3, lUGO, 2028, 2035, 

2061, 2237, 2255 22GO. 
- § {!. lSaü. lGSO. 19-2. 2016 2111, 2127, 
2H8,2201, 267, ~298, 2310,2316,2334,2357. 

- § .. ~. I S14, 1969, 2000, 2058, 2084, 2085, 
2160, 21m. 

- Art. lll. 2036. 

Kundmachungspatent zur Gewerbeordnung: 

- Art. IV, 1980,2310, 2357. 
- Art. Y. 2310. 
- Art. Y, 1it. a. 1980. 
- J~,.t, V, lit. b. 2342. 
- Art. V, 1it. c. 2147. 

Kun~machungspatent zur Gawarbeorrlnung. 

- Art. V.l'!. cl. 1009. 1070. 1709,1765,1977, 
lUiS, 2009, 2057, 2127,2335. 

- A!'t~ V! lit. f. 2267 1 2357. 
- Art,~ Y, lit. g. ltiH6. 
- Al't. \', lit.1. 2138. 
- Art. y~ lit. p. 2111. 
- Art. Hll, 2133, 2316. 

Gewerbeordnung: 

- § 1. 1767,2074. 
- § H. 2214. 
- § 1.;. 1990. 
- § 16. 1~,7, 1990. 
- § W. 1690, IS59, 1867. 

- § :W. 1767. 
- § :Jic 163n , 1767. 
- § W'. 2169. 
- § 44. 2169. 
- § ;;5. 1690,1867, 1998,2239. 
- § ',U. 2323. 
- § 72. 1630, 16"9, 1670, 1672, 1680 lu95, 

1834,1871,1901.1939,2052,2123,2317. 
- § 7:1. 1610, 16'17, lIlij9, 1717, 1119. 1733, 

1750~ 1797, 1798, 179!J, 1835, 18~4~ lS731 

lS74, 1881, ISBO, IDll, 1950, 195~, HJ54, 
1955. 1990, 2033, 2057,2089, 2131, 2139, 
214-61 21:")9, 2167, 2188, 2196, 2227, 22<10, 
2285, ~29), 2i>08, 2332. 

- § 74. IbOS, 1778, 1786, 2015, 2200, 2212, 
2268. 

- § 15.2284-
- § 'Ü. 1647, 1714, 1740, 1747, 1749, 1781. 

1782, 1851, 1865, 1877, lb81, 1887, 1889: 
1901, 1902, 190G, 1925, HJ26, 1}l28, 19:,0, 
1909, 1969. 2021, 2116, 2197, 2251, 2265, 
2273, 2319, 2343. 

§ 77. 1603, 1656, Hi5D~ 1676, lüü7, 1698, 
1699, 1700, 170~, 170S~ 1';03, 1750, 1('64: 
1776, 1789, 1808, 1837, 1860, 186D, 18DO: 
1897, 1H01, 1902, HI09, 1916,1953, 1967; 
1968, ID74, 1977, 1978, 19S1, 1985, IDSü, 
1990, 1DGö, 2002, 2007, 201~, 2021, 2030, 
2033, 2034, 2059, 2086, 2080, 2094, 2129, 
2152, 215B, 2H)1, 2216, 2244, 228i\ 2308\ 
2312, 2317, 23::0, 2325, 2332, 2335, 2338. 
§ 7S. 1!H.t, 16-t7~ 16U2, 1871,2050,2035, 
2152, 2218, 2321. 

- § 7S a~ lö.ti, 2065, 2152, 2218. 
- § 78 c. 1692, 2065, 2321. 
- § ;8 e. 2065. 
- § W. 1854, 19GO, 2181. 
- § 83. lBß2. 
- § sn c. 1642, 10'>6, 1789, 1871, 1942, 1974, 

1987, 19BO, 200., 2030, 2031, 2118, 22,0, 
2348. 

- § 8i) <I. 1699, 1787. 1863, 1879, 1996, 2004, 
2076,2112, 2118, 2155, 2225, 2271. 

- § 811 f'. 2118. 
- § so g. 1642, 1656, 1683, 1788, 1826, 1863, 

1871~ lSf!3, 1894) IP35, 194~, 1~lö2, 1987, 
2058, 2076, 2118, 2155, 2183, 2200, 2230. 
22:0. 
§ "'1. 1647, 1663, 1670, 1633, 1710, 1787, 
le63, 1893, 1911, 1952. 1996, 2005,2074, 
2118,2135, 2155, 2183, 2193, 2218, 2225. 

LVII 

Gewerbeordnung: 

- § S2. 164B, 1655, 1664, 1716, 172G. 1862, 
1~78. 2007, 20'29,2037, 2038, 2082, 2086, 
2094~ 211G~ 2t51, 2152: 2154, 2162, 22~5. 

- § ~~~ l;t. a. 1874,2351. 
- § S~.l". b. 1661, 1674, 1791, 1985, 2044, 

2055,2171,22/10<1:. 
- ~ S:;~ hL c. 201:i, 2104. 
- § S~, I;t. d. 1064. 1992. 
- § H2. lil, e. 1645,1842,1805,2175. 

§ .~2. Lt.l. 1613, 1614, 1620, 1621, 1628, 
1635, IG-1j, 16:111 1 Fi53 • .i6G.!., lGü.), 1C85, 
ltiö7, HH!3, 1694. IGB8. 1719, 1722, 17"23, 
174!j. 1l'-i7, 1(53) 1"'e2~ 1780, 1781, 1790\ 
18'1B, 1823, IB27, 1848, 18[;0, 18f)1, 18G3, 
1868, 1877, 1881, 1583, 1906, 1928, 1919, 
lHS3, 1970. 19~4t 1985, IHS8, lUB}, 2006, 
2fr14, 20~1} 2045, 2032, 2079, 2104, 2110, 
2116. 2124, 21~5, 213;" 214i, 2151, 2163, 
2146, 2165 2167, 2171. 2176. 2179, 2180, 
2191, 2222, 2249, 2258, 2264, 2265, 2273, 
2275, 2318, 2329, 2331. 

- § :--l:!:; bt. q-. 165 t, 1665, 1 ÜSS, 17~O, 1782, 
17R1. lß02, 1925,2016, 2070, 2157, 2319. 
2327, 2340. 

- § ~~, lit. b. 1649, 1659, 1870, 2013, 2034, 
2097, 21M. 

- § "';l, iit i. H~15. 
- § 82 a. 10-12, 1737,2008,2030, 2034. 

S S~ ", fit.. a. 1700, 1736. 
- § S~a, lit. b. 1603,1656,1714,17<19,1857, 

1867, 2051, 2075. 
- § :-;~ ll, l;t. d. 11516, 1651,1658,1664,1732, 

1737, 1776, 1800, 1874, lS81, lS8~, 1889, 
IBOl, 1974, 2002, 2~50, 2067, 2081, 2124, 
2219, 2258, 2261, 2328. 

- § .~~:l, lil. e. 1631, IbOO, 1855, lS~9, 1904, 
2337. 

- § s;.:. IßIO. 2071,2200. 
§ x4. 1603, HilO, 1G21, 1649, 1654, 1658, 
16591 16tH, 1664., Hi65! 1700~ 170B, 17U9, 
1714,1716,172.11 1-'32,1737, 17G3, 1771, 
177G, 1782, 1834:, 1854~ 1857, 18öO, 1862, 
1866, 18ü7, 1874, 1877, 1878, 1881, 1889, 
1902, 1904, 1921, 1~22, 1935, 1936, 1939. 
19,,1. 1966. 1968. 1972. 1976, 1983. 1989, 
1992, 1993, 2002, 20'19, 2014, 2034, 2051, 
2052, 20G7, 2075, 2085, 2086, 2104, 2116, 
2123~ 2132, 2157, 2176, 2178: 2200, 2209, 
2219, 2223: 2244, 2251, 2253, 2256) 2257, 
2261:, 22G~\ 2273, 2274, 2275, 2281~ 2303, 
2306, 2308, 2318, 2319, 2325, 232.7, 2333, 
2347. 
§ S;). 1672, 1707, 1834, 1855, 1875, 1900, 
193ß, 2047, 2081, 2085. 
§ Sü. 2081. 
§ SR a. 1672, 1688, 1716,1770,1771,1797, 
2010, 20.14, 2123. 

- § iH. IBm, 1867, 1998. 
- § H~. 1610. 
- § H:i. 1772. 
- § 1110 H. 1772, 1810, 1874, 1971, 204.8, 2235, 

2328. 
- § Bö h. 1772. 
- ~ litt d. 1719. 
- § !H; 11. 1719. 
- § HS a, 2074. 
- § !l1I. 1751, 1861, 2275. 
- § U\J H. 1766,1933,2018. 



LVIII 

Gewerbeordnung: 

- § n!l b. 2322. 
- § IOU. 1627, 1803. 2330, 2343. 
- § lU!' 1635, 1979, 2020, 2174,2275. 
- § Wl, Z. 2.1707,1793,1795. 
- § HIt, Z. 2,Iil. a. 10:27, 1920. 
- § 101, Z. 2,Iit. b. 1027, 1793, 1801, 1803, 

1861 "O'ü "330 "'B 
- § lO~. -iSÜK, ~227[), "'2~Ü2. 
- § {02 a. 2275, 2330 
- § 104. 17;;1,1787,1793,2074, 2208, 2322. 
- § HJ! a. 2275, 2292. 
- § WH. 1ü30, 1803. 
- § 114, Ah~~:L lit. c. 2208. 
- § 114lJ. 1730, !DSl. 2007, 2009. 2010, 2011, 

2092, 2158. 2216, 2322, 2328, 2338. 
- § 1 ~~. 1630. 
- § 1:l1. 1732. 
- § l!j:? 20[)7 ~ 
- § l::~. 1732. 

Gewerbegerichtsgesetz : 

- § 1. 1630, 1662, 1690, 1696, 1745, 1767, 
1778, 18f)9, 1864, 1872, 1873, 1917, 1980, 
1982, 1986, 2057, 2077, 2126, 2127, 2138, 
2146" 2148, 2159, 2214 t 22G7, 2.i!7S~ 'Z:W:J, 
220S, 2,~07, 2323, 2342. 

- § :1. 1767, 198~, 2148, 2274. 
- § {. 1663, lUHl, 1930, ~036, 2078, 2126, 

2127, 2118, 21GG,2204, 2278, 2342. 
- § .. , ht. b. lS59. 
- § i, lit. 0.1660,1663,1767,1778. 
- § ", ltt. g. 1767. 
- § :,. 18;'9, 1917, 2057, 2077, 2087, 2127, 

2146, 2lf,9, 21G9, 2214, 2278, 2299, 2307. 
- § :~, lit. u. 17:~31 1881. 
- § :" Iit. b. 173:1, loG4, 1872, 1873. 
- § :;, lit. c. 1647, 1873. 
- § :', he. d. 1680, 1872, 1919. 
- § ~~. 1898. 
- § ~:J. 1630, IG62, 1663, 1690, 1691, 1745, 

18&6, 1859! 1873, 189::5, 1~ 17, 2057 I 2078, 
211l, 21'18, 2159, 2169, 2204, 2274, 2278, 
2305, 231 G, 2331. 

- § "4. 21H. 
- §'5 "J"6 
- § !in: i iÖ4: 
- § 3U. 1626, 1706,2201. 
- § :H. lö~6, 17U7, Iböl, 1917, 1932, 2199. 
- § ;;;~ 16U1. 
- § <19. 1982. 

lurisdiktionsnorm: 

- § 1. 2278. 
- S H. 1690,2127. 
- § 4~. 1745. 
- ~ 4:1. 16HO. 
- § ö(l. 2001. 
- § U:,. 1GB!. 
- § UU. 1691. 
- § ;;.2323 
- § S'. 16\31, 2334. 
- § 93. 2334. 

Zivilprozeßordnung: 

- § 2!1. 1898. 
- § 41. 1916,2150. 

Zivi!prozeßordnung: 

- § 1~~. 1957,1960.2102. 
- § 1:;U. 1957. 
- § Hn. 1853. 
- § 147. 2113. 
- § Hll. 1618, 
- § ~~(j. 1715,1999,2127. 
- ~ !!2<~. 1 n~)9. 
- § :!:n~ 1704. 
- § :!;~. ~0:21, 2110, 2Hi2, 21G3, 2180. 
- § :?;~L 1605, IG07, 16013, IGO?i 1 177~,1869t 

lS7S.188:2. 1!)31; l!HG, 1965, 2040, 2069, 
2106, 2122, 2149, 2172, 2183, 2200, 2210. 

- § ;A7. 2152. 
- § :IIH. 1';0:;,1608,1746, 1772, 2200, 2210. 
- & :I!ll. 161;<. 
- § :1'1,:;. 2J50. 
- § !1:IU. 1707 ~ 2113. 
- § 4UH. J 998. 
- § 411. 1794. 
- § 41:,. 1~.j3. 
- § ~:Hi& 1704. 
- § H:!. 1707.2113. 
- § HJ. 2201. 
- § H!l. 1898. 
- § 467. 2199. 
- § 4m, Z. 3. 1706, 2199. 
- § JHS. 17~7. 
- § -ta. 2u 3, 2201. 
- § Z. 3. 1701l. 
- § 1,OG, 2201, 2278, 2305. 
- § 4,7. 1917: 2~Ol. 
- § 477, Z. 3.1767. 
- ~ i,i, Z. 4. l'iOJ, 2113. 
- § 4S~. 1673. 
- § iiO"l. 2063, 2064. 
- § i)W. 2201. 
- Art. IX, Z.4, 2119. 

Einfü hrungsgesetz zur Exekutionsordnung : 
Art. IX. 2345. 

Exeku:ionsordnung: 
- § ~~l. 1871, 1962. 
- § ;;74. 1871, 1962. 

Einquartierungsgesetz vom H. Juni 1879, 
R. G. BI. N:. 93: 

- § U. 1662,1745. 

Krankenversicnerungsgesetz vom 30. März 
1888, R. G. BI. Nr. 33: 

- § :]. 1647. 
- ~ 1::. 1660, 1742, 2~93. 
- § 2:l. IG60. 
- § :{l. 1660, 2344. 
- § :!:l. 22~J:l. 
- § !H. 1606. 
- § :W. lU06, 20G4, 2220, 2344.. 
- § 41. 1660. 
- § 67. 1660, 2293, 2344. 

Pensionsversicherungsgesetz wm 16. Dezem· 
ber 1905, R. G, BI. Nr. 1 ex 1907: 

1819, 1880, 1881, lR90, 202R, 2024, 2025, 
2063, -2064, 2205, 2207, 2220, 2243, 224.7, 
2324. 

Gesetz vom 16. Jänner 1895, R. G. BI. t'r. 21 
(Sonn' und Feiertagsruhe). 

1607, 1621. IG7~, IG78, 1681, 173~, 1874, 
2192, 2284, 2287, 2331. 

Gesetz vom 14. Jänner 1910, R. G. BI. Nr. 19 
(Arbeitszeit und Ladenscllluß). 

1719. 

Strafgesetz: 
- § 2. 1969. 
- § S. 1979. 
- § 20!J. 2036. 
- § 411. 1iJ79. 
- § 4an. 1869. 
- § {:1I. 1979. 
- § 4S7. 2319. 
- § 48'. 2319. 
- § 4\l1. 2115, 2319. 
- § 4!1G. 1749, 2115, 2319. 

Strafprozeßordnung: 
- § 34. 2036. 
- § HG. 2036. 
- § w:,. ~U:J6. 
- § :l!J:l. 2036. 
- § :lH:J. 2036. 
- § 4~2. 2336. 

Personaleinkommensleuergesetz: 
2025, 2238, 2350. 

Gesetz vom 29. April 1873, R. G. BI. Nr. 68: 

1964. 

Gesetz vom2S. Dezember 1893, R. G. BI. Nr. 193: 

2057,2146. 

Konkursordnung : 
- § 12i lf. 1982. 
- § l!l; H. 1B82 
- § 133. 2274. 
- § 142. 2274. 

LIX 

Gesetz vom 23. Juli 1902, R. G. BI. Nr.156: 

1939. 

Unfallversicherungsgesetz vom28.Dezember! 887, 
R. G. BI. Nr. I ex 1888 

2064, 2220. 

Gesetz vom 6. März 1906, R. G. BI. Nr. 58, über 
Gesellschaften mit beschränkter Haflung: 

2114. 

Gesetz vom 28. Mai 1882, R. G. BI. Nr. 56 
(Postsparkassengesetz) : 

2119. 

Hofdekre!vom 4. Oktober 1833, J. G.S. Nr.2633. 

2126. 

Berggesetz: 
- § 20ü H, § 5, § 6. 2127, § 8. 2342. 

Preßgesetz vom 17. Dezember 1862, R. G. BI. 
Nr. 6 ex 1863: 

2111. 

Vereinsgesetz vom 15. November 1867, R. G. BI. 
N'.134: 
2~67 . 

Lohnheschlagnahmegesetz vom 29. April 1873, 
R. G. BI. t .... 63: 

2345. 



LX 

Verzeichnis der in Band XI bis Xln aufgenommenen 
Entscheidungen, 

Aüssig. 

Entscheitiung vnm 
- 14. Oktober jgOS, Cr. TI. 70/8. 16S4. 
- 3. Februar lGOn. Cr. 11. 7/9. 1693. 
- 13.lIai 1909, Cr. 1. 2119. IG90. 
- 6. Au~ust ]90S. Cr. JT. 93/9. 1692. 
- 11. November ]910, CL I!. 132/l0. 17()7. 
- 13. Jänner 1912. Cr. H. 5/12. 2062. 
- 1. Juni 1312, Cr.ILGß/12. 2081. 
-- 19. Dezember 1913, Cr. H. 210 13. 2245. 

BleHtz. 
En:scheidung vom 
- 2. April ]907, Cr. 1. 4217. i721. 
- 13. August 1907, Cr. I. 114/7. 1722. 
- 19 August 1907, Cr. I. 111/7. 1723. 
-15.November1907,Cr.I.177!7. 1725. 
- 21. November 1907, Cr. 1. ]6·1/7 •. 1727. 
- 10. Dezember 1907, Cr. 1. 185/7. 1717. 
- 23. Apr,1 ]908, Cr. 11. 20/8. 1720. 
- 1. Mai 1908, Cr.I. 0,1/8. 1724. 
- 26. November 1808, Cr. I. 146/8. 1718. 
- 3. Dezember 1908, Cr. I. 145/8. 1726. 

BrUnn. 

Entscheidung vom 
- 3. November 1906. Cl'. 11. 678/S. 1607. 
- 10. Jänner HIOf, Cr. 1. 20/7. 1610. 
- 8. Mai 1907, Cl'. I 136/7. 1618. 
- 21. Juni 1907, Cr. I. 491/7. 1613. 
- 22. August 1907, Cl'. I. 3,,6/7. 1611. 
- 27. Angust 1907, Cl'. 1. 369/7. 1614. 
- 8. Oktober 15J07, CL I. 430/7. lGne. 
- 8. November 1907, Cr. 1. 469/7. 1017. 
- 21. November 1907, Cr. I. 48G/7. 1615. 
- 26. No\:ember 1907~ Cl'. 1. 497/7. 1612. 
_ 19. Dezember 1907, Cr. 11. 04117. 1675. 
- 9. Jänner 190~, Cr. I. 8/8. 1609. 
- 12. Jänner 1008. Cl'. I. 110/8. 1603. 
- 12. Februar 1908, Cr. I. 150/8. 1605. 
- 12. Februar lu08, Cr. r.151/8. 1016. 
- 3. )llirz lU08, Cl'. 1. 185/8. 16D4. 
- 5. Mitrz 1905, Cr. 1. 187/8. 1608. 
- 6.1I1'rz 190~, Cr. 110 123/8. IG81. 
-14. AprillB08, Cr. 1. 244/8. 1685. 
- 14. April 1008, Cl'. 1. 255/8. 1586. 
- 8. JuL 190~, Cl'. J. S:';S/8. 16S0. 
- 15. Juli 1905, Cl'. 1. 375/8. lG88. 
- 22. Juli 1908, Cl'. J. 386/8, 3878, 390/8, 

39118, 392/8. 1ßS9. 
- 22. Juli 1908, Cr. 1. 30~/8. 1683. 
- 23. Juli 1908. Cr.I. 384/8. lG84. 
- 31. August 1908, Cr. I. 433/8. 1682. 
- 31. Au~u't 1903. Cr. 1. 437/8. 1671. 
- 29. September 1908, Cr. 1. 458/8. 1670. 
- 30. September IBOS, Cr. 1. 459/8. 1669. 
- 6. November 1905, Cr. 1. 500/8. 1687. 
- 6. November 1908, Cr. I. 503/8. 1077. 
- 7. November 1908, Cr. 1. 504/8, 505/8. 

iG57. 

Entscheidung vom 

- 10. November 1908, Cr. I. 507/8. 1670. 
- 18. N"oycmber lilOS, Cr.l. 5JO/8. 1678. 
- 28. Soycmber lS08, Cr. r. ö~:J.'8. 1676. 
- 15. DeZember !f!08. Cr. 1. 6:'";6/8 167-L 

Cr 1. 20/9. 1776. 
- 8. 1909, I. 74/8. 1780. 
- 9. 11iirz IDOn, Cr.II. 67/9. 17G8. 
- 16. ~lärz 1909, Cr.I. 9~/9. 1773. 
- 31.1[;1rz 1809, Cr. 11. IOG/9. 1771 
- 1. Cr. 1. 70-1/9. 1672. 
- ä. 1. 138/9. li88. 
- 140. lBOU, L 151/9. 1769. 
- 2U.Mai 1909, Cr. I. lGD/9. 1778. 
- 3. Juni 1908, Cr.I. 175(9. 1780. 
- 8. Juni 1809, Cr. 1. 180/9. 1772. 
- 15. Juni 1909. Cr. I, 191 1770. 
- 10. Al1gUSt lSÖS j Cr. 1. 1784. 
- 17. August UlOD, Cr. 1. 1774. 
- 17. Aug-ust 1908, Cr. 11. 1789. 
- 27. AUL'ust HiOS, Ci'. 1. 1779. 
- 7. Cr.I. 2ö8/9. 1783. 
- 22. Cr.1. 17ß4. 
- -28. Cr.1. 1777. 
- 2. November 1,'87. 
- 17. l\ovember 1782. 
- 20.1\'o\'\'!llber 
- 27. Xovember 
- o. JJ.mH:l' uno, 
- 7. ,Linner 1910, 
- 18. Jänller 1910. 1. 15/10. 
- 26. Jänner lUtO, Cr. 11. 20/10. 1849. 
- 26. J~inner ID W. Cr. 11. 22/10. 18~O. 
- n. Februar HlI0 1 11. 4HjlO. t84.3. 
- 2G.-Fehruar 1910, 1. 65/10. 1839. 
- 1.1Llrz l:HO, Cr.I. 47/10. 1835. 
- 8. närz HJ10, Cr. I. 61/10. 1851. 
- 8. IILlr7, 1910, Cr. 11. 7;]/10. 1848. 
- 12.1\111'z 1810, 1. G5/10. 1892. 
- 19. 'Iflirz 1910, H.80/9. 1781. 
- 2. 1910, Cr.I. 87/10. 184.1. 
-- 0. 1010, Cr. 1. 93/10. 1894. 
- 9. Ull0, II. 12·1/10. 1847. 
- 20. 1910, I. 10G/10. 1838. 
- 22. LDI0~ Cr. L 113/10. 1842. 
- 21. Cl'. 1. 140/10. 1719. 
- 4. Juni HJ10, I. 155/10. 1833. 

9. Juni 1910, r. 131/10. 1831. 
- 2·1. Juni 19]0, Cr.l.1731l0. 1832. 
- 28. Juni 1910, Cr.l.17D/10. 18·15. 
- 28. Juni 181(J~ I1. 2~2/10. 1850. 

3. August ]910, L 23t/10. 1883. 
- 5. Au~ust 1910, Cr. r. 227/10. 1834. 
- 5. August 19]0, Cl'. 1. 228/10. 1803. 
- 8. August 1910, Cr. 1. 231/10. 1836. 
- 23. August 1010, Ce. I. 237/10. 1885. 
- 31. AU~llst 1910, Cr. I!. 330/10. 1890. 
- 2. Sept2mber 1;]10, Cr. 1. 251/10. 1829. 
- ü. September 1310\ Cr. 1. 253/10. 184.1. 
- 7. Oktober 1910, Cr. I. 288/10. 1887. 
_ 12. Oktober 1910, Cr. r. 293/10. 1828. 
- 24. Oktober 1910, Cl'. 1. 307/]0. 1830. 
_ 21. ;';ovember 1910, Cr.l!. 409,10. 188l. 
- 2. JäJlIlef 1911, Cl'. 1. 727/10. 1882. 

Entsche1dung .om 

- 12. Jänner 1911, Cr. I. 12/11. 18SS. 
- 13. Jiinner 1911, Cr. I. 2Gj11. 1889. 
- 27. Jänner Hlll, Cr. I. 52:11. 1891. 
- 3i.jännulfll1.Cr.I. 19:22. 
- 7. Februar 1911, Cr. 1. 19~3. 
- 13. Fc·hrnar 1911. Cl'. 1. 19240. 
- 25. Febl'uti! 1911: er. 1. 1925. 
- 28. Febru,r T.11S.'11. 1~26. 
- L Jfiirz lUl1, Cr. 120/11.' 1927. 
- 3. 181 L Cr. 1. 12Öl11. 1928. 
- 7. 1~11,Cr.I.13611. 1929. 
- 9. 1Iärz 1911, Cr. 1. 1. 19~0. 
- 23, März 1911 Cr 1 lm32. 
- 24. Mirz 1911: C1':-1: ",3L 
- 4. April 1811, ·Cr. 1.179/11. 19:11-
- 5.1'llliI1911, Cr.II.1l6/11. 1938. 
- 19. April 1911, Cr. Ir. 133/] 1. 1939. 
- 25. April 1911, Cr. 1. 208/11. 1935. 
- 5. 110i !fJll, Cl'. 1,0/11. . 1940. 
- 30. !ilai IDll~ er. I. 241/11. :20·11.. 
- 6. Juni Jf;11, Cl'. Ir. 224/11. 
- 6. Juni 1911, Cr. 1. 250 bis 204JL 
- 16. Juni 1911, Cr. H. 
-·21. Juni 1911. Cr.I. 
- 30 . .Juni 1911: Cr. 1. 
- 18. Juli 1911. Cr. l. 
-- 3. AUg"USl 1911. Cr.l. 
- 20. Au[(ust 1911, Cl'. II. 
- 30. Angust 1911. er. 11. 
- 26. 1\111. Cr. 11. 
- 10. ] Bl1) Cr. Ir. 
- 1. Dezember 1911 Cr I 
- 5. Dezember !911: Cl': r: 
- 6. D(~zember HJll, Cr. 1. 
- 14. Hlll, I. 
- 18. 1911, 
- 29. Dpzembei' 191 L 
- 3. Jiinncr Cr: 1. 4 12. 2245 
- 6. J;inner I. 1/12. 2118. 
- 8. Jinllcr 11. 10 12. :::3·i7. 
-- 15. Jlnner 11. 47 12·. 
- IG . .Jänner CI'. 1. 
- 1:1. J~inner Cr. 1. 
- 10. Jänner I. 

1. 
Cl'. I. 

I. 
I. 

Cl'. I. 

!~ 11(}. 
2119. 
2117. 
21~L 
21~2. 

2248. 
::i23. 

- 27. Februar 1012, 1. fH/12. 21:?4. 
-- 27. Februar 19121 Cr. 103 1:";. 22HL 
-- 7. ~Li.r7. Cl'. 1. 123/13. 
- 12. JJHrz T. 127 12. 

I. 140 12. 2:251. 
1. 1--13 2:2:')2. 

1. 1ö8 22;)3. 
I. 707 12. 2254-. 

193 12. 2255. 
1. 190 12. 225G. 

Cr. I. 215 12. 2201. 
I. 244 12. 22;)9. 
I. 25G 12. 22GO. 
I. 71312. 2237. 
1. 12. 2:?SG. 

Cl'. 1. 12. 2232. 
1.,335 his 33D 12. 2257. 

I. 364,12. 2258. 

LXI 

Entscheidung vom 
- 23. Juli 1912, Cr. 1. 376 112. 2265. 
- 25. 1912: Cr. 1. 330 12. 2263. 
- 16. 1912. Cr. 1. 403 12. 2264. 

Entscheidtmg vom 
- 15. J:in"cr 1808. Cr. I. 20/9. 1621. 
- 2:2. Fpbruar Cr. I 87/9. 1622. 
-17.;,rjrzl~09\ I, 1:24 19. 1623. 

?lLlrz 19G9. 1. 12D/9. lG4i1. 
19')9, Cl'. 1. Wi/D. lM9. 
1909, Cl'. I. ROr,/S. 1703. 

IH03 1 Cr. I. 3;,O,'n. 1706. 
10m, Cr. 1. 397/9. 1701. 

Cl'. 1. H810. 1705. 
Cl'. II. 62/9. no·!. 
Cr. I. 66519. 1707. 

- G. Xovclllber Cr. I. 507(9. 1702. 
- 17. Xovcmb"l' Cr.!. 5~0/9. 1696. 

14. Dezember lfiOG, 1. 571/9. 1708. 
- 10. Jrinner 1')10 l Cr. 29/10. 1762. 
._- 7. Februar i910. Cl'. 1. 56/10. 1707. 
- 16. F('bru~r lHlO, er. 1. 72/10. 1766. 
- 6. Apei! l!ilO. Cr. 1.140/10. 1765. 
-- :~. jI:ti Cr. 1. 185/10. 1763. 
- 5. 1. 3-11/10. 18:')8. 
- 2!J. 1. 365/10. 1870. 

n.1/11. 1913. 
-- 18 .JännerlO]], I.18/11. 1916. 
- 2;. Februar 1911, Cl'. II. U/l1. 19H. 
- 24. 1811, Cr. H. 18/11. 1919; 
- .29. 1911, Cl'. II. 22/11. lal5. 
- 31. ~l"rz 19] 1, Cl'. I. 1:13/11. 1912. 
- 10. Apl'il.Jlil1. Cr. Ir. 26/11. 1917. 
- 17 .• J uli 1911, Cr. 1. 2S~/11. 1980. 
- 26. Juli 1911, Cr. I. 308/11. 1979. 
-28.Juli1911,Cr.I.3CB/l1. 1981. 
- 26. 1\l1l, Cr. 1. 346/11. 1976. 
-16. 191J.Cr.I.H7/11. 1\)82. 
- 18. 1911. Cl'. !. 429/11. ·1977. 
- 18. :\nvembel' 1911. Cr. 1. 49b/li. 1978. 
.- 10. J~lnncr 1312, Cr. 1. 7/12. 2076. 
- 2:L ,Jinner 191'2, Cr. I 22/12. 20ßL 
-- 8.3Li.rz Cr.1. 142/12. 2075. 
-- 13. AlMz Cl'. I. 150/12. 2079. 
-~ 1)' :\lu; H, ~5!12. 2078. 
- 10. MOl; 1. ~.1.'/12. 2074. 
.- ~J. liLli 1. 27~/12. 2073. 
- 7. Juli H-!l2, 1. 31~)/12. 2140. 
- 5. Juli lH12, 1. 3:'5/12. 2077. 
--- 20. Juli leU, Cr. I. 335/12. 2143. 
- 26. 19121 Cr. I. 455/13. 2137. 
~- 18. lU12, Cl'. I. 488/12. 2136. 

- 19. 191:Z, Cr. 1. 557/1'2. 2135. 
- 24. Oktober 1912, Cr. I. 5G7/12. 2139. 
- 4. DI zernber HI12, Cr. H. G9/12. 2138. 
- 9. Dezember 1912, Cr. I. 634/12. 214.1. 
- G. J~l1l1cr 1913, Cl'. I. 61212. 2212. 
.- 17. 1913, Cl'. I. 48 13. 2215. 
_.- 31. Cl'. 110 13. 2215. 
-~ 29. 153 13. 2214. 
- 10. 1913, 3413. 2213 
- 29. 1913, Cr. 1. 326 13. 2269. 
- 10. 19D, Cl'. I. 3e9 13. 2271. 
- 21. Oktober 1913, Cr. I. 38013. 2268. 
- 31. müobor 1913, Cr.. 1. 392 13. 2275. 
- 4. November 1913, Cl'. I. 408,13. 2270. 



Lxn 

Entscheidung vom 
- 7. Jänner 1914, Cr. I. 1/14. 2341. 
_ 16. Jänner 191-1, Cr. I. 18 14. 2337. 
- 21. April 1914, Cr. 1. 135 14. 2334. 
- 27. Ap:'i!1:114, Cr. I. 32 14. 2342. 
_ 16. Mai 191-1, Cr. I. 181 H. 2344. 
- 25. Mai 1914, Cr. 1. 200,14. 2345. 

Jligcrndorf. 
Entscheidung vom 
_ 2. Au[ust 1~1O, Cr. 21(10. 1818. 
_ 30. Au~ust IDlO, Cr. 24/10. 1806. 
- 10. Jänner 1912, Cr.1/12. 2129. 
- 5. April 1912, Cr. 14(12. 2134. 
_ 12. August 1912, Cr. 23/12 und 24/12.2145. 
- 30. Angust 1912, Cr.20(12. 2142. 
- 10. September 1912, Cr. 28/12. 2144. 

Kl'akall. 
Entscheidung vom 
- 5. Jänner 1909, Cr. 1.1(9. 1808. 
- 12. Jänner 190n, Cr. 1. 10/9. 182'7. 
- 16. Jänner UJOD, Cr. Il. 70/9. 1801. 
- 18. Jänner 1909, Cr. 1. 39/10. 1854. 
_ 25 .. Jänner Inan, Cr. Ill. 41/9. 1807. 
- 26. Jänner 1 B09. Cr. 1. ßO /9. 1852. 
- 6.lIärz 190~. Cr. 11. 126/9. 1802. 
- 22.11ä" 1909. Cr. I!. 270/9. 1803. 
- 4. Oktober 1909, Cr. IH. 234/9. 1804. 

Laibach. 
Entscheidung vom 
- 5. Jänner 1910, Cr. 1.1/10. 1888. 
- 21. ))lärz IB10, Cr. 1. 23/10. 1866. 
- 11. April 1910, Cr. I. 30/10. lH62. 
- 26. Apn11910, Cr. 1. 38/10. lS60. 
- 2. Jud 1910, CI'. T. 58/10. 1806. 
- 3. JuLi J910. Cr.1. 59/l0. 1864. 
- 21. .Juni 1~!O. Cr. I. 84/10. 1859. 
- 23 An~llst 1910, Cr. 1. 1?1/10. 186l. 
_ H.J:innerI911,Cr.L5/11. 1991. 
- 31. Jänner 19l1, Cr.l.17/11. 1984. 
- 11. Februar 1911, Cr. 1. 27/11. 1985. 
- 17. März 1911, Cr. I. 44/11. 19R6. 
- 24. !lhrz 1911, Cr. I. 54(11. 19S7. 
- 12. Mai 1911, Cr. 1. 82./11. 1989. 
- 31. Mai 1911, Cr. 1. 94/11. 1992. 
- 17. Juni 1911. Cr. 1.108111. 1988. 
- 3. Februar 1912, Cr. 1. 19/12. 2125. 
- 17. Februar IG12, Cr. I. 26/12. 2131. 
- 16. März 1912. Cr. I. 39/12. 2128. 
- 26. Juni 1912; Cr. 1. 98/12. 2132. 
- 13. August 1912, Cr. 11. 22(12. 2130. 
- 10. September 1912. Cr. 1. 11015/12. 2133. 
- 10. Oktober 1912, Cr. I. 115/12. 2127. 
- 5. Dezember 1912, Cr.I. 163/12. 2126. 
- 9. Jänner 1913, Cr. 1. 3 13. 2310. 
- 16. Mai 1913, Cr. II. 17 13. 2300. 
- 3. Juni 1913, Cr. 1. 95 13. 2303. 
- 28. Juni 1913, Cr. Ir. 22 13. 2306. 
- 1. Juli 1913. Cr. 1. 116 13. 2308. 
- 29. Dezember 1913, Cr. 1. 193, W. 2312. 

Lemberg. 
Entscheidung vom 
- 14. lILirz 1913, Cr. I. 282'13. 2299. 
_ 10. April 1913, Cr. Ir. 81 13. 2309. 
_ 26. April 1913, CI'. I. 467 13. 2302. 
_ 6. 1I1ai 1913, Cr. I. 489 13. 2305. 
_ 8. Mai 1913, Cr. 1. 52313. 2307. 
_ 27. Mai 1913, Cr. 11. 128 13. 2313. 
_ 1. Juli 1913, Cr. 11. 167,13. 2311. 

Leoben. 
Entscheidung vom 
_ 23. März 19t,1, Cr. IH. 2i14. 2304. 
_ 23. llIiirz 1914, Cr. 1. 21;14. 2301. 

liIähl'isch·O strall. 
Entscheidung vom 

_ 13. Oktober 1905, Cr. H. 71318. 1857. 
_ 31. Oktober 1908. Cr. 11. 75" /8. 1863. 
_ ß. November IB08\ Cr. H. 779/8. 1565. 
_ 12. November 1905, Cr. 11. 818/8. 1874. 
_ 22. Oktober 1~0~. Cr. I!. G24/9. 1871. 
_17.DezemberI90n,Cr.II. 717/9. 1875. 
_ H. Jänner 1910. Cl'. 1. 2/10. 1876. 
_ 25. Februar 1910, Cr. II. 8~110. 1877. 
_ 5. April 1910, Cr. II. 13.ö/l0. 1878. 
_ 20. Mai 1910, Cr. 11. 2~2/10. 1800. 
_ 28. Juni 1910. Cr.IL 1020/10. 1%5. 
_ 3. Februar 191t. Cr. I. Sill. 1905. 
_ 24. Februar 1911, Cr. l. 17/11. 1903. 
_ 24. Februar lBll, Cr.ll. 82/11. 1901. 
_ 2.1. Februar 1'911, Cr. 11. 83/11. 1902. 
_ 17.1!ärz 1311, Cr. 11.131/11. 1897. 
_ 17. März 1911, Cr. II. 1n/ll. 1904. 
_ 19. April 1911, Cr. II. 199/11. 1898. 
_ 9. l1ai 1911, Cr. H. 251/11. 1899. 
_ 12. Mai 1911, C·. 11. 269/11. 1900. 
_ 23. 11ai 1911, Cr. 11. 293/11. 1961. 
_ 30. Mai 1911, Cr. II. 33/11. 19i15. 
_ 30. Mai 1911, Cr. Ir. 309/11. 1962. 
_ 30. Ma; 1911, Cr. H. 316/11. 1964. 
_ 30. l\lai 1911, Cr. H. 318/11. 1963. 
_ 14. Juni 1911, Cr. II. 367 il1. 1966. 
_ 23. Juni 19!!, Cr. II. 394/11. 19G7. 
_ 25 .• Juni 1911, Cr. II. nI6/11. 19GQ. 
_ 27. Juni 1911, Cr. 1. 306/11. 1969. 
_ 30. Juni 1911, Cr. H. 41,/11. 1970. 
_ 1. September 1911, Cr. II. 663/11. 1971. 
_ 5. September 1911, Cr. 11. ml/11. 1372. 
_ 13. Oktober 1911, Cr. I. 310/11. 1973. 
_ 20. Oktober 1911, Cr. 1. 312/11. 19~5. 
_ 20. Oktober 1911, Cr. n. Rj9/J 1. 1974. 
_ 8. November 1912, Cr. 11. 771,12. 2323. 
_ 14. Jänner 1913, Cr. Ir. 13 13. 2327. 
_ 17. Jänner 1913, Cr. 11. 220 13. 2331. 
_ 22. April 1913, Cr. II. IG3 1. 2325. 
_ 25. Ap"il 1913, Cr. I. 26 13. 2326. 
_ 25. April 1913, Cr. 11. 16113. 2328. 
_ 6. Mai 1913, Cr. 11. 178 13. 2329. 
_ 30. Mai 1913, Cr. 11. 199 13. 2330. 
_ 18. Juli 1913. Cr. 11. 300 13. 2332. 
_ 14. November 1913, Cr. 1. 217 13. 2324. 
_ 18. November 1913, Cr. H. 505 13. 2333. 
_ 28. November 1913, Cr. 11. 517/13. 2321. 

liIiilll'i scll-Scllönberg. 
Entscheidung vom 
- 27. 1[ai 1906, Cr. T. 4S/ß. 1695. 
- 17. Juli 1906, Cr. 1. 51/G. 1G97. 
- 29. September 1906. Cr. I. 69/6. 1698. 
- 18. Juli 1907. Cr. l. 3317. 1699. 
- 7. Oktober 1907, Cr. 1. 56/7. 1700. 

PUsen. 
Entscheidung vom 
- 7. April 1909. Cr. I. 97/9. 1650. 
- 7.lIlai 1909; Cr. l. j 42/9. 1619. 
- 7. Mai 190n: Cr.I. 144/9. 1620. 
- 22. Juni 1909, Cr. 1. 187/9,1889. 1651. 
- 28. Jilni 1909, Cr. I. 210/9. 1652. 
- 10 . .Jänner 1910, Cr. H. 2/10. 1728. 
- 9 .. Juni 1910, Cr L 198(10. 1793. 
- 25. Ju'i 1910. Cr. Tl. 2431'0. 1790. 
- 8. August 1910, Cr.1. 269/10. 1791. 
- 25. Au~ust 1910, Cr. T. 290/l0. 1792. 
- 6. Okt.ober UllO, Cr. I. 346/10. 1194. 
- 10. Oktober '910, Cr. 1. 469/10. 1795. 
- 5. Dezember 1910, Cr. J. 30i/l0. 1879. 
- 10. Jänner 1911. Cr.!l. 1,11. 18S0. 
- 6. Februar 1911, Cr. Tl. 8/11. 1884. 
- 11. Ap,,11911, Cr. 11. 21/11. 1960. 
- 23. FepLember 1911, Cr. I. 263/li. 1921. 
- 6. Oktober1011,Cr. 1l.55/11. 1918. 
- 19. Oktober 1911, Cr. L 457/11. 1920. 
- 12. Dezember 1911. Cr. 11. 61/11. 2000. 
- 8. April 1914, Cr; I. 61 14. 2315. 
- 11. April 1914, Cr. 1. 71,14. 2314. 

Pl'llg. 
EntSCheidung vom 

- 11. Juni 1907, Cr. H. 479/7. 1663. 
- 19.1tlärz 100S. Cr. I. 264/8. 166R. 
- S. Februar 1909. Cr. 11. 46/9. 1666. 
- 5 Februar 1909, Cr. 1. 97/9. 1661. 
- 6. Februar 1909, Cr. Tl. 7?/9. lC67. 
- 16. März 1909, Cr. l. 212/9. J6"0. 
- 17. A [l.'il 1 n09, Cr. I L 2G8.'9. 1665. 
- 14. Juli 190B, Cr.ll. 460'9. 1668. 
- 29. Oktober 1909. Cr. l. 815/9. 1660. 
- 6. November lHOn. Cr. 1. 833/9. 1662. 
- 10. Nn\'ember 1909, Cr. 11. 843/9. 1664. 
- 16. No\'ember 1909, Cr. l. 856/9. 16,,8. 
- 21 Dezember 1909, Cr. l. 941 l 9. 1869. 
- 4. Jänner 1910, Cr. 1. 9/10. 1~73. 
- 19. Juli 1910, Cr. I. 556/10. 1867. 
- 25.l\0\·ember DIO, Cr. T. 871/10. 1798. 
- 9. Dezember 1910, Cr. l. 920;10. 1872. 
- 20. Dezember 1910, Cr. L 9:,8/10. 1799. 
...,... 25 Jänner 1911, Cr. TI. 30/11. 1993. 
- 3. März 1911. Cr. l. IG?'ll. 1990. 
- 4. Apn11911, Cr. I. 237/11. 1983. 
- 11. Dezember 1911, Cr. 1. 896/11. 2047. 
- 16 Februar 1912, Cr. l. 158/12. 2055. 
- 20. Februar 1:112, Cr. L 172/12. 2045. 
- 27. Februar 1912, Cr. 11. 160/12. 2148. 
- 3. April 1912. Cr. IV. 260/12. 2057. 
- 7. Juni 1912. Cr. I. 425/12. 2051. . 
- 15. Oktober 1912, Cr. 1. 744/12. 2158. 
- 26. Oktober 1912, Cr. II. 873,12. 2316. 

LXIII 

Entscheidung vom 
- 22. Noyember 1912, Cr. I. 840/12. 2169. 
- 3. Dezember 1G12, Cr. 1. 866/12. 2154. 
- 3. Dezemher 1912, Cr. l. 869/12. 2161. 

, - 10. Dezember 1912, Cr. 1. 8H8/12. 2170. 
- 10. Dezember 1912, Cr. 1. 892/12. 2153. 
- 18. Dezember 1912, Cr. IV. ! 101/13. 2146. 
- 27. Dezember 1912, Cr. I. 935/12. 2157. 
- 27. Dezemhrf 1912, er. 1. 941/12. 2162. 
- 3. Honer 1913, Cr. 1'1'.1138/12. 2149. 
- 13. J;iuner In 13, Cr. I. 9/13. 2169. 
- 16. Februar 1913, Cr. 1. 135/13. 2169. 
- 26. Februar 1913, Cr. lII. 137/13. 2159. 
- 12. März 191:1. Cr. L 1~7/t3. ~167. 
- 7. Oktobo'r 1913, Cr. I. 65413. 2317. 
- 5. Dezember 1913, Cr. I 78413. 2318. 
- 13. Jänner 1914, Cr. L 1714. 2319. 
- 27. Feorn", 1914, Cr. 1. 15214. 2320. 
- 27. April19t4, Cr. IV. 236,14. 2322. 

Profinitz. 
En'scheidung vom 
- ;;7. Jänner 1911, Cr. Ir 203/11. 2084. 
- /. Februar 1911, Cr.!. 19/11. 2070. 
- 10. März 1911, Cr.!. 28/11. 20G7. 
- 5.l>1ai 1911, Cr. 51/11. 2082. 
- 15. Julililll, Cr.!. 66/11. 2065. 
- 12. Jiinner 1912, Cr.I. 4/12. 2066. 
- 24.l\!a; 1912, Cr. 1. 53/12. 20G8. 
- in. Jun 1012, Cr. I. 62/12. 2071. 
- 20. Dezember 1912, Cr. L 142 12. 2274. 
- 22. Am'il 1913, Cr. r. 5913. 2273. 
- 30. Mai 1913, Cr. L 54,13. 2272. 

Tcplitz. 
EntSCheidung vom 
- 9. Jänner 1911, Cr. 1. 5/11. 2199. 
- 2'1. April 1911, Cr. I. 91/11. 2202. 
- 16. September 1911, Cr.I. 211/11. 2200. 
- 3. Jänner 1912, Cr.I. 401/11. 2204. 
- 3. J,inuer 1U12, Cr. I. IJ12. 2203. 
- 1. Februar 1912, Cr. 1. 2" 12. 2209. 
- 13. Mitrz 1912, Cr. I. 154'12. 2210. 
- 29. hUrz 1912, Cr. I. 119/12. 2198. 
- 21. .Juni lU12, Cr. I. 5ü6/12. 2201. 
- 1. Juli 1912, Cr. r. 209/12. 2206. 
- 11. September 1912, Cr. I. 265/12. 2197. 
- 4. November 1912, CI'. I. 287.12. 2211. 
- 6. November 1912, Cr. 1. 301/12. 2208. 

. Triest. 
Entscheidung vom 
- 14. August 1908, Cr. 210/8. 1709. 
- 21. Au~ust 1908, Cr. 217/8. 1710. 
- 25. September 1908, Cr. 318/8. 1716. 
- 29. September 1908, Cr. 328 l 8. 1713. 
- 16. Oktober 1908, Cr. 3ü2/8. 1711. 
- 4. November 1908. Cr. 398/8. 1714. 
- 23. März 1909, Cr. Ir. 48/9. 1712. 
~ 14. Mai 1909, Cr. ll. 78/9. 1715. 
- 8. Juli 1910, Cr. Il. 119/10. 1886. 



LXIV 

Wien. 
Entscheidung vom 
_ 17. November 1BOS, Cr. I. 784/8. 1655:" 
_ 26. Novemher 1908. Cr. 11. 1303/8. 160b. 
. _ 28. Dezember 1905: Cr I. 890/8 .• 1653. 
_ 3. Apr:l1D09, Cr. IV. 609/9. l~oj.; 
_ 10 1fai 1909. Cr. VI. 916/9. ,620. 
_ 12. 11ai 1909, Cr. IV. 817/9. 1624. 

26.11ai 1909, Cr. I. 412/9. 1627. 
_ 3. Juni 1909, Cr. VI. 1021/9. 1626. 
_ 11. Juni 1909. Cr. VI 1054/9. 1633. 
_ 11. Jun; 1909, Cl'. VI. 1056/9. 1629. 
_ 18. Juni 1909, Cr. V. 594/9. 1630. 
_ 7 .. Tuli 1909. Cr. L 525/9. 1628. 
_ 7. Juli 1909, Cr. IV. 1121/9. 1631-
_ 8. Juli 1909, Cl'. VI. 1190/9. 1632. 
_ 15. Juli 1909, Cr. VI. 1203/9. i634. 
_ 15 .• Tuli 1909, Cr. VI. 1221/9 1635. 
_ 20. Juli 1909, Cr. I. 567 ;9. 1636. 
_ 22. Juli 1909, Cr. VI. 1078/9. 1637. 
-6. August 1909, Cr. L 611/9. 1638. 

--;- 9. Au~ust 190~, Cr. VI. 12SB/9. 1639 
_ 16. Au~ust 1909, Cr. VI. 1231/9. 16~0. 
_ 23. August 1909, Cr. VI. 1453'9. 1611. 
_ 26. Au~ust 190n, Cr IV. 1350/9. 1642. 
_ 11 September 1909, Cr. IV.IJ21/9. 1643. 
_ 13. September 1909. Cr. UI. H17/9. 16·14. 
_ 15. Septemher 1909. Cr. IV. 1462/9. 1645. 
_ 30 September IH09, Cr. IU. 155S/9. 1646. 
_ 8. Oktober 1909. Cr. r. 757/9. 1647. 
_ 12. Oktober lilDe, Cr. V. 1007 m. 1737. 
_ 13. Oktober 1909. Cr. IU.163B/S. 1732. 
_ 14. Oktober 1909, Cr. 11. 991/9. 1749. 
_ 20. Oktober 1909, Cr. VI. 1769/9. 1758. 
_ 30. Oktober 190(', Cr. I. 81</9. 1738. 
_ 8. Nowmber 1909. Cr. VI. 1850/9. 1761. 
_ 11. November 1909, Cr. 11.1091/9. 1747. 
_ 16. November 1909, Cr. "I. 1914/9. 17a. 
_ 20. Novemher 1909, Cr. I 9<4/9. 1735. 
_ 26. November 1909, Cr. V. 1204/9. 1741. 
_ 27, "O\'ember 190U, Cr. III. 1903/9. 1740. 
_ 4. Dezemher 19W, Cr. I. 1044/9. 1760. 
_ 6. Dezember 1909. C7. Tl. 1159/9. 1716. 
_ 9. Dezember 1909, Cr. IV. 1909/9. 1731. 
_ 13. Dezember 1909, Cr. VI. ~077/3. 1755. 
_ 17. Dezember 1909, Cr. V. 1240/9. 1742. 

28. Dezember 1~09, Cr. V. 1344/9. 1752. 
_ 5. Janner 1910. Cr. 1.1179/9. 1743. 
_ 7. Jänner 1910, Cr. V. 1375/9. 1733. 
_ 11. Jänner 1910, Cr. V. 130619. 1739. 
_ 19. Jänner HllO. Cr. VI. 206619. 1756. 
_ 22. Jänner 1910, Cr. IV. 153/10. 1729. 
_ 5. Februar 1910, Cr. I. 132/10. 1731. 
_ 10. Februar 1910, Cr. VI. 476110. 1757. 
_ 12. Februar 1910 Cr. IV. 369/10. 1754. 

12. Februar 1\'10. Cr. IV. 369/10. 1754. 
_ 16. Feb:uar 1910. Cr. VI. 550/10. 1759. 
_ 1. ~färz 1910, Cr. V. 258/10. 1730. 
_ 3. Marz 1910, Cr. I. 237/10. 1736. 
_ 9.lID,,·z 1910, Cr. IV. 516/10. 1750. 
_ 10. Mi!rz 1910, Cr. VI. 50/10. 1748. 
_ 26. März 1910, Cr. IV. 657/10. 1753. 
_ 8. Apnl1310, Cr. I. 361/10. 1751. 
- 7. Mai lHl 0, Cr. Ill. 807/10. 1745. 
_ 31. ~lai 1910. Cr. V. 533110. 1820. 
_ 1. Juni 1910, Cr.1V.l007'lO. 1821. 
_ 3. Juni 191O, Cr. V. 514/10. 18~6. 
- 6. Jnni 1910, Cr, VI. 1116/10. 1819. 

Entscheidung vom 
- 10. Juni 1910, Cr. V. 614/10. 1825. 
_ 27. Jllli 1910, Or. VII. 97/10. 1S12. 
_ 12. AU~I"t 1910, Cl'. VII. 14,,/10. lSt7. 
_ 18. Au~ust 1910, Cr. TU. 150S/10. 1822. 
_ 19. Au.~ust 1910. Cr. VII. 191 /10, 1796 . 
_ 24. August 1910, Cl'. VII. 140110. 1809. 
_ 7. Sert.ornhcr 1910, Cr. VII. 225/10. 1811. 
_ 7. Seplernber 1910, Cr. IV. 1533/10. 1823. 
. _ 16. Sep\ember 1910, Cl'. VII. 2H /10. 1810. 
_ 19. September 1910, Cr. VII 268/10. 181~. 
_ 29. Sentembcr 1910. Cl'. VII. 28t/l0. 1810. 
_ 1. OkLober j!)JO, Cl'. IV.lr.64/10. 1814. 
_ 5. Oktober 1910, Cl'. VI.lS09/10. 19'>6. 
_ 11. Oktober 1910, Cr. VII. 335/10. 1958. 
_ t1. Oktober 1910, Cl'. II. 1020/l0. 1949. 
_ 12. Oktober 1910, Cr. IV. 1739/10. 1805. 
_ 13. Oktober 1910. Cr. VII. 312/10. 1813. 
_ H. Oktoher 1910; Cr. I. 391/10. 1824. 
_ 2S. Oktober 1910, Cl'. VII. 390/10. 195~. 
_ 4. November 1910. Cr. VII. 436/10. L95. 
_ 11. November 1910, Cr. VII. 464/:0. 19!B. 
_ 6. Dezember lD10, Cl'. VII. 537/10 1896. 
_ 9. Dezember 1910, Cr. VII. 574/10. 1946. 
_ 24. Dezemher 1DIO, Cr. IV. 214--\/10. 190~. 
'- 28. Dezember 1~10, Cr. lV. 2100/10. 190~. 
_ 29. Dezember 1910, Cr. VIf. 2362/10. 1951. 
_ 13. Jänner 1911, Cr. V. Ro/11. 10,,3. 
_ 17 Jänner 1911, Cr. V. R5/11. 10.1.7. 
_ 11: Februar 1911,Cr.IV.2SS/11. 19~2. 
_ 15. FebfUor1911, Cl'. IV. 347/11. 19nO. 
_ 13. Februar 1911. Cr. m. 21&/11. I;H. 
_ 21. Februar 1911, Cr. V. 214(11. 1905. 
_ 24.Februar1911,Cr.YIl,I/11. 19-13, 
_ 27. Febru," ]fHl, Cr. VI. 541/11. 1911-
...,..... 1. März HLti, Cr. V. ?ßtil1. 1951. 
_ 13.'Hrz 1BI!, Cr. "ilL 773/11. 1945. 
_ 15. März 1\)11, Cr. IY. 14/11. 195~. 
_ 19. Arrill Pll, Cr. IY. 664/11. 1908. 
_ 22. April J(111, Cr. IV. 695/11. 1910. 
_ 1. Juni 1"11, Cr.II. 590/11. 2029. 
_ 1. Juni 1911, Cr. VI. 1229/11. 2017. 
_ 7. J!llli j SI 1. Cr. Il!. 1036 11. 203-1. 
_ 10 .• Juni Hili, Cr. n. 147/11. 20S0. 
_lß.JunilU11,Cr.n.6GG/11. 2030. 
_ 13. Juu; 1911, Cr. V. 673/11. 2011. 
_ 21. .Juni 1811, Cr. 1. Go/ll. 2006. 
_ 23. Jnni 19l1. Cr. V. 741/11. 2G13. 
. _ 4. Juli l~jj, Cr. V. 65~/11. 2009. 
_ 7. Juli HIli, Cr. 1. 701.'11. 1996. 
_ 8. Juli Ißl t, er. lll. 11?D/l 1. 2031. 
_ 15. Juli 1911, Cr. 1I I. 13ß9/11. 2033. 
_ 21. Juli 1911, Cr. L G[1 /11. 2014. 
_ 27. Ju:i 1911. Cr. n. 1612/11. 2023. 
_ 2". Juli IBll, Cr.l. 751/11. 1997. 
__ 28. Juli 1811, er. IV. 1200/11. 2009. 
_ 28. Juli 1910. Cr. IV. 1207,'11. 2022. 
_ 4. AUg"u"t lPll,Cr.1.760/1L 200~. 
_ 23 An~'Ft 1911, Cr. VII. 986/11. _024. 
_ 09 Au~ !-t 1911. Cr. L SZn/ll. 2004. 
_ 4. '~qtellber 1!1l!. Cr.ll. 88\,/11. 2021. 
_ 5. Eep.unl' r lall, Cr.1. 81"/11. 2003. 9 
__ 11. SenLeclber 1911,Cr. 11. SOR/11. 20_0. 
_ 1 t. Sei,temoer lVII, Cr. VI.1S3"l1. 201~. 
_ 19. September 1911, Cr. V. 1092/11. 2010. 
_ 19. September 1:111, Cr. VI,lS1ö/lL 19;4. 
_ 22. Septfmher 1911, Cr. 1. 891lrll. 200~. 
_ 2~. Septemher 19t:, Cr. VIl.l085/11. 20_8. 
_ 27. September 1911, Cr. VI. 1970il1. 1995 

Entscheidung vom 

- 28. September 1911, Cr.VII.1\l07 /11. 2025. 
- 2. Oktober 1911, Cr. I. 905/11. 200t. 
- 2. Oktober 1911, Cr. H. 973/11. 2018. 
- 12. Oktober 1911, Cr. VII. 998/11. 2027. 
- 16. Oktoher 1911, Cr. H. 993/11. 2007. 
- 19. Oktober 1911, Cr. VI. 2098/11. 1999. 
-,23. Oktober 1911, Cr. VI. 2079/11. 2032. 
- 9. November 1911, Cr. VI. 2229/11. 1998. 
- 10. November 1911, Cr.VII1332/11. 2C19. 
- 14. November 1911, Cr. V. 1328/11. 2010. 
- 15. November 1911, Cr. VII. 1404/11.2026. 
- 20. November 1911, Cr. V. 1351/11. 2016. 
- 7, Jänner 1912, Cr. IH. 2750/12. 2179. 
- 18. Jänner 1912, Cr. VI. 387/12. 2099. 
- 22. Jänuer 1912, Cr, VI. 417/12. 2109. 
- 23. Jänner 1912, Cr. V. 117i12. 2042. 
- 29. Jänner 1912, Cr. VI. 439/12. 2100. 
- 9. Jänner 1912, Cr. VI. 449/12. 2103. 
- 6. Februar 1912, Cr. V. 167/12. 2037. 
- 8. Februar 1912, Cr. VIII. 92/12. 2035. 
- 9. Februar 1912, Cr. VII. 167(12. 2038. 
- 20. Februar 1912, Cr. VII. 413/12.' 2039. 
- 23. Februar 1912. Cr. IH. 379/12. 2094. 
- 27, Februar 1912; Cr. V. 225/12. 2043. 
- 27. Februar 1912, Cr. V. 252/12. 2105. 
- 29. Februar 1912, Cr. VI. 629/12. 2069. 
- 2. März 1912, Cr. IIL 471/12. 2113. 
- 7. März 1912, Cr. Ur. 486/12. 2110. 
- 7. März 1912, Cr. VI. 665/12. 2102. 
- 16. März 1912, Cr. H. 334/12. 2040. 
- 18. März 1912, Cr. VI. 712/12. 2095. 
- 20. März 1912, Cr. IV. 497/12. 2041. 
- 27. März 1912, Cr. I. 300/12. 2086. 
- 28. März 1912, Cr. VI. 775/12. 2097. 
- 28. März 19l2, Cr. VI. 799/12. 2104. 
- 4. April 1912, Cr. VII. 669/12. 2114. 
- 13. April 1912, Cr. VII. 704/12. 2111. 
- 18. April 1912, Cr. VIII. 21/12. 2085. 
- 22. April 1912, Cr. VI. 891/12. 2088. 
- 1. Mai 1912, Cr. VI. 813/12. 2101. 
- 10. Mai 1912, Cr. H. 534/12. 2108. 
- 13. Mai 1912, Cr. VI. 978/12. 2091-
- 17. Mai 1912, Cr. IV. 791/12. 2092. 
_. 21. Mai 1912, Cr, VII. 490/12. 2098. 
- 21. Mai 1912, Cr. V. 599/12. 2106. 
- 25. Mai 1912, Cr. Ir. 598/12. 2072. 
- 30. Mai 1912, Cr. VII. 232/12. 2083. 
- 7. Juni 1912, Cr.903/12. 2107. 
- 12. Jnni 1912, Cr. I. 478/12. 2112. 
- 24. Juni 1912, Cr. VII. 979/12. 2090. 
- 26. Juni 1912, Cr. I. 517/12. 2096. 
- 26. Juni 1912, Cr. I. 562/12. 2093. 
- 4. Juli 1912, Cr. VII. 1008/12. 2089. 
- 8. Juli 1912, Cr. IV. 1077/12. 2178. 
- 8. Juli 1912, Cl'. III. 1394/12. 2163. 
- 10. Juli 1912, Cr. VI. 1265/12. 2187. 
- 18. Jnli 1912, Cr. IH. 1462/12. 2184. 
- 18. Juli 1912, Cr. IH. 1471/12. 2183. 
- 20, Juli 1912, Cr. VIII. 396/12. 2190. 
- 29, Juli 1912, Cr. IV. 1182/12. 2171. 
- 31. Juli 1912, Cr. 1. 470/12. 2087. 
- 1. August 1912, Cr. VI. 1344/12. 2186. 
- 16. August 1912, er. VII. 1288/12. 2147. 
- 17. August 1912, Cr. VIII. 432/12. 2191. 
- 19. August 1912, Cr. IV. 1271/12. 2177. 
- 22. August 1912, Cr. VI. 1465/12. 2185. 
- 29. August 1912, Cr. VI. 125512. 2077. 
- 2. September 1912, Cr. VI. 1498/12. 2156. 

LXV 

Entscheidung vom 

- 5. September 1912, Cr. V. 1025/12. 2182. 
- 6. September 1912, Cr. 11. 905/12. 2164. 
- 23. September 1912, Cr. VI. 1608/12. 2192. 
- 24. September 1912, Cr. V. 1117/12, 2173. 
- 17. Oktober 1912, Cr. III. 2061/12. 2152. 
- 22. Oktober 1912, Cr. VII. 1553/12. 2195. 
- 26. Oktober 1912, Cr. H. 1106/12. 2165. 
- 29. Oktober 1912, Cl'. V. 1356/12. 2166. 
- 29. Oktober 1912, Cr. VI. 1791i12. 2193 . 
- 5. November 1912, Cr. VII. 1621/12. 2160, 
- 7. November 1912, Cr. IH. 2330/12. 2151. 
- 12. November 1912, Cr. VII. 1660/12. 2205. 
- 18. November 1912, Cr. VI. 1884/12. 2194. 
- 19. November 1912, Cr. VII. 1673/12. 2196. 
- 28. November 1912, Cr. IH. 2465/12. 2150. 
- 28. November 1912, Cr. IH. 2482/12. 2181. 
- 12. Dezember 1912, Cl'. IV. 1853/12. 2176. 
- 14. Dezember 1912, Cr.II. 1267/12. 2172. 
- 14. Dezember 1912, Cr. Ir. 1288/12. 2155. 
- 18. Dezember 1912, Cr. IV. 1880/12. 2175. 
- 19. Dezember 1912, Cr. V. 1509/12. 2168. 
- 19. Dezember 1912, Cr. V. 1606/12. 2188. 
- 19. Dezember 1912, Cr. III. 266S/12. 2180. 
- 27. Dezember 1912, Cr. IV. 1922/12. 2174. 
- 2. Jänner 1913, Cr. VI. 2098/12. 2189. 
- 15. Jänner 1913, Cr. IV. 121 13, 2218. 
- 20. Jänner 1913, Cr. IV. 157,13. 2222. 
- 3. Februar 1913, Cl'. VI. 426 13. 2233. 
- 4. Februar 1913. Cr. V. 139 13. 2227. 
- 11. Februar 1913, Cr. VII. 29713. 2239. 
- 14. Februar 1913, Cr. IL 191'13. 2217. 
- 27. Februar 1913, Cr. VI. 459 13. 2230. 
- 27. Februar 1913, Cr. VI. 513/13. 2234. 
- 6. März 1913, Cr. V. 293 13. 2228. 
- 10. ~färz 1913, Cl'. VI. 577;13. 2232 . 
- 11. iliärz 1913, Cr. V, 324 13. 2220. 
- 19. :März 1913, Cr. IV. 46713. 2223. 
-~. 27. März 1913, Cr. VI. 640 13. 2235. 
- 12. April 1913, Cr. IV. 62313. 2224. 
- 14. April 1913, Cg. 515/13. 2234. 
- 16. April 1913, Cr. IV. 63S.13. 222o. 
- 3. Mai 1913, Cr. VII. 2313. 2238. 
- 28. 11ai 1913, Cr. VII. 781;13. 2240. 
- 2. Juni 1913, Cr. 914 13. 2236. 
- 7. Juni 1913, Cr. VII. 823/13. 2241. 
- 9. Juni 1913, Cl'. VI. 947 13. 2237. 
- 11. Juni 1913, Cr. VI. 953 13. 2243. 
- 18. Juni 1913, Cr. IV. 822.13. 2226 . 
- 28. Juni 1913. Cr. 11. 67413. 2221. 
- 3. Juli 1913. Cr. VIII. 475/13. 2242. 
- 10. Juli 191il, Cr. VI. 108313. 2276. 
- 10. Juli 1913, Cr. III. 1370,13. 2219. 
- 19. Juli 1913, Cr. I. 523,13. 2277. 
- 12. August 1913, Cr V. 1097; 13. 2278. 
- 20. August 19.13, Cr. VI. 1224/13. 2279. 
- 18. September 1913, Cr. VI. 134013. 2280. 
- 23. September 1913, Cr. V. 1307.13. 2281. 
- 29. September 1913, Cr. VI. 1385;13.2283. 
- 6. Oktober 1913, Cr. VI. 1409,13. 2282. 
- 13. Oktober 1913, Cr. VI. 1456 13. 2284. 
- 27. Oktober 1913, Cr. VI. 152513. 2285. 
- 6. November 1913, Cr. IH. 2361,13. 2286. 
- 8. November 1913, Cl'. 11'.156913. 228~. 
- 8. November 1913. Cr. IH. 2658/13.2287. 
- 12. November 1913, Cr. VII. 1520/13 2289. 
- 26. November 1913, Cr. IV. 1661/13. 2290. 
- 27. November, 1913, Cr. VI. 1630/13.2291. 
- 1. Dezember 1913, Cr. 11. 1313/13. 2293. 



LXVI 

ElItscheidung vom 
_ 11. Dezember 1913. Cr. VIII. 557/13. 2292. 
_ 11. Dezember 1913, Cr. VIII. 786/13. 2294. 
.... 20. Dezember 1913, Cr. Vl1.1734/13. 2295. 
_ 24. Dezember 1913, Cr. IV. 1775/13. 2296. 
-c- 29. Dezember 1913, Cr. VI. 1792/13. 2297. 
_ 12. Jänner 1914, Cr. VI. 323/14. 2356. 
_ 15. Jänner 1914, Cr. III. 111/14. 2346. 
_ 22. Jänner 1914, Cr. V. 57/14. 2338. 
~. 28. Jänner 1914, Cr. IV. 249/14. 2343. 
_ 7. Februar 1914, er. VI. 438/14. 2359. 
_ 9. Februar 1914, Cr. VI. 434/14. 2358. 
_ 19. Februar 1914, Cr. III. 266/14. 2336. 
_ 2. März 1914, Cr. III. 544/14. 2349. 
_ 5. März 1914, Cr. V. 170/14. 2351. 
_ 17. 1iärz 1914, Cr. V. 178/14. 2352. 
_ 24. März 1914, Cr. V. 241/14. 2355. 
_ 2. April 1914, Cr. III. 798/14. 2335. 
_ 4. April 1914, Cr. 1. 198/14. 2339. 
_ 17. April 1914. Cr. 11. 74/14. 2340. 
- 2. Mai 1914, Cr. IX. 756/14. 2348. 
_ 16. Mai 1914, Cr. IV. 822/14. 2347 
- 26. Mai 1914, Cr. V. 535/14. 2353. 
~. 29. Mai 1914, Cr. IX. 236/14. 2350. 
- 15. Juni 1914, Cr. V. 591/14. 2354. 
__ 16. Juni 1914, Cr. VII. 35/14. 2360. 

Landesgericllt Brönn. 
Entscheidung vom 
_ 2B. November 1905,Cg. J. 436/8,437/8. 1657. 
_ 12. Mai 1909. Cg. 1. 186/9. 1672. 
_ 14. Februar 1910, R. 1. 1/10. 1853. 
_ 3. Juni 1910, Cg. 1. 182/10. 1847. 
_ 5. Oktober 1910, Og. 1. 398/10. 1829. 
_ 4. Februar 1911, Cg. 1. 40111. 1882. 
- 30. März 1911, R I. 1/11. 1930. 
_ 22. April 1911. Cg. I. 193/11. 1932. 
_ 5. Oktober 911, Cg. H. 485/11. 2056. 
_ 10. Februar 1912, Gg. 1. 60/12. 2244. 
- 2. April 1912, Cg. 1. 188/12. 2115. 
- 18. Mai 1912, Og. I. 258/12. 2255. 
- 6. Juni 1912, R. I. 1/12. 2267. 

Landesgericht Graz. 
Entscheidung vom 
_ 15. April 1909, C/? 1. 166/9. 1649. 
_ 2. September 1909, Cg. I. 430/9. 1706. 
_ 30. Oktober 1909, Be. 1. 7/9. 1704. 
-18. November 1909, Og. 1. 627/9. 1707. 
_ 25. November 1909, Cg. I. 652/9. 1702. 
_ 17. Februar 1910, Cg. 1.106/10. 1767. 
_ 9. Februar 1911, Cg. 1. 82/11. 1916. 
_ 5. April 1911, R. L1/H •. 1919. 
_ 19. April 1911, Oll'. 1. 268/11. 1912. 
_ 5. Mai 1911. Cg.1. 287/11. 1917. 
_ 1. August 1911, R. 1. 5/11. 1980. 
_ 3. August 1911, Cg. I. 491/11. 1979. 
_ 12. Februar 1912, Cg. I. 113/12. 2061. 
_ 4. Juni 1912, Cg.1. 403/12. 2074. 
_ 15. November 1912, Cg.1. 825/12. 2139. 
_ 28. Jänner 1913, Gg. 1. 49/13. 2212. 
_ 9. Mai 1913, R. 1. 2/13. 2214. 
_ 4. Juli 1913, Cg. I. 564/13. 2213. 
_ 11. November 1913, Cg. I. 922/13. 2268. 
_ 26. November 1913, Cg L 975/13. 2270. 
_ 26. November 1913, Cg. 1. 976/13. 2275. 

Landesgericht Laibach. 
Entscheidung vom 
- 6. Juni 1910, R. 1. 1/10. 1864. 
- 23. Juni 1910, R. I. 2/10. 1859. 
- 17. September 1910, Cr. 1. 331/10. 1861. 
- 17, Juni 1911, Og. 1. 321/11. 1989. 
- 16. Oktober 1912, R. 1/12. 2127. 
- 12. Dezember 1912, R. 1. 2/12. 2126. 

Kreisgericht Leitmeritz. 
Entscheidung vom 
- 19. Mai 1909, R. VIII. 187/9. 1690. 
- 2'. Dezember 1909, No. VIII. 52/9. 1691. 
- 8. Februar 1911, Cg. VIII. 1/11. 2199. 
- 17. Mai 1911. Cg. VII. 6/11. 2022. 
- 23. Jänner 1912, R. VIII. 16/12. 2204. 
- 10. J nii 1912, Be. 132/12. 2201. 
- 22. Juli 1912, eg. VIII. 5/12. 2206. 

Landesgericht Lemberg·. 
Entscheidung vom 
- 6. Juni 1913. Og. VI. 27/13. 2307. 
- 7. Juni 1913, Be. VI. 308/13. 2305. 
- 3. November 1913, Cg. VI. 44/13. 2311. 

Kreisgericht Nentitscheln. 
Entscheidung vom 
- 28. März 1911, Cg. 1. 105/11. 1903. 
- 27. Juni 1911, Cg. I. 234/11. 1965. r 

- 10. Oktober 1911, Cg. 1. 267/11. 1969. 
_ 21. November 1911, Cg. I. 394/11. 1973. 
- 20. August 1913, Cg. I. 410/13. 2332. 
.~ 20. Dezember 1913, Cg. 1. 608/13. 2324. 

Kreisgericht Olmötz. 
Entscheidung vo m 

11. März 1912, Cg 1. 1(12. 2066. 

Kreisgericht PUsen. 
Entscheidung vom 

_ 15. Juni 1909, Cg. IH.32/9. 1650. 

Landesgel'icht Pl'ag. 
Entscheidung vom 
_ 6. März 1909, Cg.lI. 4/9. 1667. 
_ 10. Angu~t 1909, Og. !l.U/9. 1668. 
_ 8. April 1911, Og. H. 8/11. 1990. 
_ 26. April 1912, R. H. 118/12. 2057. 
_ 30. November 1912, Cg. H. 26/12. 2158. 
_ 11. Jänner 1913, Og. 1I.37/12. 2170. 
_ 17. März 1913, R. H. 73/13. .2169. 
_ 19. März 1913, R. H. 64/13. 2159. 
__ 27. März 1914, Cg. H. 12/14. 2320. 

Kreisgericht Teschen. 
Entscheidung vom 

_ 26. November 1907, Cr. I 1/7. 1727. 

LXVII 

Landesgericht Troppau. Entscbeidung vom 

Entscheidung vom 
- 29. August 1910, Cg. 11. 258/10. 1818. 

- 10. November 1911, Cg. V.613/11. 2012. 
- 11. De.zember 1911, Og. V. 798/l1. 2018 . 
- 29. Marz 1912, Cg. V. 211/12. 2113. 

Landesgericht Wien. 

- 29. Al?ril1912, R. V. 26/12. 2111. 
- 9. MaI 1912, R. V.25/12. 211"-
- 13. Mai 1912, Cg. V. 364/12. 2085. 
- 1. Jnii 1912, Cg. V. 519/12. 2107. 

Entscheidung vom 
- 21. Juni 1909, Bo. V. 25/9. 1626. 
- 5. Juni 1909, R. V. 20/9. 1630. 
- 9. Juli 1909, Og. V. 392/9. 1629. 
- 12. Juli 1909, Cg. V. 390/9. 1663. 
- 24. September 1909, Cg. V. 464/9. 1640. 
- 10. Dezember 1909, eg. V. 674/9. 1744. 
- 17. Dezember 1909, Og. V. 687/9. 1735. 
- 2. März 1910, Cg. V. 94/10. 1746. 
- 10. September 1910, eg. 531/10. 1822. 
- 23. Dezember 1910, Cg. V. 810/10. 1907. 
- 2. Dezember 1910, Cg. V. 648/10. 1956. 

- 20. September 1912, eg. V. 639/12. 2186. 
- 9. November 1912, R. V. 45/12. 2147. 
- 24. Jänner 1913, Cg. V. 9/13. 2188. 
- 1. Februar 1913, R. V.lI13. 2231. 
- 10, Februar 1913, R. V. 9/13. 2229. 
- 2. Juli 1913, Cg. V. 560/13. 2248. 
- 7. Juli 1913, Cg. V. 546/13. 2241. 
- 9. Oktober 1913, Og. V. 711/13. 2278. 
- 29. Dezember 1913, R. V. 82/13. 2298. 
- 5. März 1914, Cg. V. 105/14. 2357. 
- 16. Apr!11914, Cg. V. 158/14. 2343. 
- 23. Apn11914, Cg. V. 338/14. 2355. 

- 111. Jänner 1911, eg. V.834/10. 1946. 
- 20. Jänner 1911, Og. V. 22/11. 1957. 
- 30. Jänner 1911, eg. V. 829/10. 1896. 
- 8. März 1911, Og. '1'.1311/11. 1952. 

Oberster Gerichtshof. 
Entsclleldllllll vom 

- 16. August 1911, Og. V. 471/11. 2033. - 17. Mai 1911. Rv. H. 319/11. 2003. 
- 23. Oktober 1911, eg. V. 848/11. 1995. - 14. Juni 1911, Rv. I. 503/11. 2064. 



Gewerb\lgerichtliche Entscheidungen. NI. 2207. 

NI'. 2207 . 

. Das Abwgsrecht für Pensionsversicherungsbeiträge tritt -~ ohne 
Rücksicht auf eine Anfechtung des betl'effenden Beschlusses - ein, 
sobald die Pensionsversicherungspflicht des Dienstnehmers aus
gesprochen wird. Für die Beurteilung, ob Pensionsversicherungs
beiträge bereits geleistet wurden, ist die Zeit der Einbringung der 

K!age maßgebend. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Wien vom 29. August 1912, Cr. VI 1255 12. 

Die Klage eines Handlungsgehilfen (Buchhalters) gegen seinen 
Chef auf Rückzahlung der von letzterem abgezogenen und an die Pensions
versicherungsanstalt abgeführten Pensionsversicherungsbeiträge im Be
trage von 45 K wurde auf Grund nachstehenden Sachverhaltes ab
gewiesen. 

Wie unbestritten, war Kläger 3 Monate, u. zw. vom 1. April bis 
30 . .Juni 1912 bei der Beklagten als Buchhalte bedienstet. Er bezog 300 K 
Monatsgehalt, zahlbar im nachhinein. 

Die Beklagte bezahlte ihm die beiden ersten :lYIonatsgehalte voll 
aus, bei der dritten Zahlung machte sie einen Abzug von 45 K, entsprechend 
dem den Kläger treffenden Pe11Sionsversicherungsbeitrag für 3 Monate. 
Laut Bescheides de Lande3stelle Wien der Pensionsanstalt für Angestellte 
vom 3 . .Juli 1912 ist Kläger als Aushilfsbuchhalter der Beklagten für die Zeit 
vom 1. April 1912 bis 30 . .Juni 1912 versicherungspflichtig und beträgt die 
Gesamtmonatsprämie 30 K, wovon 15 K auf den Dienstgeber und 15 K 
auf den Versicherten entfallen. 

Die Beklagte hat am 4 . .Juli 1912 den Betrag von 90 K als Ver
sicherungsprämie für den Kläger eingezahlt. Mit Klage vom 5 . .Juli 1912 
begehrt Kläger von der Beklagten Bezahlung der ihm in Abzug gebrachtell 
45 K und begründet seine Klage damit, daß er nicht versichenmgspflichtig 
sei; er habe gegen den obigen Bescheid :E.'inspruch erhoben; eine Erledigung 
sei ihm allerdings noch nicht zugekommen. Der Kläger führt auch an, daß 
der Abzug ungerechtfertigt ist, weil die Beklagte im Momelltdes Abzuges 
die Pramie noch nicht bezahlt hatte. 

Gründe: Die Versicherungspflicht des Klägers ist mit dem Be
scheide der Landesstelle Wien der Pensionsanstalt festgestellt. Die Rechts
kraft dieses Bescheides abzuwarten, war die Beklagte nicht verpflichtet. 
Im Gegenteile war die Zahlungspflicht und damit auch ihr Abzugsrecht 
schon in dem Momente des Dienstantrittes des Klägers gegeben, da nach 
§ 35 des Pensionsversicherungsgesetzes die Pflicht zur Prärnienzahlung 
mit dem Eintritte der Versicherungspflicht beginnt. Wa: die weitere 
Einwendung des Klägers betrifft, daß die Einzahlung der Prämie erst nach 
-dem Abzuge erfolgt ist, so kann nur der Moment der Klageanbringung 

I 
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maßgebend sein. § 36 des PensionsversichLrungsgesetzes spricht von ein~m 
Rechte des Abzuges bereits geleisteter Prämien. Da die Beklagte die Präm1811 
schon am 4. Juli, also vor der Klage eingezahlt hat, kann der Kläger die 
Rechtmäßigkeit des Abzuges nicht bekämpfen. Das Klagebegehren war 

daher abzuweisen. 

~r. 2208. 

Der Lehrherr ist nicht verpflichtet, den von dei' Genossenschafts
vorstehung ausgestellten lehrbrief zu unterfertigen. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Teplitz vom 6. November 1912, 
Cr. I 301'12. 

Aus dem beiderseitigen Vorbringen ergab sich, daß der Kläger bei 
der beklagten Firma durch zirka 3 Jahre bis zum23.0ktoberl912 als Eisen
dreherlell1ling beschättigt war und über diese zugebrachte Lehrzeit ein 
Zeugnis vom Firmainhab8r erhalten hat. 

Der Vormemd des minderjährigen Kläge:s begehrte die 
Unterfertigung des von der Genossellschaftsvorstehung ausgestellten 
Lehrbriefes vom Inhaber der beklagten Firma, da das Formulare des vor
erwähnten Lehrbriefes auch eine Rubrik "Unterschrift des Lehl'herrn" 
enthalte und der Kläger mit dem unvollständig ausgefüllten Lehrbriefe 
nie Gehilfe 'werden könne. 

Das Klagebegehren wurde abgewiesen. 
Gründe: Gemäß §104, Z. 1 Gew. O. ist der Lehrherr nur zur Aus

stellung des Lehrzeugnisses verpflichtet und obliegt es der Genossen
schaftsvorstehung, auf Grund des Lelu.'zeugnisses, bzw. der Lehrzeugnisse 
den Lehrbrief auszustellen (§104, Abs. 2 Gew. 0.). 

Diese Pflicht der Genossenschaftsvorstehul1g geht weiters aus der 
Be 0 timmung des § 114, Ab3. 3, lit. c Gew. O. hervor, welche Gesetzesstelle den 
Umfang der Obliegenheiten einer Genossenschaft behandelt und unter 
lit. c des vorerwähntfm Paragraphen die Ausstellung der Lehrbriefe aus-

drücklich vorschreibt. 
Mit Rücksicht auf diese Erwägungen wurde das Klagebegehren 

als unbegründet abgewiesen. 

NI'. 2209. 

'Auf die Bestimmungen eines ein bestimmtes Gewerbe umfassenden 
Kollektivvertrages kann sich ein Arbeitgeber, der diesem Gewerbe 

nicht angehört, nicht berufen. 
Entscheidung des Gewerbegerichtes Teplitz yom 1. Februar 1912, Cr. I 25)2. 

Der auf Zahlung der Lohllentschädigung für die gesetzliche Kündi· 
gungsfrist in der Höhe von 52 K 80 h gerichteten Klage ".'urde statt-

gegebeu. 

OewerbegerichtliclH' Entscheidungen. NI'. 2209~2210. 3 

GI' ü n d e : Durch die ü)nreinstimmendelL\.ngaben bei der Teile istfest~ 
gestellt, daß der Kläger am 18. Jänner 1912 bei der beklagten Firma G.L., 
Zeugwarenfabrik, als Fabriksmaurer gegen einen Lohn von 4 K 40 h pro 
Tag ohne Kündigungsveleinbarung eingetreten ist und am 20. Jänner 1912 
grundlos entlassen wurde. Der Kläger belangte daher ~eine Dienstgeberin 
an:' Zahlung einer Lohnentschädigung für die gesetzliche 14tägjge Kündi
gungsfri ; t, d. i. für 12 Arbeitstage a 4 K 40 h, welchem Begehren mit Rück
sicht auf die grundlose Entlassung nach § 84 Gew. O. eine Berechtigung 
nicht aberkann': werden konnte. Der Einwendung der beklagten Firma, 
daß für den Kläger als :Maurer nach dem Kollektivvertrage vom 4. April 
1910 Kündigung2ausschluß besteh) und er somit einen Anspruch auf 
Lohnvergütung für die gesetzliche Kündigungsfrist nicht erheben könne, 
konnte das Gericht nicht beipflichten, da der angeführte Kollektivvertrag 
zwischen dem A.rbeitgeberbunde für das ,;nordböhmische Baugewerbe" 
und dem Zentralverbande der Maurer Österreichs abgeschlossen wurde 
und daher auf Arbeitgeber, welche nicht dem Baugewerbe angehören, keine 
Anwendung finden kann. 

NI'. 2~1O. 

Wenn über die Reisezeit nichts vereinbart ist, gilt die in der be
treffenden Branche übliche Reisezeit. Die Berechnung der Reisetage 
erfolgt nach dem Jahresdurchschnitt im Vorjahre, die Berechnung der 
an entgangener Provision beanspruchten Entschädigung nach der 
Höhe der in den 4 Quartalen des vorangehenden Jahres ins Verdienen 

gebrachten Provision. 

Entscheidung de's Gewerbegerichtes Teplitz vom 13. März 1912, Cr. I 5412. 

Kläger trat am 1. März 1910 bei der beklagten Firma als 
Reisender ein. 

Zwischen den Parteien wurde ein Gehalt von 150 K monatlich. 
13 K Personalspesen täglich, separate Entschädigung der Eisenbahn~ 
und Wagenfahrten und eine ein-, vier- und sechsprozentige Provision 
je naeh der verkauften Ware, vereinbart. 

Eine Kündigungsfrist vmrde nicht vereinbart. 
Seit Neujahr 1912 wurde Kläger nicht mehr auf die Reise geschickt 

und ihm mittels Schreibens vom 20. Februar 1912 ausdrücklich mitge
teilt, daß er nicht mehr auf die Reise gehen und ihm für 3LlVIärz 1912 
gekündigt werde. Kläger beansprucht nun: 

a) für 71 Reisetage den Ersatz des Spesenbeitrages von 10 K täglich, 
somit 710 K, welchen Betrag er sich nach seiner Behauptung 
täglich von den Personalspesen per 13 K erspart hätte, und 
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b) als Provisionsentgang für die Zeit vom 1. Jänner bis 31. März 1912 

den Betrag von 160 K. 
Die beklagte Firma wurde ZUl' Zahlung von 439 K 70 h verurteilt, 

hinsichtlich des Restes wurde das Klagebegehren abgewiesen. 

Gründe: Das Gericht hat auf Grund des Parteienvorbringens als 
erwiesen angenOlmnen, daß die Beklagte den Kläger vertragsvvidrig ver
hindert hat, die Provision und Diäten, welche einen essentiellen Bestand
teil des Dienstvertrages gebildet haben, ins Verdienen zu bringen, indem 
sie den Kläger, welchen sie olme jeden Vorbehalt als Reisenden aufnahm, 
vom 1. Jänner bis 31. März 1912 nicht auf die Reise schickte, sondern 
zu Bureauarbeiten verwendete. 

Nach § 12 des Gesetzes über den Dienstvertrag der Handlungs
gehilfen gebührt dem Dienstnehmer, falls er vertragswidrig verhindert 
wird, Provision oder Taggelder in dem vereinbarten oder in dem nach 
den getroffenen Vereinbarungen zu erwartenden Umfange zu verdienen, 
eine angemessene Entschädigung. 

Bei Feststellung dieser Entschädigung sind einerseits die Anzahl 
der Reisetage, andrerseits die Höhe des pro Tag zu ersparenden Ver
dienstes festzustellen. 

Da über die Rei~ezeit nichts vereinbart wurde, hat die in der Branche 
übliche Reisezeit als vereinbart zu g lten (Art. 279 H. G. B.). 

Das Gericht hat nun mit Rücksicht auf seine fachmännische Zu
sammensetzung al; feststehend angenommen, daß sich die Reisetätigkeit . 
im Unternehmen 'der Beklagten, welche keine Saisonartikel (Feuerlösch
geräte) herstellt, aUf das ganze Jahr erstreckt (§ 364 Z. P. 0.). 

Mit Rücksicht auf die übereinstimmendUl Parteiangaben, daß im 
vorhergehend3n Jahre (1911) der Kläger durch 288 Tage auf der Reise 
war, hat das Gericht als übliche Reisezeit 24 Tage pro Monat, sohin viertel-
jährig 72 Reisetage angenommen. 

Die aligemessene Entschädigung Ulnfaßt den Anspruch auf Ersatz 
des Gewinnes, den der Dienstnehmer aus den bedungenen Personalspesen 
hätte erzielen können; sie deckt sich daher nicht mit dem vollen Betrage 
der Reisediäten, sondern muß nach Abrechnung der eigentlichen Reise-
auslagen bestimm ': werden. 

Das Gericht hat nUll unter Berücksichtigung dieser Erwägungen 
und des Umstandes, daß die beiden Vertragsteile den Betrag, welcher pro 
Tag erspart werden kann, mit 3 bis 4 und 4 bis [} K bestimmt haben, in 
Gemäßheit der Vorschrift des § 273 Z. P. O. als angemessene Entschädi
gung pro Tag den Betrag von 4 K nach freiEr Überzeugung festgesetzt. 

Dem Kläger gebührt daher für 72 Reigetage der Betrag von 288 K 
und mit Rücksicht auf sein Klage begehren für 71 Tage der Betrag von 

284 K. 

das 
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B.ezüglich der Höhe der dem Kläger zu ersetzenden Provision hat 
Gencht auf Grund der Feststellung, daß Kläger im Vorjahre (1911) 

im I. Quartal .......................... 149 K 95 h 
"II. " .. '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 83" 30" 
"IH. " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 198 " 80" 
"IV. " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 190 " 65 " 

somit ganzjährig den Betrag von ................ ~'~ 622 K 70 h 

an Provision ins Verdienen gebracht hat, einen vierteljährigenDurchschnitt 
von .1?5 K 70 h angenommen und gemäß § 273 Z. P. O. die Höhe des 
ProvlslOnsentganges während des l. Vierteljahres 1912 mit diesem Be
trage veranschlagt, . da der Beweis über die Höhe des diesbezüglichen 
Er~atzbetrages. gar mcht oder doch nur mit unverhältnismäßigen Schwieriu-
kelten zu erbrmgen wäre. b 

Der Gesam~.b~trag der von der beklagten Firma an den Kläger zu 
z~lil~nde~l Elltschadlgung beläuft sich somit auf 439 K 70 h, während 
hlllSICh~hch des Restes das Klagebegehrell aus den angeführten Erwägungen 
abZUWeIsen war. 

NI'. 2211. 

In ,der ausdrücklichen, trotz wiederholter Aufforderung geäußerten 
Weigerung de~ BU?hhalters, ~check~, lautend auf 4200 K, zur Bank 

zu tragen, Ist eme beharrliche [henstesverweigerung gelegen. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Teplitz VJm 4. November 1912, Cr. 1 287j12. 

. Kläger war seit l. April 1912 bei der Beklagten als Buchhalter gegen 
e11:en Monatsgehalt. von 100 K und eine Neujahrsremuneration in gleicher 
Hohe angestellt. Eme Kündigungsfrist wurde nicht vereinbart. 

Am 23. Oktober 1912 verlangte der Prokurist der DienstO'eberin 
VO~l Kläg~r, er solle Schecks im Betrage von 4200 K zur Bank tra;en,was 
Kla~er JUlt ~en Worten: "er gehe nicht, er werde keine Kanzleidiener
ar.beüen ve:'nchten" ablehnte. Auch von zwei anderen Buchhaltern der 
Dlenstgebenll wmde Kläger eindringlich aufgefordert, die Schecks zur 
Ba~k zu tragen, ",as er jedoch auch diesen gegenüber entschieden ver
weIgerte .. Der Prokurist der Beklagten erklärte hierauf dem Kläger, ent
weder mit den Schecks zur Bank gehen oder sich einen anderen Posten 
zu suchen, welcher Aufforderung Kläger nicht nachkam, weshalb er ent
lassen wurde. 

. Klä~er ~eant~agt die Yerurteilung der Beklagten zur Zalilung des 
Ge!laltes iur dIe ZeIt vom 23. Oktober 1912 bis 31. Dezember 1912 pa 
220 K und des entsprechenden Teiles der Neujahrsremuneratioll in der 
Höhe von 18 K 74 h. 
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Die Klage wurde abgwwiesen. 
Gr ün cl (: Kläger hat sich durch die Nichtbefolgung desAuftrages mit 

den auf 4200 K lautenden Schecks ZUl' Bank zu gehen, einer beharrlichen 
Dienstesverweigerung schuldig gemacht. Die Beharrlichkeit dieser Wei
gerung geht aus dem ganzen Verhalten des Klägers hervor, welches deutlich 
erkennen ließ, daß er absolut nicht willens sei, die ihm aufgetragene Dienst
leistung auszuführen, obwohl ihm seine Vorgesetzten eindringlich zu
geredet haben und der Prokurist der beklagten Firma den Befehl in einer 
solchen Form wiederholt hat, daß dessen Nichtbefolgung als Dienst
yenn igerung aufgefaßt werden mußte. 

Der Einwendung des Klägers, daß er zu der ihm aufgetragenen 
Dienstleistung nicht verpflichtet war, konnte nicht beigepflichtet werden. 
da der Dienstnehmer mit Rücksicht darauf, daß der Umfang der Dienst
leistungen des Klägers bei Abschluß des Vertrages nicht ganz genau präzi
siert vmrde, nach § 6 des Gesetzes über den Dienstyertrag der Handlungs~ 
gehilfen verpflichtet ist, die den Umständen nach angemessenen Dienste 

zn leisten. 
Die Beklagte konnte zur Übermittlung yon Schecks im Werte 

von 4200 K nur vertrauenswürdige Personen verwenden und daher einen 
ihrer Beamten mit der Ausführung dieses Auftrages betrauen, da die 
Besorgung eines solchen Auftrages keineswegs als niedere Dienstleistung 

zu qualifizieren ist. 
Hierzu kommt weiters der Umstand, daß der Dienstgeber bei 

Vorliegen wichtiger Gründe stets berechtigt sein muß, den Dienstnehmer 
vorübergehend zu Ersatzdiensten zu venvendell, ,yelche er zu leisten fähig 
ist und die er ohne Schädigung seiner Gesundheit und ohne Beeinträchti
gung seiner Stellung zu prästieren vermag, was in dem vorliegenden Falle 
vollkommen zutreffend war. 

Da somit eine beharrliche Dienstesvenveigerung des Klägers nach-
, gewiesen ist ,yar die beklagte Firma in Gemäßheit des §27, Z.4 des Gesetzes 

vom 16. Jänner 1910, Nr.20 R. G. BL, zur vorzeitigen Entlassung berech
tigt, weshalb das Klagebegehren auf Gehaltsentschädigung für die 
gesetzmäßige Kündigungsfrist als unbegründet abgewiesen ,yerden mußte. 

~r. 2212. 
Der Arbeitgeber haftet im allgemeinen nicht für Effekten, die dem 

Gehilfen entwendet wurden. 
Entscheidung des Gewerbegerichtes Graz vom 9. Jänner 1913, Cr. I 612/12, 
bestiltigt mit Entscheidung des Landesgerichtes Graz vom 28. Jänner 1913, 

Cg. I 49/13. 
Dem Kläger war im Hause des Beklagten, eines Bäckermeisters, 

ein Zimmer als 'IV olmraum angewiesen, in welchem ihm ein Kasten ZHf 

.\nfbe\\'ahnmg- seiner Effekten zur Verfügung gestellt war. 

Gewerbegerichtliche Entscheidungen. Nr. 2212. 

Dem Kläger wurden nach seiner Behauptung eines Nachts Kleider 
und Wäsche aus dem Kasten entwendet und beantragt er die Verurteilung 
des Beklagten zum Ersatz des Wertes dieser Effekten im Betrage yon 
131 K 20 h. 

Der Beklagte bestreitet eine Haftungspflicht.. 
Das Klagebegeln'ell wurde abgewiesen. 

Gründe: Da die Gewerbeordnung keine Bestimnllllwen über die 
Haftung des Arbeitgebers für Arbeitskleider und Werkzeuge "der Arbeiter 
außer Vorschriften hygienischer Natur enthält (§ 101 der :M:inisterialverord~ 

. llung vom 23. November 1905, R. G. BI. NI. 176), könnte sich der kläO'erische 
Al~spruch n;lf a~f die Vorschrift des a. b. G. B. über den Verwahrung;vertrag 
grnnden. Em \ envahrungsvertrag, nach welchem der Beklagte die Effekten 
des Klägers in seine Obsorge übernolllmen hätte, kann nicht als vorliegend 
erachtet werden, denn mit der Gewährung der vVohnUllO' an den Kläo'er 
ist nicht implicite die Obsorge über die von ihm eingebr~chten Effekten 
übernommen. Sache des Kläger~ vyäre es gewesen, sich an den Beklagten 
wegen Aufbewahrung seiner Kleider zu ,,,enden, falls ihm der Kasten zn 
wenig sieher schien. Da er dies unterlassen hat muß er den Schaden 
~ell er.durch den angeblichen Diebstahl erlitten hat, selbst tragen und kalll; 
SIch mcht an dem Beklagten schadlos halten, den eine O"esetzliche Haft-
pflicht nicht trifft. " 

Das Klagebegehrell war demnach als unbegründet abzll\\'eisen. 

Das Landes- als Berufungsgericht Graz hat diese Ellt
scheidung bestätigt. 

. Gründe: Die Frage der Haftung des Beklagten für den dem 
Kläger durch di~ Ent1ycndung seiner Kleider und Wäschestücke zugegall~ 
gonen Schaden 1st vom Gewerbegerichte der Sach~ und Rechtslao'e ent-
öprechend gelöst worden. " 
. . Aus den Bestimlllungen des a. b. G. B. über den Lohnvertrag läßt 

SIch ~llle Haftung des Arbeitgebers für Schäden, die an dem Eigentume der 
ArbeItnehmer durch schuldhaftes Verhalten seiner Organe oder dritter 
Personen entstehen, wenigstens im allgemeinen nicht ableiten. und auel! 
die Ausgestaltung, welche die Nonnen des bürgerlichen Rechtes über den 
Lohnvertrag bezüglich des gewerblichen Arbeitsverhältnisses in der 
Gewerbeordnung insbesondere im § 74 und den dazu ergangenen Ver
ordnungen erfahren haben, beziehen sich nur auf den Schutz des Lebens 
und der Gesundheit der Hilfsarbeiter, nicht aber auf ihr Vermögen und 
ihr Eigentum. . 

. Daß Arbeitgeber unter gewissen umständen namentlich dort. \\0 

dIe Art der Arbeitsverrichtung den Arbeiter nötigt, seine Ineider 'oder 
anderes Eigentum einer besonderen Gefährdung auszusetzen, für dl',ratls 
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entspringende Schäden im Falle der Yerabsäumung besonderer Schutz-< 
vorkehrungen haftbar erklärt werden, hat mit der vorliegenden Rechts
sache nichts zu tun< 

Eine Schadenshaftung des Beklagten könnte gegebenen Falles nur 
daraus abgeleitet werden, daß er sich dem Klägei' gegenüber zur Beistellung 
unentgeltlicher Wohnung verpflichtet hatte. Daraus ergibt sich aber, daß 
vorliegend ausschließlich die Vereinbarung unter den Parteien darüber 
entscheidet, in welchem Ausmaße und in welcher Art der Beklagte zur 
Beistellung der Wohnungsgelegenheit an den Kläger verpflichtet war, 
und daß daher auch nur hienach beurteilt werden kann, ob er sich durch 
die Art dieser Beistellung freier Wohnung einer Verletzung seiner Vertrags
pflicht gegenüber dem Kläger schuldig gemacht hat, und deshalb für seinen 
Schaden aufzukommen hätte. Ein solches kontraktliches Verschulden läßt 
sich nach den Feststellungen, wie sie im Berufungsverfahren erfolgt sind, 
nicht behaupten. Vor allem ist der Kläger sofort bei seinem Dienstantritte 
inne gw\Vorden, in welcher Weise ihm die Wohnung im Hause des Beklagten 
von diesem gewährt werden wollte und in welcher Weise er seine HilJJ
seligkeiten würde verwahren können. Seine Sache wäre es gewesen, wenn 
er sich damit nicht zufrieden geben wollte, auf eine andere Art seiner 
eigenen Unterbringung oder der Verwahrung seiner Fahrnisse zu dringen. 
Aus seinem eigenen Vorbringen erhellt jedoch, dass er wegen der Sicher
heit der Verwahrung seiner Kleider und Wäschestücke wenigstens in der 
Folge Bedenken gehabt hat, dass er aber eben nur solche seinem Arbeit
geber gegenüber geäußert haben vnll, die Beistellung einer anderen Schlaf
gelegenheit oder eine andere Unterbringung seiner Fahrnisse jedoch nicht 
beansprucht hat. 

Es kann aber auch nicht behauptet werden, daß die W ohnungs~ 
gelegenheit, die der Beklagte dem Kläger zur Verfügung gestellt hat, 
nach der Sachlage eine durchaus ungenügende gewesen wäre und noch 
weniger, daß der Diebstahl gerade dul'ch diese mangelhafte Art der Ab
sperrverhältnisse bedingt worden wäre; letzteres schon deshalb nicht, 
weil die näheren Umstände des Diebstahles völlig ungeklärt sind und 
deshalb auch nicht zu entscheiden ist, ob er überhaupt unterblieben wäre, 
wenn der Kasten in anderer Weise und besser verschließbar gewesen wäre. 
Die Verhältnisse im Hause des Beklagten waren schließlich auch nicht 
danach angetan, dass sich ein Versperrthalten des Zimmers des Klägers 
zur Nachtzeit oder das Absperreil seines .Kleiderkastens als unbedingt 
geboten dargestellt hätte; denn auf Grund der Aussage des Zeugen R. 
ist für erwiesen zu halten, daß das gassenseitige Haustor sogar bei Tag 
und Nacht versperrt gehalten worden ist; allerdings kann dies bezüglich 
des Gartentores angesichts der schwankenden Aussage des Zeugen nicht 
mit Verläßlichkeit festgestellt werden. Das Versperren der Zilllmertüre 
wäre, wie sich nun herausgestellt hat, zwar möglich gewesen, weil sich 
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aber bei Tag und Nacht fast ununterbrochen Leute in den beiden Räumen 
befunden haben, konnte von einem ständigen Versperrthalten des Zimmers 
''1ohl abgesehen werden. 

Dazu kommt noch, daß der Kläger ein sperrbares Behältnis für 
seine Kleider zur Verfügung hatte, daß er daher nicht genötigt war, den 
Ka~ten überhaupt in Anspruch zu nehmen und daß ihm der Beklagte 
dessen Benutzung nur freigestellt hatte, es aber dem Kläger überlassen 
blieb, ob er davon Gebrauch machen wollte. 

Ein vertragsmäßiges Versclmlden des Beklagten ist somit nach der 
Sachlage in der Tat nicht feststellbar. Eine Haftung des Arbeitgebers 
für das Verschulden dritter Personen,· etwa ähnlich wie dies bei Wirten 
und anderen Unterstandgebern nach den Bestimmungen der §§ 970 und 
1316 a< b. G. B. zutrifft, erscheint aber dadurch, daß der Beklagte dem 
Kläger als einen Teil seiner Lohnansprüche freie Wohnung zu gewähren 
hatte, nicht begründet. 

Der Berufung des Klägers war daher keine Folge zu geben. 

NI'. 2213. 

Mangels besonderer Vereinbarung oder eines Verschuldens haftet 
der Verkäufer nicht für Warenabgänge. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Graz vom 10. Juni 1913, Cr. II 34;13. 
abgJändert mit Entscheidung des Landesgerichtes Graz vom 4. Juli 1913, 

Cg. 1564/13. 

Der Kläger war in einer Filiale des Beklagten als alleiniger Ver
käufer angestellt. 

Der Klage des Verkäufers auf Zahlung seiner Provisionsfordelllllg 
hat der Beklagte einen Ersatzanspruch für Warenabgang kompel1Rando 
entgegengesetzt. 

Das Gewerbegericht hat die Gegenforderung des Beklagten bis zur 
Höhe der Forderung des Klägers als zu Rech t bes tehen dangesehen. 

Gründe: Anlangend den kompensando geltend gemachten Gegen
anspruch des Beklagten als Ersatz des Mankos hat das Gewerbegericht 
angenommen, daß der Kläger als Filialleiter und alleiniger Verkäufer für 
die Abgänge im Geschäfte auch ohne vorherige Abmachung verantwortlich 
ist, da mit der Übernahme der Waren auch die Verpflichtung zur ordnungs
mäßigen Verwertung übernommen wird. 

Dem Kläger wurden die Waren geliefert, er erhielt auch ein Yer
zeiclmis darüber und hätte sie kontrollieren sollen; die nachträglich vor
brachten Einwendungen des Klägers, welche' derzeit nahezu vollkommen 
unkontrollierbar sind, vermögen seine Haftpflicht nicht aufzuheben. 
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Der Kläger hat übrigens seine Haftpflicht gegenüber der Ehegattin des 
Beklagten "wiederholt selbst zugegeben. 

Das Landesgericht in Graz als Berufungsgericht hat die Gegen
forderung des Beklagten nicht anerkannt und dem Kläger seine Pro
Yisionsforderung zugesprochen. 

Gründe: Vorauszuschicken ist, daß yon Seite des Klägers ein Zu
geständnis seiner Haftung für den Abgang oder ein Anerkenntnis der 
Schadenersatzforderung des Beklagteunicht erwiesen ist. 

Liegt aber ein Anerkenntnis des Klägers bezüglich der Ersatz
forderung des Beklagten nicht vor, so könnte die Haftung des Ersteren 
für den Warenabgang nur damit begründet "'erden, daß er eine solche 
entweder ausdrücklich übernommen hätte oder daß dieser Abgang auf 
ein bestimmtes Yerschulden seinerseits zurückgeführt werden könnte. 
Daß ersteres nicht der Fall ist, steht eiIwerständlieh fest, es erübrigt 
daher nur die zweite Alternative; denn daß der Kläger, wie das Gewerbe
gerieht meint, allein schon kraft seiner Dienstesstelle als alleiniger "Ver
käufer für den ~\ bgang an Waren aufzukommen hätte, ist abzulehnen. 
Die Stellung des Klägers war deshalb, weil er in einer Geschäftsfiliale 
besehäftigt worden ist, keine wesentlich andere, als die eines sonstigen 
Warenverkäufers ; daran kan11 insbesondere die Art seiner Entlohnung 
und der Umstand, daß er die Schlüssel des Gesehäftes in seiner 'iterwahnmg 
hatte, nichts ändern. Ein mit dem Warenverkaufe betrauter Handlungs
gehilfe haftet aber seinem Dienstgeber gegenüber für einen Abgang an 
,Varen nur insoweit, als ihm im Einzelnen naehgewiesen werden kann, 
daß er auf ein sehuldhaftes 'Ir erhalten zurüekzuführen ist. Dies ergibt 
sich daxaus, daß die Leistung, die einem Bediensteten, wie dem Beklagten 
obliegt, in der Besorgung des Warenverkaufes besteht, nieht aber etwa 
in der Rückstellung des in Waren empfangenen Wertes in Gestalt des 
Erlöses, ,,-ie dies beim verreehnenden Kellner und bei gewissen Arten VOll 

YlT arenausträgern und dergleiehen der Fall ist, deren Reehtsverhältnis 
sich zwar noch als Dienstverhältnis qualifiziert, dem Kommissionshandel 
aber stark nähert. Daraus ergibt sieh aber aueh, daß auf den vor
liegenden Fall die Bestimmuug des § 1298 a. b. G. B. keine Anwendung 
finden kann; die Beweispflieht dafür, daß der Kläger den Beklagten dur eh 
ein sehuldhaftes Yerhalten beim Warenverkaufe im ""eiteren Sinne ge
schädigt habe, trifft den Letzteren (§ 1296 a. b. G. B.). Der Warenabgang 
ist gegebenenfalls allerdings ein verhältnismäßig hoher; doch kann das, 
was der Kläger zu seiner Erklärung angefiHut hat, im Einzelnen als dessen 
l'rsaehe wohl gelten, ob im vollen Umfange, mag zweifelhaft sein; allein 
es fehlt jeder halbwegs greifbare Anhaltspunkt dafür, inwievieit die vom 
Kläger angegebenen Ursaehen zur Reehtfertigung des Abganges etwa 
nicht ansreiehen. Daß ein geradezu unredliches Verhalten des Klägers 
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llieht enwislich ist, ist 8ehon bei der Erörterung des Entlassungsgrundes 
dargelegt worden und dort ist auch heryorgehoben, daß ein anderweitiges 
Yerschulden des Klägers als Ursaehe des Abganges in gleieher Weise nicht 
feststellbar erseheint. Die Feststellung des Bestandes der Sehadenersatz
forderung des Beklagten scheitert daher an der Schwierigkeit der Beweis
führung. In dieser Riehtullg war somit der Berufung des Klägers Folge. 
zu geben und es war der Beklagte, da seine Gegenforderung als nicht zu 
Recht bestehend erkannt wird, zur Zahlung der Lohnforderung des Klägers 
in dem obigen beschränkten Umfange zu verui"teilen. ~ 

NI'. 2214. 

Das Gewerbegericht ist nicht Zllständig fi.it' die lohnklage eines selb
ständigen Schlossermeisters gegen einen Schlossermeister . dem er 

seine Dienste verdungen hat. ' 
Entse~eidul1g des G~\yerbegerichtes Gra~ vom 29. April 1913, Cr. 115313, 
bestatIgt nut EntscheIdung des Landesgenchtes Graz vom 9. Mai 1913, RI2 i13. 

Die KÜlldigungsentschädigungsklage eines selbständigen Sehlos8er
meisters gegen einen Sehlossermeister, dem er seine Dienste \'erdungen 
hatte, wurde wegen sachlieher Unzuständigkeit zurückgewiesen. 

Gründe: .ius dem Wesen eines Gewerbes und aus der Bestimll11111 0 ' 
~ b 

des § 14 Gew. O. folgt, daß insbesonders bei handwerksmäßigen Gewerben 
niemand in einer Person zugleieh gewerblieher Unternehmer und Gehilfe 
sein kann, denn mit dem Momente, wo ein Gehilfe die Eigensehaft eines 
l'nternehmers erlangt, hört er auf, Gehilfe zu sein. 

Ein gewerblieher Unternehmer (Meister) ist zwar auch bereehtio·t 
f 

. tl , 
ür eJlleH anderen Unternehmer gewerbliehe Dienste zu verriehtim, allein 

dadureh kann er, solange er den Gewerbesehein nieht zurüekle<rt, die 
Eigel1sehaft eines Unternehmers (Meisters) nieht verlieren und die tlEigen_ 
sehaft eines Gehilfen nicht erlangen. 

Da nun der Kläger selbst angibt, daß er Sehlossermeister ist, konnte 
er für den Beklagten die gewerbliehen Arbeiten nieht in der Eigensehaft 
eines Gehilfen, sondern nur in jener eines Meisters verriehten. 

Es handelt sieh demnaeh vorliegend nieht um einen Streit zwischen 
einem gevyerbliehen Unternehmer und dessen Gehilfen, sondern um einen 
zwisehen zwei Unternehmern entstandenen Reehtsstreit, zu dessen Aus
tragung naeh § 1 Gew. Ger. G. die Gewerbegeriehte nicht berufen sind. 

Dem gegen diese Elltseheidung erhobenen Rekurse wurde keine 
Folge gegeben. 

Grü 11 d e: Der allgefoehtelle Besehluß des Gewerbegeriehtes Graz 
war in Verwerfung des eingebraehten Rekurses aus den zutreffenden 
Griinden des I. Riehters zu bestätigen und wird noeh beigefügt: 
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Die Ge\yerbegerichte sind gemäß § 1 des Gesetzes vom 27. November 
1896. Nr. 218 R. G. Bl., zur Austragung von gewerblichen Rechtsstreitig
keite~ zwischen gewerblichen Unternehmern und Arbeitern zuständig, 
und sind nach § 5 des bezogenen Gesetzes als Arbeiter im Sinne dieses 
Gesetzes alle im gewerblichen Betriebe beschäftigten Hilfsarbeiter anzu-

sehen. 
Daraus geht hervor, daß es sich um den Unternehmer einerseits 

und den Arbeiter anderseits handelt; derjenige, der aber selbständiger 
Unternehmer ist oder sein kann, wird dadurch, daß er bei einem anderen 
Unternehmer gegen Entlohnung arbeitet, nicht zum Hilfsarbeiter im 
-eigentlichen Sinne des Wortes, also zu einer Person, die immer nur im 
Arbeitsverhältnisse steht, niemals aber als Unternehmer auftreten kann. 

Nr. 2215. 

Der Arbeiter kann im Falle verspäteter Auszahlung des Lohnes nur 
die gesetzlichen Zinsen verlangen, nicht aber sonstige Schaden

ersatzansprüche stellen. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Graz vom 17. Februar 1913, Cr. I 48/13 .. 

Ein Werkmeister erhielt beim Austritte nicht seinen vollen Lohn 
ausbezahlt und klagte die Firma auf Zahlung einer Entschädigung von 
400 K, weil er mangels Geldmittel nicht in der Lage gewesen sei, sich um 
Arbeit umzusehen und sich vorzustellen. 

Dem Kläger wurden nur die. gesetzlichen 5 %igen Zinsen seines 
. J.,ohllbetrages zugesprochen, das Mehrbegehren aber abgewiesen. 

Gründe: Gemäß § 1333 a. b. G. B. wird der Schaden, welchen der 
Schuldner seinem Gläubiger durch VerzögerU11g der bedullgellen Zahlung 
des schuldigen Kapitales zugefügt hat, durch die in dem Gesetze bestimmten 

Zinsen vergütet. 
Laut Hofdekr~tes vom 18. Jänner 1842, J. G. S. Nr. 592, findet die 

Vorschrift des § 1333 a. b. G. B. aUf alle Forderungen in Geld, sie mögen 
aus einem Darlehen oder aus einem anderen Rechtstitel herrühren, An-

wendung. 
Daraus ergibt sich, daß dem Kläger auf die Zahlung eines Ellt

schädigungs betrages im Sinne der Klage kein Recht zusteht, sondern 
daß er nur die Befugnis hat, die gesetzlichen Zinsen zu begehren, welche 
nach § 2 des Gesetzes vom 15. Mai 1885, R. G. BI. NI. 77,5 % betragen. 

Dem Kläger wurden demnach, da in seinem Begehren implicite 
auch das Zinscnbegehren als enthalten anzusehen ist, 5 % Zinsen von dem 
aushaftenden Kapital zugesprochen. 
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NI'. 2216. 

Wepn auch be~üglich eines Punktes des Kollektivvertrages ab
weichende Verembarungen getroffen wurden, bleiben die übrigen 

Bestimmungen in Kraft. 
Entscheidung des Gewerbegerichtes Graz vom 31. März 1913, Cr. I 110)3. 

. Für sämtliche der Genossenschaft der Maler, Anstreicher und 
LackIerer, Blech- und Wagenlackierer angehörigen Betriebe in Graz 
wurde auf Grund des § 114 lit. b. Gew. 0 .. ein Arbeits- und Lohnvertrag 
abgeschlossen, welcher von der steiermärkischen Statthalterei genehmigt 
wurde. 

Dieser Kollektivvertrag enthält im Punkte 4 die Bestimmung: 
"Eine gegenseitige Kündigung findet nicht statt". 

Z'wischen dem Kläger und seinem Arbeitgeber, einem Lackierer
meister, wurde ein Stundenlohn vereinbart, der den im Kollektivvertrage 
festgesetzten Minimallohn nicht erreichte. 

Bezüglich der Kündigung wurde eine Vereinbanmg nicht getroffen. 
Der Kläger wurde vom Beklagten ohne Kündigung entlassen und 

hegehrt nun die Entschädigung für die gesetzliche Kündigungsfrist, indem 
er erklärt, daß mit Rücksicht darauf, daß er den Lohn nach Tarif nicht 
erhalten habe, auch der Kündigungsausschluß nach Tarif nicht zu gelten habe. 

Das Klagebegehren, 'welches derBeklagte bestritt, wurde ab gewi es eIl. 
Gründe: Gemäß § 114 b der Gew. O. sind die Genossenschaften 

berechtigt, für den Bereich der Gewerbe ihrer Jlilitglieder innerhalb des 
Rahmens der gesetzlichen Vorschriften Bestimmungen über Beginn und 
Ende der täglichen Arbeitszeit der Hilfsarbeiter und über die Arbeits
pausen, über die Zeit und die Höhe der Entlohnung der Hilfsarbeiter und 
über die Kündigungsfrist festzustellen . 

Die erwähnten Bestimmungen haben für den Fall, daß von den der 
Genossenschaft angehörigen Gewerbeinhabern mit ihren Hilfsarbeitorn 
in dieser Beziehung nicht im Wege des Vertrages oder der Arbeitsordnull'), 
abweichende Vereinbarungen getroffen worden sind, für die Parteie~ 
rechtsverbindliche Geltung und schließen insofern die Anwendung der 
im § 77 enthaltenen Vorschriften aus. 

Demnach steht es den Parteien frei, einzelne Teile des Lohntarifes 
d~rch abgesonderte Verabredung außer Kraft zu setzen; die übrigen hiedureh 
mcht berührten Punkte der Kollektivverträge bleiben aber hiebei auf
r~cht; so hat auch im vorliegendem Falle die Bestimmung über den Kün
clJgungsausschluß, welcher im Lühntarife festgesetzt ist, weitere 
Giltigkeit und erscheint lediglich die Bestimmung bezüglich der Höhe 
des Lohnes abgeändert. Die vom Kläger vertretene Ansicht, daß mit der 
Abänderung der im Lohntarife festgesetzten Mindesthöhe des Lohnes der 
ganze Lohntarif seine Giltigkeit verloren habe, jst demnach nicht richtig. 
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Xl'. 2217. 

Arbeiter, die einer Organisation angehören, werden durch Arbeits
verträge, die die Organisation mit den Unternehmern abgeschlo~.sen 
hat, verpflichtet, auch wenn ihnen der Inhalt des Vertrages fruher 

nicht bekannt war. 

]~ntscheidung des Gewerbegerichtes \Yien yom 14. Februar 1913, Cr. II 191/13. 

Kläger ist bei dem Beklagten als Tapezierergehilfe eing'etreten 
ohne Yereinbarung einer Kündigungsfrist, bezog einen 'vVochenlolm von 
30 K und 'wurde von dem Beklagten ohne Kündigung entlassen. 

Kläger verlangt 'wegen grundloser Entlassung Entschädigung für 
die gesetzliche Kündigungsfrist, 

Der Bekla<rte beantragt kostenpflichtige Abweisung des Klage
begehrens ; Kläg81~ sei organisierter Arbeiter und lallt des mit dem Gehilf~n
ausschusse der Genossenschaft der Tapezierer abgeschlossenenschnft
lichen Yertrag'es yom 1. Se1)tember 1910, der noch ~u Recht b~steht, .sei 
jederzeitige Lösung des Arbeitsyerhältnisses olme Emhaltung emer Kun
dio'ungsfrist vereinbart. 

" 'Kläo'er gab zu, daß er organisierter Arbeiter sei, anerkannte die 
Echtheit des ~on dem Beklagtem vorgelegten schriftlichen "ertrages; 
die Bestimmung dieses Vertrages über die jederzeitige Lösung des Arbeits
Yerhältnisses sei ihm nicht bekannt gewesen, er habe nichts unteTBchrieben 
und \'erlange die Lohnentschädigung für die Kündigungsfrist. 

Das Klagebeg'ehren wurde abge\yiesen. 

Griinde: Als organisierter ,Arbeiter ist Kläger an den yon der Ge
hilfensrhaft mit dem Beklagten abgeschlossenen Vertrag gebunden und 
kann sich nicht darauf berufen, daß ihm die Vertragsbestimmungen nieht 
bekannt o'ewesen seien und daß er nicht unterschrieben habe. Da Kläger 
der Orga~1isation angehört, ist es seine Pflicht, sich .über die von d~m 
Gehilfenausschusse abgeschlossenen Verträge zu unternchten; durch seme 
Zugehörigkeit zur Organisation hat sich Kläger den von die13er g.eschlossenen 
Yereinbaningen unterworfen und muß sich an diese halten: Il1sbesondere 
bedurfte es bei der ~\ufnahme eines organisierten Arbeiters nicht einer 
besonderen Vereinbarung über die Kündigung; denn Kläger wie Beklagter 
~waren in dieser Richtung mit Eingehung des Arbeitsverhältnisses Ver
tra<rskontrahenten nach Inhalt des schriftlichen Vertrages vom 1. Sep
ten~ber 1910 o'eworden, demzufolge KÜlldigungsausschluß vereinbart 
worden war. H~t Kläger unterlassen, die Bestimmungen dieses '/ertrags 
kennen zu lernen, so wird dadurch an der Giltigkeit dieses Vertrages nichts 
geändert und hat Klägerdemnaeh keinen .\mprneh auf die begehrte 
Entschädigung. 
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NI'. 2218. 

Eine nicht regelmäßig, sondern nur nach Bedarf beschäftigte Heim
arbeiterin ist nicht Hilfsarbeiterin im Sinne der Gewerbeordnung und 

hat auf ein Arbeitszeugnis keinen Anspruch. 

]~ntscheidung des Gewerbegerichtes 'Wien vom 15. Jänner] 913, Cr. IY ] 21 /13. 

Klägerin wurde von dem Beklagten mit dem Steppen von Schuhen. 
\',-elche ihr zu diese;ll Zwecke in die Wohnung gebracht wurden, beschäftigt 
und zwar gegen emen Stücklohn von 2 K für das Dutzend g'esteppter 
Paare. Ihr Arbeitsbuch gab sie bei dem Beklagten nicht ab. sie wurde 
':Oll ihm auch nicl:t bei der Krankenkasse angemeldet. Sie steppte wöchent
lIch 1 Dutzend, III manchen 'Wochen auch 2 Dutzend. zuweilen auch 
wie die Klägerin im Widerspruche mit dem Beklagten' behauptet, 4, ;:; 
oder 6 Dutzend. Nebenher half sie ihTem Manne bei den Schuhmaeher
arbeiten, d~e er für ei:18.n l'vIei~ter besorgte. Später suchte sich 'die Klägerin, 
n~chdem sIe schon ellllge Zelt vergeblich darauf gewartet hatte, daß ihr 
dIe Frau des Beklagten wieder Arbeit ins Haus bringe, eine anderweitio'e 
:u'beit und so ~latte es mit ihrer Beschäftigung für den Beklagten, oh~e 
d~ß vO!: der emen oder von der anderen Seite eine Kündigung erfolgt 
~wnre, sem Ende. ~ 

Auf Grund dieses Vorbringens beansprucht die Kläo'erin von dem 
B.ekhgten die Ausstellung eines dem § 81 Gew. O. entspre~henden Zeug
lllsses. Der Beklagte beantragt die Abweisung dieses Beo·ehrens. weil 
seiner Meinung nach die Klägerin sich bei ihm nicht in einem Diellst
v~rhältnisse befunden habe, er del1111ach zur Ausstellung eines Zeugnisses 
lllcht verhalten werden könne. 

Das Klagebegehren wurde abgewiesen. 

Gründe: Aus der Geringfügigkeit des Lohnes, welchen die Kläo'erin 
in den einzelnen Wochen verdiente und der zur Bestreitung ihres Lebens
unterhaltes offenbar nicht hinreichte, aus dem Umstande, daß die Kläg'erin 
auch ihrem Manne bei seiner gewerblichen Arbeit half. dann daraus daß 
die Klägerin ihr Arbeitsbuch dem Beklagten nicht übergab, mithü; eine 
Absicht, sich zu regelmäßiger und ausschließlicher Dienstleistung dem Be
kl~gten gegenüber zu verpflichten, nicht zum Ausdrucke gebrö,cht wurde, 
endlich auch aus der Art, wie das Arbeitsverhältnis sein Ende fand, inso
fern von keiner Seite an eine Kündigung oder auch nur an eine "\ustritts
oder El1tlassungserklärung gedacht wurde, muß der "Eindruck gewonnen 
\\:erde~, daß die Klägerin bei der Gewerbeunternehmung des Beklagten 
lllcht III regelmäßiger Beschäftigung gestanden hat; sie ist de1l1l1ach nicht 
als Hilfsarbeiterin im Sinne der Gewerbeordnung' anzusehen. 

Auf Heimarbeiter aber, welche nicht in reob'elmäßig'er Beschäftio'U!w 
1 " l' b b 
)('1 emelllnternehmer stehen, wie dies im § 78 a Ge\y. O. yorausgesetzt 



16 Gewerbegerichtliehe Entscheidungen. Nr. 2218 - 2219. . 

wird, finden nach dieser Gesetzesstelle wohl die Bestimmungen des § 78 
Gew. O. nicht aber auch die übrigen in der Gew. O. bezüglich der Hilfs
arbeiter gegebenen Bestimmungen, also insbesondere auch nicht die 
Vorschrift des § 81 Gew. O. über die Ausstellung des Zeugnisses Anwendung. 

Nr. 2219. 

Oie Servierkassierin, welche mit der Vereinbarung aufgenommen war, 
daß sie allein zu kassieren habe, kann sofort austreten, wenn der 
Arbeitgeber später anordnet, daß sie mit einer anderen Servier-

kassierin wöchentiich abwechselnd zu kassieren habe. 

Entscheidnng des Gewerbegerichtes Wien vom 10. Juli 1913, Cr. III 1370/13. 

Unbestritten ist, daß die Klägerin bei dem Beklagten seit 1. .Mai 
1913 als Servierkassierin mit einem .Monatslohn von 20 K, Kost und 
Quartier und ohne Vereinbarung über die Kündigung bedienstet war, 
ferner die Vereinbarung, daß sie auch die ganze Rechnung (Inkasso) 

zu führen habe. 
Am 23. Juni 1913 wurde das Arbeitsverhältnis ohne Kündigung 

gelöst. Grund hiezu war das nach Ansicht des Beklagten notwendige 
Engagement einer zweiten Servierkassierin, welche Beklagter der Klägerin 
gleichstellen wollte, weshalb er auch die Anordnung traf, daß beide Mädchen 
wöchentlich abwechselnd die Rechnung führen sollen. 

Die Klägerin behauptet, auf ihre Beschwerde sofort entlassen worden 
zu sein, \\ährend der Beklagte angibt, die Klägerin sei selbst ausgetreten. 

Der über die Art der Auflösung des Arbeitsverhältnisses vernommene 
Zeuge K R. k~nnte hierüber keine Aufklärung bieten. 

Die Klägerin beantragte die Verurteilung des Beklagten zur kostcn
}lflichtigen Zahlung von 65 K 24 h, für Lohn- und Trinkgeldentgang-, 

Küst- und Quartierentschädigung. 
Der Beklagte beantragte Abweisung des Klagebegehrens. 

Dem Klagebegehren ,vurde stattgegeben. 

Gründe: Selbst unter Annahme der Behauptung des Beklagten, 
daß die Klägerin selbst, ohne Kündigung, ausgetreten sei-, erscheint das 
Klagebegehren mit Rücksicht auf die Bestimmungen der §§ 82 a lit. d 
und 84 Gew. O. begründet, weil Beklagter durch einseitige Abänderung 
der mit der Klägerill bezüglich der Rechnungsführung getroffenen Ver
einbarung eine wesentliche Bestimmung des Arbeitsvertn ges verletzte 
und die Klägerin berechtigt war, da<; Dienstyerhältnis sofort zu lösen und 
eine Entsehädignng für den Entgang der gesetzliehell Kündigullgszeit 

zn begehren. 
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Nr.2220. 

1 ... D.em Dienstnehmer dürfen Quoten der Pensionsversicherungs. 
pramlen nur abgezogen werden, wenn der Dienstgeber die Prämien 

bereits eingezahlt hat. 

2: Die Vereinbarung, daß Quoten noch nicht eingezahlter Prämien 
biS zur Rekursentscheidung über die Versichel'ungspflicht des Dienst
nehme!'!! abgezogen werden, ist nach § 79, Pens. Vers. G. ungiltig. 

Entscheitlung des Gewerbegerichtes '\"ien Yom 11: :\Iärz 1913, Cr. V 324/13. 

Kläger stand beim Beklagten als Hauptpolier in Arbeit. 

Beklagtei' zog ihm YOl1 seinem Lohne monatlich 15 K als dessen 
Beitragsquote zur Pensiollsversicherungsprämie, in Summa den Betrag 
VOll .247 K 50 h ab, hat jedoch die einzelnen Prämien nicht an die Pellsions
yer:l.cherungsanstalt ~in?ezahlt, sondern die vom Kläger abgezogenen 
~e":'age zusammen mIt den yom Beklagten selbst zu leistendcn Prämien 
111 der ZellJt~a~l?a:'kasse Wien eingelegt und den Gesamtbetrag erst am 
1 F"bl-'l' oOO J ,,1 0{ I"Jel a'o" . . 'e UM "du • L emgezahlt. 

Am 1. Februar 1913 wurde Kläger per 1. März 1913 gekündigt. 

Kläger behauptet mm, daß nicht berechtigt W8X, ihm die 
,,,elche \'om Beklagten an die 
vvaren, vom Lohne abzuziehen 

ihn entfallende der 

deshalb Yerarteilung Beklagten zur des 
YCIll 24 7Je 50 11, \~'elchel1 er bei der Verhandlung' unter Anerkenllung 
des daß die vom 1. Februar und 1. JHärz mit je 15 K 

für 2 weitere jHomüe zurück berechnet mit Recht er~ 
auf 187 K 50 h 

" . des Da die Frao"e, 
o~ Ul.e Pohere versicherungspflichtig sind, wegen der 110ch nicllt 
crle(hgte!l Rekurse noch strittig war, habe er auf Anregung seiner Genossen
sC~laft dlß Abzüge :len ~olieren Zvyar gemaeht, aber die 8,bgezogenen Be
tra~;e zusammen l11Jt semen eigenen Beitragsquoten in einem Sparkasse-
bucne und seine VOll diesem Modus schriftlich 
mit dem Bedeuten daß er, ,ycm] die Poliere als versicheruno"~-
pflichtig erklärt werden, diese auf einmal einzahlen . b~i 
.. die Poliere die abgezogenen BeträFe 

stunt ZUH:'en I,Yleder erhalten und rnit deIl1 \Y8itol':n 
_ _ wer mit diesem Modus nicht einverstanden sei. das VertraO"s-

YCT"lt . 1"0 1." D" -<, 'D -", 1<', m~ ,oc·eE "Olme. lesen lllOClUS habe er deshalb gewählt, "weil die 
lT8I1CSSensc]laft· dJ·e· RB.ll.·111el· ~."<l-,e',· T"' --, die ßlllzahlungen nicht 
zn leistelL 

Ir 
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Da Kläger gegen die an ihn gelangte Zuschrift keine Einwendung 
gemacht hat, habe Beklagter sein Einverständnis mit diesem Modus 
annehmen können, er habe also hiebei mit dem Kläger vollständig einver
ständlich gehandelt und sei durch die erfolgte Nichteinzahlung der Kläger 
im Sinne des § 79 Pens. Vers. G., nicht benachteiligt worden. 

Kläger gibt hiezu an, er habe die vom Beklagten behauptete Zu
schrift nicht erhaltel~. 

Dem restringierten Klagebegehren wurde Folge gegeben. 

Gründe: Xach §§ 34-36 Pens. Vers. G. sind die Prämien mit dem 
1. Tage eines jeden Kalendermonates im Voraus zu entrichten und vom 
Dienstgeber abzuführen. 

Die Pflicht zur Prämienzahlung beginnt mit dem Eintritte der 
Versicherungspflicht. Der Dienstgeber ist berechtigt, die auf den Ver
sicherten entfallende Quote von dessen Bezügen monatlich in Abzug zu 
bringen, doch muß dieses Recht des Abzuges bereits geleisteter Prämien 
bei sonstigem Erlöschen binnell 3 Monaten ausgeübt werden. 

Nach § 79 Pens. Vers. G. ist der Dienstgeber nicht berechtigt, die An
vyendüng der Bestimmungen dieses Gesetzes zum N 8_chteile des Versicherten 
durch Verträge im voraus auszuschließen oder zu beschränken. Vertrags
bestimmungen, welche diesem Verbote zuwiderlaufen, sind ohne recht
liche Wirkung. 

Aus der Fassung des § 36, welcher im 1. Absatz von dem Abzugs
rechte des Diel1stgebers überhaupt spricht und in dem 2. Absatz von 
diesem Recht des Abzuges bereits geleisteter Prämien handelt, geht hervor, 
daß dem Dienstgeber ein Abzugsrecht gegenüber seinen Angestellten über-_ 
haupt nur für bereits geleistete Prämien zusteht. 

Diese Bestimmung beruht aber, so wie die analoge Bestimmung 
des §22 U. V. G. und §36 K V. G. auf sozialpolitischen EnYLlgungen, welche 
den Zweck haben, zu ~erhüten, daß durch die Nachlässigkeit des Dienstgebers 
in der Einzahlung der Prämien, wofür er allein verantwortlich ist, die 
Zwallgsversicherung für den wirtschaftlich schlechter gestellten Dienst
nehmer allzu drückend wird. 

Ein Abzugsrecht für noch nicht geleistete Prämien würde aber für 
die Dienstnehmer zu einer unerträglichen Lastwerden, weil im Pens.Vers. G. 
ein solches Abzugsrecht in Bezug 1).uf seine Dauer in keiner Weise be
schränkt ist, da die privilegierte Verjährungsfrist von 3 Monaten aus
drücklich nur für den Abzug bereits geleisteter Prämien stipuliert ist. 

Schon aus dieser Erwägung allein muß erkannt werden, daß das 
Abzugsrecht nur für bel'e~ts geleistete Prämien im 1. Absatz des § 36 
Pens. Vers. G. eingeräumt wird. 
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Eine andere Auslegung dieser Gesetzesstelle würde aber auch die 
1lnlogische Konsequenz haben, daß Dienstgeber, die mit der Prämien
zahlung säumig sind, gegenüber denjenigen, die die Prämien pünktlich 
€inzahlen, einen ganz unbegründeten Vorteil hätten, weil sie innerhalb der 
ganzen langfristigen Verjährungsfrist des bürgerlichen Gesetzbuches 
Regreßrechte gegen den Dienstnehmer geltend machen könnten, wogegen 
Letztere auf die privilegierte Verjährungsfrist von nur 3 :Monaten be
schränkt wären. 

Hieraus gelangte das Gericht zur Überzeugung, daß Beklagter 
nicht berechtigt war; dem Kläger für die noch nicht eingezahlten Prämien 
Abzüge zu machen. Die Einwendung des Beklagten, daß er bei seinem Vor
gehen mit Zustimmung des Klägers ~.ehal1delt habe, wird vom Kläger 
bestritten. Das Gericht "\Var jedoch der Uberzeugung, daß, selbst wenn eine 
Vereinbarung dahin zustande gekommen wäre, sie gemäß§79 Pens. Vers. G. 
{Jhne Wirkung "war, weil die Vereinbarung, daß auch nichteingezahlte 
Prämienquoten entgegen den gesetzlichen Vorschriften abgezogen werden 
dürfen, unbedingt als eine Vereinbarung zum Nachteil des Versicherten 
im Sinne des § 79 Pens. Vers. G. aufgefaßt werden muß. 

Da demmwh Beklagter dem Kläger von seinem Lohne ohne Be
rechtigung Abzüge gemacht hat, war er zur Rückzahlung dieser unbe
rechtigten Abzüge, welche unbestritten den restringierten Betrag von 
187 K 50 hausmacben, zn verurteilen. 

NI'. 2221. 

Dem entlassenen Arbeiter, der durch Verschulden des Arbeitgebers 
auf die Zahlung des fälligen Lohnes unangemessen lallg warten muß, 

gebührt hieHir Übershmdenlohn, 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Wien vom 28. Juni 1913, Cr. II 674/13, 

. Unbestritten ist geblieben, daß Kläger bei der Beklagten am 
29. April 1913 als l'vlaschinenarbeiter mit einem Stundenlohn VOll 52 h 
und der Vereinbarung des Kündigungsausschlusse3 in die Arbeit getreten 
und daß das Arbeitsverhältnis von der Beklagten am 14. Juni 1913 ge
löst worden ist. 

Kläger behauptet, daß er von der Beklagten noch einen restlichen 
Lohnbetrag von 9 K 36 h zu fordern habe; infolge Bezahlung eines Betrages 
von 8 K 68 h schränkte KhLger bei der Streitverhandlung das Klö.gebe
gehren auf 64 h ein und verlangte diesen Betra.g 3,ls Vergütung für 1 Übor
stunde deshalb, "weil er bei der Lohnauszahlung am 14. Juni md die Aus
zahlung der beiden Stehtage 1 Stunde warten mußte und dadurch an 
.seiner freien Zeit verkürzt worden sei. Die Lohnauszahlung begann um 
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Uhr Nachmittags und er habe sich erst um lTllr Nachmittags 
vom Arbeitsplatze entfernen können. 

Beklagte ließ die Höhe des Betrages ,"on 64 h unbestritten und 
beantragte kostenpflichtige Abweisung des Klagebegehrens. Die Lohn
auszahlung begann um 1/45 Uhr nachmittags und habe Kläger den laufenden 
Wochenlohn um zirka 3/ iJ Uhr nachmittags erhalten; auf den Betrag für 
die beiden Stehtage mußte Kläger bis ilc,ch Auszr-Juung sämtlicher Arbeiter, 
zirka HO an der Zahl, w(),rten und hätte er diesen Betrag um ö Uhr er
halten, doch verweigerte Kläger die Annahme des Betrages YOll 8 K 68 h, 
weil VOll ihm eine schriftliche Bestätigung über den Empfang des Stehtages 
begehrt wurde; Kläger habe dmch das Zuwarten keinerlei Schaden er
litten; eine Arbeit habe er für die Beklv"gte nicht mehr geleistet und sei sie 
daher in keiner Weise zu einer Entschädigung an den Kläger für das Zu
warten ,'erpflichtet. 

Dem Klagebegehren wurde stÖ"ttgegebell. 

Gründe: Auf Grund des "orhringens des Klägers im Zusammen
h,mge mit den Angaben der Beklagten wurde als en,iesell angenommen, 
daß Kläger am 14 . .Juni 1913 wegen des für 
die per 8 K68 11 eine Stunde warten mußte. Durch dieses Zuwarten 
hat Kläger eine Verkürzung seiner freien Zeit erlitten und ist dieses Zu
wmten insofern auf ein Verschulden der Bekl;lgten zurückzuführen, 
als die Beklagte bei der Lösung des Arbeitsverbältnisses yerpflichtet 
war, dem Kläger den ihm noch zukommenden Ges?cmtlolm bei der Aus
zahlung bereit zu halten, nicht aber berechtigt war, den Kläger viegen 
Auszahlung des Stehlohnes warten zu lassen und dadurch seinen Auf-
enthalt in der Betriebsbtättc über cEe Zeit zn yerlängern. 
W onn auch keine Arbeit mehr ist doch sein Länger-
verbleiben in der Betriebsstätte durch das \.' erhvJten ver-
anlcoßt und da wie darcm OUHHUCl 

dem die der Höhe llö~ch nicht bestrittene 
von 64 11 

NI'. 2222. 

Zuiässigkeit der Kündigung statt Entlassung bei einem Arbeits~ 
verhältnis von bestimmter Dauer, 

Entscheidung des Gewerbegerichtes ,Yien vom 20. Jänner 1913, Cr. IV 157/13. 

Kläger trat am 1. Dezember 1 m2 als Gehilfe bei dem Beklagten in 
ATbeit und sollte das Arbeitsverhältnis fix bis 1913 dauern. 

Illit der Begründung, daß er ',Yiederholt trotz zu spät 
znr Arbeit ,vurde Kläger am 28. De/:ember 1912 für 11. Jänner 1913 
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gekündigt und an diesem Tage entlassen. Kläger bezeichnete die Ent
lassung als grundlos und beanspruchte als Entschädigung den auf die Zeit 
vom 12. Jänner 1913 bis Pfingsten entfallenden Lohn per 680 K. 

Beklagter beantragte Abweisung dieses Begehrens, weil er zur 
Entlassung berechtigt gewesen sei. 

Das Beweisverfahrel1 ergab, daß Kläger tatsächlich trotz Ver
warnung sehr oft zu spät zur k\:rbeit kam. 

Das Klagebegehren wurde abgewiesen. 

Gründe: Darin, daß Kläger trotz Verwarnung sehr oft zu spät 
zur Arbeit kam, muß eine beharrliche Pflichtenvernachlässigung, somit 
gemäß § 82 lit f Gey;. O. ein Grund zu dessen sofortiger Entlassung er
blickt werden. Wenn der Beklagte, als er von der Nachlässigkeit des Klägers 
erfuhr, diesen llicht sofort entließ, sondern ihm zunächst 14tägig kündigte, 
so daß die Lösung des Arbeitsyerhältnisses erst nach Ablauf dieser 14 Tage 
.erfolgte, so läßt dies die am 11. Jänner in Vollzug gesetzte vorzeitige Ent
lassung des Klägers nicht minder gerechtfertigt erscheinen. Denn unter 
den obvlaltenden Umständen konnte das Yerstreichenlassen der Frist von 
14 Tagen offenbar nicht als ein Verzeihen, als ein Verzicht auf die Geltend
machung des Entlassungsgrulldes, ausgelegt werden. 

Jcuch hat der Beklagte, indem er dem Kläger vierzelmtägig kündigte, 
anstatt ihn sofort zu entlassen, geYriß rücksichtsvoll gegen ihn gehandelt. 
~~llerdings hätte der Kläger in dem Augenblicke, da sein Dienstgeber ihm 
,angekündigt hatte, d11ß er das Arbeitsverhältnis vorzeitig löse, sich weigern 
dürfen, bis zum Ablaufe der den getroffenen Abmachungen nicht ent
sprechenden Kündigungsfrist weiter zu arbeiten; dies kommt aber, da er 
DIme etwas eillZ1Hvenden bis zum 11. Jänner gearbeitet hat, nicht in Be
tracht. Der von ihm erhobene Entschädigungsanspruch erscheint, da 
sein Dienstgeber zur vorzeitigen Lösung des Verhältnisses berechtigt war, 
nillht begründet. 

NI'. 2223. 
JI; 

Oie Entlassungserklärl.lng kann zurückgenommen werden, wenn dies 
sofort und noch vor Ausfolgung des Arbeitsbuches geschieht. 

Entscheidung des Gewerbe.gerichtes Wien yom 19. März 1913, Cr. IV 467/13. 

Kläger wurde vom Beklagten olme Kündigung entlassen und 
verlangte sofort die 14tägige Kündigungsentschädigullg. Darauf forderte 
Beklagter den Kläger auf, noch durch 14 Tage weiter zu arbeiten, was 
Kläger unter Berufung auf die vorher ausgesprochene Entlassung ab
lehnte. 
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Die Parteienangaben differieren nur darin, daß Kläger behauptet. 
er habe beim Widerruf der Entlassung sein Arbeitsbuch bereits erhalten 
gehabt, während Beklagter behauptet, das Buch sei erst später ausge
folgt worden. 

Kläger verlangte Zahlung der Lohnel1tschädigul1g für die 14tägige 
Kündigungsfrist, weil der Widerruf bedeutungslos sei. 

Beklagter beantragte Abweisung des Klagebegehrens, weil Kläger 
durch seine Weigerung weiter zu arbeiten, den Abbruch des Dienstv~r
hältnisses selbst herbeigeführt habe. 

Die Zeugen bestätigten die Angaben des Beklagten über den Zeit
punkt der Ausfolgung des Arbeitsbuches. 

Das Klagebegehren wlIrde abgewiesen. 

Gründe: Die Erklärung, den Arbeiter zu entlassen, wird wohl in 
den allermeisten Fällen;wenn sie genügend ernstlich abgegeben wurde und 
von der Ausfolgung des Arbeitsbuches begleitet war, und der Dienstnehmer 
wirklich infolgedessen die RJ'beitsstätte verlassen mußte, als einseitige 
Auflösung des Arbeitsverhältnisses angesehen werden. Ohne diese Konse
quenzen ist die Entlassungserklärung wohl die Einleitung zur Auflösung 
des Arbeitsverhältnisses, nicht jedoch die Lösung selbst. Im vorliegonden 
Falle. wurde die Entlassung sofort \'iiderrufell, bevor Kläger noeh sein 
Al'beJtsbuch ausgefolgt erhalten und sich enfernt hatte, noch im des 
sich anschließenden Wortwechsels. 

Die ~uflösung des Arbeitsverhältnisses vmr also wohl eingeleitet, 
aber noch mcht vollzogen. So lange aber das Dienstverhältnis nicht auf
gelöst ist, besteht es fort und Kläger konnte die vertragswidrig v6l'suchte 
A~flösung rüekgäl1gig mi;when, ohne d8B der Ersatzanspruch des § 84 Gew. O. 
eXIstent geworden wäre, weil dieser die vollständige Auflösung des Dionst
verhältnisses yoraussetzt. 

. W~l1n nun I{].äger sich weigerte, noeh während der 14tägig'en Kün-
dlgungsfnst zu arbeIten, so muß er wohl als mit der sofortigen Lösung 
des Arbeitsverhältnisses einverstanden angesehen werden. 

NI'. 2224. 

Für mißlungene Arbeit haftet der Hilfsa.rbeiter nur bei bösem Willen 
oder grober Fahrlässigkeit. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes \Vien, vom 12. April 1913, Cr. IV 623/13 

. Klägerin stand bei der Beklagten als Federknüpferin in Arbeit. 
Vom Lohne wurde ihr ein Betrag von 9 K abgezogen, weil eine von ihr 
bearbeitete Straußenfeder derart geknüpft war, daß sie unverkäuflich 'Nar. 
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Klägerin gibt zu, daß die Pleureuse nicht ganz tadellos gewonien 
sei, leugnet aber jedes Versehulden. Die ihr übergebene Feder sei brüehig 
gewesen und die einzelnen Fasern seien beim Knüpfen mehrmals gerissen. 
Sie beantragt deshalb Zuspruch des abgezogenen Betrages. 

Beklagte beantragt Abweisung des Klagebegehrens, weil ein Ver
schulden der Klägerin wenigstens insofern vorliege, als sie die Bearbeitung 
der als brüellig erkannten Feder nicht sofort einstellte. 

Dem Klagebegehren vmrde stattgegeben. 

Gründe: Die Haftung eines Hilfsarbeiters für den durch das 
Mißlingen eines Stüekes entstandenen Schaden kann nur angenommen 
werden. wenn ein Versclmlden auf seiner Seite imterlaufen ist. 

Ein solches kann jedoch nur danll angenommen werden, wenn der 
Hilfsarbeiter den Schaden 1HIS bösem Willen oder durch grobe Vernach
lässigung der gebotenen Achtsamkeit verursacht. Ein kleines Versehen 
muß wohl, da es bei einer vielstündigen, hastigen Arbeit nieht möglich ist, 
die gespannteste Aufmerksamkeit auf alle Kleinigkeiten ununterbrochen 
gerichtet zu halten, dem Zufalle gleich geachtet v,erden, den der Eigen
tümer, somit der "Unternehmer, zu tragen hat. 

Im vorliegenden Falle kann von einem Verschulden der Klägeril1 
gar keine. Rede sein. Der Schaden ist lediglich darauf zurückzuführen, 
daß Beklagte selbst eine zur Bearbeitung nicht geeignete Straußenfeder 
der Klä.gerin übergab; daß sie die Bearbeitung nicht ablehnte, kanl! ihr 
zum Verschulden nicht Iwgerechnet werden. Wenn also ein Schaden ent
standen sein sollte, so ist dieser von der Beklagten selbst zu tragen. 

Die kompensatiollsweise eingewendete Schadenersatzforderullg be
steht somit nicht zu Recht. 

NI'. 2225. 

Ein Arbeitszeugnis kann nur bei der lösung des Arbeitsverhältnisses, 
nicht aber noch wesentlich später verlangt werden. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Wien vom 16. April 1913, Cr. IV 638j13. 

Kläger stand bei dem Beklagten als Geschäftsdiener vom 7. Fe
bl1lar 1913 an in Diensten; es war eine beiderseitige 8tägige Kündigung 
vereinbart. Am 14. J\Iärz 1913 kam es zu einem Streite. Der Beklagte 
entließ den Kläger auf der Stelle, zahlte ihm deu Lohn für' 8 Tage aus 
und händigte ihm sein Al'beitsbuch ein, in das er als Zeugnis hineinge
schrieben hatte: "Inhaber war hier in nebenstehender Zeit als Geschäfts
diener beschäftigt". Kläger nahm das Arbeitsbueh widerspl1lehslos ent
gegen. Erst drei Wochen danach erhob er Anspruch auf Ausstellung eines 
Zeugnisses, das auch auf sein sittliches Verhalten und den Wert seiner 
Leistungen auszudehnen sei. 
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Kläger bringt YOI, der Beklagte habe sich lllm ge\yeigert, ihm ein 
der Vorschrift des § 81 Ge,y. O. entsprechendes Zeugnis auszustellen, es 
sei ihm daher unmöglich gewesen, einen anderen entsprechenden Dienst
platz zu finden, er sei deshalb durch den Beklagten in seinem Fortkommen 
gehindert und ihm ein großer Schaden zugefügt ,yorden, den er im Ver
hältnis zu seinem früheren Yerdienst mit 3 K 66 11 pro Tag bewertet. 
Kläger beantragt Verurteilung des Beklagten zur Ausstellung eines der 
Vorschrift des § 81 Ge,,\,. O. entsprechenden Zeugnisses und zur Zahlung 
eines Betrages yon 3 K 66 h für jeden Tag vom 15. JHärz 1913 an bis zum 
Tage der UrteilssclJöpfung. 

Beklagter hfJ~t die Abweisung des Klagebegehrens beantragt, da 
die \'on ihm in das iu'beitsbuch eingetragene Arbeitsbestätigung der ge
setzlichen Vorschrift vollkommen entspricht und das Yerlangen des Klägers 
nach einem Zeugnisse, das auch über den ~Wert seiner Leistungen und sein 
sittliches Verhalten Aufschluß gibt, sofort bei dem Austritte des 
hätte gestellt werden müssen. Ein Schaden sei dem Kläger überhaupt nicht 
entstanden. 

Das I\hgebegehren wurde abgewiesen. 

Gründe: Kraft gesetzlicher Vorschrift ist der Ge\yerbeinhabef 
verpflichtet, bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses dem Arbeiter das 
in allen Hubriken ausgefüllte und unterfertigte Arbeitsbuch auszufolgen, 
gleichgiltig, ob der Arbeiter es yerlangt oder nicht. Dieser Vorschrift 
(§ 80 d Ge\\'. 0.) ist Beklagter gö,nz offenbar nachgekommen und es ent
sprechen auch die von ihm im Arbeitsbuch des Klägers vorgenommenen 
Eintragungen allen vom Gesetze aufgestellten Anforderungen. Kläger 
wäre allerdings gemäß § 81 Gew. O. berechtigt gewesen, beim ordnungs
mäßigen Austritte aus dem Arbeitsyerhältnisse auch ein Zeugnis über 
sein sittliches Verhalten und den ~Wert seiner Leistuilgen und dessen 
Eintragung ins Arbeitsbuch zu verlangen, und wäre Beklagter dann-ver
pflichtet gewesen, ihm ein wahrheitsgemäßes Zeugnis auszustellen und, 
soweit es günstig war, auch ins Arbeitsbuch einzutragen. 

Dies hat aber Kläger nicht getan, sondern das Arbeitsbuch am 
14. März 1913 widerspruchslos entgegel1genonlInen, und ist ers t drei Wochen 
später mit seinem Verlangen auf Ausstellung eines Zeugnisses hervor
getreten. In diesem Zeitpunkte war aber Beklagter zur Ausstellung eines 
Zeugnisses nicht mehr verpflichtet, hat daher mit Recht dessen Ausstellung 
abgelehnt und km1l111Ullmehr auch nicht mehr verhalten werden, ein Zeugnis 
auszustellen. Wenn aber Beklagter die Ausstellung des Zeugnisses mit 
Recht verweigert hat, so kann er auch nicht wegen Nichtausstellung 
eines Zeugnisses ersatzpflichtig geworden sein. 

Das Klagebegehrell war daher abzuweisen. 

Gewerbegerichtliche Entscheiduugen. Nr. 2226. 

NI'. 2226. 

Der zur Erlermmg des Kleiderma.chergewerbes aufgenommene lehr
ling ka.nn austreten, wenn sich der Betrieb des Meisters nur a.uf eine 

einzelne Kleiderkategorie beschränkt; 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Wien vom 18. Juni 1913, Cr. IV 822/13. 

Laut Lehnertrages yom 22. April 1912 ist Kläger am 19. l\lärz 1913 
beim Beklagten in die Lehre getreten und war eine dreijährige Lehrzeit 
in Aussicht g·enommen. Der Lehrherr hat die Yerpflichtung übernommen, 
den Lehrling in den Fertigkeiten des Kleidermachergewerbes zu unter
~weisen und sich dessen Ausbildung angelegen sein zu lassen. Am ~22. }\Iai 
1913 trat Kläger aus der Lehre aus, ''Ieil er keine ordentliche Ausbildung 
beim Beklagten finden könne. 

Kläger bringt ym, daß Beklctgter ausschließlich Gilets für ein Ge
schäft verfertige, daß somit eine ordentliche Ausbildung in allen Z~\Yeigell 
der Schneiderei ausgesehlos,sen sei. Kläger beantragt, das Lelm:erhältnis 
als mit 22. JYIai 1913 für aufgelöst zu erklären und den Beklagten zn v8r
urteilen, dem Kläger ein Lehrzeugnis über die Zeit yom 3: 1I&rz 1912 bis 
22. Mai 1913 auszustellen, 

Der Beklagte beantrag·t Abweisung Er gibt 
zwar zu, daß in seiner Werkstätte ausschließlich für ein Geschäft Gilets 
gemMht werden, fügt jedoch bei, daß Kläger trotzdem in der Sehneiderei 
yolllwmmen ausgebildet werden würde, ,yeil er selbst Mitglied der 
kommission bei der Gesellenprüfung sei, daher was eill Lehrling 
kennen müsse, und weil er dem Lehrling Gelegenheit gebBll würde, indem er 
für sich selbst odel' den Lehrling Kleidungsstücke verschiedener Art an
fertigen ließe, sich in den verschiedenen Zweigen der Kleidennacherei 
:auszubilden. 

Dem Klagebegehron IYtlrde stattgegeben. 

Gründe: Zweck der Lehrzeit ist es, dem Lehrlillg die Möglichkeit 
zu geben, nicht nur das G8Iyerbe in allen Zweigen lccnnen zu lenlen, sondern 
:ihm auch dessen praktische Erlernung zu ermöglichen, soweit, daß der 
Lehrling als Gehilfe in jedei~ Werkstätte eintreten kann und nur mehr 
notwendig hat, in einzelnen SpezialfiLchem sich zu vervollkommnen. 

Das Gericht fand, daß der Betrieb des .Beklagten keines"'egs ge. 
eignet sei, dem Kläger eine entsprechende Ausbildung in dem von ihm er
wählten Gewerbe zu verschaffen. 

Beklagter selbst hat zugegeben, daß in seiner Werkstätte iWS

schließlich Gilets für ein Geschäft gemacht werden; es ist daher ge~wiß, 
daß Kläger eine wirklich praktische Ausbildung nHr in der Anfertigung von 
Gilets erlangen werde. Wenn Beklagter yersicherte, er werde für sich selbst 
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oder den Lehrling auch andere Kleidungsstücke machen lassen, so könnte 
das nur ein oder das andermal sein; eine ordentliche praktische Ausbildung 
in diesen Zweigen der Kleidermacherei könnte der Lehrling auf diese Weise 
aber ebensowenig erlangen als durch einen theoretischen Unterricht. 

Das Gewerbegericht fand demnach, daß der Beklagte gar nicht 
in der Lage ist, der übernommenen Verpflichtung, den Kläger in den Fertig'
keiten des Kleidermachergewerbes zu unterweisen, nachzukommen, 
erblickte hierin den Grund des § 101 Z.2 lit b der Gewerbeordnung, das 
Lehrverhältnis vorzeitig aufzulösen, und ging deswegen mit einem Urteile 
im Sinne des Klagebegehl'ens vor. . 

NI'. 2227. 

Die mit einem Bauhilfsarbeiier abgeschlossene Vereinbarung des 
Kiindigungsausschlusses wird nicht dadurch berührt, daß der Hilfs

arbeiter später Gerüster mit höherem lohne geworden ist. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes \Vien vom 4. Februar 1913, Cr. V 139/13. 

IDäger trat am 18. Dezember 1m2 beim Beklagten als Hilfsarbeiter 
mit einem Stundenlohn von 42 11 in r\.rbeit und hat beim Eintritte die Ver-
einbarung des KÜlldigul1gsal~sschlusses unterschrieben. . 

Am 28. Dezember 1912 wurde er zum Gerüster bestellt und bezog 
von da ö~b einen Stundenlohn von 48 h, eine neuerliche 'Vereinbarung 
über die Kündigung wurde bei diesem Anlasse nicht getroffen. 

Am 21). Jänner 1913 \yurde er olme vorhergehende Kündigung 
entlassen. 

Kläger beantragt ,Terurteilullg des Beklagten zur Zahlung der 
Ründigungsentschädigung mit 48 K 28 h, da er der Meinung sei, daß mit 
seiner Bestellung zum Gerüster die vorher getroffenen Vereinbarungen, 
mithin auch Kündigullgsausschluß, nicht mehr zu gelten haben. 

Beklagter beantragt Abweisung des IDagebegehrens, dlJ~ die beiIil 
Eintritte des IDägers getroffene Vereinbarung über Kündigungsausschluß 
für das ganze klägerische ATbeitsverhältnis zu gelten habe. 

Das Klagebegehren wurde abgewiesen. 
Gründe: Das Gericht war der Überzeugung, daß die bei Beginn 

des Arbeitsverhältnisses getroffene Vereinbarung auf Kündigungsaus
schluß für die ganze Dauer des Axbeitsverhältnisses zu gelten habe, weil 
eine Änderung dieser Vereinbanmg nicht erfolgt ist. 

Daß der Kläger Gerüster ,'\'Urde, ändert darall nichts; er ist Hilfs
arbeiter im Sinne des § 73 der Gewerbeordnung geblieben und der Arbeits
vertrag hat nur insoweit eine Änderung erfahren, als eine solche ausdrück
lich vereinbart wurde, also in bezug auf die Art der Beschäftigung und 
die Höhe der Entlohnung. 
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Wenn der Kläger bei seiner Bestellung zum Gerüster den KÜlldiguno.s
auss?hluß aufgehoben haben wollte, wäre es seine Sache gewesen, die 
ZustImmung des Beklagten zu dieser Abänderung einzuholen. 

NI', 2228, 

Die Ansprüche des Arbeitnehmers aus dem Arbeitsvertrage werden 
dadurch nicht berührt, daß die Arbeitsstätte durch Schadenfeuer 

zerstört wird. 
Entscheidung des Gewerbegerichtes IYien vom 6. :\Iärz 1913, Or. V 293/13. 

Kläger stand bei der Beklagten als Glasmachergehilfe in Arbeit. 
Am 15. Februar 1913 brannte ein Teil der Fabrik der Beklagten ab. In der 
Woche vom 17. bis 22. Februar 1913 wurde Kläger zur r\rbeit nicht ver
wendet, am 22. Februar 1913 l\illrde ihm das Arbsitsbuch ausgefolgt. 

Kläger begehrt deßwegen kostenpflichtige Verurteilung der Be
klagten zur Zahlung des Lohnes für die Woche yom17. bis 22. Februar 1913 
und der 14tägigen Kündigungsentschädigung. 

Beklagte beantragt Ab\veisung des Klagebegehrens, ,yeil infolge des 
Brandes die kÜl1digungslose Entlassung und die vorherige Nichtbeschäfti
gung berechtigt ,,,'ar. 

Dem Klagebegehren wurde stattgegeben. 

Gründe: Der Fabriksbrand ist nach der Überzeugung des Gerichtes 
als ein den Gewerbeinhaber treffender Zufall, der ihn zu einer kündigullgs
losen Entlassung nicht berechtigt, zn betrachten und befreit ihn daher 
auch nicht von der Pflicht der Schadloshaltullg für den Entgal1g der 
Kündigungsfrist. 

Ebensowenig befreit er ihn auch von der Pflicht, für die Zeit vor der 
Entlassung, in 'welcher der Kläger sich zur ATbeit einfand und olme sein 
Verschuldsn nicht arbeiten kOllnte, den vereinbarten Lohn zu bezahlen. 

NI'. 2229. 

Wiedereinbringung einer wegen sachlicherUnzuständigkeitabgewieseneri 
Klage ist zulässig, wenn die die Zuständigkeit begründenden tat
sächlichen Umstände von den Angaben im früheren Prozesse abweichen. 

Beschluß des Landesgerichtes Wien in Zivilrechtssachen als Rekursgeriehtes 
vom 10. Februar 1913, R. V 9/13. 

Mit IDage vom 9. Jänner 1913 Cr. VI 392/13 hat IDäger, B. S. 
Platzvertreter, eine Handelsgesellschaft beim Gewerbegericht Wien auf 
Bezahlung einer Provision im Betrage von 381 K 82 h belangt. 
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Bei der ersten Tagsatzung gah der Kläger zu, daß er bei demselhen 
Gerichte im Jahre 1911 zu Cr. VII 1288/11 dieselbe Beklagte auf dieseihe 
Leistung und aus demselben Klagegrunde geklagt hatte und daß diese 
Klage wegen "Unzuständigkeit des Gewerbegerichtes Wien rechtskräftig 
abo'ewiesen worden ist. ' 

Ö Das Gewerbegericht hat sich an die Entscheidung' vom Jahre 19~1 
gehunden erachtet und auch die zweite Klage wegen sewhlicher UI:zustäl.ldlg
keit abp·owiesen. Auf Rekurs der Beklagten hat das Rekursgencht dlesell 
Beschluß des Gewerbegerichtes aufgehoben und das Erstgericht auge"wiesen, 
unter "Umgangnahme von dem geltend gemachten Weisungsgrunde das 
gesetzliche Verfahren über die Kl"..gB fortzusetzen. 

Begründung: "Wenn auch die yorliegende Klage mit der zur Ge
schäftszahl Cr. VI 1288/11 bei dem Gewerbegerichte Wien eingebrachten, 
was die Personen und das Klagebegehrell betrifft, übereinstimmt, so ist 
bezüglich des Grundes, aus welchem die Kompetenz ~es Gewerbegerichtes 
in Anspruch genommen \yird, ein Unterschied yorhanden. 

Während der Kläger früher sich als selbständigen, von der Bericht-
erstattung befreiten Vertreter führt er in der heutigen Klage nur 
an, daß er Vertreter gegen Provision sei. 

Bei der ersten Tagsatzung wurde yon der beklagten Firma ohne 
klägerischen Widerspruch vorgebracht, d8,ß Kläger als Vertreter, zeitv,:eilig 
aber auch als Kontorist zum Bureandiellst von der beklagten Fmna 
verwendet, stets jedoch in der Krankenkasse als versichenmgspflichti,g 
angemeldet ,yorden ist. Diese }Iomente "\Teisen auf ein Dienst:erh~ltl1ls 
hin, wogegen aus der Bezahlung einer Provision noch nicht auf mn DWllst
verhältnis geschlossen werden könnte. 

Der Beschluß des Ge"werbegerichtes \Vien vom 20. Oktober 1911, 
Cr VII 1288/11 steht der Erledigung der Klage um so weniger im Wege, als 
die Angaben der Parteien über die, die Zuständigkeit begründenden, tl,ü

sächlichen Umstände differieren. 

NI'. 2230. 

Die Entschädigungspfiicht des Dienstgebers wegen Nichtaushäm!igung 
. des Arbeitsbuches setzt ein Verschulden voraus. 

Entscheidung des GewerbBgerichtes Wien vom 27. Februar 1913, Cr. VI 459/13, 

Kläger wurde von der beklagten Fir1118" deren Alleininhaber J. K. 
ist. am 27. Jänner 1913 vormittags als Geschäftsdieller mit 20 K W o ehen
lohn aufgenominen. Am Nachmittage desselben Tages trat J. K. eine a~f 
14 Tage in Aussicht genommene Geschäitsreise an und übernahm dIe 
Angestellte A. :LVI. seine Vertretung. Arbeitsbuch und Zeugnisse des Klägers 
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wurden im Tresor der feuerfesten Kasse des J. K. eingesperrt und nahm 
dieser den Schlüssel mit sieh auf die Reise. 

Am 28. Jänner, wie Beklagter angibt, oder am 29. Jänner, wie 
Kläger angibt, kündigte Kläger, da er einen anderen Posten in Aussicht 
hatte, 14tägig. 

Der hie\"ol1 verständigte J. 1\.. schrieb yon der Reise, Kläger möge 
doch bis zu seiner Rückkehr im Dienste bleiben. 

Kläger kam nun so\vo111 am 30. als auch am 31. Jänner um 2 Stunden 
zu spät in die Arbeit und blieb am 3. Februar 1913 ganz aus, wie er nach
träglich angab, \yoil er in einer .i\Iilitärsache einen Gang zum magistratischen 
Bezirksamt für den H. Bezirk hatte. 

Darum entließ ihn A. 1\1. am 4. Februar, womit Kläger eÜlYer
standen vmr. 

Am 10. Febn13x 1913 kam Kläger um sein Arbeitsbuch und wurde 
vertröstet, daß J. K. (l,l1l ll. Februar zurückkommen oder doch den Kasse
schlüssel einsenden werde. Der Schlüssel traf am n. Februar ein, Kläger 
kam aber nicht um sein Buch. Am 12. Februar brachte ein Angestellter 
der Beklagten dß,s Buch in die IV ohnung des Klägers, traf ihn aber nicht an, 
,yoshalb er das Buch wieder mitnahm. 

Erst am 15. Februar erhielt Kläger Arheitsbuch und Zeugnisse. 
Kläger begehrt ~,ls Entschädigung dafür, daß er ,"om 4. bis 15. 

Februar ohne Arbeitsbuch und Zeugnisse geblieben war, den Betrag yon 
36 K 67 h. 

Der Beklagte beantragt der Klage. 
Das Klagebegehrell \ynrde. abgewiesen. 
Gründe: Nach § 80 g Gew. O. ist der Dienstgeber, der seiner Ver

pflichtung zur Ausfolgung des A.rbeitsbuches und der Zeugnisse nicht recht-
zeitig dem Dienstne]mler fmtschädigungspflichtig. 

Ob aber im konkreten Falle eine solche Schadenersatzpflicht vor-
liegt, ist nach don Grundsätzen des Rechtes üher d~n Schaden-
ersatz zu beurteilen. 

Der welcher daß sein Dienst&reber auf der Reise ist 
ulld daß es nicht möglich ist, sein Arbeitsbuch während der Abwesenheit 
des Chefs sofort zurück zu erhalten, hätte einen Anspruch auf Scl~aden
ersö,tz nur d1Hll1, wenn er ,ud Grund gesetzlicher Kündigung aU3getreten 
oder welln er entlassen worden \Yäre oder wenn ihm der Dienst
geber einen Grund zum sofortigen Austritt gegeben hätte. 

V orliegendenfnlls hGü durch sein ungerechtfertigtes Aus-
bleiben selbst seine heraufbeschworen, ja es handelt s~ich um 
einen den Kläger nicht ee"",,, dll~ch seinen Leichtsinn, 
sondern mit offenbarer Überlegung herbeig'eführt hat, während es gar 
llicht in der Voraussicht des Beklagten sein konnte, daß Kläger 
sich so 'vYerde. 
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'Wenigstens was die Zeit bis 12. Februar 1913 anbelangt, mit "elchem, 
Tage nach Abgabe des Klägers die Kündigungszeit endete, fehlt es an 
einem Yerhalten des Bek18,gten, das nach § 1294 a. b. g. B. als Quelle 
einer Beschädigung angesehen werden könnte. 

Y om 12. Februar an aber standen dem Kläger Arbeitsbuch und 
Zeugnisse olmehin zur Verfügung. 

Der klägerische Anspruch ist daher als ungerechtfertigt zurückzu
weisen. 

NI'. 2231. 

Wenn eine in Krakau protokollierte Handelsfirma ein Handelsgewerbe 
in Wien betreibt, ohne es in Wien behördlich angemeldet' zu haben, 
ist sie dennoch nicht einem unbefugten Gewerbsmann gleichzustellen, 

Beschluß des Landesgerichtes in Zivilrechtssachcll in Wien als Rekursgerichtes 
vom 1. Februar 1913, R. V 1/13. 

Gegen die am 15. Noyember 19113 beim Gewerbegerichte Wien 
eingebrachte Klage des Verkäufers P. G. auf Zahlung eines Lohl1l'ück
standes hat die belangte Firma J. R die örtliche Unzuständigkeit des ange
rufenen Gerichtes eingewendet, da sie nur in Krakau etabliert und proto
kolliert sei, dagegen unter der yom Kläger angegebenen Wiener Adresse 
keine Z'weigniederlassung besitze. 

Das Gewerbegericht hat die Klage wegen örtlicher Unzuständigkeit 
zurückgewiesen, \yeil durch die Außernng des Zentral-W ah1- und Steuer

·katasters festgestellt worden war, daß die Firma J. R. mit einer Gewerbe
berechtigung nicht in Evidenz stehe und 'weil nur ein befugter Gewerbe
betrieb für die Zuständig'keit in Frage kommen kann. 

Auf Rekurs des Klägers hat das Landesgericht Wien den Be
schluß des Gewerbegerichtes aufgehoben und dieses angewiesen, das 
gesetzliche Verfahren über die Klage einzuleiten. 

Begründung: Wenn auch der Beklagte einen gewerblichen Betrieb 
im Sprengel des Gewerbegerichtes Wien zur behördlichen Anmeldung 
nicht gebracht hat, so erg'ibt sich doch 8"US der Note des Marktamtes für 
den H. Bezirk vom 24. Jänner 1913, daß die Firma J. R. yom August 1912 
his Ende Noyember 1912 tatsächlich in Wien einen Kohlenhandel 
betrieben hat, mithin noch zur Zeit der Anbringung der Klage. Da die 
beklagte Firma zugegebenermaßen in Krakau als Ibndeisfirma protokolliert 

sie also, wenn sie außerhalb Krakaus Handelsgeschäfte betreibt, nicht 
einem unbefugten Gewerb.mlanne gleichgestellt werden kann und im 
Gesetze nicht ausdrücktch ge31.tgt ist, daß die örtliche Zuständigkeit 
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des Gewerbegerichtes VOll der Anmeldung des Gewerbes des Unter
nehmens bei der Gewerbebehörde abhängig ist, war auf Stattgebung' 
des Rekurses zu erkennen und wie oben zu entscheiden. 

NI'. 2232. 

Bemessung des Diätenentganges bei einem Handelsangestellten, der 
als Reisender und zugleich ais Platzvertl'eter engagiert ist. 

Entscheidung des. Gewerbegerichtes Wien vom 10. II:Iärz 1913, Cr. VI 577/13. 

Der Kläger ist yon der beklagten Handelsgesellschaft am 8. Februar 
1913 als Reisender engagiert worden und hat an diesem Tage seinen Dienst 
angetreten. 

Der vom 10. Februar 1913 datierte Dienstyertrag bestimmt, daß 
Kläger einen fixen Gehalt yon 200 K monatlich zu erhalten habe. 

Bei Reisetouren außerhalb Wiens haben ihm die Beklagten nach
stehende Reisediäten zu vergüten, von welchen der Kläger die sämtlichen 
Ausgaben einschließlich Eisenbahn- und Wagenfahrten zu bestreiten hat: 
a) für ganze Tagestouren mit Übernachtung 18 K, b) ohne Übernachtung 
12 K per Reisetag. Bei Kundenbesuchen in den Wienel' Bezirken hat 
Kläger keine Reis~diäten zu erhalten. 

Der Kläger hat im MOllate Februar 6 Tage auf der Reise zuge
bracht und Ende Fobruar von der Beklagten die Diät für diese 6 Tage 
angesprochen und auch bezahlt erhalten. 

Der Kläger behauptet, daß er auf Grund des Vertrages im :Monate 
Februar außer den geleisteten 6 Reisetagen mindestens noch weitere 
11 Tage hätte auf der Reise verwendet werden müssen; dann hätte er an 
diesen 11 Tagen seinen Gehalt völlig erspart und hätte außerdem von der 
Diät, da er ohne Koffer reist, täglich 6 K zurückgelegt. Er sei also durch 
das vertragswidrige Verhindern seiner Reisetätigkeit geschädigt um 11 m$11 
7 K, welcher Betrag VOll seinem1i1onatsgehalt auf ein8n Tag entfällt, sind 
77 K, und um 11 mal 6 K, die er von der Diät erspart hätte, sind 66 K, 
zusammen 143 K. Er begehrt del11l1Öoch VOll der Beklagten Bezahlung 
yon 143 K. 

Die Beklagte beantragt die Abweisung dieses Begehrens, da sie 
nach dem Vertrage berechtigt sei, frei zu bestimmen, ob Kläger in Wien 
oder auf der Reise zu arbeiten habe; auch seien die klägerischen Ansprüche 
zu hoch gegriffen. 

Dem Kläger wurden nur 32 K zugesprochen, das Mehrbegehren 
aber abgewiesen. 
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Gründe: Nach § 12 H. G. G. gebührt dem Dienstnehmer, wenn 
er vonl Diel1stgeber vertragswidrig verhindert wird, Diäten in dem ver
einbarten oder in dem !lach den getroffenen Vereinbarungen zu erwartenden 
"Cmfang zu yerdienen, eine angemessene Entschädigung. 

Darin, daß der Kläger als Reisender engagiert war, daß die Höhe 
der Diäten im Vertrage statuiert und daß der fixe Monatsgehalt ver

nieeler bemessen wird, liegt stillschweigend die Zusage, daß 
der durch seine Reisetätigkeit eine Erhöhung seiner Bezüge wird 
erzielen können. Wenn im Dienstvertrage in keiner Weise zum Ausdruck 
käme, daß der Kläger auch neben seiner Reisetätigkeit canderweitig ver
weildet v;erden kanu, müßte sogar die Reisetätigkeit als seine ausschließ
liche Beschäftigung angesehen werden und müßte dann erkanl1t werden, 
daß Kläger auf etwa 25 oder mindestens 20 Reisetage im Monate rechnen 
mußte. Indes berechtigt der l~mstaJ1d, daß im vorliegenden Vertrage 
dia Verwendung des Klägers auch am Pla,tze vorgesehen ist, die Beklagte 
durelllw.s nicht da,zu, dem Kläger die Reisetätigkeit ganz zu entziehen und 
ihn nach ihrer 'iVö,hl ausschließlich in Wien zu verwenden. Dies hätte aller-

im ';'ertrage vorbeh"Jten sein müssen odor es hätte für die Ver;'"endung 
in Wien eine Entschädigung versprochen v-;orden seüi müssen. 
Das Gericht hat es nachdem im Vertrage gar nicht ausgedrückt 

yde Kläger auf der Reise und ,yie er in Wien zu verwenden 
für den Parteiellwillen und der Billigkeit entsprechend angesehen, 

daß der die Hälfte der Dienstzeit in Wien und' die Hälfte auf der 
Reise zu yorlYGndon daß ihm also eine Entschädigung gebührt, 
welln er in einem :"IIonate nicht mindestens die Hälfte der Zeit Diäten 

hat. 

Demnach ist dem der im Febru,ar bei 2ltägiger Dienst-
der Reise zubringen konnte, für 4 entgangelie 

zu leisten. 

der Entschädigung geht das Gericht nicht davon 
ans, ö,ll diBsel1 Ta,gell die Quote des Monatsgehaltes voll e1'-

hätte; mußte er. doch die W ohmmg in Wien für den vollen :Monat 
bezahlen. \rielmehr ist zunächst das zu vergüten, was Kläger an seiner 

hätte, da er auf der Reise Speise und Trank für seine 
Person ans der bestritten hätte, ,Yährend er in Wien seine Verköstigung 
ans dem Gehalte bestreiten mußte und hiefür llach Ermessen des Gerichtes 

4 K hat. 

Außerdem abcr hätte Kläger nach der 
Eisenbahn- und (den Koffer 

yon der Diät täglich 4 K können. 
ist ,Jso mit 8 K im 
zn erkannt während da, 

Diätenentgang 
daher 32 K 
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NI'. 2233. 

1. Die bei Eingehung des Dienstvertrages vom Dienstnehmer abge
gebene Erklärung, er sei im laufe des letzten Jahres gesund gewesen 
und sei auch gegenwärtig gesund, kann nur dahin gedeutet werden, 
daß der Dienstnehmer frei von wesentlichen Gebrechen sei, die ihn 

an der Dienstleistung hindern. 
2. Der die Dienstleistung unterlassende Dienstnehmer hat auf Ver

langen den Hinderungsgrund rechtzeitig nachzuweisen. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes \\'ien yom 3. Februar 1913, Cr. VI 426/13. 

Kläger ,,'ar bei der beklagten Firma vom 10, Oktober 1912 bis 
15. Jänner 1913 i:ÜS Kontorist mit 1:::0 K Monatsgehi:üt und Monatskündi
gung bedienstet; er hat a111 31. Dezember 1912 den Dienst zum 31. Jänner 
1913 gekündigt, wurde aber schon am 15. Jänner 1913 entlassen. 

Kläger begehrt den Gehalt für die zweite Hälfte Jänner im Betrage 
von 60 K. 

Die beklagte Gesellschaft beantragt Abweisung der Klage und 
begründet die plötzliche Entlassung mit Folgendem: 

Der Kläger hat bei Abschluß des Dienstvertrages die Beklagte 
getäuscht, indem er vorgab, im Laufe des letzten Jahres gesund gewesen 
zu sein; es heißt auch im 1. Absatze des Dienstvertrages" ..... untEr der 
Bedingung, daß Sie im Laufe des letzten Jahres gesund waren und auch 
momentan yollkommell gesund sind, übertragen ,yir Ihnen hiemit ..... den 
Posten". Klägerwa,r indes schon im Februarl912 all Neurasthellie erkrankt. 
Richtig ist es, dv,ß er bis 1. Februar 1912 durch 3 Jahre bei einem und 
demselben Dienstgeber in Arbeit stand und dann auf Anraten des "'\.1'ztes 
einen Posten l1m Semmering annahm. Nö,ch der Xatur des Leidens ist 
anzunehmen, daß Kläger auch beim Vertrags abschluß krank WIJX. 

Kläger erhielt, al~ er am 9. Jänner Rich kmnk meldete, mündlich 
den Auftro,g, ein ärztliches Zeugnis einzusenden; dieser Auftrag vl'llrde 
am 12. Jänner scP.riftlich wiederholt und endlich noch am 15. Jänner zum 
drittenmal erteilt, also an dem Tage, an welchem auch die El1tlassl1.ng 
verfügt 'worden ist. Der Brief vom 15. Jänner, welcher die Aufforderung 
zur Beibringung des enthielt, wurde von einem Angehörigen 
des Klägers am 16, Jänner eröffnet zurückgebracht mit der Angabe, der 
Vater des Klägers, der mit seinem Sohne ,mf keinem guten Fußo stehe, habe 
den Brief irrtümlich geöffnet; 1111',11 ermche den Brief neuerlich zu kuver
tieren und zu expedieren. Dies gesdrah auch am 16. Jänner. Zugleich 
langte aber auch an diesem vom Kläger das Zeugnis des Kranken
kassearztes ein, wonach Kläger an Neurasthenie leidet und ö,rbeits
unfähig sei. Die verspätete Einsendung des ärztlichen Zeugnisses trotz 
zweimaliger P..1.lffordenmg bilde den zweiten Entlassul1gsgrund. 

III 
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Dem Klagebegehren ·wurde stattgegeben. 

Gründe: Wenn Kläger bei Eingehung des Dienstverhältnisses 
\'orgegebell hat, daß er derzeit gesund sei und daß er auch im letzten Jahre 
durchaus gesund gewesen sei, so kann diese seine Angabe der Natur der 
Sache gemäß nur dahin verstanden werden, daß ihm kein Gebrechen 
anhafte, das ihn längere Zeit arbeitsunfähig macht oder in der Arbeit 
durch längere Zeit wesentlich behindert. Vorübergegangene Erkrankungen 
können den Dienstgebel' ebensowenig interessieren als Krankheiten, welche 
die Arbeitsfähigkeit nicht beeinträchtigen. 

Wenn also Kläger trotz seiner Neurasthenie im Februar 1912 einen 
Posten antreten konnte, war er nicht verpflichtet, dieses sein Leiden als 
Krankheit zu erklären und sich so del'GeföJll' auszusetzen, brotlos zu werden. 

Dem Dienstgeber kann das Recht nicht genommen werden, von 
dem sich krank meldenden Dienstnehmer eine Bestätigung über seine 
Krankheit zu verlangen, da die Krankenkassa in der Regel dem nach
forschenden Dienstgeber Auskunft nicht erteilt und derjenige, der den 
yertragsmäßigen Dienst nicht leistet, seine Behinderung beweisen muß. 
Indes war es dem Fachgerichte bekannt, daß es auch dem Erkrankten 
nicht immer möglich ist, vom Arzte der Krankenkasse sorort eine Bestäti
gung über seine Krankheit zu erlangen, insbesondere nicht bei Leiden 
wie Neurasthenie, die nicht leicht sofort konstatierbar sind. 

Das Gericht hat darum angenommen, daß Kläger am 16. Jänner 
das ärztliche Zeugnis noch rechtzeitig beigebracht hat, daß er also wegen 
dieser Verzögerung um wellige Tage nicht hätte entlassen werden dÜlfen. 

NI'. 2234. 

1. Das dem erkrankten Handlungsgehilfen durch sechs Wochen zu 
leistende Entgelt umfaßt auch die Naturalbezüge. 

2. An deren Stelle tritt eine entsprechende Geldleistulig, wenn die 
Verabfolgung der Naturalien (wegen Spitalspflege) nicht mehr zweck-

.. entsprechend ist. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Wien vom 27. Februar 1913, Cr. VI 513/13, 
und des Landesgerichtes Wien in ZivilTechtssachen als Berufungsgerichtes 

vom 14. April 1913, eg. 515/13. 

'Nio unbestritten, war Kläger beim Beklagten vom 7. Oktober 1912 
bis 24. Februar 1913 als Kommis b8dienstet. Das Entgelt bestand in 28 K 
l\Ionatsgehalt, zahlbar im N ac'1l1inein und voller Verpflegung, die mit 3 K 
täglich bewertet ·wird. Der Kläger erkrankte am 15. Jänner 1913 und wurde 
an diesem Tage in dö"s Spital aufgenommen. Er blieb in Spitalsbehandlung 
und -verpflegung 32 Tage, das ist bis 15. Februar. Seitdem dfulert seine 
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Krankheit fort und ist der Kläger nach Ablauf der sechsten VYoche seiner 
Krankheit am 24. Februar 1913 aus dem Dienste entlassen worden. Der 
Kläger begehrt Bezahlung' des Lohnes für die Zeit yom l. bis 15. Februar 
1913 per 14 K und Ersatz fül' die Verpflegung für die 32 Tage des Spital
aufenthaltes 96 K, zusammen 110 K. 

Der Beklagte anerkennt den Lohnanspruch per 14 K, begehrt 
aber Abweisung des zweiteil Anspruohes, da er stets zur Leistung der 
N aturalverpflegullg bereit war. 

Das Gewerbegericht hat dem Kläger nur den Lohnanspruch per 
14 K zugebilligt, das Mehrbegehren aber abgewiesen. 

Begründung: Der Lohnanspruoh per 14 K wurde dem Kläger auf 
Grund des Anerkenntnisses des Beklagten zuerkannt. Das lifehrbegehren 
ist aber abzuweisen; denn laut § 8 H. G. G. behält der erkrankte Dienst
nehmer durch 6 Wochen seinen Anspruch auf das Entgelt, nicht bloß auf 
die Geldbezüge, wie es im 3. Absatze derselben Gesetzesstelle heißt. Das 
Entgelt ist aber nur so zu leisten, wie es im Dienstvertrage bedungen ist; 
also yorliegendenföJls durch Gewährung der Natumlverpflegung. Eine 
Umwandlung dieser Verpflichtung in eine Geldschuld tritt nur im Falle 
einer Schadenersatzpflicht oder eines Säumnisses des Verpflichteten ein, 
während hier der Beklagte zur Leistung der ihm vertmgsmäßig obliegenden 
Verpflegung bereit war. Das Begehren des Klägers auf Bezahlung von 
96 1{ ist daher unbegründet. 

Dagegen hat das Berufungsgericht dem Kläger außer dem Be
trage von 14 K noch einen weiteren Betrag von 64 K zugesprochen. 

Gründe: Die Fr8,g3, ob dem Dienstnehmer ein Ersatz für die wäh
rend seiner Krankheit nicht verabreichten Naturalien (Wohnung, Ver
köstigung usw.) gebührt, ist von folgenden Gesichtspunkten aus zu lösen. 

l'{ach § 919 a. b. G. B. kann der eine Vertrags teil im Falle der Nicht
€rfüllung durch den anderen Vel'tragsteil nur die genaue Erfüllung und 
Ersatz fordern. Ist die an sich noch mögliche Leistung nicht mehr zweck
€ntsprechend, so kann an ihre Stelle auch nach Ansicht des Obersten 
Gerichtshofes der Ersatz des Schadens treten, der durch die Nichterfüllung 
der Leistung entstanden ist. Im vorliegenden Falle "\Yäre die nachträg
liche Verabfolgung der dem Kläger zustehenden Naturalien, da er bereits 
aus den Diensten des Klägers ausgetreten ist, nicht mehr dem Zwecke ent
sprechend. Wenngleich dem Kläger durch die Nichtverabfolg:ung der 
N aturaliell auch kein Schade envachsell ist und den Beklagten kein Ver
schulden trifft, so ist dennoch die Ersatzpflicht des Beklagten durch die 
Bestimmung des § 8 -des Handlungsgehilfengesetzes begründet, wolche 
€ben in dem Anspruche des Dienstnehmers auf das Entgelt ein Verschulden 
des Dienstgebers suppliert. 
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Für die Bemessung der Xaturalbezüge in Geldes~wert war die Be
rücksichtigung der ortsüblichen ~Verhältnisse maßgebend, da ein Betrag 
yon vornherein für die Naturalbezüge zur Anrechnung auf den Geldlohn 
nicht festgesetzt ist. D1J"s fachmännisch besetzte Gericht fand mit Rück
sicht auf die Höhe des :!Ylonatsgehaltes VOll 28 K und mit Rücksicht auf die 
beiläufigen Ersparnisse der Allschaffungskosten der Naturalien - '.yobei 
die IV ohnung nicht in Betracht zu ziehen ist - ein Äquivalent YOll 2 K 
pro Tag für angemessen. Cuter Annahme dieses Betrages ist der Beklagte 
noch verpflichtet, dem Kläger ~\Yeitere 64 K als Entgelt für die ~Verpflegung 

zn bezahlen. 

NI', 2235. 

Wird der erkrankte Dienstnehmer vor Ablauf der im § 8, H. G, G., 
bestimmten sechswöchentlichen Frist grundlos entiassen, so hat ihm 
der Dienstgeber den Lohn nicht bloß bis zum Ablauf der sechs Wochen 
sondern für den Zeitraum, der bis zur Beendigung des Dienstver
hältnisses durch Ablauf der bestimmten Vertragszeit oder durch 
ordnungsmäßige Kündigung hätte verstreichen müssen, zu bezahlen, 

(§ 29, H. 6. 6.), 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Wien YGm 27. März 1913, Cr. VI 640/13. 

Wie unbestritten, V{/lX die Klägerin seit 1. Februar 1913 bei der 
beklagten Firma als Verkäuferin mit 110 K Monatsgehalt bedienstet. Am 
27. Februar nachmittags mußte die Klägerill krankheitshalber den Dienst 
verlassen; sie befindet sich seitdem im Krankenstande und ist noch heute 
arbei~sunfähig. Den Gehalt hat sie nur für den Monat Februar bezogen. Die 
beklagte Fimm hat die Klägerin mit Schreiben vom 11. März aus dem Dienst 

entlassen. 
Die Kläg'orin begehrt \yegen grundloser Entlassung Bezahlung 

des Gehaltes bis 'zum Ablauf der gesetzlichen Kündigungsfrist, also bis 
30. Juni 1913, demnaph für 4 Jli!oJ11l"te 440 K. 

Die Beklagte wendet ein, Klägerin habe ihre Erkrankung selbst 
yersclmldet, da sie trotz Yerw3XnUl1g in dem IGJJten Magazine in einer 
leichten BattistbluEe erschien und sich so eine Erkältung zuzog, erklärt 
sich aber bereit, der Klägerin den Gehalt vom T8"ge der Erkra,nlcmg an 
durch sechs Wochen zu bezahlen, sei das Mehrbegehrell unbe

gründet. 
Dem Klagebegehren wurde in vollem Umfange st8,ttgegebell. 

Gründe: Die Beklagte motiviert die Entlassung der Klägerin 
nur mit deren Krankheit, muß aber selbst zugeben, daß nur eine mehr als 
6 Weehen dauernde Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit Grund zur 
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~ntla:sullg b~etenkanl1. (§ 27 Z. [) H. G. G. und § 9 H. G. G.) Daß die Klägerin 
~ln'e Kr~l1kh81t durch grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt habe (§ 8 H. G. G.), 
~l1dem SIe trotz Verwan1Ung im kalten Magazine in einer leichten Battist
bluse arbeitete, erschien dem Gerichte nicht el''.\eisbar, nachdem erfahrungs
gemäß d~e crsache einer Erkältung mit Sicherheit nicht festgestellt werden 
kann. DIe Entlassung der Klägerin ist also als grundlos zu bezeichnen 
und sind darum schon durch diese Entlassung der Klägerin die im § 29 
H. G. G. aufgezählten Ansprüche erwachsen. Die Ansicht des Beklagten 
daß sie die Klägerin nur für die Dauer von 6 Wochen mit dem Gehalte Zl~ 
entsch~digell habe, ist irrig; denn § 29 H. G. G. sagt, daß das ganze Ent
gelt nut der Auflösung des Dienstverhältnisses fällig werde. Es muß also 
der Anspruch der Klägerin auch der Höhe nach schon zu einer Zeit be
stinll~11:.ar sein, vw es noch nicht feststeht, ob illl'e Erkrankung länger 
oder ~urzer (":s 6 W ochen dauen~ wird, abgesehen davon, daß es unbillig 
und aem Gmste des Gesetzes mcht entsprechend wäre, bei grundloser 
Entlassung gerade den Kranken ungünstiger zu behandeln als den Gesunden. 
Demnach ist der Klägerin der Gehalt bis zum 30. Juni 1913 zu bezahlen. 

NI'. 2236. 

Einem höheren Angestellten gebührt nicht schon für jede über die nor· 
male Arbeitszeit geleistete Überstunde eine Entschädigung. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Wien vom 2. Juni 1913, Cr. 914/13. 

.Wie unb~stritten, war Kläger bei der beklagten Firma 1'01111. August 
1912 1m 31. M:a11913 als Beamter mit 200 K Monatsgehalt und mit Monats
kündigung angestellt. Am 13. Jänner 1913 vI'l1l'de dem Kläger die Porto
kasse zugewiesen, wodurch ihm die Aufgabe erwuchs, die Geschäftsbriefe 
naeh Schluß der Arbeitszeit zu frankieren und zu expedieren. so daß er täO'
lieh mit seiner Dienstleistung später fertig wurde als die anderen Beamte~. 
Es ist unbestritten, daß die durch Übernahme der Portokasse bedingte 
lvIehrarbeit des Klägers in der Zeit vom 13. Jänner 1913 bis zur Klage
anbringung (27. Mai) insgesamt 70 Stunden ausmacht. 

Der KI~ger begehrt für diese Mehröxbeit eine Bezahlung von 70 K 
also 1 .~C pro Uberstunde, und begründet dies damit, daß er etwa 8 Tage 
nach Ubernahme der Portokasse und dann in der Folge noch mehrere
mal dem ihm vorgesetzten ~uchhalter Vorstellungen gemacht habe, er 
bestehe auf Bezahlung von Uberstunden. 

Der Buchhalter habe immer wieder geantwortet, er werde es beim 
Geschäftsführer zur Sprache bringen. Eine Zusage der BezahlunD' für die 
Mehrarbeit sei nicht erfolgt, wohl aber habe Kläger erklärt, er r:ache die 
Arbeit weiter, wenn ihm im Herbste der Gehalt erhöht werde. An Stelle 
dessen sei am letzten April die Kündigung erfolgt. 
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Die Beklagte beantragt Abweisung der Klage; man habe den Kläger 
bei Zuweisung der Portokasse darauf aufmerksam gemacht, daß er etwas 
mehr zu tun haben werde, und war Kläger damit ganz einverBtandel1. 

Das Klagebegehren vl'urde abgewiesen. 

Gründe: Einem höheren Angestellten, wie dem Kläger, gebührt 
llicht an und für sich für jede über die normale Arbeitszeit geleistete t'öer
stunde eille Entschädigung, da es im Wesen der höheren Dienstleistung 
liegt, daß sie nicht genau nach Stunden bem~?sen und honoriert werden 
kann. Eine Vereinbarung der Bezahlung der 1Jberstunden oder eine der
artige Zusage kann aber der Kläger selbst nicht behaupten. Wenn der Ver
treter der Dienstgeberin die Bitte des Klägers um Honorierung der IVIehr
arbeit ausweichend beantwortete, "wäre es Sache des Klägers gewesen, 
auf eine endgiltige Antwort auf sein Ansuchen zu dringen. Die ausweichenden 
Antworten beinhalten aber gewiß keine Zusage. 

NI', 2237, 

Die Vereinbanmg, daß ein auf einen zweiten Monat verlängertes 
Probedienstverhältnis gegen vorherige 8tägige Kündigung mit 
Schluß des zweiten Probemonates aufgelöst werden kann, ist zulässig. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Wien vom 9, Juni 1913, Cr. VI 947/13. 

Aus den übereinstimmenden Angaben beider Parteien ergibt sich 
folgender Sachverhalt: 

Der Kläger wurde von der Beklagten am 23. März 1913 als Revisor 
mit 220 K Monatsgehalt aufgenommen. 

Der Kläger hat der Beklagten den Dienstvertrag mit dem Briefe 
vom 22. März bestätigt, worin er schreibt: "Sie engagieren mich ab 1. April 

/ 1913 probeweise als Revisor mit einem Gehalte von 220 K pro Monat. 
Sollte ich den an mich gestellten Anforderungen nicht entsprechen, so 
sind Sie berechtigt, mich gegen 8tägige vorherige Kündigung am 30. April 
zu entlassen, ... " Der Kläger hat seinen Dienst tatsächlich am 1. April 
1913 angetreten. 8 Tage vor Ablauf de3 Monats April haben die Parteien 
das Dienstverhältnis auf einen weiteren Monat verlängert und hat dies der 
Kläger der Beklagten auf derselben Urkunde mit den Worten hest:itigt: 
"Dieses AbkOlllillen ,;mrde bis 31. Mai a. c. prolongiert und sind Sie berech
tigt, mich gegen 8tägige vorherige Kündigung am 31. Mai a. c. zu 
entlassen. " 

Die Beklagte hat dem Kläger am 21. :Mai zum 31. Mai gekündigt und 
ihn am 31. Mai 1913 entlassen. 
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Der Kläger behauptet, daß die Beklagte ihm erklärt habe, sie sei 
mit ihm zufrieden; daher könne ihm die Beklagte nur 6wöchig zum 
Quru:talsschluß kündigen. Er begehrt also den Gehalt bis 30. Septem
ber 1913. 

Das Klagebegehren wurde abgewiesen. 

Gründe: In dem Vertragsbriefe vom 22. März 1913 "\yird das Dienst
yerhältnis ein probeweises genannt und darum allein schon kann der 
Kläger sich nicht darauf berufen, dlJ,ß er entsprochen habe und daß die 
Beklagte ihm nur kündigen durfte, ,veml er nicht entsprochen hätte; 
denll es liegt in der Natur eines jeden zur Probe eingegangenen Rechts
verhältnisses, daß es ohne Angabe von Gründen Vv'illkürIich gelöst werden 
kann, vl'1e es sich auch aus der Fassung' des 2. Absatzes des § 19 H. G. G. 
ergibt und bezüglich des Kaufes in den §§ 1080, 1081 a. b. G. B. und § 339 
H. G. B. zum Ausdrucke kommt. 

Daß die Parteien dieses Probeverhältnis nur zum MOllatsschlusse 
und nach vorhergehender 8tägiger Kündigung lösbar erklären, enthält 
nicht eine Beschränkung der Rechte des Dienstnehmers, sondern eine 
Erweiterung, und Jäuft daher dem § 40 H. G. G. nicht zu"wider. Auch liEgt 
darin, daß dieses Verhältnis auf einen zweiten Monat verlängert wurde, 
keine t'öertretung des § 20 H. G. G., Abs. 2; denn diese I3estimmungen 
über die Kündigung gelten gemäß § 19, Abs. 3 H. G. G. nur für "ohne 
Zeitbestimmung" eillg'egangene oder fortgesetzte Dienstverhältnisse. 

Das Dienstverhältnis des Klägers ist demnach vertragsmäßig unter 
Einhaltung der bedul1genen Kündigung am 31. Mai zu Ende gegangen und 
sind die Ansprüche des Klägers als unbegründet zurückzuweisen. 

Nr. 2238. 
Der Dienstgeber kann auch nach Beendigung des Dienstverhältnisses 
den Ersatz der ihm von der Steuerbehörde für den Dienstnehmer vor. 
geschriebenen und von ihm entrichteten Personaieinkommensteuer 

begehren. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Wien vom 3. Mai 1913, Cr. VII 23/13. 

N ach übereinstimmenden Vorbringen beider Teile war Beklagter 
beim Kläger vom 1. Juni bis 31. Dezember 1912 als Buchhalter bedienstet 
und erhielt in dieser Zeit seinen Gehalt ohne Abzug der Steuertangente. 

Am 8. :März 1913 erhielt Kläger eine Vorschreibung auf Zahlung von 
16 KaIs Personaleinkommensteuer des Beklagten und hat sie nach Ab
weisung eines Rekurses auch bezahlt. 

Kläger begehrt den Ersatz dieser 16 K. Beklagter beantragt kosten
pflichtige Klageabweisung, indem er bemerkt, daß er einerseits nicht ver-
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pflichtet war, den Kläger auf die Steuenlbzugspflicht aufmerksam zu 
machen, anderseits, daß nach dem Sinne des § 234 P. St. G., wie Be
klagter in einer gleichartigen Sache bei einem anderen Gerichte durch
gesetzt habe, ein nachträglicher Abzug nicht mehr gestattet sei. Dem Klage
begehren wurde stattgegeben. 

Gründe: Kach dem Gesetze über die Personaleinkommensteuer 
ist Beklagter zur Zahlung der gegenständlichen 16 K verpflichtet; nach 
unbestrittenem Tatbestande hat Kläger diese dem Beklagten yorge
schriebene Steuer bezahlt; es ist denmach der Beklagte gemäß § 1042 
a. b. G. B. schuldig, dem Kläger Ersatz zu leisten, außer insoweit ent
weder in der Yereinbaxul1g der Parteien oder in anderen gesetzlichen 
Bestimmungen dieses Ersatzrecht des Klägers aufgehoben wäre. 

Ersteres viird gar nicht behauptet; es könnte also höchstens yon 
einem stillsclrweigenden Verzichte die-Rede sein; doch ist auch dies hier 
nicht tunlich, da einerseits die Vorschreibung und Zahlung erst nach Austritt 
des Beklagten uIld nach Auszahlung seines Gehaltes erfolgten, anderseits 
gero,de Beklagter als Buchhalter verpflichtet gewesen wäre, den Kläger 
auf die Abzugspflicht aufmerksam zu machen, um so mehr, als ihm die 
seinen Dienstgebei schädigende Auffassung eines Nichtabzuges aus einem 
Prozesse bekannt und er hieraus die Konsequenzen zu ziehen entschlossen 
WcoL In letzterer Hinsicht müsste ein ausdrückliches '{erbot de3 Gesetzes 
auf Geltendmachung' des Ersatzes bestehen, während ein solches nicht 
nur nicht besteht, sondern § 238 P. St. G. Abkommen mit Verzicht auf 
Ersatz im allgemeinen für ungiltig erklärt. 

Die Bestimmungen des § 234 P. St. G. wollen aber keineswegs sagen, 
daß der Dienstgeber zur Vornahme des Abzuges verpflichtet sei, er kann 
auch darauf verzichten; verpflichtet ist er nur, den Steuerbetrag abzu
führen; es wird yorliegendenfalls auch kein Abzugsrecht geltend gemacht, 
Beklagter hat Yielmebr seinen Gehalt schon yoll bekommen und der 
Anspruch des Ersatzes schafft daher keine privilegierte, sondern eine ganz 
gewöhnliche Forderung, 'welche hinsichtlich der Hereinbringung allen 
gesetzlichen Beschränkungen unterliegen wird. 

Nr. 2239. 

Der gemäß § 55, Gew. O. der Gewerbebehörde namhaft gemachte 
Geschäftsführer ist nicht schon wegen dieser Bestellung als Ange

stellter höherer Art anzusehen. 
Entscheidung des Gewerbegerichtes IVien ;'Gm 11. Februar 1913, Cr. YII 297/13. 

Der Kläger war nach übereinstimmender Angabe beider Teile 
bei der beklagten Firma, einer Konditorei, als Geschäftsführer bei der 
Gewerbebehörde angezeigt und hatte einen Wochenlohn V011 36 K, Früh-
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stück, lI-littagmahl und Jause im unbestrittenen Werte von 2 K pro TRg. 
über Kündigung ,'1ar nichts vereinbart. Kläger hat im Geschäfte als Zucker
bäckergehilfe geaJ'beitetund sein Spezialfach war Einsieden, Gefrorenes 
und Bonbons; er wurde am 26. Jänner nach 14tägiger Kündigung ent
lassen. 

Kläger beh3,uptet, er sei kein Gehilfe, sondern auch nach seiner 
Tätigkeit ,\irklicher Geschäftsführer. Er habe Gehilfen aufgenommen 
und entlassen, allerdings nur im Einyernehmen mit der Firmail1haberin, 
er habe die Materialanschaffung yeranlaßt, er h8,be nach den Bestellungen 
und ausgemachten Preisen die faktische Ausführung zu kalkulieren gehabt; 
all dies sei höhere, leitende Tätigkeit, weshalb er die gesetzliche Quartals
kündigung nach dem Handlungsgehilfengesetze, und zwar, da er am 
9. Jänner 1913 gekündigt, am 26. Jänner 1913 entlassen wurde, die 
Kündigungsentschädigung vom 26. Jänner bis 31. J\läIZ 1913 verlangt. 

Die Beklagte bea,lltragt Klageab\','eisung, indem sie behauptet, 
Kläger habe lediglich die Funktion eines Vorarbeiters oder ersten Gehilfen 
gehabt und habe weder selbständig Le"lte aufgenommen noch entlassen 
noch auch den Warelleinkauf oder die Kalkulation bestimmt; sie sei dem
uB.eh gemäß der Gewerbeordnung 14tägig zu kündigen berechtigt gewesen. 
Die vernommenen Zeugen haben den Wirkungskreis des Klägers in Über
einstimmung mit den Angaben der Beklagten geschildert. 

Das Gewerbegericht hat das Klagebegehren abgewiesen. 

Gründe: D8"s Gewerbegericht gewann aus dem im wesentlichen 
übereinstimmenden Vorbringen beider Teile und den Zeugenaussagen 
die Überzeugung, daß Kläger weder bei Aufnahme und Entlassung der 
Leute selbständig vorzugehen berechtigt war noch auch die faktische Al~D 
schcdfung der Waren vornehmen durfte, daß er eigentlich nur eine yer
mittelnde Rolle zwischen Gewerbeinhaberin und den anderen, im wesent
lichen selbständig nach den aus dem Yerkaufsladen kommenden Auf
trägen arbeitenden Gehilfen hatte, demnach einfach die Funktion eines 
Vorarbeiters oder ersten Gehilfen, nicht aber die eines Geschäftsführers, 
der die zur Leitung des GeEc~läftes nötige geistige Arbeit selbständig ver
richtet, erfüllte; er gehört daher nicht unter die im Handlungsgehilfen
gesetze genannten Personen, wel ehe yorwieg811d, höhere, nicht kaufmännische 
Tätigkeit entfalten, und hat nur auf die 14tägige Kündigung nach der 
Gewerbeordnung' Anspruch; es \Y8X daher sein auf einen weitergehenden 
Kündigungsanspruch gehendes Klagebegehren abzuweisen; das Handlungs
gehilfengesetz stützt die 1'011 ihm eröffneten Vorteile auf die wirkliche 
Funktion von höherer Art, nicht auf den bloßen Titel, und kOllnte daher 
dem Kläger bei dieser Auffassung seiner Tätigkeit, trotz seines Titels als 
Geschäftsführer, der nur eine Folge unserer Gewerbeordnung ist, die von 
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der das Geschäft fortfüln'enden Witwe dieXamhaftmaehunO' eines Geschäfts
f~.hrers verlangt, aber sich mit desEen formeller Ben:nnung begnügt, 
dIe Quru:talskündigung des Handlungsgehilfengesetzes nicht zugebilligt 
,,·erden. 

Nr.2240. 

Der Baupolier leistet nicht höhere Dienste. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Wien vom 28. ;\Iai 1913, Cr. VII 781/13. 

. Der Kläger ist laut schriftlichen Vertrages vom beklagten Bau
meIster als Hauptpolier aufgenommen ,,>orden uild haben die Parteien 
einen Lohn von v\'öchentlich 70 Kund 14tägige Kündigung ,·ereinbart. 
~0r Bekl~gte hat den Kläger entlassen und hat ihm dabei die Entlohnung für 
dIe 14täglge Kündigungsfrist angeboten. Der Kläger hat dieses Angebot 
zurückgeyyjesen und begehrt die Entschädigung für einen vollen 
Kündigungsmonat, indem er als höher Angestellter angesehen 
werden ·will. 

Das Gericht hat dem Kläger nur den Betrag 1'011140 K zug e b illi gt, 
das Mehrbegehren vmlde dagegen abgewi esen. 

.. Gründe: Da einerseits Kläger das Vorliegen einer höheren theo
retIschen Qualifikatio!l gar nicht behauptet, <l"nderseits der übereinstimmend 
angegebene 'Yirkungekreis keine Kriterien höherer Dienstleistungen, 
sondern nur dIe nornmle Polierarbeit bei einem kleineren und noch dazu 
schon übe:- die scln\ierigeren ATbeiten bei Erdaushebung' und Grund
m.~~e~n . ./.hmausgeführten . H~~use, demnach keine selbständige leitende 
Tl1tIgkelo, sondern nur dIe Uberwachung der Ausfülmmg nach den vor
liegenden PläneIi !lud unter fachmännischer Kontrolle eines Baumeisters 
en~hält, wö,r das Gericht der Ansicht, daß Kläger die Qualifikation zur 
LeIstung höherer Dienste im Sinne der §§ 1 H. G. B. und 73, Abs. 3, 
Gew. O. nicht besitzt; nur als unterstützende", nicht als entscheidendes 
li~oment .kommt hinzu, daß er ebenso wie die Maurer in W oche1110hn steht; 
dIe 1'011 Ihm betonte strafrechtliche Ver8.ntwortlichkeit kann daran nichts 
~ndern, da nach der Natur des Strafrechts die bezüglichen Vorschriften 
Jeden erfassen, und jeder, ob höhere oder niedere Dienste leistend, für die 
Folgen seiner Handlungen oder Unterlassungen, falls sie das Strafrecht 
tangieren, verantwortlich ist; maßgebend ist die baupolizeiliche Verant
wortung, und diese trägt der Baumeister, der den Gewerbeschein hat. nicht 
der Polier. ' 

Der Kläge:' .'var.also mit dem auf eine vom Gerichte als nicht gegeben 
angesehene QualIfIkatIOn gestützten Mehrbegehren abzuweisen. . 
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NI'. 2241. 

Kompensation einer' Lohnforderung mit eine!' Fordei'lmg des Dienst
gehers an den Dienstnehmer für auf Kredit verkf!!lfte Waren. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Wien vom 7. Juni 1913, Cr. VII 823/13, 
und des Landesgerichtes Wien in Zivilrechtssachen als Berufungsgerichtes vom 

7. Juli 1913, eg. V 546/13. 

Der Kläger, der bei der beklagten Firma, einem Kleiderkonfektions
geschäft, als Lagerist beschäftigt war, begelu,t den für die Monate :Mai 
und Juni 1913 noch aushaftenden Lohn von 173 K 57 h. 

Gegen diesen Anspruch macht die Beklagte nur eine Gegenforderung 
von 88 K 29 h geltend. 

Unbestritten ist es, d8,ß der Kläger der Beklagten für einen im 
Dezember 1912 bezogenen Anzug 42 K 59 h und für einen im März 1913 
bezogenen Anzug 45 K 70 h schuldet und daß eine bestimmte Verein
barung über die Zahlungszeit nicht besteht. Der Kläger hestreitet, daß 
diese Schuld mit seiner Lohnforderung kompensiert ,,,erden könne. 

Das Gewerbegericht hat die Gegenforderung der Beklagten als zur 
Kompensation nicht geeignet befunden und dem Kläger die eingeklagte 
Lohnforderung voll zugesprochen. 

Gründe: Die Forderung der Beklagten ist zwar fällig, aber nicht 
mit der eingeklagten Lohnforderung gleichartig. Die Forderung des Klägers 
ist eine Lohnforderung, die bei der unbestrittenen Höhe V(ln 120 K monat
lich der Exekution zur Gänze entzogen ist, die Forderung der Beklagten 
ist eine gewöhnliche, in keiner Weise privilegierte Kaufschillillgsforderung 
und würde die Zuerkennung der Kompensabilität für sie einerseits dem 
Dienstgeber ein nirgends anerkanntes Privileg gegenüber anderen PersoIl~al
gläubigern des Angestellten für geviTölmliche Personalschulden geben, 
anderseits den aus öffentlichrechtlichen Gründen erlassenen und von Amts 
wegen zu berücksichtigenden Vorschriften über die Unpfändbarkeit der 
Lohnabzüge ·widerstreiten. 

Auf die Berufung der Beklagten hat das Landesgericht Wien 
die Kompensatiollsfähigkeit der Forderung der Bekbgten anerkannt, 
demnach dem Kläger nur 85 K 28 h zugesprochen und in den Grit nden 
erklärt: 

Die Gegenforderung der Beklagten stellt sich dar als Kaufschilling 
für vom Kläger aus dem Warenlager entnommene Anzüge, den er nicht 
sofort bezahlt hat, der ihm somit von der Beklagten gestundet wurde, und 
zwar in der Form des Vorschusses. 

Es ist gleichgiltig, ob ein Angestellter einen Vorsehuß in Form von 
Geld oder aber in anderen Gebrauchsgegenständen erhält. 
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Auf j eden Fall ist er eine Y orauszahlung auf den Lohn, die selbst
verständlich vom nächsten auszuzahlenden Gehalte in Abzug zu bringen 
ist. Das stimmt auch mit dem IV esen des Vorschusses überein. Der \"or
schuß soll den Angestellten in die l\föglichkeit versetzen, sich auch noch 
vor dem Erhalte seines Lohnes dringend notwendige Gebrauchsgegen
stände zu verschaffen; wenn er nun zufällig infolge der Gattung des Ge, 
schäftes aus dem Warenlager notwendige Gebrauchsgegenstände bekommt 
und sie nicht sofort bezahlt, weil er eben sonst einen Geldvorschuß benötigen 
würde, so ist es klar, daß ein solcher Kleidervorschuß auch ein Vors'chuß 
im gebräuchlichen Sinne des \Vortes ist und daß infolgedessen die Forderung 
der beklagten Firma ebenfalls nicht nur fällig, sondern auch gleichartig 
und liquid war. 

Ist dies aber der Fall, dann sind die Voraussetzungen des § 1438 
a. b. G. B. gegeben, es tritt die Kornpensation ipso jure ein, und vmr in 
Abänderung des erstgerichtlichell Urteiles der Berufung stattzugeben. 

Nr. 2242. 

1. Entschädigung für Entgang des Urlaubes. 
2. De!' Verzicht des Dienstgebers auf die Dienste des Dienstnehmers 
unter Fortbezahluna des Gehaltes kommt der Erteilung eines Urlaubs 

" gleich. 
Entscheidung des Gewerbegerichtes Wien vom 3. Juli 1913, Or. VIII 475/13. 

Kläo'er stand vom 8. November 1905 an im Geschäfte des Beklagten 
in Verwendung. Zuletzt war er als l\lanipulallt und .Kom~is tätig, b~z.og 
eine Monatsgage von 160 K, hatt~ Anspru~h auf :MIt~agstIsch 10 miCh m~ 
Monat und hatte eine einmonatige Kündigung verClnbart. Am 1. JUl1l 
1913 kündigte Beklagter dem Kläger den Dienst für 1. Juli 1913. Am 
21. Juni erklärte Beklagter den Kläger für entlassen. 

Kläger ist dem Beklagten für bezogene Kle!der einen ~etrag von 
125 K 70 11 schuldig. Beklagter hat für den Kläger die Personalell1ko~men
steuer per 16 K 80 h entrichtet und '1'011 ihm für KrankenkassenbOlträge 
einen Betrag von 1 K 64 h, im ganzen also 144 K 14 h zu fordern. 

Kläo'er behauptet, daß er nach 3jäln"iger Praktikal1tfntätigkeit als 
Kommis beim Beklagten in Stellung getreten sei und daher SChOll über 
5 Jahre diese Stellung bekleide, daher Anspruch auf einen 14tägigen 
Urlaub im Jahre habe. 

Durch die Entlassung am 21. Juni sei ihm nun dieser Urlaub ent
zoo·en. Es gebühre ihm daher als Ersatz für den 14tägigen Urlaub der B~
tr~g von 77 K, als Ersatz für den Mittagstisch Yfährend der Urlaubsz81t 
23 K 20 h, ferner die Gage für den 'Monat Juni per 160 K und als Ersatz 
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für den :lVlittagstisch seit 21. Juni 16 K 80 h, zusammen daher 277 K. 
Kläger beantragt, den Beklagten zur Zahlung von 277 I{ zu verurteilen. 

Beklagter anerkennt den Betrag' yon 160 K an Gage und von 14 K 
als Ersatz für den Mittagstisch als richtig, macht jedoch seine Gegen
forderung von 144 K 14 h im Kompensationswege geltend und beantragt, 
das Klagebegehren, soweit ES den Betrag VOll 29 K 86 h übersteigt, kosten
pflichtig abzuweisen. IV 80S den Anspruch auf Urlaub anbelangt, so sei 
Kläger noch nicht 5 Jahre als Kommis tätig. Von den 8 Jahren, die er in 
seinem Hause zugebmcht habe, seien 4 Jahre vertragsmäßig auf die 
Praktikantenzeit zu rechnen. Kur um den Kläger den übrigen Angestellten 
gegenüber ein besseres Ansehen zu geben, ha,be er ihn nach dem 3. Jahre 
als Kommis bezeichl1et, was aber den Tatsachen nicht entsprochen habe. 
Kläger habe daher nur Anspruch auf einen 10tägigen Urlaub und den habe 
er gehabt, nachdem Beklagter· vom 21. Juni an auf dessen Dienste ver
zü,htete, jedoch den Gehalt bis Ende Juni weiterbezahlte. 

Das Gewerbegericht hat dem Kläger den Betrag von 56 K 51 h 
. zugesprochen, das Mehrbegehren aber abgev,'iesen. 

Gründe: Der A.nspruch des Klägers auf ·Vergütung des Mittags
tisches während des Urlaubes ist im Gesetze nicht begründet, war daher 
nicht zu berücksichtigen. Sein Lohnanspruch für Juni per 160 K und die 
Entschädigung für den :Mittagstisch per 14 K sind anerkannt. Es erübrigt 
denmach nur sein Anspruch wegen Entschädigung für den Urlaub. Nach
dem nun Beklagter selbst zugab, daß Kläger seit mehr als 5 Jahren unter 
dem Titel eines Kommis im Geschäfte tätig war, so \'1T.arde darauf keine 
Rücksicht genommen, daß vielleicht 1 Jaln" dieser Tätigkeit im Sinne des 
ursprünglich geschlossenen Vertrages noch auf die Praktikantenzeit zu 
entfallen gehabt hätte, und angenommen, daß die Dienstzeit des Klägers 
mehr als 5 Jahre dauerte. Es wurde d3"her im Sinne des § 17 des Handlungs
gehilfengesetzes der Anspruch des Klägers auf einen 14tägigen Urlaub 
als begründet angesehen. Nachdem jedoch Beklagter dem Kläger die 
für den ganzen Monat Juni bezahlte, vom 21. Juni 1913 aber auf dessen 
Dienste vollständig verzichtete, indem er ihn entlassen hat, "ms im Effekt 
der Erteilung eines Urlaubes gleichkommt, so hat Beklagtor dem Kläger 
tv"tsiichlich schon einen Urlaub von 9 Tagen gmYährt. Beklagter schien 
daher verpflichtet, ihm noch einen 5tägigen Urlaub zu gewähren oder ihm 
Ersatz dafür zu leisten. Als Ersatz für die 5tägige Urlaubszeit wurde dom 
Kläger der auf diese Zeit entfallende Lohn im Betrage von 28 K 65 h zu
gesprochen, die ganze dem Kläger gegen den Beklagten zustehende For
denmg beträgt somit 200 K 65 h. Von diesem Betrage kommt jedoch die 
anerkannte, bereits fällige Gegenforderung des Beklagten in Abrechnung, 
so daß die klägerische Forderung bis auf einen Restbetrag '1'011 56 K 51 h 
getilgt erscheint. Dieser Betrag wurde dem Kläger zugesprochen und 
das liIehrbegehren abgevl'iesen. 
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NI'. 2243. 

Der Dienstgeber ist nur dann berechtigt, eine Pensionsversicherungs
prämie vom Gehalte des Dienstnehmers abzuziehen, wenn er diese 

Prämie der Pensionsanstalt schon abgeführt hat. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes 'Wien vom 11. Juni 1913, Or. VI 953/13, 
und des Landesgerichtes in Zivilrechtssachen in Wien als Berufungsgerichtes 

vom 2. Juli 1913, Og. V 560/13. 

Wie unbestritten, war Kläger in der Zeit vom 6. November 1911 
bis 31. Oktober 1912 bei der beklagten Firma als Buchhalter rillt 250 K 
Monatsgehalt bedienstet. Der Kläger war bei der Pensionsversicherungs
anstalt angemeldet, die Versicherungsprämie betrug monatlich 24 K, 
wovon 12 K vom Kläger und 12 K vom Beklagten zu entrichten waren. 
Die Beklagte hat dem Kläger die ihn treffende Prämie allmonatlich vom 
Gehalte abgezogen, nicht aber an die Pensiol1sanstalt bezahlt; sie ist 
vielmehr mit dieser Prämie 1'011 der Anstalt belastet, schiebt aber die Be
zahlung auf, weil sie gegen eine Vorschreibung, und zwar nicht etwa gegen 
die Vorschreibung der Prämien, betreffend den·Kläger, Rekurs ergriffen hat. 
Der Kläger ist nach dem Dienstaustritte am 31. Oktober 1912 nicht mehr 
versicherungspflichtig und hat es versucht, das ihl1111ach § 25 Pens. Vers. G. 
zustehende Recht auf Pl'ämienrückstellung geltend zu machen. Die Anstalt 
hat ihm die Ausbezahlung der von ihm angesprochenen 144 K venyeigert, 
da die Prämien nicht eingezahlt sind. Der Kläger begehrte daher vorerst 
außergerichtlich VOll der Beklagten 144 K, erhielt bloß 22 K und darum 
klagt er die Gegnerin actf Bezahlung von 122 K. 

Die Beklagte beantragt Abweisung der Klage; sie sei bereit, 122 K 
bei der Pensions anstalt einzuzahlen, dem Kläger bEz"hle sie den Betrag 
nicht, weil sie bei der Anstalt mit diesem Betrage belastet sei und fürchte, 
ihn zweimal zahlen zu mÜEsen. Die Bezahlung von 22 K an den Kläger 
sei lwf wiederholt es Bitten des Klägers und irrtümlicherweise geschehen. 

Das Gewerbegericht hat dem Klagebegehren stattgegeben. 

Gründe: Nach § 36 Pens. 'l"er3. G. ist ein Abzug von Prämien 
vom Gehalte des Dienstnehmers nur statthaft, wenn die Prämie vom 
Dienstgeber im Moment des Abzuges bei der Versicherungsanstalt 8c110n 
eingezahlt ist, denn die Prämie ist im voraus zu bezahlen (§34Pens.Vers.G.), 
der Gehalt (:lober in der Regel im nachhinein (§ 15 H. G. G.). Es entspricht 
auch vollkommen der Tendenz des Pemionsversicherungsge3etzes, dass 
durch die Beschränkung des Abzugsrechtes der Dienstgeber zur pünkt
lichen Einzahlung der Prämien verhalten ,'{erde, während es anderseits 
nicht abzusehen ist, warum der Dienstnehmer einen Teil seines Lohnes 
in den Händen seines Dienstgebers zurüeklassen soll, dessen Kreditfähigkeit 
unter Umständen fraglich sein könnte. Demnach waren die von der 
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Beklagten gem'tchten Lohllabzüge ullstatthaft, und ist der Kläger dadurch 
zu Schaden gel~ommen, weil ihm das im § 25 Pens. Vers. G. gewährleistete 
Recht geschmälert wurde. 

Daraus folgt, daß die Beklagte zu verhalten ist, dem Kläger die 
ungerechtfertigt abgezogenen Beträge zu bezahlen, während die Befürch
tung der Beklagten, daß sie das Geld zweimal zu zahlen verhalten werden 
könnte, die Ansprüche des Klägers in keiner Weise hemmen kann. 

Dö,s Berufungsgericht hat die Berufung der Beklao·ten aus fol
gel1de~l Gründen ver:~rfen und das erstrichterliche Urteill1~t folgender 
Begrund ung b es ta tlgt: 

Die Frage, ob der Kläger gegenüber der Pensiol1sanstalt ein Recht 
auf Rückzahlung VOll Prämien hat, fällt nicht in den Rahmen dieses Rechts
streites. Entschieden muß aber verneint werden, daß die beklagte Firma 
berechtigt war, dem Kläger auch nur eine einzige Prämienrate vom Gehalte 
abzuziehen. Ein solches Abzugsrecht setzt yoraus, daß sie ihrerseits die 
auf den .Kläger :mtfallenden Beträge der Pensionsanstalt abgefühTt hat. 
DasPel~slOnsverS!cheru:lgsgesetz spricht nurvon einem Rechte des Abzuges 
yom DIenstgeber bereIts abgeführter Prämienraten und setzt fest daß 
dieses Recht nach 3 Monaten erloschen ist. ~1it Unrecht bezieht sidh die 
beklagte ~irma auf ein Einverständnis des Klägers mit dem gemachten 
Abzug. DIesbezüglich ist zu bemerken, daß § 79 des erwähnten Gesetzes 
jede Vereinbarung zum Nachteil des Dienstnehmers für unverbindlich 
erklärt. Im übrigen wird auf die volllwmmen zutreffende Be<rründullg des 
angefochtenen Urteiles verwiesen. '" 

NI'. 224:4. 

Unverb~ndlichkeit der Zusicherung: "Der Posten ist ganzjährig". 
Ent~el:eIdu~g des Ge,,:erbegeriohtes Brünn. vom 15. Jänner 1912, Or. II 47/12, 
bestatigt lll1t. EntscheIdung des Landesgenchtes Brünn als Berufungsgerichtes 

vom 10. Februar 1912, Og. I 60/12. 

. , Der K:äger t~at am 21. August 1911 bei dem beklagten Schneider
meIs~er als HIlfsarbeIter für Kürschnerarbeiten in die Arbeit und übernahm 
von Ihm .nach Beel1~igun~ einer. 8tägigen Probezeit das vom 29. August 
1911 datIerte SchreIben, mhalthch dessen für das Arbeitsverhältnis bei 
W ochen10h11 von 24 K eine gegenseitige 4 wöchige Kündigungsfrist fest
geset.~: ';1lrd: und der Beklagte die Zusicherung gab, dö,ß der Posten 
ganzJahng seI, und daß er den Kläger in der toten Saison nicht grundlos 
en Hassen werde. 
~ 2~. November 1911 kündigte der Beklagte dem Kläger 4wöchig 

und entließ Ihn am 23. Dezember 1911, worauf ihn der Kläo-er indem er 
denAb.~chl~ß ei~es einjährigenArbeitsvertrages behauptete, a~f Entschädi
gung fur dIe ZeIt vom 24. Dezember 1911 bis 28. August 1912 im BetraO"e 
1'011 736 K belangte. b 
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Das Klagebegehren wurde in der I. Instanz abge,,,iesen. 

Gründe: In dem Brief vom 29. August 1911, auf den sich beide 
Teile hinsichtlich der. Bedingungen des Lohnvertrages berufen, wird gleich 
eingangs eine 4 ·\Yöchige beiderseitige Kündigungsfrist festgesetzt. Das 
bedeutet, daß jeder der beidenTeile durch seine einseitige Erklärung den 
'{ertrag binnen 4 Wochen zur Lösung zu bringen berechtigt ist, so daß 
ein Vertrag mit unbestimmter Zeitdauer vorliegt. Was dann in dem Briefe 
nachfolgt, kann den eingangs vereinbarten V'ertragsinhalt nicht lllehr 
abändern und will ihn nach richtiger Auffassung auch gar nicht lllodi
fizieren. Dem auf unbestimmte Zeit abgeschlossenen Vertrage fügt der 
Beklagte nur die "Zusicherung" hinzu, daß· das Arbeitsverhältnis ein 
ganzjähriges sein werde und daß auch in der toten Saison eille grundlose 
Entlassung nicht erfolgen werde. 

Aus diesen Worten eine Fixierung des auf unbestimmte Zeit ab
geschlossenen und 4 wöchig kündbaren Vertrages herauszulesen, wie der 
Kläger sich bemüht, geht nicht an. Die gedachte Zusicherung verfolgt 
nur den Zweck, den Kläger darüber zu beruhigen, daß er in der Zeit des 
Arbeitsmangels, des schwächeren Geschäftes, der toten Saison, nicht 
grundlos werde entlassen werden, daß somit aus diesen objektiven Ur
sachen an sich eine Beendigung des Verhältnisses nieht zu erwarten sei. 
Daß aber der Beklagte sich damit für ein volles Jahr, ob ihl1lnun dieAxbeits
leistung des Klägers genehm war oder nicht, binden wollte, geht aus dem 
Sinne seiner Zusicherung gewiß nicht hervor. (Siehe Sammlung von 
gevverbegerichtl. Entsch. NI'. 1701, 1702.) 

Da also eine besondere Kündigungsfrist vereinbart war (§ 77 Gew.O.) 
hat Beklagter nur von seinem Rechte Gebrauch gemacht, wenll er dem 
Kläger kündigte. Ob dieser die Kündigung annahm oder sieh dagegen 
wehrte, blieb belanglos, ebenso wie auch eine BeweisaufnöJlllle darüber, 
ob der vom Beklagten ö,ngeführte Entlassungsgrund des § 82 b Gew. O. 
vorliegt oder nicht, entbehrlich schien. 

Beim Abgange der V orö-ussetzungen des § 84 Gew. O. ,,'lU' somit 
du Klagsanspruch (),bzuweiscn. 

Der Bcruful1:g des Klägers wurde in H. InSL1IllZ unter Verweisung 
auf die erstrichterliche BEgründung keine FoJgG gegeben und bei
gefügt: :lItIit der Zusicherung eines ganzjährigen Postens wollte nur zum 
Ausdrucke gebracht werden, daß der Kläger sowohl in der Kürschner
saison als <:mcll außerhalb dieser beim Beklagten Beschäftigung finden 
könne, f8~lls hierzu beiderseitige Neigung vorlifge; einer Begründung der 
Kündigung habe es ferner nicht bedurft, ,veil nach dem Fö~chwissen des 
Gerichtes zur Zeit der Entlassung des Klägers die sogenannte tote Saison 
für das Kürschnergewerbe noch nicht eingetreten war, die Saison viel
mehr bei dem Epäten Eintritt des Winters erst anhub. 

Gewerbegerichtliche Entscheidungen Xr. 2245 - 2246. 

Nr.2245. 
Die Worte des Arbeitgebers: "Wie Sie da arbeiten, stehlen Sie mir 
das Geld aus der Tasche" sind dann keine grobe Ehrenbeieidigung, 

wenn die Arbeit absichtlich wesentlich verzögert worden ist. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Aussig yom 19. Dezember 1913, Cr. II 210/13. 

Dem Kläger, der Schriftsetzer ist und einen Wochenlohn von 
3ö K erhielt, wurde am 6. Dezember 1913 14tägig gekündigt. Am 10. De
zember 1913 legte Kläger die Arbeit nieder, weil er sich durch die Worte 
des Dienstgebers : "Wie Sie dn arbeiten, stehlen Sie mir das Geld aus der 
Tasche", gröblich beleidigt fühlte. Er klagte den Lohn für die restliche 
Kündigungsfrist im Betrage von öö K ÖO h ein. Das Klagebegeln'en wmde 
mit nachstehender Begründung abgewiesen: 

Es wurde bewiesen, daß Kläger am 9. und 10. Dezember 1913 die 
Arbeit absichtlich verzögerte. Dies geschah dadurch, daß er überhaupt 
lässig arbeitete, Handgriffe verkehrt m<1,chte, um den Erfolg der Arbeit 
nachher wieder verbessern zu müssen, und endlich dadurch, daß er ge
leistete Arbeiten wieder zunichte machte, indem er einen fertigen Druek
satz auf dem Tische soweit schob, daß ein Teil des Satzes herabfiel. Der 
Arbeitserfolg war bis zu einem Sechstel herabgesetzt. Unter diesen Um
ständen bedeuten diese Worte des Beklagten, die an sich eille grobe Ehren
beleidigung beinhalten würden, eine solche nicht, weil damit zutreffend 
gekennzeichnet wurde, daß Beklagter für den Lohn, den er dem Kläger 
zahlte, infolge böswilligen Verhaltens des Klägers nur eine äußerst geringe, 
mit dem Lohne in gar keinem Verhältnisse stehende Gegenleistung emp
fing. Der Kläger muß sich daher eine wahrheitsgemäße, wenn auch bild
liehe Bezeichnung seiner Tätigkeit gefallen lassen. 

Nr.2246. 
Voraussetwngen für die Entlassung wegen einer strafbaren 

Handlung. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Brünn vom 3. Jänner 1912, Cr. I 4/12. 

In dem beklagten Textilgroßbetriebe wurde von den Arbeitern 
einer Abteiltmg wiederholt darüber Beschwerde geführt, daß ihnen ver
schiedene kleine Gabrauchsgegenstäl1de und Eßwaren abhanden gekommen 
seien, die offenbar von einem Mitarbeiter entwendet wurden. Ein un
bestimmter Verdacht lenkte sich auf die in dieser Abteilung als Hasplerin 
beschäftigte Klägerin. Deshalb ließ der "\bteilungsmeister am 27;_Dezem
bel' 1911 in der Mittagspause S8Ül Taschenmesser am Fußboden in der 
Xähe des Arbeitsplatzes der Klägeril1 derart liegen, daß sie es leicht be
merken konnte, und ordnete illre Übepvachul1g an. Um 2 Uhr nachmittags 

IV 
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hob die Klägerill das :lIIesser auf und b~hielt es in ihrer Verwahrung, ohne 
jemandem etwas davon Z:l sagen; erst um 6 Uhr abends beim Weggehen 
folgte sie es dem lVIeistel' aus, als er sie darum ansprach. 

Wegen dieses Vorfalles entlassen, erhob die Klägerin Ansprüche 
auf Entschädigung für die Kündigungsfrist und machte geltend, daß kein 
strafbarer Tatbestand vorliege, zumal sie beim Erblicken des Messers ver
mutete, es sei am selben Tage vormittags einem von mehreren Arbeitern, 
die sich zusammen balgten, entfallen, und da sie beabsichtigte, das Messer 
dem Eigentümer nach seiner Sicherstellung auszufolgen. 

Das Klagebegenren "\'i1lrde abgewiesen. 

Gründe: Das Strafgesetz bedroht Eigentumsdelikte aus dem 
Gelegellheitsverhältnisse mit härterer Strafe, um dem Eigentümer einen 
größeren Schutz zu gewähren. Dieser Schutzgedanke wird um so lebendiger, 
je größer die Gefahr aus dem Gelegenheitsverhältnisse ist; diese steigert 
sich aber offenbar, schon wegen der Schwierigkeit der Nachforschung, 
mit der Anzahl der Personen, die im Gelegenheitsverhältnisse stehen. 

Die Klägeril1 arbeitete mit vielen Personen in gemeinsamer Werk
stätte. Dieses Zusammensein wies den einzelnen Arbeiter hinsichtlich 
der Sicherheit seines Eigentums an kleineren Gebrauchsgegenständen 
auf ein besonderes Maß von Vertrauen zu seinen Mitarbeitern an, woraus 
auf der anderen Seite die strenge Verpflichtung entsprang, alles zu ver
meiden, was jenes Vertrauen erschüttern konnte. Die Klägerin hat aber 
das aufgefundene Messer, dessen Eigentümer sie nicht kannte, bei sich 
zurückbehalten, ohne von dem Funde Mitteilung zu machen und obwohl 
in der Abteilung über Diebstähle geklagt wurde. 

Dieses Verhalten der Klägerin erweckte in dem Gerichte die Über
zeugung, daß sie das Messer in unredlicher Absicht zurückbehielt, welche 
strafbare Handlung, abgesehen davon, ob ihr Straflosigkeit zukam oder 
nicht, die kündigungslose El1tl3,sslmg rechtfertigte. 

NI'. 2247. 

Das in § 36, Abs. 2, Pens. Vers. G. vorgesehen.e Abzugsrecht des Dienst. 
gebers ist auch bei nachträglicher Prämienvorschreibung an die dort 

angeführten Beschränkungen gebunden. 

Entscheidlmg des Gewerbegeriehtes Brünn yom 8. Jänner 1912, Cr. II 10/12. 

Der Kläger trat am J. Juni 1910 als zweiter Magazineur mit einem 
iYIonatsgehalte von 110 K in die Dampfmühle der beklagten Firma ein 
und rückte nach mehreren Gehaltsaufbesserullgell am 1. Juli 1911 zum 
ersten Magazineur mit einem monatlichen Gehalte yon 160 K YOl'. Erst 
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jetzt wurde er bei der allgemeinen Pensionsversicherungsanstalt für Privat
angestellte zur Versicherung angemeldet und dort in die IV. Gehalts
klasse mit einer Gesamtmonatsprämie von 18 K monatlich, wovon 12 K 
.auf die Dienstgeberin, 6 K auf den Dienstnehmer entfielen, eingereiht. 

Nach einer Nachschau des Versicherungsinspektors im Betriebe 
der Beklagten wurde der Kläger mit dem Nachtragsbeschlusse vom 15. No
vember 1911 auch in seiner früheren Stellung als zweiter Magazineur 
für versicherungspflichtig nach der III. Gehaltsklasse erklärt und der 
Beklagten die Zahlung einer nachträglichen Prämie von 12 K monatlich 
für die Zeit vom 1. Juni 1910 bis 1. Juli 1911 zusammen 156 Ksamt Ver
zugszinsen yorgeschriebell. Hiervon entfielen auf die Dienstgeberin 8 K, 
auf den Versicherten 4 K pro iYlonat. Die Beklagte bezahlte den nach
träglich vorgeschriebenen Betrag per 156 K samt Verzugszinsen am 22. N 0-

vember 1911. . 
Am 4. Jänner 1912 kam es zur einverständlichen Lösung des Dienst

verhältnisses und zum Austritte des Klägers, wobei ihm von der Beklagten 
der Gehalt für 3 Monate per 480 K, jedoch abzüglich der auf ihn für jene 
13 Monate entfallenden Nachtragsprämie a 4 K monatlich, zusammen 
52 K ausbezahlt wurde. 

Der Kläger will sich jenen Abzug nicht gefallen lassen und begehrt 
Verurteilung der Beklagten zur Zahlung von 52 K. 

Dem Klagebegehren wurde stattgegeben. 

Gründe: Die Beklagte war gemäß § 73, Abs. 1, 5, Pens. Vers. G. 
verpflichtet, den in ihre Dienste eintretenden versicherungspflichtigen 
Kläger binnen 4 Wochen bei der zuständigen Landesstelle anzumelden; 
etwaige Zweifel an dem Bestande der Versicherungspflicht konnte sIe 
in ihrer Anmeldung ersichtlich machen (§ 98, Abs. 2, des Statutes vom 
1. April 1908, R. G. BI. NI'. 62). Hätte sie dieser Pflicht entsprochen, daml 
wäre eine solche Verspätung der Einreihung des Klägers nicht eingetreten 
und Beklagte wäre in der Lage gewesen, das ihr im § 36 Pens. Vers. G. 
,eingeräumte Abzugsrecht sukzessive auszuüben. Ob Kläger mit der Unter., 
lassung der Anmeldung einverstanden war oder nicht, bleibt hierbei ganz 
unerheblich, weil nach § 79 Pens. Vers. G. Verträge, welche die Anwendullg 
dieses Gesetzes zum Nachteile des Versicherten im voraus ausschließen, 
.ohne rechtliche Wirkung sind. , 

~ ach dem zitierten § 36 sind die Prämien vom Dienstgeber ab
zuführen, der dagegen berechtigt ist, die Quote des Angestellten von 
dessen Bezügen monatlich in Abzug zu bringen; dieses Recht des Abzuges 
bereits geleisteter Prämien muß jedoch bei sonstigem Erlöschen binnen 
.3 Monaten ausgeübt werden. Es ist nun wohl, gemäß dem Y orbringen der 
Beklagten, zuzugeben, daß das Gesetz bei der Statuierung des Abzugs
rechtes des Dienstgebers und der Daner dieses Rechtes den normalen Fall 
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YGr Augen hatte, in "welchem die Einreihung des Angestellten und die 
V Ol'sehreibung der Prämien rechtzeitig erfolgt, so daß der .. Dienstgeber 
auch in der Lage ist, sein Abzugsrecht sofort auszuüben. 

Dennoch geht es nicht an, in Fällen nach Art des vorliegenden, 
wenn die Einreihung des Angestellten erst später stattfand und wenn mit
tels eines Beschlusses die nachträgliche Bezahlung yon13 J\fonatsprämien 
auf einmal vorgeschrieben wurde, die dreimonatliche Frist des Abzuges 
vom Tage der faktischen Einzahlung des Gesamtbetrages durch den 
Dienstgeber laufen zu lassen. Denn sonst wäre es immer in die Hand des 
Dienstgebers gegeben, die zwingende Vorschrift des § 36 Pens. Vers. G. 
zu umgehen. Es muß im Gegenteile aus dem Schutzcharakter des Gesetzes 
geschlossen 'werden, daß es den Versicherten vor dem Abzuge mehr als. 
dreimonatlicher Prämien von seinem Gehalte unbedingt bewahren wollte. 
Gilrade durch die strenge S:mktion, durch das AndTohen des Erlösehens 
des Regreßrechtes für mehr als dreimOllatliche Prämien, soll auf den Dienst
geber ein Zwang ausgeübt werden, nicht nur seine Zahlungspflicht und 
sein Abzugsrecht pünktlich auszuüben, sondern auch seine übrigen Pflich
ten aus dem Gesetze, insbesondere seine Al1ll1eldungspflicht rechtzeitig 
zu erfüllen. 

Deshalb erscheint dieses Abzugsrecht des' Dienstgebers als ein 
durchaus eigenartiges selbständiges Regreßrecht, das nur in einer ganz 
bestimmten, nämlich der vom Gesetze angeordneten Art, durch Kom
pensation mit der Gehaltsforderung des Angestellten ausgeübt werden 
l~alll1. Ist es also, aus welchem Grunde immer, zu einer verspäteten Ver
slcherung des Angestellten und zu einer kUll1ulativeli Vorschreihuncr 

1:) 

mehrerer 1Ionatsprämien auf einmal gekommen, so können ältere als die 
Prämien für die letzten 3 Monate nicht mehr abgezogen werden. Da vor
liegend die jüngsten dräMol1atsprämien sich auf Juni, Mai und April 1911 
bezogen, ,val' das Abzugsrecht der Beklagten am 4. Jänner 1912 bereits 
erloschen. 

NI'. 2248· 

Die Vereinbarung des Ausschlusses der Kündigung kann aus der Art 
der Betätigung in dem Arbeitsverhältnisse hervorgehen. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes ITrünn vom 15. Februar 1912, Cr. I 72/12. 

o • D.8m auf Entschädigung für die gesetzliche 14tägige Kündigungs-
HIst gerIchteten KlagebEgehren wurde keine Folge gegeben. 

Gründe: Der Kläger W8X im Dezember 1911 von der sich mit 
der Herstellung von Gasrohrleitungen befassenden beklagten Firma unter 
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Vereinbarung eines Taglohnes VOll 2 K 40 h in die ~c\.rbeit anfg€ll0l1111l8n 
worden und wurde zumeist als Höclldlanger bei Erdöxbeiten verwendet. 

Es ist wohl dem Gerichte bekannt, daß bei Ba@rbeitern dieser 
Art d?r ]{ ündig"lmgsöcusschluß ortsüblich ist: abgesehen dayon jedoch, 
daß dIe beklagte Firma nicht das Baugewerbe betreibt, kann WEder in 
der Ortsüblichkeit des Künd;gunsausschlusse~, noch in seiner ngelmäßigen 
Anwendung durch die beklagte Finnöc allein, ,ye11n darad bei Abschluß 
des "\rbeitsyertrages kein Bezug genommen wurde, ein entscheidender 
Grund dafür gefunden "werden, dö,ß Kündigungsausschluß zwischen den 
Parteien für yereinbart gaJt. Zu dieser Feststellung bEdarf ES vielmehr 
noch anderer Anhaltspunkte. 

? Wird in dieser Beziehung erwogen, daß sich d r Kläger durch die 
ganze Dauer des etwa 7 Wochen dauernden Arbeitsverhältnisses nur dann 
zur ~\rbeit einfa,nd, ,yel111 el nicht anderswie abgehalten wurde und daß 
er ohne vorgängige und nachträgliche Entschuldigung aus der A.rbeit 
~msblieb, um z. ~. eine Arreststrafe abzubüßen, oder einer Familienange
hörigen bei der Ubersiedlung behilflich zu sein, oder um in Abwesenheit 
seiner Frau die Kindm zu beaufsichtigen u. dgl., daß ihm ferner von der 
beklagten Firmv" am 1. Februar 1912 sein Arbeitsbuch ohne Einv\8l1dung 
ausgefolgt wurde, IlJs er darum "wegen Eintrittes in eine 8"ndere Arbeit 
ansuchte und daß seither bis zu der von der beklagten Firma am 13. Febnl'1r 
1912 verfügten Entlassung des Klägers das Arbeitsverhältnis deshalb 
fortgesetzt wurde, um ihm die bequeme Abstattung eines Lohnvorschusses 
möglich zu maphen, gelangte das Gericht zur Überzeugung, daß die lockel e 
Art des A.rbeitsverhältnisses den Kläger hinsichtlich des bei der beklagten 
Firma geltenden Kündigungsausschlusses außer Zweifel ließ, und daß er 
sein Einverständnis damit durch die Fortsetzung des Verhältnisse3 in 
gleicher Art in einer nach § 863 a. b. G. B. schlüssigen Form zum Ausdrucke 
brachte. 

NI'. 2249. 

6r.uppenakkord: Unbefugt ist die Verweigerung einer einzelnen Arbeit 
mit der Begründllng, daß auf sie in der vereinbarten lohnverteilung 

kein Bedacht genommen sei. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Brünn vom 27. Februar 1912, Cr. I 106/12. 

Der Kläger war seit einem :Monate in der beklagten Spinnfabrik 
zusammen mit 3 Arbeitern bei einer Spinnmaschine im Gruppenakkord 
beschäftigt. Von dem Verdienste entfielen auf den Vorarbeiter, dem auch 
die Instandhaltung der Maschine aufgetragen war, 32 %, der Rest wurde 
unter die übrigen 3 Arbeiter, darunter den Kläger, gleichteilig verteilt. 
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Am 26. Februar 1912 Imrde ihm die Herstellung eines gewissen 
Gespinnstes aufgetragen, was die Auswechslung eines Rades an der }Ia
schine erforderte. Diese yon ihm bisher stets besorgte Verrichtung ver
weigerte der Kläger diesmal mit der Begründung, daß er für die Rad
auswechslung nicht bezahlt werde und daß sie der. Vorarbeiter VOrnelll11en 
möge, der für die Instandhaltung der }1'1aschine einen höheren Lohn, u. zw. 
olme Grund, aus dem Gesamtverdienste der Akkordgruppe beziehe. Als 
der Kläger den Radwechsel trotz wiederholter Aufforderung dazu nicht 
vornahm, wurde er ohne Kündigung entlassen. 

Das Begehren auf Entschädigung für die Kündigungsfrist lyurde 
abgewiesen. . 

Gründe: Beim Gruppenakkord in der Spinnerei wird die Lohn .. 
gestaltung im vorhinein durch die Feststellung der prozentuellen ~-\nteile 
der einzelnen Spinner an dem von der Gruppe erzielten Gesamtverdienste 
bestimmt, wobei die Prozenthöhe VOll der Vertrauenswürdigkeit und 
Eignung der Arbeiter abhängt. Nur diese Umstände waren im vorliegenden 
Falle für die höhere Entlohnung des Vorarbeiters mit 32% maßgebend, 
hingegen hing sie mit der ihm aufgetragenen Instandhaltung der Maschine, 
d. i. ihrer Behandlung zur Erhaltung der Gebrauchsfähigkeit nicht zu
sammen. Die Instandhaltung der :lVIaschine obliegt bei der Einzelnarbeit 
jedem Arbeiter ohne besondere Entlohnung; wurde sie innerhalb der 
Akkordgruppe aus Gründen der zweckmäßigm Arbeitsteilung don Yor
arbeiter allein aufgetragen, so entlastete er hiermit die übrig€l1 Teilll€hmer. 
Diesen kam die vom Vorarbeiter geleistete Arbeit ebenso zugut, wie er an 
der von den übrigen Arbeitern geleistetEn Arbeit partizipierte. Denn beim 
Gruppenakkord bilden die von der Akkordgmppe zu leistenden Arbeiten 
hinsichtlich der Lohnverteilung ein untrennbares Ganzes und es läßt 
sich der Anteil des Einzelnen an der Erzielul1g des GesamtYerdienstes 
nach träglieh nicht bemessen. 

Die Kenntnis dieser dem Fachgerichte klaren Umstände ist auch 
,beim Kläger mit Grund anzunehmen, "weil er Spinner ulld Fachmanll ist; 
ebenso mußte er wissen, daß gewöhnlich die Herrichtung der Maschine 
zu einem bestimmten Gebrauche dem· einzelnen Arbeiter obliegt. Aber 
abgese.hen davon hat er die Arbeit in dieser Art schon durch einen Monat 
geleistet und hiermit den Lohnvertrag in Bezug Ciuf Leistung und Lohn 
stillschweigend' genehmigt. 

Deshalb kann seine Weigerung, die Radumwechslung zu bEsorgen, 
nur als ein Protest gegen die ihm nicht billig scheinende Lohnverteihmg' 
angesehen werden. In dieser Form erschien aber der Protest als Vertrags
bruch. Es stand ihm frei, eine andere Lohnverteilung in Antrag zu bringen 
und einen höheren Lohll anzustreben; die 'Veigenmg, den Radwechsel zu 
besorgen, war jedoch die Yerweigerung einer bestimmten Arbeitsleistung, 
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die dem Verlassen der Arbeit gleich kommt und, da sie unbefugt v.-ar, 
den El1tlassungsgrund nach § 82 lit. f Gew. O. beinhaltete. 

NI'. 2250. 

Durchschnittslohn und angern essene Entschädigung nach § 1155 
a. b. G. B. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Drünn ,'omI2. :llärz 1'112, Cr. 1127/12. 

Der von einer Akkordweberin gegen e.ine Textilfabrik ·wegen Unter
verdienstes eingebrachten Entschädigungsklage wurde teil weis e sta tt
gegeben. 

Gründe: Die beklagte Firma hat für die in Betracht kommende 
Zeit zugegeben, daß die Klägerin den nötigen Fleiß aufwendete, und daß 
an ihrem geringen ~"erdienste die Beistellung sC~la~hafter W eb~ül:le 
und schlechten l\Iatenals Schuld trug, was dureh Stelgerung der .lanf
sätze und eine Zulage zu dem tatsächlich erzielten V'erdienste ausgeglichen 
werden sollte. Demgemäß erscheint einer Entscheidung bedürftig nur 
die Höhe der nach § 1155 a. b. G. B. bei Vorkommnissen obiger Art ge
bührenden Entsehädigung. 

Diese Entschädigung hat die Klägerin nach der Höhe ihres "während 
einer 6wöchigen Arbeitszeit bei der beklagten Firma erzielten Durch
schnittsnrdicnstes berechnet und angesprochen, während die beklagte 
Firma hinsiehtlich der Entschädigung von ihrem freien Ermessen ausgehen 
zu dürfen glaubte und im Durchsehnittslohne die entsprechende Grenze 
nicht fand, zumal er zu einem nach den Verhältnissen in der Textilbranche 
unal1wendbaren }1inimallohn hinüberleitet. 

Nach § 1155 a. b. G. B. ist die Höhe der Entschädigung dur eh 
die Beisetzung des 'AT ortes "angemessen" in die freie Beurteilung .des 
Richters gestellt. Von diesem Standpunkte aus \Yäre es wohl möglIch, 
die Höhe der Entschädigung aus der Höhe des Durchschnittslohnes zu 
berechnen; im allgemeinen \vird j edoeh der Durchschnittslohn nur einen 
jener Faktoren bilden, die bei der Entscheidung in Betracht kommen. 

Indem das fachmännisch besetzte Gericht in Erwägung zog, daß 
die Weberlöhne erfahrungsgemäß großen Schwankungen unterliegen und 
daß ein Zeitra;"m von G Wochen nicht ausreichend ist, um zur verläß
lichen Grundlage eines Durchschnittslohnes zu dienen, fand es kein8n 
Anlaß, bei der Klägerin hinsichtlich der Bemessung der angemessenen 
Entschädigung von der zu Zwecken der Krankenversicherung derzeit im 
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Gerichtsbezirke geltenden Höhe des üblichen Taglohnes von Weberinnen 
abzugehen. Zu der sich auf dieser Grundlage ergebenden KachZfthlun;; 
iyurd~ deshalb die beklagte Firma unter AJ),yeisung des JJIehranspruche~ 
der Klägerin verurteilt. 

NI'. 2251. 

In den Worten: "Sie können geher." ist nicht blos ein Antrag auf 
einverständ~iche Lösung des Arbeitsverhältnisse, sondern unter Um

ständen auch eine Entlassung zu erblicken. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes BTitnn vom 19. März 1912, Cr. I 140/12. 

Der bei der beklögten Firma als Akkordweber beschäftigte Kläger 
wilde beschuldigt, während eines Ganges auf den Abort geraucht, außer
dem mit einer Arbeiterin gesprochen und in einen i'ubeitsraum hinein
geschaut zu haben. 'IV egen dieses der Arbeitsordnung \yidersprechenden 
Benehmens verhängte die beklagte Firma über ihn eine Geldstrafe VOll 

1 [Z. Der leugnete jedoch das Verhalten, dessen er beschuldigt 
er nehme die Geldstrafe nicht an. Als ihm hierauf 

geantwortet wurde: "Sie können gehen", erwiderte der Kläger nicht, 
und y\'Urde verabschiedet. Er bel8,ngte sohin die Firma auf Entschädigung 
für die Kündigungsfrist, indem cr in dem Gebrauche der obigen Worte 
seine Entlassung ~wegell \" erweigenmg des Anerkenntnisses der Geld
strafe erblickte. 

Hing'egen behauptete die beklagte Firma, mit den 'IN orten: "Sie 
können gehen", sei dem lediglich anheimgestellt ~lYorden, sich 
durch frei·,yilligen Austritt von der Leistung der Geldstrafe zu befreien, 
wovon er Gebrauch machte, ~weshalb der Anspruch auf Entschädigung 
für die Kündigllngsfrist abzuweisen sei. 

Dem Klagebegehren vmrde stattgegeben. 

Gründe: Das von der beklagten Firma gerügte Verhalten des 
Klägers fällt nur unter den Gesichtspunkt der Verletzung von ihm nach 
§ 76 Gew. O. obliegenden Pflichten aus dem Dienstverhältnisse, olme 
einen gesetzlichen Entlassungsgrund zu konstituierell, was die beklagte 
Firma durch Verhängung einer GeldstnJcfe anscheinend selbst zugab. 
Nachdem der Kläger das ihm zur Last gelegte Verhalten leugnete und 
der Verhängung einer G81dstrafe nicht zustimmte, lag es keineswegs auf 
der Hand, daß er die Befreiung von der Geldstrafe der Fortsetzung des 
Arbeitsverhältnisses vorzog; selbst einem in klaren Worten gestellten 
diesbezüglichen Anti'age gegenüber hätte sein bloßes Stillschweigen Zweifel 
an einer zustimmenden Willenserklärung nach § 863 a. b. G. B. erwecken 
müssen. 

Gewerbegerichtliehe Entscheidungen Kr. 2251 ~ 2252. 

Dies ~\Yar aber um so mehr der Fall, als die dem Kläger gegenüber 
gebnJcuchten Worte: "Sie können gehen", llach ihrer Bedeutung in ihrem 
Zusammenhange den Schluß, Kläger könne sich für entlassen betrachten, 
iyeil er die Geldstrafe nicht anerkannte, rechtfertigen (§§914, 6 a. b. G.B.). 
Da in dem 'Widerspruch des Klägers gegen die YerhängUl~g einer Geld
Ftrafe kein Entlassungsgrund gelegen ist, 80 \Yardem Klagebegehr811 
gemäß § 84 Ge,\". O. stattzugeben. 

NI'. 2252. 

Die Nichtachtung der Vorschrift, der lohn sei bei der Kassa in An
wesenheit der auszahlenden Personen zu überzählen, befreit den 
Dienstgeber nicht von dem Nachweise der Richtigkeit des "'in geschlos-

senem Kuvert ausbezahlten lohnes. 

E 1 '1 des r<_-"me~l'begerJ'cht,es Brünn vom 211. März 1912, Cr. I 146/12. ~:1tSC 18]( ung , " ., " 0 

Der Klage des bei ~ der beklagten 11etallwarcnfabrik als ~eizer 
bt'schäftigtcn auf Nachzahlung eines Betrages von 10 welchen 
er mwh seiner Behauptung bei der Auszahlung in dem seinen Lohn ent
haltenden Kuvert nicht yorgefunden hatte, wurde 8 t a ttgege b e H. 

Gründe: Nach § 1412 ö,. b. G. B. ist Zahlung die Leistung de;.:
jenigen, was man zu leisten schuldig ist. Sollte somit die Verbindlichkeit 
~!er beklagten Firma zur Lohnzahlung an den IHäger erlösch~n, so setzte 
dies voraus, daß ihm tatsächlich der ganze Lohnbetrag geleIstet -wurde. 
Darum w3xdie von der beklagten Firma hauptsächlich erhobene Ein
,\'endung, Kläger habe entgegen der ihm bekannten Vorschrift den Lohn 
nicht an der Kassa selbst abgezählt, nicht geeignet, zur Erlöschung der 
Zahlungspflicht zu führen; Yielmehr der beklagten Firma trotz
dem, die Richtigkeit des Knvertinhaltes nachzuweisen. 

Ihrer diesbezüglichen, sich auf den ordentlichen Geschäftsgang 
stützenden Folgerung steht die positive Angabe des Klägers gegenüber, 
es habe von dem auf dem Kuverte bezeichneten Inhalte ein lO-K~Stück 
in Goldgefehlt. Diese Angabe wäre nur durch die Behauptung zu wider
legen, daß der Kläger das Goldstück unterschllJ,gen. oder :erstreut habe. 
Eine solche Behauptung wurde von der beklagten Fn'ma, mcht aufgestellt. 
Das Beweisverfahren ergab vielmehr, daß der Kläger sofort nach der 
Empfangllahme des Kuvertes, allerdings 4 Schritte VOll der Kassa entfernt, 
jedoch in Sehweite des Kassiers das Geld abgezählt und das Fehlen des 
lO-K-Stückes beklagt habe. 

Es war deshalb im Sinne des Klagebegehrens zu erkennen. 
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NI'. 2.253. 

Unzulässig ist es, de.m Hil~sarbeiter einen. Krankheitsurlaub wegen 
vermuteter SImulatIOn der Krankheit zu verweigern. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Brünn yom 3. April 1912, Cr. I 158/12. 

Der in der Brennerei des beklagten Großmetallbetriebes als Hilfs
arbeiter beschäftigte Kläger hat sich am 29. März 1912 vor Antritt der 
Nachtschicht über Unwohlsein und Stechen in der Brust beklaO't und 
deshalb die Ausfolgung eines Passierscheines verlangt. Diese Bitte<> wurde 
von der beklagten Seite abschlägig beschieden, weil sie gerade nach der 
Auszahlung gestellt wurde und weil der Kläger schon früher einmal in 
gleicher Weise die Entfernung aus dem Betriebe erzielt hatte. Dem Auf
trage, an die Arbeit zu gehen, leistete der Kläger unter Hinweis auf seine 
Arbeitsunfähigkeit keine Folge, trieb sich die Nacht hindurch im Hofe 
herum und mußte überwacht ·werden, damit er nicht etwa über die Hof
mauer entspringe. Am JYIorgen wurde er mit Rücksicht auf die _\rbeits
Yerweigerung entlasseü und zur Empfangnahme seines ,\rbeitsbuches 
angewiesen. 

Dem Begehren auf Entschädigung für die Kündigungsfrist \yurde 
stattgegeben. ~ 

Gr ü n d e: Über die Berechtigung der Angabe des Klägers, er sei 
krank, kann dem beklagten Betriebe einmaßgebendcs Urteil nicht zu
erkannt werden. Vielmehr ist festzustellen, daß dieses Vorbrino'en für 
s~e jedenfalls z~nächst beachtlich war und daß sie erst bei eine/im ge
elgneten Wege SIchergestellten Simulation aus diesem V'erhalten die F01o-e
:·ung. auf un~efugtes Verlasse:1 der Arbeit ziehen durfte; diese Folgeru~lg 
I~t fur deI: E all, um den es slCh handelt, selbst dann unberechtigt, wenn 
slCh der Kläger schon einmal einen Krankheitsurlaub erschlichen hätte. 
Beim VO:'lieg:en der Voraussetzungen eines Anspruches nach § 84 Gew. O. 
war S0l11lt dem Klagebegehren Folge zu geben. 

NI'. 2254:. 
Konventionalstrafe und Schadenersatz wegen Vertragsverletzung. 

EntscllCidung des Gewerbegerichtes BrÜlll1 yom 11. April 1912, Cl'. I 707/12. 

Der Beklagte wurde am 30. Dezember 1911 von dem kläo'erischen 
Agentur- und Kommissionsgeschäfte als Reisender in Schuhwar~n unter 
Vereinbarung eines J}Ionatsgehaltes von 300 K, 24 K Diät~n für ieden 
Reisetag und quartalmäßiger Kündigung in den Dienst aufgenon;men. 
Für den Fall des Vertragsbruches hatten sich die Parteien beiderseits 
auf ein sofort zahlbares Pönale von 2.500 K g·eeinio-t. Der Beklaote hat 
den Vertrag nicht zugehalten und den Dienst an de;n hierzu best~nll1t(,ll 
Tage, dem 1. Februar 1912, nicht angetreten. 

Gewerbegerichtliehe Entscheiaungen Nr. 2254. 

Die klägerische Firma nahm hierauf gegen· ihll das vereinbarte 
Pönale von 2.500 K in Anspruch, behauptete jedoch durch den Vertrags
bruch außerdem mch einen Schaden von 2.500 K erlitten zu haben, ,yes
halb sie den Beklagten auf 5.000 K verklagte. Dieser wendete hinsichtlich 
des Vertragsbruches ein, er habe den Dienst im Interesse der klägerischen 
Firma nicht angetreten, indem er voraussah, daß sie auf einen Reisenden 
daraufzahlen müsse; aus demselben Grunde und unter HiInl'eis auf seine 
Vermögenslosigkeit bestritt er die ,\ngemessenheit des Pönales und de2 
eingeklagten Schadens betrages. 

Der klägerischen Firma wUl'de unter Abweisung ihres illehr
anspruches der Betrag von 1.500 K zuerkannt. 

Gründe: Die vom Beklagten ZUl' Entschuldigung des nicht er
folgten Dienstantrittes vorgebrachten Umstiinde sind nicht geeignet, über 
den Eintritt des Pönalfalles Zweifel aufkommen zu lassen. Denn ge;mäß 
§ 1298 a. b. G. B. hätte er seine Schuldlosigkeit an der Nichterfüllung der 
vertragsmäßigen Verbindlichkeit erweisen müssen, was nicht geschehen 
ist. Hingegen enthob die klägerische Firma die im Sinne des § 1336 a. b. G.R. 
vereinbarte Konventionalstrafe in Verbindung mit der Tatsache des 
unter Strafe gestellten, vom Beklagten ausgegangenen ·Vertragsbruches 
vom Erweise eines Yerschuldens des letzteren und berechtigte sie, das 
Pönale bis 2.500 K olme Pflicht zum Naclnyeise dieses Betrages in An
spruch zu nehmen; beim Vorliegen eines Handelsgeschäftes war sogar 
nach Art. 284 H. G. B. die Geltendmaclmng eines das Pönale übersteigen
den, aher hinsichtlich des Mehrbetrages nachzuweisenden Schadens zu
lässig, der gemäß § 28 H. G. G. verfolgbar war. Allein ebenso wie hin
sichtlich der V erschuldensfr~e war auch hinsichtlich der Höhe des 
Schadens auf die Einwendungen des Beklagten Rücksicht zu nehmen, 
was durch § 38 H. G. G. vorgeschrieben ist. 

Indem somit zunächst die Am,icht der klägerischen Firma, als 
wäre sie aus dem Vertrage allein berechtigt, die Verurteilung des Beklagten 
ZUl' Zahlung des Pönales von 2.500 K zu erwirken, als unrichtig bezeichnet 
werden muß, oblag es dem Gerichte infolge der allgemeinen Einwendungen 
des Beklagten, die Umstände zu prüfen, ·welche den der klägerischen Firma 
aus dem Vertragsbruche entstandenen Schaden klarstellen. 

In dieser Beziehung erhellt aus den Angaben beider Teile, daß die 
Firma in der bis Ende Mai währenden Wintersaison einen Umsatz von 
100.000 K zu erzielen pflegte und daß sie mit einem 15%igen Nutzen 
rechnen konnte. Daraus ergab sich nach der Behauptung der klägerischen 
Firma ein 5.000 K weit übersteigender Schade. Allein die Parteien waren 
sich auch darüber einig, daß die in Betracht kommende Saison keine 
gute zu werden versprach, als notorisch "'llrde ferner angesehen, daß der 
milde Winter 1911/1912 den Verbrauch von Schuhwaren hintanhielt, 
und daß die herrschende Teuerung zu einer sehr bedeutenden Einschränkung 
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{les Bedarfes rührte: Xach der Überzeugung des Gerichtes waren diese 
l'mstände geeignet, den Umsatz um die Hälfte, also auf 50.000 K sinken 
zll .. las.sen. Da a.b;l' ~as Dienstverhältnis der Pa~teien über quartahnäßige 
Kundlgullg gelosL 1'\ erden konnte und da der mcht erfolgte Dienstantritt 
einer !{ün~ignj]g g}eichzuachten ist, war bei der Berechnung des Schadens 
nur dIe Zelt vom .L Februar bis 31. :März 1912, also die Hälfte der Saison 
zu rechnen und von einem Betrag'e von 25.000 K auszuo·ehell. Selbst bei 
einem 10% igen Kutzen ergibt sich hiervon nur der Bet:ag von 3.700 K. 
welcher sich durch die mit dem Reisen verbundenen Kosten nämlicl{ 
z\yeimona'tigen Gehalt per 600 K und Reisediäten für etwa 60 'Reisetao-e 
per 1.400 K zus,unmen 200J auf 1750 K. vermindert. Allein es ist de~l 
Gerichte nach seiner Zusammensetzung bekannt, daß das Nutzenprozent 
nut d~r Höhe des Absatzes sinkt und steigt, so daß der Betrag von 1.750 K 
nur dIe oberste Grenze des zu erwartenden Nutzens bildete. 

Wird erwogen, daß gemäß Art. 278 H. G. B. aus der VereinbanulO' 
einer für beide Teile wirkenden Konventionalstrafe von 2.500 K die be~ 
ab~ichtigte Fixierung des Ge~ammtinteresses an dem Vertragsbruche mit 
obIgem B~trage unter der V.oraussetzullg einer günstigen Geschäftslage 
zn folgern Ist, so folgt schon hIeraus die cnangemessenheit des mit 5.000 K 
veransc~llagt~n Schadens; aus den oberwähnten Gründen erachtete jedoch 
das Gen?ht, mdem es anerkannte, daß die klägerische Firma außerstande 
gewesen 1st, an Stelle des Beklagten einen anderen Reisenden auszusenden, 
den Schaden nur mit 1.500 K veranschlagen zu können, ,vas zur AbweisUJ]O" 
des Mehranspruches der klägerischen Firma führte. b 

NI'. 22;)0. 

Bei.ye:einba~u~g einer kürzeren, als der nach § 20, Ans. 2, H. G. G. 
zulassigel1 Mm,malkündigungsfrist, gilt nicht die Kündigungsfrist des 
§ 20, Abs. 1, H. G. G., sondern die Minimalkündigungsfrist des § 20. 

Abs. 2, H. G. Go . 
~~lots~l1Cidung. de,s Gew~rbegerichtes Brünn. vom 15. April 1912, . Cr.II 193112, 
,1utoeundeIt n1lt EntscheIdung des LandesgerIchtes Brünn als Berufungsgerichtes 

voin 18. Jlfai 1912, Cg. I 258/12. 

, Der .Kläger trat am 12. Juni 1911 bei der beklag'tel1 POl'tland
Z8me.ntf.abnk und Kalkgewerkschaft als Werkmeister in den Dienst ein. 
wobeI eme Kündigungsfrist von 14 Tagen vereinbart wurde. Er versah 
in dem Unternehmen der beklagten Firma höhere Dienste im Sinne des 
§ 1 H. G. G., bezog- zum Schluß der Dienstzeit monatlich einen Gehalt 
von 215 K und hatte eine Natumlwohnung inne, welche mit 10 K pro 
::VIonat bewertet wurde. Am BI. März 1912 kündigte er seine Stelluno
ohne Angabe der Kündigungsfrist und "\vurde von der beklagten Firl1l~ 
am 10. April 1912 entlassen. 

Gi'werbegerichtliche Entschei(1ungen :'fr. 2:255. Gl 

Hierauf belangte der Kläger die beklagte Firma auf Zahlung des 
Gehaltes für die Zeit vom 1. bis 10. April 1912, ferner auf Entschädigung 
an Gehalt und Wohnungsentgang für die Zeit vom 11. April bis 30. Juni 
1912, zusammen im Betrage von 670 K. 

Dem Klagebegehren wurde vom Gewerbegerichte Brünn statt
gegeben. Das Landesgericht Brünn als Berufungsgericht wies dagegen 
das Klagebegehren auf Bezahlung der Gehaltselltschädigung für die Monate 
:lIai und Juni per 430 K und der Entschädigung für den Abgang der Natu
ralwolmung 'während dieser Zeit per 20 K ab und sprach dem Kläger 
lediglich den auf den Monat April entfallenden Restbetrag per 225 K zu. 

Gründe des Berufungsgerichtes: Im Hinblicke darauf, daß die 
bei dem Engagement des Klägers vereinbarte Kündigungsfrist dem § 20, 
~\bs. 2, H. G. G. zuwider auf nur 14 Tage festgesetzt worden ist, ist die 
Frage zu beantworten, was in Ansehung der Kündigungsfrist unter den 
Prozeßparteien zu gelten habe. Das Gericht L Instanz beantwortet die 
Frage dahin, daß die dem § 20, Abs. 2 'widersprechende Vereinbarung 
ungiltig sei und daher die Frist des § 20, Abs. 1 eintrete. 

Das Berufungsgericht vermag sich dieser Ansicht nicht anzu
schließen. ~ach den Eingangsworten des § 20, Abs. 1 kanu das Dienst
verhältnis in der daselbst normierten Frist "mangels Vereinbarung" 
gelöst werden. Im Gegenstandsfalle wurde aber eine Vereinbarung ge
troffel1. Dö~s Gesetz erklärt nicht, daß die dem § 20, Abs. 2 widersprechende 
Vereinbarung einer kürzeren als der dort statuierten Minimalkündigungs
frist ungiltig (vg1. § 879 a. b. G. R) und als überhaupt nicht vor
handen anzusehen sei, sondern es verbietet die Herabsetzung der Kündi
gungsfrist unter einen Monat und zieht der freien Vereinbarung nach 
unten hin die Grenze, ohne die eine Unterschreitung dieser Grenze ent
haltende Vereinbarung mit Nichtigkeit zu bedrohen. Die Vereinbarung 
einer Kündigung bleibt immer noch bestehen, der Tatbestand des § 20, 
Abs. 1 liegt also nicht vor. 

Nach § 40 H. G. G. können die Rechte, die den Dienstnehmern 
auf Grund der Bestimmungen des § 20, Abs. 2 zustehen, durch den Dienst
vertrag weder aufgehoben, noch beschränkt werden; die Bes chrällkung 
des Rechtes des Dienstnehmers auf einmonatige Kündigung, die Herab
drückung der Kündigungsfrist noch unter einen :Monat ist also unwirk
sam und als nicht beigesetzt zu betrachten. Da unter einen :Monat nicht 
herabgegangen werden darf, tritt an die Stelle der vereinbarten kürzeren 
die gesetzliche Minimalfrist eines :Monates; daß eine längere als diese Frist 
Gilltung haben soll, läßt sich in das Gesetz ntcht hineininterpretieren. 

Es hieße den Willen der Parteien, welche eine Vereinbarung zu dem 
Z,v8cke getroffen haben, um die normale 6wöchige Kündigungsfrist mit 
QuartaJsende auszuschließen, und sich auf eine viel kürzere, allerdings 
zu kurze Frist geeinigt haben, völlig mißachten, wollte man in solchen. 
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Fällen nicht einmal die nach dem Gesetze zulässige kürzeste Frist eines 
~Iollats gelten lassen, sondern ihnen jene lange Frist aufnötigen, über deren 
Abkürzung sie beide einig waren; die gesetzliche Minimalfrist, welche ihrem 
Willen am nächsten kommt, müssen sie sich allerdings gefallen lassen. 
Kur diese Auslegung entspricht der in den §§ 914, 882 a. b. G. B. zum-Aus
drucke kommenden Anforderung, daß d81 in einem Vertrage zum Ausdrucke 
gelangende Parteienwille soweit aufrecht zu erhalten ist, als er nach dem 
darauf anzuwendenden Gesetze von Wirkung bleiben kann. 

NI'. 225ft 

Die nach § 84 Gew. O. gebührende Entschädigung bezieht sich nur 
auf den nach der Vereinbarung zu erwartenden Lohn. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Brünn yom 17. April 1912, Cl'. I 190/12. 

Der im 18. Lebensjahre stehende Kläger war in dem beklagten. 
Jifetallgroßbetriebe als Hilfsarbeiter (Hofarbeiter) in der Beizerei mit dem 
nach seinem Alter entfallenden Taglohn von 1 K 70 h aufgenommen worden, 
was einem Betrage von 10 K 60 h wöchentlich entspricht. Dieser Taglohn 
-erhöhte sich jedoch durch die Heranziehung des Klägers zu Akkordarheiten 
und durch Leistung von Überstunden auf einen Betrag von durchschnitt
lich 14 K in der Woche. 

Nach 4 wöchiger Dienstleistung kam es zwischen dem Kläger und 
d.em ihm vorgesetzten Meister zu einer ernsthaften :Mißhelligkeit, was 
die beklagte Firma veranlaßte, das Dienstverhältnis aufzulösen und den 
Kläger unter Anbietul1g des für die 1 Yz W oehen betragende Kündigungs
frist entfallenden Lohnes von 15 K 30 h zu verabschreden. Der Kläger 
lehnte die Annahme dieses Betrages ab, indem er Entschädigung in der 
Hühe des Durchschnittslohnes von 14 K, somit in der Höhe von 21 K 
beanspruchte, und klagte diesen Betrag ein. 

Unter Abweisung des Mehranspruches wurde dem Kläger der 
/ anerkannte Betrag von 15 K 30 h zugesprochen. 

Gründe: Nach § 84 Gew. O. ist der Dienstgeber verpflichtet, dem 
Hilfsarbeiter den Lohn und die sonst vereinbarten Genüsse für die 
Kündigungsfrist zu vergüten. Eine Vereinbarung bestand zwischen dem 
Kläger und der beklagten Firma nur hinsichtlich des Taglohnes VOlt 

1 K 70 h, wäln'end dessen Heranziehung zur Akkordarbeit und zu Über
stunden nur aus zufälligen Gründen zur Erhöhung seines Lohnes über 
den vereinbarten Betrag führte. 

Der Ansicht, daß durch die faktische Führung des Arbeitsver
I1ältnisses der mit 14 K wöchentlich erzielte Durchsehllittslohn als ver
€inb,u·t zu gelten hat, ist schon mit Rücksicht auf die kurze Dauer des 
Arbeitsyerhältnisses nicht beizupflichten; vielmehr stand es der beklagten 
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Firma frei, den Kläger zu bloßen Hofarbeiten zu verwenden und sie wä~e 
hierzu infolg'e der mit dem Ji1:eister eingetretenen Mißhelligkeit für dIe 
Dauer der Kündigungsfrist voraussichtlich genötigt gewesen. Es war daher 
dem Kläger nur jene Entschädigung zuzuerkennen, die er nach der bei der 
Aufnahme getroffenen Yereinbarung zu erwarten hatte. 

NI'. 2257. 

Entlassung am vorletzten Tage der Kündigungsfrist, wenn der letzte 
Tag kein Arbeitstag ist, begründet nicht das Begehren auf Vergütung 

des Lohnes für diesen. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Brünn vom 2. Juli 1912, Cr. 1335 bis 339/12. 

Die beklagte Kaml1lgarnspinnerei hat entsprechend ihrer Arbei.ts
ordnung, welche eine 3tägige, Donnerstag bis 9 Uh.r vormitt~s zul~SSlg~ 
und für den nächsten Samstag abends giltige KündIgung vorSIeht, dIe bel 
ihr als Anbinder und Andreher im Akkordlohn beRchäftigten Kläger am 
Donnerstag, den 27. Juni 1912, gekündigt, sie aber schon am Freitag; 
den 28. Juni 1912 abends verabschiedet, weil aut Samstag, den ::9 .• Tum 
1912, ein Feiertag fiel, dessen Arbeitsfreihelt, gleichfalls der Arbeits
ordnung gemäß, im Betriebe so rechtzeitig verlautbart worden .war, ~aß 
die vorherige Lösung des Verhältnisses durch Kündigung möglIch bhel). 

Die Kläger machten geltend, daß die Kündigungsfrist erst. Clm 
29. Juni 1912 endete, daß sie bereit waren, an diesem Tage zu arbClten, 
und daß die Arbeitsordnung von 6 Arbeitstagen in der Woche, somit von 
3 in die Kündigungsfrist fallenden Arbeitstagen ausgeht, weshalb vo~
liegend in der am Donnerstag erteilten K~ndigung ein yerstoß gegen dIe 
Arbeitsordnung zu erblicken ist, welcher dIe beklagte F1l'lna zum Ersatze 
für den entfallenden Arbeltstag verpflichte. 

Das Klagebegehren wurde abgewiesen. 

Gründe: Die einen Bestandteil des Arbeitsvertrages zwischen 
den Klägern und der beklagten Firma bildende Arbeitsordnullg unter
stützt keinesweO's das Begehren der Kläger, insofern sie eine Kündigungs
frist in der Dal~er von 3 vollen Arbeitstagen behaupten, weil mit ihr nur 
der Anfang (Donnerstag 9 Uhr vormittags) und das E~de (Samstag aben~s) 
der 3 tägigeIl Kündigungsfrist normiert ist. Aus dlesem Wortlaute 'St 
deshalb der Schluß auf die Vereinbarung einer 3 Lohntage enthaltenden 
Kündigungsfrist nicht geIechtfertigt. 

Aber auch ausgehend davon, daß die Entlassung der Kläger vor
zeitig, nämlich mn Freitag statt am Samstag abends erfolgte, entbehrt 
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das auf Vergütung des Lohnes gerichtete Klag; bege hren der Begründung. 
Denn nach § 84 Gew. O. ist bei grundloser vorzeitiger Entlassung im Laufe 
der Kündigungsfri 8t dem Hilfsarbeiter der Lohn für dm noch übrigen 
Teil der Frist "u vergüten. Für den in Betracht kon,menden Tag hatte 
jedoch gemäß der ordnungsmäßigen Verlautbarung kein Akkordarbeiter, 
welcher trotz des Aussetzens an diesem Tag3 im ArbcitsVtrhältnisse yer
blieben war; einen Lohn anzuhoffen, ·weshalb die vorzeitige Entlassung' 
'wenigstens hinsichtlich der den Klagsgegenstand bildendm Lohnvergütung 
gegenstandslos war. 

NI'. 2258. 

In der aus erheblichen Gründen vorgenommenen zeitweiligen Zu
weisung eines Speditionskl.ltschers zu Lagerhausarbeiten liegt keine 
Verletzung wesentlicher Vertragsbestimmungen (§ 82a m. d, 

Gew.O.). 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Brünn vom 16. J llli 1912, Cr. I 364i12. 

Die Klage eines seit 1 % Jahren bei der beklagten Speditionsfirma 
beschäftigten Kutschers auf Entschädigung für die Kündigungsfrist 
I'mrde abgewiesen. 

Gründe: Die beklagte Firma ging gemäß § 821it. f Gew. O. mit der 
kündigungslosen Entlassung des Klägers vor, als er sich beim Wieder
antritte des Dienstes nach 4 wöchiger Waffen übung weigerte, bis zum 
Freiwerden eines. Kutscherpostens Dienste im Lagerhl3cUse zu versehen 
und diese Zuweisung als eine Verletzung wesentlicher Vertragsbestim
mungen hinstellte, weil er keinen SÜJJldienst hatte. 

Der vom Kläger eingenommene Standpunkt ist aus mehrfachen 
Gründen nicht geeignet, die Arbeitsverweigerung zu entschuldigen. Denn 
beim Einrücken zur Waffenübung war es dem Kläger -Von der beklagten 
Firma freigestellt worden, den Posten bei ihr wieder anzutreten, womuf 
er sich seine Entscheidul1g lediglich vorbehielt und auch im Laufe der 
Waffenübung nicht kundgv,b, weshalb die beklagte Firma nicht bestimmt 
auf seinen Wiederantritt rechnen konnte; die Zuweisung zu. Lagerhaus
diensten war ferner nur eine zeitweilige, da die beklagte Firma sofort mit 
der Kündigung eines anderen Kutschers vorging, um den Kläger 'wieder 
in der früheren Art beschäftigen zu können; es fallen endlich die Arbeiten 
im Lagerhause insofern in den Bereich der Arbeiten eines Speditions
kutschers, als dieser beim Auf- und Abladen von Waren mitzuhelfen hat. 

Gewerbegerichtliche Entscheid ungen Nr. 2259. Go 

NI'. 2259. 

Vereinbarung einer Konventionalstrafe wegen Vertragsbruches durch 
vorzeitige Aufiösung eines Dienstverhältnisses auf Probe während des 

ersten Monats. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Brünn vom 10. Mai 1912, Cl'. 1 2-14/12. 

Der Kläger ist bei dem beklagten Etablissement zur Erzeugung 
von Kunst- und Luxusstickerei als Reisender gegen 30% Provision ohne 
sonstige Bezüge unter Vereinbarung einer Probezeit eingetreten, die beider
seits nac11 vorgängiger 1monatiger Kündigung zu enden hatte. Er erlegte 
beim Diensta!ltritte eine Barkaution von 30 K, die zur Sicherstellung der 
beklagten Firma für ihr etwa aus dem Dienstverhältnisse entstehende 
Schadenersatzansprüche zu dienen hatte; für den Fall des Vertragsbruches 
war beiderseits eine Konventionalstrafe von 100 K festgesetzt. Der Kläger 
erklärte der beklagten Firma bereits 2 Tage nach Eingehung des Verhält
nisses seinen Austritt, nachdem er sich-überzeugt zu haben glaubte, daß 
er durch das Reisen in den Artikeln der Firma nichts verdienen könne. 
und ohne auch nur ein einziges Geschäft abgeschlossen zu haben. 

Seinem Begehren um Ausfolgung der Barkaution setzte die be
klaote Firma die Einwendung der Vorzeitigkeit entgegen, indem sie sich 

b . 

darauf berief. daß das Verhältnis 1 momJig zu kündigen war und daß 
sich für sie 3,US der vorzeitigen Lösung Anspriche, wegen welcher die Kon
ventionalstrafe vereinbart war, ergeben könnteIl. 

Die beklagte Firma 'wurde zur Zahlung des als Kaution gegebenen 
Betrages von 30 K an den Kläger verurteilt. 

Gründe: Wenll auch das Dienstyerhältnis auf Probe mit un
bestimmter Dauer unter Vereinbarung einer 1 monatigen Kündigungsfrist 
vereinbart wurde, so hinderte diese Vereinbarung angesichts der Anordnung 
des § 19, Abs.2, H. G. G. keineswegs imLaufe des ersten Monats des Probe
verhältnisses dessen jederzeitige Lösung. Diese Anordnung ist nach § 40 
H. G. G. zwingendes Recht und durfte dem Kläger als Dienstnehmer 
gegenüber durch Vertrag weder aufgehoben noch beschränkt werden, 
wenn auch hingegen ein diesbezüglicher giltiger Verzicht der beklagten 
Firma als Dienstgeberin darin erblickt werden kann, daß sie sich an eine 
Kündigungsfrist band. 

Dies hängt innig mit der Beachtlichkeit der für den Fall des Ver
trarrsbruches vereinbarten Konyentionalstrafe zusammen. Lag dieser 
Ve;tragsbruch in der kündigul1gslosen Lösung des Verhältl1issesinnerhalb 
des ersten Probemonats, 80 war eine Übereinkunft, daß ein Vergütul1gs
betrag für den Fall dieses nicht erfüllten Versprechens entrichtet werden 
sollte (§ 1336 a. b. G. B.), ungiltig, weil die Konventionalstrafe als Neben-

y 
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verbindlichkeit einen giltigen Hauptvertrag voraussetzt. Eine entgegen
gesetzte Ansicht würde zu einer Umgehung der obigen zwingenden Gesetzes
yorschrift füln"en. 

Da somit von diesem Standpunkte aus Ansprüche gegen den Kläger 
nicht hergeleitet werden konnten, da sich ferner mit Rücksicht auf die 
gänzliche Erfolglosigkeit seiner Reisetätigkeit ergibt, daß die beklagte 
Firma aus dieser Tätigkeit zu keinem Schaden kommen konnte und da 
sie auch keinen Schaden namhaft machte, lag für sie kein Grund vor, die 
Kaution zurückzubehalten, weshalb im Sinne des Klagebegehrens zu 
entscheiden war. 

NI'. 2260. 

Verbindlichkeit der bei einverständlicher lösung des Dienstverhält
nisses hinsichtlich der Höhe der Entschädigung für die Kündigungs

frist getroffenen Vereinbarung. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Brünn vom 15. Mai 1912, Cr. I 256/12. 

Der Kläger war bei der beklagten Holilhandlungsfirma aJs Buch
haltungsbeamter mit lilonatsgehalt von 150 K beschäftigt. Als ihm von 
der Firma 1monatig zum Ende des l\Ionats März 1912 gekündigt ~\Yurde, 
berief er sich auf den ::\Iangel einer Kündigungsyereinbarung und auf die 
ihm zustehende quartalmäßige Kündigung bis Ende Juni 1912. Am 
31. März 1912 einigten sich sohin die Parteien dahin, daß sich der Kläger 
gegen Enthebung von jeder weiteren Dienstleistung mit der Zahlung 
des Betrages von 150 K in mehreren Raten begnügte. 

Nach 2 Teilzahlungen im B~trage von 70 K verweigerte die beklagte 
Firma die Zahlung des Restes und machte geltend, daß ihr gegen den 
Kläger eine Forderung von 120 K zustehe. Il{ährend seiner Dienstleistung 
hatte nämlich der Kläger aus Versehen einer früheren Kundschaft der 
beklagten Firma einen Betrag von 800 K ohne Grund eingesendet und es 

, \\~ar die Rückstellung VOll 240 K wegen alter Differenzen verweigert worden, 
worauf die beklagte Firma dem Kläger eröffnet hatte, sie mache ihn für 
die Hälfte dieses Betrages haftbar, was vom Kläger ohne Erwiderung 
entgegengenommen worden war. 

In der Verweigerung der Barzahlung des Restes von 80 K der ver
einbarten Entschädigmig per 130 K erblickte der Kläger cinen Bruch der 
mit ihm getroffenen Vereinbarung, der sie hinfällig macht, und begehrte, 
unter Berufung auf seine am 31. März 1912 erfolgte Entlassung, Verur
teilung der beklagten Firma zur Zahlung der Kündigungsentschädiguug 
bis Ende Juni 1912 im Betrage von 430 K, abzüglich der geleisteten Teil
zahlungen. 
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Die beklagte Firma erklärte bei der Streitverhandlung jene 120 K 
lüeht mehr geltend zu machen und anerkannte den Anspmch mit 80 K. 

Dieser Betrag wurde dem Kläger unter Abweisung seines }\fehr
anspruches zuerkannt 

Gründe: Nach dem Vorbringen beider Teile kam es am 31. März 
1912 zur einverständlichen Lösung ihres Verhältnisses. Zur Durchsetzung 
des auf sofortige Endigung des Verhältnisses gerichteten Willens, jedoch 
unter dem Einflusse der beiden Teilen aus der einseitigen Lösung drohenden 
gesetzlichen Folgen, 'nämlich zumindest dort der vollen Entschädigung 
für die Kündigungsfrist per 450 K, hier der vollen Entgeltlosigkeit, einigten 
sie sich auf das Geben und Nehmen des Betrages von 130 K, der an Stelle der 
unter anderen Velhältnissen gebührenden Kündigungsentschädigung trat. 

Diese nach Art eines Vergleiches in Erscheinung tretende Ver
einbarung enthält alle :Merkmale eines giltigen Vertrages. WeJUl auch 
nach §§ 29, 40 H. G. G. der Anspruch auf Entschädigung für die Kündi
gungsfrist unter die unverzichtbaren Rechte des Dienstnehmers gehört, 
so kann nieht übersehen werden, daß der Kläger nicht auf das obige Recht 
verzichtet, sondern nur die Höhe seines Anspruches eingeschränkt hat, 
was ihm unverwehrt ist. Lag aber ein giltiger Vertrag vor, so berechtigte 
den Kläger die Vorschrift des § 919 a. b. G. B. im Falle der Verletzung der 
Vereinbarung durch die Gegenseite zur Anbrillgung der Klage auf Er
füllung aus der Vereinbarung; hingegen hatte nicht einmal der gänzliche 
Bruch der '~ereinbarung die Wirkung des Wiederauflebens der früheren 
Verbindlichkeit, an deren Stelle sie getreten war, weshalb der aus der 
einseitigen EntlasQung hergeleitete Anspruch des Kläg'ers abgewiesen 
werden mußte. 

NI'. 2261. 

Ehrverletwngen, die der von beiden Teilen gewollten lösung des 
Dienstverhältnisses vorangingen, können nachträglich als gesetzlicher 

Austrittsgrund nicht mehr geltend gemacht werden. 

:Entscheidung des Gewerbegerichtes Brülm vom 24. April 1912, Cr. I 21öj12. 

Der von einem Lederreisenden gegen seinen früheren Chef erhobenen, 
auf den Austlittsgrund nach § 26, Z. 4, H. G. G. wegen erheblicher Ehr
verletzung gestützten Klage auf Entschädigung für die Kündigungsfrist 
im Betrage von 810 K wurde keine Folge gegeben. 

Gründe: Für das fachmännisch besetzte Gericht steht es außer 
Zweifel, daß die für erwiesen gehaltenen Vorkommnisse bei der letzten 
Tour des Klägers, nämlich die grundlose Unterlassung des Besuches einer 
in den Reiseplan aufgenommenen Ortschaft und der wissentlich falsche, 
auch nachträglich nicht richtiggestellte Bericht über die Mahnung einer 
säumigen Kundschaft, zur abfälligen Klitik berechtigen. 
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Gestützt auf schriftliche und mündliche Informationen hat der 
Beklagte dem Kläger wegen der zwei Erwähnten und wegen eines dritten 
zweifelhaft gebliebenen Vorkommnisses nach der Rückkehr von der Tour 
am 30. März 1912 den Mangel an Treue und nutzlose Geldausgaben zum 
Vorwurf gemacht, welchen Vorwurf der Kläger als ungerechtfertigt be
zeichnete. Es scheint in hohem :Maße begreiflich zu sein, daß nach dieser 
Erörterung die Fortsetzung des Dienstverhältnisses beiderneits nicht mehr 
wünschenswert war. Mit Recht hat deshalb der Beklagte in der Äußerung 
des Klägers, er könne in dem Posten nicht mehr bleiben und wolle ihn 
verlassen, den Antrag auf einverständliche Lösung des Dienstverhält
nisses erblickt. Daß aber auch der Wille des Klägers sich in dieser Rich
tung bewegte, geht daraus hervor, daß er in der fortgesetzten Ausein
andersetzung seinerseits den Beklagten wegen des ihm zum Vorwurfe 
gemachten dritten, nicht ganz aufgeklärten Vorkomnmisses der Lüge 
zieh, sich hierauf, ohne Entschädigungsansprüche zu stellen, entfernte 
und nur die Zahlung seines am nächsten Tage fälligen Gehaltes ansprach. 

Auf dieser Grundlage war das Gericht davon überzeugt, daß sich 
am Schlusse der Auseinandersetzung der Wille beider Teile hinsichtlich 
der kündigungslosen Endigung des Dienstverhältnisses begegnete und daß 
die Lösung des Verhältnisses einverständlich erfolgte. 

Bei dieser Sachlage kann es dem Kläger nicht mehr freigestellt 
werden, aus dem Komplexe der Auseinandersetzung jene Äußerung des 
Beklagten, die in drastischer Form den Vorwurf der Untreue enthielt, 
hervorzuholen, um sie als einen gesetzlichen Austrittsgrund zu bezeichnen 
und zur Grundlage von Entschädigungsansprüchen nach § 29 H. G. G. 
zu machen. Vielmehr bedingte die einverständliche Lösung des Verhält-
nisses die Abweisung des Klagsa.nspruches. .. 

NI'. 2262. 

Der Hilfsarbeiter' erwirbt durch vertragsgemäße Dienstleistung den 
Anspruch auf die versprochene periodische Remuneration nach Ver

hältnis der zurückgelegten Dienstzeit. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Brünn vom 18. Juni 1912, Cr. I 310/12. 

Bei der beklagten Schafwollwarenfabrik ist die Beteilung ihrer 
Vorrichter mit Stoffen zu Anzügen zweimal im Jahre, u. zw. zu Ostern 
und zur Kaiserkirchweih üblich. Als der Kläger am 5. Februar 1912 als 
Vorrichter in den Dienst trat, wurde ihm bedeutet, daß er zu Ostern nicht 
werde beteilt werden und daß seine Beteilung mit einem Anzuge im 2. Halb
jahre von seiner entsprechenden Dienstleistung abhängen werde. Gleich
wohl gab ihm die beklagte Firma zu Ostern 1912, welche in die eeste Hälfte 
des Monats April fielen, Stoff, der nach Angabe des Klägers nur auf eine 

Gewerbegerichtliche Entscheidungen Nr. 2262. 6!t 
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Hose reichte. Am 15. Juni 1912 endete das Dienstverhältnis infolge der 
von der beklagten Firma ausgegangenen Kündigung. 

Beim Dienstaustritte nahm der Kläger Stoff für einen ganzen 
Anzug in Ansprnch, indem er sich auf seine fast halbjährige unbeanständete 
Dienstleistung berief und belangte die beklagte Firma infolge ihrer Weige
l'Ung auf Zahlung von 30 K. 

Die letztere erhob keine Einwendungen in bezug auf die Fälligkeit 
des Anspruches und auf die Erhebung eines Geldanspruches, sie berief 
sich aber einerseits für die Zeit von Ostern bis 15, Juni 1912 auf die zu 
Ostern erfolgte Beteilung des Klägers mit Stoff, der nicht nur für eine 
Hose, sondern auch für eine Weste genügte, und wendete anderseits ein, 
daß die Dienstleistung des Klägers keine entsprechende war. Als Grund 
zur Unzufriedenheit führte sie an, daß sich der Kläger dem Vernehmen 
nach um Arbeit in einem anderen Betriebe umgeschaut habe, und daß 
die Art seiner Tätigkeit den Eindruck erweckte, als treibe er passive 
Resistenz. 

Dem Kläger wurde unter Abweisung seines Mehranspruches 
der Betrag von 10 K zugesprochen. 

Gründe: Zwischen den Parteien ist nicht strittig, daß dem Kläger 
zu Ostern 1912 kein Anspruch auf einen Anzug zustand. Wurde er dennoch 
zu diesem Zeitpunkte mit Stoff beteilt, so stellt sich dieser Akt als unent
geltliche Schenkung der beklagten Firma dar, und es ist die Aufrechnung 
für einen späteren Zeitraum unzulässig, weil Schenkungen grundlos nicht 
widerrufen werden können (§ 946 a. b. G. R). 

Für die Zeit von Ostern bis Kaiserkirchweihe 1912 war dem Kläger 
ein Anzug für den Fall seiner entsprechenden Dienstleistung in Aussicht 
gestellt worden; hiermit wurde die Hingabe des Stoffes in die Lohnver
einbarung einbezogen und hing nicht mehr von dem freien Willen der 
beklagten Firma, sondern von der Dienstleistung ab. Das Kriterium einer 
entsprechenden Dienstleistung liegt ferner spraehgebräuchlich in der 
Dienstleistung selbst, welche jedoch von der beklagten Firma nicht getadelt 
wurde, weil ein solcher Tadel weder durch die angebliche anderweitige 
Stellensuche, noch durch die bloß vermutete Betreibung passiver Resistenz 
gerechtfertigt ist. Wollte aber die beklagte Firma mit der nicht entsprechen
den eine sie nicht zufriedenstellende Dienstleistung ausdrücken, so wirkt 
der :Mangel deutlichen Ausdruckes zu ihrem Naehteile (§§ 869, 915 a. b. 
G. R). 

Mit Rücksicht hierauf war dem Kläger der Anspruch auf einen 
Anzug für die Zeit von Ostern bis 15. Juni 1912 im angemessenen Betrage 
von 10 K in der Erwägung zuzuerkennen, daß der auf diese Zeit entfallende 
Lohnteil verdient worden ist, während der J\lehranspruch der Berechtigung 
entbehrte. 
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NI'. 2263. 

1. Die Remuneration, auf die ein Anspruch besteht, kann durch ein
seitige Vertilgung des Dienstgebers nicht entzogen werden und wird 
nicht durch bloße Unzufriedenheit mit dem Verhalten des Dienst-

nehmers verwirkt. 
2. Der Zeitpunkt der Auszahlung der Remuneration bezeichnet nicht 

notwendig das Ende der Periode, für welche sie entfällt. 
Entscheidung des Gewerbegerichtes l3rÜI111 nJln 26. Juli 1912, Cr. I 380/12. 

Der Kläger war seit 1. .Jänner 1906 bei der beklagten Aktiengesell
schaft für lIaschinenbau als Ingenieur beschäftigt; das ursprüglich auf 
2 Jahre vereinbarte Dienst,"erhältnis sollte mangels einer Kündigung' 
jeweilig durch ein weiteres Jahr fortdauern, es wurde aber entgegen der 
letzteren Vereinbarung anstatt am Schlussc des mit dem Kalendeljahre 
zusammenfallenden Dienstjahres schon am 31. März 1912 gelöst. Der 
Kläger hatte in der ersten Hälfte des Monats Februar 1912 der be
klagten Firma die Absicht, seine Stellung ,yegen eines sich ihm darbietenden 
besseren Postens zu wechseln, angezeigt, ,'1',,1' von dieser ~\bsicht ,\'ohl zu
nächst 'ibgegangen, später aber wieder auf sie zurückgekolllmen, worauf 
die beklagte Firma seinem Scheiden aus d~m Betriebe mit 31. März 1912 
kein Hindernis mehr in den Weg legte. 

Während seiner Dienstzeit hat der Kläger regelmäßig jährlich eille 
Remuneration bezogen, ohne daß diesbezüglich eine ausdrückliche Ver
einbarung stattgefunden hätte. Die c\uszahlung der Remuneration erfolgte 
stets nach der Generalversammlung zu Pfingsten über Weisung des Yer
waltungsrates nach dem Gutdünken der Direktion, der ein bestimmter 
Betn'g' - behufs Verteilung von Remunerationen zur Verfügung 'gestellt 
wurde. Zu Pfingsten 1907 erhielt der Kläger eine Remuneration von 150 K, 
im Jahre 1908 stieg sie auf 200 K, im Jahre 1909 auf 300 K, welche Höhe 
sie in den Jahren 1910 und 1911 beibehielt. 

Nach Auflösung des Verhältnisses beanspruchte der Kläger die 
Auszahlung der Remuneration für die Zeit bis zu seinem Dienstaustritte, 
worauf ihn die beklagte Firma blieflich verständigte, daß sie ihm die genaue 
Höhe der Remuneration derzeit nicht bekanntgeben könne und daß er 
zur Behebung einer Akontozahlung von 200 K eingeladen sei; später lehnte 
sie die ZöJllung einer diesen Betrag übersteigendeil Remuneration ab. 
Deshalb belangte sie der Kläger, indem er von einer ihm gebührenden 
ReIlmneration von 300 K jährlich ausging, auf Zahlung von 175 K, nämlich 
des Restes von 100 K für das Jahr 1911 und von 75 K für die Zeit vom 
1. Jänner bis 1. April 1912. 

Die beklagte Firma bekämpfte den Anspruch unter Hinweis auf 
die Freiwilligkeit der Beteilung ihrer· Angestellten mit Remunerationeü, 
die der Kläger durch sei.nen vorzeitigen Dienstaustritt und die damit für 

.. 
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die Firma verbundenen Nachteile verwirkt habe; unter Festhaltung dieses 
Standpunktes machte sie geltend, daß durch die Akontozahlung von 200 K 
ein etwaiger Anspruch des Klägers voll befriedigt sei, weil durch die Aus-, 
zahlung der letzten Remuneration zu Pfingsten 1911 als remunerations
l)flichtig nur mehr die Zeit seit etwa dem 1. Juli 1911 in Betracht komme. 

Dem Klagebegehren wurde stattgegeben. 
Gründe: Die Ansicht der beklagten Firma, daß es sich bei der 

Au~zahlung der Remunerationen an den Kläger um freiwillige Zuwendungen 
an Ihn gehandelt habe, wird allerdings durch den Mangel einer ausdrück
lichen Vereinbarung über diese Zahlung unterstützt; allein die beklaote 
J1lirma gibt zu, da~ß die Remunerationen nie als Schenkung bezeich~et 
wurden und es wirkte die durch 5 Jahre regelmäßig zu Pfingsten erfolgende 
Auszahlung der Remunerationen gemäß §§ 861, 863, 1151 a. b. G. B. im 
Sinne einer stillsch,veigenden Vereinbarung' dieser Zahlung als ein Be
standteil der Dienstbezüge des Klägers. Auch in der Anweisung einer 
Akontozahlung von 200 K auf die Remuneration nach Lösung des Dienst
verhältnisses liegt ein Anerkenntnis dieses dem Kläger zustehenden 
Anspruches. 

War somit die Remuneration als ein Teil des vereinbarten Entgeltes 
des Klägers (§ 6 H. G. G.) anzusehen, so konnte aus diesem Grunde der 
Anspruch darauf weder durch eine einseitige Verfügung des Verwaltu~gs
rates und der Direktion der beklagten Aktiengesellschaft beseitigt werden, 
noch war die Unzufriedenheit der beklagten Firma mit der vom Kläger 
ausgegangenen vorzeitigen Lösung des Verhältnisses geeignet, eine Ver
wirkung des Anspruches herbeizuführen, selbst wenn diese Lösung der 
beklagten Firma den von ihr behaupteten, durch die Aussendung eines 
anderen Angestellten zu einer vom Kläger begonnenen Arbeit erwachsenen 
Schaden in der Höhe VOll etwa 200 K gebracht hat; es genügt hier darauf 
hinzuweisen, daß nach dem Vorbringen beider Teile die Lösung des Ver
hältnisses einverständlich erfolgte und daß die beklagte Firma VOll ihrem 
Rechte, Zuhaltung des Vertrages bis zum Jahresschlusse zu verlangen, 
keinen Gebrauch gemacht hat. 

Einer Entscheidung bedarf somit nur die Höhe der Remuneration 
und die strittige Zeit, für die sie zu berechnen war. 

In der ersteren Beziehung gibt der von der beklagten Firma zu
gegebene Umstand, daß die Geschäftserträgnisse der letzten Jahre bis 
zum Austritte des Klägers die gleiche Höhe behaupteten, keinen Anlaß, 
eine Herabsetzung der in den Jahren 1909, 1910 und 1911 mit je 300 K 
ausbezahlten Remuneration vorzunehmen; auch hier ist darauf hinzu
weisen, daß die beklagte Firma mit der Anweisung einer Akontozahlung 
von 200 K eine diesen Betrag übersteigende Remuneration anerkannte. 

In letzter Beziehung geht ferner die beklagte Firma ohne stich
haltigen Grund davon aus, daß durch die bei ihr üblich~ Auszahlung der 
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Remunerationen zu Pfingsten eines jeden Jahres auch der Anspmch bis 
zu diesem Zeitpunkte berichtigt ist. Besteht, wie im vorliegenden Falle, 
ein Anspruch auf die Remuneration nach Ablauf eines Jahres, so scheint 
es billig zu sein, ebenso wie beim Urlaub die remunerationspflichtige Zeit 
nach der Dienstzeit zu berechnen, weshalb dem Kläger, der vom 1. Jänner 
1906 bis 31. :März 1912, somit durch 6 Jahre und 3 :Monate diente und 
fünfmal Remunerationen erhielt, dieser Anspruch noch auf 1 Jahr und 
3 :&'Ionate zusteht (§ 16 H. G. G.). Vollends gelangte das Gericht zu diesem 
Schlusse im Hinblicke darauf, daß die Auszahlung der Remunerationen 
zu Pfingsten wegen der vor diese Zeit fallenden Generalversammlung der 
Aktiengesellschaft erfolgt, und daß der Generalversammlung die Ergeb
nisse des letzten, mit 1. Jänner beginnenden und mit 31. Dezember schlie-
ßenden Geschäftsjahres vorliegell. . 

Dem Klagebegehren wurde daher vollinhaltlich stattgegeben. 

NI'. 2264. 

Beim Bestande einer Arbeitsordnung dienen deren Bestimmungen zur 
Beurteilung der Arbeit, die dem Hilfsarbeiter ohne Verletzung wesent

licher Vertragsbestimmungen zugewiesen werden darf. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Brünn vom 16. August 1912, Cr. I 406/12. 

Nachdem der Kläger in der beklagten Schafwollwarel1fabrik durch 
5 Jahre als Weber mit Akkordlohn gearbeitet hatte, wurde er zum Vor
richter mit W ochen10hn bestellt und besorgte als solcher seit Jahresfrist 
das Einhängen der Blätter und die Helstellung der Webstühle. Als am 
13. August 1912 ein vollständiger Stillstand der Arbeit in der Weberei 
eingetreten war, wurde ihm das Weben von Coupons aufgetragen und es 
erfolgte seine Entlassung, als er diese Arbeit verweigerte. 

Seinem Begehren auf Entschädigung für die Kündigungsfrist wurde 
stattgegeben. 

G rÜllde: Abgesehen davon, daß nach der Fachkunde des Ge
richtes die Tätigkeit eines Vorrichters von der Weberarbeit völlig ver
schieden ist, schien die Weigerung des Klägers nach der Arbeitsordnung 
der beklagten Firma berechtigt zu sein. Diese benennt im § 2 tlie Kategorien 
der Hilfsarbeiter, die sich vorkommendenfalls auch zu einer anderen, 
ihrem Berufe und ihren physischen Kräften entsprechenden Arbeit unter 
Aufrechthaltung der Lohnvereinbarung verwenden lassen müssen, ohne 
darunter die Vorrichter zu erwähnen. Wie immer auch die rechtliche Wir
samkeit der Arbeitsordnung in bezug auf das Arbeitsverhältnis beurteilt 
wird, so wurde hiemit für die in § 2 genannten Kategorien der Hilfsarbeiter 
Bine für beabsichtigt anzusehende Ausnahmsbestimmung getroffen, deren 
analoge Anwendung auf die von den anderen Arbeiterkategorien ver-

Gewerbegerichtliche Entscheidungen Nr. 2264-22:35. 73 

schiedene Kategorie der Vorrichter olme vorangegangene anderweitige 
Regelung, bloß aus den von der beklagten Seite geltend gemachten Zweck
mäßigkeits- und Billigkeitsgründen unstatthaft ist. 

Mit Recht erblickte daher der Kläger bei dieser Sachlage in seiner 
Zuweisung zu einer Weberarbeit eine Verletzung wesentlicher Vertrags
bestimmungen nach §82 a, lit. d, Gew.O., zumal die Arbeitsordnung nach 
ihrem § 17 den Arbeitsvertrag zu bilden hat, weshalb seine auf § 82, lit. f, 
Gew. O. gestützte Entlassung nicht für gegründet angesehen werden konnte 
und dem Klagebegehren gemäß § 84 Gew. O. stattzugeben war. / 

NI'. 2265. 

Den Überstunden wird die Eigenschaft einer bedungenen Arbeitszeit 
durch das Versprechen einer besonderen Entlohnung für sie nicht 

benommen. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Brünn vom 23. Juli 1912, Cr. I 376/12. 

Die Arbeitsordl1ung des beklagten JltIetallgroßbetriebes normiert 
eine regelmäßige 54stündige Arbeitszeit in der Woche und verteilt sie auf 
die Wochentage von :Montag bis einschließlich Freitag mit je 9% Stunden 
und auf Samstag mit 5% Stunden, welche an diesem Tage in die Zeit 
von 7 Uhr früh bis %1 Uhr mittags fallen; sie enthält jedoch weiters die 
Bestimmung, daß im Falle des Bedarfes am Samstag von 1 bis 5 Uhr nach
mittags gearbeitet werden kann und daß diese Stunden nach dem höheren 
Überstundenlohn zu entlohnel1 sind. Ein solcher Bedarf war in der Kündi
gungsfrist des als :Magazinshilfsarbeiter beschäftigten Klägers eingetreten 
und ihm bekanntgegeben worden; er lehnte aber die Arbeitsleistung am 
Samstag nachmittags unter Hinweis auf die schon zufolge der höheren 
Entlohnung in das Belieben des Arbeiters gestellte Überstundenarbeit ab, 
blieb dem Betriebe fern und vmrde deshalb am nächsten Montag entlassen. 

Dem aus diesem Grunde gestellten Begehren auf Entschädigung 
für den Rest der Kündigungsfrist wurde keine Folge gegeben. 

Gründe: Der Weigerung des Klägers, am Samstag Überstunden 
zu leisten, könnte Berechtigung zuerkannt werden, wen11 diese Arbeits
leistung dem Gesetze oder der Vereinbarung widersprechen würde. Gesetz
lich ist aber nach § 96a, Abs. 1 Gew. O. für fabriksmäßig betriebene 
Unternehmungen eine Maximalarbeitszeit von 11 Stunden binnen 
24 Stunden vorgesehen, welche Grenze im vorliegenden Falle auch durch 
die Leistung der vier Überstunden am Samstag nicht überschritten wird; 
vereinbarungsgemäß wurde ferner durch die Arbeitsordnung der be
klagten Firma die nach Bedarf eintretende L9istung von vier Über
stunden am Samstag nachmittags in die gemäß § 76 Gell'. O. bedungene 
Arbeitszeit einbezogen. 
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DiBbcsondere, hier zugleich auch höhere Entlohnung dEr Übrr
stunden ist im Gesetze nach § 96 a, letzter A.bs. Gew. O. verordnet; diese 
yersteht sich sowohl für die Fälle einer zulässigen tJ.berschreitung dei· 
::11aximalarbeitszeit als auch dann, ,yenn, wie im vorliegenden Falle, die 
.,\rbeitszeit das gesetzliche Maximum nicht erreicht, ihre normale Höhe 
jedoch gelegentlich überschritten wird. Mit Rücksicht hierauf war auch 
der für die samstägigen Arbeitsstunden versprochene besondere Lohn 
kein stichhältiger Grund zur Annahme des Klägers, daß diese Arbeits
leistung in sein Belieben gestellt sei. Seine Entlassung war somit nach 
§ 82, li t. f, Ge,\,. O. begründet, was zur Abweisung des Klagebegehrens führte. 

NI'. 2266. 

Anrechnung einer geleisteten Zahlung bei mehreren strittig gebliebenen 
Ansprüchen aus dem Dienstverhältnisse. 

Entscheidullg des GelYerbegerichtes Bl:ünn YDm 30. ]\Iai 1912, Cl'. I 280/12. 

Der in der beklagten Papierhandlung als Handlungsgehilfe mit 
Monatsentgelt von 110 K beschäftigte Kläger sollte auf die von ihm erteilte 
Kündigung am 15. Mai 1912 aus dem Dienste scheiden. Es kam jedoch 
schon am 9. lI'Iai zur einverständlichen Lösung des Yerhältnisses, wobei 
der Kläger an den Beklagten mit Entschädigungsansprüchen für den ihm 
bisher nicht gewährten L"rlaub herantrat und Zahlung für von ihm seit 
einigen Monaten geleistete Überstunden im Betrage von 60 K begehrte. 
Der Beklagte wies wohl diese Ansprüche als unbegründet zurück, er ver
abschiedete jedoch den Kläger, indem er ihm das Entgelt nicht nur bis 
15. Mai, sondern für don ganzen Monat allszahlte. Der Kläger verrechnete 
4ie Aufzahlung von 55 K auf die Entschädigung für den nicht absolvierten 
lTrlaub und belangte den Beklagten anf Zahlung des Betrages yon 60 K 
für Überstunden. 

Der Beklagte anerkannte sofort nach Erhalt der Klage den An
spruch in vollem Umfange und war bereit, dem Kläger unter Aufrechnung 
der ~\ufzahlung von 55 K den Betrag von 5 K nachzuzahlen, dessen 
Annahme aber der Kläger verweigerte und volle Zahlung begehrte. 

Dem Kläger wurde unter Abweisung seines Mehranspruches 
der Betrag von 5 K zuerkannt. 

Gründe: Lnbestritten ist, daß bei Verabschiedung des Klägers 
beide von ihm erhobenen Ansprüche vom Beklagten zurückgewiesen 
,vurden.Es liegt deshalb kein Anlaß vor, die damals vom Beklagten ge
leistete Aufzahlung von 55 K, die auch vom Kläger nicht als Geschenk 
angenommen wurde, gemäß §§ 1415, 1416 a. b. G. B. auf den einen der 
beiden Ansprüche zu beziehen oder auf beide Ansprüche verhältnismäßig' 
aufzuteilen; denn dem in Anspruch genommenen Rechte deB Klägf,rs 
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stand noch keine O'iltige Verbindlichkeit des Beklagten gegenüber; v,(llche 
durch Zahlung erlöschen konnte. Dies~r Zusammenhang wurde hinsicht
lich der eingeklagten Forderung für lJberstunden erst durch das nac~
folgende Anerkenntnis des Beklagten geschaffen, während er vorläufig 
hinsichtlich der angeforderten EJüschädigung für den lTrlaub fehlt. Es 
war daher die" Aufz~ahlung von 55 K auf die jetzt eingeklagte Forderung 
aufzurechnen. dem Kläger der anerkannte Betrag yon 5 K zuzusprechen 
und ihm dieEinbringu~lg der Klage auf Entschädigung für den Lrlaub 
yorzubehalten. 

~r. 2267. 

Unzuständigkeit des Gewerbegerichtes für Klagen von Vereinen, die 
dem Gesetze vom 15. November 1867, Nr. 134 R. G. 81., unterliegen, 

gegen ihre Angestellten. 

Beschluß UC'b Gewerbegeriehtes Brünn naH 26. :\Iai 1912, Cr. ~ 713/1Z, bestätigt 
mit dem Beschlnsse des Landesgerichtes Brünn vom 6. JUlll 1912, R I 1/12. 

Der klägerische Inforl11ationsverein bezweckt laut seiner von der 
k. k. Statthalterei i,m Sinne des Gesetzes vol1115. November 1867, R. G, BI. 
Nr. 134, bescheinigten Satzungen die Wahrung und Förderung des Handels 
und der Industrie Österreichs und strebt die Erreichung dieses Z~weckes 
durch eine ~\l1Zahl von den Vereinsl11itgliedern zur Benützung offen stehen
den Vorkehrungen an, z. B. Ausforschung neuer Absatzgebiete, Einholung 
"on geschäftlichen Auskünften, Einholung von Adressen, Besorgung der 
Inkassi u. dgl. . 

~ Die von dem Vereine gegen seinen Rechercheur eingebrachte Klage 
auf Zahlung eines Gehaltsvorschustes wurde wegen Unzuständigkeit 
des Gewerbegerichtes abgewiesen, 

Gründe: Die 'l'ätigkeit des klägerischen Vereines ist nach Lage 
seiner Statuten nicht für den Verkehr bestimmt und nicht auf die Erzielung 
eines Gewinnes durch den Verkehr gerichtet, es handelt sich vielmehr 
um eine, sei es aus Ersparnisrücksichten, sei es aus anderen Interessen 
eingerichtete Selbstbedienung der Vereinsmitglieder. Hiermit sind, abge
sehen von der Frage, ob auf die vom Vereine besorgten Geschäfte die Ge
werbeordnung gemäß Art. V . lit. f, Kundm. Pat. Anwendung findet, wesent
liche Begriffsmerkmale einer gewerblichen Tätigkeit ausgeschlossen, 
weshalb der Klagsseite die Eigenschaft eines gewerblichen Unternehmers 
nicht zuerkannt werden kann und das angerufene Gericht gemäß § 1 
Ge\y. Ger. Ges. und § 41 H. G. G. unzuständig ist. 

Der von der Klagsseite erhobene Rekurs bekämpfte den abweis
lichen Beschluß aus dem Grunde, weil die Klagsseite unter die in § 2 H. G. G. 
angeführten, der Zuständigkeit der Gewerbegerichte unterworfenen Betriebe 
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gehöre, von denen viele in der Form von Vereinen nach dem Vereins
gesetze vom 15. November 1867 betrieben werden. 

. Diesem Rekurse wurde vom Landesgerichte unter Hinweis auf 
{he Gr~nd~ der .angef.och.tenen Entscheidung keine Folge gegeben 
?nd bergefugt : Em Knte.rlUm der Gewerbsmäßigkeit einer Beschäftigung 
1st der Erwerbs~weck, die Tätigkeit ml.j.ß die Erzielung E;ines Gewinnes 
bezwecken; vorhegend handelt es sich aber unbestrittenermaßen um einen 
a:uf Grund des ~esetzes vom 15. November 1867, R. G. BI. Nr. 134, er
rIchteten. und dIesem Gesetze unterliegenden Verein, also um einen nicht 
auf ~ewmn berechn~ten Verein, da dieses Gesetz im § 2 Vereine, die auf 
GewInn berechnet smd, von seiner Wirksamkeit ausschließt. 

NI'. 2268. 

Den Gewerbeinhaber trifft keine Ersatzpflicht für dem Hilfsarbeiter 
aus dem Burschenzimmer entwendete Effekten. . 

Ent~.c~eidun~ des G.ewerbegerichtes Graz vom 21. Oktober 1913, Cr. I. 389(13 
bestatlgt mIt UrteIl des Landesgerichtes Graz vom 11. November 1913' 

Cg. I. 922(13. ' 

Kläger be~ohn.te mit drei anderen Gehilfen seines Arbeitgebers in 
dessen Hau~halt em ZImmer, zu welchem alle vier Bewohner einen gemein
s~men Schlussel hatten, der gewöhnlich in Verwahrung des ersten Gehilfen 
sICh befand. 

. In diesem Zim:ner war ein Kasten dem Kläger zur Aufbewahrung 
semer Effekte~ zugeWIesen. Der Kasten hat kein Schloß. Kläger ist nie an 
d.en Gewerbemhaber mi~ dem~rsuchen herangetreten um Beistellung 
eI~~s Schlos~es oder SchluBsels fur den Kast~n. Eines Tages wurden dem 
Klager auf mcht aufgeklärte Art aus diesem Kasten Effekten imangeblichen 
Werte von 140 K 30 h entwendet. 

Kläger begehrt vomGewerbeinhaber den Ersatz des Wertes der ent
wendeten ~ffelcten und begründet die Haftpflicht des Gegners insbesondere 
auch damIt, daß ~eklagter unterlassen habe, ihm von früheren im Hause 
vorgekommenen DIebstählen Mitteilung zu machen. 

Der Beklagte bestreitet eine Haftpflicht. 
Das Klagebegehren wurde abgewiesen. 
Gründe: . Da die Gewerbeordnung keine Bestimmung über die 

Haftung des A:bertgebers für die Arbeitskleider und Werkzeuge der Arbeiter 
~ußer V Ol~c~nften hygienischer Natur enthält (§ 101 der M. V. vom 23. No
vemb.er ~vOo, R: G. BI. NI'. 176),. könnte sich der .klägerischeAnspruch nur 
~;lf dIe V orschrlften des alJgememen bürgerlichen Gesetzbuches über den 
\: erwahrungsvertrag gründer1. 

.~in ': erw~hrungsvertrag, nach welchem der Beklagte die Effekten 
des Klagers ll1 seme Obsorge übernommen hätte, kann nicht als vorliegend 
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erachtet werden; denn mit der Gewährung der Wohnung an den Kläger 
ist nicht implizite die Obsorge über die von ihm eingebrachten Effekten 
übernommen worden. 

Sache des Klägers wäre es gewesen, sich an den Beklagten wegen 
Aufbewahrung seiner Kleider zu wenden, falls ihm der Kasten zu wenig 
sicher schiel1. 

Da in das Zinnner des Klägers verschiedene Personen Zutritt hatten? 
welche der Kläger hinsichtlich ihrer Ehrlichkeit nicht näher kannte, wäre 
es auf Seite des Klägers VOll vornherein vorsichtig gewesen, sich ein V orhäng
schloß anzuschaffen, oder ein solches oder wenigstens einen Schlüssel vom 
Beklauten zu beanspruchen. Da er dies unterlassen hat, muß er den Schaden, 
den e; durch den Diebstahl erlitten hat, selbst tragen und kann sich nicht 
an dem Beklagten schadlos halten, den eine gesetzliche Haftpflicht nicht 
trifft. 

DIJ,ß der Beklagte dem Kläger von früheren Diebstählen im Hause 
keine besondere Mitteilung gemacht hat, kann eine Haftpflicht des Beklagten 
nicht hervorrufen, da der Kläger auch Qhne eine solche Warnung vorsichtig 
sein mußte und seinen Kasten nicht ungeschlossen hlllten sollte. 

Der Berufung des Klägers wurde keine Folge gegeben, aus 
folgenden Gründen: 

D8,s VI. Hauptstück der Gewerbeordnung bestimmt im § 72, da,ß, 
die Regelung des Verhältnisses zwischen den selbständigen Gewerbetreiben
den und ihren Hilfsarbeitern innerhalb der durch die Gesetze gezogenen 
Grenzen GEgenstand freier Übereinkunft sei. Die Gewerbeordnung und die 
in Abänderung und Ergänzung der Gewerbeordnung erlassenen späteren 
gesetzlichen Vorschriften haben allerdings eine Reihe von Anordnungen 
zum Schutze der Hilfsarbeiter getroffen; diese beziehen sich jedoch, wie 
vom Gewerbegerichte richtig hervorgehoben worden ist, ausschließlich auf 
den Schutz des Lebens und der Gesundheit der Hilfsarbeiter; so wird insbe
sondere im 4. Absatze des § 74 Gew. O. (Gesetz vom 8.l\1ärz 1885, R. G. BL 
NI'. 22) verfügt, daß Gewerbeinhaher, die ihren Hilfsarbeitern Wohnungen 
überlassen, zu diesem Zwecke keine gesundheitsschädlichen Räumlichkeiten 
widmen dürfen. Ähnliche Anordnungen enthält auch das allerdings erst nach 
dem Diebstahle anfangs August 1913 in Kraft getretene Gesetz vom 
21. April 1913, R. G. BI. Nr. 77, womit der § 74 der Gew. O. abgeändert 
worden ist. 

Auch &,US den Bestimmungen des allgemeinen bürgerlichen Gesetz
buches läßt sich im allgemeinen eine Haftung der Gewerbeinhaber für 
Schäden, die ihren Hilfsarbeitern durch strafbare Handlungen Dritter an 
ihrem Eigenturne, insbesondere an den in die beigestellte Wohnung eill
gebracht€l1 Fahrnissen zugefügt werden, nicht ableiten. Ein sogenann:cr 
stillschweigender Verwahrungsvertrag, wie ihn § 970 a. b. G. B. bezüglIch 
der Wirte, Schiffer und Fuhrleute kennt, liegt nicht vor, und eine analoge 
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Anwendung dieser gesetzlichen Bestimmung ist eben wegen ihrer singulären 
Ratur abzulehnen. Aus den Vorschriften über den Lohnvertrag ergibt 
;;ich eine solche Haftung gleichfalls nicht, auch hiernach entscheidet die 
Vereinbarung über das Maß der Verpflichtungen des Arbeitgebels. Hiernach 
11ätte der Kläger, wenn er in der Beistellung eines sperrbIJren Bphältnisses 
einen ausreichenden Schutz gegen Diebstähle erblickt hätte, bei seiner Auf
nahme in das },.rbeitsverhältnis vom BeklagteI) die Beistellung eines solchen 
Behältnisses verlangen müssen, wenn er darauf Ansprueh erheben wollte. 

Wohl aber ließe sieh ein Ansprueh auf Ersatz des dem Kläger zu
gegangenen Schadens damit begründen, daß der Beklagte ihm bei seiner 
Aufnahme von den in den letzten Jahren mehrfach vorgefallenen Dieb
stählen keine Mitteilung gem8,cht hat; denn eine solche :lYIitteilung hätte 
,geeignet sein können, den Kläger entweder zu bestimmen, die Arbeit nieht 
zu übernehmen oder auf eine anderweitige Lnterbringungseiner Hab
seligkeiten zu dringen, oder selbst für deren sorgsmnere Verwahrung bedacht 
zu sein. Daß er den Dienst in diesem Falle überhaupt nieht angetreten 
l1ätte, behauptet der Kläger nicht, er steht vielmehr auf dem StÖo11dpunkte, 
daß er dann seine Habseligkeiten besser verwahrt haben würde. Daß der 
Beklagte den Kläger in Unkenntnis der unbefriedigenden Sicherheits-

. verhältnisse belassen hat, ist demnach allerdings als ein 'Verschulden dfs 
Dienstgebers, das bei der Absehließung des Vertrages unterlaufen ist, 
l1nzusehtll. Der Schadenersatzanspruch des Klägers erscheint jedoch damit 
gleichwohl noch nicht begründet, weil in keiner Weise feststeht, daß sein 
Schaden ausgeblieben wäre, wenn seine Fahrnisse in eil1€m VCl sperrten Be
hältnisse untergebnwht gewesen wären. Eine Prüfung des ursächlichen 
Zusammenhanges zwischen demVerschulden des Beklagien und dem Sehaden 
des Klägers ist gegebenenfalls völlig ausgEschlossen, sie ist so lange unmög
lich, als die näherel] Umstände, unter denen der Diebstahl verübt wurde, 
lücht aufgeklärt sind ; denn es fehlt jeder Anhaltspunkt für die Beurteilung 
der Frage, ob der Dieb sich durch eine Absperrung des Kastens oder eineB 
sonstigen Behältnisses vom Diebstahle hätte abhalten lassen, um so mehr, 
.als feststeht, daß auch mindestens ein Diebstahl aus versperrtem Behältnisse 
bereits vorgefallen ist. Daß die üblichen Kastensehlösser ein wirks'Hlies 
Hindernis gegen Diebstähle nicht bilden, ist allgemein beka.nnt. 

NI'. 2269. 

Stillschweigende Entlassung, wenn der Dienstgeber sein Versprechen, 
den Tag des Diensteintrittes schriftlich mitteilen zu wollen, nicht hält. 
Entscheidung des Gewerbegerichtes Graz yom29.September 1913, Cr. I. 

326/13. 

Klägerin wurde von der Beklagten in deren Gewerbe am 18. August 
1913 als Modistin aufgenommen mit dem Antrittstage 23. August 1913. 

Gewerbegerichtliche Entscheidungen Xl'. 2269-2270. 'ifl 

~\.ls sich Klägerin am 23. August 1913 bei der Beklagten einfand, gab diese 
der Klägeriil das Arbeitsbueh wieder zurück mit dem Bemerken, sie werde 
der Klägerin schriftlieh mitteilen, wann sie mit der Arbeit zu beginnen habe. 
Da keine weitere :Mitteilung erfolgte, brachte Klägerin am 15. September 
1913 die Klage auf Zahlung der 14tägigen Kündigungsentsschädigung per 
15 Kein. 

Die Beklagte bestreitet eine· Ersatzpflicht. 
Der Klage wurde stattgegeben. 

Grün d e: Das Gewerbegericht hat auf Grund des Yorbringens der 
Klägerin in Verbindung mit dem Umstande, daß die Beklagte deren 
~\rbeitsbuch in Aufbewahrung übernahm, die Überzeugung gewonnen, 
daß die Klägerin von der Beklagten '1m 18. August 1913 mit einem späteren 
Eintrittstermine als Modistin aufgenommen wurde. Nachdem die Beklagte 
selbst zugibt, daß sie der Klägerin eine Einberufung zum Arbeitsantritte 
nicht geschickt hat, war die Klägerin als entlassen zu betrachten. 

Gemäß § 84 Gew. O. erscheint demnach der Anspruch der Klägerin 
auf Kündignngsentschädigung, deren Höhe nicht bestritten wurde, gerecht
fertigt . 

NI'. 2270. 

Die vierwöchige Ausschlußfrist des § 80, Iit. g, Gew. O. beginnt 
mit dem Tage der ordnungsmäßigen Auflösung des Arbeitsver

hältnisses. 
Entscheidung des Gewerbegerichtes Graz vom 4. November 1913, Cr. I. 408/13, 
bestätigt mit Entscheidung des Landesgerichtes Graz vom 26. Xovember 1913, 

Cg. 1. 975/13. 

Kläg'er ,var bei der geklagten Eisenwarenfabriks-Aktiengesellschaft 
als Schlosser· bedienstet. 

Am 16. September 1913 löste der Kläger das Arbeitsverhältnis und 
begehrte die Ausfolgung seines Arbeitsbuches, wobei ihm mitgeteilt vnlrde, 
daß das Arbeitsbuch derzeit nicht auffindbar sei; es werde das Buch gesueht 
werden und solle auch der Kläger nachsehen, ob er vielleieht das Arbeits
bueh zu Hause habe. 

Der Kläger fragte sich dann noch einigemale, wegen seines Arbeits
'buches an, konute es aber nicht erhalten. 

Am 16. Oktober 1913 wurde dem Kläger mitgeteilt, daß das Arbeits
buch in Verlust geraten sei und wurde ihm ein abgesDndertes Zeugnis 
ausgestellt. Auf Veranlassung der beklagten Firma wurde dem Kläger am 
20. Oktober 1913 vom Gemeindeamte ein Zertifikat ausgestellt und ihm 
am 29. Oktober 1913 ein neues Arbeitsbuch ausgefolgt. 
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Der Kläger behauptet nun, daß er infolge Mangels seines Arbeits
buches durch Verschulden der beklagten Firma verhindert gewesen sei, 
eine Arbeit anzunehmen, und beantragt mit der vorliegenden Klage, welche 
am 31. Oktober 1913 eingebracht wurde, die Verurteilung der beklagten 
Firma zur Zahlung einer Vergütung an Verdienstentgang für 35 Tage 
a 6 K 65 h, zusammen 232 K 75 h. 

Die beklagte Firna bestreitet den Klagsanspruch und beantragt 
Abweisung des Klagebfgehrens, indem sie anführt, daß das Klagerecht 
des Klägers infolge Versäumung der gesetzlichen Frist von vier W ochell 
erloschen sei. 

Das Klagebegehren wurde abgewiesen. 

Gründe: Nach § 80, lit. g, Gew. O. erlischt der Anspruch auf Ent
schädigung WEgen nicht rechtzeitiger Aushändigung des Arbeitsbuches, 
wenn er nicht innerhalb vier Wochen nach seiner Entstehung gerichtlich 
geltend gemacht wird. 

Dieser Anspruch entsteht an dem Tage, an welchem das Arbeits
verhältnis ordnungsmäßig gelöst wird, da der Gewerbeinhaber gemäß 
§ 80, lit. c, Abs. 2, Gew. O. verpflichtet ist, nach ordnungsmäßiger Lösung 
des Arbeitsverhältnisses dem Hilfsarbeiter das Arbeitsbuch wiEder auszu
händigen. 

Wie der Kläger selbst zugibt, hat er am Tage seines Austrittes die 
Ausfolgung des Arbeitsbuches begehrt, es aber nicht erhalten. 

Die Frist des § 80,lit. g, Gew. O. beginht daher vorliegenden FallES 
mit dem 16. September 1913 zu laufen. Da der Kläger seine Entschädigungs
klage erst am 31. Oktober 1913 eingebmcht hat, erscheint die Frist von 
vier Wochen weit überschritten und das Klagerecht erloschen. 

Das Klagebegehren wal' daher als gesetzlich nicht begründet ab
zuweisen. 

Der Berufung des Klägers wurde keine Folge gegebil n. 

Begründ ung: Es mag immerhin zutreffen, daß der Kläger erst am 
16. Oktober 1913 zur sicheren und endgültigen Überzeugung gelangt ist, 
daß sein Arbeitsb~ch bei der gekl~,gten Gesellschaft in Verlust geraten ist; 
allein die bekl?ogte Gesellschaft war zur Ausfolgung des Arbeitsbuches 
sofort bei Auflösung des Arbeitsverhältnisses verpflichtet; daß sie in dieser 
Richtung dem Kläger gfg€l1über im Verzuge war, ist für den letzteren 
bereits am 16. September 1913 festgestanden, und der Kläger berechnet ja 
auch selbst von da an seinen Anspruch auf Ersatz des VerdienstentgaLq;es. 
Daraus ergibt sich, daß sein Entschädigungsanspruch sofort nach Anf
lösung deS Dienstverhältnisses entstanden war und daß daher die vier
wöchig:; Präklusivfrist des § 80, lit. g, Gew. O. von da an zu laufen 
begonnen hat. 
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Nr.2271. 
Wenn der Arbeitgeber bei Ausfolgung des Arbeitsbuches die Ein
holung der Bestätigung des Genossenschaftsvorstehers unterläßt und 
der Arbeitnehmer es dabei bewenden läßt, kann dieser nicht nach
träglich wegen des Mangels der Bestätigung Ersatzansprüche geltend 

machen. 
Entscheidung des Gewerbegerichtes Graz vom 10. Oktober 1913, Cr. 1. 369/13. 

Kläger war als Allstreichergehilfe im Gewerbe des beklagten An
streichermeisters in Arbeit. BEi seinem Austritte am 13; September 1913 
Erhielt Kläger von seinem Arbeitgeber zwar das Arbeitsbuch ausgefolgt, 
jedoch ohne die Bestätigung des Genossenschaftsvorstehers, was Kläger 
nicht rügte, da er auf die Bestätigung damals keinen Wert legte. Als Kläger 
am 3. Oktober 1913 von Graz abreisen wollte, begab er sich persönlich zum 
Genosseu8chaftsvorsteher, um dessen Bestätigung einzuholen. Dieser lehnte 
die Bestätigung jedoch mit der Begründung ab, daß Kläger von seinem 
Arbeitgeber überhaupt niemals bei der Genossenschaft angemeldet worden 
sei. Kläger behauptet, wegen des Mangels der gegenständlichen Bestätigung 
an der Abreise verhindert worden zu sein, und begehrt ab 3. Oktober 1913 
bis zum Erhalte der genossenschaftlichen Bestätigung eine Entschädigung 
von täglich 4 K 46 h an Verdienstentgang. Der Beklagte hat dem Kläger 
sofort nach der ersten Tagsatzung am 9. Oktober 1913 die genossenschaft
liche Bestätigung verschafft, erklärt sich jedoch nicht entschädigungs
pflichtig, weil Kläger bei seinem Arbeitsaustritte die Bestätigung nicht 
verlangt habe. 

Das Klagebegehren wurde abgewiesen. 
Gründe: Gemäß § 80, lit. d, Gew. O. hat der Gewerbeinhaber die 

Rubriken des Arbeitsbuches mit Tinte auszufüllen, zu unterfertigen und 
die Bestätigung des Genossenschaftsvorstehers oder, wo eine Genossenschaft 
nicht besteht, der Ortspolizeibehörde einzuholen. Demnach wäre der Be
klagte verpflichtet gewesen, dem Kläger beim Austritte die Bestätigung 
des Gellossenschaftsvorstehers zu verschaffen, und wäre der Kläger berechtigt 
gewesen, falls diese Bestätigung fehlte, die Nachtragung vom Beklagten 
zu verlangen. Der Kläger hat dies unterlassen und sich erst am 3. Oktober 
1913 direkt an den Genossenschaftsvorstand gewendet. 

Der Kläger hat hierdurch selbst die Beibringung der Bestätigung, zu 
welcher der Beklagte verpflichtet war, verzögert und ist selbst schuld, daß 
er die Bestätigung erst später erhalten hat. 

Der Kläger hatte in der Zeit vom 13. September 1913 bis 3. Oktober 
1913 reichlich Zeit gehabt, vom Beklagten die Bestätigung, die er ursprüng
lich nicht brauchte, -.m verlangen. 

Dem Beklagten kann demnach ein Verschulden an der verzögerten 
Abreise des Klägers nicht beigemessen werden und war das Klagebegehren 
daher als unbegründet abzuweisen. 

VI 
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Nr.2272. 

Unentschuldigtes Ausbleiben des Dienstnehmers während eines 
ganzen Tages zum Zwecke des Aufsuchens einer neuen Stellung 
berechtigt den Dienstgeber zur sofortigen Entlassung des Dienst· 

nehmers. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Proßnitz vom 30. Mai 1913, Cr. I. 54/13. 

Zwischen den Parteien besteht kein Streit darüber, daß der Klägu 
bei der Beklagten vom 1. Juni 1910 bis 19. Mai 1913 als Manipulations
beamter mit einem Gehalte von 150 K monatlich in Stellung war, daß er 

. am 15. Mai 1913 per Ende Juni diesen Posten kündigte und daß er um 
19. Mai 1913 aus den Diensten der Firma entlassen wurde, wobei ihm an 
Gehalt nur 90 K für die Zeit vom 1. bis 20. Mai ausbezahlt wurden. 

Der Kläger behauptet, diese Entlassung sei eine grundlose gewesen. 
Kläger habe nämlich auf sein Ofiert vom 13. Mai 1913 von der Firma B. aus 
Z. am 18. Mai 1913 abends einen Brief des Inhaltes bekommen, er möge 
sich in Kürze bei dieser Firma vorstellen. Kläger tat dies, nachdem er vor 
seiner Abreise am19.Mai 1913 in der Früh den Leiter der Firma, K, um einen 
zu diesem Zwecke benötigten Urlaub ersuchte, welchen er auch von ihm 
bewilligt erhalten habe. Trotzdem fand er bei seiner Rückkehr am Abende 
desselben Tages in seiner Wohnung einen Brief von der beklagten Firma, 
in welchem sie ihm mitteilt, er solle sich als entlassen betrachten und den 
Gehalt bis zum 18. Mai an der Kassa beheben. 

Nachdem ihm nur 90 K an Gehalt ausbezahlt wurden, verlangte 
er im Klagewege den Gehalt bis zum 30. Juni 1913 per 210 K samt Prozeß
kosten. 

Die beklagte Firma beantragte dagegen die Abweisung der Klage 
und wendete nachstehendes ein: 

Kläger war bei der Firma als Expedient tätig und kam während der 
Zeit seiner Beschäftigung bei der Firma sehr oft zu spät in die Arbeit 
(Arbeitsstunden waren von 7 bis 12 Uhr vormittags und von 1/22 bis 7 Uhr 
abends); er ist sehr oft um eine halbe Stunde sp~ter ?ekommen, 
so daß er sowohl vom Chef der Firma als auch vom BetrIebsleIter K des
WEgen einigemal zur Rede gestellt werden mußte. Am 15. Ma~ 1913 kündi?te 
der Kläger das Dienstverhältnis auf 6 Wochen, am 19. l'I1:al 1913 erschIen 
jedoch der Kläger in der Fabrik nicht, und weil er sich .mcht entsch~ldigte, 
wurde er wegen unentschuldigten Verlassens der Ar~elt aus den DIensten 
sofort entlassen. 

Durch sein Ausbleiben ist nämlich in der Fabrik eine Störung ein
getreten, da der Kläger zirka 20 Personen unter sich hatte und tagtäglieh 
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Expeditionen von Wllxen stattfanden, so daß diesbezüglich Verfügungen 
getroffen werden mußten. 

Der Kläger ist angeblich wegen Vorstellung bei einer Firma B. in Z. 
weggefahren, hat sich jedoch dll,zu keinen Urlaub genommen, obzwßr er 
darauf vom Betriebsleiter K aufmerksam gemacht wurde. Obgleich die 
~?rst~llung. ge~ade am 19. Mai 1913 nicht unbedingt notwendig war, 
hatte Ihm dIe Fmna dßzu den Urlaub bewilligt, wenn er darum, wie er nach 
dem ~e.~etze verpflichtet ist, bei der Firma rechtzeitig eingeschritten wäre. 
De~ Klager gab noch an, daß er den Brief erst am 18. l'Ifai 1913 abends 
erhIelt und, da er sich in Kürze vorstellen sollte, keine Zeit mehr hatte, 
um den Urlaub anzusuchen, weshalb er sich kurz vor seinem Wegfahren um 
1/48 Uhr in der Früh beim Betriebsleiter K. in der Fabrik meldet€. 

Das Klagebegehren wurde als unbegründet abgewiesen. 

Gründ~: Im vorlieg.enden FöJle handelt es sich um die Entscheidung 
der Frage, ob dIe beklagte FIrma berechtigt Wal', den in gekündigter Stellung 
gewese~en~läger aus ihren Diensten sofort zu entlassen, und ob der Kläger 
berechtlgt 1st, gemäß § 29 H. G. G. das ihm vertragsmäßig gebührende 
Entgelt per 210 K füldie Zeit vom 20. Mai bis 30 Juni zu verlangen. 

. Nach §§ 25 und 27, Z. 4, H. G. G. ist der Dienstgeber berechtigt, 
den DIenstnehmer aus seinen Diensten vorzeitig zu entlassen und das Dienst
verhältnis zu lösen, wenn der Dienstnehmer ohne einen rechtmäßio-en 
Hinderungsgrund während eir er den Umständen nach erheblichen Zeit 
die Dienstleistung unterliißt. 

Als solchen rechtmäßigen Hinderungsgrund führt der KläO"er an 
daß ei sich am 19. lYrai, an welchem Tage er von der Arb2it ausg·eblieben ist' 
~ei einer Firma, bei welcher er sich um einen neuen Posten bewarb, persön~ 
hch vorzustellen hatte, und daß er sich dazu von dem Betriebsleiter der 
Fabrik den notwendigen Urlaub· genommen hat. 

. Nach dem Ergebnisse der mündlichen Verhandlung hat jedoch das 
Gencht sowohl auf Grund der Angaben der Parteien selbst als auch auf 
Grund der eidlichen Aussage des Zeugen K als erwiesen angenommen, 
daß der Kläger weder einen rechtmäßigen Grund hatte, am 19. Mai 1913 
den ganzen Tag von der Arbeit fern zu bleiben, noch daß er von dem 
Betriebsleiter für diesen Tag einen d<"zu notwendigen Urlaub erhalten hätte. 

Denn wie aus dem vom Kläger selbst vorgelegten Briefe, ddto. 
17. Mai 1913, hervorgeht, Wal' es nicht unbedingt notwendig, gerade am 
19. Mai bei der Firma in Z. vorzusprechen. Die Firma schrieb ihm nur, 
er solle sLh ?,war in Kürze bei ihr vorstellen, möge jedoch den 'Tag seiner 
Ankunft bestimmen. Daraus geht klar hervor, daß die Firma B. in Z. 
vom Kläger unverzügliches Erscheinen nicht verlangte, viehnehr ihm Zeit 
zur Bekanntgabe seiner Ankunft gewährte. . 
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Gemäß § 22 H. G. G. ist nach der Kündigung dem Dienstnehmer 
auf sein Verlangen all Werktagen angemessel1e Zeit zum Aufsuchen einer 
lleuen Stellung ohne Schmälerung des Entgeltes freizugeben. Es war auch 
dem Kläger bEkannt, daß er um einen Urlaub zu dem angedeuteten Zwecke 
bei der Firma ansuchen müsse, und er behauptet auch, daß er für den in 
Rede stehenden Tag vom Betriebsleiter K. beurlaubt wurde. Diese Be
hlwptung ist jedoch durch die Aussage des Zeugen K. widerlegt; denn dieser 
Zeuge bestätigte, daß der Kläger, als er kurz vor seiner Abreise in der Fabrik 
mit der Mitteilung erschien, daß er WEgen Vorstellung wEgfahren müsse, 
von ihm zweima,l darauf aufmerksam gemacht wurde, er müsse beim Chef 
um Urlaub ansuchen, daß diES jedoch llicht geschehEHl und der Kläger 
trotz dieser "\VeXl1Ullg unentschuldigt WEggefahren sei. Zeuge hatte kein 
R€cht, Urlaube zu geben, und wies den Kläger diesbezüglich an den Chef. 
Die beklagte Firma hätte, wie der Mitchef St. bei der Verhandlung erklärte, 
ihm den Urlaub nicht verweig~rt; sie muß jEdoch wissen, wer und wann 
jemand aus der Fabrik ausbleibt, um die notwendigen Verfügungen zu 
treffen, dlunit der Geschäftsgin1g in der Fabrik keine Störung erleide. 

Da, wie aus dem oben Angeführten hervorgeht, der Kläger nicht 
ohne gesetzlichen Grund entlassen will'de, sondern die Firma berechtigt 
war, ihn sofort zu entlassen, weil die Handlung des Klägers sich als ein 
unentschuldigtes Verlassen der Arbeit darstellte, war das auf Vergütung des 
Lohnes für den Rest der Kündigungsfrist gerichteteKlagebegehren als recht
lich nicht brgrül1det abzuwrisen. 

NI'. 2273. 

I. Arbeitsverweigerung unter Berufung auf die Mittagspause. 
11. Entlassung wegen verabredeter Arbeitsverweigerung. 

EntsC'heidung des Gewerbegerichtes Proßnitz vom 22. April 1913, Cr. 1. 59/13. 

Die von mehreren Bäckergehilfen gegen ihren· Dienstgeber einge
brachte Klage auf Bezahlung des Lohnes für die restliche Kündigungsfrist 
wurde als unbegründet abgewiesen. 

Gründe: Die Kläger verlangen auf Grund des § 84 Gew. O. Ersatz 
des Lohnes für die restliche Kündigungsfrist, dies jedoch mit Unrecht, 
da ihre Entlassung als eine begründete bezeichnet werden kann. 

Denn nach § 76 Gew. O. ist der Hilfsarbeiter insbesondere auch ver
pflichtet, die bedungene oder ortsübliche Arbeitszeit einzuhalten und die 
ihm anvertrauten gewerblichen Verrichtungen nach besten Kräften zu 
besorgen. 
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.Wie nun unbestritten ist, wurden die KlägeI deswegen entlassen, 
weil sie das Abtragen des zugeführten, für den Gewerbebetrieb notwendigen 
Holzes und dessen Aufsehlichtung in der Holzkammer ablehnten. 

Die Kläger behaupten, zur Verrichtung dieser Arbeit, welche sie 
unter anderen Umständen als ihre Dienstoblip,·genheit betrachtet und 
ansgeführt hätten, im vorliegenden Falle nicht verpflichtet gewesen zu 
sein, weil ihnen diese zu einer Zeit aufgetragen wurde, d]' ihnen die ob
ligate Mittagspause gebührte und die Arbeitszeit überhaupt bereits 
beendigt wal. 

Diese ihre Behauptung erscheint jedoch durch das durchgeführte 
Beweisverfahren widerlegt. 

Denn das Gericht nahm auf Grund der übereinstimmenden und 
durchaus ghubwÜfdigen Aussagen der Zeugen M., T. und L. als erwiesen 
a.n, daß das Holz vor dem Hause auf der Gasse bereits um 1/212 Uhr VOl

mitta,gs und nicht erst, wie die Kläger behaupten, nachmitta,gs abgeladen 
wurde, daß dieses Holz in zirka 1/2 bis 3/4 Stunden abgetragen sein konnte 
und daß die gewöhnliche Arbeitszeit im Betriebe des Beklagten bis 1 Uhr, 
oft bis 2 Uhr nachmittags währt, ja daß eine Stunde hierfür überhaupt 
nicht fixiert ist, da sich das Ende der Arbeitszeit danach richte, 
wie die Arbeiter mit ihrer llibeit fertig würden, einmal früher, einmal 
später. 

Wenn demnach die den Klägern aufgetragene Verrichtung in die 
Arbeitszeit fällt und von ihnen auch innerhalb dieser beendigt werden konnte, 
waren die Kläger gemäß § 76 Gew. O. verpflichtet, sie während der Arbeits
zeit zu verrichten, und haben, da sie dem Auftrage des Dienstgebers zur 
Verrichtung dieser Arbeit nicht nachkamen, die Bestimmungen des § 82, 
lit. T, Gew. O. übertreten, weshalb sie schon aus diEsem Grunde sofort ent
lassen werden konnte11. 

Im vorliegenden Falle ist jedoch auch der in der gleichen Gesetzes
steIle angeführte Entlassungsgrund gegeben, da sich die Kläger B. und S. 
- wie das Gericht auf Grund der Aussage des Zeugen M. als erwiesen 
angenommen hat _. verabredet haben, dem Dienstgeber den Gehorsam zu 
verweigern und sich seinen Anordnungen zu widersetzen, indem sie nach 
gegebEner Kündigung vEreinbarten, daß sie das Holz künftig nicht mehr 
abtragen würden; der Kläger S. hat noch lJ,m Tage, aJs das Holz kam, 
den übrigen Kläger!1 wiederholt, daß sie bereits vereinbart hätten, daß das 
Holz nicht abgetragen werden dürfe, was auch tatsächlich nicht ge
schehen ist. 

Aus alldem geht hervor, daß es den Klägern mit der Verweigerung der 
Arbeit nicht darum zu tun war, die ihnen gebührende Mittagspause zu 
reklamieren, sondern daß sie sich, besonders da sie bereits in Kündigung: 
standen, dem Dienstgeber widersetzen wollten. 



86 Gewerbegerichtliche Entscheidungen Nr. 2274. 

Nr." 2274. 

Die Verhängung des Konkurses über das Vermögen des Gewerbe
inhabers bildet keinen Grund lLIr sofortigen Entlassung des Hilfs
arbeiters ohne Entschädigung. Zuständigkeit des Gewerbegerichtes 

zw' Entscheidung dieser Frage.· 
Entscheidung des Gewerbegerichtes Proßnitz vom 20. Dezember 1912, 

Cr. 1. 142/12. 

Nach dem übereinstimmenden Vorbringen beider Teile stand der 
Kläger bei der das Schneidergewerbe betreibenden K. durch mehrere Jahre 
bis zu der am 7. Dezember 1912 erfolgten Eröffnung des Konkurses über das 
Vermögen der K. als Heimarbeiter in ngehnäßiger Beschäftigung. 

Da der Gewerbebetrieb nicht fortgeführt vmrde und der Massaver
walter den Kläger mangels Beschäftigungsmöglichkeit sofort entlassen hat, 
verlculgt dieser den Ersatz des Lohnes für die bei Abgang einer besonderen 
Vereinbarung gesetzliche 14tägige Kündigungsfrist. 

Der Massaverwalter erhob zunächst die Einwendung der Unzu
ständigkeit des G3werbegerichtes, indem er die ausschließliche Kompetenz 
des Konkursgerichtes geltend machte, und bestritt auch in merito den 
Klags<;_nspruch mit der Behauptung, daß durch die Konkurseröffnung das 
Arbeitsverhältnis von selbst gelöst wurde und dem .Arbeiter keinerlei Recht 
auf den Lohn für die entgangene Kündigungsfrist oder auf Ersatz irgend
·welchen Schadens g:g211 die Konkursmasse zustehe. 

Die Einwendung der Unzuständigkeit wurde verworfen und 
dem Klageanspruche stattgegeben. 

Gründe: Die EinWEndung der Unzuständigkeit des Gewerbe
gerichtes ist unbegründet, d2im die Konkursordnung normiert allerdings 
im § 138, Abs. 1, daß das Verfahren in der Regel beim Konkursgerichte 
anhängig zu machen ist. Im zweiten Absatze dieses Paragraphen werden 
nun wohl die Ausnahmen von dieser R~gel taxativ aufgezählt; bei dem 
Umstande jedoch, daß diese Ausnahmen zumeist auch im sonstigen Ver-

/ fahren geltende ausschließliche Gerichtsstände betreffen und das Gewerbe
gerichtsgesetz vom Ja111'e 1896 in seinen §s 3 und 23 ausdrücklich für die 
Entscheidung der ihm zugewiesenen Streitigkeiten alle anderen Gerichts
stände ausschließt, kann es keinem Zweifel unterliegen, daß wir' es auch im 
yorliegenden Falle mit einer Ausnahme von der Regel des § 138 K. O. 
zu tun 1mben und daß deshalb die Zuständigkeit des Gewerbegerichtes 
angenommen werden mußte. 

Aber auch in der Sache selbst erweist sich die Anschauung des 
Massaverwalters als irrtümlich. Denn die Eröffnung des Konkurses über 
das Vermögen des Gewerbeinhabers hat nicht immer die Einstellung des 
Gewerbebetriebes zur Folge, da nach § 142 K. O. die Fortführung dES Ge
schäftes des Gemeinschuldners für zulässig erklärt wird. 
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Die Eröffnung des Konkurses ist ein Ereignis, das sich in der Person 
des Kridars zugetragen hat und daTum auf den beim Kridar beschäftigten 
ATbeiter, der hieran gänzlich unbeteiligt ist, keineswegs einen ihn derart 
schädigenden Einfluß zu üben vermng, daß er ohne irgendwelchen Anspruch 
auf Ersatz entlassen werden könnte; denn die Konkursmasse tritt nach 
Anschauung des Gerichtes auch in den zwischen dem Kridar und dem 
~~beiter bestehenden Lohnvertrgg ein und muß darum, wenn sie die 
Kündigungsfrist nicht einhalten will, dem Hilfsarbeiter im Sinne des 
§ 84 Gew. O. Ersatz des Lohnes für die Kündigungsfrist, die in unserem 
Falle 14 Tage beträgt, gewäln·en. 

Für diese Al1schc_uung bildet das Handlungsgehilfengesetz das beste 
~~gument, da ES in seinen §§ 23 und 33 diese Grundsätze aufstellt. 

NI'. 2275. 
Ein aus dem Lehrverhältnis entlassener Lehrling kann im Falle der 
unbegründeten Entlassung im Rahmen des § 84 Gew. O. nur An
sprüche auf Ersatz des vom lehrherrn zu gewährenden lohnes oder 

des anderen vereinbarten Entgeltes verlangen. 
Entscheidung des Gewerbegerichtes Graz vom 31. Oktober 1913, Cr. I. 392/13, 
bestätigt mit Urteil des La,ndesgerichtes Graz yom 26. November 1913, 

eg. 1. 976/13. 

Ein bei einer Fahrradfabriks-Aktiengesellschaft für eine dreijährige 
Lehrzeit aufgenommener Lehrling wurde nach Ablauf eines Jahres aus dem 
Lehrverhältnisse entlassen. 

Der Lehrling klagte durch seine gesetzliche Vertretullg auf Zahlung 
eines Entschädigungsbetrages von 2.000 K, da er durch die ungerechtfertigte 
Entlassung in seinem Fortkommen geschädigt sei und einen anderen, 
seiner bisherigen Ausbildung entsprechenden Lehrplatz nicht erlangen, 
somit das Schlossergewerbe nicht mehr auslernen könne. 

Die Beklagte lehnt jede Ersatzpflicht ab und begründet die Ent
lassung mit Unfolgsamkeit,- Faulheit, Nachlässigkeit in der Arbeit und 
frechem Benehmen, unentschuldigtem Ausbleiben von der Arbeit u. dgl. 

Das Klagebegehren vmrde abgewies en. 
Gründe: Das Gewerbegerichthat auf Grund der Zeugenaussagen 

als erwiesen angenommen, daß der Kläger faul, nachlässig und mit seinen 
Yorgesetzten keck war und trotz Ermahnung seinen Pflichten als Lehrling 
nicht nachkam. 

In diesem Verhalten des Klägers, sowie in dem Umstande, daß er 
eille Satteldecke aus der Reparaturwerkstätte nahm und diese, statt sie 
auf den alten Platz zu ltgen, in seine Lade hineingab, hat das Gewerbe
gericht eine beharrliche Pflichtenvernachlässigung erblickt, welche die be
klagte Firma gemäß § 101, lit. b, und § 82, lit. f, Gew. O. berechtigt, den 
Kläger vor Ablauf der Lehrzeit zu entlassen. 
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Der Kläger erscheint demnach nicht im Rechte, irgendeine Ent
schädigung wegen seiner vorzeitigen Entlassung aus dem Lehrverhältnisse 
zu begehren. 

Der Berufung des Klägers wurde keine Folge gegeben 
Gründe: Das Rechtsverhältnis zwischen dem Lehrherrn und dem 

Lehrling wird durch den Lehrvertrag bestimmt, über dessen Form und 
Inhalt die Gewerbeordnung bestimmte Anordnungen trifft (§ 99 Gew. 0.). 
Die allgemeinen Bestimmungen des Vi Hauptstückes der Gewerbeordnung 
über das gewerbliche Hilfspersonal finden nach § 104 ader Gew. O. auf 
Lehrlinge nur zum Teile,Anwendung. Daraus, daß § 84 Gew. O. unter jenen 
gesetzlichen Bestimmungen, die zufolge § 104 a Gew. O. auf Lehrlinge 
keine Anwendung finden, nicht angefüln·t ist und daß im § 84 Gew. O. 
neben dem § 82 Gew. O. auch der § 101 Gew. 0., der die Fälle vorzeitiger 
Lösung des Lehrverhältnisses behandelt, zitiert wird, muß geschlossen 
werden, daß die Bestimmung des § 84 Gew. O. auch für Lehrlinge zu gelten 
hat. In diesem Paragraphen wird bestimmt, daß der Gewerbeinhaber, 
der einen Hilfsarbeiter ohne zulässigen Grund vorzeitig entläßt oder ihm 
durch Verschulden von seiner Seite Grund zur vorzeitigen Auflösung des 
Arbeitsverhältnisses gibt, verpflichtet ist, dnn Hilfsarbeiter den Lohn und 
die sonst vereinbarten Genüsse für die ganze Kündigungsfrist, bezw. 
den noch übrigen Teil der Kündigungsfristzu vergüten. Diese Bestimmung 
hat für Lehrverträge der R~gel nach allerdings eine geringe praktische 
Bedeutung; abgesehen davon, daß der Lehrvertrag nur in den Fällen der 
§§ 102 und 102 a Gew. O. und nur von S3ite des Lehrlings kündbar und ein 
Kündigungsrecht des Lehrherrn überhaupt nicht anerkannt ist, wird eine 
Entlohnung des Lehrling zumeist mindestens im Anfang der Lehrzeit 
nicht bedungen. Regelmäßig wird daher in Fällen ungerechtfertigter 
Entlassung aus dem Lehrverhältnisse nur auf Fortsetzung des Lehrver
hältnisses geklagt werden können. 

Jedenfalls steht aber hiernach fest, daß bei vorzeitiger unbegründeter 
Entlassung aus dem Lehrverhältnisse im Rahmen des § 84 Gew. O. nur An
sprüche auf Ersatz dES vom Lehrherrn zu gewährenden Entgeltes geltend 
gemacht werden könnten. Im vorliegenden Falle ist jedoch ein Lohn oder 
irgendein anderes Entgelt von der beklagten Gesellschaft dem Kläger nicht 
zugesagt worden. 

Daß der Kläger durch die behauptete ungerechtfertigte Entlassung 
unmittelbar einen Vermögensschaden erlitten hätte, der etwa in einem 
erhöhten Aufwande für den Le bensunter halt in der Zeit nach der Entlassung, 
in den Kosten der Aufsuchung einer neuen Arbeitsgelegenheit o. dgl., 
bestehen könnte, behauptet der Kläger gar nicht. 

Aus diesem Grunde konnte von einer Prüfung der Frage, nb die Ent
lassung des Klägers aus dem Lehrverhältnisse eine begründete war, abge
sehen werden; eine Aufnahme der diesbezüglichen Beweise war überflüssig. 

Gewerbegerirhtliche Entscheidungen Nr, 2276. 

Nr. 2276. 

I. Für den Urlaubsanspruch ist das Dienstjahr maßgebend. 

11. Würde infolge Kündigung des Dienstgebers das Dienstverhältnis 
vor Ablauf des Dienstjahres enden, so kann der Dienstnehmer dennoch 
den Urlaub ansprechen, wofern nur die Hälfte des Dienstjahres schon 

verstrichen ist. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Wien vom 10. Juli 1913, Cr. VI 1083/13. 

Es ist unbestritten, daß der Kläger bei der Beklagten vom 13. Sep
tember 1911 bis 30. Juni 1913 als Kommis mit 130 K Jlrlonatsgehalt be
dienstet war. Im ersten Dienstjahre (13. September 1911 bis 13. September 
1912) hatte Kläger im August 10 Tage Urlaub genossen. Mitte Mai 1913 
hat die Beklagte dem Kläger 6wöchig zum 30. Juni gekündigt. Daraufhin 
hat Kläger am 19. Mai das Verlangen gestellt, vor Dienstaustritt seinen 
10tägigen Ur~aub noch genießen zu können. Dies hat ihm die Beklagte 
verweigert. 

Der Kläger begehrt daher als Entschädigung für den ihm entgange
nen Urlaub den Gehalt für 10 Tage, also 43 K 30 h. Die Beklagte beantragt 
Abweisung der Klage, da sie grundsätzlich nur im Juli und August Urlaube 
gewähre und eine Ablösung des Urlaubes in Geld unstatthaft sei. 

Dem Klagebegehren wurde stattgegeben. 

Gründe: Nach § 17 H. G. G. gebührt dem Dienstnehmer in jedem 
Dienstjahre ein ununterbrochener Urlaub von 10 Tagen, bzw., 2 und 
3 Wochen. Dieser Urlaub ist im Dienstjahre zu gewähren, also vor Ablauf 
des Dienstjahres. Der Urlaubsanspruch setzt aber voraus, daß die Hälfte 
des Dienstjahres schon verstrichen sei; es ist demnach der Urlaub in der 
zweiten Hälfte des Dienstjahres zu gewähren. Dagegen, daß der Dienst
nehmer diese Bestimmung mißbraucht und nach gewährtem Urlaube vor 
Ablauf des Dienstjahres den Posten verläßt, kann sich der Dienstgeber 
dadurch schützen, daß er den Urlaub erst gegen Ende des Jahres erteilt. 
Auch schützt ihn das Gesetz gegen derartige Mißbräuche,-indem es im 
letzten Absatze des § 17 H. G. G. bestimmt, daß dem kündigenden Dienst-
nehmer Urlaub nicht gewährt werden muß. . 

Es muß aber auch der Dien~tnehl11er dagegen geschützt werden, 
daß der Dienstgeber ihn kurz vor Ablauf des Dienstjahres entläßt und ihn 
so um den Urlaub bringt. Dies kann aber nur in der Weise geschehen, daß 
dem Dienstnehmer, der durch die Kündigung des Dienstgebers gezwungen 
wird, vor beendetem Di€l1stjahre seinen Dienstplatz aufzugeben, das Recht 
eingeräumt wird, noch während seiner Kündigungszeit den Urlaub anzu
sprechen, wofern nur 6 Monate des Dienstjahres schon verstrichen sind. 
Daß dem Dienstnehmer dieses Recht zusieht, ist aus dem ersten Satze des 
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§ 17 H. G. G. zu lesen und entspricht ganz dem humanen Geiste dieses 
Gesetzes. 

Da der Urlaub "ununterbrochen" sein muß, ist er auch in dem 
vollen, im § 17 des Gesetzes statuierten Umfange zu gewähren, wenngleich 
das Dienstjahr bei diesem Dienstgeber nicht vollendet werden kann. Denn 
wenn der Urlaub nur pro rata temporis gewährt Vi'Ürde, käme der Dienst
nehmer in diesem Jahre nie zu einem ununterbrochenen Urlaube von 
10 Tagen (2, 3 W oehen). 

Der Kläger hat also im vorliegenden Falle Anspruch auf 10 Tage 
Urlaub gehabt. Die Beklagte, die ihm widerrechtlich diesen Urlaub ver
weigert hat, ist verpflichtet, dem Kläger hiefür in Geld Entschädigung zu 
leisten, da sie nicht mehr in der Lage ist, durch Gewährung von Urlaub 
den Kläger zu entschädigen, u. zw. hat, da der Urlaub im Wesen darin 
besteht, daß der Angestellte, ohne zur Dienstleistung verpflichtet zu sein, 
seinen Lohn weiterbezieht, die Entschädigung in der Weise stattzufinden, 
daß die Beklagte dem Kläger den auf die Urlaubsdauer entfallenden Gehalt 
bezahlt. Das Klagebegehren erscheint demnach begründet. 

NI'. 2277. 

Aus dem Umstande, daß der Meister den früheren Lehrjungen nach 
Ablauf der Lehrzeit bis zur Freisprechung arbeiten läßt, kann nicht 
stillschweigender Abschluß eines Arbeitsvertrages abgeleitet werden. 

Entscheidung des Gewerbegeriehtes Wien vom 19. Juli 1913, Cr. I 523/13. 

Die Lehrzeit des Klägers lief am 4. Juli 1913" ab, am 5. Juli 1913 
arbeitete Kläger noch beim Beklagten und wurde . an diesem Tage 
entlassen. Am 6. Juli 1913 wurde Kläger bei der Genossenschaft freige
sprochen. 

Kläger bringt nun vor, daß dadurch, daß er vom Beklagten am 
5. Juli in der Werkstätte beschäftigt worden sei, ein Arbeitsvertrag zu
stande gekommen sei, der hätte 14 tägig gekündigt werden müssen. Be
klagter sei zur sofortigen Entlassung nicht berechtigt gewesen, weshalb 
ihm als Entschädigung der Minimal101m für 14 Tage gebühre. Kläger 
beantragt Verurteilung des Beklagten zur Zahlung von 43 K 20 h. 

Beklagter hat vorgebracht, daß er den Kläger nur deswegen noch 
am 5. Juli beschäftigt habe, um ihn nicht mitten in der Woche fortzu
schicken. Die Absicht, einen Arbeitsvertrag mit ihm zu schließen, hat nicht 
bestanden. Kläger hat im Gegenteil gewußt, daß er nach Ablauf der Lehr
zeit vom Beklagten nicht weiter beschäftigt Vi'Ürde. 

Vor der Freisprechung könne er übrigens auch nicht als Gehilfe 
angesehen werden. Beklagter beantragt kostenpflichtige Abweisung des 
Klagebegehrens. 

Gewerbegerichtliehe Entscheidungen Nr. 22Ti - 2278. 91 

Das Klagebegehren "i'lude abgewiesen. 
Gründe: Es ist zwar richtig, daß der Lehrling nach Ablauf der 

Lehrzeit nicht mehr als solcher zu betrachten ist und nicht mehr verhalten 
werden kann, um Lehrlingslohn weiter zu arbeiten. Nicht richtig ist jedoch, 
daß damit der Lehrling nunmehr als voller Gehilfe in jeder Beziehung 
angesehen werden muß. 

Daß ein Arbeitsvertrag mit dem Kläger ausdrücklich abgeschlosoen 
worden sei, hat er selbst nicht behauptet. Kläger leitet aus dem Umstande, 
daß er den einen Tag noch beschäftigt wurde, den stillschweigenden Ab
schluß eines Arbeitsvertrages ab. Bei den gegebenen Umständen ist jedoch 
ein solcher Schluß unzulässig. Kläger war überhaupt noch nicht fertiger 
Gehilfe, er war noch nicht freigesprochen und auch noch nicht im Besitze 
eines Arbeitsbuches. Beklagter hat ihn einfach mitten in der Woche nicht 
wegschicken wollen, wo es dem Kläger, da er noch nicht freigesprochen war, 
unmöglich gewesen wäre, eine andere Arbeit anzunehmen. und er hat ihm 
nicht die Möglichkeit entziehen wollen, bis zum lVIomente seiner Frei
sprechung zu arbeiten. Sache des Klägers wäre es gewesen, den Beklagten 
darüber zu befragen, ob er nunmehr bei ihm als Gehilfe weiter arbeiten 
könne. Es konnte daher der stillschweigende Abschluß eines Arbeits
vertrages bei den gegebenen Umständen nicht angenommen werden und 
wurde das Klagebegehren, da die Lehrzeit des Klägers abgelaufen war, 
als unbegründet abgewiesen. 

NI'. 2278. 

Ein selbständig, wenn auch unbefugt, arbeitender Herdsetzer ist nicht 
Arbeiter im Sinne des § 1 Gew. Ger. G. 

Entseheidung des Gewerbegerichtes \Vien vom 12. August 1913, Cr. V 1097/13, 
aufgehoben mit Besehluß des Landes- als Berufungsgerichtes Wien vom 

9. Oktober 1913, Cg. V 711/13. 

Der Herdsetzer G. klagt den Baumeister H. auf Zahlung von 180K 50 11 
Arbeitslohn für geleistete Herdsetzarbeiten. 

Das in der Klage angerufene Gewerbegericht. Wien hat über Aus
bleiben des Klägers von der 1. Tagsatzung auf Antrag des Beklagten das 
Klagebegehren abgewiesen. 

In der eingebrachten Berufung bezeichnet Kläger das Urteil als 
nach § 477 Z. P. O. nichtig, denn der Kläger gehört nicht zu den ParteieIl 
und die Rechtssache. nicht zu den Streitigkeiten, welche gemäß § 4 
Gew. Ger. G. der Sonderkompetenz der Gewerbegerichte unterworfen sind. 
Letztere gehören nicht zu den ordentlichen Gerichten (§ 1 J. N.), es kanJl 
also eine Prorogation auf dieses Gericht nicht stattfinden. 

Kläger erscheint aber im Verhältnisse zur beklagten Partei nicht 
als Arbeiter im Sinne der §§ 1 und5 Gew. Ger. G. Vielmehr wird durch Vorlage 
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der Korrespondenz und Parteienvernehmung unter Beweis gestellt, daß 
es sich hier zwar um eine Lohnstreitigkeit im Sinne des allgemeinen 
bürgerlichen GesetzbuchEs handelt, daß aber dieser Lohn nicht der eines 
gewerblichen Hilfsarbeiters oder Werkmeisters usw. ist. 

Bei der Aufnahme des Klägers wurden alle jene Bestimmungen, 
deren Anwendung in bindender Weise die Gewerbeordnung und das Gesetz 
über das Baugewerbe vorschreiben, nicht beachtet. Der Kläger erscheint 
nicht im Arbeiterverzeichnisse, erhielt weder einen W o chen- noch einen 
Akkordlohn, sondern war eigener Unternehmer, der auf seine eigene Rech
nung gegen tarifmäßige Vergütung Herdsetzerarbeiten übernahm. Aus 
diesem Grunde handelt es sich hier nicht um eine Streitigkeit um Lohn 
im Sinne der Gewerbeordnung und des Gewerbegerichtsge~etzes. Auch 
war über die Kündigung oder Entlassung nichts vereinbart, weil eben die 
Bestimmungen des bürgerlichen Rechtes über den Werkvertrag anzu
wenden waren. Der Kläger hatte auch die Bezahlung seiner Arbeiter aus 
eigenem zu tragen. 

Mit Beschluß des Landesgerichtes in Z. R. S. als Berufungsgerichtes 
wurde erkann t: 

Das Urteil des Gewerbegerichtes Wien wird von Amts wegen aut
gehoben und die sachliche Unzuständigkeit des Gewerbegerichtes aus
gesprochen. 

Die Klage wird als zur Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte 
gehörig, zurückgewiesen. 

Die Kosten werden gegenseitig aufgehoben. 
Begründung: Gemäß § 23 C'ew. Ger. G. war die vorliegende Un

zuständigkeit von Amts wegen zu berücksichtigen. 
Nach den eigenen Angaben der Gegenseite ist Kläger nicht von 

ihr bei der Krankenkasse angemeldet und auch nicht bei ihr allein beschäf
tigt, sondern arbeitet zugleich bei mehreren Firmen, die ihm gleich einem 
selbständigen Dnternehmer die Ausführung von Herdsetzarbeiten über
tragen. 

Er nimmt selbst seine Leute auf, bezahlt sie auch selbst und über
wacht sie. Kläger selbst arbeitet gar nicht, sondern leitet bloß die von ihm 
übernommenen Arbeiten und fakturiert zum Schlusse seine Arbeit wie ein 
Geschäftsmann. 

Allerdings ist es richtig, daß er keinen Gewerbeschein besitzt und 
daher formell zur selbständigen Ausübung eines Gewerbebetriebes nicht 
berechtigt erscheint. Aber dieser Umstand ändert an seiner Qualifikation 
als selbständiger Unternehmer nichts und bewirkt lediglich, daß er eben 
unbefugt sein Gewerbe ausübt, macht ihn aber nicht zum Arbeiter. 

Aus allen diesen angeführten Umständen gelangte der Gerichtshof 
zur Anschauung, daß die Kompetenz des Gewerbegerichtes nicht vorliege 
und daher die Klage wegen sachlicher Inkompetenz zurückzuweisen sei. 

Ge~verbege'ichtliche Entscheidungen Nr .2279. 93 

NI'. 2279. 

Wenn der Dienstgeber dem Dienstnehmer zusagt, er wolle ihn be
halten, bis er einen neuen Posten erlangt, ist das Dienstverhältnis 
für eine bestimmte Zeit im Sinne des § 19, Abs. 1 H. G. G. ein-

gegangen. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Wien vom 20. August 1913, Cr. VI 122 tV13. 

Kläger stand bei der Beklagten als Kontorist mit 200 K Monat~
gehalt und Quartalskündigung in Venvendung und wurde am 9. August 
1913 ohne Kündigung entlassen; er begehrt den Gehalt bis Ende September, 
die Beklagte die Abweisung der Klage; denn sie habe dem Kläger am 
22. Mai 1913, als er sich im Dienste etwas zuschulden hatte kommen lassen, 
erklärt, er solle sich einen anderen Posten suchen, sie wolle ihn gnadenweise 
solange behalten, bis er einen neuen Posten habe; sie sei also berechtigt, 
den Kläger jederzeit zu entlassen. 

Dem Klagebegehren wurde stattgegeben. 

Gründe: Durch die am 22. Mai 1913 abgegebene Erklärung des 
Beklagten, welcher der Kläger durch sein konkludentes Verhalten zu
gestimmt hat, ist das frühere Dienstverhältnis auf unbestimmte Dauer in 
ein solches von bestimmter Dauer nämlich bis zur Erlangung eines anderen 
Postens durch den Kläger umgewandelt worden, welche Vereinbarung den 
Bestimmungen des Handlungsgehilfengesetzes durchaus nicht wider
spricht und sinngemäß dahin auszulegen ist, daß Kläger seine Stellung 
noch so lange behalten soll, bis er nach dem gewöhnlichen Laufe der Dinge 
eine neue Stellung erlangen kann. 

Bei der im Handelsgewerbe bestehenden Quartalskündigung wäre 
nun ab 22. Mai 1913 der nächste derartige Termin der 30. Juni 1913 gewesen. 

Da aber Kläger nach diesem Termine bis zum 9. August seinen 
Dienst fortsetzte und Beklagte dies zuließ, ist nach der lJberzeugung des 
Gerichtes durch das. Verhalten bei der Streitteile eine stillschweigende 
Verlängerung des Dienstverhältnisses bis zum nächsten Quartalstermille 

. eingetreten, d. i. bis 30. September 1913, und wäre eine frühere Elldigung 
nur eingetreten, wenn Kläger vorher einen Posten erlangt hätte. Die Aus
führungen der Beklagten, daß sie seit 22. Mai 1913 jederzeit zur sofortigen 
Entlassung des Klägers berechtigt gewesen sei, weil sie ihn nur gnadenweise 
weiterbelassen habe, erschienen dem Gerichte völlig unstichhältig, da es 
nach den zwingenden Vorschriften des Handlungsgehilfengesetzes ein 
Dienstverhältnis, bei welchem der Angestellte jederzeit sofort entlassen 
werden kann, außer dem Probeverhältnis nicht gibt, die Vereinbarung 
eines solchen aber von der Beklagten gar nicht behauptet wird . .. 
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Das Dienstverhältnis des Klägers hatte daher bei Erlangung eines 
nellen Postens, spätestens aber, falls nicht neuerlich eine stillschweigende 
Verlängerung stattfand, am 30. September 191~ zu enden. 

Nr.2280. 

Die auf einen längeren als den vertrags mäßigen Zeitraum gegebene 
Kiindigung bindet den Kündigenden. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Wien vom 18. September 1913, Cr. VI 
1340/13. 

Die Parteien geben folgendes übereinstimmend an: 

Klägerin war bei der Beklagten vom 25. September 1912 bis 
31. August 1913 als Kontoristin mit Monatsgehalt von 80 Kund Imonatiger 
Kündigung angestellt. Die Beklagte schrieb der Mutter der minderjährigen 
Klägerin am 9. Juli 1913: "Es tut mir außerordentlich leid, Ihnen mit
teilen zu müssen, daß ich zur endgültigen Erkenntnis gekommen bin, daß 
Ihre Tochter für die Arbeiten in unserem Bureau nicht geeignet ist, und 
muß ich Sie ersuchen, für dieselbe ein anderweitiges Placement zu finden,' 
für welchen Zweck ich ihr einen Spielraum von 3 Monaten gebe, so zwar, 
daß sie ihre Stellung in unserem Hause spätestens mit 1. September auf
kündi.gt." - Dieser Brief ist der Klägerin zugekommen. Am L August 
hat dIe Beklagte der Klägerin zum 31. August gekündigt und sie am 
31. August entlassen. 

Die Klägerin begehrt den Gehalt für den Monat September und 
leitet diesen Anspruch aus dem obigen Brief ab; die Beklagte beantragt 
Abweisung der Klage. 

Dem Klagebegehren vmrde stattgegeben. 

Gründe: Bei vereinbarter Monatskündigung kann die Kündigung 
am 1. des Monats gemäß § 20 TI. G. G. nur für den 15. des nächsten Monats 
wirksam sein, weil zwischen dem 1. und letzten desselben Monats nicht 
ein voller Monat liegt und die Kündigungsfrist nur am 15. oder letzten enden 
darf. Im vorliegenden Falle aber sieht das Gericht in dem Briefe vom 
9. Juli 1913 eine Aufkündigung der Beklagten zum letzten September 
1913, weil dieser Brief indirekt an die Klägerin gerichtet war, ihr auch zu
gekommen ist und weil durch den Ausdruck "ein Spielraum von 3 Monaten" 
und die Aufforderung, am 1~ September zu kündigen, für die Parteien 
genügend verständlich ausgesprochen wurde, daß die Beklagte die Auf
lösung des Dienstverhältnisses mit 30. September begehrt. Eine Auf
kündigung ist nicht einseitig widerrufbar und konnte darum die Beklao·te o , 

nachdem sie schon einen längeren Kündigungstermin gewählt und damit 
der Klägerin ein Recht gewährt hat, ihr dieses Recht nicht mehr weg
nehmen und nicht für einen kürzeren Termin kündigen. 

Gewerbegerichtliehe Entscheidungen Nr. 2281. 95 

Nr.2281. 

Dem grundlos entlassenen kranken Hilfsarbeiter gebührt während der 
Dauer der Arbeitsunfähigkeit keine Kündigungsentschädigung. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Wien vom 23. September 1913, Or. V 
1307/13. 

Klägerin K. stand als Hillsarbeiterin mit Stundenlohn beim Material
erzeuger F. in Arbeit. 

Seit 25. August 1913 blieb sie wegen Krankheit aus der Arbeit aus. 
Am 9. September 1913 wurde sie durch Zusendung des Arbeitsbuches 
entlassen. 

Klägerin stand bis 13. September 1913 im Bezuge des Kranken
geldes und war bis 16. September 19~ krank und arbeitsunfähig. Am 
13. September 1913, wurde sie vom Krankenstande abgeschrieben, weil 
sie zum Zwecke der Klagsanbringung ohne Erlaubnis des K!1ssenarztes 
ausgegangen war. 

Klägerin begehrt Verurteilqng des Beklagten zur Zahlung der 14 tägi
gen Kündigungsentschädigung mit 30 K. 

Beklagter anerkannte den Anspruch für die Zeit vom 17. September 
bis 23. September 1913, beantragt aber Abweisung des Mehrbegehrens für 
die Zeit vom 10. bis 16. September 1913 im wesentlichen mit der Begrün
dung, weil Klägerin in dieser Zeit krank und arbeitsunfähig war und daher 
in dieser Zeit ohnehin keinen Lohn verdient hätte. 

Das den anerkannten Teilbetrag übersteigende Klagebegehren 
wurde abgewiesen. 

Gründe: Was die Kündigungsentschädigung für die Zeit vom 9. bis 
16. September betrifft, so steht auf Grund der eigenen Angaben der Klägerin 
fest, daß sie in dieser Zeit im Krankenstande und arbeitsunfähig war, 
Sie hätte daher in dieser Zeit auch wenn sie statt entlassen zu werden, 
ordnungsmäßig gekündigt worden wäre, einen Lohn nicht ins Verdienen 
gebracht, sondern sich mit dem Krankengelde begnügen müssen, das ihr 
ausgezahlt worden ist. 

Die Bestimmungen des § 84 Gew. 0., daß der Arbeitgeber im Falle 
vorzeitiger Entlassung dem Hilfsarbeiter den Lohn und die sonstigen ver
einbarten Genüsse für die ganze Kündigungsfrist zu vergüten hat, kann 
schon nach dem Gebrauche des Wortes "Vergütung" und nach dem ganzen 
Zusammenhange nicht anders gedeutet werden, als daß jener Lohnbetrag 
zu bezahlen ist, der im Falle der Kündigung und der dadurch gewährten 
Möglichkeit, in der Kündigungsfrist weiter zu arbeiten, vom früheren Arbeit
geber an den Arbeiter zu bezahlen gewesen wäre. Ein solcher Lohn, aber 
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wäre für die Zeit vom 9. bis 16. September an die Klägerin wegen Nicht
arbeit ohnehin nicht zu bezahlen gewesen. 

NI'. 2282. 

Der Verpflichtung, im Zeugnisse die Art der Dienstleistung des 
Dienstnehmers zu bezeugen, ist nicht entsprochen, wenn der Dienst

nehmer als "Kontorpraktikant" bezeichnet wird. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Wien vom 6. Oktober 1913, 01'. VI 
1409/13. 

Folgender Sachverhalt wird von den Parteien übereinstimmend 
vorgebracht: 

Der Kläger wurde de;t.n Beklagten durch de.n Zentral:erein der 
kaufmännisch Angestellten Osterreichs als Konto~lst z~gew~esen ... Der 
Kläger besitzt ein Zeugnis des Kommerziellen Kre?ltveremes In R. ~ber 
eine 6jährige Dienstzeit als Buchhalter. ~l 1~: Mar ~913 .. tra~ der Klager 
beim Beklagten mit 70 K Monatsgehalt em. Uber dJe Kundlgung wurde 
ni.chts vereinbart. Bei der Krankenkasse und bei der Pensionsversicherungs
anstalt wurde Kläger durch den Beklagten als Kontorpraktikant an
gemeldet. 

Der Beklagte arbeitet oft auf der Reise und wird dann in seinem 
Wiener Bureau durch seine Gattin vertreten. Als Hilfskraft hat er nur den 
KläO'er in Verwendung. Bei seiner Entlassung erhielt Kläger ein Zeugnis 
als ~Kontorpraktikant"; er begehrt ein Zeugnis als "Kon~orist". .. 

Der Beklagte beaJItragt Abweisung der Klage, weIl er den Klager 
als Kontorpraktikanten aufgenommen habe. 

Dem Klagebegehren ~rde stattgegeben. 

Gründe: Kläger ist bei dem Beklagten gewiß nicht als Lehrling 
eingetreten, ein Lehrvertrag liegt nicht vor. Das Zeugnis muß daher nach 
§ 39 H. G. G. sich über die Art der Dienstleistung des K~ägers aussprec~en, 
nicht aber Zusätze enthalten die dem Dienstnehmer die Erlangung emer 
neuen Stellung erschweren. Abgesehen davon, daß der Kläger nicht Prakti
kant im landläufigen Sinne war - diesem stehen die Höhe des Gehaltes, 
seine Verwendung als ausschließliche Schreibkraft und auch der Umsta:ld 
entgegen, daß er vom Verein der Angestellten dem Be~lagte;: als K?l1ton~t 
zugewiesen wurde -, bedeutet der Ausdruck "PraktIkant gar mcht dIe 
Art der Verwendung, sondern drückt die Stufe der Ausbil~ung des .Klägers 
aus und ist, da damit der. Kläger als Anfänger gekennzeIchnet WIrd, l1l:r 
O'eeignet ihn in seinem Fortkommen zu behindern. Kläger hat darum nnt " , 
Recht ein Zeugnis als Kontorist begehrt. 
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NI'. 2283. 

Der" Volontär" ist weder lehrling noch Handlungsgehilfe. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Wien vom 29. September 1913, Or. VI 
1385/13. 

Folgender Sachverhalt ist unbestritten: 
Der Kläger hat sich der beklagten Firma schon im November 1912 

als Volontär angeboten. :Mit Schreiben vom 14. Februar 1913 hat die be
kl agte Firma dcn Kläger als Volontär vorläufig 13·uf eine Probezeit von 
3 j)fonatel1 akzeptiert und trIJ,t Kläger diesen Posten mit 1. lIfärz 1913 an. 
Die Parieien waren darüber einig, daß Kläger für seine Dienste ein Honorar 
nicht zu beziehen hat. Erst Ende Juli oder Anfang August trat Kläger an 
den Inhaber der beklagten Firma namellS W. K. mit der Bitte heran, er 
möge ihm ein Entgelt gewähren. W. K. bot dem Kläger monatlich 25 K 
an, worauf Kläger antwortete, er wolle erst seinem Vater schreiben. Am 
18. August 1913 erklärte Kläger dem W. K, er nehme dieses Entgelt nicht 
an und wolle austreten. W. K bat den Kläger, noch einige Tage bei ihm zu 
bleiben; Kläger blieb noch einige Tage bei der BekliJgten, trat aber am 
22. August 1913 aus. 

Der Kläger begehrt in der Klage für die Zeit vom 1. Juni bis 30. Sep
tember 1913 ein Honorar von monatlich 100 K, indem er obigem 813ch
verhalte hinzufügt, daß er schon am 1. Juni und dann \,iederbolt bat, ihm 
ein Bntgelt zu gewähren, daß er aber von einem aufdas anderelUal vertröstet 
worden sei. Dadurch, daß er nicht entlassen worden sei, habe man still
schweigend eingevdlligt daß ihm ein angemessener Gehalt - das wäre im 
nTonat 100 K - bezahlt werde. Die Nichtzahlung des Gehaltes bilde einen 
Austrittsgnllld, darum sei der GehaJt bis zum Ausgange der gesetzlichen 
Kündigungsfrist zu bezahlen. 

Die Beklagte be!tntragt Abweisung der Klage, weil Kläger nur als 
Volontär aufgenommen und ihm nie ein Gehalt zugebilligt worden sei. 

Das Klagebegehren wurde abgewiesen. 

Gründe: Die 8telle eines Volontärs ist schon nach der Verkehrs
sitte eine unbespldete. Im vorliegenden Falle sind die Parteien überdies 
darüber einig, daß Kläger ohne Anspruch auf Bntgelt in die Dienste der 

.Beklagten zu treten hatte. Geschah dieser Dienstantritt auch nur probe
weise auf 3 Monate, so kann doch die Fortsetzung des Dienstes über diese 
Zeit hinaus niemals die Bedeutung' haben, daß dem Volontär daraus ein 
Lohnansl'fUch erwächst; vielmeIn' verbleibt der Volontär solange in seiner 
bisherigen Bigenschaft, bis nicht ein Entgelt ausbedungen ,vird. Daß dies 
hier nicht der Fall 'war, geben die Parteien übereinstimmend an; denn der 
Antrag der Beklagten wurde vom Kläger abgelehnt. Kläger war also bis 
zu seinem Dienstaustritte llnbesoldeter Volontär. 

VII 
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N h . 1 ' 'geF gebührt ihm aber eine Lohnentschädigung für 
.cO? Vle :,elll. '- ~ ur weil er auf Lohn an sich nicht Anspruch 

die Kündigullgszelt, Ill?ht ~1 ~iller Vor enthaltung von Bezügen nicht ge
hat, sondern auch, weIl vo d' P tel'en darüber nicht einmal noch einig 

h d n konn wenn 1e ar '1 sproc en wer .e '" , - "hr SI "lId endlich auch darum, Wel 
b B -- "bwhaupt zu gewa en , 

sind, 0 .. ~zu?e ~ 'V 1 . t··~s weder ein Lehrverhältnis noch das Ver
das Verhaltms ues 0 on. a . sondern ein vollkommen freies, das 
Mltnis eines Handlun?sgehl1~.~nd:st, g nicbt bedarf. Das Klagebegehren 
zu seiner Auflösung emer ,,-un Ig~l1 

war daher der Gänze nach abzuweISen. 

NI'. 2284. 
. t d' m Besuche des Vormittags-

Wird dem Arbeiter am Feier a~e ~e zu i t damit noch nicht 

gottesdie~lstes edrforLdoehr~:sh~~e~~:r~~gr~~~bf~:ig!~e:ene Zeit zugesagt. 
die Bezal! unQ es "" . 
Entscheidung des Gewerbegerichtes Wien vom 13. Oktober 1913, Cr. VI 1456/1~' 

. , . Kl" er bei der Beklagten vom 23. April 
Unbestnttenermaß~~il~ar b 't:; mit 26 K Wocheillohn bediel18tet. 

bis 4. Oktober 1913 als . sar Cl 'la "ten Firma sind Juden. Kläger hat 
Kläger wie auch d~r I~habeI der ~ek g Oktober 1913) nicht gearbeitet. 
an den jüdischen Neu]ölrrstage:l (2. und 3, hl 4 Oktober 191310 K 
Die Beklagte hat ihm darum bel der Lohnza ung am . 

abgezoge,~' h t d' B hluno- dieser 10 K und behauptet, er habe 
Klager bege. r 16 eza " d' B kl ot 

. . T"l t daß ihm die Feiertage freigegeben werden, .le e a"e 
mcht "er ang , 1 b P 'echen 
tat es freiwillig, ohne von einem Lo ~:la ~uJ Zl~~a~e" sie' gibt zu, daß der 

D'e Beklagte beantragt Abweblmg er ": ' . d 
~ .. ß'l die Feiertage freIgegeben werden, er 

Kläger l1:cht verla~lgt ~a\ do-a d l~ktober) z3itlich Nachmittag fort, u. zw. 
Klägd'~r gZ'll:~ Su,cahodn

1
'e aJ~del~rz!e Gebete gehen, man hat es ihm nicht verwebrt 

um 1e elo, ..• 1 
und vom Lohl1abzuge l1lcht gesprocnen. 
/ D Klao-ebegehren wurde stattgegeben. 

6l~ .'" T" • d der SOl1ntao- für die Angehörigen aller Kon-
Grunde .. \~ a~ren... b"stim~lt ist gilt bezüglich der Feiertage, 

fessionen ges~tzhc~l ,hS ~u~e,~afi.ichtet ist, seinen Arbeitern je 11ach i~'er 
daß der. Gew:rbemhaber v~.p d Vormittagsgottesdienstes erforderlIche 
KonfessIOn dIe zum Besuch~ "es h1 Ausdruck o-ebracht daß der 

. . .. n Damit IRt wo zum " , 
freie .Zeltdelll~~ra~ll~ i seine Religion vorgeschriebenen Vormittagsgottes
A.rb81ter en I m u.c 1 . . f wird besuchen können, ohne daß 
dienst auch gegen den WIllen sellles ehe S 'beit zu ba fiirchtel1 hätte: es ist 
er eine. Ent~assu::? w~gen Ve~as~el~ !:~1 ~uch für d~ ~o erzielte freie Zeit 
aber l1lcht "usdruckhch gesaot, a . k" nLe Klao'o-er dies aus dem 

. b h1 "t Um so wemger 'on {, '" der Arbeitslohn zu eza enIS. . B h des VormittagsO"ottes-
Gesetze al1sprech~n, ~.a er länger als ~~m . eS:~l~eben ist (§ 75 Gew. O. 
dienstes erforderlich 1st, von der Ar elt wegg 
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Art. XI\" des Gesetzes vom 16. Jänner 1895, R. G. BI. NI'. 21). Dagegen 
erscheint von einem ganz verschiedenen Gesichtspunkte der Klagsanspmch 
berechtigt. Wenn erwogen wird, daß Kläger und die Inhaber der beklagten 
Firma Juden sind, daß'die letzteren wohl wußten, daß der Kläger sich schon 
8m Vortage der Feiertage zum Besuche des Gottesdienstes anschickte, daß 
der Kläger gar nicht verlangte, d3,ß ihm die Tage freigegeben werden, also 
in der Vor aussetzung handelte, daß bei der beklagten Firma diese Feiertage, 
wie es bei rechtgläubigen ,Juden üblich ist, beobachtet werden, endlich daß 
die Beklagte da~ Fortgehen des Klägers duldete, ohne eine Bemerkung zu 
machen und ohne ihn auE den bevorstehenden Lohnabzug aufmerksam zu 
machen, konnte der Kläger dieses Verhalten der Beklagten nicht· anders 
auffassen, als daß die Beklagte ihm zu den Feiertagen Urlaub erteile, in 
welchem Falle aber ein Lohnabzug nicht statthaft ist. 

Dem Klagebegehren war daher stattzugeben. 

NI'. 2285. 

Auch auf dem Gebiete der Gewerbeordnung kann ein Dienstverhältnis 
nur dann als aushilfsweises angesehen werden, wenn es für die 
Zeit eines vorübergehenden Bedarfes vereinbart worden ist (§ 20, 

Abs. 3 H. G. 0.). 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Wien vom 27. Oktober 1913, Cr. VI 1525/13. 

Unbestritten ist, daß der Kläger beim Beklagten vom 1. bis 18. Ok
tober 1913 als Hilfsarbeiter mit 40 h Stundenlohn bedienstet war, daß er 
sich hiebei durchschnittlich 4 K im Tage verdiente, daß er in der ersten 
Woche seiner Tätigkeit einen ganzen Tag (den jüdischen Feiertag), in der 
zweiten Woche einen halben Tag keine Arbeit verrichtete, sonst aber an 
jedem Werktage gearbeitet hat, daß Kläger während seiner Dienstzeit sein 
Arbeitsbuch bei dem Beklagten deponiert hatte, bei Dienstaustritt auch 
ein Arbeitszeugllis erhielt, endlich daß die Lohnzahlung am Samstag 
erfolgte. Der Kläger ist vom Beklagten am 18. Oktober 1913 ohne Kündi
gung entlassen worden. Kläger begeirrt Lohnentschädigung für die 14tägige 
Kündigungsfrist. 

Der Beklagte beantragt Abweisung der Klage; denn Kläger sei bei 
ihm nicht in regelmäßiger Verwendung gestanden, insbe30ndere fand die. 
Lohnauszahlung am S:.mstag nur auf besonderen Wunsch des Klägers 
statt; es sei dem Kläger bei der Aufnahme bedeutet worden, daß er nur 
zur Aushilfe aufgenommen werde und daß er sogleich fort müsse, wenn 
nichts zu tun sei. Die Zeugen bestätigten, daß der Beklagte dem Kläger bei 
der Aufnahme sagte, er könne aushelfen und erhalte 40 h pro Stunde, wenn 
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nichts zu tun ist, müsse er gleich fort. Damals war gerade mehr AJ."beit und 
mußte für den Kutscher eine Beihilfe aufgenommen werden. 

Dem Klagebegehren wurde stattgegeben. 

Gründe: Das Gericht hat den übereinstimmenden Aussagen der 
vom Beklaoten geführten Zeugen vollen Glauben beigemessen. Nichts
destowenige~ war der Klage stattzugeben. Daß Kläger als Hilfsarbeiter, im 
Sinne des ~ 73 Gew. 0. anzusehen ist, folgt daraus, daß trotz der· Ent
lohnung l1a~h Stunde seine Verwendung als eine regelmäßige sich darstellt, 
'weil sie durch 17 Tage ohne wesentliche Unterbrechung gedauert hat, 
dann dl1raus, daß Kläger sein Axbeitsbuch dem Dienstgeber abgegeben 
und von diesem auch ein Zeugnis erhalten hl1t. Dem Kläger kommt also 
nach § 77 Gew. 0. mangels anderer Vereinbarung die 14tägige Kündigungs-

frist zu. 
Eine Vereinbarung des Kündigungsöusschlusses kann in den von 

den Zeugen bestätigten Worten des Dienstgebers: "Wenn nicht~ zu tun 
ist, müssen Sie fort" nicht erblickt werden; denn ellle solche. Verel~barul1g 
mü3te beidcnl Teilen das Recht gewähren, den Vertrag ]ederzmt ohne 
Kündigung zu lösen, während sich der Dienstgeber einseit~g hier die En~
lassung vorbehalten will und auch dies nur unter der Bedmgung, daß d!8 
Al beit aufgehört hat. Daß letzteres der Fa,ll sei, wird nicht behauptet; die 
Worte: "müssen Sie fort" besagen nicht deutlich, daß der Austritt sofort 
und ohne Kündig'ung zu erfolgen hat. 

IVas die Einv,endlmg an belangt, daß der Kläger nur zur Aushilfe 
aufgenommen sei, so besteht in der Gewerbeordl:ung eine dem § 20, A?s. 3, 
H. G. G, analoge Bestimmung nicht. Was aber 111 dem Handlungsgehllf~l:
gesetze klar und deutlich ausgesprochen ist, muß bezüglich der guahfl
kation eines Dienstverhältnisses als aushilfsweises auch für das GebIet der 
Ge',verbeordnung gelten, wenn erwogen ""vird, daß der Dienstgeber, der 
nur die Worte spricht: "Ich nehme Sie zur Aushilfe auf", nur den Beweg
grund seiner Handlung angibt, aber gar nicht zum }~usdruck~. bri.ngt, daß 
er die Kündigungsfrist einschränken oder dem Dlßnstverhaltmsse von 
vornherein eine zeitliche Grenze setzen vlill. Dies tut er erst dann, wenn 
er den Grund angibt, weshalb er der Aushilfe bedarf, und wenn ~ieser 
Grund eine wenigstens annähernd im voraus zu bestimmende Zelt an
dauern soll. Dan; ist eben das Dienstverhältnis "nur für die Zeit eines 
vorübergehenden Bedarfes" eingegangen und es kann eine Vereinbarung 
angenommen werden, welche die Kündigungsfrist des § 77 Gew"O. a~s
schließt. Da im vorliegenden Falle dem Kläger in keiner Weise angezeIgt 
worden war, aus welchem Grunde er nur zur Aushilfe aufgenommen werde, 
ist die Äußerung des Beklagten, Kläger könne aushelfen, belanglos. Es ,:al' 
darum der Anspruch des Klägers auf Ersatz des Lohnes für die 14 tägIge 
Kündigungsfrist anzuerkennen, 
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NI'. 2286. 
Dem vertragswidrig künpigungslos entlassenen Arbeiter steht ein 
Entschädigungsanspruch nicht zu, wenn er bei Ankündigung der 

Entlassung eine zustimmende Äußerung macht. . 
Entscheidung des Gewerbegerichtes Wien yom 6. November 1913, Cl'. III 

2361/13. 

Kläger stand beim Beklagten als Kutscher in Arbeit. Über die 
Küüdigung bestand kein ÜbereinkOlmnen. 

Kläger bringt vor, am 27. Oktober 1913 mittags habe der Schaffer T. 
zu ihm gesagt: "Du kriegst heute noch Dein Buch". Kläger habe hierauf 
erwidert: "Ja, gut ist's". Als nun der Schaffer dem Kläger später das Buch 
und den Lohn aushändigte, habe Kläger die Bezahlung der ihm gebühren
den 14 tägigen gesetzlichen Kündigungsfrist verlangt, sei aber vom Schaffer 
ab- und an das Gewerbegericht gewiesen worden. 

Der Kläger stellt daher den Antrag, den Beklagten zur kosten
pflichtigen Zahlung eines 14 tägigen Lohnes von 16 K 82 h und einer 
14 tägigen Kost- und W olmul1gsentschädigung VOll 42 K, zusammen von 
58 K 82 h zu verurteilen. 

Der Beklagte beantragte die kostenpflichtige Abweisung der Klage 
und brachte vor: 

Das Klagebegehren sei nicht berechtigt, weil Kläger sich nach seiner 
eigenen Darstellung mit der sofortigen Entlassung ausdrücklich einverstan
den erklärte. 

Das Klagebegehren IVllrde abgewiesen. 
Gründe: Durch die eigenen Angaben des Klägers ist festgestellt, 

daß er die ihm angekündigte sofortige Entlassung mit den Worten: "Ja, 
gut ist's" zur Kenntnis nahm. 

Aus dem Silllle dieser Worte kann nur gefolgert werden, daß sich 
Kläger mit der sofortigen Entlassung für einverstanden erklärte und auf 
die Gewährung irgendeiner Kündigungsfrist verzichtete. 

Es entfiel daher für das Gericht die Aufgabe, festzustellen, welche 
Verein barungen die Parteien über die Kündigung' getroffen hatten, und war 
das Klagebegehren dem Grunde nach abzuweisen, 

NI'. 2287. 
Der Arbeiter, der sich während eines Arbeitsverhältnisses mit einem 
halben Ruhetage in der Wocht:! begnügte, kann nachträglich lohn
zahlung für den entgangenen zweiten halben Ruhetag nicht begehren, 
Entscheidung des Gewerbegerichtes Wien vom 8. November 1913, Cr. III 

2658/13. 

Der Zuckerbäckergehilfe K. hatte während seiner 28wöchigen 
ATbeitszeit beim Meister M. nur je einen halben Ruhetag pro Woche und 
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klagte nach Lösung des Arbeitsverhältnisses auf Zahlung einer Entschädi
gung von 28 K für den Entgang der 28 -halben Ruhetage. 

Beklagter beantragte Abweisung des Klagebegeln'ens, weil Kläger 
den zweit~n halben Ruhetag nie verlangt habe. 

Das Klagebegehren wurde abgewiesen. 
Gründe: Der Kläger hatte nach Ansicht des Gerichtes gemäß 

Art. V des Gesetzes vom 16. Jänner 1895, R. G. BI. NI'. 21, allerdings in 
jeder Arbeitswoche den Anspruch auf Gewährung eines ganzen Ruhetages 
oder zweier halber Ruhetage und wurde ihm unbestritten pro Woche nur 
ein halber Ruhetag gewährt. 

Diese Übung erfolgte jedoch mit stillschweigender Zustimmung 
des Klägers, der während seiner ganzen Arbeitszeit keine Reklamation und 
auch kein Begehren auf Leistung einer Geldentschädigung vorbrachte. 

Die beiden Parteien haben daher gemeinsam und stillschweigend 
gemäß § 863 a. b. G. B. die gesetzlichen Bestimmungen über die Ruhezeit 
übertreten und dieser Vertrag ist daher gemäß § 878 a. b. G. B. als ein U11-

ei'laubter anzuseh811, der für einen Lohnanspruch nicht als Rechtstitel 
gelten kann. 

Nr.2288. 
Der Kollektivverfrag wird nicht dadurch unwirksam, dall einzelne 

Bestimmungen nicht eingehalten werden. 
Entscheidung des Gewerbegerichtes Wien vom 8. November 1913, Cr. IV 

1569/13. 

Kläger stand vom 31. Mai 1913 bis 1. November 1913 mit einem 
Wochenlohn von 28 K bei der beklagten Firma in Arbeit. Kläger gehört 
der Organisation des Fachvereines der Kürschner Österreichs an. Zwischen 
dieser und einer Reihe von Finnen, darunter auch der Beklagten, wurde am 
2. November 1912 ein Kollektivvertrag abgeschlossen, dessen 10. Absatz 
lautet: "Die Kündigung ist eine mindestens 8tägige, eine längere Kündi
gung nach Übereinkunft ist gestattet". 

Kläger wurde ohne Kündigung entlassen und bringt vor, daß die 
beklagte Firma sich an den Kollektivvertrag in allen Punkten nicht ge
halten habe, weshalb sie sich auch nicht auf die Bestimmung über die 
8tägige Kündigung berufen könne. Die Entlassung sei grundlos gewesen. 
Der Kläger verlangt daher als Entschädigung den Lohn für 14 Tage, dem
nach 56 K. 

Beklagter beantragt Abweisung des Klagebegehrens, soweit es den 
Betrag von 28 K übersteigt. Es liege kein Grund vor, die Bestimmungen des 
Kollektivvertrages über die Kündigung für nicht verbindlich anzusehen. 

Dem Kläger wurde nur die Entschädigung für eine Woche per 28 K 
zugesprochen, das Mehrbegehren aber ab g e wi e sen. 
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Gründe: Da Kläger der Organisation angehört, muß angenommen 
werden, daß er über die von der Organisation mit den Unternehmern 
abgeStlhlossenen Verträge wohl unterrichtet ist und daß er sich beim Ein
tritte in eine Arbeit den Vertrags bestimmungen unterwirft, daß somit der 
Arbeitsvertrag unter den Bestimmungen des Kollektivvertrages geschlossen 
,vurde. 

Die Einwendung, daß sich der Beklagte an den Kollektivvertrag 
nicht halte, ist nicht geeignet, die Giltigkeit des Vertrages in Zweifel zu 
ziehen, im Gegenteile wäre es Sache der Arbeiter, auf Einhaltuilg des Kollek
tivvertrages zu dringen, eventuell durch Austritt aus der Arbeit die ent
sprechende Konsequenz zu ziehen. Außer Kraft gesetzt sind die Bestimmun
gen des Kollektivvertrages jedoch ge"wiß nicht worden. Kläger muß daher 
die Bestimmungen der 8tägigell Kündigungsfrist auch gegen sich gelten 
lassen. Es wurde daher dem Kläger, da eine 8tägige Kündigungsfrist nach 
dem Sprachgebrauche einer Kündigung von einer Woche gleich ist, der 
Lohn für eine Woche als Entschädigung zugesprochen, das Mehrbegehren 
als nicht begründet abgewiesen. 

Nr.2289. 
Die Entnahme eines geringfügigen Betrages aus dem an\lertrauten 
Wechselgelde begründet eine Ordnungswidrigkeit, nicht aber in jedem 
Falle den Entlassungsgrund des § 27, Z. 1, H. G. G.; ebensowenig 
ein geringer Fehlbetrag, wie er sich erfahrungsgemäß bei der Kassa-

gebarung leicht ergeben kann. 
Entscheidung des Gewerbegerichtes Wien vom 12. November 1913, Cr. VII 

1520/13. 

Unbestritten ist, daß Klägerin bei der Beklagten als Kassierin mit 
70 K Monatsgehalt und Imonatiger Kündigung bedienstet war, daß am 
23. Oktober 1913 gegen 8 Uhr abends in Abwesenheit der Klägerin von 
der Beklagten die in deren Geschäfte befindliche Kasse gewaltsam geöffnet 
wurde und sich bei der Skontrierung ein Manko VOll 12 K 21 hergab, 
weiters daß der Klägerin tags darauf (24. Oktober) schriftlich die Entlassung 
mitgeteilt wurde. 

Klägerin nahm diese nicht zur Kenntnis. Sie behauptet, einige Tage 
vor dem Öffnen der Kasse den Betrag von 10 K dem im selben Geschäfte 
bediensteten Drogisten H. W. auf dessen Ersuchen aus dem "Wechselgelde" 
als Darlehen gegeben zu haben, mit der Absicht, es am nächsten Tage aus 
ihrer Tasche wieder zurückzugeben, woran sie vergessen habe. Doch wäre 
sie am Monatsschluß jedenfalls anläßlich der Abrechnung darauf gekommen 
und hätte den Betrag selbstverständlich rückerstattet. Was den Betrag von 
2 K 21 h anlangt, sei dies ein Fehlbetrag, der sich bei monatlicher Abrech
nung leicht ergeben könne und sich auch bei Kassieren fast immer ergebe 
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und hätte sie ihn jedenfalls ersetzen müssen. Auf die Verständigung habe 
sie den Betrag von 12 K 21 h sogleich an die Beklagte gesendet, jedoch 
2 Stunden später die Entlassung erhalten. Klägerin beansprucht sohin, 
da die Entlassung ungerechtfertigt sei, an restlichem Lohn per Oktober 
16 K 41 h, ferner 70 K an Kündigungsentschädigung für November 1913. 

Dem Klagebegeln'en 'wurde stattgegeben. 

Gründe: Die Frage, ob Klägerin mit Recht entlassen wurde, war 
nach Ansicht des fachmännisch besetzten Gerichtes zu verneinen. Der 
Umstand, daß Klägerin, die 9 JliIollPute im Geschäfte der Beklagten bedienstet 
war, den Betrag von 10 K dem Drogisten: W. aus dem ihr anvertrauten 
Wechselgelde - das sie übrigens nicht täglich abzuliefern hatte - als 
Darlehen gab, begründet wohl eine Ordnungswidrigkeit, jedoch keineswegs 
einen Entlassungsgrund. Es wäre nach Ansicht des fachmännisch besetzten 
Gelichtes der Beklagten jedenfalls das Recht zugestanden, die Klägerin 
deshalb zu verv.'arnen oder ihr einen Verweis zu erteilen. Die Anknüpfung 
der sofortigen Entlassung an diese Ordnungswidrigkeit, die weder mit der 
Absicht noch mit dem Erfolge einer materiellen Schädigung der Beklagten 
von der Klägerin begangen wurde, erscheint dem Gerichte unberechtigt; 
es kann in dem Vorgehen der Klägerin eine die Vertrauensunwürdigkeit 
begründende Handlung nicht erblickt werden. Bezüglich des Fehlbetrages 
per 2K 21 h hat das Gericht der Verantwortung der Klägerin, daß sich 
ein derartiges Manko bei jeder Kassierstelle wohl ergeben könne, Glauben 
geschenkt, da dies notorisch der Fall ist. Es war der Klägerin daher der 
ziffernmäßig unbestrittene Betrag von 86 K 41 h an KÜl1digungsent
schädigung zuzusprechen. 

Nr.2290. 

I. Wenn die Aufnahme llll' Probe geschah und die Daller der Probe 
nicht bestimmt gilt eine angemessene als vereinbart. 

11. Bei einer gering entlohnten Hilfsarbeiterin ist eine Probezeit von 
höchstens drei bis vief' Tagen angemessen. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Wien vom 26. November 1913, Cr. IV 
1661/13. 

Klägerin trat am 3. November 1913 als Hilfsarbeiterin beim Kunst
sticker H. mit 12 K Wochenlohn in Arbeit. Am 19. November 1913 wurde 
sie olme Kündigung entlassen. 

Sie bestreitet, daß mit ihr ein Probearbeitsverhältnis vereinbart 
wurde und beantragt Verurteilung des Beklagten zur Zahlung der Lohn
entschädigung für die 14 tägige Kündigungsfrist mit 24 K. 

Beklagter hat die kostenpflichtige Abweisung des Klagebegehrens 
beantragt. Beim Eintritt sei der K1ägerin gesagt worden, sie werde auf 
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Probe aufgenommen. Die Dauer der Probezeit sei nicht fixiert worden, 
Klägerin stehe daher in Probe, bis ihr etwas anderes gesagt werde. Klägerin 
konnte daher am 19. November 1913, da ihre Leistungen nicht befriedigten, 
ohne weiteres entlassen werden. 

Dem Klagebegehren 'wurde stattgegeben. 

Gründe: Das Gericht konnte sich der Auffassung nicht anschließen, 
daß, wenn eine Probezeit vereinbart, jedoch deren Dauer nicht festgesetzt 
ist, diese Probezeit unbeschränkt lange sich fortsetze, u. zw. so lange, bis 
sie ausdrücklich als beendet erklärt wird. Es ging viehl1ehr VOll der Ansicht 
aus, daß, wenn die Dauer der Probezeit nicht fixiert ist, nur eine angemessene 
Probezeit als vereinbart gelten könne. Im vorliegenden Falle kanl1 ins
besondere mit Rücksicht darauf, daß der Klägerin nur ein Wochen101m 
von 12 K, also ein Betrag zugesichert wurde, den sich beinahe jede Ar
beiterin ohne irgend welche Vorkenntnisse verdienen kann, eine Probezeit 
von höchstens 3 bis 4 Tagen für angemessen angesehen werden, denn im 
Verlaufe einer solchen Zeit muß sich zweifellos herausstellen, ob die Kläge
rin zu einer Arbeit, die so gering entlohnt wird und zu der daher besondere 
Fähigkeiten und Kenntnisse kaum vorausgesetzt und verlangt werden 
können, fähig ist. 

Wenn Klägerin nun, ohne daß ihr etwas gesagt vmrde, 16 Tage lang 
vom Beklagten beschäftigt wurde, so muß angenommen werden, daß das 
Probeverhältnis längst in ein definitives übergegangen sei. Beklagter war 
daher nicht mehr berechtigt, die Klägerin zu entlassen. 

NI', 2291. 

ist Hir den Dienstantritt ein bestimmter Tag vereinbart worden (§ 30, 
H, G. G.), so ist der Dienst zu jener Stunde anzutreten, mit der nach 
Verkehrssitte in dem in Betracht kommenden Geschäftszweige die 

Arbeit beginnt. 
Entscheidung des Gewerbegerichtes vVien vom 27. November 1913, Cr. VI 

1630/13. 

Übereinstimmend geben die Parteien an: 

Auf eine vom Beklagten inserierte Zeitungsannonce offerierte sich 
Kläger dem Beklagten am 13. November 1913 früh und wurde vom Be
klagten als Kommis mit 36 K Monatsgehalt und voller Verpflegung definitiv 
aufgenommen. Über die Kündigungsfrist wurde nichts vereinblJxt. Die 
volle Verpflegung wird einverständlich mit 84 K pro Monat bewertet. Dem 
Kläger, der schon über 1 Jahr in der Spezereiwarenbranche tätig ist, ist es 
bekannt, daß der Geschäftsbeginll um 7 Uhr früh ist. 

Kläger hat den Dienst nicht sofort nach der Aufnahme angetreten, 
sondern wurde behufs Dienstantrittes ein Termin festgesetzt, worüber die 
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Parteienangaben divergieren. Unbestritten ist es, daß Kläger am 13. No
vember 1913 abends etwa um %9 Uhr und vor Ladenschluß zum Geschäfte 
des Beklagten gekommen ist, den Laden jedoch nicht betreten hat, sondern 
vor dem Laden mit dem Hausdiener des Beklagten gesprochen und letzterem 
gesagt hat, er möge dem Herrn gar nicht sagen, daß er (Kläger) da war, 
er komme morgen. Am 14. November 1913 erschien Kläger beim Be
klagten erst um 8 Uhr früh und wurde vom Beklagten nicht mehr an
genommen. 

Der Kläger behauptet, daß ihm der Beklagte bei der Aufnahme 
gesagt habe: "Wenn Sie Nachmittag kommen können, kommen Sie", 
worauf er geantwortet habe: "Ja, wenn ich kann; wenn nicht, morgen 
früh", Warum er am 13. November-1m3 abends zum Geschäfte gekommen 
sei, warum er den Beklagten nicht aufgesucht habe, vielmehr seine Anwesen
heit dem Beklagten verbergen wollte, darüber kann oder will Kläger keinen 
Aufschluß geben. Er betrachtet den Rücktritt des Beklagten vom Vertrage 
als unberechtigt und begehrt Ersatz von Gehalt und Verpflegung bis Ende 
Dezember im Betrage von zusammen 180 K. 

Der Beklagte beantragt Abweisung der Klage. Er behauptet, er 
habe dem Kläger bei der Aufnahme gesagt: "Kommen Sie zu Mittag". 
Kläger habe sich nicht l11,lT an diesem Tage nicht weiter gezeigt, sondern 
habe sich auch nicht bei seinem verspäteten Erscheinen am 14, November 
1913 entschuldigt. 

Die Parteien ''.'1uden zu Beweiszwecken unbeeidet vernommen und 
bestätigten hiebei ihre eben erwähnten Behauptungen. 

Das Klagebegehrel1 wurde abgewiesen. 

Gründe: Das· Gericht hat der unbeeideten Parteienaussage des 
Beklagten vollen Glauben beigemessen, weil es auch objektiv wahrschein
licher ist, daß Beklagter den Kläger zum Dienstantritte bestellte, ohne das 
Erscheinen vom Können abhängig zu machen, da vom Kläger gar nicht 
behauptet wurde, daß von irgendwelcher Verhinderung auf seiner Seite 
die Rede gewesen wäre. Der Antrittstermin ist demnach zwarnicht ausdrück
lich zur Bedingung gemacht, aber jedenfalls fest bestimmt. 

Kläger mußte also noch am 13. November seinen Dienst antreten, 
was er unterlassen hat. Daß er nicht durch ein unabwendbares Hindernis 
daran verhindert war, ergibt sich am besten daraus, daß er am 13. Novem
ber abends zum Geschäfte des Beklagten kam, es aber aus unaufgeklärten 
Beweggründen vermied, mit dem Beklagten zusammenzutreffen und den 
Laden zu betreten. Der Beklagte war also nach § 30, Abs. 2, H. G. G. 
berechtigt, vom Vertrage zurückzutreten. 

Dazu ist noch zu bemerken, daß der Dienstantritt nach Verkehrs
sitte zu geschehen hat zur Zeit des Geschäftsbeginnes. Wenn es also richtig 
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wäre, daß der Dienst erst am 14. November anzutreten war, hätte Kläger 
den Dienst am 14. November um 7 Uhr früh anzutreten gehabt oder er 
hätte zu beweisen, daß ein unabwendbares Hindernis ihn außerstand 
setzte, diese Stunde einzuhalten, was Kläger auch nicht getan hat. Jeden
falls ist das Begehren des Klägers unbegründet und daher abzuweisen. 

Nr.2292. 

Die Vereinbarung einer anderen als der gesetzlichen (§ 102 Gew.O.) 
Kündbarkeit eines lehrverhältnisses ist l.mgiltig (§ 104 a Gew.O.) 
und kann daher nicht auf den nach beendeter lehrzeit Z!lstande 

gekommen Dienstvertrag ausgedehnt werden. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Wien vom 11. Dezember 1913, Cr. VIII 
557/13. 

Der Kläger trat auf Grund eines zwischen seinem Vater und dem 
Chef der beklagten Firma abgeschlossenen Lehrvertrages am 1. :März 1909 
als Lehrling ein, blieb nach Ablauf der Lehrzeit als Kommis und Platz
agent in Diensten des Beklagten, bezog einen Monatsgehalt von 120 K 
und wurde am 22. Juli 1913 entlassen. Vor Aufnahme des Klägers in die 
Lehre hatte die Beklagte mit dem Vater als gesetzlichen Vertreter des 
Klägers vereinbart, daß jedem der beiden Vertragsteile jederzeit die 
4 wöchige Kündigung zustehe. 

Kläger erhielt bei seinem Austritte am 22. Juli 1913 den Gehalt 
bis 31. August bezahlt. Er begehrte die Bezahlung des Gehaltes auch für 
den restlichen Teil des Quarta,ls. 

Die Beklagte berief sich auf das· ihr zustehende Recht 4wöchiger 
Kündigung und beantragte Abweisung der Klage. 

Dem Klagebegehren wurde stattgegeben. 

Gründe: Die Vereinbarung der 4wöchigen Kündigung hatte keine 
Gültigkeit; denn diese vor Beginn der Lehrzeit getroffene Vereinbarung 
widerspricht dem Wesen des Lehrvertrages. -Dadurch, daß Kläger nach 
V ollen dung der Lehrzeit als Gehilfe in den Diensten der Beklagten blieb, 
konnte die ungiltige Vereinbarung nicht Giltigkeit erlangen. Vielmehr ist, 
da eine neuerliche Abmachung auch von der Beklagten nicht behauptet 
wird, festgestellt, daß über die Kündigung keine Vereinbarung getroffen 
wurde. Somit steht dem Kläger infolge seiner Entlassung am 22. Juli 1913 
gemäß § 29 H. G. G. das Recht zu, Entschädigung für das ganze Quartal 
zu verlangen. 
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NI'. 2293. 

Der lIlr Krankenkasse nicht angemeldete Arbeiter kann den Arbeit
geber auf Ersatz des entgangenen Krankengeldes nicht klagen. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Wien vom 1. Dezember 1913, Cr. II 
1313/13. 

Der Tapezierergehilfe D. war von seinem Meister G. nicht rechtzeitig 
zur Gehilfenkrankenkasse angemeldet worden. Infolge einer Fingerver
letzung war er durch 8 Tage arbeitsunfähig. 

Da er ein Krankengeld nicht bekam, klagte er den G. auf Ersatz 
des Krankengeldes täglicher 2 K 40 h, zusammen peJj 19 K 20 h. 

Beklagter wendete i'ilangel der passiven Klagslegitimation ein. 
Die Klage wurde abgewiesen. 
Gründe: Bezüglich des Anspruches auf Ersatz des entgangenen 

Krankengeldes fand das Gericht die Einwendung der mangelnden passiven 
Klagslegitimation gegeben. Nach § 13, Z. 1, Abs. 2, des Gesetzes vom 
30. März 1888, R. G. BI. NI'. 33, beginnt die Mitgliedschaft der Arbeiter 
mit dem Tage, an welchem sie in die betreffende Arbeit treten. Zur Zeit 
seiner Erkrankung, die am 2. Oktober eintrat, war Kläger bei dem Beklag
ten bedienstet und konnte daher nur .an die Krankenkasse wegen des Kran
kengeldes herantreten, gleichgiltig ob ihn Beklagter rechtzeitig angemeldet 
hatte oder nicht. 

Aus § 32 des Krankenversicherungsgesetzes, welcher besagt, daß 
Arbeitgeber, die ihrer Anmeldepflicht nicht genügen, unbeschadet der im 
§ 67 bezeichneten Straffälligkeit, verpflichtet sind, der Kasse den gesamten 
Aufwand zu erstatten, welchen diese auf Grund gesetzlicher oder statuta
rischer Vorschrift zur Unterstützung einer gar nicht oder erst nach der Er
krankung angemeldeter Person gemacht hat, ist a contrario zu schließen, 
daß nur die Krankenkasse vom Kläger herangezogen werden kann, da 
andernfalls Beklagter nicht nur dem Kläger, sondern auch der Kranken
kasse den Ersatz leisten müßte, wozu seinerseits keine Verpflichtung besteht. 
Sache des Klägers ist es, von der Krankenkasse den Ersatz zu begehren, 
die sich dann an dem Beklagten schadlos halten wird .. 

NI'. 2294. 

Wird der Dienstgeber vom' Dienstnehmer gemäß § 26, Z. 4, H. G. G. 
angerufen, ihn' gegen Beleidigungen durch Mitangestellte in Schutz zu 

nehmen, so ist dieser Schutz sofort zu gewähren. 
Entscheidung des Gewerbegerichtes \Yien vom 11. Dezember 1913, Cr. VIII 

786/13. 

Die Klägerin war bei der beklagten Firma als Verkäuferin angestellt 
und wurde am 11. November 1913 vom Geschäftsführer der Beklagten 

Gewetbegerichtliche Entscheidungen Nr. 2294-2295. 109 

namens F. \I'örtlich beleidigt. Sie wandte sich an den Firmachef, um Genug
tuung zu erlangen. Der Chef beschied F. zu sich und befahl ihm, die Sache 
gütlich zu ordnen. F. verschob aber die Austragung der Sache. 

Die Klägerin trat, nachdem sie am selben Tage Genugtuung nicht 
erlangte, aus dem Dienste und begehrte Lohnentschädigung für die Kündi-

gungsfrist. 
D'em Klagebegehren wurde stattgegeben. 
Gründe: Die Äußerung des F. beinhaltet eine schwere Beleidigung. 

Eine solche Beleidigung durch einen Vorgesetzten oder l\1itangestellten 
be~echtigt gemäß § 26 H. G. G. den Dienstnehmer zum sofortigen Austritte, 
wenn er nicht vom Chef dagegen in Schutz genommen wird. Es liegt in der 
Natur der Sache, daß dies sofort nach erhaltener Kenntnisnahme geschehen 
muß und nicht auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden darf. 
Dieser Vorschrift ist der Inhaber der Firma nicht nachgekommen, wenn er 
sich damit begnügte, den F. aufzufordern, die Sache in gütlicher Weise 
beizulegen. We11n er selbst nicht der Beleidigt'ell die geforderte Genug
tuung geben ,voUte, so war es seine Pflicht, darüber zu wachen, daß dies 
durch F. geschehe. Für diesen 'wieder bildet der Umstand, daß die Klägerin 
sich in begreiflicher Aufregung in einen N ebenraulll zurückgezogen hatte, 
keinen genügenden Grund, die Entschuldigung auf den nächsten Tag zu 

verschieben. 
Die Klägerin hat somit mit Recht del1 Dienst verlassen. 

NI'. 2295. 

Voraussetzungen für die Aufrechnung einer Lohnforderung mit einer 
Gegenforderung des Arbeitgebers aus dem Titel des Schadenersatzes. 
Entscheidung des Gewerbegerichtes Wien vom 20. Dezember 1913, Cr. VII 

1734/13. 

N ach unbestrittenem Vorbringen beider Teile hat Kläger an den 
Beklagten eine Forderung an Gehalt für die Zeit vom 1. bis 15. November 
1913 per 75 Kabzüglich eines Vorschusses per 30 K; Kläger begehrt Zu
spruch dieser 45 K. 

Beklagter beantragt Abweisung der Klage, indem er behauptet, er 
habe gegen den Kläger aus dessen Tätigkeit einen Schadenersatzanspruch 
von zirka 400 K, der sich aus verschiedenen fingierten Bestellungen und 
zwecklos verschellkten Kollektionen zusammensetzt. 

Kläger bestreitet den Bestand eines Schadenersatzanspruches und, 
falls er erweisbar wäre, dessen Aufrechenbarkeit. 

Das Gericht hat dem Kläger die begehrten 45 K zugesprochen 
und die vom Beklagten eingewendete Gegenforderung an Schadenersatz 
für nicht aufreehenbar erkannt. 
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Der Ausspruch, daß dem Beklagten eine kompensable Gegenforde-' 
rung nicht zusteht, ist in folgenden Erwägungen begründet: 

1. Ist die Lohnforderung des Klägers dem Bestande nach unbe
stritten und liquid, die angebliche Schadenersatzforderung des Beklagten 
aber aus einer ganzen Reihe kleinerer Beträge, hinsichtlich deren eine 
größere Anzahl von Beweisen erst aufgenommen werden müßte, zusammen
gesetzt und illiquid; 

2. ist die Forderung des Klägers eine Lohnforderung, u. zw. aus 
einem Lohnanspruch per unbestritten 1800 K pro Jahr, also unterhalb 
des unpfändbaren Existenzminimums per 2000 K; hieraus ergibt sich, daß 
aus dem Titel dieses Schadenersatzanspruches, selbst wenn der Beklagte 
einen Exekutionstitel bereits in Händen hätte, eine Pfändung der Klags
forderung nicht stattfinden könnte, so daß Beklagter den unzulässigen 
und aus öffentlich-rechtlichell Gründe;l untersagten Zugriff auf diesen Teil 
des Gehaltes auch nicht auf dem Umwege der Kompensation erreichen 
kann, weil sonst der Zweck der im allgemeinen Intereqse erlassenen und 
von Amts wegen zu wahrenden Bestimmung eines der Exekution ent
zogenen Existenzminimums vereitelt würde; es stellt sich demnach vom 
Standpunkte des geltenden Rechtes die angebliche SchadenersatzforderunQ: 
des Beklagten als mit der Lohnforderung des Klägers nicht gleichartig 
und daher nicht kompensiBl'bar dar. 

NI'. 2296. 

Der zwischen dem Arbeitgeber und der Organisation der Arbeiter 
abgeschlossene Kollektivvertrag bleibt auch für den aus der Organi
sation ausgetretenen Arbeiter, der die Vertragsbestimmungen kennt, 

rechtsverbindlich. 
Entscheidung des Gewerbegerichtes Wien vom 24. Dezember 1913, Or. IV 

1775/13. 

Zwischen den kartellierten Finnen der Damenmodebranche, zu der 
~uch ,die Beklagte gehört, und der Arbeiterschaft wurde am 1. März 1911 
ein Kollektivvertrag für die Dauer von 5 Jahren abgeschlossen, in dem 
ein Lohntarif und Kündigungsausschluß vereinbart wurde. Kläger hat bis 
zum Apri11913 der sozialdemokratischen Organisation der Damenschneider
gehilfen angehört, seither ist er ausgeschieden. Kläger trat im November 
1913 als Gehilfe bei der Beklagten in Arbeit. Bei seinem Eintritte wurde 
weder eine Vereinbal'ung über die Höhe des Lohnes noch auch über Kündi
gungsausschluß getroffen. Am 9. Dezember wurde Kläger entlassen. Er 
hat während seiner ganzen Dienstzeit den tarifmäßigen Lohn per 7 K 60 h 
pro Tag bezogen. 

Kläger behauptet, daß ihm nicht bekannt gewesen sei, daß die Be
klagte den kartellierten Firmen angehört und daß bei ihr Kündigungs
,ausschluß gelte. Die Vereinbiixung, die mit der Organisation der Arbeiter-
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schaft getroffen wurde, könne ihn nicht verbinden. Er sei im April nach 
Deutschland gegangen und habe sich dort selbständig gemacht, mir in 
den Wintermonaten arbeite er als Gehilfe in Wien. 

Kläger beantragt deshalb Verurteilung der Beklagten zur Zahlung 
der 14tägigen Kündigungsentschädigung. 

Die Beklagte hat die kostenpflichtige Abweisung des Klagebegehrens 
beantragt, weil Kläger ganz offenbar von der Bestimmung des Kollektiv
vertrages über Kündigungsausschluß wußte, da er sich um die Höhe des 
Lohnes gar nicht gekümmert hat, sondern sich den Lohn nach dem Tarife 
auszahlen ließ. 

Das Klagebegehren wurde abgewiesen. 
Gründe: Es muß angenommen werden, daß Kollektivverträge, 

die zwischen Firmen und den Vertretern der Arbeiterschaft geschlossen 
werden, allen Arbeitern, die einer Organisation angehören, bekal1l1t sind 
und daß, wenn organisierte Arbeiter bei derartigen Finnen in Arbeit treten, 
sie sich den Bestimmungen des Kollektivvertrages unterwerfen. Diese 
Voraussetzungen treffen im vorliegenden Falle zu. Zur Zeit, als der Kollek
tivvertrag geschlossen wurde, und noch während einer langen Dauer seiner 
Geltung gehörte Kläger der Organisation der Arbeiter an. Er hat daher 
ganz bestimmt VOll dem Bestehen des Lohnvertrages und von dessen 
einzelnen Bestimmungen genaue Kenntnis gehabt. Ebenso muß ange
nommen werden, daß er auch die einzelnen Firmen, zwischen welchen der 
Kollektivvertrag geschlossen wurde, gekannt hat. Diese Annahme findet 
eine wesentliche Stütze darin, daß Kläger bei seinem Eintritt in die Arbeit 
sich um die näheren Bestimmungen, insbesondere aber um die Höhe des 
zu bezahlenden Lohnes nicht erkundigt hat, was, wenn er nicht gewußt 
hätte, daß über diese Punkte eine verbindliche Vereinbarul1g bestehe, 
unverständlich wäre. Daß Kläger im April 1913 aus der Organis.atiol1 aus
trat, kann an diesen Annahmen eine Anderung nicht herbeiführen, da es 
wesentlich darauf ankommt, ob Kläger von dem Bestehen des Vertrages 
und dessen einzehlen Bestimmungen Kenntnis erlangt hat. Die Bestimmung 
des Kündigungsausschlrisses muß daher als für den Kläger verbindlich 
angesehen werden. Sein Begehren auf Entschädigung wegen Vertrags
bruch der Beklagten erscheint daher nicht begründet und mußte abgevi'iesen 
werden: 

NI'. 2297. 
Auffallende Mißerfolge des Platzvertreters können Entlassungs= 

grund des §' 27, Z, 4, H. G. G. bilden, 
Entscheidung des Gewerbegerichtes Wien vom 29. Dezember 1913, Cr. VI 

1792/13. 

Es ist unbestritten, daß der Kläger beim Beklagten vom 20. Novem
ber bis 18. Dezember 1913 als Platzvertreter mit 80 K Monatsgehalt 
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und 2 % von den gebrachten Aufträgen bedienstet war, daß der Kläger 
dem Beklagten am 30. November 1913 zum 15. Jänner 1914 gekündigt 
hat und daß der Beklagte den Kläger am 18. Dezember 1913 entlassen hat. 

Es ist auch unbestritten, daß der Kläger dem Beklagten in der Zeit 
170m 20. November bis 30. November 1913 13 Aufträge per zusammen 
160 K gebracht hat, dagegen in der Zeit vom 1. Dezember bis 18. Dezember 
1913 nur einen Auftrag per 3 K 20 h. 

Der Kläger bezeichnet seine am 18. Dezember 1913 erfolgte Ent
lassung als grundlos und begehrt den Gehalt für die Zeit vom 18. Dezember 
1913 bis 15. Jänner 1914. 

Der Beklagte beantragt Abweisung der Klage; die Entlassung sei 
begründet: 

a) weil Kläger nach der Kündigung dem Auftrage, täglich früh, mittags 
und abends zur Berichterstattung im Bureau des Beklagten zu 
erscheinen, beharrlich und trotz Verwarnung keine Folge geleistet 
hat, und 

b) "weil aus dem geringen Konsum auf Pflichtvernachlässigung ge
schlossen werden muß. 
Der Tatbestand ad a) wird durch Zeugen bestätigt. 

Das Klagebegehren wurde abgewiesen. 

Gründe: Aus den übereinstimmendellParteienangaben geht hervor, 
daß der Erfolg der Tätigkeit des Klägers nach der Kündigung ganz unver
hältnismäßig zurückgegangen ist. 

Wa8 Kläger zur Begründung dieses seines Mißerfolges anführt, 
ist unzulänglich; denn trotz der 6tägigen Krankheit (angeblich vom 1. bis 
6. Dezember) hätte Kläger im Dezember doch 12 Tage arbeiten können, 
während er 'im November nur 11 Arbeitstage zur Verfügung hatte. Daß 
ihm kein Kundenverzeichnis gegeben vvurde, hätte ihn nicht verhindern 
können, neue Kunden zu suchen. Speziell in der Weihnachtszeit hätte er 
in seiner Branche leicht Erfolge erzielen können. Die Postensuche hindert 
den Platzvertreter an seiner Arbeit nur wenig; da er seine Geschäftsgänge 
mit der Stellensuche kombinieren kann. Der auffallende Mißerfolg des 
Klägers zwingt vielmehr zur Annahme, daß Kläger nac}l der ~ündigu.ng 
seine Dienstleistung vernachlässigt hat und kann, wenn· dIeser I\1iß
erfolg ein so krasser und durch nichts zu entschuldigen ist, sogar als der 
Entlassungsgrund des § 27, Z. 4, H. G. G. angesehen werden. 

Zweifellos, weil durch die Zeugenaussagen direkt bestätigt, ist es 
auch, daß Kläger nach der Kiindigullg den Auftrag des Beklagten zur 
reo'elmäßigen Berichtersta~tung wiederholt und trotz Verwarnung, also 
beharrlich außer acht gelassen hat, so daß auch darin der Entlassun~s
grund des § 27, Z.4, H. G. G. gelegen ist. Die Entlassung des Klägers Ist 
also gerechtfertigt. 
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Nr.2298. 

Zu den wesentlichen Merkmalen des Dienstvertrages im Sinne des 
Handlungsgehilfengesetzes gehört es, daß durch den Dienstvertrag 
die Existenz des Dienstnehmers in wirtschaftlicher Beziehung ge
sclui.ffen werden soll; die Sonderverdingung des Stundenbuchhalters 

ist daher kein Dienstverhältnis im Sinne dieses Gesetzes. 

Entscheidung des Landesgerichtes Wien in Z. R. S. vom 29. Dezember 1913, 
R. V 82/13. 

Kläger belangte die Firma D. beim Gewerbegerichte Wien auf 
Bezahlung eines Lohnes für kaufmännische Arbeiten. 

Das Gewerbegericht hat die Klage wegen sachlicher Unzustän
digkeit abgewiesen in der Erwägung, daß laut übereinstimmender Dar
stellung des Sachverhaltes durch die Parteien ein gewerbliches Dienst
verhältnis zwischen ihnen nicht vorliegt; denn Kläger, der Buchhalter der 
Firma H. & S. ist, hat es übernommen, in seiner freien Zeit die Bücher der 
beklagten Firma in Ordnung zu bringen, bzw. anzulegen: Ein Honorar 
wurde nicht bedungen, es wurde auch eine Arbeitszeit nicht festgesetzt; 
der Kläger hat die Arbeit teils in seiner eigenen Wohnung, teils in der W oh
nung der Firmainhaber verrichtet und ,val' an keine Stunden gebunden. 

Auf Rekurs des Klägers hat das Landesgericht Wien den 
Beschluß des Gewerbegerichtes mit folgender Begründung bestätigt: 

Nach dem von dem Erstrichter entsprechend dem übereinstimmen
den Vorbringen der beiden Streitteile festgestellten Sachverhalte hat der 
Kläger dem Beklagten kaufmännische Dienste, wie sie in dem Berufe eines 
Handlungsgehilfen liegen, geleistet; aber nicht jede kaufmännische Dienst
leistung qualifiziert für sich allein den Dienstnehmer zu einem Angestellten 
im Sinne des Gesetzes vom 16. Jänner 1910; R. G. BI. NI'. 20. In dem 
Wesen des Dienstvertrages zwischen einem Dienstgeber und Dienstnehmer 
liegt es, daß letzterer seine Arbeitskraft und Dienstleistung in untergeord
neter Weise dem Dienstgeber zur Verfügung stellt und durch das dafür 
von deni Dienstgeber zu leistende Entgelt sich die Grundlage für seine 
wirtschaftliche Existenz verschafft, die nach dem angeführten Gesetze 
durch ein(j Reihe von Bestimmungen geschützt wird und die dem An
gestellten nur nach bestimmten gesetzlichen Normen entzogen werden kanll. 

Vorliegendenfalls ist Kläger, wie gleichfalls aus dem überein
stimmend festgestellten Sachverhalte hervorgeht, Angestellter, Buch
halter der Firma H. & S. und hat in freier Zeit als Nebenbeschäftigung 
dem Beklagten kaufmännische Dienste geleistet; durch diese Sonder
verdingung für einzelne kaufmännische Dienstleistungen an den Beklagten 
gegen Entgelt, gleichgiltig ob dessen Höhe vereinbart worden ist oder nicht, 
war Kläger in die Lage versetzt, sich zu den gesicherten BezÜgen als Buch-

VIII 
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halter der Firma H. & S. ein Nebeneinkommen zu verschaffen; dieser 
Sonderverdingung fehlt es jedoch an einem wesentlichen Merkmale des 
Dienstvertrages im Sinne des Handlungsgehilfengesetzes, nämlich an dem, 
daß durch den Dienstvertrag seine Existenz in wirtschaftlicher Beziehung 
geschaffen werden soll; diese ist dem Beklagten durch seinen Dienstvertrag 
mit de).' obmgenanllten Firma gegeben und zweier Herren (Dienstgeber) 
Angestellter zu sein, ist mit dem Wesen des Dienstvertrages nach dem 
Handlungsgehilfengesetze nicht vereinbar. Fehlt nach dem Vorgesagten 
dem Kläger die Qualifikation als Angestellter des Beklagten, so war gemäß 
§§ 1, 41 H. G. G. die sachliche Zuständigkeit des Ge,yerbegerichtes nicht 
gegeben und war daher im Sinne dieses Beschlusses zu entscheiden. 

NI'. 2299. 

Wer eine Akkordarbeit übernimmt ur!!l dabei auf eigene Rechnung 
lellte beschäftigt, ist nicht Arbeiter im Sinne des § 73 Gew.O. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Lembcl'g vom 14. IVIärz 1913, Cl'. I 282/13. 

Laut einverständlichen Vorbril1gens beider Parteien übernahm 
Kläger beim Bau des Beklagten, der Ingenieur ist, eine Akkordarbeit, 
bei welcher er 20 Leute beschäftigte, und begehrt aus diesem Titel, das ist 
der geleisteten AkkordarbeiL die Vergütung im Betrage von 611 K 40 h. 
Da3 Gewerbegericht hat sich für unzuständig erklärt. 

Gründe: Kläger, der auf eigene Rechnung bei der in Akkord über
nommenen Arbeit eine größ2re Anzahl \'on Leuten beschäftigte und die 
Arbeit mit eigenen ausführte, ist nicht als Arbeiter im Sinne 
des § 73 Ge,,". O. und der §§ 1 und 5 des Gesetzes vom 27. November 1896, 
R. G. BI. NI'. 218, sondern als selbständiger Unternehmer zu betrachten, 
und das '~erhältnis zwischen den Parteien ist das eines Arbeiters zum 
LJllternehmer, sondern das Yerhältnis z~lYeier Unternehmer. - Das Gericht 
erachtete sich daher zur Entscheidung des vorliegenden Rechtsstreites 
Ilicht für zuständig. 

NI'. 2300. 

Bei Dienstverhältnissen mit bestimmter und daran anschließender 
unbestimmter Vertragszeit treten mangels besonderer Vereinbarung die 
gesetzlichen Vorschriften über die lösung des Dienstverhältnisses ein. 
}~ntscheidung des Gewerbegerichtes Laibach vom 16. I1fai 1913, Cr. Ir 17/13. 

Kläger vmrde mit dem /ülstelhmgsbriefe \"om 19. Oktober 1912 
durch den Geschäftsführer der beklagten Firma für die Zeit bis zum 24. De
zember 1912 als Handlungsgehilfe mit einem llfonatslolme von 80 Kund 

Provision aufgenommen mit "~usschluß aer Kündigung. In der z,yeiten 
HUHte des Monates I\ovember 1912 teilte dem Kläger in Stellyertretung 
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des schwer erkrankten Geschäftsführers dessen Tochter mit, daß er nach 
Ablauf der vereinbarten Dienstzeit noch weiter unter denselben Bedin
gungen behalten werde. Vor seiner Abreise in einen Kurort sicherte der 
Geschäftsführer dem Kläger Aufbesserung des Lohnes zu. 

, .Da .~as Verspre?hell nic~t Eingehalten wurde, erinnerte Kläger den 
Geschaftsfuhrer bnefhch an sem Versprechen mit dem Ersuchen, ihm den 
Lohn auf 100 K unter Belassung der Provision zu erhöhen. Der Geschäfts
führer erwiderte brieflich, daß er den Lohn mit 1. Juni 1913 auf 100 K 
€~höhe,. daß jedoch die Provision zu entfallen habe; sollte Kläger damit 
mcht elllVerstan~en sein, so müsse er am 15. :Mai 1913 kündigen oder die 
Annahme bestätIgen. 

Da Kläger mit der vorgeschlagenen Erhöhung schlechter o-estellt 
ge,ycscn wäre als früher, ließ er den Brief unbeantwortet diente'\veiter 
und erhielt noch am 1. :März 1913 den Lohn mit der Provisi'on ausbezahlt. 

Sonntag, am 2. März 1913, nachmittags, erkrankte Kläger und blieb 
auch am 3. :März, da die Krankheit nicht nachließ, zu Hause, ohne sich 
krank gemeldet zu haben, weil er hoffte, daß das Fieber, welches sich ein
s~ellte, bald vorübergehen werde. Nachmittags erkundigte sich der Be
d18l1stete A. der Firma in deren Auftrage beim Kläger, welcher die Er
~wartung aussprach, daß er vielleicht schon am nächsten Tag den Dienst 
antreten werde. - Das Befinden des Klägers wurde jedoch nicht besser 
e~' mußt~ am ~O. März i~1S Spital, wurde dort operiert und blieb daselbst 
bIS zUln D. ApnI1913. In ~el' Zeit bis zum 20. März wurde Kläger noch zwei
m.al vom genannten BedI:nsteten A. der Firma in der Wohnung besucht, 
wahrend er aus dem SpItal dem Geschäftsführer scln'iftlich seinen Auf-
enthalt mitteilte. . 

. Als sich nUll Kläger am 17. April bei der Firma zu:mDienste meldete, 
verzIchtete. letztere auf dessen Dienste, ~weshalb Kläger den Lohn für 
{) Wochen Illl Be~rage 1'011 120 K verlangte. Er wurde jedoch mit seinem 
Anspruche abgeWIesen, den er nun m,it Klage geltend macht. 

Die Beklagte behauptet, daß vorliegend mit Rücksicht darauf 
daß Kläger nach Ablauf der ursprünglich bestimmten Zeit noch weiter in~ 
Geschä~te verblieb, u. zw. ein.verständlich unter den früheren Bedingungen, 
aurh iur das ~ortgesetzte DIenstverhältnis der Kündigungsausschluß zu 
g~~lten habe. DIes auch aus dem Grunde, weil Kläger den vom Geschäfts
f:lhr~r g~stenten Al~trag bezüglich der .Art der Lohnerhöhullg unberück
SI~ht!~t heß, daher 111cht als ständiger Angestellter anzusehen war. Übrigens 
seI ~\.lager nach der am 1. ~Iärz.1913 erfol?'ten Lohnauszahlung freiwillig 
aus~etreten, da er am 3. Marz mcht mehr III das. Geschäft gekommen sei, 
unu Beklagte erst durch den genannten Bediensteten A. VOll der Krankheit 
des, KI~gers erfahren habe. Das Klagebegehren sei daher nicht begTündet 
unu WIrd dessen Abweisung beantragt. ~ 
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Die einvernommenen Zengen bestätigten die klägerischen Angaben, 
insbesondere, daß sich der Bedienstete A. im Auftrage der Firma am 
3. lVlär:o nach dem Verbleiben des Klägers erkundigte und dann dessen Er
krankung mitteilte, sowie daß dieser Bedienstete bei zwei weiteren Be
suchen im Auftrage der Firma sich beim Kläger erkundigte, was er denke, 
ob er ins Geschäft kommen werde, daß Kläger dies zusagte, sobald er gesund 
sein werde. Dies wurde im Geschäfte der Firma mitgeteilt. Auch vrurde er
hoben, es sei im Geschäfte der Beklagten allgemein bekannt, daß jene 
Bediensteten, welche über Neujahr im Dienste verbleiben, nur nach 
Kündigung zum Schluß des Vierteljahres allstretell können. 

Laut ärztlichen Zeugnisses ist Kläger am 2. März 1913 erkrankt 
und war laut Bestätigung der Bezirkskrankellkasse am 19. April 1913 noch 
im Krankenstande. . 

Dem Klagebegehren wurde stattgegeben. 
Gründe: Es ist unbestritten, daß Kläger mit dem 'Anstellungs

briefe vom 19. Oktober 1912 für die Zeit bis 24. Dezember 1912 aufgenom
men war. Das Dienstverhältnis war somit für bestimmte Zeit eingegangen 
und hätte gemäß § 19 H. G. G. olme jede vorherige Kündigung geendigt, 
wenn dies auch nicht besonders hervorgehoben worden wäre. Das Dienst
verhältnis wurde jedoch mit dem bestimmten Zeitpunkte nicht gelöst, 
vielmehr infolge der zwischen dem Kläger und der Vertreterin des Geschäfts
führers VOl' Ablauf des Endtermins getroffenen Vereinbarung fortgesetzt. 

Da von der Beklagten gar nicht behauptet wird und dies auch den 
Zeugenaussagen nicht zu elltnehmen ist, daß für das fortgesetzte Dienst
verhältnis ein neuerlicher Endtermin bestimmt worden sei, so gilt das fort
gesetzte Dienstverhältnis als "ohne Zeitbestimhmng", d. h. für unbestimmte 
Zeit geEchlossen, und konnte deshalb nur durch Kündigung nach 1\1aßgabe 
der Bestimmungen des § 20 H. G. G. gelöst ,,'erden. 

Es ist zwar auf Grund der Zeugenaussagen als enviesen anzunehmen, 
daß dem Kläger von der Firma bedeutet \Hüde, er könne so wie früher 
noch weiter im Dienste verbleiben, doch kann dies nur für die Höhe des 
Lohnes 1'011 Bedeutung sein, da bezüglich der Kündigung das Handlul1gs
gehiIfengesetz im § 20 bestimmte Grenzen gesetzt hat. Die Kündigungs
fristen können nicht unter ein811lVIonat sinken, womit auch zum Ausdrucke 
gebracht ist, daß der Kündigungsausschluß gesetzlich nicht zulässig ist. 
Wenn die Beklagte oder deren Vertreter die Absicht hatte, den Kläger mit 
Kündigungsausschluß weiter zu behalten und wenn auch Kläger als still
schweigend zustimmend angesehen werden sollte, so wäre eine derartige 
dem § 20, Abs. 2, H. G. G. widersprechende Vereinbarung unwirksam. 
Da eine gesetzlich zulässige Vereinbarung in diesem Falle nicht vor läge, 
müßte die gesetzliche Kündigungsfrist (§ 20, Abs. 1) Platz greifen. 

Weil vorliegend gar nicht behauptet wird, daß seitens des Klägers 
oder der Beklagten eine ordnungsmäßige KÜlldiglmg stattgefunden habe, 
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muß angenommen werden, daß sich Kläger zm Zeit seiner Erkrankung noch 
im Dienste der Beklagten befunden habe, und war sich Kläger naeh der 
Zeugenaussage des Bediensteten A. dessen auch bewußt. Dies zeigt auch 
der Umstand, daß er :Mitte April 1913 seinen Lohnanspruch geltend machte. 

War aber das Dienstverhältnis am 2. 1\1ärz 1913 noch nicht gelöst, 
dann erscheint der Klageanspruch nach § 8 H. G. G. begründet, indem 
durch die Bestätigung des Arztes, die Bestätigung der Krankenkasse 
und die Aussage des Zeugen A. hinlänglich erwiesen ist, daß Kläger am 
2. März erkrankte und durch mehr als 6 Wochen durch Krankheit an der 
Leistung seiner Dienste verhindert war. 

Die Einwendung der Beklagten, der Kläger sei freiwillig ausgetreten, 
erscheint durch die Aussage des Zeugen A., an dessen Glaubwürdigkeit 
zu zweifeln ein Grund nicht vorliegt, widerlegt, indem dieser Zeuge bestätigt, 
daß sich Kläger sofort am 3. März und dann später noch wiederholt zu ihm 
geäußert habe, daß er nach erlangter Gesundheit den Dienst arttreten werde, 
was von A. im Geschäfte der Beklagten auch gehörig zur Kenntnis gebracht 
wurde. 

Es war deshalb dem Klagebegehren stattzugeben. 

NI'. 2301. 

Verbindlichkeit eines in der Betriebsstätte nicht angeschlagenen 
Koliektiwertrages. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes I,eohen vom 23. März 1914, Cl'. I 21j14. 

Kläger stand seit 8. Jänner 1914 als StückgehiIfe gegen Stücklohn 
im Dienste des Beklagten und verdiente sich wöchentlich von 18 K 30 h 
bis 27 K 60 h. 

Kläger gehört der Organisation an, deren Vertrauensmann im 
Geschäftsbetriebe des Beklagtell dcr Gehilfe E. ist. Zwischen den Schuh
machermeistfn1 der Stadt Bruck a. d. M:, darunter dem Beklagten, und der 
GehiIfenschaft (Organisation), vertreten durch deren Vertrauensmänner, 
wurde am 22. Oktober 1913 ein Kollektivdienst- und Lohnvertrag mit der 
Bestimmung des Kündigungsausschlusses abgeschlossen. Dieser Vertrag 
steht noch gegenwärtig in Wirksamkeit. 

Der Beklagte hat die Arbeitsordllung, welche die Bestimmungen 
des Kollektivvertrages enthält, vor Aufnahme des Klägers zwecks Rei
nigung aus der Werkstätte entfernt und nicht mehr dahin gebracht. Er 
hat dem Kläger bei Aufnahme in den Dienst vom Bestehen des Kollektiv
vertrages und von der Vereinbarung des Kündigungsausschlusses keine 
::\1itteilung gemacht. 

Kläger wurde am 19. Februar 1914 vom Beklagten ohne Kündigungs
frist aus dem Dienste entlassen und begehrt daher Bezahlung der Kündi
gungsentschädigung für 14 Tage per 54 K. 
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Zeuge E. gab an, er habe als Vertrauensmaun dem Kläger vom" Be
stande des Kollektivvertrages und von der Vereinbarung des KÜlldigungs
ausschlusses einige Tage nach dem Dienstantritt :Mitteilung gemacht. 

Das Klagebegehren 'wurde mit folgender Begründung" ab
gewiesen: 

Der bezogene Vertrag ist zwischen den Schuhmachermeistern der 
Stadt Bruck a. d. Mur und der Gehilfenschaft, vertreten durch deren Ver
trauensmänner, abgeschlossen worden und stellt ,sich als ein Kollektiv
vertrag dar. 

Da der Kläger Mitglied der Organisation der Gehilfenschaft ist, 
mußte der Beklagte VOll 'der Voraussetzung ausgehen, daß Kläger, alsl\Iit
glied der Organisation, sich dem Kollektivvertrage unterwerfe, znmal er 
eine entgegenstehende Erklärung trotz der Mitteilung des Zeugen E, nicht 
abgegeben hat. 

Eine Vereinbarung bei der Streitteile bezüglich etwaiger Abänderung 
des Kollektivvertrages liegt nicht vor und ist jedes Mitglied der Organi
sation, somit auch Kläger, an die Bestimmungen des durch ihre Be"l 011-
mächtigten gesohlossenen Kollektivvertrages gebunden, wenn auch dieser 
in d81 Werkstä.tte nicht anges('hlagen war; es ist 88,che der Organisation, 
ihre :Mitglieder vom Bestande des Kollektivvertrages zu verständigen. 

Nr.2302. 

Die Äußerung des Dienstnehmers zu einer dritten Person: "Wenn ich 
keinen Vorschuß erhalte, komme ich nicht mehr ins Bureau", gilt, ,wenn 
der Dienstnehmer wegen Erkrankung nicht ins Bureau kommen kann, 

. nicht als Auflösung des Dienstverhältnisses. 
Entscheidung des Gewerbegerichtes Lemberg vom 26. April 1913, Cr. 1467;13. 

Kläger stalld seit 15. März 1913 beim beklagten Speditionsgeschäfte 
als Buohhalter und Korrespondent mit lS( K Monatsgehalt Ü1J Dienste. 
Am 1. April 1913 ist der Kläger ausbezahlt worden, und die nächste 
Zahlungsfrist wurde für den 30. April 1913 vereinbart. 

Am 13. April 1913 forderte er vergebens einen Gehaltsvorschuß. 
Aus diesem Anlasse hat sich der Kläger vor dem IvIitbedienstetel1 H. ge-

, äußert, wenn er keinen Vorschuß erhalte, kOllU118 er nicht mehr ins Bureau. 
Al11nächstell Tage ist der Kläger erkrankt, hat sogleich die beklagte Firma 
davon verständigt und wurde von der Krankenkasse als krank und arbeit.3~ 
unfähig für die Dauer vom 16. bis 26. April erkannt. 

l\Iittels Brief vom 13. April 1913 hat die Firma 'den Kläger ver
,tändigt: "Wir nehmen Ihre Äußerung zur Kenntnis, daß Sie mangeb 
Vorschusses ins Bureau nicht mehr kommen 'werden und daß Sie Ihren 
Posten verlassen." 
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Die am 19. April 1913 eingereichte Klage d~s Diel1stn~hmers aur 
Zahlung des 3monatigen Gehaltes wurde nur derzeIt abgewlesen. 

Gründe: Es wurde als erwiesen angenommen, daß .der Kl~ger 
seit 14. April 1913 infolge Erkrankung, l:icht aber infolge AhwelSlmg sell1er 
Bitte um Gehaltsvorschuß, die Dienstl81stung unterlassen hat. 

Die Äußerung des Dienstnehmers vor einer dritten Person, er kOll:llle 
nicht mehr ins Bureau, wenn er keinen Vorschuß erhalte, ist nacl: A,nsICht 
des Gewerbegerichtes kein Verlassen des Pos~ens und ?ed:utet Jedenfalls 
noch nicht den einseitigen Austritt aus dem Dlenstverhaltmsse. 

Andrerseits enthält auch die briefliche \' erständigung des n,ienst
gebers: "Ich nehme zur Kenntnis, daß Sie Ihren P?s~el1 yerlassen,:' ,nocl~ 
keine Entlassung des Dienstnehmers, sondern ledlgllch. d.B Bes~at;~ung 
einer vom Kläger' abgegebenen, für den Bestand des Dl8Jlstyerhaltmsses 
noch nicht relevanten Erklärung. 

Somit 11at das Gewerbegericht angenommen, daß das Dienstverhält
nis nDch nicht aufgelöst wurde, sondern fo~,tdauert., Der I~läger\ we;cl;~r 
durch unverschuldete Krankheit an der L81stung semer DJenste. nOC,1 i):s 
jetzt verhindert ist, behält nach § 8 H. G. G. seinen Anspruch auf das Ent-
gelt bis zur Dauer von 6 W oehen. . 

Die Klage ,,"urde aber derzeit ab?ewiese~l, da dic del;l Kläger, ge
bührenden Gehaltsbeträge noch nicht fälllg, somIt llach § 406 Z. P. O. mcht 
klagbar sind. 

Nr.2303. 

Die Worte: "Ich sähe es am liebsten: wenn Sie gleich nachmittags 
gingen", enthalten keme Entlassung. 

1 'I des r're""{l'r)J8,,:e,rl·c·htes Laibach yon, 3, Juni 1913,Cr. r 9;)1:3. Entsc leH ung , ."" 

Kläger, Welcher beim Beklagten als Plerdeknecht bedienstet wa:', 
hat die Pferde abgehetzt, sie mißh,;ndelt und währen,d der Fahrt

r 
nut 

dem WaO"en zeitweise ohne Anbcht gelaSSEn, indem er SICh auf den vvagen 
eines anderen Fuhrmal1l1eS setzte; auch war er betrunken. Kläger .\yur~e 
desha b zur Redc gestellt, wobei ihm bei fortgesetzt~r Handlung:.WBlse dIe 
Entlassung angedroht wurde. Beklagter fügte 110C~1 hlllm: "I~h sahe es am 
liebsten wenll Sie gleich gingen." Kläger sdnY!cg daraufhm, verlangte 
aber lla~hl11ittags die Auszahlung des ins Verdienen gebrachten 101mes und 
die Ausfolgung des A.rbeitsbuches. 

" Das Klagebegehrel1 wurde abgevdesen. 
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Grün d e: Die vom Beklagten gesprochenen Worte können nicht 
aL< Entlassung aufgdaßt werden. Hiallit wurde dem Kläger nur freigestellt, 
den Dienst sofort zu verlassen. Wenl1 nun Kläger durch die geforderte 
Abrechnung und Ausfolgung des Arbeitsbuches zustimmte und bereits 
nachmittag3 den Dienst verließ, so liegt eine einverständliche Auflösung 
des Arbeitsvertrages vor. Es fehlen daher die Voraussetzungen für den 
Entschädigungsanspruch im Siime des § 84 Gew. 0., ohne daß es not
wendig wäre, in Erwägung zu ziehen, ob Kläger durch Mißhandlung der 
Pfel:de, durch die unterlassene Aufsicht und durdl die Trunkenheit Grund 
zur sofortigen Entlassung gegeben hat. 

Nr.2304. 

Die Dauer des Probemonates ist nicht nach § 902 a. b. G. S., sondern 
nach § 328 H. G. B. ZI.I berechnen, wenngleich der Angestellte nicht 
Handlungsgehilfe ist, sondern höhere, nicht kaufmännische Dienste 

leistete. 

Fntschcid,lmg des Gewerbegerichtes Leoopn vom 23. März 1914. Cr. Hf 2/11. 

Kläger s' and seit 11. Dezember 1913 als Bautechniker gegen einen 
1\10na"810hn von 80 Kund g-gen freie Statioll im Dienste des Baumeisters 
St. Zwischen beiden war eine 5wöchigj Prob2zeit vereinbart. Kläger wurde 
am 10. ,Jänner 1914 von St. sofort des Dienstes entlassen; er hatte am 11. De
zember 1913 drl1 Dienst angetreten und an diesem Tage auch Arbeiten' 
geleistet. 

Kläger behauptet, Beklagte;> sei, da der erate IV[ol1at der Probezeit 
gemäß § 902 a. b. G. B. bereit: am 9. Jänner 1914 abgelaufen ist, am 
10. Jänner zur sofortig2n Entlassung nicht bere~htigt gewesen und verlangt 
daher Kündigungs-ntschädigung. 

Beklagter bEantragt kostenpflichtige Abweisung dfs Klagebegehrens, 
da der erste :Monat der Probezeit nicht nach derYorschri!t des § 902 a.b. G.B., 
Ronclern nach dem Kalender zu berechnen sei. 

Da, Klagebeghren 'wurde aus folgenden Gründen abgewiesen: 

Ein auf Probe einggangencs Dienstverhältnis kann nach § 19" 
li. G. G., Abs. 2, nur während des ersten :Monates der Probezeit von beiden 
Trilen jederzeit, d. h. ohne Kündigung, gelöst werden. 

D" nach Art. I H.. G. G. die BC3timmungen dieses Gesetzes an die 
Stelle des 6. Titel; des I. Hauptstückes des Handelsgesetzbuches treten, 
hat die Berechnung der Dauer de, ersten Monates der Probezeit zweifellos 
nach Art. 328 H. G. B. zu erfolg :ll, u. ZW. auch in jenen Fällen, in welchen 
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es eich um Streitigkeiten anderer, dem Handlungsgehilfengesetze unter
worfener Personen als Handlungsgehilfen handelt. 

Da Kläger am 11. Dezember 1913 den Dienst angetreten und bereits 
Arbeiten geleistet hClot, ist dieser Tag in die Probezeit einzurechnen und 
endete letztere nach Art. 328 TI. G. B. am 10. Jänner 1914. 

Es konnte daher Beklagt:T das Dienstverhältnis g2J1läß § 19 H. G. G. 
Abs. 2, am 10. Jänner ohne Kündigung lösen. 

NI'. 2305. 

Die Erzeugung der jüdischen Osterbrote durch einen Trödler bildet 
kein gewerbliches Unternehmen. 

Entscheidung des Gewerbegerichte3 Lemberg ':0111 6. Mai 191?, Cr. I 489/13, 
aufgehoben durch Entscheidung des Landes- alS Beruf,ungsgenchtes Lemberg 

vom 7. Juni 1913, Be. VI 308'13. 

Beklagter (von Beruf Trödler) beschäftigte sidl vom 25. März 
bis 17. ,-\priI1913 mit der Erzeugung der jüdi;chen Osterbrote und Kläger 
(VOll Beruf Fleischergehilfe) war in diesem Unternehmen des Beklagten 
als Gehilfe gfgen tägliche Entlohnung von 8 K 50 h tätig. 

Nun behauptete Kläger, Überstunden geleistet zu haben, und be
allsVl"Uchte für diese Arbeit den Betrag von 28 K, welcher ihm gegen den 
Beklagten mit Urteil des Gewerbegerichtes zugesprochen wurde. 

Der Gerichtshof IL Instanz hat dieses Urteil gemäß § 477/3 Z. P. O. 
aufgehoben, die Klage wegen sachlicher Unzustärndigkeit des Gewerbe
gerichtes zurückgewiesen und den Kläger an das ordentliche Gerich t 
verwiesen. 

Gründe: Nach § 1 des Gesetzes vom 27. November 1896, R. G. BI. 
:\1'. 218, ist das Gewerbegericht nur für die gewerblichen R:chtsstreitig
keiten zwischen gewerblichen Unternehmern und Arbeitern oder zwischen 
Arbeitern desselben Betriebes zuständig, und-diese Zuständigkeit hat das 
Gelyerb:gericht nach § 23, al. 2. dEsselben Gesetzes von Amts wegen wahr
zunehmen. 

Die Produktion der jüdischen Osterkuchen, insofern sie außerhalb 
einer gewerblich geführten Bäckerei geschieht, ist allein für sich noch kein 
O"ewerbliches Unternehmen und um so weniger im gegenwärtigen Streit
falle, wo sie sich nur als vorübergehende Nebenbeschäftigung eines Trödlers 
da.rstellt. • 

Da sich aL;o die Forderung des Klägers nicht auf dessen Dienst
leistung im Gewerbeullternehmen des Beklagten gründet, kann auch das 
Gewerbegericht zur Entscheidung über diesen Anspruch nicht als zuständig 
angesehen werden. 
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NI'. 2306. 

Widerruf der auf einer unrichtigen Deutung der Worte des Dienstherrn 
heruhenden Äl.lstrittserklärung ist wirksam. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Laib ach "om 28. Juni 1913, Cr. II 2213. 

Der Kläger R. war schon längere Zeit Knecht beim Beklagten K. .Am 
17. Juni 1913 vlarf Beklagter dem Kläger vor, daß er zu langs1l,l1l arbeite 
und sagte, R. könne den Dienst verla3Sen, wenn er nicht schneller arbeiten 
wolle. Ohne etwas zu sagen, entfernte sich R., packte seine Sachen zu
sammen und meldete sich bei K. zur Auszahlung. R. verlangte den rück
stäl1digenLohn sowie Kündigullgsentschädigung für 14 Tage wegen un
gerechtfertigter EJntlassung. Dieser Anspruch 'wurde von K. mit dem Be
merken zurückgelviesen, daß er R. nicht entlassen, sondern ihm nur den 
sofortigen Austritt freigestellt 1mbe. Daraufhin widerrief R. sofort seinen 
Austritt und sagte, daß er noch \I'eitere 14 Tage im Dienste verbleiben 

, wolle. K. lehnte jedoch die weiteren Dienste des R. ab und händigte ihm 
das Arbeitsbuch mit dem verdienten Lohne aus. Dies ist unbestritten. 

Dem auf Zahlung der Kündigungsentschädigullg gerichteten Klage
begehren wurde aus nachstehenden Gründen stattgegeben: 

Der A.l1sicht des Beklagten, Kläger sei freiwillig und, da ihll Beklagter 
habe ziehen lassen, im Einverständnis mit dem Beklagten allsgetleten, 
kanl1nicht zugestimmt werden. EJil1ß einverständliche Auflösung des Dienst
vertrages liegt nur danl1 vor, wenn der Arbeitnehmer die ernste Absicht 
hat, den Dienst vorzeitig zu verlassen und der Arbeitgeber zustimmt. 
EJs ist zwar richtig, daß in den Worten des Beklagten eine EJntlassung nicht 
erblickt werden kanu, doch werden gerade derartige Worte, wie dem Ge
richte bekannt, von den Arbeitnehmern sehr oft als EJntlassungserklänmg 
gedeutet. Die Folge eines derartigen Austrittes hat dann freilich der Arbeit
nehmer zu tragen. 

In einem solchen Irrtume befand sich auch Kläger, was klar daraus 
hervorgeht, daß er Kündigungsentschädigung für 14 Tage verlangte mit 
der Behauptung, er sei ungerechtfertigt entlassen wordel1. Da er jedoch, 
über den Irrtum aufgeklärt, seine Austrittserklärung sofort widerrufen hat, 
hat er klar zum Ausdrucke gebracht, daß er an einen freiwilligen Austritt 
gar nicht gedacht habe. Fehlt deu1l1ach auf seiner Seite der ernste Wille 
auszutreten, so kann von einer einverständlichen Vertragsauflösung nicht 
die Rede sein, obschon der Beklagte, den Irrtum des Klägers ausnutzend, 
auf dem sofortigen Austritte bestanden hat. DieZurückweisung der weiteren 
Dienste des Klägers seitens des Beklagten ist deshalb als eine ungerecht
fertigte Entlass)lngal1zusehel1 und der Klagsanspruch in der Bestim
mung des § 84 Gew. O. begründet. 
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NI'. 2307. 

Das Gewerbegericht ist unzuständig für Lohnstreitigkeiten eines 
Geschäftsdieners l.md zugleich Hausmeisters gegen den Unternehmer 

und Hausbesitzer. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Lemberg "Dm 8. :\Iai 1913, Cr. I 52313, 
abgeändert mit Entscheidung des Landes- als Berufungsgerichtes Lcmberg vom 

6. J nni 1913, VI 27 13. 

Kläger 11. war bei111 Ingenieur S., Eigentümer eines konzessionierten 
Installationsgeschäftes, als Hausmeister angestellt. 

Im Jahre 1912 wurde der Kl'1ger zur Leistung der Dienste für die 
Unternehmung als Geschäftsdiener gegen separaten Lohn von 40 K 
monatlich verwendet; dasDienstverhältl1is wurde Ende :März 1913 aufgelöst. 

Der Einwendung der sachlichen Dnzuständigkeit des Ge'werbe
gerichtes wurde in I. Instanz nicht stattgegeben und dem Kläger der 
Lohn für 6 Monate im Betrage von 240 K zugesprochen. 

Gründe: Die Beschäftigung des Klägers als Privatbediellstetep 
beim Beklagten steht in keinem Zusammenhange mit seinem Dienst
verhältnisse als Geschäftsdiener bei der Unternehmung des Beklagten, 
somit ist für die Forderung des Klägers nach § 1 des Gesetzes vom 27. Ko
vember 1896, R. G. BI. Kr. 218, das G(\'werbegericht zuständig. 

Das Berufungsgericht hat die Klage 'wegen sachlicher Ullzu8tändig
keit abgewiesen. 

Gründ e: Nach § ö des Gesetzes vom 27. Kovcmber 1896, R. G. Bl. 
NI'. 218, sind als iu-beiter die dort angeführten Personen anzusehen, zu 
denen der Kläger nicht gehört, da die Dienste, welche er für die Ul1terneh
mung des Beklagten verrichtet hat, keine ge"erbliche Hilfsarbeiten, sondern 
gevyöhnliche Dienstesverrichtungen waren, auf 'welche die Bestimmun~ell 
der Gewerbeordnung lmine Anvycndung finden. Das Gewerbegericht war 
demnach für diese 3treitsache nicht zusti!ndig. 

NI', 2308, 

Wird der Al'heiter mit den Worten, die Al'beit sei von heute auf morgen, 
nur für so lange aufgenommen, als der Arbeitgeber Arbeit hat, so gilt 

KUndigungsaussschil.lß als vereinhart. 

El1tscheidung des Gewerbegerichtes in Laibaeh vom 1. Juli 1913, Cr. 111613. 

Der Kläger 111. hatte im verflossenen so,\ie im heurigen Jahre öfter~ 
den Beklagten S. schriftlich ersurht, ihn als Säger in seine Fabrik auf
zunehmen, dor h wurde er stets abschlägig beschieden, da Beklagter, keinen 



124 Ge werbegeri eh tliche Entscheidungen . .N r. 2308 - 2309. 

Bedarf.an derartigen Arbeitern hatte. Im MonateMai1913sprachM.beiS. 
persönlich vor und ersuchte ihn wieder um Aufnahme in de~ Di~nst. Da S. 
gerade etwas mehr Arbeit hatte, nahm e:' den M .. auf, sagt~ Ihm iedoch a~s
drücklieh er nehme ihn nicht dauernd 111 den DIenst, wml er l1lcht so VIel 
Arbeit habe, vielmehr nur zeitweilig, solange er eben Arbeit habe und f~g~e 
noch hinzu, er habe Arbeit von heute auf morgen. M. trat am 28. Mal m 
den Dienst und vl'urde am 28. Juni ohne Kündigung entlassen. Der Vorgang 
bei der Aufnahme des M. wurde von einem Zeugen vollinhaltlich bestätigt, 
ebenso, daß S. für M. derzeit keine Beschäftigung mehr habe. 

Das auf Kündigungsentschädigung gerichtete Klagebegehren wurde 
zurückgewiesen und folgendermaßen begründet: 

Auf Grund der mit den Behauptungen des Beklagten übereinstim
menden Zeugenaussage wird festgestellt, daß Kläger bei seiner A~fnahme 
in den Dienst ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht worden 1st, daß 
er für die Dauer des Bedarfes des Beklagten aufgenommen werde, das ist 
für so lange, als Beklagter Arbeit habe; Arbeit habe er aber von heute. auf 
morgen. Hiermit ist genug klar zum Ausdrucke gebracht, daß Kläger l1lC~t 
als regelmäßiger Hilfsarbeiter im Sinne des § 73 Gew. 0., auf welchen die 
Bestimmung des § 77 Gew. 0., betreffend die Kündigung, ~nwend~ng 
findet sondern nur zur Aushilfe aufgenommen wurde, so daß sem Arbelts
verhäitnis von selbst endigen sollte, sobald Beklagter keine Arbeit mehr 
habe, ,vas jeden Tag eintreten könne, Da Kläger mit einer derartigen ;hm 
in Aussicht gestellten Beschäftigung einverstanden war, muß auch der 
Kündigullgsausschluß als vereinbart angeseheil werden und war deshalb 
WEgen Abganges der Voraussetzungen des § 84 Gew. O. das Klagebegehren 
zurückzuweisen. 

Nr.2309. 

Ein Vertrag, durch den der Dienstnehmer auf ,seine Geha!ts!order~ng 
dagegen verzichtet, daß der I)~enstgeber ~Hle Strafanzeige lUCht 

erstattet uml ihm ein gutes Zeugms ausstellt, Ist nach § 878 a. b. G. B. 
ungültig. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Lomberg vom 10. April 1913, Cr. II 81/13, 

Der KläO'er wax im Schuhwarengeschäfte des Beklagten als Hand
lungsgehilfe seit 1. Februar 1911 gegen Monatslohn von 60 K beschäftigt; 
mit Ende Februar 1913 war der Beklagte dem Kläger an Gehalt 174 K 
schuldig, 

Am 27. Februar 1913 hat der Beklagte den Kläger beim versuchten 
Diebstahle eines Paares Schuhe ertappt und ihm die Erstattung einer Straf
anzeige wegen eines anderen gräßer n Diebstahles angedroht. Nach längeren 
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Verhandhmgen haben die Parteien eine Vereinbarung getroffen, laut deren 
das Dienstverhältnis sofort aufgelöst wurde, der Kläger auf seine Forderung 
von 174 K verzichtete und der Beklagte sich verpflichtete, eine strafgericht
liehe Anzeige zu unterlassen und dem Kläger ein gutes Dienstzeugnis aus
zustellen. 

Der Kläger fordert Bezahlung des rückständigen Gehaltes im Betrage 
von 174 K samt NebengebühTen. , 

Der Beklagte bestreitet diese Forderung, indem er behauptet, er 
habe den Verdacht gehabt, daß der Kläger wäln'end seines zweijährigen 
Dienstes mehrere Sachen gestohlen habe, was eine Revision in der Wohnung 
des Klägers aufklären sollte; als Ersatz dieses vermuteten Schadens hat 
der Beklagte laut der mit dem Kläger getroffenen Vereinbarung den Betrag 
von 174 K angenommen und auf diese Weise wurde seine Verbindlichkeit 
zur Bezahlung des rückständigen Gehaltes von 174 K gänzlich getilgt. 

Der Klageforderung wurde stattgegeben und der Beklagte zur 
Bezahlung .der Forderung von 174 K samt Nebengebühren verurteilt. 

Gründe: Die Vereinbarung der Parteiell~laut welcher der Beklagte 
sich verpflichtete, die strafgerichtliche Anzeige gegen den Kläger zu unter
lassen und. ihm ein Dienstzeugl1is auszustellen, während der Kläger dafür 
auf seine Forderung von 174 K verzichtete, hat das Gericht nach § 878 
a. b. G. B. als ungültig erkannt, vwH der Beklagte keinen wirklichen Schaden 
nachgewiesen 'hat und seine Forderung nur auf die Vermutung, durch 
den Kläger bestohlen worden zu sein, gründet. Es Ivurde als erwiesen an
genommen, daß er den Betrag von 174 K nur für das Unterlassen der 
Strafanzeige sich ausbedungen ha,t, was als eine unerlaubte und unsittliche 
Handlung angesehen werden mußte. . 

Nr, 2310. 

Das Gewerbegericht ist nicht zuständig für Klagen gegen eine 
landwi!'tschaftsgesellschaft. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes La.ibach vom 9. Jänner 1913,Or. 13j13. 

A. wurde vom Direktor der Landwirtschaftsgesellschaft in Laibach 
als Geschäftsführer für den Export von Krainer Bienen aufgenommen. 
Bezüglich der Kündigung würde eine Verabredung nicht getroffen. Weil 
dem A. nach kurzer Dienstleistung der Dienst auf einen Monat gekündigt 
wurde, verlangte er Kündigungsentschädigung im Sinne des § 20 H. G. G. 

Die Klage wurde wegen Unzuständigkeit des Gerichtes mit nach
stehender Begründung zurückgewiesen: 

Nach §§.1 und 41 H. G, G. sind die Gewerbegerichte zuständig zur 
Entscheidung von gewerblichen Streitigkeiten, Es muß daher der Arbeit
geber ein Gewerbsmanl1 oder ein gewerbliches Unternehmen sein. Das 
Unternehmen ist ein gewerbliches, wenn darauf die Gewerbeordnung 
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Anwendung findet. Nach Art. IY des kaiserI. Patentes vom 20. Dezember 
1859, R. G. BI. Kr. 227, gelten die in der Gewerbeordnung enthaltenen Be
stimmungen mit der im Art. Y ausgedrückten Beschränkung für aUe ge
\wrbsmäßig betriebenen Beschäftigungen. Unter gewerbsmäßig versteht 
man aber eine gesetzlich erlaubte, regelmäßig im eigenen Namen aus
geübte, auf Erwerb gerichtete Tätigkeit. Die Tätigkeit muß also geeignet 
sein, einen Ge"winn abzuwerfen, die Erwerbstätigkeit muß die Erzielung 
eines GewinnES bezwecken. Fehlt von vornherein die Gewinnabsicht, so 
ist das Kriterium des Erwerbszweckes nicht gegeben und es liegt eine 
gewerbsmäßige Tätigkeit nicht vor. 

Nach dem Statut der krainischen Landwirtschaftsgesellschaft hat 
diese den Z"weck, die Landwirtschaft in ihrem gesamten Umfange zu fördern. 
Zur ElTcidmng dieses Zweckes erscheint sie zwar nach § 2 des Statuts 
auch berechtigt, für ihre Mitglieder den Ankauf von Bedarfsartikeln und 
die Ver äußerung der landwirtschaftlichen Produkte zu vermitteln, jedoch 
olme Ge\\'inn. Da somit die G2winnabsicht alE geschlossen ist, kann VOll 
einer gewerbsmäßigPll Tätigkeit der Beklagten keine Rede sein und unter
liegt die Beklagte deshalb auch nicht den Vorschriften der Gewerbeordnung. 
Es fehlt daher die notwendige Yoraussetzung für die Zuständigkeit dieses 
(~erichtes. 

NI'. 2311. 

Anrechnung der einem entlassenen Beamten bezahlten Abfertigung 
auf das ihm nach § 29 H. G. G. gebührende 

Entscheidung des Lemberg Yom 1. Juli 1913, Cr. II lGI/13, 
mit Entscheidung Landesgerichtes Lemberg als Berufungsgerichtes 

Yom 3. :'\OY8m1>er 1913. VI 44/13. 
Das Klagebegehrell auf Zahlung des 'BetTages VOll 1080 K wurde in 

beiden Instanzen ab g e wi es e n. 

Dem Begehren lag folgender Sachverhalt zugrunde: 

Kläger war durch 10 Jahre als Beamter bei der beklagten Firma 
angestellt, u. zw. in letzter Zeit gegen eine monatliche Gage von 120 K. 

Am 28. :März 1912 kündigte die Beklagte brieflich dem Kläger für 
30. April 1912, bezahlte jedoch den vollen Gehalt bis 30. Juni 1912. Trotz
dem arbeitete Kläger 'weiter im Bureau der beklagten Firma in Lemberg 
nach den Weisungen des Bureauleiters. Am 6. Februar 1913 hat die Be
klagte dem Kläger 2000 K als einmalige Abfertigung ausbezahlt und ein 
Zeugnis bis 1. Jänner 1913 ausgestellt. 

Kläger behauptet, die Lösung des Vertrages vom 6. Februar 1913 
sei nicht regelrecht gewesen, da mangels einer Vereinbarung die Kündigung 
6 Wochen vor Ablauf des Vierteljahres hätte erfolgen sollen; da er den 

Gewerbegeriehtliche Entscheidungen. Kr. 2311. 12. 

Dienst bis 6. Februar 1913 geleistet hat und den Betrag von 2000 K nur 
als Abfertigung erhielt, begehrt Kläger seinen Gehalt für die Zeit vom 1. Juli 
1912 bis 31. März 1913 im Betrage von 1080 K. 

Die Beklagte beantragt kostenpflichtige Abweisung der Klage, 
indem sie behauptet, ihr Unternehmen in Lemberg schon mit 1. September 
1911 liquidiert zu haben. Kläger wurde nur bis 1. Juli 1912 beschäftigt, 
von welcher Zeit an keine Geschäfte mehr in Lemberg gemacht wurden; 
auch WTlrde das Bureau aufgelöst und nur ein Bureauleiter zwecks 
Abschließung der Bücher belassen. Die Beklagte habe freiwillig dem 
Kläger außer seinem Gehalt bis 1. Juli 1912 noch die Abfertigung VOll 
2000 K bewilligt. 

Gründe: Wenn man auch die klägerischen Behauptungen als wahr 
annimmt, daß er bis 6. Februar 1913 bei der Beklagten beschäftigt war 
und das Dienstverhältnis erst an diesem Tage ohne vorherige Kündigung 
gelöst worden sei, hätte Kläger Anspruch gemäß § 29 H. G. G. auf den 
Gehalt vom 1. Juli bis 31. März 1913, daher für 9 Monate zu je 120 K 
zusanlmen 1080 K. Da aber Kläger selbst zugab, am 6. Februar 1913 von 
der Beklagten 2000 K als Abfertigung bekommen zu haben, so erhielt 
er fast das Doppelte des ganzen ihm eventuell gebührenden Gehaltes, 
weshalb sein Begehren "üs ungerechtfertigt abzuweisen war. 

Auch die Berufung des Klägers gegen obiges Urteil wurde ab· 
gewiesen, u. Z\Y. aus folgenden Gründen: 

Kläger behauptet zwar, die Beklagte sei laut Vereinbarung ver
pflichtet gewesen, ihm 4000 K auszuzahlen, was Beklagte verneinte, aber 
Kläger selbst behauptete nicht, daß die ihm am 6. Februar 1913, also am 
Tage der Yertragsauflösung ausbezahlten 2000 K ausdrücklich auf Hechnung 
der angeblich \·ereinbarten Abfertigung gegeben worden seien. 

Vi enn auch angenommen \yird, daß Kläger beim Verlassen des 
Dienstes zwei Forderungen gegen die Beklagte u. zw. eine unbestrit· 
tene als Lohn für geleistete Dienste und eine zweite streitige wegen der 
angeblich vereinbarten Abfertigung von 4000 K, so muß angesichts der 
am 6. Februar 1913 erfolgten Auszahlung von ::000 K gemäß § 1416 a.b. G.B. 
mangels ausdrü cldich geoffenbarten Willens des Verpflichteten angenommen 
werden, daß die Zahlung als auf Rechnung der liquiden, daher an 
und für sich sclnYierigeren Verpflichtung geleistet angesehen werden muß 
und nicht auf Rechnung einer sonst streitigen Abfertigung. 

Mit dem Betrage von 2000 K wurde daher in erster Reihe die kläge
rische Forderung, stammend aus den geleisteten Diensten, durch Zahlung 
(§ 1412 <l. b. O. B.) g·etilgt. 

Sein Klagebegehren auf Verurieilung der Beklagten zur Zahlung 
von 1080 K aus diesem Titel ist ungerechtfertigt, da er nicht nur diesen 
Betrüg,sondem einen l\fehrbetrag \~on 920 K erhalten hat. 
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Nr.2312. 

Im Baugewerbe ist die Kündigung in der Winterszeit vom 1. Oktober 
bis 1. März mangels gegenteiliger Verabredung gewohnheitsgemäß 

ausgeschlossen. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Laibach vom 29. Dezember 1913, Cr. I 
193;13. 

Kläger kam am 25. November 1913 in die Kanzlei des beklagten 
Baumeisters und bat um Aufnahme als Arbeiter. Es wurde ihm bedeutet, 
daß (lI'sich am nächsten Tage anfragellsoll. Der Geschäftsführer des Bekl(),gten 
stellte nun dem sich ,vieder meldenden Kläger frei, bei der Demolie
rung eines Hauses zu arbeiten. Am 4. Dezember 1913 wurde Kläger mit 
mehreren anderen i\.rbeitern entlassen, weshalb er Entschädigung für die 
14tägige Kündigungsfrist wegen grundloser Entlassung verlangt. 

Beklagter beantragte die Abweisung des Klagebegehrens JIlit dem 
Hinweise darauf, daß das Baugewerbe zur Winterszeit zu ruhen pflegt, 
da das Wetter die Arbeiten verhindert, weshalb nach allgemeinem Brauche 
im Baugewerbe in der Zeit vom 1. Oktober bis 1. :März die Kündigung aus
geschlossen ist. Überdies sei dem Kläger auch erklärt worden, daß er nur 
dann arbeiten könne, wenn Arbeit da sein werde. Kläger sei daher nicht 
als ständiger Arbeiter, sondern nur vorübergehend aufgenommen worden, 
weshalb er keine Kündigung in Anspruch nehmen könne. 

Der als Zeuge einvernommene Geschäftsführer bestätigte, daß beim 
Baugewerbe in der Zeit vom 1. Oktober bis 1. :März die Kündigung aus
geschlossen sei und daß er dem Kläger bei der Aufnahme ausdrücklich 
erklärte, daß er Arbeit nur bekommen werde, wenn es welche geben wird. 
Die Entlassung erfolgte, weil die Demolierungsarbeit infolge Schneefa'ues 
eingestellt werden mußte. 

Das Klagebehren wurde abgewiesen. 

Gründe: Die Bestimmung des § 77 Gew. O. findet nur auf ständige 
Dienstverhältnisse Anwendung. Laut Zeugenaussage des Geschäftsführers 
ruht im Bauge·werbe zur Winterszeit die Arbeit, mit 1. Oktober werden 
sämtliche Arbeitsverhältnisse aufgelöst, was auch dem Gerichte bekannt 
ist. Bedarf der Baumeister im Winter einer Arbeitskraft, so ist .der Arbeiter 
nicht als ständig in den Dienst aufgenommen anzusehen, sondern nur 
vorübergehend. In ein solches Dienstverhältnis ist Kläger . eingetreten, 
was aus der Äußerung des Geschäftsführers bei der Aufnahme wie auch 
aus dem Umstande hervorgeht, daß über die Höhe des Lohnes keine Verein
barung getroffen ·wurde. Auf ein solches Arbeitsverhältnis findet die Kündi
gung keine Anwendung, daher auch das Begehren auf Zahlung des Lohnes 
für die Kündigungsfrist nicht gerechtfertigt ist. 
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Nr.2313. 
Vernachlässigung der Pflichten kann die Entlassung, nicht ab-er Ver
weigerung oder Herabsetzung des vereinbarten Lohnes begründen. 
Entscheidung des Gewerbegerichtes Lernberg vorn 27. ]\fai 1913, Cr. II 126/13. 

Nach übereinstimmenden Angaben beider Parteien haben die Be
klagten JIlit dem Vertrage vom 25. November 1912 den Kläger JIlit einer 
Gage von 400 K monatlich ab 1. Dezember 1912 bis 31. Dezember 1913 
als Leiter für ihr kaufmännisches Unternehmen aufgenommen. 

Kläger behauptet weiter, er habe auf Grund des genannten Vertrages 
seinen Dienst bis Ende :März 1913 versehen und sich, als die Beklagten 
mit der Auszahlung des Gehaltes rückständig waren, bereit erklärt, den 
Dienstvertrag schon mit 1. April 1913 zu lösen, falls ihm eine einmalige 
Entschädigung von 3000 K ausbezahlt würde. Die Beklagten hätten sich 
damit einverstanden erklärt und versprochen, den Betrag von 3000 K mit 
Akzepten zu decken. Trotz Mahnung bekam Kläger weder Akzepte noch 
Geld und begehrt daher den Betrag von 16CO K als Gehalt für die Zeit 
vom 1. Dezember 1912 bis 1. April 1913 von je 400 K monatlich und die An
erkennung seines Anspruches auf Be-zug seines Monatsgehaltes von je 400 K 
bis 31. Dezember 1913. 

Die Beklagten beantragten kostenpflichtige Abweisung des Klage
begehrens, weil Kläger kaum durch 14 Tage nach Dienstantritt ihr Geschäft 
besuchte und im Bureau nicht3 tat. 

Er kam in das Bureau immer nur auf ein paar Tage, da er auch 
sonst als gewesener Kompagnon und jetziger Gläubiger der Firma Interesse 
für das Unternehmen zeigte. 

Die Beklagten erklärten ihm schon im Laufe des ersten Monates. 
sie würden ihm kein Gehalt zahlen, weil er seinen Pilichten nicht nach~ 
komme. Trotzdem kam Kläger auch weiterhin manchmal ins Bureau und 
trug etwas in die Bücher ein. 

Den Betrag von 3000 K versprachen die Beklagten für die Durch
führung eines Vergleiches mit den Gläubigern, den der Kläger jedoch nicht 
zustande brachte. 

Im Beweisverfahren haben die Beklagten nur das Buch "Prima 
~ota" vorgelegt, aus welchem festgestellt wurde, daß alle Eintragungen 
bIS Ende März 1913 vom Kläger vorgenommen wu~:den. "Hauptbuch der 
Gläubiger", "Trattebuch" und "Amerikanisches Journal" haben die Be
klagten trotz Aufforderung nicht vorgelegt, doch hat einer der Kklagtel1 
zugestanden, daß Kläger noch z:;vei andere Bücher geführt habe. 

Die Zeugen bestätigten, daß Kläger sehr unregelmäßig ins Bureau 
kam und bis Ende März 1913 "Prima Nota", "Trattebuch", "Saldokonti 
der Gläubiger" samt dem "Amerikanischen Journal" geführt habe. 

IX 
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Dagegen haben die Zeugen weder eine Kündigung seitens der Beklagten noch 
die Entlassung des Klägers zu bestätigen vermocht. 

Dem Klagebegehren des Klägers ,vurde in 1. Instanz teil weise 
stattgegeben, u. zw. aus folgenden Gründen: .. ' . 

Unbestritten ist, daß Kläger von den Beklagten als Geschaftslelter 
ihres Unternehmens mit einem Monatsgehalte von 400 K vom 1. Dezember 
1912 angestellt ,vmde und auf Rechnung seines Verdienstes 276 K genom-

men hat. 
Streitig ist, ob Kläger die vereinbarten Dienste geleistet und ob das 

Dienstverhältnis regelrecht aufgelöst wurde. 
Auf Grund des Vorbringens der Beklagten, Kläger sei bis Ende 

März 1913 ins Bureau gekommen und habe drei Handelsbücher geführt, 
hat das Gericht als erwiesen angenommen, daß das Dienstverhältnis bis 
zu dieser Zeit nicht aufgelöst war und das Klagebegehren in Ansehung d~s 
4monatigen Gehaltes nach Abzug des ausbezahlten Betrages von 276 K 

gerechtfertigt ist. 
Z\ya.r wurde auf Grund glaubwürdiger Zeugenaussage festgestellt, 

daß Kläger nur unregelmäßig ins Bureau kam; dp., jedoch die Beklagten 
nicht nachge\yiesen haben, daß sie VOll dem ihnen gemäß § 27, Z 4, H. G .. G. 
zustehenden Rechte der sofortigen Entlassung .Gebmuch ll1?~chten, 1m 
Geo'enteil diese Art der Dienstleistung duldeten, und es an einer Vorschrift 

" , . b nnngelt, welche eine Weigerung oder V erminderung ~es vere:l1 arten 
Lohnes seitens der Beklagten rechtfertigen würde, stand Ihnen kem Recht 
zu, die Bezüge des Klägers zu verkürzen. 

Als ungerechtfertigt hat jedoch das Gericht das Begehren auf 
Zahlmw des Lohnes für die weiteren Monate abgewiesen. 

Da auf den den Beklagten vom Kläger gestellten Antrag auf Lösung 
de2 DienstV2rtrages mit 1. April 1913 einer delI RklB,gten, Mitinhaber dilr 
Firma, einging und Kläger ü',tsächlich cmfhöl'te, mit .d~lr: Ta?p sein81!ienste 
zu verrichten, ist anzunehmen, das Dienstverhältl1ls seI mIt 1. Apnl 1913 
freiwillig beiderseits gelöst worden; es fehlt daher diesem Klagebegehren 

jede rechtliche Grundlage. . ' 
Kläo'er behauptete zwar dies3 Auflösung Sel abhängIg gewesen vom 

Erhalt der "'Summe von 3000 K. 'Das Vei'halten des Klägers, der seine Dienste 
ohne Rücksicht auf diese angebliche Bedingung einstellte, widerspricht 
jedoch dieser Behauptung. Das Gericht erblickte viehl1~hr sC:lOn i:ll bloße:l 
Unterlassen der weiteren Dienstleistung seitens des Klägers eme stIllschweI
gende Zustimmung zur Auflösung des Dienstvertmges mit 1. April.1913 
und hat sich in die Beurteilung der angeblich besprochenen EntschädIgung 
im Betrage von 3000 K, da diese mit der vorliegenden Klage nicht geltend 
gemacht worden war, nicht eingelassen. 

Die Berufung der Beklagten gegen dieses Urteil wurde ~b
gewiesen und das obige Urteil vollinhaltlich VOll der H. Instanz bestätIgt. 
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Gründe: Das Prozeßgericht hat auf Grund des festgestellten Sach
verhaltes dem Gesetze entsprechend den Streit entschieden. Der Ein
wendung der Beklagten, dem Kläger gebühre nicht der vereinbarte Lohn 
weil er nicht regehlläßig ins Bureau kam, ,yurde von der 1. Instanz zu~ 
~reffend ebensowenig stattgegeben wie der Einwendung, daß dem Kläger 
1m erstEll Monat gekündigt worden sei, dp., erwiesen worden ist, daß Klfurer 
flhne Widerspruch auch später den Dienst erfüllt habe. 0 

Die einseitige Erklärung der Beklagten, sie würden ihm nicht mehr 
d~n v~reillbarten Lohn auszahlen, ist ganz belanglos, da selbst beklagter
.seIts lUcht behauptet wurde, daß Kläger damit einverstanden war. 

Auch der Umstand, welche Pflichten vom Klä<Yer zu erfüllen waren 
ist für diesen Streit belanglos, da es Sache der Beklagten gewesen wäre de~ 
Kläger im Falle seiner Nachlässigkeit zu entlassen, wozu sie nach den 'vom 
Gesetze gegebenen Vorschriften befugt waren. Wenn sie aber davon keinen 
G:obrauch m3~chtell und die Art und Weise, auf welche Kläger den Dienst 
aelstete, duldeten, müssen sie in weiterer Konsequenz auch die vereinbarte 
Gage, deren Höhe nicht bestritten wurde, auszuzahlen für verpflichtet ge
halten werden. 

NI'. 2314. 

Bei wesentlichen Mängeln des akkordierten Werkstückes, die es ' 
unbrauchbar machen und vom Arbeiter verschuldet wurden kann der 

Arbeitgeber die Zahlung des lohnes verweigern,' 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Pilsen vom 11. April 1914, Cr. I 71/14. 

Kläger, der als Eisengießer bei der Beklagten in Arbeit stand, über-
11ahm am 31. März 1914 zum Abgießen zwei Stahlräder für Automobile 
um den vereinbarten Akkordlohn von 20 K für ein Stück. 

Diese Arbeit wurde vom Kläger in der Zeit vom 31. März bis 4. April 
,durchgeführt, von der Beklagten jedoch nicht übernommen rind die Be
zahlung des Lohnes verweigert. Die Klage auf Bezahlung VOll 40 K wurde 
.abgewiesen. 

Gründe: Auf Grund der Ergebnisse der Verhandlung und der durch
.geführten Beweise wurde festgestellt: 

Mit Rücksicht darauf, daß der Kläger bereits 3 solche Räder ge
:gossen hatte und mit der Jifal1ipulation vertraut war, wurde vereinbart, 
daß die Räder ta d ?Hos sein müssen. 

Die Räder aber hatten gleich nach dem Gusse Risse, was nur die 
Folge dessen war, daß der Kläger, obwohl er vom Meister hiezu die WeisunG' 
.erhalten hat und es einzig und allein seine Sache war dies zu tun de~ 
Sand ('eUS der Form nicht rechtzeitig entfernt hat und der' Stahl sich infolge
dessen nicht zusammenziehen konnte. 

IX* 



132 Gewe!'begerichtliche Entscheidungen. Nr. 2314-2315. 

Außerdem war die Form nicht ordentlich ausgetrocknet und hätte 
deshalb vom Kläger noch nicht in Gebrauch genommen werden sollen. 

Die Gußfehler machen die Räder gänzlich unbrauchbar und lassen 
sich auch nicht ausbessern, so daß die Räder neu gegossen werden müssen. 
daher die Al'beit des Klägers für die Beklagte kejnen Wert hat. ' 

Aus diesen festgestellten Tatsachen wird geschlossen, daß das vom 
Kläger abgeführte Werkstück wesentliche Mängel hat, welche es unbrauchbar 
machen, und daß diese Mängel nicht durch einen bloßen Zufall, sondern 
lediglich durch Verschulden des Klägers verursacht wurden. ' 

Infolgedessen war die Beklagte, berechtigt, vom Arbeitsvertrag 
zurückzutreten und die Auszahlung des yereinbarten Akkordlohnes zu 
yerweigern (S§ 1153 und 1157 ~'Ülgel1leines bürgerliches Gesetzbuch). 

Nr.2315. 

Verwirkung des Austrittsgrundes durch Verbleiben in der Arbeit. 
Entscheidung des Gewerbegerichtes Pilsen yom 8. April 1914, Cr. I 61/14. 

Klägerin, die bei der Beklagten, Damenschneiderin, als Hilfs
arbeiterin seit 1. April U110 beschäftigt war, ist am 31. März 1914 aus der 
A.rbeit ausgetreten und verlangte die Vergütung des Lohnes für die gesetz
liche Kündigungsfrist aus dem Grunde, weil die Beklagte sie grob beleidigte 
und deshalb Anlaß_ zur vorzeitigen Auflösung des Arbeitsverhältnisses gab. 

Die Klage wurde abgewiesen aus nachstehenden Gründ~n: 
Der auf Grund der Ergebnisse der durchgeführten Verhandlung 

, festgestellte Sachverhalt· ist nachstehender: ' 
Die Klägerin unterhielt sich am 30. März 1914 früh während der 

,\.rbeit mit den übrigen Arbeiterinnen und brach dann in lautes Lachen 
aus, worauf sich die Beklagte, welche im Nebenzimmer, dessen Tür offen 
war, kränklich darniederlag, äußerte: "Die alte Kuh hat keinen Verstand." 
Die Klägerin verwahrte sich zwar dagegen, a,rbeitete jedoch weiter sowohl 
bis mittags wie auch nachmittags. 
.. Nachmittags entschuldigte dann der Gatte der Beklagten deren 
Außerung durch ihre Krankheit und bat um Verzeihung. Die Klägerin hat 
hierauf nichts gesagt, ist jedoch am 31. März früh wie gewöhnlich in die 
Arbeit gekommen und hat ihr Arbeitskleid angezogen. Bevor die Klägerin 
aber zu arbeiten beg0l111eil hat, sagte ihr der Gatte der Beklagten, daß sie 
Samstag über eine Woche ihr Arbeitsbuch nehmen kann. Hierauf erklärte 
die Klägerill: "So! da gehe ich gleich" und ist sofort weggegangen, obzvl'ar 
sie ihre Arbeit nicht fertiggestellt hat. 

Aus diesen festgestellten Tatsachen wird geschlossen, daß die Klä
gerin zwar all1 30. März früh grob an ihrer Ehre durch die Beklagte be
leidigt wurde, daß sie aber diesen Grund zur Auflösung des Arbeitsverhält
nisses nicht sofort benützte und am 31. J'lIärz nicht mehr benützen konnte. 
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Die yorzeitige Auflösung des Arbeitsverhältnisses wird nämlich 
nicht von selbst SChOll dadurch bewirkt, daß ein gesetzlicher Grund hiezu 
vorhanden ist, sondern sie muß aus dem eben yorhandenen Grunde von 
dem betreffenden Teile nicht nur zeitlich, sondern auch, in deutlicher Art 
so ausgedrückt werden, daß darüber kein Zweifel obwalten könne. daß es 
sich um sofortige Auflösung des Al'beitsverhältnisses aus eben' diesem 
Grunde handle. 

Das ist jedoch im gegebenen Falle nicht geschehen, denn die Klägerill, 
ob.zwar s.ie v~n dem beleidigenden Ausdrucke sofort in Kenntnis gelangte, 
b~leb ~eIter III der Arbeit und hat auf keine Weise kundgegeben, daß sie 
dIese Außerung der Beklagten als Grund zur Auflösung des Dienstverhält
nisses benützen will, obwohl sie es namentlich mit Rücksicht auf die Ent
schuldigung der Beklagten durch ihren Gatten hätte tun sollen damit 
aus ihrer Handlungsweise nicht geschlossen werden konnte, daß sie über
haupt diesen Grund nicht geltend machen wolle. 

Die Klägerin kam aber auch deI; nächsten Tag wie gewöhnlich früh 
in die Arbeit, sie zog ihr .A...rbeitskleid an, .um zu arbeiten. und erst dann. 
als ihr gekündigt wurde, ist sie aus der Arbeit ausgetreten'; jedoch aus de~ 
Umständen,_ welche diesen Austritt begleiteten, kann nicht geschlossen 
werden, daß sie das Arbeitsyerhältnis infolge der Ehrenbi?leidigung auf
lösen wollte. 

NI'. 2316. 

Das Gewerbegericht ist nicht zuständig für Streitigkeiten zwischen 
einem Tabaktrafikantenund dessen Verkäuferin. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Prag yom 26. Oktober 1912, Cr. II 873/12. 

Klägerin, welche bei der beklagten Tabaktrafikantin gegen einen 
J'lIonatslohn YOll 90 K als Verkäuferin beschäftigt war, beansprucht aus 
diesem Dienstverhältnisse Bezahlun~ einer Lohnforderung von 45 K 

Ihre Klage wurde bei der ersten Tagsatzung wegen sachlicher Un
zust~ndigkeit des Gewerbegerichtes mit folgender Begründung ab
gewIesen: 

Es ist nicht strittig, daß nach § 2, Z. 6, des Gesetzes vom 16. Jänner 
1910, R. G. BL NI'. 20, auf das Dienstverhältnis der Klägerin die Bestim
mungen dieses Gesetzes Anwendung finden. 

Nach § 41 dieses Gesetzes wäre daher das Gewerbegericht für diese 
Streitigkeit nur dann zuständig, wenn auf die Unternehmung der Be
klagten die Gewerbeordnung Anwendung hätte. Doch durch die Zuschrift 
der Gewerbebehörde wurde festgestellt, daß die Beklagte kein Gewerbe 
angemeldet hat und daß sie nur den Verschleiß der Tabakerzeugnisse 
besorgt. 
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Der Verschleiß dieser zum 8taatsmonopol gehörigen Erzeugnisse 
unterliegt nach ~-\rtikel VIII des kaiserlichen Patentes vom 20. Dezember 
1859, R. G. BI. NI'. 227, nicht der Gewerbeordnung, sondern den darüber 
bestehenden besonderen Vorschriften und in der Tat w-ird eine k. k. Tabak
trafik nur von den k. k. Finanzbehörden verliehen und nur diesen Behörden 
steht das Aufsichtsrecht über das Gebaren des Inhabers der Trafik zu. 

Da sonach die Unternehmung der Beklagten der Gewerbeordnung 
nicht unterliegt, ist das Gewerbegericht sachlich unzuständig und war 
diese Unzuständigkeit nach § 23 Gel'\'. Ger. Ges. 1'011 ~,\mts wegen aus
zusprechen. 

Xl'. 2317. 
Die Vereinbarung von ungleichen Kündigungsfristen in einem der 

Gewerbeordnung unterliegenden Dienstvertrage ist giftig. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Prag vom 7. Oktober 1913, Cr. 1; 654/13. 

Kläger trat am 6. Oktober 1912 bei dEr Beklagten in deren 8e1cher
fabrik als Gehilfe mit einem Wochenlohn von 14 K zur freien Verpflegung 
in Arbeit und wurde hiebei ausdrücklich seitens des Klägers eine achttäO'iO'B 
Kündigungsfrist, seitens der Beklagten Kündigungsausschluß vereinb~;t. 

Am 4. Oktober 1913 kündigte Kläger auf 8 Tage, wurde jedoch 
sofort entlassen. 

~läger behauptet, daß die Beklagte zur Entlassung nicht berechtigt 
war, weIl er früher gekündigt hat und weil die Verabredung von ungleichen 
Kündigungsfristen nach dem Gesetze. nicht giltig ist. 

Das Gewerbegericht hat dessen auf Entschädigung für die acht
tägige Kündigungsfrist im Betrage von 2ö K 90 h erhobene Klage aus 
folgenden Gründen abgewiesen: -

§ 20, Absatz 5, des Handlungsgehilfengesetzes bestimmt zwar: 
"Die Kündigungsfrist muß immer für beide Teile gleich sein. Wurden 

ungleiche Fristen vereinbart, so gilt für beide Teile die längere Frist." 
Doch dieses Gesetz hat auf das Dienstverhältnis zwischen Kläger 

und der Beklagten keine Anwendung, weil Kläger im Gewerbe der Be
klagten, wie von bei den Teilen zugegeben wird, weder kaufmännische,. 
noch höhere, nicht kaufmännische Dienste; sondern nur g'ewöhnliche ge
werbliche Dienste verrichtet hat. 

Dieses Dienstverhältnis ist lediglich nach der Gewerbeordnung zu 
beurteilen, welche im § 72 die Festsetzung der Verhältnisse zwischen den 
selbständigen Gewerbetreibenden und ihren Hilfsarbeitern innerhalb der 
durch die Gesetze gezogenen Grenzen und insbesonders im § 77 bezüglich 
der Kündigungsfrist der freien -Übereinkunft der Parteien überläßt. 

Das Gewerbegericht ist zwar der Ansicht, daß die Verabredung' 
yon ungleichen Kündigungsfristen unbillig sei, doch kann man dieser 
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YerabHl.chmg na:Ch den zitier:tIßnGesetzesstellen eine Giltigkeit nicht ab

sprechen. 
Die Beklagte war de:nmach auf Grund der Verabredung zur sofor-

tigen Entlassung .des Klägers berechtigt, zumal sie die seitens des Klägers 
gegehe118 KÜllrugungg'ar l1iCihtzur Kenntnis nalnll, sondern sofort die Ent

lassung YOTnaW.1. 

Nr.2318. 

Die ~ .einem 'Hilfsarbeiter zum anderen Hilfsarbeiter gemachte 
Äußerung:: 'r,lch >maehe Sie aufmerksam, das ist tarifwidrig, das dürfen 
Sie niclli machen", isinicbt als Aufforderung zum Ungehorsam gegen 

den Arbeitgeber lllm:.U'sehen. 
Erttßcheidung des Gewel'begericbtes Prag vom 5. Dezember 1913, Cr. I '78-1/13. 

Inder Buchdruckerei des Beklagten B. erkrankte der Drucker C., 
der zugleich die Stelle eines von den Gehillell gewählten Vertrauensmallnes 
ver.s1lch. 

Der Beklagte B. erteilte. während der Erkrankung des C. dem l\la
sehineml1eister D .. , der schall zwei große Rotationsmaschinen zu bedienen 
hatte, dellAuftrag, er möge ihm 200 Stück Zirkulare auf einer dritten 
kleinen JlIRschineSystem Tiegel drucken. 

D. ocklärte, er werde diese Arbeit heute verrichten, aber von morgen 
an nur bci seinen Rot1Jctionsmaschinen arbeiten. Der Setzer A., der sich 
in gBkündig,ter SteUung befa,nd, sagte jedoch in Gegemvart des B. zum 
J\lIaseltinelllneister D. ~\Yört1ich: "Ich m,whe Sie aufmerksam, das ist tarif-

das dürfen Sie nicht macl1en", worauf R den A. sofort aus der 
Arbeit .entließ und sich die 200 Stück Zirkulare selbst gedruckt ha,t. 

A. klagte nUll den B. auf Lohnentschädigul1g für die restliche Küne 

digungdrist im Betrage von 47 K 67 h und behauptet, daß die VOll B. dem 
D. Arbeit ,dem als Kollektivvertrag geltenden Normaltc\rife 
widerspreche., weil D. SChOll zwei große Maschinen zu bedienen hatte und 
nicht noch auf einer dritten, wenn auch kleinen Maschine arbeiten durfte. 
Er habe den D. nur auf die Tarifwidrigkeit aufmerksam gemacht, jedoch 
nicht zum Ungeh:orsam gegen den B. zu verleiten gesucht. In Abwesenheit 
~des VertraiUellsmamles war er als J\,[itglied der Typograficka Beseda be
rechtigt, auf die Tarifwidrigkeit hinzuweisen. 

Der Beklagte wendet ein, daß die Entlassung nach §82, lit. t, Gew. O. 
begründet war, weil der Kläger den Hilfsarbeiter D. zum Ungehorsam gegen 
den Gewerbsinhaber zu verleiten gesucht hat und weil Kläger, wenn es sich 
auch um eine Tarifwidrigkeit gehandelt hätte, zum Einschreiten nicht 
berechtigt w~r. 

Das Gev\'erhegericht hat nach Einvernahme des D. als Zeugen der 
Xlage mit folgender Begründung stattgegeben: 
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Aus der eidlichen Aussage des Zeugen D. in Verbindung mit dem 
teilweisell Geständnisse der Parteien wurde festgestellt: daß der Kläger 
zum Maschinenmeister D. nur gesagt hat: "Ich mache Sie aufmerksam, 
das ist tarifwidTig, das dürfen Sie nicht machen." Wenn auch Kläger zum 
Einschreiten in dieser Sache nicht berufen war, so folgt doch aus diesen 

. festgestellten Tatsachen, daß er den Maschinenmeister D. wirklich nur 
darauf aufmerksam gemaeht hat, daß der Beklagte von ihm eine tarif
widrige Arbeit verlange: daß er jedoch keineswegs hiemit den D. zum Un
gehorsam oder zur Auflehnung gegen den Ge'werbsinhaber zu verleiten 
gesucht hat. 

Übrigens hat der Beklagte die Tarifwidrigkeit seines Vorgehens 
dadurch anerkannt, daß er, wiewohl D. zur Verrichtung der Arbeit bereit 
war, diese sich selbst besorgt hat. 

Das Gewerbegerieht konnte deshalb den Entlassungsgrund des 
§ 82, lit j, Gew. O. als vorhanden nicht erkennen und mußte daher auf 
Grund des § 84, Gew. O. der Klage stattgeben. 

NI'. 2319. 
~ie von einem Gehilfen seinem Gewerbeinhaber gegenüber gemachte 
AIlßerllng: "Das sind dumme Reden, die können Sie sich lassen", 

enthält keine grobe Ehrenbeleidigllng. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Prag yom 13. Jänner 1914, Cr. I 17/1-1. 

Der beklagte Zuckerbäckermeister hat den bei ihm gegen festen 
Lohn und Kost und gegen 14tägige Kündigung als Gehilfen beschäftigten 
Kläger deshalb zur Rede gestellt, weil er sich am Vormittag das zur Arbeit 
notwendige Eiweiß nicht hat holen lassen, worauf der Kläger in Gegen
wart des Lehrlings erwiderte: "Das sind dumme Reden, die können Sie 
sich lassen." 

Wegen dieser Äußerung hat der Beklagte den Kläger sofort aus 
der A.rbeit el1tla~sen und das Gewerbegericht hat der Klage des letzteren 
auf Entschädigung für die 14tägige Kündigungsfrist stattgegeben. 

Gründe: Dureh die vom Kläger gemachte Äußerung: "Das sind 
dunune Reden, die können Sie sich lassen" hat er zwar offenbar die im 
§ 76 Gew. O. vorgesehriebene Achtung seines Gewerbeinhabers verletzt, 
weil diese Äußerung eine Grobheit enthält; aber eine grobe Ehrenbeleidi
gung im Sinne des § 82, llt. g,Gew.O. konnte das Gericht in dieser Äußerung. 
aus dem Grunde nicht erblicken, weil sie den Tatbestand der in den §§ 487, 
488, 491 und 496 Str. G. normierten Übertretungen gegen die Sicherheit 
der Ehre nicht enthält, zumal der Kläger hiedurch den Beklagten weder 
einer strafbaren oder bestimmten unehrenhaften Handlungen fälschlich 
beschuldigt, noch verächtlicher Eigenschaften oder Gesinnungen geziehen 
oder dem öffentlichen Spotte ausgesetzt, noch ihn öffentlich beschimpft hat. 
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Der Beklagte war daher zur sofortigen Entlassung des Klägers nieht 
berechtigt und war daher auf Grund des § 84 Gew. O. der Klage statt
zugeben. 

NI'. 2320. 

Auf das Dienstverhältnis eines gewöhnlichen Hotelportiers fimlet nicht 
das Handhmgsgehilfengesetz, sondern die Gewerbeordnung Anwendung. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Prag vom 27. Februar 1914, Cr. I 152/14. 
und des Landes- als Berufungsgerichtes Prag vom 27.~färz 1914, eg. Ir 12/14. 

Kläger war seit dem 15. September 1913 im Hotel des Beklagten 
als Hotelportier gegen vereinbarte 14tägige Kündigungsfrist beschäftigt 
und erhielt vom Beklagten weder einen Lohn noch die Kost undWohnung, 
sondern war nur auf Trinkgelder angewiesen. 

Kläger, der am 15. Jänner 1914 vom Beklagten 14tägige Kündi
gung erhielt und am 1. Februar 1914 entlassen wurde, behauptet, daß 
er im Hotelgewerbe des Beklagten kaufmännische und auch höhere, nicht
kaufmännische Dienste verrichtet hat, und beansprucht deshalb auf GrmLd 
des Handlungsgehilfengesetzes Entschädigung für die Zeit vom 1. Februar 
bis 31. März 1914 an entgangenen Trinkgeldern im Betrage von 720 K. 

Das Gewerbegericht hat die Klage aus folgenden Gründen ab
gewiesen: 
v Es ist nicht strittig, daß der Beklagte sein Hotelunternehmen selbst 
persönlich leitet und nur, 'wenn er ausnahms'Neise nicht zu Hause war. 
ihn der Oberkellner und, wenn auch dieser zufälligerweise nicht zugegen vmr, 
ihn der Kläger vertrat. 

Weiter wurde festgestellt, daß der Kläger seinen Standort im Ye
stibul hatte, dortselbst die angekOl1Ulle'len Gäste empfing, sofort aber den 
Beklagten herbeirief, der dann den Gästen selbst ein Zimmer zuwies und 
selbst die schriftlichen Reehnungen ausg'estellt hat, ~'elehe dann vorn Ober
kellner einkassiert wurden. 

Ferner wurde festgestellt, daß das gesamte Hotelpersol1al ausschließ
lich dem Beklagten untergeordnet war und daß der Kläger nur die beiden 
vom Beklagten aufgenommenen Lohndieller bei Reinigung des Vestibuls 
und Besorgung des Gepäcktragens zu beaufsichtigen hatte und daß die Mit
wirkung des Klägers bei Aufnahme der Gäste nur darin bestand, daß er 
nach Anweisung des Beklagten die Namen der Gäste und das ihJlen vom 
Beklagten zugewiesene Zimmer in ein hiefür bestimmtes Buch eintragen 
mußte. . 

Aus diesen festgestellten Tatsachen folgt, daß der Kläger in der 
Unternehmung des Beklagten weder zur Leistung kaufmännischer noch 
höherer, llichtkaufmäl1nischer Dienste yonviegend angestellt war, sondern 
daß er nur gewöhl1liehe gewerbliche Dienste geleistet hat, weshalb auf 
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sein Dienstverhältnis nach § 2 H. G. G. nicht die Vorschriften dieses Ge
setzes, sondern nur jene der Gewerbeordnung A.nwendul1g finden. 

Nach § n Gew. O. hatte Kläger nur auf eine 14tägige Kündigungs
frist Anspruch und da er nur nach vOTgängiger 14tägiger Kündigung ent
lassen wurde, war seine Klage als unbegl;ündet abzuweisen. 

Das Landes- als Berufungsgericht hat die Berufung des Klägers 
abgewiesen und zu der erstrichteFliehen Begründung im wesentlichen 
folgendes hinzugefügt: 

vVenn auch Kläger ausnahmsweise im Falle der Abwesenheit des 
Beklagten und zugleich des Oberkellners kaufmännische Dienste verrichtet 
hat, kann er 11ach § 1, Absatz 2, H. G. G. nicht als Handlungsgehilfe an
gesehen ,,,'erden. 

Die Dienstleistungen des Klägers können als höhere, nichtkaufmän
nische Dienste nicht qualifiziert werden. 

Der Kläger ein besonderes Gewicht darauf, daß die Post-
bediensteten alle für Hotelgäste bestimmten Wert- und Geldsendungen 
ihm anvertraut haben. Doch dieser Umstand ist für sein Dienstverhältnis 
zum Beklagten belanglos, weil, 'wenn ein Briefträger eine zu eigenen Handen 
zuzustellende Sendung beim Kläger ließ, er dies auf eigene Verantwortung 
tat, ohne daß hicfür der Beklagte verantwortlich gemacht werden kOllnte. 

Die Kenntnis von mehreren Sprachen und Gewohnheiten im Aus
hmde, die der Kläger während seiner Beschäftigung in erstklassigen Hotels 
im Auslande sich angeeignet hat, ist nicht entscheidend, weil, wie dem fach
männisch besetzten Berufungsgerichte bek8,nnt ist, diese Kenntnis viele 
Kellner auszU\yeisel1 vermögen und gerade deshalb in größeren Hotel
unternehmungen Beschäftigung finden, olme daß sie dadurch in die Reihe 
derart qualifizierter Angestellten, wie sie § 2 H. G. G. im Sinne hat, trete.n. 

Auch der Umstand, daß der Kläger sich in den internationalen 
Fahrplänen, in den Tarifvorschriften für die Gepäckbeförderung per Bahn 
und durch Spediteure auskennt, gibt dem Kläger nicht die Qualifikation 
eines höheren Angestellten, weil auf Grund der in jedem Hotel vorhandenen 
Behelfe jeder intelligente auch untergeordnete Kellner .diesfalls einem 
Gaste Auskünfte zu erteilen imstande ist. 

NI'.2321. 
Die in Nachtlokalen beschäftigten Animiermädchen sind gewerbliche 
Hilfsarbeiterinnen ; es dürfen auch ihnen geistige Getränke auf 

Rechnung des Lohnes nicht kreditiert werden. 
Entscheidung des Gewerbegerichtes JlIährisch-Ostrau vom 28. November 1913, 

Cr. II 517/13. 

Die Klägerin, welche als Büfettmädchen im Gasthause des Be
klagten wohl keine Arbeit im wahren Sinne des Wortes zu leisten hatte, 
aber gegen einen Lohn verpflichtet war, bestimmte Dienststunden ein-
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zuhalten, den Gästen Gesellschaft zu leisten und sie zu größerem Getränke
konsum zu animieren, klagt auf einen Lohnrückstand von 53 K. 

Der Beklagte erhebt einen Gegenanspruch von 62 K 50 h, indem er 
behauptet, die Klägerin habe bei einem Gelage für sich 'und ihre Gesell
schaft Getränke bestellt und deren Zahlung auf sich genommen. 

Der Klage wurde stattgegeben. 

Gründe: Wenn auch die Klägerin dem Dienstvertrage nach eine 
bestimmte, sei es körperliche oder geistige Tätigkeit im Gasthause des Be
klagten nicht zu entfalten hatte, so war sie dennoch zur Förderung der 
geschäftlichen Zwecke des Gewerbebetriebes des Beklagten gegen einen 
bestimmten Lohn angestellt und gehörte sohin dem gewerblichen Hilfs
personal des Beklagten au. Das Verhältnis, in ,yelchem sie zum Beklagten 
stand, ist daher nach dem VI. Hauptstück der Gewerbeordnung zu beur
teilen und es gelten die für die Lohnzahlullg nach § 78 Gew. 0: vorgeschrie
benen Bestimmungen und insbesondere auch die Bestinullung', daß außer 
den in den Absätzen 2 und 3 des § 78 Gew. O. bezeichneten Gegenständen 
und Waren nichts und insbesondere nicht geistige Getränke auf Rechnung 
des Lohnes kreditiert werden dürfen. Wenn daher auch nach den Zeugen
aussagen nicht gezweifelt werden kann, daß die Klägerin sich bei dem in 
Rede stehenden Vorfalle gewissermaßen aus dem Dienste ausgeschaltet 
und mehr als Gast des Beklagten an einem Gelage teilgenommen hat, so 
kann doch nicht übersehen werden, daß sie zum Beklagten in einem Dienst
verhältnisse stand, zur Dienstleistung an jenem Tage im Lokal erschienen 
ist und in ihrer Eigenschaft als Büfettmädchen das Gelage mit in Szene 
gesetzt hat. Bei der Kreditierung der Getränke stand daher der Beklagte 
der Klägel'in als Dienstgeber gegenüber und muß sich die Einwendung des 
§ 78 c, Gew. 0., wonach Verabredungen, welche der Anordnung des § 78, 
Abs. 5, Ge,,,. O. zuwiderlaufen, nichtig sind, gefallen lassen. 

NI'. 2322. 

Dem Gehilfen gebührt nach der ordmmgsmäftigen Beendigung der 
lehrzeit, wenn der Kollektivvertrag festsetzt, daß die Arbeiter im 
ersten jahre "nach Beendigung der lehrzeit" einen bestimmten lohn 
zu erhalten haben, der lohn eines Hilfsarbeiters, und zwar vom Tage 

nach Beendigung der lehrzeit. 

Entscheidung. des Gewerbegerichtes Prag vom '27. April 1914, Cr. IV 236/14. 

Der Kläger stand bei dem beklagten Baumeister als jIaurerleIlrling 
vom 9. April 1911 bis 9. April 1914 in der Lehre. Am 9. April 1914 stellte 
ihm der Lehrherr das Zeugnis über die zugebrachte Lehrzeit aus, 30m 
10. April 1914 legte der Kläger in Gegenwart seines Lehrherrn die Gesellell-
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prüfung mit gutem Erfolge ab, welches Resultat dem Lehrling sogleich 
bekalllltgegeben wurde, am 15. Apr1l1914 trat er wieder zu seinem gewe
senen Lehrherrn in die Arbeit ein und als ihm der Lehrbrief, datiert mit dem 
15. April 1914, erst am 21. April 19 4 zugestellt wurde, legte er ihn noch 
am selben Tage seilll~m Dienstgeber zur Einsichtnahme vor. 

Bei der nächsten Lohnauszahlung weigerte sich jedoch der Dienst
geber, dem Kläger den von diesem beanspruchten Lohn des Arbeiters 
per 40 h pro Arbeitsstunde auszuzahlen, teils aus dem Grunde, weil der 
Kläger als Lehrling am 30. }lärz 1914 einen schriftlichen Vertrag unter
zeichnet hat, laut welchem ihm pro Arbeitsstunde 28 h Lohn gebührt, teils 
aus dem weiteren Grunde, daß der Kläger dem Beklagten den Lehrbrief 
erst am 21. April 1914 vorgelegt hat und dem Kläger erst von diesem letz
teren Tage der Lohn des Arbeiters zustehe. 

Der Kollektivvertrag enthält zugestandenermaßen im Absatze VI 
die Bestimmung: Die Arbeiter erhalten im ersten Jahre nach der Beendi
gung der Lehrzeit einen Stundenlohn per 40 11. 

Das Gewerbegericht hat der auf Zahlung des Lohnes per 40 h pro 
Arbeitsstunde gerichteten Klage stattgegeben. 

Gründe: Es ist die Frage zu beantworten, welche Bedeutung dem 
;\.usdrucke "nach der Beendigung der Lehrzeit" beizumeRsen wäre. 

Gemäß § 6 a. b. G. B. kann einem Gesetze in der Anwendung kein 
anderer Verstand beigelegt werden, als welcher aus der eigentümlichen 
Bedeutung der Worte in ihrem Zusammenhange und aus der klaren Absicht 
des Gesetzgebers hervorleuchtet. 

Die Lehrzeit wurde ''auf eine bestimmte Dauer vereinbart und darf 
nur aus gesetzlich zulässigen Gründen verlängert werden (§ 99b Gew. 0.). 

Wenn nach ordnungsmäßiger Beendigung der Lehrzeit dem Lehr
ling das Zeugnis über die zugebrachte Lehrzeit vom Lehrherrn ausgestellt 
war (§ 104 Gew. 0.), erlöschen in diesem Moment alle gegenseitigen Rechte 
und Pflichten aus dem Lehrvertrage, weun die Parteien den Vertrag beider
'ileits erfüllt haben, wie er vereinbart worden ist (§ 902 a. b. G. B.). Von 
diesem Zeitpunkte an stehen sie sich nicht mehr in dem Verhältnisse des 
Lehrherrn und des Lehrlings gegenüber und tritt von diesem Moment 
<1n bei ununterbrochenen Arbeitsverhältnissen der Kollektivvertrag' in 
Wirkung, weil beide Parteien zugestandenermaßen den betreffenden Ver
bänden angehören. 

Inhaltlich des Kollektivvertrages zwischen den Baumeistern und 
"ihren Hilfsarbeitern" gehören in die Kategorie der Hilfsarbeiter nicht nur 
die Arbeiter , welche sich der Gesellenprüfung unterzogen haben (arg. §§ 114 b, 
104, Absatz 2, 3, Gew. 0.) ,sondern alle Hilfsarbeiter, welchenach ordnungs
mäßiger Beendigung des Lehrverhältnisses VOll dEr Genossellschaft den 
Lehrbrief erhalten haben (§ 104, Absatz 3, Gew. 0.). 
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Schon in dem l\'Ioment der ordnungsmäßigen Beendigung der Lehr
zeit hat der' Kläger die Eigenschaft "eines ~ilfsarbeiters" erworben und 
O'elten für ihn die Bestimmungen des KollektIVvertrages. 
" Die Gesellenprüfung und das Zeugnis darüber ~ind Dokume1~te 
formeller Natur und vermÖO'en an den durch den KollektIvvertrag vere111-
barten und erworbenen Re~hten und Pflichten nichts zu ändern. . 

Diese Rechtsansicht ergibt sich auch aus der einfac~18n praktIschen 
Erwägung, daß der aus der Lehre zu eine1~ anderen als semem ~e~esenen 
Lehrherl'l1 in die .A.l'beit eingetretene A.l'b81ter allenfalls den An~pIUch auf 
den Lohn des Arbeiters, nicht aber bloß eines Lehrlings hat. 

Es wurde demnach mit Recht dem Klagebegehren stattgegeben. 

Nr.2323. 

Bei Vorhandensein der sonstigen Voraussetz~ngen .~er' gewel'be. 
gerichtlichen Zuständigkeit sind die Gewerb.egeriChie fur ~Iagen v~n 
und gegen Erben der Arbeitgeber und Arbeltfle~!"e: nur biS zur Em-

antwortung des Nachlasses zustandig. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes J\fährisch-Ostrau vom 8. November 1812, 
Cr. II 771/12. 

Die Klägerin A. L. brachte einige Monate nach Ablauf der Lehrzeit 
gegen die minderjährigen Erben ihresl'mittlerweile verstorbenen ~ehrherrn 
nach Einantwortung des Nachlasses me Klage auf Ausstellung emes Le11r-
zeugnisses nach § 104, Abs. 1, Gew. O. ein. . 

Das Gewerbegericht erklärte sich für sachlich unzuständIg. 
Gründe: In Rechtsstreitigkeiten nach § 1 G. G. G. können nur 

lTnternehmer und ihre:\ngestellten als P1Jxteien einander gegenüberstehen. 
Der Übergang einer aus einem Arbeitsverhä~tnis~e entstandenen F~rderUl~g 
an eine andere Person schließt die ZuständIgkeIt der Gm:erbegenchte fur 
die Geltendmachung dieser Forderung aus. Dies gilt für dIe Gesa~ntrechts
nachfolge nicht minder als für die Sonderrechts~lachfolg:, doch 1st zu be
achten, daß die erstere von Todes wegen erst mIt der Emantwortung des 
Nachlasses perfekt wird. 

Nach § 547 a. b. G. B. wird die Verlassenschaft vor der Ann1J~hme des 
Erben, der Erbserklärung, so angesehen, als wenn sie noch von dem Ver
storbenen besessen v:ürde, nach der ~.\l1nahl11e der Verlas~el1s~llaft st~llt 
der Erbe in Rücksicht auf diese den Erblasser vor. Deshalb 1st bIS zur Em
antwortung nicht der Erbe, sondern der Nachlaß als Gläubi?,er oder ~chuld-
11er zu betrachten, und Klagen sind gegen den Nachlaß zu rIchten. Hlegegen 
kommt der Erbe nach der Einantwortul1g für die durch den Erblaöser be
gründeten Rechtsverhältnisse in eigener Person zur Geltung, er haftet nun 
nicht mehr nach § 550 a. b. G. B., sondern nach §§ 820 und 821 a. b. G. B. 



142 Gewerbegericlltliche Entscheidungen. ::'Ir. 2323'- 2324. 

und die örtliche allgemeine Zuständigkeit für Klagen der J'\achlaßgläubiger 
wird nicht mehr nach dem Sitze des Nachlaßgerichtes bestimmt (§ 77 J. ::\.). 

Uncntscheidend ist es, ob das Lllternehmen mit dem Tode des 
Arbeitgebers aufgehört hat oder vom Erben nach § 66, Abs, 4, Gew. O. 
fortgeführt \>;"ird. Auch im letzteren Falle stellt der Erbe nach der Einant
wortung den Erblasser nicht vor, er ist ein anderes Rechtssubjekt als der 
Erblasser oder der ruhende Nachlaß, und untersteht nicht der gewerbe
gerichtlichen Zuständigkeit für Streitigkeiten aus Arbeits- oder Lehr
verträgen des Erblassers, in welche er nicht eingetreten ist. 

Ni'. 2324:. 

I. Pensionsversicherung mittels Ersatzvertrages. 

11. FakturenabzJige, die zu Pensionszwecken der Beamtenschaft 
gewährt und vom Prinzipal quotenmäßig den einzelnen Beamten Zllr 
Erhöhung dei' Anwartschaften gutgeschrieben werden, sind bei Er
löschen der Versicherungspflicht eines Beamten nicht den von ihm 
eingezahlten Beträgen gleichzuachten und daher allch nicht auszufolgen. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Mährisch-Ostran yom 14. November 1913, 
Cr. I 217/13, und des Kreisgerichtes Neutitschein als Berufungsgerichtes vom 

20. Dezember 1913, eg. I 6~8/13. 

Die bekhtgteFirma hat mit ihren Angestellten Pensions9rsatzverträge 
abgeschlossen, 'welche im wesel1tlichenmit den §§3, 5, 26, 31, 32, 33 und 64 
bis 66 P. V. G. übereinstimmen. Sie macht ihren Kreditoren Abzüge von 
Fakturenbeträgen zugUllsten eines "Beamtenunterstützungsfonds" und 
tri It nach Ablauf jede3 J abi'es die gesammelten Beträge auf die einzelnen Be
amten rechnungsmäßig auf, indem sie sie quoteumäßig den einzelnen 
Beamten in dem die Matrikelauszüge enthaltenden Hilfsbuche gutbucht. 
Die gutgebuchtenBeträge werden auch in den Mitgliedsbüchern der Beamkl 
vertragen, u. zw. 8JS Leistungen der Firma. Der Kläger war bis Ende 1912 
kommerzieller Beamter der Firma, hat im Sinne des Pensionsersatzvertrages 
llach Ablauf von 3 Monaten die von ihm als Beiträge geleist!)ten Ein
zahlungen rückerstattet erhalten und begehrt die Ausbezahlung der auf 
ihn entfallenden Quote der Fakturenabzüge aus den Jahren 1909 bis 1912 
in der Höhe von 628 K 82 h. 

Die Beklagte wendet ein, daß die den Kreditoren gemachten Ab
züge nur buchmäßig den Beö,mten einzeln gutgeschrieben wurden, da durch 
sie die Anwartschaften erhöht werden; sie dienen zum Einkaufe VOll Dienst
jahren, gelangen nur buchmäßig zur Einzahlung, resultieren aus Verträgtjn 
der beklagten Firma mit ihren Kreditoren und erscheinen daher als Lei-
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stungen der Firma, welche nach dem Ersatzvertrage beim Erlöschen der 
Versicherungspflicht nicht rückzuerstatten seien. 

Der Klage "llrde in 1. Instanz mit nachstehender Beg r ü n d u 11 g 
stattgegeben: , 

Es war lediglich zu prüfen, ob die eingeklagten Beträge als Em
zahhm<ren der An<restellten anzusehen sind. Diese Frage hat das Gericht 

b " bejaht, indem es erwog, daß die Einzahlungen aus Schulderlässen der 
Kreditoren der beklagten Firma geleistet wurden, welche zugunsten der 
Beamtenschaft, daher auch zugullstel1 des Klägers gewährt worden sind. 
Die Schulderlässe sind im Grunde der §§ 939 und 1444 a. b. G. B. unter der 
ausdrücklichen Auflage erfolgt, die erlassenen Beträge der Beamtensehaft 
zu Pensionszwecken zuzuwenden, so daß eine Bereichel'ung der beklagten 
Firma nicht intendiert war, und die Gutbuchung der quotelll1läßigenBeträge 
im Pensiollskonto der einzelnen Angestellten in Erfüllung der Auflage er· 
folgte unter Inal1spruchnahme von Mitteln, welche die beklagte Firma 
de; Beamtenschaft zuzuwenden verpflichtet war. 

Der Beamtenschaft der beklagten Firma stehen Pensionsansprüche 
nicht g'errenüber einem mit iuristischer Persönlichkeit ausgestatteten Fonds 

b " 
zu. sondern die beklagte Firma. haftet auf Grund eines behördlich geneh-
migten, den Bestimmungen der §§ 64 bis 66 P. V. G. entsprechenden Ersatz
ve;trages persönlich für die Erfüllung der aus der Pensionsversicherullg 
entspringenden Ansprüche, u. zw. nicht nur für die Erfüllung der gesetz
liehen l\Iilldestansprüche, sondern - wenn durch die Aufteilung des er
wähnten unterstiitzungsfonds eine Erhöhung der Anwartschaften über 
das normale Ausmaß durch Anrechnung von Dienstjahren im Sinne des 
§ 31 P. V. G. (§ 32 Ers. V.) Platz zu greifen hat - auch für die Erfüllung 
dieser Mehrallsprüche. In diesen Ansprüchen wird die Beamtenschaft als 
solche wie der einzelne Beamte nicht berührt, mag die Einkaufsprämie 
den einzelnen Beamten rückgesteUt werden oder nicht. Eine Rückerstattung 
ist mit keinerlei Nachteilen für die übrigen Beamten verbunden, dagegen 
wäre die Berechtigung, die Eillkaufsprämie zUTückzubehalten, olme daß 
hiedurch die Pflicht des Versicherers aus dem Versicherullgsvertrage ver
schärft würde, bei dem Umstande, als die Einkaufsprämie nicht aus dem 
Vermögen der' beklagten Firma herrÜhrt, eine ungerechtfertigte Bereiche
rung der beklagten Firma, welche den Intentionen der den Schulderlaß 
gewährenden Kreditoren sicherlich widersprechen würde. 

Es ist auch zu beachten, daß die Erweiterung der Versicherungs
pflicht durch die Anrechnung VOll Dienstjahren nicht eine besondere Wohl
fahrtsmaßregel bildet, zu deren Beobachtung die kumulative Verwendung 
der Einkaufsprämien aller Beamten versicherungstechnisch notwendig 
wäre. Die Anrechnung VOll Dienstjahren erfolgt vielmehr auf Grund VOll 

Spezialverträgen des Versicherers mit den Versicherten, welche der Ve1"
sicherer nach § 31 ~. V. G. (§ 32 Ers. V.) eingehen muß, wenll es die Ver-



144 Gewerbegerichtliehe Entscheidungen. Nr. 2324. 
----------------

sicherten wünschen, so daß die Einkaufsprämie jedes einzelnen Beamten 
und nur diese Einkaufsprämie allein die versicherungstechnische Grundlage 
der gedachten Erweiterung der Versicherung bildet. Auch von diesem Ge
sichtspunkte ist es am Platze, die Einkaufsprämien bei Erlöschen der Ver
sicherungspflicht vor Eintl\itt des Versicherungsfalles ihrem Zwecke zu 
entziehen und gemäß § 1435 a. b. G. B. sie demjenigen zurückzustellen, 
für dessen Rechnung sie dem Versicherungszwecke gewidmet wurden. 

Das k. k. Kreisgericht in Neutitschein hat der Berufung der 
beklagten Firma Folge gegeben und die Klage abgewiesen. 

Grunde: Wenn die Lieferanten mit den Abzügen von ihren For
derungen an die Beklagte einverstanden waren, so taten sie dies, wie das 
Berufungsgericht aus voller Überzeugung annimmt, wohl nur deshalb, 
um mit der Beklagten in weiterer Ge3chäftsverbindung zu bleiben, ins
besondere deshalb, um sich die Beamten der Firma verbindlich zu machen, 
diese zu weiteren Geschäftsabschlüssen zu ermuntern, also nicht zur Unter
stützung von jenen Personen, die ihr Dienstverhältnis bei der Beklagten 
aufgegeben hätten, denn von diesen ließe sich eine weitere Förderung der 
Geschäftsverbindung nicht mehr erwarten. 

Daß die Beklagte bei der Widmung dieser Beträge an den 1Jnter
stiitzungsfonds doch keinesfalls davon ausgegangen ist, die Austretenden, 
also die Nichtbeamten zu begünstigen, liegt auf der Hand, da sie ja sonst 
unmittelbar das Verlassen ihres Dienstes befördert hätte, was ihr nicht 
zuzumuten ist. 

Es erscheint daher der Unterstützungsfonds, insoweit er als selb
ständig angesehen wird, nicht als Vermögens stück der einzelnen Beamten 
sondern als Fonds, welcher zur gelegentlichen Unterstützung der in dem 
Dienstverhältnis bleibenden Personen bestimmt ist, worüber, da der Fonds 

. keine Stiftung beinhaltet, dessen Verwalterin, VOll welcher er eigentlich 
aHein herstammt, d. i. die Beklagte, allein zu el1tsche:den hat. 

Nach § 26 des Ersatzvertrages steht dem gewesenen Angestellten der 
Anspruch auf die Rückerstattung der von ihm selbst geleisteten Ein
zahlungen zu; daß Kläger die von ihm begehTten Beträge aber seI b s t 
gezahlt hat, hat er nicht einmal behaupten können, daß aber die von der 
Beklagten, bzw. deren Lieferanten gezahlten Beträge nich t als von dem 
Beamten geleistete EinuJJlhmgen anzusehen seien, wurde oben schon 
ausgeführt und soll hier nur darauf verwiesen werden .. 

Von einer conditio causa finita (§ 1435 a. b. G. B.) kann nicht die 
Rede sein und der Kläger aus diesem Rechtsgrunde nicht die VOll einer 
anderen Person eingezahlten Beträge fordern. Dies ergibt sich aus dieser 
gesetzlichen Bestimmung selbst, da nur der Geber zur Rückforderung be
rechtigt ist und als solcher der Kläger mwh dem Ausgeführten nicht 
anzusehen ist. 
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NI', 2323, 

Voraussetzungen für die Zulässigkeit einer bedingten Kündigung. 
Entscheidung des Gewerbegerichtes Jlährisch-Ostrau vom 22. April HJ13, 

Cr. II 163/1. 

Der Kläger, welcher als Anstreichergehilfe beim Beklagten gegen 
14tägige Kündigung bedienstet war, behauptet, am 19. April 1913 ohne 
vorherige Kündigung grundlos cntlassen worden zu sein, und erhebt den 
Anspruch auf cille Kündigungsentschädigung. Der Beklagte wendet ein, 
er habe dem Kläger durch seinen Buchhalter V. K. am 5. April 1913 kün
digenlassen, da die Bestellungen rarer wurden, gibt aber zu, einen sonstigen 
Entlassungsgrund am 19. April 1913 nicht gehabt zu haben. 

Der Zeuge V. K. hat angegeben, er sei vom Beklagten beauftragt 
\'\orden, dem Kläger zu· kündigen, und er habe diesem Auftrage in der 
Weise entsprochen, daß er dem Kläger sagte, er werde nach 14 Tagen 
zu Hause bleiben müssen, wenn die Bestellungen sich nicht mehren. 

Der Klage vmrde stattgegeben. ' 
Gründe: Damit eine Kündigung nach § 77 Gew. O. zur Lösung 

des Arbeitsverhältnisses führe, muß sie im Sinne des § 869 a. b. G. B. be
stimmt und verständlich erklärt werden. Dies schließt wohl nicht aus, 
daß die Kündigung durch eine Bedingung eingeschränkt werden kann, 
doch muß es während der ganzen gesetzlichen oder vereinbarten Kündi
gungsfrist feststehen, daß der Wille, das Dienstverhältnis zu lösen, bestehe, 
da nur dann der Zweck der Kündigungsfrist, das Aufsuchen einer 11euen 
Lebensstellung, unter Ausnützung der vollen Frist verfolgt werden kann. 
Deshalb muß dem Kündigungsgegner noch vor Beginn der Kündigul1lYs
frist die Erfüllung der Bedingung bekanntgegeben we.rden. Im vorliegenden 
Falle wurde dem Kläger erst am 19. April 1913 durch die Entlassung be
kanutgegeben, daß die Bedingung sieh erfüllt habe und die Kündigung 
wirksam geworden sei, der Beklagte mußte sohin das Arbeitsverhältnis 
von da ab noch .durch 14 Tage aufre~hthalten oder den Kläger nach § 84 
Gew. O. entschädigen. 

NI', 23~6. 
Ein Handlungsgehilfe, der neben einer Neujahrsremuneration auch ein 
Bilanzgeld jährlich bezieht, kann bei Lösung des Dienstverhältnisses 
nicht einmal eine Quote des Bilanzgeldes beanspruchen, wenn er die 

Bilanzarbeiten noch nicht in An-griff genommen hat. 
Entscheidlmg des Gewerbegerichtes Mährisch-Ostrau vom 25. April 1913, 

Cr. I 26/13. 

Der Kläger hat als Leiter eines Reisebureaus nebst einem festen 
Gehalte und einer Jahresremuneration in der Höhe eines MonatsO'ehaltes 

" alljährlich nach Fertigstellung der Bilanz ein nach Gutdünken des Dienst-

X 
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gebers bemessenes Bilanzgeld bezogen. Ende März 1913 wurde das Dienst
verhältnis geljst, der Kläger erhielt für die dam'1ls fertigge3tellte BJanz 
über das Geschäftsjahr 1913 einen Betrag von 400 K und begehrt unter 
anderem die Zahlung einer dem Zeitraume vom 1. Jänner bis 31. lHiilz 1913 
entsprechenden- Quote des Bilanzgeldes pro 1913. 

Die Klage wurde abgewiesen. 
Gründe: Die Bilanzquote käme dem Kläger im Grunde dtB § 10 

de3 Handlungsgehilfengesetzes nur da:m zu, wenn dem Bilanzgdc'u1splU::he 
der Charakter der in der zitierten Gesetzestelle erwähnten HemuneratioJ. 
oder besonderen Entlohnung zuzuerkennen wäre. Im vorliegenden Falle 
wurde nach den eigenen Behauptungen des Klägers das Bilanzgeld all
jährlich unabhängig vom Erfolge der geschäftlichen Tätigkeit ausbezahlt, 
ulld daraus muß, da diese besondere Entlohnung ausdrücklich als Bilanz
geld bezeichrct wurde, geschlossen werden, daß sie ein Entgelt für die mit 
der Bilanz verbundenen, das gewöhnliche Maß der geforderten Leistungen 
überschreitel1d:m Mehrarbeiten bild311 sJJlte. 

Während die im § IG H. G. G. erwähnten bEsonderen Entlohnungen 
periodische Leistungen sied, deren Äquivalent in einer die ganze betreffende 
Periode umfassenden Tätigkeit des Bediensteten besteht, sollte hier die nur 
durch einige Wochen zu Begbn jedES Jahres anhaltende F;rößere Inan
spruchnahme der Arbeitskraft des Klägers besonders entlohnt werden. 

Die Voraussetzung für das Wirksamwerden des Anspruchqs bildet 
dcmrach niGllt die normale Tätigkeit, sondern die Jlfehrleistung der Bi
lanzaufl~aLme. Nun hat der Kläger die 3 ersten Monate dieses Jahres wohl 
an der Bilanz pro 1912 gearbEitet, die Bilanz pro 1913 aber selbstversUind
lieh l1ech gar nicht in Angriff genommen, er kann daher nicht einmal eine 
Quote d~s Bilanzgeldes pro 1913 beanspruchen. 

NI'. 2327. 

Ob die Enllassung gerecllUertlgt ist, kann nurnacll Tatsachen 
bem teEt werden, die der Entlassung vorangingen. 

Entscheidung des Gcwerbegerichtrs Miihrisch-Ostrau vom 14. Jänner lD13 
, Cr. II 13/13. 

Der Kläger, Ta.glölmer der beklagten Firm:1, behauptet, am 
11. Jänller 1913 grundlos ohne Einhaltung der vereinbarten KUndigungs
ft i3t entlassen \yorden zu sein; die beldagte Firma habe einen Diebstahl 
yorgeschützt, den der Werkführer entdeckt habe, doch stehe Kläger diesem 
Diebstahle ferne. Er begehrt eine Kündigungsentschiidigung im Betrage 

von 20 K GO h. 
D:e beklagte Firma "lwndct ein, sie habe den Kläger woU deshallJ, 

\l"ril sie ihn im V erdaeh t hatte, den Diebstahl begangen zu haben, znt' Ab
rechnung in die Kanzlei bescl:i€dcn, ibn aber eine Entschädigung für die 

Gc..,-erbogerichtlic:,o Ents();~()idungen. Nr. 2327-2328. 147 

Kündigungsfrist nur deshalb vorenthalten, weil er in jenem Augenblicke 
den Werkfiiln'er in Gegenwart des Inhabers der beklagten Firm:1 und des 
Gießereimeisters mit den Worten apostrophierte: "Sie alter Schweine
hund ... ", 

Der Klage 'wurd) stattgegeben. 
Gründe: Es ist nach den Zeugenaussagen wohl als erwiesen anzu

sehen, daß sich der Kläger einer Ehrenbeleidlgung in der Tat schuldig 
gemacht hat, indem er den Werkführer mit "Schweinehund" beschimpfte, 
doch erweisen eben diese Zeugenaussagen im Zusammenhange mit den 
Behauptungen der beklagten Firma selbst, daß im Augenblicke; als die 
Ehrenbeleidigung begangen wurde, die Entlassung des Klägers bereits aus
gesprochen war. Die beklagte Firma gibt selbst zu, daß ihr Inhaber in jenem 
Augenblicke den Kläger in die Kanzlei "zur Abrechnung" beschieden habe. 
Diese Aufforderung, welche implizite den Auftrag zur Unterlassung der 
'\\eiteren Arbeit enthält, ist als einseitige Lösung des Dienstverhältnisses 
anzusehen und hat alle mit der Auflösung des Arbeitsverhältnisses yer
I.mndenen rechtlichen Wirkungen zur unmittelbaren Folge. Ob diese ein
seitige Auflösung grundlos oder mit Grund erfolgt ist, ist nach Tatsachen 
zu beurteilen, die dem Ausspruche der Entlassung vorangingen, während 
selbst unmittelbar nachfolgende Tatsachen für die Ents~heidul1g dieser 
Frage ohne Belang sind. 

Indem nun im vorliegenden Falle die VOll der teklagten Firm;), gel 
tend gemachte Beschimpfung des Werkführers erst erfolgte, nachdem 
-die Entlassung des Klägers bereits ausgesprochen war, kann sie als El1t
lassungsgrund im Sinne des § 82, jit. g, Gew. O. nicht verwertet werden und 
es mußte deshalb dem in seiner Höhe unbestrittenen Klagebegehren gemäß 
§ 84 Gew. O. Folge gegeben werden. 

NI'. 23:?8. 

Wenn sich ein Arbeiter stillschwi:l4}end und durch einen längeren 
Zeitraum einer tägHchen Arbeitszeit unterwirft, die mit dem Kollektiv
vertrage nicht übel'einstimmt, so findet der Kollektivvertrag in dieser 

Richtung keine Anwendung. 
Entscheidung des GewerbegcrichtesMährisch-Ostrau vom 25. April 1313, 

Cr. I1 1GJj13. 

Nach der Vereinbarung über die Arbeits- und Lohnverhältnisse 
ein den Bäckereien des Mährisch-03trauer Bezirkes vom O. Juli HJ09 ist 
für Bäckereien, in denen mehr als 5 Arbeitskräfte beschäftigt sind, eine 
l1stündige Arbeitszeit vereinbart. Die bezeichnete Voraussetzung trifft 
bei der Bäckerei des Beklagten zu. Der Kläger war durch 10 Tage beim 
Beklagten als Schwarzmischer beschäftigt· und behauptet, tä6lich 5 Über
~stUl:den geleistet zu haben. Er klagt auf Zahlung von 25 K GO h samt 
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Prozeßkosten, gibt aber zu, die längere Arbeitszeit widerspruchslos be
obachtet und erst bei der zweiten Lohnauszahlung, d. i. am 14. Tage erfolg· 
los den Anspruch auf eine Entschädigung für die Überzeit erhoben zu 
haben. 

Der Beklagte behauptet hingegen, der Kläger habe in der Zeit von 
S Uhr früh bis 9 TThr abends mit mehrfachen Unterbrechungen gearbeitet, 
so daß die Normalarbeitszeit von 11 Stunden nicht überschritten worden 
sei. Auch habe der Kläger bei keiner Lohnauszahlung einen Anspruch auf 
Entschädigung für Überstunden erhoben und erst beim Dienstaustritte 
angekündigt, daß er einen derartigen Anspruch geltend machen werde. 

Aus den Zeugenaussagen ging hervor, daß eine effektive Arbeitszeit 
von 14 bis 15 Stunden für Schwarzmischer in der Bäckerei des Beklagten 
üblich ist. 

Die Klage vrorde abgewiesen. 
Gründe: Nach § 114 b Gew~O. hat ein Kollektivabkommen rechts

verbindliche Geltung, wen11, \,ie in diesem Falle, nicht abweichende Verein
barUlJO"en getroffen worden sind. Der Kläger hatte daher an sich das Recht, 
sich a~f die im Kollektivvertrage festgesetzte 11stündi2G Normalarbeitszeit 
zu beschränken und einem l\Iehranspn:ch auf Arbeit durch Geltendmachung 
des Austrittsgrundes des § 82, a lit. cl, zu begegnen. Indem aber der Kläger 
sich vorbehaltlos den in der Bäckerei des Beklagten üblichen Verhältnissen 
unterwarf und sich mit dem vereinbarten Lohne trotz der längeren täglichen 
Arbeitszeit mindestens in don erstell 14 Tagen znfriedengab, . ist er still
schweiO"end einverständlich mit dem Beklagten VOll der diesfälligen Be
stimm~l1g des Kollektivvertra6es abgekommen und kann nunmehr eine 
Entschädigung um so weniger beanspruchen, als die zwingende Rechts
vorschrift, daß Überstunden besonders zu entlohnell sind, gemäß § 96 a 
Gew. O. nur auf fabriksmäßig betriebene Gewerbeunternehmungen An
wendung findet. 

NI'. 2329. 

Ein Hilfsarbeiter, der einen Urlaub durch die Vorspiegelung falscher 
Tatsachen erwirkt, verläßt unbefugt die Arbeit. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Mährisch - Ostra,u vom G. Mai 1913, 
Cl'. II 178/13. 

Der beim beklagten Frächter als Kutscher beschäftigte Kläger er
hielt am 23. April 1913 einen Urlaub auf etwa 112 Tage, kehrte aber erst 
alh 29. April 1913 in die Arbeit zurück, da er noch am 23. Apri! 1913 er
krankte und 5 Tage krank blieb. Er gibt zu, den Urlaub durch dle Angabe 
erlangt zu haben, daß seine Schwester gestorben sei. 

Die Gattin des Klägers bestätigte als Zeugin im Sinne der Ein
wendungen des Beklagten, daß der Kläger am 23. April 1913 in seine Heimat 
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gekommen sei, um Reparaturen im Hause zu verrichten; während der 
Reparaturarbeiten sei er erkrankt und mehrere Tage bettlägerig gewesen. 

Die Klage auf Leistung einer Kündigungsentschädigung aus dem 
Grunde, weil der Beklagte den Kläger nach seinEr Rückkehr am 29. April 
1913 zur Arbeit nicht wieder zuließ, ,,.llIde abgewiesen. 

Gründe: Es wird vom Beklagten mit Recht geltend gemacht, daß 
er einen Grund zur vorzeitigen Entlassung des Klägers insofern hatte, als 
der Kläger durch Vorspiegelung der falschen Tatsache, daß er zum Be
gräbnisse einer Schwester falrren müsse, am 23. April 1913 einen Urlaub 
erwirkt und diesen um etwa 5 Tage überschritten hat. Die Überschreitung 
des Urlaubes hat sich wohl als gerechtfertigt erwiesen, indem nach der 
Zeugenaussage der Kläger erkrankt ist und durch etwa 5 Tage bettlägerig 
war. Andrerseits erweist eben diese Zeugenaussage, daß der Kläger den 
Urlaub zu dem Zwecke nahm, um zu Hause Arbeiten zu verrichten. 

Das Verlassen der Arbeit am 23. April 1913 ist, da nicht angenommen 
werden kann, daß der Beklagte dem Kläger den Urlaub erteilt hätte, wenn 
er den wahren Zweck gekannt hätte, als unbefugtes Verlassen der Arbeit 
im Sinne des § 82, lit. /, Gew. O. anzusehen, und demgemäß konnte der 
Beklagte den Kläger ohne Kündigung sofort entlassen. 

Ni'. 23:/0. 
Eine Handanlegung des lehrherrn zur Ausübung der väterlichen Zucht 
bildet keinen Grund Wr die vorzeitige Auflösung des lehrverhältnisses, 
wenn sie nach den Umständen ein gerechtfertigtes und geeignetes 

Zuchtmittel'ist. 
Entscheidung des Gewerbegerichtes M:lihrisch - Ostrau vom 30. Mai 1913, 

Cr. II 199/13. 

. Der minderjährige A. B. wurde vor mehr als 2 Jahren vom Beklagten 
F. H. in die Lehre aufgenommen, die Lehrzeit ·wurde auf 4 Jahre vereinbart. 
Er begehrt nun die Feststellung der Auflösung der Lehrverhältnisses und. 
die Verurteilung des beklagten Lehrherrn zur Ausstellung eines Zeugnisses 
über die zugebrachte Lehrzeit, indem er unter anderem behauptet, daß 
ihm der Beklagte während der ganzen Zeit wiederholt aus nichtigen Gründen 
Ohrfeigen verabfolgt habe; eine der Ohrfeigen aus der letzten Zeit sei so 
heftig gewesen, daß er aus der Nase blutete. 

Der Beklagte gibt zu, dem Kläger manchmal einen leichten Schlag 
über den Kopf oder das Gesicht versetzt zu haben; doch sei das selten ge
schehen, gewöhnlich wegen Lügenhaftigkeit oder wenn der Kläger einen 
Unfug trieb. Verletzt habe er den Kläger niemals, dieser habe auch nie 
infolge einer Ohrfeige aus der Nase geblutet. 

Die Zeugen V. 111., H. K. und V. S. sind oder waren beim Beklagten 
als Gehilfen beschäftigt und bestätigen, daß der Kläger den Beklagten 
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wiederholt anlog, einmal zum Schabernack einen Gehilfen aus der Werk-
stätte zu einer auswärtigen Arbeit sandte, und ähnlichen Unfug trieb und 
daß der Beklagte dem Kläger nur manchmal aus derartigen Anlässen 
einen Schlag versetzte, ihm aber niemals eine Verletzung beigebracht hat; 
sonst habe sich der Kläger stets einer guten Behandlung erfreut. 

Die Klage wurde abgewiesen. 
Gründe: Wohl hat der Lehrherr nach § 100 Gew. O. jede lVlißhand

lung des Lehrlings zu unterlassen, es obliegt ihm aber auch die Überwachung 
der Sitten und der Aufführung des Lehrlings, er hat ihn "zu guten Sitten" 
zu verhalten. Um dieser Pflicht entsprechen zu können, räumt ihm das Ge
setz, wie aus § 101, Z. 2, lit b, hervorgeht, das Recht der väterlichen Zucht 
ein. Dieses Recht beinhaltet auch ein mäßiges Strafrecht, durch welches dic 
Pflicht, sich jeder Mißhandlung zu enthalten, eingeschränkt wird. Wenn die 
Handanlegung ein durch den Anlaß gebotenes und nach den Verhältnissen 
taugliches Mittel bildet, eine schlechte Aufführung zu bestrafen und den 
Lehrling für die Folge zu guten Sitten zu verhalten, dann ist der Lehrherr, 
gleichwie ein Vater, zur Anwendung eines derartigen Mittels berechtigt. 
Nur der Mißbrauch dieses Rechtes fiele unter den Begriff der "Mißhand-

. lung" im Sinne der §§ 100 und 102 a Gew. O. und würde einen Grund für 
die vorzeitige Auflösung des Lehrverhältnisses nach § 101, Z. 2, lit. b, Gew. O. 
bilden. 

Hier hat nach den Zeugenaussagen Lügenhaftigkeit und allerlei 
Unfug des Lehrlings den Grund dafür geboten, daß der Lehrherr dem Kläger 
mitunter leichte Schläge versetzte, welche insbesondere auch nach der 
Zeugenaussage des V. S., auf welchen sich der Kläger berief, keinerlei nach
teilige Folgen hatten. Es hat somit der Anlaß und der Zweck die Züchtigung 
gerechtfertigt, welche eben darum und wegen des Abganges nachteiliger 
Folgen sich nur als Züchtigung und nicht als lYIißhandlung darstellt. 

Nr.2331. 
I. Der einem gewerblichen Hilfsarbeiter gebührende Ersatzruhetagr 

für den vertragsmäßig ein bestimmter Wochentag in Aussicht ge
nommen ist, kann nur bei dringenden Umständen auf einen anderen 

Wochentag verlegt werden. 
n. Oie Verweigerung der Arbeit am Ersatzruhetage bildet keinen 

Entlassungsgnmd. 
Entscheidung des Gewerbegerichtes Mährisch-Ostrau vom 17. Juni 1Dl3, 

Cr. II 220/13. 

Der im Kaffeehause des Beklagten als Zahlkellner beschäftigter 
Kläger wurde am 2. Jlui 1913 entlassen, da er die Dienstleistung an diesem 
Tage, einem :Montage, unter Berufung darauf verweigerte, daß der Mont.ag 
vertragsmäßig sein Ersatzruhetag sei. 
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Der Klage auf Leistung einer Kündigungsentschädigung wurde 
stattgegeben. 

Gründe: Nach dem Gesetze vorn 1G. Jänner 1895, R. G. Bl. Nr.21, 
und d€m Gesetze vorn 18. Juli 1905, R. G. BI. Nr. 125 (Art. VI), stand dem 
Kläger als Zahlkellner im Kaffeehausbetriebe des Beklagten an Stelle der 
Sonntagsruhe ein Ersatzruhetag zu, welcher nach dem Dienstycrtrcge, 
wie beide Streitteile übereinstimmend angeben, auf jeden Montag festge
setzt war. Allerdings muß don Dienstgeber das Recht eingeräumt werden, 
den Ersatzruhetag nach den Bedürfnissen seines Geschäftsbetriebes fest
zusetzen und, wenn dringende Umstände die Verlegung der Ersatzruhe ,auf 
~!nen andern Tag als den im Dienstyertn:ge bEstimmten oder durch längere 
l:bnng gebührer.dcn Tag r:otwendig machen, die Dienstleistung des Hilfs
arbeiters an demnol"mierten Tage zu fordern. Jede Willkür in dieser Rich
tung ist aber ausgeschlossen. 

Im vorliegenden Falle hat der Beklagte am 2. Juni 1913, einern 
lIfontage, den Kläger zur Dienstleistung aufgefordert, obwohl der :Montag 
nach dem Dienstvertrage als Ersatzruhetag des Klägers dienen sollte und 
obwohl der Beklagte an dieSEm Tage die Dienstleistung des Klägers ent
behren konute. Denn beide Teile behaupten übereinstimmend, daß an 
Montagen ein Rechner, ein Zuträger und 2 Pikkolos für den Dienst genügen, 
und der Beklagte gibt zu, daß an jen€m Tage außer dem Kellner U. noch 
ein Zuträger und 2 Pikkolos zur Verfügung standen. 

Die Behauptung des Beklagten, daß C. zum Rechnen damals noch 
~jcht ?efähigt wa:, da er erst etwa eine WocI~ im Geschäfte tätig gewesen 
ISt, wml durch dIe Tatsache widerlegt, daß C. tatsächlich an jenem Tage 
die Rechnung führte und seither regelmäßig an den Ausgangstagen des 
Oberkellners als Zahlkellner beschäftigt wird. Es (lfweisell ferner die Zeugen
aussagen des E. P. m:d des J. C., daß der Beklagte selbst schon am 1. Juni 
1913 in Aussicht genommen hat, dem U. die Rechnung zu übergeben. 

Demzufolge muß angenommen werden, daß keine Notwendigkeit 
bestand, den KElger am 2. Juni 1913 zur Dienstleistung aufzufordern, 
und wenn der Kläger dieser Aufforderurg nicht entsprochen hat, so hat 
cr im Rahmen seiner durch die oben zitierten Gesetze gewährlEisteten Rechte 
gehandelt und den Tatbestand des EniJassungsgrunues nach §, 82 lit. t, 
Gew. O. nicht gesetzt. 

Nr.2332. 
Der Platzmeister eines Baumeisters ist gewerblicher Hilfsarbeiter. 
Entscheidung des Gewerbegerichtes Mährisch-\stnu vom 18. Juli H113, 
Cr. II 3JJ/13, und des KreisgeJichtes Neutitscldn als Berufungsgerichtes 

vom 20. August 1013, Cg. I 410/13. 
Der Kläger war bis zum 5. Juli 1913 im Baumeistergewerbe des 

BEklagten als Platzmeister beschäftigt, hatte als solcher die AIb€itsbücher 
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der Arbeiter zu übernehmen und auszufolgen, Arbeiterlisten zu führen, die 
Löhne auszubezahlen, Demolierungsarbeiten durchzuführen, Holz- und 
Baumaterialien in Evidenz zu halten und Fuhrwerke zu bestellen. Er hat 
bloß die Volksschule absolviert und das Zimmermanllsgewerbe erlernt. 
Die Entlassung erfolgte nach vorgällgiger 14tägiger Kündigung. Seine unter 
Geltendmachung der quartalsmäßigen Kündigungsfrist des § 20 H. G. G. 
angebrachte Klage auf Leistung einer Kündigul1gsentschädigung für die 
Zeit vom 6. Juli bis 30. September 1913 wurde in beiden Instanzen ab
gewiesen. 

Gründe: Die Berechtigung des klägerischen Anspruches hängt 
lediglich VOll d3r Lösung der Frage ab, ob der Kläger im Betriebe des Be
klagten vorwiegend zur Leistung höherer, nichtkaufmännischer Dienste 
nach § 2 des Gesetzes vom1G. Jänner 1910, R. G. BI. NI'. 20, angestellt war 
oder ob seine Tätigkeit als die eines Hilfsarbeiters im Sinne des VI. Haupt
stückes der Gewerbeordnung anzusehen ist. Nur im ersteren Falle gebührt 
dem Kläger mangels einer anderen Vereinbarung der Anspruch auf quartal
mäßige Kündigung nach § 20 H. G. G., im letzteren Falle beträgt die gesetz
liche Kündigungsfrist nach § 77 Gew. O. 14 Tage. 

Unter den im § 73, Abs. 3, Gew. O. angeführten Personen sind Po
liere und Platzmeister zwar nicht angeführt, allein dieser Umstand wäre 
hier nicht von Belang, weil, wie auch der Erlaß des Handelsministeriums 
vom 6.li1ärz 1887, Z. 2370, ausspricht, für den Anspruch auf Anerkennung 
der höheren Dienstleistung nicht die Benennung der betreffenden Person, 
sondern nur deren wirkliche und fallweise Stellung im Gewerbe selbst 
maßgebend ist. 

Bei Prüfung der Obliegenheiten, welche dem Kläger nach seiner 
eigenen Angabe im Dienste des Beklagten zukamen, konnte der Gerichtshof 
die Dienstleistung des Klägers nicht als eine höhere anerkennen. 

Es soll zugegeben werden, daß die Tätigkeit des Klägers nicht nur 
eine vielseitige, sondern auch Eine solche war, die ein großes Vertrauen 
in die Ehrlichkeit des Klägers zur Voraussetzung hat. Hiefür spricht schon 
der nicht geringe W oche1110hn von 66 K. 

Nicht nur auf Grund der eigenen Sachkunde, sondern vornehmlich 
auf Grund des Gutachtens des beeideten Sachverständigen hat aber der 
Gerichtshof . als erwiesen ang'enommen, daß die verschiedenen Dienst
leistungen des Klägers als Zimmermann und Platzmeister keine höhere 
Qualifikation des Arbeiters voraussetzen,daß solche Arbeiten ausnahmslos 
jeder Zimmermann von gewisser Intelligenz und Verläßlichkeit nach mehr
jähriger Praxis ohne weiteres zu leisten imstande ist. Die Annahme, daß 
diesen Arbeiten des Klägers das Merkmal höl18rer Dienstleistung abgeht, 
ist Ul11S0 begründeter, wenn man erwägt, daß eine besondere Vorbildung 
des Klägers nicht besteht, daß dieser nicht vielleicht wegen seines größeren 
Maßes an fiwhtechnischem Wissen oder seiner überragenden Tüchtigkeit 
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in seinem Berufe, sondern nur, wie es in ähnlichen Fällen geschieht, wegen 
seiner Ehrlichkeit und Verläßlichkeit vom Beklagten erst zum Vorarbeiter, 
dann zum Zimmerpolier und schließlich auch zum Platzmeister bestellt 
wurde. 

Hat auch der Kläger manche seiner Arbeiten selbständig durch
geführt, so kann, ihre Vielseitigkeit zwar zugegeben, doch nach der ganzen 
Sachlage und insbesondere im Hinblick auf das vorliegende Sachverstän
digengutachten mit Grund nicht behauptet werden, daß zur klaglose:1Durch
führung der dem Kläger übertragenen Arbeiten ein größeres J\laß an fach
technischen Kenntnissen oder Fähigkeiten notwendig wäre. 

NI'. 2333. 

Der Arbeitsvertrag wird nicht erneuert, wenn der Arbeitgeber den 
Ablauf der Kündigungsfrist übersieht und nur aus diesem Grunde den 

Arbeiter zur Arbeit zuläßt. 
Entscheidung des Gewerbegerichtes l\Hhrisch-Ostrau vom 18. Noyember 1913 

Cr. n 505/13. 

Der bei der Beklagten als Zuschneider gegen einen IVIonatsgehalt 
von' 200 K nebst freier Wohnung und gegen seehswöchise Kündigung 
beschäftigte Kläger ,vurde am 30. September 1913 gekündigt, so daß die 
Kündigungsfrist mit dem 11. November 1913 ablief. Die Beklagte b:tt ihm 
vorher Arbeiten zugev'1iesen, die bis zum bezeichneten Tage nicht fertig
zustellen waren, weshalb er auch lloch am 12. November 1913 zur Arbeit 
~rschiell und sich weigerte, seine Wohnung durch JliIieHustige besichtigcn 
zu lassen. Er ,yurde im Laufe des 12. November 1913 entlassen, erhielt den 
Lohn bis zum 16. November 1913 ausbezahlt und konnte bis zu diesem 
Tage auch die Wohnung behalten. Er behauptet, daß zur Lösung des Ar
beitsverhältnisses eine neuerliche Kündigung notwendig gewesen wäre, 
und erhebt dCll Anspruch auf KÜlldigungsentschädigung. 

Die Beklagte wendet ein, sie habe den Ablauf der Kündigungsfrist 
übersehen und den Kläger nur aus diesem Grunde am 12. November 1913 
arbeiten lassen. Als sie der Kläger gelegentlich der Besichtigung der Woh
nung durch :M:ietlustige im Laufe dieses Tages auf den Irrtum aufmerksam 
machte, habe sie ihn noch während der Werkstunden entlohnt und ent
lassen. 

Die Klage wurde abgewiesen. 
Gründe: Der Kläger erblickt in der Inallspruchnahme seiner 

Dienste vom 12. November 1913 eine Verlängerung des Dienstverhält
nisses, jedoch mit Unrecht. Eine neuerliche Vereinbarung ist dieofrlls, 
wie der Kläger selbst zugibt, zwischen don Parteien nicht erfolgt, und es 
läßt nur das Verhalten des Klägers, welcher am 12. November 1913 trotz 
Ablaufes der Kündigungsfrist zur Arbeit erschien, darauf· schließen, daß 
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dieser das Dienstverhältnis fortsetzen wollte, wogegen die Beklagte nach 
ihrem ganzen Verhalten sieh nur deshalb die Arbeitsleistung des Kläg'ers 
am 12. November 1913 gefallen ließ, weil sie übersehen hat, daß die KÜl:
digungsfrist bereits am 11. November 1913 geendet hat. .Dar~uf deutet d10 
vom Kläger zugegebene Tatsache, daß die Bekl~gte dle Dwns~woh~ung 
des KläO'ers Mietlustigen vorzeigen wollte, und Jl1sbesondere dw weitem 
Tatsaeh~, daß die Beklagte den Kläger sofort noch im Laufe der W ~rks~unden 
entließ, als der Kläger a,uf den tags vorher erfolgten Ablauf der KUl1dlgUllgS
frist aufmerksam machte. 

Es kann daher von einer VerlänrrerunO' des Dienstverhältnisses weder 
im Gnmde des § 861 a. b. G. B., noeh "im G~unde des § 863 a. b. G. B. dil} 
Rede sein, vielmehr herrschte am 12. November 1913 ein vertragsloser 
Zustand, der insofern mit einer Bereicherung der Beklagten verbunden 
war, als ihr Dienste geleistet wurden, auf welche sie keinen Anspruch hatte. 
Diese Bereicherung hat die Beklagte dem Kläger zugegebenermaßen ent· 
golten, indem sie ihm den Lohn bis zum 15 .. Novembe~ 1013 ausbeza~ltc 
und ihn noch einige Tage in der Wohnul1g belIeß, und hwdurch auch elll:r 
etwaigcn Verpflichtung nach § 1152 a. b. G. TI. voll eI:tsprochen. Da cm 
Dienstverhältnis zwischen den Streitteilcl1 überhaupt meht mehr bestand. 
war auch eine Kündigung nicht mehr erforderlich, und es kann deshai',) 
auch yon einer Kündigungsentschädigung im Grunde des § 81 Gew. O. 

keine Rede sein. 

NI'. 2334. 

Aus einEm zwischen der Hauptniederlassung und einEm Reisevero 
treter abg~schlossenen Dienstvertrag kann die Zweigniederlassung 

nicht geklagt werden. 
Entscheidung des Gewerbegerichtes Graz vom 21. April 1014, Cr. I 135/14. 

Im Laufe des Juli 1913 offerierte sich Kläger persönlieh der Ei~en~ 
warenfabriksaktieng-esellschaft S. G. als Reisevertreter. Es fanden per
sönliche Unterred~;1g-en zwischen dem Kläger einerseits und Dr. W. und 
Direktor TI. als Vertreter der Gesellsehaft andererseits in Sopron stroH, 
die jedoch zu keinem Abschluß führten. Bezugnehmend auf diese Unter
redung erhielt sühin Kläger das Schreiben dto. Graz, 1. August J!:113 
gezeiehnet mit: "Eisenwarenfabriks-Aktiengesellschaft S. G." und yers:hen 
mit dell Ul1tersehriften des Dilektionsmitgliedes D. W. und des ProkUrISten 
P .. in welchem sieh die Firma geneigt erklärt, den Kläger provisorisch 
aI~ Reiscvertreter für ihre Gießerei zu engagieren. Das Schreiben führt "ei ter 
aus: .. Im Sinne Ihres eigenen Vorschlages würden wir uns gegel1sl'itig 
vor1ä~fiO" hillsichtlieh der Dauer des Eng gements nicht binden, sondern 
uns die I,ösung bis zum Absehluß eines DefinitiVl:ms jede~zeit vo~·beh(llten." 
Dem Kläger wird im gegenständlichen Sehrelben wClters em Monats:-
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gehalt von 350 K angeboten und als Domizil während seiner Bedie::lstung 
Wien vor;reschIagen. 

Anf dieses Schreiben llin far.d sich der damals in St. Pöltcn "ohn
hafte Kläger abermals in Sopron ein, "oseIbst es am 20. August 1!H3 
zwischen dem Kläger einerseits und Dr. W. und Direktor B. als Vertreter 
der Aktiengesellschaft andrerseits pecsönlich auf Grundlage des zitierten 
Schreibens yom 1. August 1913 zum Abschlusse des Dienstvertrages kam. 
Nach dem Vertrag wurde dem Kläger als provisorischen Reisevertreter 
in erster Linie Niederösterreich, daneben jedoch auch das übrige Inland 
und schließlich auch für spätere Zeit Budapest als Bereisungsrayon zuge-
wiesen. . 

:Mit Schreiben dto. Sopron, 13. Februar 1914, erklärte sich die 
Finna veranlaßt, das provisorische Dienstverhältnis mit dem Kläger 
wieder zu lösen und bewilligte dem Kläger, um ihm Gelegenheit zu geben, 
sich eine andere Anstellung zu verschaffen, eine Frist bis 1. ~ärz 1914 
mit dem Beisatze, daß besagte Firma lediglich aus Entgegenkommen 
in diese Frist willigt, obzwar dem Kläger eine Kündigungsfrist nicht zusteht. 
Da,s Schreiben ist gezeichnet mit der Stampiglie: "Eisenwarenfabrik
Aktien-Gesellschaft S. G., W. m. p .. B. m. p." 

Diese Entlassung erklärt Kläger als ungesetzlich und begehrt 
in YOIJi(g(l~ccr Kl[ge. l:ntG Inr.q;n:chrdrr.e der fce:hswechigell 
Kündigungsfrist des § 20, Abs. 1, H. G. G., die Zahlung einer Kündigungs
el1tscMdigung in der Höhe von 350 K als das auf März 1914 entfalle;nde 
Monatsgehalt. In der gegen die Eisenwarenfabriksa,ktiengeaellscha,ft S. G., 
Zweigniederlassung Graz als Beklagte gerichteten Klage beantragt Kläger 
die Verurt€ilung dieser Beklagten zur Zahlung der 350 K samt 5% Zinsen 
vom Klagszustellungstage wie zum Prozeßkostenersatz. 

Die Klageführung gegen die "Zweigniederlassung Graz" begründet 
KlägG d:lluit, daß er als Reisevertreter für das Gebiet Österreich, ins
bosondere Wien samt Umgebung aufgenommen worden sei, für das Gebiet 
von Österreich di(l Zweigniederlassung in Graz bestimmt sei, ebenso 'wio 
für Ungarn die Hauptniederlassung in Sopron und daß Kläger sich auch 
stets als Angestellten der Zweigniederlassung Graz betraehtet habe, zumal 
der Engagementsbrief vom 1. August 1913 von Graz datiert und abge
sehickt ist und die gefertigten Direktionsmitglieder W. und P. in Graz ihren 
Wohnsitz haben. 

Die beklagte Eisenwarenfabriksaktiengesellschaft S. G., Zweig
niedC'rlassung Graz durch ihr zur Vertretung der Firma berechtigtes 
Direktionsmitglied Dr. W. beantrae;t die kostenptlichtigc Abweisung 
des von ihr bestrittenen Klagebegehrens in erster Linie wegen Mangels der 
PassiYlegiiimation der beklagten Zweigniederl<1ssung Graz, in zweiter 
Linie mit der Einwendung, daß die Firma wegen des provisorischen Charak
ters des Dienstverhältnisses an die im § 20 H. G. G. normierte Kündigungs-
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frist nicht gebunden sei, sondern mit Rücksicht auf die aus dem Schreiben 
yom 1. August 1913 ersichtliche Vereinbarung jederzeit zur Lösung des 
Dienstverhältnisses ohne vorhergegangene Aufkündigung berechtigt sei. 

Der Mangel der Passivlegitimation der Zweigniederlassung Graz' 
wird vom Beklagtenvertreter folgend begründet: Die Eisenwarenfabriks
aktiengesellschaft S. G. besitzt die im Handelsregister des Gerichtshofes 
Sopron eingetragene Hauptniederlassung in Sopron und die im Handels
register des k. k. Landes- als Handelsgerichtes Graz protokollierte Zweig
niederlassung Graz. Die Hauptniederlassung in Sopron umfaßt die GießerBi 
in Sopron wie die Schlosserwarenfabrik in Sopron. Die Zweigniederlassung 
Graz besteht aus der Schlosserwarenfabrik in Graz. Kläger war, wie dies 
aus dem von ihm selbst vorgelegten Schreiben dto. Graz, 1. August 1913 
erhellt, ausschließlich für die Gießerei engagiert, demnach für die Haupt
niederlassung in Sopron, weil eine Gießerei in Grat nicht besteht. Dies ist 
nicht nur im zitierten Schreiben niedergelegt und wurde dem Kläger 
a,nläßlich des mündlichen Vertragsabschlusses in Sopron gesagt, sondern 
ergab sich auch aus der vereinbarten Tätigkeit des Klägers, welch3 aus
schließlich den Vertrieb von Erzeugnissen der Soproner Gießerei, nämlich 
von lVlaschinenbestandteilen, Säbelkörbell u. dgl. zum Gegenstande hatte, 
TI. zw. der lVIaschinenbestandteile nur über nicht fertige, erst zufolge Be
stellung nach Modell anzufertigende Güsse. Dagegen befassen sich die 
Schlosserwarenfabrik in Graz ebenso wie die in Sopron lediglich mit der 
Herstellung von Schlosserwarel1, hauptsächlich Fenster- und TÜibeschlägen 
u. dgl., für welche Erzeugnisse besonders bestellte Reisende den Vertrieb 
besorgen. Dem Kläger mußte seine gegenüber der Hauptniederlassung 
Sopron eingegangene Vertragsstellung um so mehr bewußtsein, als Kläger 
nicht nur zu den Vorverhandhmgen, wie zum Vertragsabschlusse nach 
Sopron gekommen war, sondern auch behufs Elltgegennahme von Auf
trägen und behufs Betichterstattung wiederholt etwa 3 bis 0mal bei der 
Hauptniederlassung in Sopran vorsprach und als die gesamt<" die Reise
tätigkeit des Klägers betreffende Korrespondenz vom Kläger mit Sopron 
geführt wurde. 

Die Tatsache der Fertigung des Schreibens vom 1. August 1913 
dmch Dr. W. und Prokuristen P., welche Personen allerdings in Graz ihren 
Wohnsitz haben, wird als bedeutungslos hingestellt, weil sämtliche zur 
Zeichnung der Firma überhaupt berechtigten Personen zur Zeichnung 
sowohl für die Hauptniederlassllng, wie für die Zweigniederlassung befugt 
sind. Die Datierung und Absendung des zitierten Schreibens von Graz 
aus wird damit begründet, daß der auf Grund der mündlichen in Sopron 
mit Kläger gepflogenen Unterredung in der Sache informierte Direktions
rat Dr. W. Zllr Zeit der Abfassung des Schreibens sich in Graz aufhielt. 
Ebenso wie der in Graz wohnhafte Plokmist P. zm Zeichnung auch für die 
Hauptniederlassung Sopron befugt ist, ist der in Sopron wohnhafte Pro-
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kurist B., welcher der Direktor der Werke in Sopron ist, auch zurFerti
gung für die Zweigniederlassung in Graz berechtigt. 

1 Laut vom Gerichte beigeschafften Auszuges ans dem Handelsregister 
aes Grazer Landes- als Höol1delsgerichtes finden sich im Handelsregister 
unter anderem folgende Eintragungen : Wortlaut der Firma: .. Eisen
:yarBufabriks-Aktien-Gesellschaft S. G. Ort der Hauptniederl~ssung: 
Odenburg ; Ort der Zweigniederlassung Graz; Prokuristen der Firma 
bzw. zur Firmazeichnung berechtigte Direktoren sind unter andel'e~ 
Rudolf P., Dr. Richard W., Josef B. . 

Laut Auszuges aus dem Grazer GewerbereO'ister besteht die Ge
w~rbeb?rechtigung: der ~weigniederlassul1g Graz "der gegenständlichen 
Fl1'Jl1a m der fabnksmäßIgel1 Erzeugung von Sch10ssorwarel1. 
. Laut d?s vo:n ~ekl~gtellv:rtreter vorgebrachten Rechnungs
ll~ch~usses .be~ll1det SICh ~le ?leßer~l der Gesellschaft in Sopron, während 
dIe semerzelt ll1 Graz befmdliche GIeßerei dieses Unternehmens schon im 
Jahre 1909 aufgelassen worden ist. 

Die Klage w'Urde abgewiesen, 
Grü:lde: Anlangend die sachliche und örtliche Zuständigkeit des 

Gewcrbegenchte~ Graz zur Entscheidung vorliegenden Rechtsstreites, 
dCle~ Zutreffen 111 de~ Klage unter Hinweis auf § 87 und §93 J. N. zn 
begmnden versucht WIrd, muß gesagt werden, daß sich über die ZuständiO'
kei.t die~,es Gerichtes .eil: Zweifel überhaupt nicht ergeben kann, eil1erseit~, 
werl Klager unter dIe 1111 § 2 H. G. G. genannten Dienstnehmer fällt 
ebells,~ wie die beklagte Unternehmung unter die im § 2, Z. 1 H. G. G:. 
angefllhrtcn U~ternehmungel1 fällt, womit die sachliche Zuständigkeit 
dG~ G~werbeg~nchtes gemäß § 41, H. G. G., gegeben ist, andererseits, 
WOll d16 B,etnebsstätte der beklagten Zweigniederlassung Graz sich im 
Sprengel dIeses Gewerbegerichtes befindet, somit nach den Normen über. 
die ö.:tli?he Zus~,äl1~ig~{eit }m § 23, G~w .. Ger: G. dieses Gewerbegericht 
auch orthch zustancbg 1St. \' on der ZustandJO'keltsfrao'e losgelöst ist J' edoch 
d' F 1 " " le ;rag.e Ccer~ Passivlrgitin:ation.der Beklagten zn beurteilen. Da die Klage 
ge~en dl~ EIse~nvar~nfabnl~saktIengesellschaft S. G., Zweigniederlassung 
GI?,~ ger:chtet Ist, bIldet ehe Voraussetzung für das Zutreffen der Passiv
legJtml,~t!On der Zw?iglliederlassung Graz, das Zustehen eines Anspruches 
d.es Kla~ers gegen d18 bes~gte Zweigniederlassung, bez~. Zustandekommen 
emes DIens -vertrages ZWIschen dem Kläger und der beldaO'ten Zweio'-
niederlassung Graz. b " 

. Sc110n aus d~m vorliegenden Schreiben vom 1. August 1913 allein '. 
geI~t Jedoch unzweifelhaft hervor, daß ein Dienstvertrag nur zwischen 
Klager und der .Hauptniederlassung in Sopron zustande gekommen ist, 
da nach Inhalt dIeses Schreibens Kläger als Reisevertreter für die Gießerei 
~ufgenomm?n ,:urde, ~iese. jedoch Bestandteil der Hauptl1iederlassung 
m Sopron 1st, mdem dIe FIrma in Graz eine Gießerei überhaupt nicht 
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be3itzt, wie dies durch den Auszug aus dem Ge,rerberegister und dnrch den 
vorO'eleO'ten Rechnungsabschluß bestätigt wird. Kläger kann hier:iber 
.auch g~' nie im Z,veifel gewesen sein, da er selbst das zi~ierte Schreiben dem 
Gerichte vor13gte, wiederholt persönlich in Sopran mJt den maßgehenden 
Vertretern der Firma unterhandelte, während er nach Graz in Angelegenheit 
,seines Dienstverhältnisses überhaupt 'nie gekommen ist. Seine Argumen
tation, daß sich das Geschäftsgebiet der Zweigniederlassung Graz auf 
Österreich, jenes der Hauptniederlassung in Sopron aUI Ungarn beziehe, 
H somit 1JIs Reisender für Österreich sich als in Diensten der Zwelgnieder
lassuncr Graz stehend hetmehten mußte, könnte, anlangend den Vertrieb 
vonEt:'zeugnissen der Schlosserwarenfabriken in Graz, bezw. Sopron Würdi
p:ung finden, nicht aber im gpgebenen FvJle, da Kläger ausschließlich zum 
Vertrieb ,"on Erzeugnissen der Gießerei in Sopron engagiert worden war. 

An dieser Auffassung kann auch die Tatsache dchts ändern, daß der 
.:n den Kläger gerichtete Brief vom 1. August 1\J1~ von Gf.az. datje~t und 
von dort abrresendet wurde, zumal dieses E'chrClben ledIglich n1lt der 
Firmazeic11l1~~lg: "Eiscnwarenfabriks-Aktien-Gcsel1schaft S. G." ,-er
sehen ist hinen allfälligen Zusatz auf ein speziell die Zweigniederlassung 
Graz betreffendes Rechtsverhältnis C11thält und die Zeichner der Firma 
laut Handelsrerristec tatsächlich zur Zeichnung der Firma überhaupt, 
demnach sowohl in Geschäften der Hauptniederlassung wie der Zweig-

niederlassung befugt sind. 
Es mußte demnach in Stattgebung der vom Beklagtenvertreter 

erhobenCl1 Einwendung der mangelnden Passivlegitimation der beklagten 
ZwciO'niederlassun<r Graz das Klao·ebegehren als rechtlich nicht begründet 
abo'c~"iescn werde~l und war d"h~r auch in die Frage der Rechtmäßigkeit 
de~ ohne Kündigung erfolgten Entlassung des Klägers nicht weiter cinzu-

. .gehen. 

NI'. 2335. 
Der von einem Wirte \Im' Beginn der Saison ;rUf Raparatur der Ein
richtung des Gasthausgartens aufgenommene Tischlergehilfe steht in 

einf.m aushilfsweis:;n Dienstverhältnisse. 
'Entscheidung des Gewerbegerichtes Wien yom 2. April 1!J14, Cr. IU 7!J8!14. 

Der Beklagte führt ein Gasthans im Prater; vor Beginn der S:·üson 
Jii.ßt 01' durch einen Tischler Tische, Sesseln und Gartenzäune reparIeren. 
Es arbeitete am 2:3. :Mlirz 1\)14 an dieser Arbeit ein 'fiscHer, als dt'l" Kläger 
vurbeikam nnd sich als Tischler antrug. Kläger lWllnte uud sah die ihm 
Zuge befindliche Arbeit, wurde \"om Beklagten mit Taglohn und Kost 
aufgenommen, arbeitete am 2:\. 1\Hin nachmittags und den ganz.en folg(mdc~ 
Tag 1\nd wurde am 2·1. März ahends cntln.ssen. Für die gelelstete ArbeIt 

1st Kläger bcIriedigt. 
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Der Kläger begehrt die 1,ohn- und Kostentschädigung filr die 
14tägige Kündigungsfrist im Bettage yon 98 K. 

Der Beklagte beantragt Abweisung der Klage, da Kläger nur als 
Taglölmer, nur zur Aushilfe und nur für eine durch die Dauer der Arbeit 
bestimmte Zeit aufgrnomm(-l1 worden ist, indem ihm gesagt wurde: "Sie 
können mitarbeitell, ein paar Tilge, bis die Arbeit fe. tig ist." 

Das Klagebegehren'YLlrde aus folgenden Gründen abgewiesen: 
Kläger hat dem Beklagten Tischlcmrbpit geleistet, also keinesfalls 

Lohnarbeit der gemeinsten Art im Sinne des Art V, lit. cl Knndm. Pat. 
zur Gewerbeordnung; die Gewerbeordnung (insbesonders § 71) kommt 
deml, C'1 hkr zur Anwendung. 

Donnoch war dem Kläger das Recht auf 14tägigeKümligung ab zu-
8prechen; denn es ist erwiesen, daß dem Klüger bei der Aufnahme gesagt 
,ymue, er liönne ein paar Tage mitarbeiten, bis die Arbeit fertig sei. Kläger 
gibt aLlcl! zu, dvß er gesehen habe, um welche Arbeit es sich handle, und daß 
er das Gesc!liil't des Beklagten kannte. Er mußte also wissen. daß ein 
Pratenyirt, wie der Beklagte, einen Tischlergehilfen nicht ständig 
engagieren kann. Demnach ist das Arbeitsyerhältnis des Klägrrs nicht ein 
ständiges, sondern ein aushilfs\yeises, fnr die Zpit eines YOrlibergehenden 
Bedl.1rfcs eingegangenes, uml muß dem Beklagten freigestellt seilI, das 
Ver!tü!tnis, wenn der Bedarf we~fällt, ohne Kündigung sofort zu lösen. 

Die BeUfteilung, ob der Bedarf entbllel1 ist, muß dcm DiclistgE'ber 
anheimg-estellt sein; denn dies liegt in der N atm (ines anshilfs\ycisen Arbeits
ycrhältllisses und ist auch durch § 20 H. G. G, anerkannt, indem die 
LÖOibarkeit des Vertrages nicht von dem Erfon!('rnissc abltüllgig gemacht 
wird, daß der Bedarf tatsilchlich enibllen sei. Übrigens b('slreitct Klä~er 
gar nieht, daß die Arbeit, wozu ce auf~en01l1mel1 worden war, im1\Iolnnte 
der Entlassung beendet war. Selbst wenn es sieh also nicht um ('in aushilfs· 
wr.ises Arb()itsHrhältnis handeln sollte, so liegt doch zwrifel10s ein bEfristetes 
Lohnverhältnis vor; denn die Dauer der ZdtCläßt sich durch die übertragene 
Arbeit bestimme1. Auch ein so befristetes Vortrao·s\Terhiiltllis bedarf 
zu seiner Beendigung der Kündigung nicht. Demnach'" war das Klagebe
gehren abzuweisen. 

NI'. 233G. 
DEr Arbeitnehmer hat die ihm aufgefragenenArbeifsleisfungen persona 
tch auszuführen und wird, wenn er sie ohne Not und ohne Erlaubnis 

des Arbeitgebers einem Dritten überläßt, schadenersatzpflichtig. 
Entschcitlung dcs Gcwerbegerichtes Wicn vom 19. Februar 1!J14, Cr. III 266/14. 

'Yie 1111bcstriUen, ,yar Kläger beim Beklagten 4 l\IOllatc lang, U. zw. 
bis 17. Jäl1lle" 1\.114 \Lls Kllt~cher mit 28 K Wochen101m bedienstet. Am 
15. Jänner H114 nachmittags erhielt Kläger vom Beklagtea den Auftrag, 
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vom Nordbahnhofe 1G Fässer Petroleum abzuholen und verschiedenen 
Kunden zuzuführen. welche A.l'beit er bis 9 lJhr abends hätte beenden 
können. Kläger fuh~ zum Nordbahnhofe und übernalnn die 10 Fässer, 
übergab aber hier ohne Erlaubnis den Wagen samt Fracht d6m Kutscher S., 
der früher beim Beklagten bedienstet gewesen war, deosen gegenwärtige 
Wohnung Kläger auch nicht kannte, den er vielmehr zufällig am Bahnhofe 
getroffen. hatte. Kläger rechtfertigt sein Vorgehen damit, daß er zn semem 
Schwager gehen mußte, um ihm eine Post auszurichten. Der Wagen ·wurde 
erst in der Nacht in das Depot des Beklagten zurückgebracht, 15 Petroleum
fässer waren noch aufgeladen, 1 Faß mit 220 kg Petroleum fehlte. Beklagter 
hat gegen S. am 17. Jänner 1914 die Strafanzeige erstattet, S. wurde im 
Pulizeianzeiger beschlieben und das Strafverfahren gemäß§ 452/2 St. P. O. 
eingestellt. Kläger trat am 17. Jänner 1914 aus dem Dienste des Beklagten. 
FLlr die letzte Arbeitswocht: gebührt ihm noch ein Lohmest von 22 K, den 
aber der Beklagte znrückbellielt, da er den Klüger für den Verlust des 
Petl'oleumfasses im Werte von 80 K verantwmtlich machte. 

Kläffer beO'ehrt vom Beklagten Bezahlung des Lohnes psr 22 K "10 ~ 

Der Beklagte anerkennt diese Forderung, wendet aber comp811sando 
die Schadellersatzforderung per 80 K ein und begehrt deshalb die Ab
weisung der Rhge 

Das Gei'icht hat die Kompensation für zulässig befunden und 
das Klageb(g~hrel1 abgewiesen. 

Gründe: Daß Beklagter durch Verlust des Fasses Schaden leidet, 
gibt Kläger zu; er gibt auch zn, daß das Faß 220 leg Petroleum enthielt, 
bestreitet aber die Höhe des Schadens, da er den Preis des Petroleums 
nicht kennt. 

Dem Fachger:chte ist es bekannt, daß lIeg Petroleum mindestens 
30 h wort ist, so daß der Schaden des Beklagten jedenfalls höher als 22 K ist. 

Der Kläger bestreitet weiter, schadenersatzpflichtig zu sein, da er 
für die Schuld des S. nicht aufzukommen habe. Da aber Kläger zugebcn 
muß, daß ihm nicht erlaubt worden war, Wagen und Fracht einem anderen 
Fuhrmann zu übergeben, da es weiters, den Fall einer besonderen Erlaubnis 
,wsgenommen, schon im Wesen des Dicnstvertrages gelegen ist, daß die 
DienstleistUllO'en vom Dienstnehmer persönlich zn verrichten sind, da 
endlich der I{läger gar nicht bel1aupten kanu, daß er gezwungen war, die 
Fuhr einer dritten Person zu übergeben, so folgt schon aus den §§ 970 
und 965 a. b. G. B. die Schadenersatzpflicht des Klägers abgesehen davon, 
daß das Anvertranen einer wertvollen Ladung an eine Person, deren W ohn
ort man nicht einmal kennt, eine auffallende Sorglosigkeit bedeutet. 

Demnach wird die an sieh anerkannte klägerische Lohnforderung 
durch einen ebenso hohen Betrag der Schadenersatzforderung des Beklagten 
aufgewogen, so daß die Klage abzuweisen war. 
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NI'. 2337, 

Kein Entschädigungsanspruch, wenn sich der aussetzende Arbeiter in 
der Erwartung baldiger Wiederverwendung täuscht. 

J~ntscheidllng des Gewerbegerichtes Graz ,"om 16. Jänner 1914, Cr. I 18/14. 

Der Kläger w,u' seit 6. }lärz 1911 als Schleifer und Polierer bei der 
beklagten Firma gegen Stücklohn in Arbeit, u. zw. mit Kündigungs
ausschluß. 

Im Jahre 1912 sowohl ·wie im Jahre 1913 wurde mit der A.rbeit 
wiederholt ausgesetzt, u. zw. je 3 Wochen wegen :Maschinenreparaturen, 
überdies alljährlich in der Zeit vom Neujahr bis ungefähr :Mitte Jänner 
wegen der Inventuraufnahme, außerdem behufs Konstatierung des Lagers 
bei wiederholten Inventursaufnahmell im Laufe des Jahres 1913 jedesmal 
2 bis 3 W ochen. Wegen der herrschenden Krise im Geschäftsleben sah sich 
die Fabriksleitung überdies seit August 1913 wiederholt veranlaßt, durch 
mehrere Tage auszusetzen und wurde seit August 1913 anbetrachts der 
herrschenden Krise auch nur mehr an 5 Stunden täglich gearbeitet. 

In allen diesen Fällen vmr ebenso wie die übrigen l\rbeiter auch 
Kläger, dem als mehrjährigen Arbeiter der Fabrik die Verhältnisse bekannt 
ware1l, mit dem Aussetzen einverstanden. 

Am 25. November 1913 machte lHm der Betriebsleiter der beklagten 
Fahrradvl'erke der Arbt'iterschaft die Mitteilung, daß infolge andauernden 
J .. rbeitsnmngels ein Teil des Betriebps auf unbestimmte Zeit eingestellt 
würde, daher eine Partie Arbeiter, darunter der Kläger, vorläufig aussetzen 
müsse. Damit war Kläger ebenso wie bisher einverstanden und blieben 
die Arbeitsbücher der aussetzenden Arbeiter getreu der bisherigen Ge
pflogenheit in Venvahrung der Fabriksleitung. Am 27. November 1913 
wurde ausgesetzt und befand sich Kläger von diesem Tage an bis 20. De
zember 1913 im Krankenstande unter Bezug des Krankengeldes YOll 

der Krankenkasse. Kläger hat sich trotz seines Krankenstandes an jedem 
Samstage bei der Fabriksleitung über die Dauer des Aussetzens angefragt 
und erhielt stets den Bescheid, daß vorläufig die Arbeit wegen Arbeits
nmngels noch nicht aufgenommen werden könne. 

Nach seiner Genesung 2m 20. Dezember 1913 fragte sich Kläger 
abermals an und erhielt vom Betriebsleiter die Auskunft, daß jetzt während 
der Weihnachtszeit als toter Saison an die Wiederaufnahme der Arbeit 
schon gar nicht gedacht werden könne, aber nach den Feiertagen werde 
es voraussichtlich angehen. Als Kläger sohin am 2. Jänner 1914 sich 
abermals anfragen ·wollte, fand er die Kundmachung der Betriebsleitung 
angeschlagen, daß wegen der alljährlichen Inventursaufnahme der Betrieb 
vom 2. bis 12. Jänner 1914 stehen bleibe. Bei neuerlicher Anfrage am 
12. Jänner 1914 wurde dem Kläger wie einer Anzahl von 23 Arbeitern 

XI 
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bedeutet, daß wegen der fortdauernden Krise in der Fahrradfabrikation 
an die Aufnahme des vollen Betriebes vorläufig überhaupt nicht zu denken 
sei: es vi1lTden daher an diese Partie Arbeiter, darunter auch an den Kläger, 
die' Arbeitsbücher ausgefolgt. 

Kläger begehrt in vorliegender Klage einen Entschädigungsbetrag 
von 189 K für die Zeit vom 27. November 1913 bis 12. Jänner 1914 unter 
Zugrundelegung eines Stundenlohnes von 50 h und von 9 Arbeitsstunden 
pro Arbeitstag mit der Begründung, er sei durch das Vorgehen der Firma 
um seinen in obiger Zeitperiode voraussichtlich ins Verdienen gebrachten 
Arbeitslohn geschädigt, denn hätte die beldagte Firma ihn schon am 
27. November 1913 entlassen, so wäre er in der Lage gewesen, sich ander
wärts um Arbeit umzusehen, ohne sich durch die berechtigte Erwartung 
auf Wiederbeschäftigung bei der beklagten Firma hinhalten zu lassen. 

Der Inhaber der beklagten Firma bestreitet den Klageanspruch 
und beantragt dessen Abweisung unter Hinweis darauf, daß Kläger wie 
in allen vorhergegangenen Fällen mit dem Aussetzen der Arbeit einver
standen war, daß die Zeitdauer des Aussetzens allbetrachts der fortdauern
den Krise in der Fahrradindustrie von vorneherein unbestimmt war, wie 
es dem Kläger als mehrjährigen .Arbeiter der Fabrik wohl bekannt war, 
daß überdies den aussetzenden Arbeitern jedesmal nahe gelegt worden sei, 
es möge sich jeder, der nicht warten will, anderwärts um ArbE'it umsehen, 
daß aber trotzdem Kläger nie seinen Austritt begehrt oder sein Arbeits
buch verlangt habe. 

Am 12. Jänner 1914 sei Kläger auf Grundlage des vereinbarten 
KündiO'Ulwsausschlusses entlassen worden, weil nach den neuesten von 
Berlin ~in~elangten Direktiven die Aufnahme des Betriebes für die nächste 
Zeit nicht zu erwarten stand. 

Beklagter verweist überdies auf die zugegebenermaßen .vom Anbe
ginn an zur Kenntnis der Arbeiterschaft gebrachten Fabnksordnung, 
welche im Punkt 4 die ausm:ückliche Bestimmung enthalte, daß bei Mangel 
an" .A1:beit die normale Arbeitszeit reduziert werden könne. 

r!i Anlangend den vom Kläger zur Grundlage seiiles Anspruches ge
machten Durcllschnittsverdienst von 50 h pro Stunde wendet Beklagter 
ein daß sich auO'esichts der schon seit Sommer 1913 eingeführten Redu-, " 
zierung der Arbeitszeit der Verdienst des Klägers in den letzten Monaten 
nur mehr mit 36 h pro Stunde darstelle. 

Die Klage ·wurde abgewiesen. 
Gründe: Aus dem Gesagten ergibt sich, daß ebenso wie in einer 

Reihe von vorangegangenen und periodisch wiederkehrenden Fällen auch 
im vorliegenden Falle das Aussetzen mit der Arbeit mit teils ausdrücklicher, 
teils stillschweigender Zustimmung der betroffenen Arbeiterschaft erfolgte. 
Denn es rechnen die Arbeitnehmer bei Saisongewerben - und zu diesen 
gehört nach Anschauung des fachmännisch besetzten Gewerbegerichtes 
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die FahrradindustIie - erfahrungsgemäß mit dem zu bestimmte:l Zeiten 
eintretenden Ruhen oder bedeutenden Nachlassen des Betriebes und sind 
mit dem Aussetzen daher ohneweiters einverstanden, weil sie auch ander
wärts in ihrer Branche keinen Verdienst finden und so doch wenigstens 
die Aussicht hahen, nach Ablauf der toten Saison bei ihrem bisherigell 
Arbeitgeber wieder Verdienst zu finden. 

Im vorliegenden Falle erhellt die Zustimmung des Klägers zum Aus
setzen überdies aus seiner eigenen Sachverhalts darstellung insbesondere 
aus der Tatsache, daß er trotz seiner oftmaligen vergeblichen Nachfl;agel1 
immer weiterhin zuwartek Der Umstand, daß Kläger diesmal in Hinsicht 
auf die Dauer des Aussetzens Täuschung erfuhr, insbesonders nach Verlauf 
der toten Weilmachtssaison wegen dernunmehr vorzunehmenden Inlli8nturs
aufnahme abermals nicht Beschäftigung fand, kann an der oben festge
stellten Auffassung nichts ändern, zumal die Dauer des Aussetzens von 
vorneherein eine unbestimmte war, die beklagte Firma über die Dauer des 
Aussetzens niemals eine bestimmte, geschweige denn eine bindende Er
klärung abgegeben hatte und die Arbeitseinstellung während der in der 
ersten ,Tännerhälfte erfolgten Inventursaufnahme ein dem Kläger bekanntes, 
herkömmliches, alljährlich sich um diese Zeit wiederholendes Ereignis 
bildet, welches Kläger ohne Anspruch auf Ersatz auch dann hätte hinnehmen 
müssen, wenn er in der vorhergehenden Zeit ohne Unterbrechung beschäftigt 
gewesen wäre. 

NUT unter der Voraussetzung einer ausdrücklichen Erklärung des 
Klägers, nicht lä.nger zuzuwarten, und der weiteren Voraussetzung der 
Nichtsausfolgung des Arbeitsbuches an Kläger trotz dieser Erklärung, 
könntE' die Zustimmung des Klägers zum Aussetzen verneint und demgemäß 
die Verpflichtung der beklagten Firma zur Leistung einer angemessenen 
Entschädigung bejaht werden - Annahmen, welche durch das einver
ständliche Parteienvorbringen selbst widerlegt sind. Entgegen dem Ver
halten des Klägers wäre es seine Sache gewesen, auf Arbeit zu bestehen 
und bei deren A.blehnung das Arbeitsverhältnis nach § 82 a liL e Gew. O. 
zn lösen. 

Schließlich sei erwähnt, daß aus der Tatsache der Entlassung am 
12. Jänner 1914 als solcher mit Rücksicht auf den vereinbarten Kündig~ngs
ausschluß irgend· ein Entschädigungsanspruch selbstverständlich nicht 
abgeleitet werden kann. 

. Envähnt sei ferner, daß anlangend die Periode der Arbeitslosigkeit 
vom 27. November bis 20. Dezember 1913 die Berechtigung des Klägers 
auf Entschädigung des erlittenen Verdienstentganges überdies schon des
halb zu verneinen ist, weil Kläger sich im Krankenstande befand, demnach 
als arbeitsunfähig gar nicht in der Lage gewesen wäre, sich Verdienst 
zu verschaffen, und dmch das erhaltene Krankengeld die im Gesetze be
gründete Entschädigung erhalten hat. 
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NI'. 2338. 

Wenn die Höhe des lohnes durch Vertrag bestimmt ist, kann Er
höhung dieses lohnes auf den angemessenen lohn im Klagewege 

nicht gefordert werden. 
4 

Entscheidung des Gewerbegerichtes \Yien vom 22. Jänner 1914, Cr. V 57/14. 

Unbestritten ist es, daß der Kläger mit der beklagten Firma aI11 
29. Oktobel 1910 einen Lehrvertrag abgeschlossen hat, laut dessen er in 
3 Jahren, u. zw. in der Zeit vom 29. Oktober 1910 bis 29. Oktober 1913"das 
Kunstglasergewerbe bei der Beklagten erlernen sollte, daß. der Klager 
diese Lehrzeit hei der Beklagten auch vollstreckt hat, daß er 111 der letzten 
Zeit seines Lehrlingsverhältnisses von der Beklagte~ einel~ ': ?chenloh.n 
yon 8 K hezogen hat und daß er nach vollstr~ckten iJ Leh~lings]ahren bIS 
zu seiner am 21. Dezember 1913 edolgten Fr81sprechung bel der beklagten 
Firma in f\.rbeit gestanden und an Lohn auch nur 8 K wöchentlieh be-

zogen hat. . 
, Der Kläger behauptet, es gebühre ibm l1aC~1 dem .KollektIvvertrage 

als Gehilfe ein J'\Iillimallolm von 22 K. \vöchellthch; mIt Vollendung der 
dreijährigen Lehrzeit werde er auch ohne Freisprechung .Gehilfe, darum 
habe die Beklagte ihm für die 8 Wochen, vom 29. Oktober bI.S 21. Dezel1l~er 
1913, 8111a114 K = zusammen 112 K nachzuzahlen. Auf ~18se Summe Ist 

das Klagebegehren gestellt. .. 
Die Beklagte beantragt Abweisung der Klage und fuhrt U,l1, der 

:Vleininhaber der' beklagten Firma wollte den Kläger schon Iyährend der 
Lehrzeit weggeben, weil er sich eines Diebst~hls schu~dig gemacht habe; 
auf Bitten des Vaters habe er den Kläger dIe LehrzeIt vollenden lassen. 
Nach beendeten 3 Lehrjahren stellte er dem Klägor don Antrag, bis zur 
Freisprechung bei ihm 'unter Fortbezug des W oche~:lohnes V~l1 ~ K Z:l 

bleiben. Kläger war damit einverstanden und habe dIe Be~lagLe dIe FreI
sprechung, soweit sie konnte, betrieben, nach erfolgter Fr81sprGch~llg d~,]] 
Kläo'er aber sofort weggeschickt, da sie ihn nur behalten habe, um Ihm elle 
Fre~preclmng zu erleichtern, nicht etwa wegen der Vorzüge des Klägers, 
mit dessen Arbeiten sie gar nicht zufrieden war. 

Der Kläger gibt zu, daß der Firmenchef i~l~ nach Vo~lendung .. cl.er 
Lehrzeit freigestellt habe, mit 8 K wöchentlich bel Ihm Zl: bl81b:m. Klager 
sei damit einverstanden gewesen, weil der Chef sagte, dl~ Fr81sprech~mg 
rlürfte schon in 14 Tagen erfolgen; eine Lohl1orhöhung habe er allerdll1gs 
auch nach 14 Tagen nicht verlangt. 

Das Klagebegehren wurde mit folgender Begründung ab-

o·evdesen. 
" Die Grundlosigkeit des Klagebegehrens ergibt sich aus den .\n-
führullO'en des Kläo'ers selbst. Die Festsetzung der Höhe des Lohnes Ist 
nachtn Gew. O. "der freien Vereinbarung der Parteien überlassen. Auch 
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der Kollektivvertrag vermag die Vertragsfreiheit nicht einzuschränken 
(§ 114 b Gew. 0.). Demnach hatten die Parteien giltig vereinbart, daß 
Kläger bei der Beklagten bis zur Freisprechung mit 8 K Wochenlohn 
wEiterarbeite. Daß dieser Lohn nur für 14 Tage bestimmt worden sei, 
kann der Kläger gar nicht b'ehaupten. 

Daß dieser Vertrag wegen der Geringfügigkeit des Lohnes unmoralisch 
war, kann yorliegendenfalls nicht anerkannt werden ;denl1 die Freisprechung 
mu1!te spätestens in einem Vierteljahre erfolgen, weil, wie es dem Fach
gerichte bekannt ist, die Gesellenprüfung regelmäßig alle Vierteljahre vor 
sich geht. Die Gebundenheit des Klägers würde also höchstens 3 lVlonate 
gedauert haben. Warum sollte also Kläger nicht die kurze Zeit um geringen 
Lohn arbeiten, wenn er ein Interesse hat, mit seinem ehemaligen Lehrherrn 
noch im Kontakt zu sein? Unrichtig ist es, daß Kläger gezwungen war, 
bei der Beklagteh auszuharren, weil er anders nicht freigesprochen worden 
wäre; denn eine Vorschrift, daß der freizusprechende Lehrling auch nach 
absolvierter Lehrzeit bis zur Prüfung bei seinem Lehrherrn im Dienst 
bleiben muß, besteht nicht. 

Aber selbst wenn man den gegenständlichen Vertrag als unerlaubt 
bezeichnen würde, hätte dies die Folge gehabt, daß Kläger an den Vertrag 
nicht gebunden war und jederzeit aus der Arbeit treten durfte, nicht, 
daß er nach Ableistung der vertragsmäßigen Arbeit einen höheren Lohn 
begehren kann. Unrichtig ist es, die Bestimmungen der Verletzung über die 
Hälfte auf Lohl1verträge au~zudehnen; denn Verletzung über die Hälfte 
setzt ihrem IN esen nach Verträge voraus, wo Sachen mit Sachen entgolten 
,,,erden, wie sich schon aus der Diktion des Gesetzes ("geben" -- "erhalten" 
im § 934 a. h, G. B. verglichen mit § 921 a. b. G. B.) ergibt. Übrigens hat 
selbst bei laesio enormis der Velletzte nicht das Recht, Ergänzung des Preises 
auf den gemeinen Wert zu verlangen. 

NI'. 2339. 

Im Kollektivvertrage festgesetzte "Bauzulagen" gebühren nur solchen 
Arbeitern, die regelmäßig in der Werkstätte arbeiten und nur aus· 

nahmsweise auf einem Bau verwendet werden. 
.Entscheidung des Gewerbegerichtes Wien vom 4. April 1914, Cr.I 198j14. 

Kläger, der durch 2 Jahre bei der beklagten Firma als Hilfsl110nteur 
mit 48 h Stundenlohn beschäftigt war, verlangte auf Grund des von der 
Firma mit der Organisation der Metallarbeiter geschlossenen Arbeits
vertrages für 1054 Stunden die Bauzulage yon 7 h pro Stunde, zusammen 
73 K 78 h. 

. Die bekbgte F;nna beantragte kostenfällige Abweisung der Klage, 
da ehe Bauzulage nur solchen Arbeitern gebühre, die für ge,yöhnlich in der 
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Werkstätte arbeiten, während Kläger direkt für den Bau aufgenommen 
worden sei und nie in der Werkstätte Verwendung gefunden habe. 

Letzterer Umstand >,;;-mde vom Kläger als richtig anerkannt. 
Auf Anfrage erteilte der Wiener Industriellenverband, welcher für 

die beklagte Firma den Vertrag abgeschlossen hatte, die Auskunft, die 
Zulage sei nur für Werkstättenarbeiter gedacht geweSe}l, die vorübergehend 
zu }\I[ontierungen auf Bauten verwendet werden. 

Das ,Viener Bezirkssekretariat des Östen. Metallarbeiterverbandes 
legte dagegen den bezüglichen Punkt des Vertrages dahin aus, daß alle 
Arbeiter, die auf Montage geschickt werden, ein Anrecht auf die Bauzulage 

haben. 
Das Klagebegehren wurde aus folgenden Gründen abgewiesen: 
Das Gericht geht von dem Gesichtspunkte aus, daß das Wort 

"Zulage" wortbegrifflich eine Zubuße zu dem gewöhnlichen Lohne, somit 
eineAusnahme bedeutet. In dem Augenblicke, wo der Lohn sich fortgesetzt 
um diesen Betrag vermehrt, verliert das Plus den Charakter der Zulage 
und es bildet sich ein an sich höherer Lohnsatz. Wenn somit ein Arbeiter 
für gewöhnlich in der Werkstätte arbeitet, so hat er, sobald er vorüber
gehend auf den Bau geschickt wird, das Recht auf di.e Zulage. Es ist die: ein 
Entgelt, für die ihm nicht von vornherein bei der Aufnahme bekannt 
gewesene Verteuerung seiner Lebensführung, da er während dieser Zeit 
sich meist separat verköstigen muß. 

Anders steht es mit einem Arbeiter, der direkt auf dem Baue auf
genommen wurde. Diesem ist der erwähnte Umstand schon bei seiner Auf
nahme bekannt gewesen und er konnte hiefür einen entsprechenden ~ohn 
fordern. Auf Grund dieser Erwägungen gelangte das Gericht zu de" Uber
zeugung, daß auf Grund des vorliegenden Arbeitsvertrages ein Recht 
auf Gewährung der Bauzulage jenen Arbeitern nicht zusteht, die direkt 
auf dem Baue aufgenommen wurden und fortgesetzt auf diesem Verwendung 
fanden. Ein solch~r war aber der Kläger. 

NI'. 234:0. 

Die Beleidigung eines Mitarbeiters ist auch dann ein Entlassungsgrund, 
wenn sie aul3erhalb des gewerblichen Betriebes erfolgt ist. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Wien vom 17. April 1914, Cr. II 74/14. 

Kläger, welcher beim Beklagten in der Zeit vom 23. August 1913 
bis 2. Jänner 1914 gegen einen Wochenlohn von 40 K und unter Vereill
barung einer 14tägigen Kündigung, zulässig am Zahltage, als Schriftsetzer 
bedienstet war, vmrde nach seiner Angabe grundlos am 2. Jänner 1914 
entlassen und begehrt Verurteilung zur Zahlung einer Kündigungsent
schädigung im Betrage von 93 K 32 h nebst Prozeßkostenersatz. 
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Bel~lagter beantragt kostenpflichtige Abweisung der Klage; Kläger 
habe den ll1 der Buchdruckerei bediensteten Schriftsetzer Heinrich F. am 
31. Dezember 1913 außerhalb des Betriebes auf der Straße tätlich miß
handelt und sei deshalb am 2, Jänner 1914, als er zur Arbeit kam, von dem 
Beklagten gemäß § 82 lit. g Gew. O. entlassen worden. - Die Ursache 
dieser Mißhandlung sei darin gelegen, daß F. sich bereit erklärt hatte. 
am 1. Jänner 1914, einem Feiertage, zu arbeiten. . 

Das Klagebegehren wurde aus folgenden Gründen abgewiesen: 
Daß Kläger den Heinrich F. auf dei' Straße in der Nähe des Arbeits

ortes tätli.ch beleidigt hat, wurde als erwiesen angenommen. 
. Bel dem Bestande der tätlichen Beleidigung war nun Beklaoter 

gemäß. § 82, lit. g, Gew. O. berechtigt den Kläger zu entlassen. weil e~ es 
yermerden mußte, daß die bei den Arbeiter im Betriebe durch ihre Feind
schaft, ~ie mit. Rücksicht auf die vorhergegangene Balgerei auf der Gasse 
sehr leIcht WIeder zu Tätlichkeiten führen konnte, den Betrieb O'estört 
hätten. <:> 

Der vom Kläger angeführte Umstand, daß seine Entlassung nicht 
ausgesprochen werden konute, weil die Angelegenheit zwischen ihm und F. 
außerhalb des Betriebes vorgefallen sei, hat keine Bedeutung, denn die 
Ge\\:el:beordnung enthält keine Bestimmung, daß nur gröbliche Ehren
beleIdIgungen, welche im Betriebe vor sich gehen, den Arbeitgeber zur 
~:l1tlass~ng berechtigen. -:- Die Bestimmung ist im Interesse der Ordnung 
~m Betr~ebe getroffen; eme Auffassung, daß nur gröbliche "Beleidigungen 
Im BetrIebe zur Entlassung berechtigen, würde zur Folge haben, daß ein 
Arbeiter auch den Dienstgeher auf der Straße ohneweiters mißhandeln 
könnte, ohne daß dem Dienstgeber ein anderes Mittel als die Ehrenbeleidi
gu.ngsk~age z~ ~ebote stünde. Er könnte dem Beleidiger nur kündigen, 
mußte Ihn nuthm noch 14 Tage im Betriebe behalten oder ihm unter Ver
zicht auf seine Dienste eine 14tägige Kündigungsentschädigung bezahlen. 
Da . nUll ~ie Gewetbeordnung zwischen Beleidigung des Arbeitgebers 
und 1m Betnebe beschäftigter Arbeiter keinen Unterschied macht. muß dem 
Dicnstgeber auch bei Beleidigungen von Hilfsarbeitern außer deI~l Betriebe 
das Recht zuerkannt werden, die Entlassung' auszusprechen. um die Ord-
nung in seinem Betriebe aufrecht zu erhalten. . 

NI'. 2341. 

Bei Wochenlohn kann wegen Nichtbeschäftigung des Hilfsarbeitel's 
an einem Feiertage kein lohnabzug gemacht werden. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes G~az vom 7. Jänner 1914, Cr. I 1/14. 

. .. Nac~ dem übereinstimmenden Parteienvorbringen war Kläger 
)m Backerelgewerbe des Beklagten als Bäckergehilfe in Arbeit gegen einen 
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Wochenlohn von 25 Kund 24stündige Kündigung. Das Arbeitsverhältnis 
wurde einverständlich am 27. Dezember 1913 gelöst. 

Bei der letzten Auszahlung wurde dEm Kläger der auf den Christtag 
entfallende Lohn in Abzug gebracht. 

Kläger begehrt daher den Ersatz des gemachten Lohnabzuges von 

4 KlO h. 
Der beklagte Gewerbeinhaber begründet den Lohnabzng damit: 
Er sei am Christtage wegen des verminderten Bedarfes der Kon

summlien an Gebäck zu einer Reduzierung des Betriebes seiner Groß
bäckerei genötigt gewesen, weshalb Kläger wie eine Reihe anderer Gehilfen 
am Chfisttag nicht beschäftigt ,yorden sei. 

Die Tatsache der Nichtbeschäftigung des Klägers am Christtage 
enthebe von der Verpflichtung der Entlohnung dieser tatsächlich nicht 
geleisteten Arbeitsschicht. 

Beide Teile berufen sich auf den schriftlichen, vom Kläger gefertigten 
Arbeitsvertrag dto. 30. Juli 1913, welcher im Punkt 2 die Bestimmung' 
enthält: 

"Die Entlohnung besteht :ms einem Lohne von 25 K pro AIbeits
,yoche, d. i. für 6 Arbeitstage innerhalb einer Kalenderwoche. " 

Punkt 3 des_ Vertrages lautet: 
"DerGehilfehatAllspruch auf einen wöcheütlichen Ruhetag im Sinne 

der gesetzlichen Bestimmungen." 
Der Klage wurde stattgegeb en. 
Gründe: Das Gewerbci!;ericht ist der Rechts8~nschauul1g, daß der 

vom Bekhtgten dem Kläger gemachte Lohnabzug bei richtiger Interpre
tation des vorliegenden Arb(itsvertrages nicht begründet ist. 

Laut Punkt 2 des Arbeitsvertrages war Kläger gegen Wochenlohn 
aurgenommen, unter ausdrücklicher Betonung, daß die Al'beitRwoche 
() Arbeitstage innerhalb einer Kalenderwoche umfaßt. 

Bei dieser Sachlage ist dem Arbeitnehmel Anspruch auf Arbeit 
~:und Verdienst für 6 Arbeitstage in der Kalenderwoche gegeben; eine 
Verminderung des Betriebes am Christtage infolge geringerer Nachfrage 
des konsumierenden Publikums nach Gebäck anläßlich der Weihnachts
feiertage ist ein Ereignis, dessen Konsequenzen lediglich den Arbeitgeber, 
lücht aber den arbeitswifligen Arbeitnehmer treffen können. 

Nr. 234:2. 
Das Gewerbegericht ist sachlich zuständig für Klagen eines Hilfs
arbeiters (Erdeförderers) gegen ein Unternehmen zur Gewinnung von 

Grünerde. 
Entscheidung des Gewerbegerichtes Graz vom 27. April 1914" Cr. II 32/14. 

Der Beklagte ist Alleininhaber der protokollierten Handelsfirma-
1VeststeirischeJ\1ontanwerke", Großhandel mit Bergwerks- und Hütten-
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produkten. Kläger war Erdeförderer bei einem im Bau befindlichen Stollen 
des der beklagten Firma gehörigen GrÜllerdebergbaues in St. Peter bei 
Graz. Aus dieser seiner Tätigkeit leitet Kläger, der einen Taglohn VOll 

2 K 40 h bei vereinbartem gegenseitigen KÜlldigungsausschlusse bezog, 
ein restliches Lohllguthaben von 7 K 40 h ab, außerdem begehrt Kläger 
an Entschädigung für Verdienstelltgang wegen um zwei Tage verspäteter 
Ausfolgung des Arbeitsbuches den Betrag von 4 K 80 h und beantragt 
in vorliegender Klage die Verurteilullg des Beklagten zur Zahlung von 
12 K 20 h. 

Beklagter erhebt in erster Linie die Einrede der sachlichen Unzu
ständigkeit des Gewerbegerichtes und beantragt im weiteren unter Be
streitung des eingeklagten Anspruches die Klageabweisung. 

Die Einrede der sachlichen Unzuständigkeit wird damit begründet, 
da~ß, weil der Klageanspruch ledig\ich aus dem Arbeitsverhältnisse des 
Klägers in dessen Eigenschaft als Erdarbeiter beim Grünerdebergbaue 
sich ergebe, die Gewerbeordnung zufolge Art. V, lit .. b des Einführungs
gesetzes zur Gewerbeordnung auf die vorliegende Beschäftigung und 
Unternehmung keine Anwendung finde, die Streitigkeit vielmehr vor der 
Bergbehörde auszutragen sei. 

Die Einrede der sachlichen Unzuständigkeit wurde zurückge
·w i e sen und in der Hauptsache entschieden. 

Gründe: Zufolge Artikel V, lit. b, des Einführungsgesetzes zur 
Gewerbeordnung findet die Gewerbeordnung keine Anwendung auf ·den 
Bergbau. Unter .dem Ausdrucke "Bergbau" ist nur jeile Beschäftigullgs
art zu verstehen, welche durch das Berggesetz geregelt wird. Der Sinn des 
~\rt. V, lit. b, Einführungsgesetz zur Gewerbeordnung kann nur der sein, 
daß die Bestimmungen der Gmyerbeordnung auf de 1 Bergbau deshalb 
llichtAnwendung finden, weil hierfür die Normen des Berggesetzes gelte!l. 
Das Berggesetz beschäftigt sich nur mit den sogenannten "vorbehaltenen" 
:Mineralien; dies sind gemäß § 3 des Berggesetzes vom 23. Mai 1854, Nr.146, 
R. G. BI , alle Mineralien, welche wegen ihres Gehaltes an Metallen, SchwefeL 
Alaul1, Vitriol oder Kochsalz benutzbar sind, ferner die Zementwässer 
Graphit und Erdharze, endlich alle Arten von Schwarz- und 
Braunkohle. 

Laut eingeholter nTitteilung des k. k. Revierbergamtes Graz ist 
Grünerde kein derartige Bestandteile aufweisendes MineraL Die Ge
winnung von Grünerde ist daher kein Bergwerksunternehmen, ebenso
wenig, wie beispielsweise die Gewinnung VOll Tonerde. Dagegen bildet die 
gewerbemäßig betriebene Gewinnung von Grünerde ein gewerbliches Unter
nehmen, weshalb, zumal gegebenen Falles das Unternehmen von einer 
protokollierten Handelsfirma betrieben \\ird, für die aus diesem Unter
nehmen sieh ergebenden Lohnstreitigkeiten gemäß § 1 und 4 Gew. Ger. G. 
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das Ge,verbegericht sachlich zuständig ist. Es war daher die vom Beklagten 
erhobene Einrede der sachlichen Unzuständigkeit als unbegründet zurück
zuweisen. 

NI'. 2343. 

Die Verwendung des lehrlings zu häuslichen, nicht zum Gewerbe
betriebe gehörigen Arbeiten (§ 76 Gew. 0.) begründet nur dann 
eine gröbliche Verletzung der Pflichten des lehrherrn (§ 101, Z. 2, 
lit. b Gew.~O.), wenn hierdurch dem lehrling die nötige Gelegenheit 

:wr gewerblichen Ausbildung entzogen wird. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Wien vom 28. Jänner 1914, Cr. IV 249/14 
und des Landesgerichtes Wien als Berufungsgerichtes vom 16. April 1914, 

eg. V 156/14. 

Klägerin trat bei der Beklagten am 19. November 1912 als Lehr
mädchen auf 2 Jahre ein und blieb in dieser Stellung bis 31. Dezember 1913. 
Sie behauptet, daß sie den größten Teil der Tageszeit zu Gängen und häus
lichen Arbeiten verwendet und auch die übrige Zeit nur zu ganz gering
fügigen Nebenarbeiten lHirangezogen wurde, so daß sie im Gewerbe der 
Beklagten, die sich mit der Anfertigung von Blusen, Kleidern und Mänteln 
befaßt, keinerlei Ausbildung erlangte. 

Da die Beklagte durch diese"Verwendung die ihr nach § 100 Gew. O. 
obliegenden Pflichten, sich die gewerbliche Ausbildung des Lehrlings 
angelegen sein zu lassen und ihm die erforderliche Zeit rl1d GelegenIJeit 
durch die Verwendung zu anderen Dienstleistungen nicht zu entziehen, 
gröblich vernachlässigt hat, verlangt Klägerin gemäß§101Z2, lit. b, Gew.O. 
Auflösung des Lehrverhältnisses und beantragt Urteil dahin, daß das 
Lehrverhältnis mit 31. Dezember 1913 als aufgelöst erklärt werde und 
die Beklagte ihr ein Lehrzeugnis auszustellen habe. 

Die Beklagte beantragt Abweisung des Klagebegehrens. Dito Ver
wendung der Klägerin habe darin bestanden, daß sie in der Früh in der Werk
stätte Staub abgewischt habe und daß sie auch zu Einkäufen für das Ge
schäft nicht täglich aber häufig verwendet wurde. Die übrige Zeit sei sie 
in der Werkstätte beschäftigt worden, woselbst sie auch bessere Arbeiten 
machte. Selbständig arbeiten könne sie allerdings noch nicht. Erst abends 
sei Klägerin auch zu Lieferungen verwendet worden, sie sei mehr in der 
Werkstätte als außerhalb verwendet worden, zu Arbeiten im Schlafzimmer 
sei sie nie verwendet worden. Die Reinigung des Vorzimmers sei ihr hie und 
da aufgetragen worden; die Einkäufe für die Küche habe Klä,gerin hie und 
da besorgt. ~ 

Dem Klagebegehren ·wurde in I. Instanz stattgegeben, nachdem 
das Gericht die Überzeugung gewonnen hatte, daß das Lehrmädchen mehr 

1 
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für häusliche Arbeiten und Gänge verwendet vvurde als fü~' gewerb~che 
Arbeiten und daß sie in der letzten Zeit nur zu so geringfüg;gen Arbelte~l 
yen~endet wurde. daß sich innerhalb der letzten 10 Monate Ihrer LehrzeIt 
keinerlei Fortsch;itt in ihrer gewerblichen Fähigkeit erkennen ließ. 

Hierdurch hat ßie Beklagte die ihr im § 100 Gew. O. aufel.legte 
Pflicht, sich die gewerbliche Ausbildung des Lehrlings angelegen sem zu 
lassen und ihm die erforderliche Zeit und Gelegenheit durch Verwendung 
zu anderen Dienstleistungen nicht zu entziehen, nach Ansicht des. Ge
richtes gröblich vernachlässigt und kOllnte somit gemäß ~- § 101, Z. 2, lit. b, 
Gew. O. die sofortige Auflösung des Lehrverhältnisses von der Vertretung 
der minderjährigen Klägerin verlangt werden. 

Auf die Berufung der Beklagten hat das Berufungsgericht 
das Klagebegehren aus folgenden Gründen abgewiesen: 

Das Berufungsgericht ha,t auf Grun~ der ~euge:laussagen als 
erwiesen angenommen, daß die ;Klägerin allerdmgs bemahe Jeden Tag v.on 
der BeklaO'ten auf ungefähr eine halbe Stunde zur Besorgung VOll Ell:
käufen für" den häuslichen Bedarf weggeschickt, daß sie aber nach Erledl
ü'ung dieses Auftrages in der Werkstätte zu Arbeiten :envendet wurd~, 
durch welche sie in der Kleidermaeherei sich auszubIlden GelegenheIt 
hatte, dann freilich auch vielfach zu Gesehäftsgängen. 

Es kann somit nicht gesagt werden, daß die Klägerill Ulwerhältnis
mäßig viel zu Gängen herangezogen wor~en sei. Die He~~nzie~ung zu 
Geschäftsgängen an sich kanll, da die Vernchtung .solcher. Gc:_ngeT ll~ Lehr:. 
vertrage ausdrüeklich ausbedungen wurde, als eme PfhehLelH erletzun", 
der Beklagten nicht zur Last gelegt werden. 

Zur Besorgung VOll Einkäufen für den häuslieheI: Bedarf war ~ie 
Klägerin allerdings nicht verpflichtet, sie wäre berechtIgt gewesen, dIes 
abzulehnen. 

DiJ, aber nicht dargetan ist, daß der Klägerin durch H;eral1ziehun.g 
zu solchen Einkäufen, die eine verhältnismäßig nicht allzulange Zelt 
erforderten, die nötige Gelegenheit zur gewerblichen Ausbildung entzogen 
wurde und da andrerseits inhaltlich des von der Beklagten vo~gelegten 
Zeugnisses von den seitens der Beklagten .aufgedung~l1en etwa 20 Lehr
mädchen mehr als die Hälfte mit gutem Erfolge freIgesprochen worden 
sind, somit anzunehmen ist, daß sie sich im allgemeinen die ihr als ~ehr
frau obliegenden Verpflichtungen angelegen s~in läßt: fan~ döcs G.encht, 
daß sich die Beklagte eine gröbliche VernachläSSIgung dIeser :11rer ~flichten, 
wie es im G 101, Z. 2, lit. b, Gew. O. vorausgesetzt WIrd, l1lcht hat 
zu schulden kommen lassen und es war demnach der Berufung Folge zu 
geben und in- Abänderung des erstrichterlichen Urteiles das Klagebegehren 
abzuweisen. 
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NI',2M4:. 

Der Arbeitgeber ist nicht berechtigt, die auf ein früheres, mehr als 
einen Monat zurückliegendes Arbeitsverhältnis entfallenden Kranken
kassenbeiträge anläßlich des zweiten Arbeitsverhältnisses in Abzug 

zu bringen. 

Eutscheidung des Gewerbegerichtes Graz yom 16. lIfai 1914, Cr. I 184/14. 

Kläger ,yar im Anstreichergewerbe des Beklagten in der Zeit vom 
26. August bis 6. November 1913 als Anstreichergehilfe in Arbeit. Am 
6. April 1914 trat Kläger neuerlich beim Beklagten in Arbeit und verblich 
bis zum 12. Mai 1914. Bei dem Ausscheiden des Klägers aus dem ersteren 
Arbeitsverhältnisse am 6. November 1913 unterließ Beklagter dIe Ab
meldung des bei der Bezirkskrankenkasse I. in Graz versicherten Klägers, 
''1'eshalb Beklagter, der erst am 13. Februar 1914 die Abmeldung des 
Klägers vollzog, die in der Zeit vom 6. November 1913 bis 13. Februad914 
für Kläger anerlaufenen Krankenkassen beiträge im Betrage VOll 13 K 44 h 
<'.11 die Bezirkskrankenkasse I. zahlen mußte. 

Nach dem Wiedereil1tritte des Klägers in die Dienste des Beklao·tel1 
a111 6. April 1914 brachte letzterer zur H~reinbril1gung der von ihm al~ di~ 
Krankenkasse gezahlten Beiträge von 13 If 44 h dem Kläger wöchentlich 
1 bis 2 K, sohin insgesamt in der Zeit vom 6. April 1914 bis 9. Mai 1914 
{) K von dessen Lohne in Abzug, während Beklagter den Rest von 7 K 44 h 
anläßlich der Schlußverrechnullg am 12. Mai dem Kläger von dessen Ver
dienste in Abzug' brachte. 

Der auf Ersatz der gemachten Abzüo'e gerichteten Klage des 
Arbeitnehmers vmrde stattg~geben. D 

Grün de: Zufolge §31 des Gesetzes yom30.März1888, R. G. BI. NI. 33, 
betreffend die Krankenversicherung der Arbeiter, sind die Atbeitgeber 
vel'pflichtet, jede in Beschäftigung tretende versicherungspflichtige Person 

/ Bpätestens am 3. Tage nach Beginn der Beschäftigung anzumelden und jede 
aus der Beschäftigung tretende Person spätestens am dritten Tage naeh 
Beendigung des I\rbeitsverhältnisses wieder abzumelden. 

Diese gesetzliche Bestimmung bildet eine im öffentlichen Interesse 
erlassene strikte Norm, deren Übertretung wegen ihres öffentlich-rechtlichen 
Charakters im § 67 des zitierten Gesetzes auch unter Strafe gestellt ist.~ 

Etwaige auf die Umgehung dieser gesetzliehen Vorschiift ge-
. richtete Vereinbanmgen zwischen Arbeitgeber und der versicherungs
pflichtigen Person sind ohne jede rechtliche Wirksamkeit. Beklagter kann 
sich daher zur Begründung seines Ersatzanspruches gegen Kläger nicht 
auf dessen angebliche, von ihm übrigens bestrittene Zustimmung znr Unter
lassung der Abmeldung: berufen. 
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Gemäß § 36 des Krankenversicherungsgesetzes kann der Arbeit
geber, welcher den Abzug des auf die Lohnzahlungsperiode entfallenden 
Krankenkasse,lbeitrages bei der regelmäßigen Lohnzahlung ul1terläßt, 
bei späteren LohllZahlungen dieses Abzugsrecht bezüglich der. seinerzeit 
nicht zurückbehaltenen Quoten nur insofern ausüben, als seIt der be
treffenden Lolmzahlung nicht mehr als ein Monat verflossen ist. Diese 
gesetzliche Bestimmung ist eine zum Schutze des Arbeit~.rs getroffene 
Norm öffentlich-rechtlicher Natur, um zu bedeutende Schmalerungen des 
Verdienstes des Arbeiters durch infolge Anwachsel1s rückständiger Krankell
kasser beiträge eine unverhältnismäßige Höhe erreichende Abzüge zu ver
hindern. 

Der Umgehung dieses Verbotes durch den Arbeitgeber muß. daher 
auch im F,alle der Zustimmung der versicherten Person jede Rechtsvmkung 
versacrt werden. 

b Beklagter war daher nicht berechtigt, dem Kläger die auf die 
Zeitperiode vom 6. November 1913 bis 13. Februar 1914 entfallenden 
Krankenlmssenbeiträge anläßlich des zweiten Arbeitsverhältnisses in der 
Zeit vom 6. April bis 12. :Mai 1914 vom Lohne in Abzug zn bringen. 

NI'. 234:5. 

Der A.rbeitgeber ist zu Lohnabzügen trotz gerichtlichen P~ändungs
und Überweisungsbeschlusses nicht berechtigt, wenn z.ur Zelt der Zu
stellung des Exekutionsbeschlusses der Tag noch !licht abgelaufen 

war, an dem der Lohn nach Gewohnheit auszuzahlen war. 
Entscheidlmg des Gewerbegerichtes Graz vom ~o. Mai 1914, Cr:.1 200/14. 

Kläg:er Wtn im Baugewerbe des Beklagten als Gerüster gegen 
Stundelllol~n und Kündigungsausschlu1) in Arbeit und wurde am Samstag 
den 16. Mai 1914 nach Arbeitsschluß entlassen. Hierbei wurde dem Kläger 
die Auszahlune: des VOll ihm in der letzten A.rbeitswoche ins Verdienen 
p:ebrachten Lohnes VOl~ 23 K 05 h aus dem Grunde verweigert, ·weil der 
bekiwte Gewerbeinhaber 3m Vonnittage des 16. Mai den Beschluß des 
k. k. Bezirksgerichtes Umgebung Graz vom 11. Mai 1914, zugestellt erhalten 
hatte. mit welchem Beschlusse einem gewissen Ferdinand P. als be
treib~nden Gläubiger in dessen Exekutionss1t9he gegen den heutigen Kläger 
Johanl1 S. als Verpflichteten zur Hereinbri~gung einer Forde:Ul:g von 
31 K 80 h samt Anhang die Pfändung und Uberweisung r:ur Ell1Zlehun~ 
der dem Vernflichteten gegen seinen Arbeitgeber Baulllelster Josef }\L 
zustehenden Lohnforderung mit der Beschränkung bewilligt wurde, daß 
diese Lohnforderung von der Pfändung nicht früher getroffen wird, als :lie 
c\rbeiten oder Dienste schon geleistet sind und der Tag abgelaufen Ist, 
an dem der Lohn nach Gesetz, Vertrag oder Gewohnheit auszufolgen" wal'. 
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Unter einem wurde dem Arbeitgeber verboten, zur Berichtigung der bei 
Zustellung' dieses Beschlusses bereits fällig gewesenen gepfändeten For
derung oder a,uf Abschlag dieser Forderung an den Verpflichteten Zahlung 
zu leisten. 

Indem Kläger die Berechtigung. der Weigerung seines ATbeitgebers 
zur Auszl3Jtlung des W ochenlolmes von 23 K 05 h nicht anerkennt, begehrt 
€1' in vorliegender Klage die Verurteilung des Beklagten zur Zahlung des 
zurückbehaltenen Betrages von 23 K 05 h. 

Der Beklagte beantragt die Klageabweisung und bestreitet eine 
Verpflichtung zur Auszahlung des vom Kläger tatsächlich ins Verdienen 
gebrachten Lohnes von 23 K 05 h mit Hinweis auf das im eingangs er
wähnten Exekutionsbeschluß zum Ausdrucke gebrachte Verbot. 

Nach übereinstimmenden Angaben erfolgt zufolge Ortsgewohnheit 
die Auszahlung der iln Laufe einer Woche ins Verdienen gebrachten Löhne 
stets an den Samstagen 5 illll' nachmittags. 

Der Klage wurde stattgegeben. 
Gründe: Zufolge ATt. IX, Z. 10, Einführungsgesetz zur Exekutions

Drdnung, bezw. Gesetz vom 29. April 1873, R. G. BI. Nr. 68, betreffend die 
Sicherstellung und Exekution auf die Bezüge aus dem Arbeits- oder Dienst
verhältnissekann das Entgelt, welches Personen, die ihre Tätigkeit aus
schließlich oder vorzugsweise in Arbeits- oder Dienstverhältnissen ausüben, 
für die in solchen Verhältnissen geleisteten ATbeiten oder Dienste beziehen, 
von einem Dfitten nur nach lifaßgabe der Bestimmungen dieses Gesetzes 
mit Sicherstellung oder Exekutionsverfügungen getroffen werden (§ 1, 
zit. Ges.). § 3 obigen Gesetzes bestimmt, daß ein solches Entgelt durch die 
€fwähnten Verfügungen nicht früher getroffen werden kann, als erstens ~ 
die ATbeitel1 oder Dienste geleistet sind und zweitens der Tag "bgelaufel1 
ist, ml welchem das Entgelt nach Gesetz, Vertrag oder Gewohnheit auszu
folgen war. § 5 zit. Ges. normiert überdies, daß die Bestimmungen des 
§ 3 zitierten Gesetzes durch Vertrag weder ausgeschlossen noch beschränkt 

/ werden können. Tatsächlich deckt sich auch der Inhalt des gegenständ
lichen Exekutionsbeschlusses mit den zitierten gesetzlichen Bestimmungen. 

Zur Zeit der Zustellung des Exekutionsbeschlusses an den beklagten 
Arbeitgeber als Drittschuldner am Vormittage des 16. Mai, war mit Rück
sicht auf die gewohnheitsmäßig erst um 5 Uhr nachmittags desselben 
Tages erfolgende Auszahlung der Löhne der Tag noch nicht abgelaufen, 
an welchem da.s dein Kläger für die letzte ATbeitswoche gebührende Ent
gelt nach Gewohnheit auszufolgen war. Der vom Kläger im Laufe delletzten 
Woche ins Verdienen gebrachte Lohn ·wurde daher durch den in Rede 
stehenden Exekutionsbeschluß nicht getroffen, Beklagter verweigert 
daher im Widerspruche mit der im Exekutionsbeschlusse getroffenen 
• Vertügung und im Widerspruche mit dem Gesetze die Auszahlung. 
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Erst dann würde der Wochenlohn des Klägers von der Exekution 
getroffen weIden, wenn zur Zeit der Zustellung des Exekutionsbeschlusses 
an den Drittschuldner der Zahltag abgelaufen gewesen, trotzdem aber der 
Lohn vom Kläger noch nicht behoben gewesen wäre, es sich somit um einen 
freiwillig stehen gelassenen Lohn gehandelt hätte. 

NI'. 2346. 

Die Vereinbarung, daß das Arbeitsverhältnis jederzeit ohne Kündigung 
gelöst werden kann, wird nicht dadurch beseitigt, daß nachträglich die 
Art der Verwendung und die Art der lohnauszahlung geändert werden. 
Entscheidung des Gewerbegerichtes Wien vom 15. Jänner 1914, Cr. III 111/14. 

Folgender Sachverhalt ist unbestritten: 
Der Kläger trat vor drei lifonatell als Chauffeur in den Dienst der 

Beklagten und wurde dabei KÜlldigullgsausschluß vereinbart. Am 24. De
zember 1913 wurde dem Kläger die Fahrbollete entzogen und behielt 
der Beklagte den Kläger als Hilfsarbeiter in der Garage weiter, wobei eine 
Entlohnung von 4 K pro Tag vereinbart wurde. Am 3. Jänner 1914 wurde 
Kläger olme Kündigung entlassen. 

Kläger behauptet, daß am 24. Dezember 1913 über die Kündigung 
nichts gesprochen wurde; es sei darum damals der neue Dienstvertrag mit 
14tägiger gesetzlicher Kündigungsfrist zustande gekommen; Kläger be
gehrt darum die Lohnentschädigung für die 14tägige Kündigungsfrist 
im Betrage von 56 K. 

Die Beklagte beantragt Abweisung der Klage; am 24. Dezember 
1913 sei kein "neuer" Dienstvertrag geschlossen worden. 

Das Klagebegehren wurde 'aus folgen'den Gründen abgewiesen: 
Ob die Abmachungen vom 24. Dezember 1913 als "neuer" Vertrag 

bezeichnet werden oder nicht, ist gleichgültig; denn auch bei Erneuerung 
eines Dienstvertrages können Bestimmungen des alten Vertrages still
schweigend in den ueuen ühergehen. Entscheidend ist, ob nach § 863 a. b. 
G. B. anzunehmen ist, daß die Parteien den seinerzeit vereinbarten Kündi
gungsausschluß weiter gelten lassen wollten, oder daß in der Vereinbarung 
einer anderen Beschäftigungsart und eines anderen Honorars auch eine 

,stillschweigende Kündigungsvereinbarung liegt. Es fragt sich also: Sind 
die Vereinbarungen der neuen Arbeitsart und des neuen Lohnes solche 
Handlungen, welche mit Überlegung aller Umstände keinen vernünftigen 
Grund daran zu zweifeln übrig lassen, daß die Parteien die sofortige Auf
lösb1Jxkeit des Dienstvertrages nunmehr nicht mehr haben wollen? Diese 
Frage ist entschieden zu verneinen, um so mehr, als dem Kläger von nun 
an eine ·weni,5er verantwortliche, also mindere Arbeitssphäre zu
gewiesen wird . 
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NI'. 2341. 

Bei vorzeitiger Entlassung ist der Arbeitgeber nicht unbedingt ver
pflichtet, dem Arbeiter den 14tägigen Lohn zu bezahlen; er hat ihn 
nur für jenen lohnbetrag schadlos zu halten, den der Arbeiter im 
Falle ordnungsmäßiger Kündigung während der Kündigungszeit hätte 

erhalten müssen. 
Entscheidung des Gewerbegerichtes 'Vien vom 16. Mai 1914, Cr. IV 822/14. 

Kläger trat am 6. Oktober 1913 beim Beklö~gten als Geschäfts
diener mit 30 K Wochenlohn und 14tägiger Kündigung in Arbeit. Am 
1. April 1914 erkrö~nkte er und, als am 11. April die Gattin des Klägers 
den W ochenlolm abholte, fragte sie Beklagter über den Zustand des 
Klägers und sprach, als er hörte, daß noch für einige Zeit keine Aussicht 
auf Dienstantritt des Klägers sei, die Entlassung aus. Kläger war vom 
1. April 1914 an krank und arbeitsunfähig und bezog das Krankengeld, 
welcher Zustand auch noch am Verhal1dlungstage, d. i.16.Mai1914 andö,uerte. 

Kläger beantragt wegen der grundlosen Entlassung Verurteilung des 
Beklagten 7.Ul' Zahlung der 14tägigen Kündigllngsentschädigung mit 60 K. 

Beklagter beantragt Abweisung des Klagebegehrens, weil Kläger 
auch im Falle einer Kündigung, an den fraglichen 14 Tagen wegen Arbeits
unfähigkeit keinen Lohn verdient hätte. 

Das Klagebegehren wurde abgewiesen. 
Grü n de: Da die letzte Erkrankung des Klägers bis zum Momeiüe 

der Entlassung erst 11 Tage betragen hatte, somit der gesetzliche Ent
lassungsgrund des § 82 lit. h, Gew. 0., nicht vorlag, hatte IUäger zweifello:, 
Anspruch auf 14tägige Kündigung und war die am 11. April 1914 ,ws
gesprochene Entlassung unge,Setzlich. Nichtsdestoweniger fand das Gericht, 
daß dem Kläger eine Kündigungsentschädigung ini angpsprochenen 
Betrv,ge nicht zuzusprechen war, weil § 84 Gew. O. nur bestimmt, daß im 
Falle vorzeitiger Entlassung der Gewerbeinhaber verpflichtet ist, den Lohn 
für die Kündigungsfrist zu vergüten. Aus dem Gebrauche des Wortes Ver
gütung muß 8ntnommen werden, daß diese Gesetzesstelle nicht die unbe
dingte Zahlung des 14tägigen Lohnes normiert, sondern den Geschäfts
inh1J~ber nur verpflichtet, den Hilfsarbeiter für jenen Lohnbetrag schadlos 
zu halten, den er im Falle ordnungsmäßiger Kündigung während der 
Kündigungszeit vom GeYverbeil1haber hätte bezahlt erhalten. 

Dö~~1Ul1 Kläger selbst zugibt. daß er während der ganzen Kündigungs
zeit vom 12. bis 25. April krank und arbeitsunfähig war undim Genusse 
des Krankengeldes stand, hätte Kläger während dieser Zeit auch im Falle 
ordnungsmäßiger Kündigung einen Lohn nicht zu beziehen gehabt. 

Da mm der ins Verdienen zu. bringende Lohn gleich Null ,yar, ist 
auch die Vergütung für den Entgang desselben gleich Null und war daher 
das Klagebegehren als gesetzlich unbegründet ö,bzuweisen. 

Gewerbegerichtliche Entscheidungen Nr. 2313. 177 

NI'. 2348. 

Solange der Heimarbeiter das zur Verarb.eitung übernommene Ma
te:.i~1 nic~:t abgeliefert .hat, ist das Arbeitsverhältnis nicht ordnungs
maßlg gelost, der Arbeitgeber also zur Ausfolgung des Arbeitsbuches 

nicht verpflichtet. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Wien vom 2. Mai 1914, Cr. IX 756/14. 

Kläger stand beim Beklagten als Heimarbeiter mit Stücklohn und 
Kündigungsausschluß in Arbeit und hatte einen wöchentlichen Durch
schnittsverdienst von 24 K. Er hatte zuletzt vom Beklauten 9 Dutzend 
Kinderschuhe zur Bearbeitung als Heimarbeiter übern~mmen lieferte 
daJ:n am 14. April ~914 7 Dutzend ab, erhielt aber nur 4 Dutzend gezahlt, 
w81l der Beklagte dIe Bezahlung der restlichen gelieferten 3 Dutzend von 
dem Ergebnis der Weiterlieferung ö~bhängig machte. 

Kläger verlangte darauf sein Arbeitsbuch, der Beklagte erklärte 
aber, daß er das Buch erst ausfolge, wenn Kläger die restlichen 2 Dutzend 
Kinderschuhe, die er noch bei sich zu Hause hatte, abliefere, was zu tun 
SICh Kläger weigerte, bevor er seinen Arbeitslohn hat. Kläger hat bis heute 
noch ~ Dutzend Schuhe des Beklagten in seinem Besitze, das Arbeitsbuch 
des Klägers befindet sich noch beinl Beklagten. . 

Kläger behauptet nun, daß er nieht verpflichtet war dem Beklauten 
die restlichen Schnhe abzuliefern, weil dieser ihm seinen' Lohn nicht be
zahle und daß Beklagter nicht berechtigt war, ihm sein Arbeitsbuch vor
zuenthalten, und beantragt Zahlung einer Entschädigung weO"en Nichtaus-
folgung des Arbeitsbuches. " 

Der Beklagte bemihagt die Abweisung des Klagebegehrens, weil 
er z~r A~sfolgu?g ~es Arbeits?llches e:'st nach or~nungsmäßiger I.ösul1g 
des iirbelts'\ erhaltmsses verpflIchtet Sel, das ArbeItsverhältnis aber inso
~.ange nicht ordnung~mäßig gelöst ist, als nicht Kläger die vom Beklagten 
ubernommenen restlIchen 2 Dntzend Schuhe an den Beklagten al}.sfolgt. 

Das Klagebegehrell wurde aus folgenden Gründen abgewiesen: 
.. . Nac~ § 80 c Gew. ? ist der Gewerbeinhaber erst nach ordnul1gs

maßlger Losung des Arbelisverhältnisses verpflichtet dem Arbeiter das 
Arbeitsbnch auszufolgen. Eine ordnul1'J'smäßiO"e Lö~ung des zwischen 
?eiden Streitteilen bestandenen Arbeit~verhäl~nisses ist jedoch nach 
l~berzeugung des Gerichtes so lange Nicht erfolgt, als nicht der Kläo'er 
dIe vom Beklagten übernommene Arbeit an diesen ausgefolgt hat. Bei d~m 
bestandenen .. Kiindigungsausschl~ß war Kläger eventuell berechtigt 
gewesen, das ubernol11mene Matenal bei Erklärung seines Austrittes Hnbe
arbeitet dem Beklagten zurückzugeben, 'so lange er sich aber dies zu tun 
weigert, kann das Arbeitsverhältnis trotz vereinbarten Kündigungsaus
schlusses und trotz Erklärung des Austrittes durch den Kläuer llicht als 
ordnungsmäßig gelöst angesehen werden. So lange aber das ArbeiLsverhält-

XII 
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nis nicht ordnungsmäßig gelöst ist, ist der Beklagte mit der Ausfolgung 
des Arbeitsbuches nicht im Yerzuge und fehlt daher die Grundbedingung 
für den auf die Bestimmungen des § 80 c, Abs. 2, Gew.O., gegründeten 
Entschädiglmgsanspruch des Klägers. 

NI'. 2349. 
Die Kündigungsfrist beginnt, ohne Rücksicht auf etwaige Gebräuche, 

mit dem Ablauf des Tages, an dem gekündigt worden ist. 
Entscheldullg des Gewerbegerichtes Wien vom' 2 . .:\iärz 1914, Cr. UI 544/14. 

Beklagter kündigte dem .Kläger, der bei ihm als Oberkellner mit 
30 K Monatslohn nebst voller Verpflegung bedienstet v\'ar, laut Verein
barung dreitägig am 16. Februar 1914 vor %12 "Chr vormittags. Er entließ 
ihn am 19. Februar, ohne ihm den Lohn für diesen Tag zu zahlen. 

Kläger begehrt für den 19. Februar Lohn, Kost und Verdienst
entgang. 

Beklagter beantragt kostenpflichtige Abvreisung des Klagebegehrens. 
Es sei im Go.stgewerbe Brauch, daß, wenn die Kündigung am Vormittage 
geschehe, dieser Tag in die Kündigungsfrist eingerechnet werde. 

Dem Klagebegehren wurde stö,ttgegeben., 
Gründe: Die Kündigungsfrist beginnt mit dem dem Tage der 

Kündigung nachfolgenden Tage. An dieser gesetzlichen Bestimmung 
könnte auch durch einen Brauch nichts geändert werden. 

NI'. 2350. 

Das Recht des Dienstgebers, die Hir den Dienstnehmer bezahlte 
Personaleinkommensteuer vom Gehalte abzuziehen, erlischt nicht 
dadurch, daß versäumt worden ist, den Abzug an denselben Terminen 
zu machen, an denen die Bezüge ausgezahlt werden, und in ver-

hältnismäßigen Raten. 
Ents~hcidLln6' des Gewerbegerichtes Wien vom 29. :Mai 1914, Cr. IX 236/14. 

Kläger war in der Zeit vom 16. September 1913 bis 15. M:ü 1914 
gegen einen Monatsgehalt von 180 K als Korrespondent bei der Beklagten 
bedienstet und wurde d1J~s Dienstyerhältnis am 15. Mai 1914 ordnungs
mäßig gelöst. 

Kläger begehrt, da ihm die Beklagte einen Betrag yon 12 K 9 h 
an Personaleinkoll1mensteuer für die Zeit vom 16. Septemner 1913 bis 
15. J11ai 1914 von dem ihm gebührenden Gehalte in Abzug brachte, Zu
spruch dieses Betrages, da die Beklagte nicht mehr berechtigt gewesen sei, 
ihm diesen Betrag in Abzug zu bringen, weil sie durch den Nichtabzug 
in monatlichen Raten von 1 K 67 h als auf den Ersatz üieser Steuer ver
zichten d anzuselwl1 sei. 
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Das Klagebegehren wurde dem "'mtrage der Bekbgten gemäß 
ab gewies en, u. ZW. mit folgender B egrün d Ullg: 

Xach § 234 des Gesetzes vom 25. Oktober 1896, R. G. Bl. Nr. 220, 
und Art.82 des Fi'1allzministerialerlasses vom 24. April 1897, R. G. BI. 
NI. 108, ist die Beklagte verpflichtet, die ihr bekanntgegebene Personal
einkommensteuer ahzuziehen, u. zw. erfolgt der Abzug in denselben Ter
minen und denselben verhältnismäßigen Raten wie die Auszahlung des 
Bezuges. Doch ist in keiner Weise im Gesetz festgestellt, daß der Dienst
geber dieses Recht in dieser Weise ausüben muß, widrigens sein Anspruch 
a~J Er~atz seitens des Bedien,steten erlöschen würde, wie Kläger behaupten 
\\ln. DIe Berufung auf die Bestimmung des Pensionsversicherungsgesetzes, 
daß das Abzugsrecht für Pensiollsraten, die mehr als 3 'Monate im Rück
stand sind, erlischt, ist unzulässig, da die Bestimmung nicht ausdehnend 
intE'fpretiert werden kann und auf die Personaleinkommellsteuer keine 
Anwendung finden kann. 

NI'. 2351. 

Wenn der Arbeitsuchende den zur Aufnahme von Arbeitern be
rechtigten Vorarbeiter durch die Angabe täuscht, er sei vom Meister 
bereits aufgenommen, liegt darin doch nicht der Entlassungsgrund 

des § 82 Iit.a, Gew.Ordg . 

. Entscheidung des Gewerbegerichtes "\Yien yom 5. März 1914, Cr. V 170/1.1. 

Folgender Sachverhalt ist unbestritten: 

Mittwoch den 21. Jänner 1914 kam Kläger zum Beklagten und tcug 
ihm seine "'\I'beit an. Beklagter antwortete ihm, momentan habe er keine 
Arbeit für den Kläger, doch möge sich dieser am Samstag den 24. bei 
seinem Vorarbeiter C. an dem ihm bekanntgegebenen Arbeitsplatze an
fragen. Am 24. Jä~1l1er kam Kläger auf den Arbeitst)la.tz zu C., sprach mit 
diesem in Gegenwart eines z\\'eitell Arbeiters des Beklagten und wn.lrde für 
~li'Iontag den 26. Jänner früh zur Arbeit bestellt. Kläger trat die Arbeit 
am 26. Jänner früh an. Am 26. Jänner vormittao's revidierte ein Beamter 
des Beklagten die Arbeit, traf den Kläger bei de~' Arbeit an, meldete dies 
mittags dem Beklagten und erhielt vom Beklö,gten den Auftrag, den Kläger 
am selben Abend nach Schluß der Arbeit auszubezahlen und zu entlassen, 
was auch geschah. 

Kläger begehrt die Lohnentschädigung für die 14tägige Kündigungs
frist. Der Beklagte beantragt Abweisung der Klage, da Kläger den C. durch 
die falsche Angabe, er sei vom Beklagten bereits akzeptiert, getäuscht, 
somit seine Aufnahme erschlichen habe. 
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Dem Klagebegehren w'1lrde aus folgenden Gründen stattgegeben: 

C. war schon als Vorarbeiter befugt, einen Arbeiter aufzunehmen; 
dazu ist ja Kläger vom Beklagten selbst zu C. geschickt worden, worin 
schon eine Bevollmächtigung des C. zur Aufnahme zum Ausdrucke kommt. 
Wenn erwogen wird, daß C. vom Samstag auf Montag leicht mit seinem 
Chef in Verbindung treten konnte und daß er als alter Vorm'beiter einen 
Arbeiter, der sich ohne jede Bestätigung als vom Chef aufgenommen meldet, 
nicht olmeweiters aufgenommen hätte, wenn er für ihn gar keine Venven
dUllg gehabt hätte, so muß angenommen 'werden, daß Kläger wirklich auf
genommen worden ist. 

Die fälschliche Angabe, daß die Aufnahme durch den Chef schon, 
erfolgt sei, begründet noch nicht den Auflösungsgrund des § 82, lit. a Gew. O. 
Es würde also, selbst wenn die vom Beklagten behauptete Täuschung 
erfolgt wäre, die sofortige Entlassung nicht begründet sein, Diese ist aber 
auch darum im Gesetze nicht gerechtfertigt, weil eine absichtliche Täu
schung, wenn sie als Delikt mit der Entlassung bestraft werden soll, auch 
sofort bestraft werden muß, während der Beklagte, nachdem er dieallgeb
liche listige Handlung des Klägers il1 Erfahrung gebracht hat, diesen noch 
einen halben Tag weiter arbeiten ließ, wodurch er auf die Geltendmachung 
des Entlassungsgrnndes stillschweigend verzichtet hat. 

Nr.2352. 

Wenn der Arbeitgeber die mehreren, zu einer Partie vereinigten 
Arbeitern gebührenden löhne einem Mitgliede dieser Partie ausfolgt, 
ist er den anderen Mitgliedern gegenüber nur dann 1/on seiner 
Zahlungspfiicht befreit, wenn der Zahlungsempfänger von ihnen zum 

Zahlungsempfange bevollmächtigt worden war. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes 'Vien vom 17. März 1914, Cr. V 178/14. 

Folgender Sachverhalt ist unbestritten: 

Die Kläger lYfatthias R. und Paul T. sind bei der beklagten Firma 
als Fliesenleger im Akkordlohn beschäftigt. In der Woche vom 16. bis 
21. Februar 1914 hatten sie zusammen mit dem Arbeiter Adolf M. in einer 
Partie gearbeitet. Es besteht in der Branche der Kläger die Übung, daß vor 
der Lohllauszahlung die Lohnliste für die ganze Partie verfaßt, der Gesamt
lohn einem der Arbeiter der Partie ausbezahlt und von diesem an die 
anderen Teilnehmer der Partie verteilt wird. Diese Aufgabe fiel am SÖ"mstage 
den 21. Februar dem Adolf M. zu; der Gesamtlohn der ganzen Partie 
betrug damals 114 K 77 h, wovon auf die beiden Kläger je 38 K zu entfallen 
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hatten. Die Kläger behaupten aber, gar keinen Lohn erhalten zu haben 
und begehren darum von der Beklagten je 38 K. Die Beklagte beantragt 
Abweisung dor Klage, da sie den Gesamtlohn von 114 K 77 h an Adolf 
l\L, der zugleich, der Machthaber der Kläger war, richtig ausbezahlt habe. 

Das Klagebegehrenwurde aus folgenden Gründen abgewiesen: 
Das Gericht hat als erwiesen angenommen, daß die beklagte Firma 

am 21. Februar 1914, durch ihren Kassier D. dem Adolf lVI. den Betrag 
von 114K 77h als den Lohn der Partie Adolf lVI., Matfhias R. und PauI T., 
somit auch den den Klägern gebührenden Lohn dem Adolf M. ausbezahlt 
hat. Daß die Auszahlung wirklich erfolgte, ist durch die Aussage des 
Zeugen D, erwiesen, der an sich den Eindruck der Glaubwürdigkeit macht, 
abgesehen davon, daß es ganz unwahrscheinlich erscheint, daß ein lang
jähriger Kassier versuchen sollte, den Zahlungsempfänger in der Weise 
zu prellen, daß el ihm überhaupt gar kein Geld ausfolgt, da er doch sofortige 
Rekriminationen gewärtigen müßte. Es ist rein unerklärlich, daß Adolf M. 
erst in 20 Minuten sich besinnen sollte, daß er gar kein Geld erhalten habe. 
Die daraufhin sofort vorgenommene Kassarevisiol1 ergab, daß die Kasse 
stimmte. Aus allen diesen Umständen muß mit Bestimmtheit geschlossen 
werden, daß D. dem Adolf M. das Gcld richtig ausgefolgt hatte. Adolf M. 
gibt auch are, daß er, als er den Abgang des Geldes bemerkte, zunächst 
dachte, er habe das Geld am Zahltische liegen gelassen. Daraus ergibt sich, 
daß auch er den Eindruck hatte, daß D. das Geld ausbezahlt hatte. 
Das Niederlegen des Geldes am Zahltische vor der zum Empfange bereiten 
Partei, bedeutet ja ohnehin schon die Zahlung, da das am Tische liegende 
Geld als SChOll im Besitze des Zahlungsempfängers anzusehen ist. Die Aus
zahlung an Adolf M. ist also jedenfalls als geschehen anzunehmen. 

Es erübrigt, die Frage zu beantworten, ob A,dolf l\1. als der Macht
haber der Kläger anzusehen sei. Diesbezüglich wird von ihm als Zeuge 
erzählt und ist auch von den Parteien nicht bestritten worden, daß zu der 
am Samstage üblicherweise um 5 Uhr erfolgenden Auszahlung der Kläger 
Mathias R. persönlich, der Kläger Paul T. durch einen Vertreter namens 
Wenzel K. erschienen waren. Der Beamte der Beklagten rief nun den 
Adolf]\/1. und auch die Kläger, worauf Adolf M. allein beim Beamten ein
trat, was die neben AdolfM. stehenden Matthias R. und Wenzel K. ohne 
Widerspruch duldeten. Da ihnen der Vorgang der Beklagten bei der Loh11-
auszahlung aus iln'er langjährigen Dienstzeit bei der Beklagten vollkommen, 
bekannt ist. und da sie nicht gehindert waren, zum Geldempfangwoder 
doch zur Kontrolle des Adolf M. mit einzutreten, muß in ihrem passiven 
Verhalten nach § 863 a. b. G. B. die stillschweigende Bevollmächtigung 
des Adolf M. zum Empfange des Lohnes erblickt werden, so daß durch 
die Auszahlung des Lohnes an Adolf lYL die Beklagte von ihrer Zahlungs
pflicht befreit worden ist. Das Klagebegehren war darum abzuweisen. 



'. 

18:3 Gewerbegerichtliche En:tscheidungell. Nr.2353, 

NI'. 2353. 

Wird die mit dem Hilfsarbeiter getr~!fene Vereinbarung des Kündigungs
ausschlusses durch nachträgliche Anderungen des Dienstverhältnisses 

beseitigt? 

Bedeutung der Annahme des Dienslzettels. 
Entscheidung des Gewerbegerichtes Wien vom 26. }Iai 1914, Cr. V 535/1-±. 

Die Parteien geben folgendes übereinstimmend an: 

Der Kläger ist bei der beklagten Gesellschaft vom Kovember 1913 
bis zum 9. Mai 1914 in Arbeit gestandeil, Zunächst arbeitete er im Akkord
lohn. Im Februar 1914 begann, er unter dem Betonpolier J. im Stunden
lohn als Vorarbeiter zu, arbeiten und \l'urde damals schriftlich die Verein
barung des Kündigungsausschlusses getroffen. Nach einigen Tagen trat .}. 
aus; der Kläger übernahm die Funktionen des J. und wurde sein Stunden
lohn um 15 h erhöht. Der Kläger hatte seither die Aufsicht über die Beton
arbeiter am Baue; als Hauptpolier fungierte auf diesem Baue Johann A. 

Am Samstag den 25. Api'il 1914 ergab sich zwischen dem Kläger 
und der Beklagten eine Differenz bezüglich der Stnndenberechnung. Der 
Kläger wollte aus diesem Anlasse austreten, arbeitete aber auf Zureden 
weiter, verlangte jedoch, im Wochenlohne bezahlt zu werden. Tatsächlich 
erhielt Kläger, vom 27. April an, einen IV ochenlolm von 60 K. .Montag. 
am 4 . .Mai 1914, wurde dem Kläger ein Dienstzettel behändigt, der besagt~ 
daß das Dienstverhältnis unter Einhaltullg einer 14tägigen Kündigungs
frist lösbar sei, bisher bestehende Vereinbarungen aufgehoben werden 
und daß während des ersten Monates, ,yelcher als Probedienstzeit o'ilt 
~lie Auflösung des Dienstverhältnisses jederzeit olme Kündigung erfo~81~ 
könne. Den letzteren Passus hat Kläger bei Durchsicht des Dienstzettels 
beanständet, dann aber doch den Zettel zu sich genommen. Am 9. :li1:ai 
1914 ist Kläger olme Kündigung entlassen worden. 

Der Kläger begehrt die Lohllentschädigung für die 14tägige Kündi
gungsfrist im Betrage von 120 K; denn die Vereinbarung des Kündigungs
ausschlusses gelte nicht mehr, da er als Polier nicht mehr an jene Ver
einbarungen gehunden 8'8i, die mit ihm als Vorarbeiter getroffen worden 
sind, zumal seither sein Lohn erhöht wurde und endlich auch die Stunden
zahlung in die wöchentliche übergegangen ist. Eine Probedienstzeit wurde 
,,yeder mündlich noch schriftlich ausgemacht, den Dienstzettel habe er 
beanständet und nur angenommen, nachdem ihn der Bauführer M. durch die 
Bemerkung, er hrauche ja den Zettel nicht zu unterschreiben, zu dem Glauben 
gebracht hatte, die Übernahme. des Zettels sei ohne rechtliche Wirkung. 

Die Beklagte beantragt Abweisung der Klage, denn die dienstliche 
Stellung des Klägers habe keine so wesentliche Veränderung erlitten, 
daß die Vereinbarung des Kündigungsanssehlusses an und für sich als 
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beseitigt angesehen werden müßte. Kläger sei immer nur Vorarbeiter ge
blieben und habe unter dem Hauptpolier A. gearbeitet. Als Kläger W ochen
lohn verlangte, wurde ihm durch Ingenieur 1. bedeutet, daß er jedenfalls 
einen Probemonaten durchmachen müsse. Dies wurde dann auch in den 
Dienstzettel aufgenommen und sei es unrichtig, daß Kläger in den Irrtum 
geführt wurde, daß die Übernahme des Dienstzettels olme Bedeutung sei. 

Das Klagebegehren wurde aus folgenden Gründen abgewiesen: 
Die Vereinbarung des Kündigungsausschlusses könnte dadurch ihre 

Geltung verlieren, daß der Arbeiter zum höher Angestellten im Sinne des 
Handlungsgehilfengesetzes befördert wäre. Dies trifft im vorliegenden 
Falle nicht zu; denn selbst wenn Kläger als Betonpolier und nicht als V or
arbeiter zu qualifizieren ist, so steht doch fest, daß er nur über einen Teil 
der Arbeiten am Baue· - nur über die Betonarbeiten - die Aufsicht 
führte, daß er, wenn er auch nicht dem Hauptpolier unterstellt war, jeden
falls nicht den Wirkungskreis hatte, wie ein Hauptpolier auf einem größeren 
Baue. Kläger selbst betrachtete sich nicht als höheren Angestellten; denn 
er wollte am 25. April 1914 die Arbeit verlassen, anerkennt also damit 
indirekt, daß der Kündigullgsausschluß bis dahin noch Geltung hatte, 
obwohl er seit Februar als Polier fungierte; auch spricht Kläger keine 
längere als die 14tägige Kündigungsfrist an, die doch bei höheren Ange
stellten nicht Anwendung findet (§ 20, H. G. G.) 

Die Vereinbarung des Kündigungsausschlusses ist also durch das 
Gesetz nicht beseitigt. Sie ist es aber aueh nicht durch einen stillschweigen
den Vertrag. Denn die Beschäftigung als Polier, die Lohnerhöhung um 
15 h' pro Stunde und die Auszahlung des Lohnes nach der W oehe sind 
keineswegs Umstände, die zu dem Schlusse zwingen, daß nunmehr eine 
sofortige Lösbarkeit des Arbeitsverhältnisses nicht mehr gewollt sein kann. 
Demnach hatte die Vereinbarung des Kündigungsausschlusses solange 
zu gelten, bis nicht eine entgegenstehende Vereinbarung getroffen worden 
wäre. Nun wollte die Beklagte selbst mit dem Kläger ein stabileres Ve1'
Mltnis (14tägige Kündigung) vereinbaren, hat aber die Bedingung eines 
Probemonates daran geknüpft. Dies wurde dem Kläger schon am 25. April 
durch den Ingenieur 1. bedeutet und kommt im Dienstzettel klar zum 
Ausdrucke. Der Zeuge M. bestätigt, daß er dem Kläger, der die Probedienst
zeit beanständen wollte, gesagt habe: "es geht nicht anders". Der Wille 
der Beklagten ist somit deutlich erklärt; sie bewilligt die 14tägige Kündi
gung,'jedoch nur mit 1 Probemonate und. es blieb dem Kläger nichts 
anderes übrig, beides oder gar nichts zu nehmen. Dadurch, daß er den 
Wochenlohn und dann den Dienstzettel annahm, hat er erklärt; daß er 
mit dem Probemonate einverstanden ist. Ncachdem seine Entlassung 
innerhalb des Probemonates erfolgt ist, kann er eine Kündigungsent
schädigung nicht beanspruchen. Das Klagebegehren war den1l1ach abzu
weisen. 
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NI'. 2354. 

Die Mittagspause kann verschoben werden, wenn aus der genauen 
Einhaltl.lng der Mittagszeit dem Arbeitgeber ein größerer Schade 

erwachsen würde. 
Entscheidung des Gewerbegerichtes Wien vom 15. Juni 1914, Cr. V 591/14. 

Nach dem übereinstimmenden Vorbringen der Parteien war Kläger 
als Hilfsarbeiter vom 24. August 1911 bis 4. Juni 1914 beim Beklagten 
beschäftigt und verweigerte am letztgenannten Tage, nachdem er wieder
holt mittags gearbeitet hatte, uni 12 Uhr mittags die Fortsetzung der 
Arbeit, während noch meh1'ere Asphaltöfen geheizt und gefüllt im Betriebe 
waren, wurde daher vom Beklagten um %1 Uhr entlassen. 

Kläger fordert, weil er angeblich grundlos entlassen wurde, als 
Entschädigung für die Kündigungsfrist 57 K 42 h. 

Beklagter beantragt Abweisung der Klage, weil er den Kläger 
wegen Arbeitsverweigerung und unbefugten Verlassens der Arbeit ent
lassen habe; denn wenn auch regelmäßig dem Arbeiter die Mittagspause 
gesetzlich gebühre, so dürfe diese doch nicht in dem Zeitpunkte begehrt 
werden, wenn dem Arbeitgeber aus der,Arbeitsullterbrechung ein großer 
Schaden droht. 

Das Klagebegehren wurde aus folgenden Gründen abgewiesen. 
Das Gewerbegericht schloß sich im wesentlichen der Auffassung 

des Beklagten an, daß die }\iittag8pause nicht gerade um 12 Uhr beginnen 
müsse oder wenigstens dann von dieser Stunde abgegangen werden könne, 
wenn dem Arbeitgeber sonst ein größerer Schade erwachsen könne. 

In der Nichtbefolgung des Auftrages fortzuarbeiten, wurde daher 
,rorliegendcn Falles ein unbefugtes Verlassen der Arbeit erblickt. 

NI'. 2355. 

Die Zusage, jemanden künftig anstellen zu wollen, kann noch nicht 
als lohnvertrag angesehen werden, ist also hinsichtiich ihrer Ver

bindlichkeit nach § 936 a. b. G. B. zu beurteiien. 
Entscheidung des Gewerbegerichtes Wien vom 24. März 1914, Cr. V 241/14, 
bestätigt mit Urteil des Landesgerichtes Wien vom 23. April 1914, Og. V 338/14. 

Der Kläger behauptet, daß er am 12. Februar 1913 in das Bureau 
der Beklagten gekommen sei, um Arbeit zu suchen. Der bei der Beklagten 
angestellte Oberingenienr T. habe ihm damals in Gegenwart des Ingenieurs 
Sch. nach Einsicht in die vorgelegten Zeugnisse, die anf "Polier" lauteten, 
ges(J~gt, man könne ihn (Kläger) nicht "Js Arbeiter anstellen, man werde 
ihn aber anstellen, wenn ein neuer Bau begonnen werde, Kläger möge 
sich 2 bis 3 Wochen gedulden und inzwischen seine Adresse da lassen. 
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Die Beklagte habe seither schon den fünften Bau begonnen, ohne daß 
Kläger einberufen worden wäre. Indem Kläger einen Wochenlohn VOll 

60 K als angemessenen Lohn eines Poliers annimmt, begehrt er mit der am 
17. März 1914 eingebrachten Klage von der Beklagten die Bezahlung einer 
14tägigen Kündigungsentschädigung. 

Die Beklagte beantragt die Abweisung der Klage; sie anerkennt 
zwar die Vertretung3befugnis des Oberingenieurs T., bestreItet aber, daß 
<liesel' dem Kläger irgendwelche Zusage gemacht habe. 

Das Klagebegehren wurde mit folgender Begründung abge
wiesen: 

Schon auf Grund der Angaben des Klägers allein stellt sich das 
Klagebegehren als unbegründet dar; denn das vom Kläger behauptete 
Versprechen der Anstellung ist als Verabredung eines künftigen Yer
trages im Sinne des § 936 a. b. G. B. zu qualifizieren. Diese Verabredung 
ist aber unverbindlich, weil weder die Zeit der Abschließung, noch der 
Lohn - ein wesentliches Stück des Vertrages -- bestimmt wareIl. Außer
<lem erfolgte die angebliche Zusage am 12. Februar 1913 und wurde vor 
der Klage (17. März 1914) auf die Vollziehung dieser Zusage nicht ge
drungen, so daß die Jahresfrist des § 936 a. b. G. B. auch dann schon 
abgelaufen war, wenn man der Bemerkung, Kläger möge sich 2 bis 3 W oehen 
geduldell, die Bedeutung der Verahredung eines Zeitpunktes für den Ver
tragsabschluß beilegen will. 

Das Berufungsgericht hat das Urteil aus den erstrichterlichen 
Gründen bestätigt. 

NI'. 2356. 

Die Aufzählung der EnUassllngsgründe im § 27 H. G. G. ist keine 
iaxative, es können darum im Dienstvertrage auch andel'e Entlassungs
gründe festgesetzt werden; diese müssen aber doch "wichtige 

Gründe" im Sinne des § 25 H. G. G. sein. 
Entscheidung des Gewerbegerichtes Wien vom 12. Jänner 1914, Or. VI 323/14: 

Klägerin stand vom 14. Oktober 1913 bis 27. Dezember 1913 als 
Verkäuferin in Diensten des' Beklagten; es war im ersten Halbjahre ein 
Monatsgehalt von 45 K festgesetzt; in dem schriftlich abgeschlossene.n 
Lohnvertrage vom 1. Oktober 1913. verpflichtete sich. Klägerin, die jetzt 
18 Jahre alt ist, bis 15. Oktober 1914 in der Trafik als zweite Verschleißerin 
auf ihrem Posten zu verbleiben, so daß sie dem Beklagten nur bei gröblicher, 
ungebührlicher oder entehrender Behandlung vierwöchentlich kündigen 
kann. Dagegen wurde im Vertrage dem Beklagten das Recht eingeräumt, 
"die Klägerin, sofern sie ihre Dienstesobliegenheiten nicht mit Pünktlichkeit 
und Gewissenhaftigkeit erfüllt, sorglos wird oder bei Eintritt von Jilallgel 
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an Ehrlichkeit, resp.Höflichkeit, andererseits, wenn sich bei den Inventuren 
größere Geldabgänge zeigen sollten, sofort ohne Kündigung zu entlassen". 

JYlitte Dezember 'IvuTde der Klägerin vom Beklagten eine Neujahrs-
remuneration von 15 K versprochen. .. 

Am 20. Dezember 1913 erkrankte die Klägerin. Bei der Ubergabe 
ihrer Yorräte an die zweite Verkäuferin wurde Inventur gemacht und ergab 
sich dabe:i ein Manko von 46 K 35 h. Am 28. Dezember erhielt Klägerin_ 
vom Beklagten ein Schreiben, in dem mit Rücksicht auf das Kassamanko 
ihre Entlassung I!,usgesprochen wurde. 

Der Lohi1 für den Monat Dezember 1913 per 45 K 'Vl.ude der Klägerin 

nicht ausbezahlt. 
Klägerin behauptet, daß ihre Entlassung eine grundlose ge,yesen 

sei. Das Kassamanko müsse auf einem Irrtum oder Rechenfehler bei der 
am 20. Dezember aufgenommenen Inventur beruhen. Dadurch, daß weder 
Klägerin noch ihr Vater zu der Inventuraufnahme mit der zweiten Yer
käuferin zugelassen wurde, sei die Aufdeckung des Irrtums unmöglich 
gemacht worden. Der geschlossene Vertrag sei übrigens als dem Handlungs
gehilfengesetze widerstreitend ungültig und Beklagter zu einer sofortigen 
Entlassung nicht berechtigt gewesen. 

Klägerin verlangt d,ü1er Verurteilung des Beklagten zur Zahlung 
des Lohnes für Dezember, weiters des Lohnes für die Zeit vom 1. Jänner 
1914 bis 31. :März 1914. 

Beklagter hat die kostenpflichtige Abweisung des Klagebegehrens 
beantragt; der Vertrag vom 1. Oktober 1913 sei vollkommen rechtsgültig 
abgeschlossen und wirksam. Da ein Manko VOll 46 K 35 h am 20. Dezember 
festgestellt wurde, sei Beklagter im Sinne dieses Vertrages berechtigt 
gewesen, die Klägerin zu entlassen. 

Der Klägerin wurde der Lohn für die Zeit vom 1. Dezember 1913 
bis 31. II'Iärz 1914 nach Abzug des Kassamankos zugesprochen, u. zw. 
aus folgenden Gründen: 

In dem Yertrage vom 1. Oktober 1913 ist wohl dem Beklagten das 
Recht eingeräumt, die Klägerin bei Feststellung eines größeren Kassen
mankos zu entlassen und wurde tatsächlich ein Kassamanko von 46 K 35 h 
am n. Dezember festgestellt. Da die Aufzählung der Entlassungsgründe 
im § 27 H. G. G. keine taxative ist, ist es nicht ausgeschlossen, einzelne 
Umstände als Entlassungsgründe im Vertrage festzusetzen. Trotzdem 
schienen die auf den Austritt und die Entlassung der Klägerin sich be
ziehenden Vertragsbestimmungen dem Geiste des Handlungsgehilfengesetzes 
und dessen Wortlaut zu widersprechen und konnten daher nicht als ver
bindlich angesehen ,,'erden. Klägerin hat sich für ein ganzes Jahr ver
pflichtet und wurde ihr nur das Recht eingeräumt, aus gewissen Gründen 
das Dienstverhältnis zu kündigen, sie hat also anfdie Geltendmachung der 
Austrittsgründe des § 2ß H. G. G. ganz verzichtet. Der Beklagte hat sich 

. Gewerbegerichtliehe En~scheidungen. Nr. 2356-2357. 187 

dagegen vorbehalten, die Klägerin aus einer ganzen Reihe von Gründen, 
. deren Feststellung zum größten Teil ganz und gar in das Belieben des 

Beklagten gestellt ist, so daß eUle objektive' Nachprüfung ausgeschlossen 
erscheint, jederzeit sofort zu entlassen. Dies aber erscheint, ganz abgeseh81l 
von der im § 20 H. G. G. geforderten Gleichstellung der Position des Arbeit
gebers und Arbeitnehmers, unzulässig, es muß vielmehr gefordert werden, 
daß die Entlassung aus 8ulem "wichtlgen" Grund erfolge, wie es § 25 H. G. G. 
vorschreibt. 

Die bloße Feststellung eUles Mankos allein kann aber nicht ab ein 
wichtiger Entlassungsgrund angesehen werden, weil unterlassen wurde, 
festzustellen, ob der Klägerin ein Verschulden an dem Manko zur Last 
falle, und es ganz wohl möglich ist, daß es auf von ihr ganz unabhängige 
ünstände zurückzuführen ist; hat doch Beklagter selbst erst die Inyentur 
mit der zweiten Kassierin abgewartet, weil er meinte, es hätte sich ein 
Irrtum eingeschlichen, der sich dann erst aufklären könnte; wenn aber das 
möglich war, so ist (l,uch möglich, daß die fehlenden 46 K 35 h sonstwie 
olme Zutun und ohne Wissen der Klägerin abhandengekommen sind, 
ganz abgesehen davon, daß bei der Inyentursaufnahme am 20, Dezember 
die Klägerin - sie war damals schwer krank -. sich zu ihrem Nachteil 
geirrt haben kann. 

Das Vorhandensein eines Mankos kann demnach, ,yenn ein Yer
schulden der Klägerin nicht nachgewiesen und nicht einmal wahrscheinlich 
ist, nicht als ein wichtiger Entlassungsgrund angesehen werden, un vor
liegenden FöJle SChOll deshalb nicht, weil Beklagter durch die der Klägerin 
zustehende Lohnforderung volle Deckung gefunden hat. Die Entlassung 
der Klägerin erscheint somit nicht begründet und wurde ihr daher nicht 
nur der Lohn für den Monat Dezember 1913, sondern auch der Lohn für 
die gesetzliche Kündigungsfrist bis 31. März 1914 zugesprochen, hieyon 
aber der Betrag VO~l 4ß K 35 h, das bei ihr festgestellte Manko, in Abzug 
gebracht, weil sie doch für die ihr übergebenen Waren und eingenommenen 
Barbeträge höJtet und es ihre Sache gewesen wäre, wenn sie an dem Manko 
kein Verschulden trägt, dies darzutun. 

NI'. 2357. 

Aus der Bestimmung des Art. V lit. f. Kundm. Pa!. zur Gewerbeordnung 
über Privatgeschäftsvermittlungen kann die NIchtanwendbarkeit der 

Gewerbeordnung auf Auskunfteien nicht gefolgert werden. 
Beschluß des Landesgerichtes für Zivilrechtssachen Wien als Berufungsgerichtes 

iil gewerblichen Rechtssachen vom 5. März 1914, eg. V 105/14. 

Die vom Gewerbegerichte Wien mit Säumnisurteil verurteilte Be
klagte hat in ihrer Berufung unter anderem vorgebracht, daß das Urteil 
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nichtig sei, weil das Gewerbegericht nicht zuständig sei. Dieser Meinung 
tritt das Berufungsgericht mit folgender Begründung entgegen: 

Nacil Art. IV Kundmachungspatent zur Gewerbeordnung gelten 
die in diesem. Gesetze enthaltenen Bestimmungen mit der in Art. V aus
gedrückten Beschränkung für alle gewerbsmäßig betriebenen Beschäfti
<rungen und im Art. V findet sich keine Bestimmung, nach welcher auf 
~ewerbsllläßig betriebene Auskunfteien die Gewerbeordnung nicht An
wendung fände; insbesondere kann aus der Bestinllllung des Art. V, lit. f, 
über Privatgeschäftsvermittlungen die Nichtanwendbarhit der Gewerbe
ordnung auf Auskunfteien nicht gefolgert werden. 

Wie in zahlreichen Entscheidungen des Verwaltungsgerichtshofes 
(abO'edruckt bei Mallz, Gewerbeordnung 1908, 1.,' S. 130), ausgesprochen 
wu~de, muß der Begriff der Privatgeschäftsvermittlung, da es sich um eine 
Ausnahmsbestimmung handelt, streng ausgelegt werden und kann nur auf 
Fälle bezogen werden, bei welchen es sich um die Vermittlung bestimmter 
Geschäfte handelt, nicht aber auf andere Fälle, z. B. auf Informations
bureaus ausgedehnt werden. Und mit den Verordnungen des Handels
ministeriums und des Ministeriums des Innern vom 20. Juli 1885, R. G. BI. 
Nr. 116, und vom 6. Juli 1893, R. G. BI. NI'. 117, wird der Betrieb VOll 

Informationsbureaus zum Zwecke der Auskunfterteilung über Kredit
verhältnisse den in der Gewerbeordnung geregelten konzessionierten 
Gewerben gleichgestellt. Da nun laut des vorgelegten Bescheides der 
k. k. niederösterreichischen Statthalterei der Beklagten eben unter Bezug
nahme auf diese Verordnungen der Betrieb der Auskunftei gestattet 
worden ist, kanu es keinem Zweifel unterliegen, daß auf ihre Unternehmung 
die Gewerbeordnung Anwendung findet, daß daher im Sinne des § 41 H. G. 
G. das Gewerbegericht in dieser Rechtssache zuständig ist. 

Nr.2358. 

Der während seiner Minderjährigkeit in Dienst tretende Dienstnehmer 
bleibt auch nach erreichter GI'o~jährigkeit an den von seinem gesetz
lichen Vertreter für ihn gHtig abgeschlossenen Dienstvertrag gebunden 
und kann sich nicht auf die Unkenntnis dieses Vertrages berufen. 
Entscheidung des Gewerbegerichtes Wien vom 9. Februar 1914, Cr.VI 434/14. 

Bei der beklagten Firma 8im1 Dienstvorschriften für die Beamten
schaft eingeführt. § 16 enthält folgende Bestimmung: "Als Kündigungs
frist wird vereinbart bei einer ununterbrochenen Dienstzeit von über 
1 Jahr 6 Wochen mit 1. oder 15. eines Kalendermonates." Kläger trat 
am 28. September 1910 als Praktikant bei der beklagten Firma, ein. Er war 
damals 18 .lahre alt. Bei seinem Eintritte wurde seinellllllit ihm erschienenen 
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Vater ein Exemplar der Dienstvorschriften eingehändigt und hat der Vater 
durch seine Unterschrift auf dem Nationale bestätigt, daß er die Dienst
yorschriften empfangen habe. 

Kläger war 2 Jahre lang Praktikant. Nach Ablauf der Lehrzeit 
blieb er als Kontorist in Stellung bei der beklagten Firma. Er bezog zuletzt 
einen Monatsgehalt von 50 K. Am 2. Dezember 1913 wurde dem Kläger 
seine Stellung für den 15. Jänner 1914 gekündigt und am 15. Jänner 1914 
das Dienstverhältnis für gelöst erklärt. Den Gehalt bis 15. Jänner hat 
Kläger bezogen. 

Kläger behauptet nun, daß mit ihm eine Vereinbarung über Kündi
gungsfrist nicht getroffen worden sei. Er habe auch die Dienstvorschriften 
nicht in Empfang genommen, es seien inl solche nicht übergeben worden. 
Das was bei seinem Eintritte als Praktikant dem Vater gesagt worden 
sei, sei für ihn unverbindlich und der Empfang der Dienstvorschriften 
durch den Vater irrelevant. Nach Beendigung der Lehrzeit sei ihm von 
den Dienstvorschriften nichts gesagt und seien ihm solche nicht übergeben 
wordel1. Kläger verla.ngt daher, da die am 2. Dezember erfolgte Kündigung 
den gesetzlichen Vorschriften nicht entspreche, den Lohn für die Kündi
gungsfrist also bis 31. März 1914 im Gesamtbetrage VOll 125 K. 

Beklagte Firma bea.ntragt kostenpflichtige Abweisung des Klage
begehrens. Kläger habe gleich bei seinem Eintritte als Praktilmnt die 
ihm übergebenen Dienstvorschrifteil durchgelesen und ihren Inhalt zur 
Kenntnis genommen. Überdies habe Kläger im Laufe der 312 Jahre, 
da er in Stellung sei, von den Dienstvorschriften unzähligemale gehört 
und ihren Inhalt ganz zweifellos gekannt. Im Sinne der Dienstvorschriften 
sei nun rechtzeitig gekündigt worden, nämlich am 2. Dezember, gerade 
6 Wochen vor dem in Aussicht genommenen Endtermin der Dienstleistung 
des Klägers. 

Das Klagebegehren wurde abgewiesen. 

Grün de: Wenn die Dienstvorschriften zur Anwendung gelangen, 
ist das Klagebegehren unbegründet, weil v,rirklich 6 Wochen vor dem 
15. Jänner die Kündigung erfolgte und dies den Dienstvorschriften ent
spricht. Das Gericht gewann nun die Überzeugung, daß Kläger die Dienst
vorschriften gekannt h8.be und kennen mußte. Beim Eintritt des Klägers 
als Pmktika.nt am 28. September 1910 war er noch minderjährig. Es war 
daher vollkommen korrekt, daß der Vertrag nicht mit ihm sondern mit 
seinem Vater abgeschlossen und diesem auch die Dienstvorscln·iften 
übergeben wurden. Pflicht des Klägers ist es gewesen, sich mit dem 
Inhalte der DienstesyoIschriftell, die· für ihn doch zweifellos Geltung 
haben, vertraut zu machen und kann Kläger sich daher nicht darauf be
rufen, daß er sie nicht gekannt habe. 

Zudem muß als ausgeschlossen betrachtet werden, daß er damals 
das seinem Vater übergebene Exemplar nicht zur Kenntnis nahm und 
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studierte, da er doch im Laufe der Praktikantenzeit dazu um so mehr 
Veranlassung hatte, als bei dem großen Personal und dem häufigen Wechsel 
bei der Beklagten ganz zy;eifellos von den Bestimmungen der Dienstes
vorschriften ullzähligemale die Rede war. Es wurde also auch angenommen, 
daß Kläger die Dienstesyorschriften gekannt hat. 

NI'. 2359. 

Es ist in der Natur des Ratenhande!s begründet, daß eine Provision 
an den Agenten nur von denjenigen Geschäften zu bezahlen ist, welche 
vom Unternehmer anerkannt wurden und zur Auszahlung gelangen. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes ,Yien YOlll 7. Februar 1914, Cl'. VI 438/41. 

Kläger stand bei dem Beklagten, einem Ratenhändler, als Agent 
YOlll 14. Jänner 1914 bis zum 27. Jänner 1914 in Stellung. Es war ihm eine 
Provision VOll 10% zugesichert. . 

Kläger behauptet, daß er für 8 YOll ihm gebrachte Geschäfte Provision 
zn fordern habe. Beklö,gt.er habe jedoch yon diesen 8 Geschäften nur 2 
anerkannt, die anderen 6 jedoch unberechtigterweise storniert. Die be
treffenden Kunden seien hochprima und zweifellos zahlungsfähig. Beklagter 
habe nur deswegen die Geschäfte storniert, ~\Yeil er dem Kläger die Provision 
nicht zahlen ·wollte. Die Bestellscheine habe er zurückbehalten und ~\Yerde 
nachträglich die Geschäfte trotzdem ,ulsführen. 

Der Beklagte billigt dem Kläger nur für die 2 anerkannten Geschäfte 
die Provision zu, beantragt aber dia Abweisung des Mehrbegehrens ; denn 
die übrigen {) Geschäfte'seien nicht zur Ausführung gelangt und die vom 
Kläger dort zurückgela~senen Waren abgeholt ~worde!1, weil die Kund
schaften nach den gepflogenen Erhebungen sich als äußerst dubios und 
z-ahlungsunfähig erwiesen. Es sei ganz selbstverständlich, daß eine Pm~ ision 
nur vOll den Geschäften bezahlt v;cerde, ~welche wirklich zur Ausführung 
gelangen und von dem Ratenhälldler als gut anerkannt worden sind. 

Dem Kläger ,yurde nur für die 2 anerkannten Geschäfte Provision 
zuerkannt, sein JIIlehrbegehren aber ans folgenden Gründen abge

wiesen; 
Es ist in der Natur des Ratenhalldels begründet, daß eine Provision 

an den Agenten nur von denjenigen. Geschäften zu bezahlen ist, welche vom 
Unternehmer anerkannt ~wurden und zur Auszahlung gelangen. Objektiv 
läßt sich von vornherein nicht entscheiden, ob eine Kunde gut sei und der 
Kaufpreis eingehen werde. Ratengeschäfte werden fast ausschließlich 
nur von solchen Personen geschlossen, welche kein pfändbares Einkomn~en 
besitzen, e~ hängt daher mejst \'on dem guten Willen der Betreffenden ab, 
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ob Zahlung geleistet wird oder nicht. Erst dann, bis der Kaufpreis einge
gangen ist, kann ein geschlossenes Ratengeschäft als gut oder schlecht 
bezeichnet werden. Es muß nun selbstverständlich dem l!nternehmer 
überlassen wel'den, wenn er schon ein solches Risiko auf sich nehmen will, 
zu entscheiden, ob er ein Geschäft, welches ihm der Agent bringt, machen 
will oder nicht. Gegenteiligenfalls wäre er dem Belieben des Agenten aus
geliefert, der hunderte von ganz offenbar schlechten Geschäften bringen 

. und dann die ProYision verlangen könnte. We1111 also Beklagter eine Reihe 
von Geschäften nicht anerkannt hat, so kann Kläger eine Provision von 
diesen Geschäften nicht verlangen. Anders ~\Yäre es jedoch, wenn Beklagter 
nachträglich diese Geschäfte ausführen wollte. In diesem Falle stünde 
nichts im Wege, daß Kläger auch die Provision yon solchen Geschäften 
verlangen könnte. Das Begehren auf Bezahlung der Pmdsion für 6 nicht 
anerkannte Geschäfte mußte daher dermalen als unbegründet zurück
gelyiesen werden. 

Nr.2360. 

Die Klage auf Feststellung, daß die \10m Gegner nicht anerkannte 
Kündigung des Dienstverhältnisses rechtswirksam sei, ist mangels des 

rechtlichen Interesses unzulässig. 

Entscheidung (le8 Gewerbegerichtes "Yien yom 16. Juni 1914, Cr. YII 35/14. 

Nach übereinstimmende:ll Y orbringen beider Teile wurde Beklagter 
am 14. November 1912 als technischer Beamter bei der Klägerin mit 
sechsmonatlicher Probezeit und sechswöchentlicher Kündigung aufgenom
men; das Verhältnis wurde nach Ablauf der Prob e olme besondere neue 
Vereinbarung fortgesetzt; am 2. Juni 1914 hat Klägerin dem Beklagten 
seule Stellung per 31. Juli 1914 gekündigt, dieser hat erklärt, diese Kündi
gung nicht als vertragsmäßig anzuerkennen, da die vereinbarte'4 sechs
wöchentliche Kündigung sich nur auf die Probezeit beziehe, bei stills"clnyei
gendel' Fortsetzung dps Verhältnisses aber gesetzliche Kündigung, also 
nur pro 30. September 1914 gelte. 

Klägerin begehrt nun die Feststellung, daß die Aufkündigung vom 
2. Juni 1914 recl}tswirksam sei, da sie an dieser Feststellung wegen Aufnahme 
eines neuen Beamten ein eminentes Interesse habe. 

Beklagter beantragt Abweisung des Feststellungsbegehrens meri
torisch und wegen Unzulässigkeit. 

Das Klagebegehren wurde mit folgender Begründung abge
~\Yies 8n: 

Eine Feststellungsklage ist nur dann zulässig, wenn Kläger ein 
rechtliches Interesse an der alsbaldigen Feststellung hat; diese Yoraus-
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setzungen siud nun Ü~l vorliegenden Falle in keiner Hinsicht gegeben. 
Das angebliche Interesse der Klägerin basiert darauf, daß sie irrigerweise 
annÜl1111t, emedem Vertrage nicht entsprechende Kündigung sei 
unwü'ksam und sie sei, falls die Kündigung dem Vertrage nicht 
entspricht, verpflichtet odel'-. auch nur berechtigt, den Beklagten 
weiter für seine Arbeiten in Anspruch zu nehmen und daher, 
bevor dies festgestellt ist, nicht in der Lage, Vorsorge für emen 
Nachfolger zu treffell. 

Diese Auffassnng ist üTig; die Kündigung ist ebenso wie die Ent
lassung oder der Austritt eine einseitige Beendigung des Dienstverhältnisses 
und bedarf zu ihrer Wirksamkeit nicht der Zustimmung des anderen Teiles; 
Entlassung oder Austritt beßnden das Verhältnis sofort, die Kündigung 
zu einer bestimmt angegebenen Zeit; eine Einwendung wie im Bestand
verfahren gibt es gegen diese Kündigung oder Entlassung nicht und keine 
Unwü'ksamerklänmg infolge einer solchen Einrede, im Gegenteil: weil 
die einseitige Erklärung das Dienstverhältnis im Sinne der Erklärung 
beendet, demnach unter allen Umstanden - ob angenommen oder nicht -
wirksam ist, hat das Handlungsgehilfengesetz Verfügungen über den durch 
diese Wirksamkeit dem Gegner erwachsenden Schaden getroffen, es 
stellt sich nicht auf den Standpunkt, daß eine nicht dem Vertrage oder dem 
Gesetze entsprechende Kündigung oder Entlassung unwÜ"ksam sei, sondem 
auf den, daß sie wirksam sei und daher schadellersatzpflichtig mache; 
Klägerin, die des Beklö~gten Anbot, die Kündigung zurückzunehmen und 
das Verhältnis einverständlich zu lösen, zurückwies und bei ihrer Kündigung 
per 31. Juli 1914 beharrte, ist demnach "weder verpflichtet, den Beklagten 
fortarbeiten zu lassen, noch ist sie berechtigt, von ihm, nachdem sie mren 
Willen auf Auflösung per 31. Juli 1914 definitiv erklärt hat, nach dem 
31. Juli weiter arbeiten zu lassen; sie und der Beklagte sind heute SChOll 
in der Lage, ihre Vorkehrungen für die Zeit ab 1. August 1914 zu treffen 
und von der Frage, ob die Kündigung dem Vertrage entsprach, hängt 
nicht die Wü'ksamkeit der Kündigung, sondern nur die Frage der Schaden-
erastzpflicht ab. " 

Das von der Klägerin angegebene Interesse an der alsbaldigen Fest
stellung besteht also nicht und ist daher die Feststellungsklage unzu
lässig; die von der Klägerin in der Klage angenOll1ll1ene Auffassung würde 
zu ganz unerträglichen Konsequenzen führen, indem keül gekündigter An
gestellter sich rechtzeitig eÜlen neuen Posten slechen, kern Dienstgebereinen 
neuen Beamten aufnehmen könnte, da er SOllst vor der Unwirksamerkläl'Ung 
der Kündigung - die noch dazu meist erst nach dem Ablauf des Termins 
der Kündigung rechtskräftig werden würde - nicht sicher wäre, ob er 
den Vertrag fortsetzen muß, so daß das ganze Institut der Kündigung 
sinnlos wäre. 




